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Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken 
der Literatur und Kunst vom 9. September 1886 

revidiert in Berlin am 13. November 1908 
und in Rom am 2. Juni 1928 

Einleitung 

§ 1. 

Das System. 

I. Die RBUe. ist ein zwischen Staaten getroffenes Kollektiv 
Abkommen zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst. 
Sie schafft als rechtssetzender völkerrechtlicher Staatsvertrag für 
die Verbandsländer nationales Fremdenrecht, regelt jedoch das 
interne Urheberrecht nicht; diese Regelung untersteht vielmehr 
einzig und allein der Hoheit der Verbandsländer. Nur einen 
gewissen Einfluß nimmt die RBUe. auf das Gesetz des Verbands
landes, als nach Art. 25 Abs. 1 Voraussetzung des Beitritts eines 
Staats zur RBUe. ist, daß er das Urheberrecht gesetzlich schützt, 
so daß also Staaten, die keinen genügenden gesetzlichen Urheber
rechtsschutz gewähren, der RBUe. nicht beitreten können. 

11. Über die Frage, wem der Schutz der RBUe. zukommen 
soll, nämlich dem Werke oder dem Urheber, finden sich weder 
in der BUe. noch in der RBUe. Ausführungen. 

1. Dabei ist die Frage, ob Werkschutz oder Personen schutz 
gewährt wird, - entgegen Da. 1933, 42, wo diesem Problem eine 
tiefere Bedeutung abgesprochen wird - von nicht geringer Trag
weite, weil die in der Wahl des Schutzsystems sich äußernde 
Grundauffassung über das Wesen des Urheberrechts zur Aus
deutung von Einzelbestimmungen wesentlich ist. Erklärt näm
lich das Gesetz den Urheber als geschützt (z. B. § 1 des franz. 
Gesetzes vom 19. Juli 1793), so steht für dieses Gesetz die Per-
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son des Schöpfers im Vordergrund. Der somit aufgestellte Per
sonenschutz gründet sich zwar auf das Geistesschaffen dieser 
Person, weil vorausgesetzt wird, daß das Ergebnis dieses Schaffens 
ein schutzfähiges Werk ist. Aber weil das Schwergewicht auf 
den Schöpfer gelegt ist, wird ein solcher Gesetzgeber davon ab
sehen, irgendwelche grundsätzlichen Voraussetzungen für das Be
stehen eines schutzfähigen Werkes aufzustellen, wird eine Recht
sprechung auf Grund einer solchen Gesetzgebung dazu neigen, 
den Rahmen dafür, was als Urheberrechtsgut anzusehen ist, 
möglichst weit zu spannen. Eine solche Gesetzgebung wird den 
Inhalt des Rechts des Urhebers an seinem Geisteswerk möglichst 
umfassend gestalten und wird bestrebt sein, die Rechtsrnacht 
des Urhebers über das Ausbeutungsrecht am Werke hinaus zu 
erweitern: So die franz. Gesetzgebung durch Einführung des 
Folgerechts [droit de suite] oder der Abgabefrist [domaine public 
payant] (über die lex Herriot vgl. Hof fm a n n GRUR. 1928, 
41). Aber zugleich wird eine solche Gesetzgebung nicht geneigt 
sein, bei dieser Monopolstellung des Urhebers irgendwelche 
"Ausnahmebestimmungen" zuzulassen, die irgend eine Benutzung 
des Werkes gestatten. 

Steht dagegen ein Urheberrechtsgesetz auf dem Boden des 
Wer k s c hut z es, so wird sie das, was sie als schützenswertes 
Werk ansieht, bezeichnen, sei es, daß sie die Werkgattungen 
anführt, die sie schützen will (Kategorien-Methodik: so die meisten 
Gesetze der Verbandsländer und die RBUe. selbst) sei es. 
daß sie eine Begriffsbestimmung des Werkes bringt (so z. B. das 
poln. Urheberrechtsgesetz), dem gegebenenfalls als Richtschnur 
für den Richter eine beispielhafte Aufzeichnung einzelner schutz
fähiger Werkarten folgt. Zwar gilt der Schutz hier in erster Linie 
der Schöpfung, aber auch eine solche Gesetzgebung kann nicht 
verkennen, daß es zum Schaffen eines Werkes der formgebenden 
Kraft eines Einzelnen bedarf. So gewährt auch ein solches Ge
setz Befugnisse, die zwar am Werke anhaften, aber persönlich
kei!tsrechtIichen Charakters sind, wie das Urheberpersönlich
keitsrecht. 

Diesem Zurücktreten des Einzelnen kann weiter die Neigung 
entsprechen, die Volksgemeinschaft, der der Einzelne eingeboren 
ist, als einen zweiten Faktor bei der Bemessung des Werkschutzes 
zu beachten (vgl. S. 26). 

2. Die Frage, ob die RBUe. auf dem Boden des Werk
schutzes oder des Personenschutzes steht, ist nicht mit völliger 
Sicherheit zu entscheiden. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß 
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dieser Vertrag das Werk Vieler ist, an dem im Laufe der Zeit 
vielfach geändert worden ist, so daß nur wenn übereinstimmende 
Willenserklärungen hierüber vorliegen würden, etwas unzweifel
haft Sicheres sich behaupten ließe. Eine solche Erklärung fehlt 
lI:war, jedoch läßt sich aus der Förmelung des Textes folgendes 
erkennen: 

N ach ihrem Titel bezweckt sie ,,la protection des oeuvres 
litteraires et artistiques"; nach dem Wortlaut des Art. 1 dagegen 
ist sie ein Verband zum Schutze des Urheberrechts an Werken 
der Literatur und Kunst. Ebenso spricht die Fassung der Art. 2b, 
3, 6 Abs. 2 und 4, 7 Abs. 3, 7b, 9, 11 Abs. 1, 14 Abs. 2-4, 18 für 
die Annahme des Werkschutzes. Dagegen scheint der Personen
schutz in der Fassung der Art. 4, 5, 6 Abs. 1 und 3, 6b, 8, 11 
Abs. 2 und 3, llb Abs. 1 und 2, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 vorgesehen 
zu sein. 

Da jedoch die RBUe. überhaupt keine Bestimmung enthält, 
wer als Urheber im Sinne ihrer Vorschriften anzusehen ist, 
während sie an der Spitze ihres Textes im Art. 2-3 einen Katalog 
der Werke bringt, die sie schützen will, ist anzunehmen, daß die 
RBUe. grundsätzlich das Werk schützen will, während in 
einzelnen Vorschriften der Gedanke des Personenschutzes durch
bricht. 

Irrig ist jedenfalls, wenn Röt h li sb erg e r (S. 79) und 
Wau wer man s (S. 26) ausführen, die BUe. sei dazu bestimmt, 
die Urheber zu schützen (wozu allerdings die Fassung des Art. 2 
BUe. im Gegensatz zur Fassung des Art. 2 RBUe. beigetragen 
haben mag), und wenn R a e s t a d (S. 46 und 85) sagt, daß es 
der korrekten Terminologie der RBUe. besser entspreche, vom 
Schutze des Rechts des Urhebers zu sprechen. 

Unrichtig erscheint es schließlich (mit Ra es ta d S. 73), aus 
der von der RBU e. verwendeten Bezeichnung "das Recht am 
Werk" folgern zu wollen, daß nur jene urheberpersönlichkeits
rechtlichen Auswirkungen von der RBUe. geschützt wären, die 
im Art. 6b ausdrücklich normiert sind, weil dieses Urheber
persönlichkeitsrecht persönlichkeitsrechtlicher Natur, somit nicht 
ein Recht am Werke sei. Vielmehr sind mit dem "Rechte am 
Werke" alle Rechte gemeint, die aus der Tatsache der Schöpfung 
wie der Schöpferschaft für den Urheber sich ergeben, gleichviel 
wie man diese Rechte rechtssystematisch einordnet. 

IH. Für die Festsetzung des von der RBUe. zu gewährenden 
Schutzes - 0 s t e r r i e t h hat es auf der Berliner Konferenz 
in einer groß angelegten Rede von geradezu historischer Bedeutung 

1" 
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dargelegt (Berlin S. 160) - gab es zwei Möglichkeiten, die bei 
Gründung der BUe. überprüft worden sind. Einmal konnte 
der Weg beschritten werden, daß eine für alle Verbandsländer 
einheitliche Festlegung der Urheberrechtsgesetze erfolgte, so daß 
ein einziges gleiches materielles Recht diese Fragen für das ge
samte Verbandsgebiet geregelt hätte. Dahin ging der Vorschlag 
der deutschen Regierung auf der Berner Konferenz von 1884; aber 
man erkannte sehr bald, daß die Verschiedenheit der Landes
gesetzgebungen auf diesem Gebiete so groß war, daß die Uni
formität der Urheberrechtsgesetze nicht hergestellt werden konnte. 
Wenn damals von franz. Seite der deutsche Vorschlag mit der 
Begründung abgelehnt wurde "il ne faut pas violenter le temps", 
so zeigt sich heute - wie schon i. J. 1906 Röt h I i s b erg e r 
(5. 317) ausgeführt hat -, daß dieser Auffassung auch heute noch 
die Berechtigung fehlt. Zwar sind - nicht zum mindesten durch 
die Tatsache der Rechtsnormen der RBUe. und durch die Tätig
keit des Berner Büros - in den Urheberrechtsgesetzgebungen 
der Verbandsländer gleiche Grundlinien festzustellen, aber die 
auf dieser Grundlage errichteten Gebäude der internen Urheber
rechtsgesetze sind heute noch verschiedener als früher, und 
diese Verschiedenheit dürfte in Zukunft noch wachsen. 

1. So entschloß man sich i. J. 1884, den Verbands-Urheber
rechtsschutz auf der Grundlage der I nl ä n der b eh an d 1 u n g 
zu errichten: Das verbandseigene Werk wird in allen Verbands
ländern außer seinem Heimatsstaat dem einheimischen Werke 
gleich behandelt; das interne Urheberrechtsgesetz findet somit 
auf das verbandseigene Werk Anwendung, als wäre es ein ein
heimisches: Damit wird für das verbandseigene Werk das Schutz
gebiet bis an die Grenzen des Verbandsterritoriums erweitert. 
und gleichzeitig erfährt auch das einheimische Gesetz eine Er
weiterung seiner Anwendung, insofern seine Normen jetzt den 
Schutzumfang bei Werken bestimmen, auf die es nach seinen 
eigenen Bestimmungen nicht Anwendung finden könnte. So ist 
es nicht nur (RG. in JW. 1909, 430) durchaus möglich, daß ein 
und dasselbe Werk in den verschiedenen Verbandsländern 
verschieden geschützt wird, sondern dasselbe Werk kann in 
einem Verbandslande im Gegensatz zu anderen Verbandsländern 
überhaupt nicht geschützt werden. Diese von Pi 11 e t (5. 62) 
getadelte Ungleichheit, die sich nach dessen Auffassung mit der 
bei einem Vertrag vorauszusetzenden Gleichmäßigkeit der Be
handlung schlecht verträgt, ist jedoch die gewollte und gewünschte 
Folge des tragenden Grundsatzes der Inländerbehandlung. Auch 
bei diesem System erfolgt eine Gleichbehandlung der Werke. aber 
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diese findet nicht innerhalb des Gebietes der RBUe. statt, 
sondern innerhalb des Gebietes eines jeden Verbandslandes. 

So ist der Schutz der RBUe. nicht nur in seinem Ausmaße 
je nach dem Verbandslande, in dem der Schutz angerufen wird 
(lex fori) , verschieden, sondern der Schutz ist auch von dem 
Schutz im Ursprungslande (lex soli) nach Inhalt sowohl wie nach 
der Art und Weise seiner Durchsetzung unabhängig. Diese 
Unabhängigkeit ist durch die RBUe. so weit getrieben, daß -
abgesehen von der Schutzfrist (Art. 7 Abs. 2) - hinsichtlich des 
Verbandsschutzes jedes rechtliche Band des Werkes mit dem 
Ursprungslande zerschnitten ist (Da. 1921, 123). 

Diese Verschiedenheit der Schutzgestaltung in den einzelnen 
Verbandsländern aufgrund des Ausbaues des internen Urheber
rechtsschutzes hat nun zur Folge, daß ein Verbandsland mit hoch
entwickeltem Urheberrechtsgesetz Werken aus Verbandsländern 
mit weniger ausgebautem Urheberrechtsschutz einen umfang
reicheren Schutz gewähren müßte, als das einheimische Werk ihn 
in dem betr. Verbandsland erhalten würde. In der Vorkriegs
zeit - so scheint es wenigstens - sind die Verbandsländer an 
das Problem des Verbandsschutzes nicht mit der Forderung des 
"do ut des" herangetreten, haben vielmehr in der Präambel des 
Textes der RBUe., "von dem Wunsche beseelt, das Urheber
recht an Werken der Literatur und Kunst in möglichst wirksamer 
und gleichmäßiger Weise zu schützen", das Gewicht auf die Wirk
samkeit des Schutzes gelegt, ohne sich der Gleichförmigkeit oder 
der Gleichmäßigkeit des Schutzes in den anderen Verbands
ländern zu vergewissern. Aber diese Zeiten - so scheint es -
gehören der Vergangenheit an. Denn eine der Aufgaben der 
Romkonferenz war, die Versuche, an Stelle des Prinzips der 
Inländerbehandlung die Forderung der materiellen Reziprozität 
zu setzen, zurückzuweisen (vgl. S. 10). 

2. Die schon auf der Berner Konferenz vorhandene Ver
schiedenheit im internen Urheberrechtsschutz war Veranlassung, 
eine Anzahl von Normen aufzustellen, die als Bestimmungen 
materiellen Rechts dem verbandseigenen Werke eine gewisse 
gleichmäßige Behandlung in allen Verbandsländern iure conven
tionis sichern sollten, ein Bestreben, das seit der Berliner Kon
ferenz besonders stark hervorgetreten ist und sich wohl auch 
daraus erklärt, daß durch diese Normen ein gewisses Schutzaus
maß für die verbandseigenen Werke auch in neu beitretenden 
Staaten gewährleistet werden sollte. 

Der Urheberrechtsschutz der RBUe. setzt sich somit aus 
einem Doppelten zusammen, aus dem Schutz nach Maßgabe der 
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lex fori, der Inländerbehandlung im eigentlichen Sinne und aus 
den von der RBUe. festgesetzten materiellen Schutznormen, 
die im Art. 4 Abs. 1 als "die in dieser Übereinkunft besonders 
festgesetzten Rechte" bezeichnet werden, im Schrifttum irre
führend "Mindestrechte", hier "Sonderrechte" genannt werden. 

3. Die S 0 n der r e c h t e geben einen Schutz iure conven
tionis. Das verbands eigene Werk (worunter hier das Werk 
verstanden wird, welches nach den Bestimmungen der RBUe. 
den Anspruch auf Inländerbehandlung hat) wird nach diesen 
materiell- rechtlichen Vorschriften in allen anderen Verbands
ländern außer seinem Ursprungslande geschützt, gleichviel ob es 
diesen Schutz im Ursprungslande genießt, gleichviel ob das Ver
bandsland, in dem der Schutz nachgesucht wird, den einheimischen 
Werken einen gleichen Schutz gibt. 

Diese "Sonderrechte" sind 
die Befugnis der Sammlung von Vorträgen usw. (Art. 2 b 
Abs.2), 
das Urheberpersönlichkeitsrecht (Art. 6 b Abs. 1), 
die Übersetzungsbefugnis (Art. 8), 
das Presseartikelrecht (Art. 9), 
die Aufführungsbefugnis an Übersetzungen (Art. 11 
Abs. 2), 
die Befugnis der rundfunkmäßigen Wiedergabe 
(Art. 11 b Abs. 1), 
die Befugnis der mechanisch-musikalischen Wiedergabe 
(Art. 13 Abs. 1), 
die Befugnis der filmischen Wiedergabe (Art. 14 Abs. 1). 

S t 0 I f i kennt in seiner Aufzählung (11, 779) noch die Befugnisse 
der Wiedergabe im allgemeinen, der Aufführung und der Be
arbeitung im allgemeinen, übersieht aber dabei, daß die RBUe. 
diese Befugnisse weder als solche kennt (so hinsichtlich der 
Wiedergabe-Befugnis Belgien S. 45 und Mal a pi a t e S. 232, 
hinsichtlich der allgemeinen Bearbeitung Da. 1933, 123), noch sie 
als Sonderrechte für das verbandseigene \Verk normiert. 

Durch die Tatsache der Festlegung dieser materiellrechtlichen 
Sonderrechte ist aber nichts darüber gesagt, wie weit die ein
zelnen, hierdurch iure conventionis gewährten Befugnisse am 
Werke gehen. Diese Schutzauswirkungen sind nicht gleichmäßig. 
Zum Teil wird die Befugnis durch die RBUe. selbst festgesetzt, 
so daß der Umfang dann iure conventionis festliegt. Diese früher 
angewandte Methode ist jedoch seit der Berliner Konferenz einer 
elastischen Methode gewichen, die zwar ebenfalls die Befugnis 
grundsätzlich festlegt, jedoch die Bestimmungen über Umfang 
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und Ausübung der Gesetzgebung der Verbandsländer überläßt: 
so beim Urheberpersönlichkeitsrecht (Art. 6 b Abs. 2), bei der 
rundfunkmäßigen Wiedergabe (Art. 11 b Abs. 2), und der 
mechanisch-musikalischen Wiedergabe (Art. 13 Abs. 2). (Hierüber 
vergl. S. 12.) 

4. Das andere Element des Verbandsschutzes ist die In
I ä n der be ha n d I u n g: das in einem Verbandsland veröffent
lichte Werk wird in allen anderen Verbandsländern außer dem 
Ursprungslande (Art. 4 Abs. 3) wie ein inländisches Werk ge
schützt, gleichviel von welchen Voraussetzungen das betr. Ur
heberrechtsgesetz sonst den Schutz ausländischer Werke ab
hängig macht. Bei diesem System ist es gleichgültig, wie groß das 
Ausmaß des vom Verbandslande vorgesehenen Urheberrechts
schutzes ist. Auch die weitestgehende Bestimmung kommt dem 
verbandseigenen Werke zugute, selbst wenn das Werk in seinem 
Ursprungslande nicht diesen oder überhaupt keinen Schutz ge
nießt. 

Man bezeichnet den Schutz der RBUe. als Minimalschutz 
und will damit ausdrücken, daß das verbandseigene Werk den 
materiellen Schutz, den die Normen der RBUe. ihm iure con
ventionis verleihen, als Mindestumfang erhält, daß ihm also dar
über hinaus die entsprechenden Schutzrechte und Schutzbestim
mungen der Verbandsländer noch zugute kommen. 

Diese Auffassung kann jedoch nur dann richtig sein, wenn in 
jedem Falle der durch die RBUe. gewährte Schutz tatsächlich 
den Mindestumfang darstellen würde, wenn also das verbands
eigene Werk jedwede weitergehende Bestimmung der internen Ur
heberrechtsgesetze der Verbandsländer auch für sich beanspruchen 
könnte. Eine nähere Beleuchtung ergibt jedoch, daß die Sonder
rechte grundsätzlich eine zwingende Begrenzung des Urheber
rechtsschutzes darstellen, so daß insoweit die günstigere lex fori 
nicht angerufen werden kann (vgl. S. 17), und daß auch die RBUe. 
Bestimmungen hat, in denen sie einen Maximalschutz vorsieht 
(vgl. S. 21). Aus diesem Grunde wird hier von dem Minimal
schutz der RBUe. nicht gesprochen. 

Nur dort, wo Raum für die Inländerbehandlung im eigent
lichen Sinne ist, wo also nicht eine zwingende Regelung durch 
Festlegung von Sonderrechten oder eines Maximalschutzes erfolgt 
ist, kann überhaupt von einem Minimalschutz der RBUe. ge
sprochen werden. 

Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß die Lehre von der In
länderbehandlung oft nur eine These ist. Denn die Fälle sind 
nicht selten, daß die Gerichte der Verbandsländer sich geweigert 
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haben, über die Bestimmungen der BUe. hinaus die weitergehen
den Vorschriften des Landesgesetzes auf verbandseigene Werke 
anzuwenden (so die großbrit. Rechtsprechung in Da. 1894, 77; 
1895, 8 und 10, die belg. Rechtsprechung in Da. 1904, 93). 

IV. Für die Lösung der Frage, nach welchem Gesichtspunkt der 
Verbandsschutz dem schutzfähigen Werke zugesprochen werden 
solle, standen zwei Systeme zur Verfügung, deren Anwendung zu 
verschiedenen Ergebnissen führt. (Hierzu vergl. die Ausführungen 
bei Ruf f i n i S. 718, deren Ergebnisse nebst den Bemerkungen 
von Va uno i s in Da. 1916, 115 in Folgendem zusammengefaßt 
werden.) 

1. Das von dem franz. und ital. Schrifttum durchweg 
vertretene Per s 0 n alp r i n z i p (dessen Anhänger in Deutsch
land Gi e r k e ist) sieht im Werke lediglich die Objektivierung 
eines Subjektes und gibt ihm demgemäß nur den Schutz, den das 
Gesetz, dem der Schöpfer unterworfen ist, gibt. Der Schutz der 
lex soli haftet dem Werke unlösbar an, strahlt gewissermaßen 
über das Ursprungsland hinaus auf andere Staatsgebiete. Mit 
Recht führt Da. 1926, 50 aus, daß dieses Prinzip - verstands
mäßig betrachtet - richtig ist. Denn es entspricht nicht nur der 
Grundlehre allen Urheberrechts, daß ein Werk die eigenpersön
liche Formung eines schaffenden Geistes ist, sondern es bringt 
auch eine klare Regelung des Urheberrechtsschutzes. Aber der 
Durchführung dieses Grundsatzes steht die praktische Schwierig
keit entgegen, daß hiernach der Richter die lex soli anwenden, die 
fremden Urheberrechtsgesetze also kennen müßte, eine Voraus
setzung, die sich bei den schwierigen urheberrechtlichen Problemen 
niemals erfüllen läßt. Die von Pot u (S. 50 Anm. 4) angeführten 
Beispiele fehlerhafter Auslegung fremder Urheberrechtsgesetze 
reden eine beredte Sprache. 

Das von der deutschen Rechtslehre, insbesondere von K 0 h
I e r vertretene T er r i tor i alp r i n z i p legt das Hauptgewicht 
darauf, daß die Ausübung der urheberrechtlichen Befugnisse regel
mäßig territorial begrenzt, nämlich in dem Gebiete des betreffen
den Landes, vor sich geht, insbesondere auch den territorial ge
bundenen strafrechtlichen Sanktionen untersteht. Es löst deshalb 
hinsichtlich des zwischenstaatlichen Schutzes das Werk von der 
lex soli los, unterstellt es der lex fori. 

Der Gegensatz der beiden Lehren ergibt sich auch hinsicht
lich der Frage, wem der Schutz eines Urheberrechts zugute kommen 
soll. Das Personalitätsprinzip als Personenschutz stellt den Schutz 
auf die Tatsache der Staatszugehörigkeit des Urhebers des Werkes 
ab, gleichviel, wo das Werk veröffentlicht worden ist, während 
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das Territorialprinzip lediglich auf die Tatsache der Veröffent
lichung innerhalb eines Staatsgebietes Wert legt, so daß rechtlich 
unbedeutsam ist, wer der Urheber dieses im Staatsgebiet ver
öffentlichten Werkes ist. 

2. Die RBUe. folgt dem Territorialprinzip, insofern Art. 
4-6 entscheidenden Wert auf die Veröffentlichung des Werkes 
legen, während das Personalprinzip lediglich hinsichtlich des unver
öffentlichten Werkes nach Art. 4 Abs. 3 gilt. Es wird damit der 
Veröffentlichung des Werkes eine rechtsbegründende Kraft bei
gelegt, aber nicht etwa in dem Sinne, daß erst durch die Ver
öffentlichung das Urheberrecht (wie man aus Art. 26 Abs. 1 des 
ital. Urheberrechtsgesetzes entnehmen könnte) entstehe, viel
mehr begründet die Tatsache der Veröffentlichung in einem Ver
bandslande das Recht auf den Verbandsschutz. 

Eine dem Geist der RBUe. zuwiderlaufende Ausnahme 
macht die französische Gesetzgebung für das urheberrechtliche 
Folgerecht (droit de suite), insofern sie, vom Grundsatz des Terri
torialprinzips abgehend, lediglich die Staatsangehörigkeit des Ur
hebers für die Gewährung dieses Schutzes entscheiden läßt. 

V. Der Begriff der Re z i pro z i t ä t, d. h. des Schutzes auf 
Grund einer auf irgendwelche Weise festgestellten Gegenseitig
keit, ist der RBUe. fremd. Es ist also nicht geschickt, den 
tragenden Grundsatz der Inländerbehandlung als "formelle Rezi
prozität" zu bezeichnen, denn eine Gegenseitigkeit des Schutzes 
ist hier nicht vorhanden. Das verbandseigene Werk wird viel
mehr in anderen Verbandsländern auch dann geschützt, wenn die 
Werke des schützenden Landes in einem anderen Verbandslande 
einen minderen oder überhaupt keinen Schutz genießen. Und zu
dem ist es nicht richtig, die Schutzbestimmungen der RBUe. 
als formelle zu bezeichnen, da sie im Wesentlichen materiellrecht
lichen Inhaltes sind. 

Tatsächlich ist der Grundsatz der Reziprozität immer als ein 
dem Geist der RBUe. fremder Gedanke betrachtet worden (so 
das Berner Büro wiederholt, zuletzt in Da. 1934, 101), und i. J. 1885 
(Akten S. 41) wird das Reziprozitätssystem als "contraire ä. la 
notion meme de l'Union qu'on veut creer" bezeichnet. 

Mögen die Verbandsländer gegenüber Werken von Nichtver
bandsländern die Anwendung des Urheberrechtsschutzes nach 
ihrem Gutdünken von der materiellen oder diplomatischen Rezi
prozität oder überhaupt vom Abschluß zwischenstaatlicher Ver
träge abhängig machen (hierüber sehr ausführlich Da. 1929, 64 und 
noch tiefer schürfend Da. 1930, 57), für die RBUe. kommt der 
Grundsatz der Reziprozität, will man ihren jetzigen Geist bewahren, 
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nicht in Betracht. Mit Recht kennzeichnet das Berner Büro dieses 
Problem (in Da. 1928, 131), also unter dem Eindruck der Rom
konferenz, als .. question capitale, dont depend l'orientation future 
de l'Union". Denn eine der Erfahrungen der Romkonferenz ist 
es, daß Frankreich versucht hat, den Grundsatz der materiellen 
Reziprozität in die RBUe. einzuführen, SOl daß der Kampf hier um 
einen der Hauptstreitpunkte dieser Konferenz gebildet hat 
(R a e s t a d S. 35). Frankreich hat seinen Vorbehalt hinsichtlich 
des Schutzes der kunstgewerblichen Erzeugnisse lediglich aus dem 
Grunde gemacht, um hinsichtlich dieser Erzeugnisse die materielle 
Reziprozität zu seinen Gunsten durchzusetzen, und es hat auf der 
Romkonferenz die Reziprozität hierfür ausdrücklich gefordert 
(Rom S. 287). 

Die Gefahr einer Einführung des Grundsatzes der materiellen 
Reziprozität war nun auf der Romkonferenz insofern noch größer, 
als Frankreich diesen Grundsatz auch bezüglich der Schutzfrist 
einführen wollte im Hinblick auf das großbrit. System, das einem 
Werke den vollen Urheberrechtsschutz nur während der ersten 
25 Jahre p. m. a., für die weiteren 25 Jahre aber eine gesetzliche 
Lizenz gibt (fälschlich domaine public payant genannt). Diese 
Gefahr ist im ital.-Berner Vorschlag zur Romkonferenz (S. 70) 
deutlich gekennzeichnet, und insbesondere Italien war es, das auf 
der Romkonferenz jeder Einführung des Reziprozitätsprinzips aufs 
energischste Widerstand entgegensetzte, so auch hinsichtlich des 
Schutzes anonymer, pseudonymer, nachgelassener Werke und 
solcher Werke, deren Urheberrecht einer juristischen Person zu
steht. Auch das Deutsche Reich (K lau e r in Ufita I [1928J 376) 
und Norwegen widersprachen der Einführung des Reziprozitäts
systems, und Norwegen wies (R a e s t a d S. 166) dabei noch auf 
den Widerspruch in der Haltung Frankreichs hin, da der Vorbe
halt bezüglich des Schutzes des kunstgewerblichen Erzeugnisses 
erkennen lasse, daß nach französischer Auffassung in der RBUe. 
kein Raum sei für die Reziprozität, so daß deren Anwendung erst 
mit Hilfe dieses Vorbehalts in dieser scharf umrissenen Materie 
seitens Frankreich durchgesetzt werden könnte, während man 
durch die von Frankreich vorgeschlagene Behandlung des großbrit. 
Systems hätte annehmen können, das Reziprozitätsprinzip sei schon 
jetzt in der RBUe. maßgebend. So steht auch die Auffassung 
von Mit tel s t ä d t (JW. 1928, 2060), der mit Rücksicht auf die 
verschiedenen Anschauungen der Verbandsländer über den Be
griff des Urheberrechts Gewicht auf die Einführung der Rezi
prozität in die RBUe. legt, mit dem Geist der BUe. wie auch 
der RBUe. in Widerspruch. Dabei ist es nicht einmal nötig, 
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um gewissen Unzulänglichkeiten, die sich bei Anwendung der 
RBUe. gezeigt haben, abzuhelfen, zum Reziprozitätsgrundsatz zu 
greifen; vielmehr sind andere und geeignetere Mittel vorhanden, 
die den tragenden Grundsatz der RBUe. nicht angreifen. 

Nur einmal scheint die RBUe. sich von Reziprozitätsgrund
sätzen leiten zu lassen, insofern nämlich (Art. 7 Abs. 2) die Schutz
dauer der lex fori die der lex soli nicht übersteigen soll. Ob aller
dings diese Bestimmung nicht zwanglos auf den allgemeinen 
Grundsatz des "ordre public international", der namentlich im 
romanischen Schrifttum eine große Rolle spielt, zurückzuführen 
ist, erscheint fraglich. Selbst wenn man aber in jener Bestimmung 
eine Anwendung des Reziprozitätsgrundsatzes erblickt so ist diese 
hier möglich, weil hierbei das Vorliegen einer Reziprozität leicht 
festzustellen ist, da es sich nur um den Vergleich zweier zeitlicher 
Fristen handelt ohne Rücksicht auf den Umfang des gewährten 
Schutzes. 

VI. Der Auf bau der R B U e. ist unübersichtlich und 
bietet als eine Folge der Einzelabänderungen durch die Revisions
konferenzen, auf denen man einer systematischen Durch· 
arbeitung des gesamten Vertragswerkes aus dem Wege gegangen 
ist, "keinen rechten logischen Zusammenhang, und weist ein zu
sammenhangloses Durcheinander von Principien auf" (K 0 h 1 e r 
S. 402, eine Kritik, die auf Röt h 1 i s b erg er, diesen feinen 
Kenner der Berner Konvention, einen tiefen und nachhaltigen 
Eindruck gemacht hat [R ö t h I i s be r ger in Studien S. 493]). 
Noch schärfer ist Pi 11 e t (S. 81), der von "consequences bizarres, 
inexplicables et meme absurdes" spricht. 

Daß weder der Grundsatz des Werkschutzes noch des Per· 
sonenschutzes einheitlich durchgeführt ist, daß das Territorial
prinzip vorherrscht, aber auch das Personalprinzip daneben Gel
tung hat, ist bereits dargetan. Wichtiger erscheint, daß auch bei 
der Festlegung der materiellen Schutzvorschriften der RBUe. 
verschiedene Grundsätze gewaltet haben. 

1. Formeller Natur sind die Bestimmungen der Art. 1, 17, 
19-30, materieller Natur - daher für den Charakter der RBUe. 
kennzeichnend - die anderen, die neben den tragenden Grund
sätzen hinsichtlich des durch die RBUe. gewährten Schutzes 
Einzelheiten über dessen Umfang enthalten. 

Art. 2 und 3 bringen durch Aufzählung der Werkgattungen 
die Feststellung des Zieles der RBUe. Auf diesen Bestimmungen 
bauen sich Art. 4-6 auf, in denen die Grundsätze des Schutzes 
der RBU e. niedergelegt sind, also die Inländerbehandlung und 
die Sonderrechte. Daran reihen sich - ziemlich ungeordnet --
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Vorschriften, die den Inhalt des Schutzes betreffen; Bestimmungen 
über Schutz dauer, über Einzelheiten des Konventionsschutzes für 
Presseartikel folgen, und inmitten des Vertragstextes finden sich 
auch Vorschriften von sehr geringem materiellen Gehalt in Art. 10 
und Art. 13. 

2. Bei der Normierung der grundlegenden Art. 2-3 und bei 
der Regelung der Sonderrechte (bei den Vorschriften über In
länderbehandlung wird naturgemäß lediglich auf die lex fori ver
wiesen, so daß hier ein System eines durch die RBUe. normierten 
Schutzes überhaupt nicht in Frage kommt) werden drei Systeme 
nebeneinander, ja teilweise einander überschneidend, angewendet: 
das starre System, das halbstarre und unstarre System. 

a) Das s t a r re System äußert sich darin, daß bei seiner An
wendung entweder der Konventionstext selbst die Norm enthält, 
oder daß die Norm zwar in der Bestimmung der RBUe. ent
halten ist, das Verbandsland aber angewiesen wird, im Sinne dieser 
Norm Schutz zu gewähren. 

Die erste Anwendungsart fin~et sich im Art. 2 b Abs. 2 Satz 2, 
Art. 8, Art. 9, Art. 11 Abs. 2, Art. 14 Abs. I, Art. 16. 

Die zweite Anwendungsart wird verwendet im Art. 2 Abs. 1 
und 2, in Art. 3, Art. 14 Abs. 2-4. Besonders deutlich zeigt sich 
das Nebeneinander der Systeme im Art. 7. Abs. 1 enthält über
haupt keine Norm, sondern nur den Wunsch nach der Einheits
schutzfrist von 50 Jahren. Eine Verpflichtung der Landesgesetz
gebung bringt Abs. 2, während Abs. 3 wieder die Norm im starren 
System enthält. Dagegen enthält Art. 7 b in allen drei Absätzen 
Vorschriften des starren Systems. 

b) Auch das haI b s t a r r e System findet sich in zweifacher 
Ausbildung in der RBUe. vor, einmal in der Ausgestaltung, daß 
es der Landesgesetzgebung freigestellt wird, ob sie eine Schutzvor
schrift bezüglich eines bestimmten Tatbestandes erlassen will, 
während die zweite Anwendungsform des halbstarren Systems die 
ist, daß die RBUe. die Grundlagen des Schutzes gibt, jedoch der 
Landesgesetzgebung den Erlaß von Bestimmungen über die Be
grenzung und Ausübung dieses Schutzrechtes überläßt. 

Die erste Anwendungsart zeigt sich im Art. 2 Abs. 4, Art. 9 
Abs. 2 Schlußhalbsatz und Art. 18. 

Die zweite Anwendungsart findet sich in Art. 6 b Abs. 2. 
Art. 11 b Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2. 

c) Das uns t ar reS y s te m läßt der Landesgesetzgebung 
hinsichtlich der Schutznormierung volle Freiheit; es findet sich im 
Art. 2 b Abs. 1 u. 2 und Art. 10. 
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Man sieht daraus, daß die Neigung der Schöpfer der BUe. 
der starren Regel gegolten hat. Man glaubte damals noch, dab 
man eine loi-type schaffen könne als Vorbild und Beispiel für die 
einzelnen Landesgesetze, die auf dieser Grundlage dann das Ur
heberrecht weiter ausbauen könnten (so BI e s in Da. 1914, 19, 
so die Präambel der RBUe.). Aber dabei ist übersehen worden, 
daß selbst eine Uniformität der Gesetze nicht eine Gleichbehand
lung der Werke und ihrer Urheber im gesamten Verbandsterri
torium bedeutet. Denn die Gleichheit des Gesetzestextes bedeutet 
weder noch gewährleistet sie die Gleichheit ihrer Auslegung, also 
der Rechtsanwendung. 

3. Das Bestreben der Revisionskonferenzen ist bislang dahin 
gegangen, die materiellrechtlichen Vorschriften der RBUe., ins
besondere durch Erweiterung der Sonderrechte, weiter aus z u -
bau e n, damit die Zusammenfassung dieser Normen ein System 
des Urheberrechtsschutzes darstellen würde. Dieses Bestreben 
ist gewiß zu begrüßen, insofern hierdurch ein wirksamer Schutz 
des Urheberrechts gewährleistet wird, aber man darf dabei die 
Grenzen nicht übersehen, die jeder internationalen Rechtssetzung 
in sich selbst gegeben sind, und die bei urheberrechtliehen Fragen, 
in denen sich der Geist jedes einzelnen Volkes scharf ausprägt, 
noch enger zu ziehen sind. Hier normieren zu wollen, wofür es 
an einer allgemein gültigen Norm fehlt, ist ein Unding. Schon 
Ren a u 1 t betont in seinem Generalbericht auf dem Berliner 
Kongreß (Berlin S. 276) diesen Gesichtspunkt. 

Der Weg, auf dem die Berliner Konferenz zu dem Ziel eines 
einheitlichen Urheberrechtsschutzes unter Belassung des weitest
möglichen Spielraumes für die Landesgesetzgebung gelangen 
wollte, stellt ein Unikum in der Geschichte der zwischenstaat
lichen Abkommen dar. Man verfiel nämlich damals auf den Ge
danken der Schaffung von Vorbehalten gegenüber dem Berliner 
Text, "veritable principe de desunion" (W eiß in Revue dcs 
Sciences Politiques Bd. 43, 415), von dem man - jedoch vergeb
lich - den Beitritt von Rußland und von USA. erwartete, der 
jedoch nur den Erfolg hatte, daß man (nach der geistreichen For
mulierung von Ren a u I t) die union, aber nicht die unite, er
hielt. Denn diese Vorbehalte schufen nicht allein drei Kategorien 
von Verbandsstaaten, nämlich solche, die dem Berliner Text ohne 
Vorbehalt beitraten, solche, die nur durch die BU e. gebunden 
blieben und diejenigen, die irgend einen Vorbehalt beim Beitritt 
zur RBUe. machten; vielmehr waren, da jedes Verbandsland 
jeden Vorbehalt hierbei machen konnte (sofern dieser nur nicht 
zu einer Verminderung des bereits gewährten Urheberrechts-
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schutzes führte), alle Varianten denkbar und in einer Vielzahl auch 
tatsächlich vertreten. Diese Möglichkeit "ne peut engendrer que 
le desordre" sagt P i 11 e t (S. 40), und die Romkonferenz hat Ar
beit genug gehabt, in diese Unordnung wieder Ordnung zu bringen. 

Die richtige Erkenntnis, die zur falschen Maßnahme der Vor
behaltseinräumung geführt hat, findet dagegen im halbstarren 
System für den materiellen Schutz eine wesensgerechte Aus
prägung, da diese die Grundlage als verbindlich für die Verbands
länder normiert, aber den Verbandsländern den zum Ausbau und 
Aufbau eigener Rechtsgedanken notwendigen Lebensraum läßt. 

4. Hinsichtlich der Aus 1 e gun g der RBUe. gilt, daß sie 
durch eine Bestimmung eines Landesgesetzes nicht in einer für 
alle Verbandsländer bindenden Weise ausgelegt werden kann 
(Rom S. 67), aber auch, daß sie, soweit es sich um die Regelung von 
Tatbeständen mit zwingender Kraft handelt, bezüglich deren also 
das Verbandsland seine Verfügungsmacht der Regelung aufge
geben hat, einschränkend ausgelegt werden muß. Dagegen sind 
die Bestimmungen der RBUe., in denen die Inländerbehandlung 
ausgesprochen wird, erweiternd auszulegen, weil sie zugunsten des 
heimischen Gesetzes erfolgen (R a e s t a d S. 198). 

Dabei ist es aber (a. A. Da. 1933, 27) gleichgiltig, ob der aus
zulegende Text der RBUe. durch mehrere Revisionskonferenzen 
der gleiche geblieben ist. Denn es geht nicht an, einen solchen 
Text lediglich aus der Entstehungszeit heraus zu deuten. Viel
mehr ist der Text, wenn er der fortschreitenden Entwicklung Ge
nüge geleistet hat, nicht mehr aus dem alten Sinn seiner Entstehung 
heraus zu erklären, sondern es kann ihm unbedenklich eine neue 
Ausdeutung unterlegt werden. 

Dagegen ist eine authentische Interpretation, wie sie die RBUe. 
in Art. 4 Abs. 4 hinsichtlich der Veröffentlichung bringt, eng 
auszulegen und zwar als zwingendes Recht hinsichtlich des Ver
bandsschutzes. Wenn also ein Verbandsland - z. B. Groß
britannien in Art. 1 Ziff. 3 am Ende - den Begriff der Veröffent
lichung weiter faßt als es die Begriffsbestimmung der RBUe. 
zuläßt, so hat diese Erweiterung lediglich Gültigkeit für die hei
mischen Werke; eine Anwendung zugunsten der verbandseigenen 
Werke ist ausgeschlossen. 

§ 2. 

Die RBUe. und das Landesgesetz. 
1. Die RBUe. als zwischenstaatliches Kollektivabkommen 

erhält, wie jeder Staatsvertrag, erst Gesetzeskraft, wenn sie auf 
dem durch die Verfassung des betreffenden Verbandslandes vor
geschriebenen Wege Bestandteil der internen Gesetzgebung ge-
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worden ist (RGZ. 117, 284). Für das Deutsche Reich ist die Rati
fikation und Veröffentlichung im RGBl. vorgeschrieben. Der 
gleiche Weg der Ratifikation und Publikation gilt auch für Belgien, 
Frankreich, die Schweiz und Spanien (Da. 1914, 124), während in 
Dänemark, Großbritannien, Norwegen und Schweden ein Staats
vertrag nur dann gesetzliche Wirkung ausübt, wenn sein Text in 
ein internes Landesgesetz aufgenommen worden ist. 

Mit Recht wird von Da. 1928, 134 die Frage aufgeworfen, wie 
sich nach schwed. Recht die Tatsache auswirkt, daß in der 
schwed. Ausführungs-VO. vom 3. 10. 1927 betr. Beitritt von 
Schweden zur RBUe. der griech. Vorbehalt hinsichtlich des 
Übersetzungsschutzes versehentlich weggelassen worden ist. 
Wahrscheinlich dürfte diese schwierige Frage praktisch sich da
durch lösen, daß Schweden bei seinem Beitritt zur RBUe. in 
Fassung der Romkonferenz jenes Versehen richtigstellt. 

Schwierigkeiten haben sich auch in Polen ergeben, das mit 
Wirkung vom 28. 1. 1920 in die RBUe. eingetreten, dessen 
Beitritt aber erst mit dem 2. 2. 1921 wirksam geworden ist. - Über 
die gleiche Frage in der Tschechoslowakei vgl. Tschechoslow. Ob. 
Gerichtshof in Da. 1929, 117. 

H. Ist die RBUe. internes Gesetz geworden, so kann sich 
nach deutscher Rechtsauffassung (RGZ. 117, 284; 124, 206) jeder 
auf deren Bestimmung berufen, wenn sie nach Inhalt, Zweck und 
Fassung, ohne daß es noch völker- oder staatsrechtlicher Akte be
darf, privatrechtliche Wirkungen auszuüben geeignet ist (P i n z -
ger S. 150). 

Daß dadurch nicht interne Rechtsverhältnisse geregelt werden, 
soll, um Mißverständnissen vorzubeugen, nachdrücklich betont 
werden (so ausdrücklich Pi 11 e t S. 63). 

Damit löst sich auch die Frage, ob die Verbandsländer ver
pflichtet sind, falls die RBUe. eine neue urheberrechtliche Be
fugnis als Sonderrecht normiert (wie z. B. die der rundfunk
mäßigen Wiedergabe in Art. 11 b), eine dieser Bestimmung ent
sprechende Vorschrift im Landesgesetz zu erlassen, oder ob die 
Verbandsländer ihrer Verpflichtung bereits durch Ratifikation und 
Publikation der RBUe. nachkommen. Letzteres genügt dort, wo, 
wie nach deutschem Recht, der verbandsangehörige Staatsange
hörige sich nunmehr auf diese Schutzvorschrift berufen kann, 
während das Verbandsland, dessen Staatsrecht die Aufnahme des 
zwischenstaatlichen Abkommens in ein Landesgesetz fordert, soll 
das Abkommen die Wirkung eines Gesetzes haben, auch erst 
diesen Weg beschritten haben muß, um seiner Verpflichtung aus 
dem zwischenstaatlichen Vertrage nachzukommen. RGZ. 134, 208 
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hat die Beantwortung dieser Frage offen gelassen (wie hier 
Bau m GRUR. 1932, 1016). 

Nach Erhebung der RBUe. zum internen Gesetz bestehen 
dessen Bestimmungen und die der RBUe. nebeneinander, und 
es erhebt sich angesichts dieser beiden, die gleiche Materie regeln
den Texte die Frage, welche Geltung dem Landesgesetz bezw. der 
RBUe. zukommt, und welche Norm beim Zusammentreffen von 
Landesgesetz und RBUe. vorgeht. 

A) In der Regelung der i n t ern e nUr heb e r r e c h t s -
ver h ä I t ni s seist das Landesgesetz nicht nur völlig frei, son
dern hier ist jede Einwirkung der RBUe. ausgeschlossen. Wie 
auch immer die Bestimmungen über den materiellen Schutz sein 
mögen, die die RBUe. enthält, das Landesgesetz kann den 
Schutz der ihm unterworfenen Subjekte und Objekte gänzlich un
abhängig von dem Texte der R. R Ue. festlegen, kann diesen Schutz
umfang überschreiten und kann darunter bleiben, ohne daß der 
einheimische Urheber für sein Werk auf die Normen der RBUe_ 
zurückgreifen könnte. Vielmehr bleibt in solchen Fällen das ein
heimische Werk schlechter geschützt als das aufgrund der RBUe_ 
geschützte fremde, verbandseigene Werk. Weder beschränkt noch 
erweitert die RBUe. die Rechte der inländischen Urheber für 
das Gebiet des Inlandes (RGSk 37, 388; im gleichen Sinne aus
drücklich schweiz_ Bundesgericht in Da. 1934, 59). Daher irrig 
das span. Urteil in Da_ 1917, 94, welches die Bestimmungen der 
RBUe., weil sie durch Ratifikation und Publikation span. Gesetz 
geworden seien, ohne weiteres auf span. Werke anwendet. 

Ebenso unrichtig wäre es, den Text der BUe. oder der RBUe. 
zur Ausdeutung des inländischen Urheberrechtsgesetzes an
zuwenden (Va uno i s Da. 1931, 100), es sei denn, daß es sich um 
Vorschriften handelt, die, weil Sonderrecht, das betr. Landesge
setz aus den Text der RBUe. übernommen hat. Denn in einem 
solchen Falle ist anzunehmen, daß das Landesgesetz diese Be
stimmungen im gleichen Sinne anwenden will, wie sie die RBUe_ 
gebraucht. 

Es ist demgemäß bedenklich, wenn RGZ. 22, 181 eine zwin
gende Norm der BUe. (Schlußprotokoll ZifL 3), - obwohl es aus
drücklich anerkennt, daß die unmittelbare Wirkung der BUe. 
sich auf die "diesseitige" Behandlung der Angehörigen der anderen 
Verbandsländer beschränkt -, im Sinne einer authentischen Inter
pretation eines (früher in Kraft getretenen) deutschen Gesetzes 
auffaßt. 

Ebenso steht es jedem Verbandslande frei, so wie es mit 
jedem Nichtverbandslande Abkommen zum Schutz des Urheber-
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rechts schließen kann, gleichviel in welchem Sinne der Schutz 
des Urheberrechts darin geregelt wird, auch ohne einen 
solchen zwischenstaatlichen Vertrag solchen Werken Schutz zu 
gewähren, denen nach den Bestimmungen der RBUe. ein Schutz 
nicht zukommt, sei es, daß sie überhaupt nicht verbandseigen 
sind, sei es, daß sie nicht schutz fähige Werke im Sinne der RBUe. 
sind (Da. 1929, 69). 

B) Z w i n gen d e K raft der R B U e. 
1. Die RBUe. legt ihren Bestimmungen überall dort, aber 

auch nur dort, eine z w i n gen d e Kraft bei, wo sie ein S 0 n der -
rech t für das verbandseigene Werk gibt. Diese Bestimmungen 
treten hinsichtlich des Schutzes an die Stelle der Bestimmungen 
des Landesgesetzes ohne Rücksicht auf deren Inhalt. 

Diese Sonderrechte sollten nach der Ansicht der Gründer der 
BUe. einen Minimalschutz, also ius cogens minimum, darstellen, 
mit der Wirkung, daß zum Schutze jedes verbandseigenen Werkes 
die über diese Sonderrechte hinausgehenden diesbezügl. Vor
schriften des Landesgesetzes hätten angerufen werden können. 

Mit aller Deutlichkeit tritt diese These im Kommissions
bericht der Berner Konferenz des Jahres 1885 hervor, wo bezüglich 
des übersetzungsschutzes ausgeführt ist: 

"En fixant a dix ans le delai pendant lequel l'auteut" jouit du droit 
exc1usif de traduction, la Commission a ete appelee a se demander 
si l'artic1e 5 est de droit strict et imperatif, ou s'il laisse subsister 
les droits plus etendus que la legislation interieure des pays de 
l'Union ou les Conventions particulieres conc1ues entre eux peuvent 
accorder aux auteurs contre la traduction non autorisee de leurs 
oeuvres. La Commission s'est prononcee dans ce dernier sens, le 
but de l'Union etant d'assurer aux auteurs un minimum de protection." 

Dabei ist allerdings zu bedenken, daß die BUe. nur wenige 
Vorschriften kannte, die einen Schutz iure conventionis bringen, 
nämlich lediglich Art. 5 (übersetzungsschutz) und Art. 9 Abs. 2 
(Schutz gegen Aufführung von übersetzungen), während im 
übrigen die BUe. auf den Schutz verweist, den das Landesgesetz 
gewährt. 

Hätten also die Sonderrechte diesen Charakter eines ius cogens 
minimum gehabt, so hätten die weitergehenden Schutzvorschriften 
der Landesgesetze den verbandseigenen Werken zugute kommen 
müssen. Diese Folgerung ist aber für die BUe. nicht nur nicht 
gezogen worden, sondern man war sich schon von den ersten 
Anfängen an darüber klar, daß diese Folgerung nicht gezogen 
werden konnte. 

a) Bereits bei den Beratungen zum deutschen Urheberrechts
gesetz i. J. 1901 erklärte der deutsche Regierungsvertreter (Kom
missionsbericht S. 77) auf Befragen ausdrücklich: 

Hoff man n, Berner Uebereinkunft 2 
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"Falls das Werk eines Ausländers im Auslande erschienen sei, hab!! 
nach der herrschenden und in anderen Verbandsländern maßgebenden 
Auslegung der BUe. der ausländische Urheber in Deutschland nicht 
denselben Schutz gegen übersetzung wie der Inländer, sondern nur 
den Schutz der Pariser Zusatzakte zu beanspruchen." 

Das in diesem Zusammenhange Entscheidende ist, daß hier 
als herrschende Auffassung über den zwingenden Charakter der 
Sonderrechte bezeichnet wird, daß diese Sonderrechte an die 
Stelle der diesbezüglichen landesgesetzlichen Vorschriften treten, 
so daß also die verbandseigenen Werke in den Verbandsländern 
(mit Ausnahme des Ursprungslandes) lediglich diese Sonderrechte 
für sich in Anspruch nehmen können, nicht dagegen die über diese 
Schutzausgestaltung hinausgehenden Vorschriften der Landes
gesetze. 

So hat auch Röt h I i s b erg e r bereits i. J. 1906 in seinem 
Werke (S. 29) die Frage erörtert, ob, wenn die Verbandsgesetz
gebung weitergehende Rechte enthält als die BUe. in diesen 
Sonderrechten, die Verbandsländer gezwungen seien, diese gün
stigeren Gesetze den verbandseigenen Werken zugute kommen 
zu lassen. Und Röt h 1 i s be r ger S. 29 sagt wörtlich: 

"Von einer unbedingten, positiven Verpflichtung ist nirgends, auch 
nicht mit Bezug auf den Minimalschutz der Konvention (s.o.) die 
Rede gewesen; eine bestimmte Zusage wurde nie gemacht. Eine 
gewisse stillschweigende Verbindlichkeit, das Schutzminimum zu
gunsten der Verbands autoren jedesmal dann zu überschreiten, wenn 
das Landesgesetz darüber hinausgeht, liegt wohl in dem allgemein 
in der Konvention verwirklichten Grundsatz der Gleichstellung der 
Verbandsautoren mit den einheimischen, aber den Verbandsstaaten 
ist es gänzlich unbenommen, diese gewissermaßen latente Verbind
lichkeit einzulösen oder nicht." 

Belg. und span. Rechtsprechung ist dann (Da. 1907, 76; 1917, 
91) im gleichen Sinne ergangen: Diese Urteile versagen unter Hin
weis auf Ziff. 3 des Schlußprotokolls von 1886 die Anwendung des 
weitergehenden Landesgesetzes für das verbandseigene \-Verk, 
sehen also in den Normen der Sonderrechte ius cogens. Wider
spruch hierzu ist im Schrifttum nicht laut geworden. (Allerdings 
liegt die span. Rechtsprechung erst in der Zeit nach der Berliner 
Konferenz.) 

Es ergab sich also aus dieser in Schrifttum wie Rechtsprechung 
geäußerten Ansicht, daß die Lehre vom Minimalschutz der Kon
vention lediglich Theorie war. Und so setzten die Bestrebungen 
ein, dieser Lehre nun doch in der Praxis zum Sieg zu helfen. 

b) Auf der Berliner Konferenz ist diese Frage aufgrund eines 
belg. Antrages (Berlin S. 197) ausführlich behandelt worden. Der 
Berichterstatter Ren a u I t führt in seinem Bericht (S. 269) aus: 
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Der Konventionsschutz bestehe aus zwei Elementen, dem 
traitement national (von veränderlichem Umfange, da von jeder 
internen Gesetzgebung abhängend) und dem Genuß der Sonder
rechte. Dieses Element sei immer das gleiche, da es für alle Ver
handsländer durch die RBUe. festgesetzt sei. Und um nun 
darzutun, daß trotz dieser iura stricta das verbandseigene Werk 
Auch die es besser schützenden Bestimmungen der Verbandsländer 
anrufen könne, stellt Ren a u 1 t seine Beweisführung auf das Bei
spiel von Belgien ab, ohne dabei aber zu erwähnen, daß in Belgien 
kraft des damals noch geltenden Art. 38 in alter Fassung jeder 
Fremde den sehr weitgehenden Schutz des belg. Urheberrechts
gesetzes anrufen konnte, gleichviel ob er Staatsangehöriger eines 
Verbandslandes war oder nicht. Diese Ausführungen sind also 
zwar richtig, sie beweisen aber für die von ihm vertretene These 
nichts. 

Bereits i. J. 1909 stützte das Berner Büro seine alte These, daß 
das verbandseigene Werk die Besserstellung durch die Gesetz
gebung des Verbandslandes auch auf den Gebieten der Sonder
rechte für sich in Anspruch nehmen könne, nur auf den Geist der 
RBUe., nicht aber auf deren Wortlaut, der glatt diese These 
widerlegt (Da. 1909, 46). 

c) Noch deutlicher wird der zwingende Charakter dieser 
Sonderrechte aus den Vorschlägen zur Romkonferenz und den 
Römischen Verhandlungen. 

Die ital.-Berner Vorschläge zu Art. 19 (vgl. die Erläuterungen 
hierzu) gehen davon aus, daß es dem wirklichen Geist der RBUe. 
entspricht, wenn in Zukunft die verbandseigenen Werke den über 
die Sonderrechte hinausgdlenden Schutz des Landesgesetzes ge
nießen würden, so daß also hieraus zu folgern ist, daß nach der 
hislang herrschenden Auffassung dieser weitergehende Schutz zu 
ihren Gunsten nicht angerufen werden konnte. 

So bedauerlich die Tatsache auch ist, daß dieser wohlbegrün
dete Vorschlag abgelehnt wurde, die rechtliche Folgerung bleibt, 
daß (so auch Da. 1929,50 und 62) die über die Sonderrechte hinaus
gehenden Schutzbestimmungen der Verbandsländer nur dann zu
gunsten verbandseigener Werke angerufen werden können, falls 
das betr. Urheberrechtsgesetz ganz allgemein auch auf Fremde 
Anwendung findet. 

Mit anderen Worten: Die Verbandsländer können zwar über 
diesen iure conventionis gewährten Schutz hinausgehen, wenn flie 
wollen; eine über dieses Schutzmaß hinausgehende Vorschrift des 
internen Gesetzes kommt jedoch nur dann den verbandseigenen 
Werken zugute, wenn des Gesetz des betr. Verbandslandes dieses 

2* 
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besagt, sei es ausdrücklich hinsichtlich der durch die RBUe. 
geschützten Werke, sei es für alle ausländischen Werke, sei es 
aufgrund besonderer Abkommen hinsichtlich der Werke gerade 
des betr. Staates. 

d) Anders ist die rechtliche Behandlung der Sonderrechte. 
deren Festlegung in der RBUe. im halbstarren System erfolgt 
ist (Art. 6 b Abs. 2, Art. 11 b Abs. 2, Art. 13 Abs. 2). Hierbei 
wird im Art. 11 b ausdrücklich ein Minimum an Schutz gewährung 
als Verpflichtung für die Verbandsländer festgelegt, wobei die 
Bedingungen für die Ausübung auch dieser Minimalrechte das 
Landesgesetz festlegt. Das Gleiche gilt für Art. 13; zwar fehlt 
hier eine ausdrückliche Festlegung dieses Minimalrechts, jedoch 
ergibt sich aus dem Sinn des Abs. 2, daß das gleiche Minimalrecht 
wie im Art. 11 b zu wahren ist. In diesen beiden Fällen muß das 
Landesgesetz die iure conventioni'J gewährten dinglichen Rechte 
und obligatorischen Ansprüche (so Art. 11 b Abs. 2) als solche 
anerkennen, kann aber ihre Ausübung nach heimischer Auf
fassung - insbesondere unter Wahrung der Interessen der Allge
meinheit - regeln. Wenn nun ein Verbandsland in seinem Ge
setz bezügl. dieser beiden Tatbestände einen weitergehenden 
Schutz gewährt als die RBUe., so kommt dieser weitergehende 
Schutz lediglich den einheimischen, nicht aber den verbands
eigenen Werken zugute, weil auch bei diesen Tatbeständen die 
Norm der RBUe. iuris cogentis ist, den Verbandsländern mit 
Wirkung für die verbandseigenen Werke lediglich die Regelung 
der Ausübung dieser Rechte und Ansprüche überlassen bleibt. 

Da ferner in Art. 6 b lediglich zwei urheberpersönlichkeits
rechtliche Befugnisse - aus der Fülle der im Urheberpersönlich
keitsrecht wurzelnden - als zwingende Normen der RBUe. 
festgelegt worden sind, so gilt, daß ein für diese Tatbestände ge
gebener besserer Schutz des Landesgesetzes den verbandseigenen 
Werken grundsätzlich nicht zugute kommt. Kennt dagegen das 
Landesgesetz noch weitere urheberrechtliche Befugnisse (die 
Art. 6 b mithin nicht regelt), so handelt es sich dabei um Tatbe
stände eines Urheberrechtsschutzes, der von der RBUe. nicht 
erfaßt ist. Ein solcher Schutz kommt dann mangels eines in der 
RBUe. geregelten Tatbestandes kraft des tragenden Grundsatzes 
der Inländerbehandlung den verband'Jeigenen Werken zugute. 

e) Gänzlich fehl gehen die Ausführungen von 0 lag nie T 

(11, 12), der auch den Sonderrechten der RBUe. jegliche zwin
gende Kraft abspricht im Hinblick auf den ordre public. Für ihn 
ist oberster Grundsatz, daß der Inländer nicht schlechter be
handelt werden dürfe als der Ausländer. So gehen ihn Sonder-
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recht und Inländerbehandlung nichts an, vielmehr wendet er für 
den Fall, daß das Landesgesetz zeitlich der RBUe. vorausgeht, 
die günstigeren Bestimmungen der RBUe. ohne Weiteres auf 
den Inländer an, befreit z. B. die franz. Staatsangehörigen von der 
Verpflichtung aus dem Gesetz über das depot legal von 1925 im 
Hinblick auf Art. 4 Abs. 2, und das Gleiche soll nach ihm dann 
gelten, wenn das Landesgesetz das zeitlich spätere Gesetz ist, 
so daß also in diesem Falle die Begrenzungen des Landesgesetzes 
auch für den Verbandsschutz gelten sollen. 

2. Der Maximalschutz. 
a) Während bisher unter dem Eindruck der falschverstandenen 

These des Minimalschutzes der RBUe. die Frage überhaupt 
nicht gestellt wurde, ob die RBUe. in gewissen Fällen auch eine 
vom Landesgesetz hinsichtlich des Verbandsschutzes nicht zu 
überschreitende Begrenzung des Schutzes bringe (P 0 tu S. 16 ver
neint dies ohne jede weitere Begründung), schreibt das Bemer 
Büro (Da. 1926, 53), und zwar wieder unter Begründung auf den 
Geist der RBUe., daß zwingendes Recht in der RBUe. ledig
lich vorhanden sei zur Verstärkung und Erweiterung und nicht zur 
Begrenzung des Urheberrechtsschutzes. Damit hat man sich an
scheinend zufrieden gegeben, hat aber dabei folgendes übersehen: 

Die Frage der Berücksichtigung der Interessen der Allgemein
heit, die für die Festlegung der Normen des Landesgesetzes wesent
lich ist, hat jederzeit auch bei der Festlegung der Normen der 
BUe. und der RBUe. eine Rolle gespielt, wenn schon dies nicht 
immer klar zum Ausdruck gekommen ist, und vielfach auch ange
sichts der pro autore Einstellung der Delegationen bei den Revi
sionskonferenzen nicht klar hervorgehoben werden konnte. Bau m 
hat (in Ufita III [1930] 421) die Auslese aus den Materialien zur BUe. 
aufgezeichnet, die mit aller Deutlichkeit erkennen läßt, daß von 
vornherein neben dem Bestreben, die Rechtslage der Urheber zu 
bessern (was angesichts der damaligen völlig unzureichenden Aus
gestaltung des Urheberrechts verständlich ist), auch die Rücksicht
nahme auf die Interessen der Allgemeinheit obgewaltet hat. Und 
wenn Bau m als Ergebnis seiner Forschung feststellt, daß die 
RBUe. ein Kompromiß zwischen den beiden widerstreitenden 
Interessen darstelle, so kann dem, trotz des Widerspruchs in Da. 
1929, 68, nur beigepflichtet werden. 

Zum ersten Male wird das Problem in seiner ganzen Tiefe 
durch den österr. Antrag auf der Romkonferenz (CDA. Nr. 39) 
enthüllt, dessen Formulierung von Sei II e r stammt: 

La Delegation d'Autriche se pennet d'attirer i'attention de ia Con
ference sur un point qui nous semble ~tre digne d'un examen approfondi. 
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Quelques propositions de l' Administration italienne et du Bureau de 
Berne nous semblent indiquer que la Convention n'assure pas toujours 
seulement "un minimum" de protection, mais aussi - au moins dans certains 
cas ~ en meme temps un maximum, c'est-a dire que dans certains cas la 
Convention tient compte des interets publies en disposant qu'un usage bien 
fixe d'une oeuvre d'autrui doit etre licite sans egard aux dispositions de la 
loi nationale applicable. 

Comme preuve de cette assertion nous nous permettons de eiter l'alinea 
1 de l'artic1e 10 de la proposition officielle faite par l'administration ita
lienne et le Bureau de Berne, qui dispose ce qui suit: 

11 est permis de faire dans un but de critique, de polemique ou d'en
seignement des analyses ou courtes citations textuelIes d'oeuvres 
litteraires publiees. 

Cette disposition serait, en considerant l' alinea deux du meme artic1e 
evidemment superflue, si elle n'etait pas de rigueur (c'est-a-dire juris cogen
tis) en ce qui concerne les membres de l'Union. 11 nous semble que sur la 
base de cette disposition chaque membre d I'Union aura le droit de faire 
les citations mentionnees dans cet alinea, sans tenir compte des dispositions 
de la loi nationale du pays, auquel l'oeuvre citee appartient. 

La premiere proposition de l' Administration franr;aise a l'article 1(} 

al. 4, laquelle dispose que les Etats contraetants p 0 u r r 0 n t subordonner 
au paiement d'une redevance l'exercice du droit d'emprunt defini aux alineas 
2 et 3 du present article, nous semble s'inspirer du meme ordre d'idees. 

Les remarques interessantes que nous avons entendues de la part des 
delegations de la Nouvelle Zelande et d' Australie paraissent poursuivre, si 
nous ne nous trompons pas, le meme but, ainsi que la proposition autri
chienne a l'artic!e 13 bis. Quant acette proposition la vive opposition 
qu'elle a rencontree de la part de la delegation italienne derait difficile 
a expliquer, s'i1 en etait autrement. 

Selon notre modeste avis, ce point de vue touche au commencement de 
cette declaration c'est-a-dire que dans certains cas aussi les interets publies 
doivent etre proteges par la Convention en bornant au profit des interets 
publies les droits de l'auteur, est de telle importance qu 'une serieuse 
deliberation de la part de la Conference parait justifiee. 

Nous ne savons pas s'il sera possible de deeider ces questions deli
cates dans la presente Conference, mais en tout cas nous serions reconnais
sants de connaitre l'opinion des autres delegations." 

b) die RBUe. enthält fünf Bestimmungen, die einen Schutz 
eines Werkes ausschließen oder begrenzen. 

Art. 7 Abs. 2 u. Abs. 3 u. Art. 7b Abs. 2 u. 3; Art. 9 Abs. 2; 
Art. 9 Abs. 3; Art. 13 Abs. 3; Art. 14 Abs. 2 Satz 2. Das Problem 
ist also das, ob diese fünf Bestimmungen zwingendes Recht in dem 
Sinne sind, daß ein Verbandsland mit Wirkung auf das verbands
eigene Werk (hinsichtlich des einheimischen Werks bestehen 
keinerlei Schranken für das interne Gesetz) diese Rechte nicht 
erweitern kann. Die von Bau m (GRUR. 1928, 684; 1929, 186) 
aufgeworfene Frage mit den von ihm gegebenen Lösungsversuchen 
hat eine sehr lebhafte Erwiderung des Berner Büros (Da. 1929, 
25 und 62) hervorgerufen, das allerdings auf die Replik Bau m s 
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(in Ufita a. a. 0.), in der er sein Material ergänzt und auf die Aus
führungen des Berner Büros antwortet, nicht eingegangen ist. 

Das Problem ist für die Erkenntnis sowohl der RBUe. als 
auch des Urheberrechts von großer Bedeutung. 

c) Bereits eine oberflächliche Betrachtung läßt erkennen, daß 
diese den Urheberrechtsschutz ausschließenden oder begrenzenden 
Bestimmungen sinnlos wären, wenn jedes Verbandsland sich da
durch über sie hinwegsetzen könnte, daß es für diese Tatbestände 
den vollen Schutz einführt. Wenn die RBUe. dem Landes
gesetz eine abweichende Regelung einer materiellen Norm des 
Vertragstextes hat zugestehen wollen. ist dies im Wortlaut be
sonders ausgedrückt worden. Zudem kann nicht verkannt werden. 
naß in diesen fünf Fällen, namentlich in den Fällen des Art. 9 
und des Art. 13, diese Begrenzungen im Interesse bestimmter 
Gruppen von Vermittlern von Urheberrechtsgut erfolgt sind, 
nämlich zugunsten der Presse und der Schallplattenindustrie, 
während an der Begrenzung der Schutzfrist die Allgemeinheit ein 
rechtlich begründetes Interesse hat. 

Aus der S. 17 dargestellten Frage der Sonderrechte läßt sich 
wm Problem des Maximalschutzes nichts entnehmen. Zwar 
spricht der belg. Antrag auf der Berliner Konferenz (S. 197) deut
lich davon, daß die Sonderrechte zwingenden Rechts und zwar 
Minimalrecht seien, aber die Denkschrift bezieht sich nicht auf 
solche Vorschriften der BUe., die für einen bestimmten Tat
bestand den Schutz ausschließen oder begrenzen. 

d) Aus der von Bau m in umfassender Weise herangezogenen 
Geschichte der RBUe., wie sie sich in deni veröffentlichten 
Konferenzakten darstellt, ergibt sich, daß der Gedanke eines 
Maximalschutzes sowohl den Gründern der BUe. vorgeschwebt 
hat, wie auch, daß solche Regelungen getroffen worden sind. Es 
sei verwiesen auf die Berner Konferenz i. J. 1885 (Akten S. 29 u. 30) 
sowie die ausführliche Darlegung von Bau m in Ufita III 
11930] 425. 

Auch die S. 18 erwähnten belg. Urteile zu Ziff. 3 des Schluß
protokolls von 1887 gehören hierher, die diese Bestimmung als 
ius strictum in dem Sinne aufgefaßt haben, daß ein Verbandsland 
nicht entgegen dieser Bestimmung den Schutz für verbandseigene 
Werke einführen dürfe. Den Urteilen hat Wau wer man s 
S. 67 mit der Begründung zugestimmt, daß hierdurch ein Schutz 
der phonographischen Industrie gegeben sei, und hat dabei auf 
ein italien. Urteil in Da. 1907, 33 verwiesen. Allerdings besagt 
dieses Urteil lediglich, daß Ziff. 3 des Schlußprotokolls mit den 
Bestimmungen des ital. Urheberrechtsgesetzes in Widerspruch 
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stehe. Die Frage der zwingenden Kraft der Ziff. 3 wird jedoch 
von dem itaI. Urteil nicht beantwortet, weil dieses der sonst von 
der itaI. Rechtsprechung nicht vertretenen (Da. 1907, 36) Auf· 
fassung ist, daß die BUe. mit dem Schlußprotokoll mangels der 
hierfür vorgeschriebenen staatsrechtlichen Form nicht internes 
itaI. Landesgesetz geworden sei. 

e) Da also aus diesen Ausführungen hervorgeht, daß der Ge
danke eines Maximalschutzes der RBUe. nicht fremd ist, muß 
in jedem der fünf Einzelfälle untersucht werden, ob hier ein ius 
strictum maximum vorliegt. 

aa) Die Bestimmung des Art. 7 Abs. 2, Satz 2, wonach die 
Dauer des Schutzes die im Ursprungslande festgesetzte Dauer 
nicht überschreiten kann, ist nicht zwingenden Rechts. Das er
gibt sich mit aller Deutlichkeit aus der Geschichte dieser Be
stimmung: 

Auf der Pariser Revisionskonferenz i. J. 1896 hatte die Schweiz 
(Akten S. 112) ausgeführt, daß man diesen Satz dahin verstehen 
könne, daß es einem Verbandslande verboten sei, die längere 
Schutzfrist des internen Urheberrechtsgesetzes auf verbandseigene 
Werke anzuwenden und hatte beantragt, dies ausdrücklich im 
Konventionstext auszusprechen. 

Ren a u I t führte jedoch in seinem Bericht (Paris S. 161) aus, 
daß die Auffassung der schweizer Delegation allgemein geteilt 
werde, so daß es nicht nötig erscheine, diesen Gedanken, außer 
in dem Bericht, noch besonders im Text der BUe. zu erwähnen. 

Das Gleiche gilt für die gleichgeartete Norm des Art. 7b 
Abs.2 u. 3. 

bb) Art. 9 Abs. 2 (in Fassung der Romkonferenz) gibt 
mangels eines besonderen Vorbehaltes - den Abdruck von Ar
tikeln über wirtschaftliche, politische oder religiöse Tagesfragen 
durch die Presse frei. 

Aus den Materialien ist nichts zu entnehmen, das auf den 
Charakter dieser Bestimmungen hindeutet. Aber aus der Tat
sache, daß jede der Revisionskonferenzen sich bemüht hat, die 
durch den jeweils geltenden Text getroffene Begrenzung des Ur
heberrechtsschutzes zu erweitern, und daß einzelne Verbands
länder es für erforderlich gehalten haben, sich durch einen Vor
behalt gegenüber den Vorschriften des Art. 9 RBU e. Verfügungs
freiheit zu schaffen, beweist auf das deutlichste, daß hier ein 
Maximalrecht zwingenden Charakters geschaffen worden ist 
(a. A. K lau er Ufita I [1928] 372). 

Dagegen ist R a e s t a d (S. 95) der Auffassung, daß, wenn ein 
Verbandsland entgegen den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 3 im 
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internen Recht für den Presseabdruck auch dieser Artikel die 
Zustimmung des Urhebers fordern würde (was er mit Recht für 
zulässig erachtet), der verbandsangehörige Urheber sich auf die 
ihm günstigere interne Regelung nicht beziehen könne. Also 
auch Ra e s t aderachtet einen Maximalschutz als vorliegend, ohne 
allerdings dessen gewahr zu werden. 

Ebenfalls spricht die Tatsache, daß die Freistellung der 
Zeitungsartikel (wie Da. 1933, 98 ausführt) aus interet public er
folgt ist, für die Annahme des Maximalschutzes. Denn wenn 
überwiegende Interessen der Öffentlichkeit d. h. der Allgemein
heit diese Begrenzung veranlaßt haben, so fordern diese auch, daß 
diese Begrenzung von den Verbandsländern respektiert wird. 

ce) Maximalschutz gilt auch hinsichtlich der in Art. 9 Abs. 3 
angeführten Tagesneuigkeiten und vermischten Nachrichten, die 
sich als einfache Zeitungsmitteilungen darstellen. Allerdings ist 
diese Frage rein theoretischer Natur, denn ein Urheberrechts
schutz kommt hier überhaupt nicht in Frage, da es sich hier nicht 
um Werke handelt, die eines solchen Schutzes fähig sind. 

dd) Von sehr erheblicher praktischer Bedeutung ist die Frage 
des Maximalschutzes bei Art. 13 Abs. 3, einer Vorschrift, die zum 
Schutze der mechanischen Musikindustrie erlassen worden ist. 

Der Nachweis, daß auch diese Vorschrift einen Maximalschutz 
zwingenden Rechts für den Verbandsschutz einführt, wird im 
Rahmen der Ausdeutung des Art. 13 geführt. 

ee) Dagegen ist die Bestimmung des Art. 14 Abs. 2 Satz 2, 
wonach, wenn einem kinematographischem Erzeugnisse der eigen
tümliche Charakter fehlt, dieses nur den Photographieschutz ge
nießt, nicht zwingendes Recht, weil es nach Art. 3 den Verbands
ländern freigestellt ist, welchen Schutz sie den photographischen 
Erzeugnissen gewähren wollen, so daß also es durchaus möglich ist, 
daß ein Verbandsland ein photographisches Erzeugnis im gleichen 
Ausmaße schützt wie ein urheberrechtlieh bedeutsames Werk. 

f) Der Antrag der österr. Regierung auf der Romkonferenz 
(Rom S. 89), einen Art. 13 b einzuführen, inhaltlich dessen eine 
gesetzliche Lizenz für die mechanisch-musikalische Wiedergabe 
von Tonkunstwerken (unter bestimmten, hier nicht interessieren
den Voraussetzungen) iure conventionis geschaffen werden sollte, 
brachte einen Maximalschutz. Daß dieser Antrag nicht die ein
mütige Zustimmung der Verbandsländer gefunden hat, braucht 
nicht begründet zu werden. 

IH. Die RBUe. regelt nicht das gesamte Gebiet urheber
rechtlicher Beziehungen. Es verbleiben eine ganze Reihe urheber
rechtlieh bedeutsamer Tatbestände außer halb der Regelung der 
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RBUe., die als k 0 n v e nt ion s f r eie r Rau m gänzlich der 
Normierung durch das Landesgesetz offenstehen. 

A. Die RBUe. unterläßt es - angesichts der Verschiedenheiten 
der nationalen Anschauungen hierüber - bewußt, die Aus
wir ku n gen des Urheberrechts zu regeln. 

1. Es bleibt völlig der Landesgesetzgebung überlassen, im 
Rahmen des internen Urheberrechtsgesetzes den Ausgleich 
zwischen dem Recht des Urhebers als des Einzelnen und den 
In t er e s sen der All g e me in he i t am veröffentlichten 
Werke zu ziehen. Daß eine Grenzziehung zwischen Urheberrecht 
und Interessen der Allgemeinheit zu erfolgen hat, daß das Recht 
des Einzelnen dort endet, wo das Interesse der Allgemeinheit zu 
wahren ist, ist eine Binsenweisheit (diese Teilung ist naturelle 
et legitime, sagt Bor c hg r ave [So 78 Anm. 1], der Schöpfer des 
belg. Urheberrechtsgesetzes). Diese Auffassung wird von der 
modernen deutschen und ital. Lehre mit besonderem Nachdruck 
verfochten, ist jedoch auch dem franz. Schrifttum nie ganz ver
loren gegangen. Mag auch in der franz. Urheberrechtslehre jetzt 
Pouillet (trotz der harten Kritik von Borchgrave S. 102 
und von 01 a g nie r I S. 28 Anm. 1) der herrschende Geist sein, 
man darf über diesen Praktiker doch nicht die tiefgründigen Aus
führungen von Ren 0 u ar d vergessen, der mit eindringlicher 
Schärfe den Gedanken des ausgleichenden Zieles der Urheber
rechtsgesetzgebung formuliert hat (Bd. I, 433), eine Erkenntnis, 
der sich auch das Berner Büro (Da. 1934, 5) nicht verschließt. 

Und es ist ein Abglanz dieser Erkenntnis, wenn 0 lag nie r 
(I S. 39) die Veröffentlichung des Werkes als Geschenk des Ur
hebers an die Allgemeinheit bezeichnet (wenn er auch nicht die 
wahren Folgerungen aus dieser Grundlehre zieht), ähnlich Blau
buch S. 16, wo von einem Innominatkontrakt gesprochen wird, 
aufgrund dessen die Allgemeinheit gewisse Rechte erwirbt (deren 
Umfang aber nicht näher bezeichnet wird). 

Gerade nach dieser Berücksichtigung der Interessen der All
gemeinheit im Urheberrechtsgesetz unterscheidet man (H 0 f f -
man n S. 23, deS a n c t i s Ufita VII [1934] 237) drei Systeme 
von Urheberrechtsgesetzgebungen. Der in d i v i d u a I ist i s c h e 
Standpunkt lehnt sich an überlieferte Grundsätze an. Er will dem 
Urheber als Schöpfer eines Geisteswerkes möglichst alle Vorteile 
aus der Tatsache seiner Schöpfung zuwenden. Er widersetzt sich 
jeder - von seinem Standpunkt als "Ausnahmevorschrift" ge
kennzeichneten - Beschränkung des ausschließlichen Urheber
rechts, das er gleich dem römisch-rechtlichen Eigentum behandelt, 
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und bezüglich dessen er die liberalistisch-individualistischen Grund
sätze der absoluten Koalitionsfreiheit anwendet. 

Dieser Gesetzgeber wird also den Personenschutz (oben S. 2) 
bevorzugen gegenüber dem Werkschutz. Er wird sich mit den 
Interessen der Urheber, insbesondere der Urhebergesellschaften 
identifizieren, wie dies Frankreich getan hat, insofern es die Be
schlüsse des Lugano-Kongresses der französischen Assoc. litter. 
et artistique zu seinen Vorschlägen für die Romkonferenz erhob. 

Der k 0 11 e k t i v ist i s c h e von der Urheberrechtsgesetz
gebung von Sowjet-Rußland vertretene Standpunkt sieht im 
Schöpfer lediglich das Glied der Volksgemeinschaft, der er alle 
Rechte an der Schöpfung gibt, während die Vereinbarungen über 
die Verwertung des Geistesgutes durch den Arbeitsdienstvertrag 
geregelt werden. 

Gegenüber dieser einseitigen ("einäugigen") Tendenz steht die 
in Gesetzgebung und Schrifttum des Deuschen Reichs und Italiens 
vertretene Auffassung, daß es Aufgabe des Urheberrechtsgesetzes 
ist, die einander scheinbar widerstrebenden Interessen von Ur
heber und Volksgemeinschaft so gegen einander auszugleichen 
(a u s gl e ich end e s System), "daß auf der einen Seite die 
wirtschaftlichen Interessen des Urhebers als des Schöpfers des 
Geistesgutes gewahrt werden, daß auf der anderen Seite hierunter 
aber die Interessen der Allgemeinheit an der Kenntnisnahme des 
Werkes ihres Volksgenossen nicht leiden, und daß um diese 
Kenntnisnahme zu ermöglichen und damit die Grundlage geistigen 
Zusammenwirkens in der Volksgemeinschaft zu schaffen, auch der 
im Interesse des Urhebers und der Allgemeinheit tätig werdende 
Vermittler von Urheberrechtsgut arbeiten kann, ohne hieran 
durch ungerechtfertigte Forderungen des Urhebers gehindert zu 
werden. 

Erst die im Gesetz vollzogene Synthese der schöpferischen 
Freiheit und der Verpflichtung dem Volksganzen gegenüber erfüllt 
die dem Gesetzgeber überhaupt, so auch in Urheberrechtssachen 
obliegende Aufgabe." 

Dieser Gedanke des sozialgebundenen Rechts - eine von 
K 0 p sc h (Arch. Funk I [1928] 201) stammende Formulierung -
ist (vergl. Hof fm a n n Ufita VII [1933] 289) von einer Minorität 
im Deutschen Reich zum Sieg geführt worden. Noch i. J. 1932 
hieß es: 

"Wir scheinen jetzt auf dem Punkte zu stehen, an dem die 
Entwicklung des Urheberrechts, die bisher einseitig zugunsten des 
Urhebers sich vollzog, nun entgegengesetzt zu laufen beginnt, wo 
den Befugnissen des Urhebers am Werke Befugnisse der Allge-
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meinheit gegenübertreten, nicht wie früher, als Ausnahmen, son
dern als grundsätzlich gleichberechtigte Regel, für die es bloß die 
geeignete Form zu wählen gilt." 

Aber schon i. l. 1933 erfolgte der Durchbruch. Auch das 
Reichsgericht, das früher von "Ausnahmebestimmungen" im Ur
heberrecht sprach, als dessen Zweck es die uneingeschränkte Nutz
barmachung des Werkes zugunsten des Urhebers bezeichnet (RGZ. 
128, 102; 130, 206), sieht jetzt im Urheberrecht ein sozial gebun
denes Recht (RGZ. 140, 270; 144, 113), und noch deutlicher kommt 
der Geist der sozialen Gebundenheit zwischen Urheber und Volks
gemeinschaft durch das Bindemittel des Werkes im Gesetz vom 
4. 7. 1933 zum Ausdruck und wird (vergl. Richard S t rau ß: Ge
danken zum Urheberrecht in Ufita VII [1934] 217 und insbesondere 
den nationalsozialistischen Entwurf eines Urheberrechtsgesetzes 
ebendort S. 383) für die Neugestaltung des deutschen Urheber
rechtsgesetzes bestimmend sein. (Hierzu d e B 0 0 r Da. 1934, 115.) 

Diese Auffassung stellt die Volksgemeinschaft in den Mittel
punkt der Betrachtung, gibt dem Urheber als Schöpfer eines 
Werkes Rechte am Werke, aber normiert gleichzeitig seine Ver
pflichtung gegenüber dem Volksganzen, die ihn als werk- und 
wertschaffendes Mitglied dieser Volksgemeinschaft trifft. 

Unerörtert kann bleiben, ob [nach der Auffassung von d e 
B 0 0 r (lW. 1934, 1105)] neben diese beiden Interessengruppen 
des Einzelnen und der Allgemeinheit noch als dritter bei der Fest
legung des Urheberrechtsschutzes zu berücksichtigender Faktor 
der Vermittler von Urheberrechtsgut tritt, ob nicht vielmehr dieser 
dritte Faktor entsprechend der ihm gewordenen Aufgabe lediglich 
bei der gesetzgeberischen FestIegung der Verwertung von Ur
heberrechtsgut zu berücksichtigen ist, und schließlich auch, wie 
sich die drei erwähnten Systeme in den Urheberrechtsgesetzen 
ausprägen. 

Es ist bezeichnend, daß (vergl. K 0 h I e r S. 402) das österr. 
Urheberrechtsgesetz die richtige Mitte zwischen den Interessen 
des Urhebers und den allgemeinen Interessen gehalten hat, so daß 
aus diesem Grunde der Beitritt zur BUe. nicht erfolgt war. So 
kann es nicht Wunder nehmen, daß nach Ab e I, der in dieser 
Grunderkenntnis des österr. Urheberrechtsgesetzes geschult ist, 
die Frage des Schutzes der Allgemeinheit an den Grundcharakter 
der RBUe. rührt, so daß nach seiner Auffassung eine Erörterung 
dieses Problemes in einer künftigen Konferenz nicht zu umgehen 
,sein wird (Österr. Gerichtszeitung 1928, 231). 

Es ist demgemäß - selbst vom Standpunkt des pro autore 
Standpunktes aus - unrichtig, das Vorhandensein dieser Inter-
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essen der Allgemeinheit, ihre Schutzwürdigkeit bei der Festlegung 
urheberrechtlicher Normen zu verneinen (Da. 1923, 68) oder sie 
(so Da. 1925, 11) als prHendus privileges zu bezeichnen. 

Man kann auch der Auffassung nicht beistimmen, daß die 
Gründer der BUe. lediglich die Wahrung der Rechte des Ur
hebers beabsichtigt hätten, ohne der Interessen der Allgemeinheit 
zu gedenken (Da. 1929, 68). Denn mit Recht macht Bau m (in 
Ufita III [1930] 421) zur Widerlegung dieser Auffassung darauf 
aufmerksam, daß bereits N um a 0 r 0 z, der Präsident der ersten 
Berner Konferenz, wörtlich erklärt hat: 

"Il faut aus si considerer que les limites a la protection 
absolue sont reclamees, suivant moi a justice titre, par 
l'interet public." 

Auch widmet N um a 0 r 0 z in seinem Bericht über die 
Berner Verhandlungen des Jahres 1884 (e I une t 1884, 451) einen 
ganzen Abschnitt dem Problem der Begrenzung des Urheberrechts. 

Wesentlich ist die Ausprägung des Landesgesetzes nach fol
genden Richtungen: 

a) In erster Linie ist es der Landesgesetzgebung überlassen, 
ob sie das Urheberrecht als das in der romanischen Gesetzgebung 
übliche "weitgespannte" d r 0 i t d' au t e ur, das dem Urheber 
jegliche Verwertungsmöglichkeit gestattet, oder - so die ger
manische Auffassung - lediglich als S u m m e ein z ein er, im 
Gesetz erschöpfend aufgezählter urheberrechtlicher Be f u g
ni s s e normieren will. Jenes System hat den Vorteil, daß es 
Lücken des Gesetzes im Fall des Aufkommens neuer technischer 
Verwertungsmöglichkeiten von Urheberrechtsgut nicht entstehen 
läßt, so daß sich nicht - wie beim germanischen System - dann 
N ovellierungen nötig machen, während dieses wieder den Vorteil 
bietet, daß es der Praxis leicht wird, die Übertragung von urheber
rechtlichen Befugnissen (gemäß der Zweckübertragungstheorie 
Hoff man n Ufita IV [1913] 359) auf den Umfang abzugrenzen, 
den die Parteien mit Abschluß dieses Vertrags bezweckt haben 
(Da. 1931, 6). 

Ein droit d'auteur und zwar in Ausgestaltung eines "geistigen 
Eigentums" anerkennen Brasilien (Art. 649), Rumänien (Art. 2), 
Spanien (Art. 5) und Syrien-Libanon (Art. 137). Die Theorie des 
geistigen Eigentums, die zuerst im deutschen Recht entwickelt 
worden ist (K 0 h I er S. 61), ist heute fast ganz aufgegeben, denn 
die Gleichsetzung mit dem Sacheigentum ist verfehlt, ist doch das 
geistige Eigentum "le contrepied exact du droit de propriHe" 
(P i 11 e t S. 5). 
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Ein romanisches droit d'auteur findet sich in Belgien (Art. 1), 
Bulgarien (Art. 2), Dänemark (Art. 1 des Gesetzes vom 26. 4. 1933), 
Estland (Ziff. 2), Finnland (§§ 1 u. 4, vergl. Da. 1928, 37), Griechen
land (Art. 1), Luxemburg (Art. 1), Monaco (Art. 3), Norwegen 
(Art. 1), Polen (Art. 12), Portugal (Art. 6, vergl. Da. 1928, 104), 
Tunis. Dagegen kennen das System ausschließlicher Befugnisse 
Deutsches Reich (§ 11), Großbritanllien (Art. 1), Irland (Ziff. 154), 
Canada (§ 3 Ziff. 1), Italien (Art. 8, vergl. Da. 1926, 25), Japan 
(Art. 1), Jugoslavien (Art. 8), Niederlande (Art. 1), Österreich 
(§§ 23, 28), Schweden (§ 2), Schweiz (Art. 12), Siam (§ 4), Tschecho
slowakei (§ 21), Ungarn (§ 1). 

Die franz. Gesetzgebung wendete früher das Wort "propriete" 
an, ist jedoch von diesem Ausdruck seit dem Gesetz vom 14. 7. 
1866 abgekommen, und diesem Sprachgebrauch hat sich der franz. 
Kass. angeschlossen. 

Dagegen kann es für die deutsche Rechtsauffassung nach den 
überzeugenden Ausführungen von H e y man n (Die zeitliche Be
grenzung des Urheberrechts 1927, S. 47) nicht mehr zweifelhaft 
sein, daß das Urheberrecht von Haus aus und grundsätzlich ein 
auf die Person des Urhebers zeitlich beschränktes Recht ist, dem 
noch eine Nachfrist p. m. a. hinzugefügt ist. 

Dabei gilt aber einheitlich für alle Urheberrechtsgesetze -
gleichviel welche Anschauungen sie über Wesen des Urhebers und 
Ziel der Urheberrechtsgesetzgebung haben -, daß das Urheber
recht eine Einheit darstellt, die sich aus der Rechtstatsachc der 
Schöpfung des Werkes ergibt, so daß alle Auswirkungen dieses 
Schutzes, gleichviel wie diese vom Urheberrechtsgesetz bezeichnet 
werden, nicht selbständig, für sich allein zu betrachten sind und 
einem eigenen rechtlichen Schicksal unterworfene Rechte dar
stellen, sondern nur Erscheinungsformen dieser Einheit. So spricht 
das schweizer. Bundesgericht (in Ufita VII [1934] 111) von mehre
ren "Teilbefugnissen", in die das Urheberrecht zerfalle. 

Wie diese Befugnisse festgelegt werden, welche Folgen die 
Verletzung des Urheberrechts hat, ob neben zivilrechtlichen An
sprül;hen auch strafrechtliche Sanktionen (vergl. Da. 1919, 4) ein
treten können, die Höhe des Schadensersatzes bei unzulässiger 
Wiedergabe des Werkes (vergl. § 30 des tschechoslow. Gesetzes, 
schweizer Rechtsprechung in Da. 1933, 107; für deutsches Recht 
KG. in HRR. 1931, 2042 und R i t te rund Hof f man n in JW. 
1934,268 u. 665; wegen Canada auch Da. 1929,46). 

Völlig unberührt von den Bestimmungen der RBUe. bleiben, 
wie noch in Art. 17 in Form einer Art von "Sicherheitsventil" 
(Da. 1915, 125) ausdrücklich festgelegt ist, alle Hoheitsrechte der 
Verbandsländer. Das sind aber nicht nur, wie Ren au I t (Berlin 



31 

S. 267) erwähnt, preßrechtliche Bestimmungen, sondern alle 
Normen, die auf staatlichem Hoheitsrecht beruhen. Dahin ge
hören insbesondere Vorschriften bdr. ein staatliches Aufsichts
recht über die Urhebergesellschaften (ver gl. in Ansehung des 
Deutschen Reichsgesetzes vom 4. 7. 1933 Hof f man n in Ufita IV 
[1933] 372 und R 0 e be rebendort S. 368, für poln. Recht das 
Rundschreiben des Ministers des Innern vom 27. 2. 1934, Da. 1934, 
92, für belg. Recht Entwurf einer Novelle zum Urheberrechts
gesetz in "Inter-Auteurs" 1934, 777; über die Anwendung der 
Kartellgesetzgebung auf die Urheber gesellschaften R a e s t a d 
S. 195), Vorschriften über Beitritt oder Zugehörigkeit des ein
heimischen Urhebers zu diesen Urhebergesellschaften, und ge
gebenen Falles damit auch die Möglichkeit, die Verwertung des 
Urheberrechts an ihren Werken von bestimmten Voraussetzungen 
abhängig zu machen. So das Deutsche Reich durch § 10 des 
Reichskulturkammergesetzes, (K 0 p s c h in Ufita VII [1934] 230 
und I I d e p h 0 n s R ich t e rebendort S. 343). 

b) Es bleibt der Landesgesetzgebung weiter überlassen, ob sie 
in Anerkennung der Interessen der Allgemeinheit anstelle des aus
schließlichen Rechts des Urhebers an seinem Werke ge set z-
1 ich e L i zen zen einführen will. Dieser Ausdruck deckt hier 
alle jene vom Gesetzgeber gegebenen Bestimmungen, kraft deren 
an die Stelle eines ausschließlichen, alle Anderen von der Ver
wertung des Urheberrechtsgutes ausschließenden dinglichen Rechts 
unter Gestattung einer bestimmten Art der Verwertung ein An
spruch auf ein Entgelt tritt, bestehe nun die Verwertungsmöglich
keit nur zugunsten der Angehörigen bestimmter Personenkreise 
(so daß der Urheber jene Verwendung gegen eine angemessene Ver
gütung zu gestatten hat) oder sei es, daß jedem die Möglichkeit 
vom Gesetzgeber eingeräumt wird, ohne weiteres nach Zahlung 
des vorgeschriebenen Entgelts das Werk auf eine bestimmte Art 
zu nutzen. 

Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß diese Ver
fügungsfreiheit der Verbandsländer ausnahmslos für die Regelung 
der internen Rechtsverhältnisse gilt, daß diese Freiheit der Landes
gesetzgebung aber in der Anwendung dieser internen Norm auf 
das verbandseigene Werk dureh die Sonderrechte der RBUe. 
beschränkt ist. So wäre es für Großbritannien durchaus möglich 
gewesen, den musical copyright act zum Gesetz zu erheben, ob
wohl dessen Bestimmungen (vergl. Ufita III [1930] 45 und über sein 
Schicksal GRUR. 1930, 64, 146, 420, 514, 606; vergl. auch Beschluß 
der Unterhaus-Kommission ebendort, 952) zum Teil in offenbarem 
Widerspruch zum Geist der RBUe. standen, jedoch unter der 
gedachten Belastung. Allerdings bedeuten solche Bestimmungen 
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für die RBUe. insofern eine Gefahr, als die Befürchtung nicht 
unbegründet ist, daß bei einer Verschiedenheit zwischen Landes
gesetz und internationalem Vertrag der Richter das Landesgesetz 
vorgehen läßt (Da. 1930, 47). 

Die gesetzliche Lizenz, deren Einzug in die RBUe. der Hal
tung der deutschen Regierung auf der Berliner Konferenz zu dan
ken ist, fand damals noch den erbittertsten Widerstand (Berlin 
S. 261). Man hielt allgemein diese Rechtsinstitution für unverein
bar mit dem Begriff des Urheberrechts, obwohl das alte schweizer 
Urheberrechtsgesetz vom 23. 4. 1883 Art. 7 eine gesetzliche Lizenz 
vorsah. Der Kampf um die gesetzliche Lizenz bei der N eukodifika tion 
des schweizer Urheberrechtsgesetzes ist bekannt. Daß er heute 
noch in der Schweiz andauert, wird von 0 s te r tag (Kopen
hagener Kongreß Protokoll S. 86) bezeugt. 

Während die Urhebergesellschaften auch heute noch die ge
setzliche Lizenz als nicht übereinstimmend mit den Grundgedanken 
des Urheberrechts (so der Autorenkongreß in London; vergl. Da. 
1931, 69) ablehnen, das Berner Büro (Da. 1934, 9) sie jetzt als 
"limitation exceptionelle" des Urheberrechts gelten läßt (während 
es noch in Da. 1932, 6 ganz eindeutig die Auffassung vertritt, daß 
die RBUe. sich lediglich auf das ausschließliche Urheberrecht 
aufbaue, wobei Ausnahmen nur insoweit in Betracht kommen, als 
sie die RBUe. selbst zuläßt, nämlich Art. 11 b Abs. 2 und 13 
Abs. 2), ist die in Gesetzgebung und Schrifttum zu Tage tretende 
Auffassung der Einführung der gesetzlichen Lizenz weit günstiger. 
Ost er r i e t h, einer der feinsten Kenner des nationalen und 
internationalen Urheberrechts, befürwortete, von der Tatsache 
ausgehend, daß man die gesetzliche Lizenz in den Friedensver
trägen aus Gründen des öffentlichen Interysses für zulässig erklärt 
hatte, ein weitgehendes System von gesetzlichen Lizenzen, und 
hielt ihre Einführung auch in die RBUe. für notwendig, um diese 
der Gefahr des Kältetodes zu entreißen (GRUR. 1923, 28). 

Und es spricht für den weiten Blick der itaI. Regierung, daß 
sie in ihrer Denkschrift zur Romkonferenz (obwohl sie selbst der 
Einführung der gesetzlichen Lizenz im italien. Urheberrechtsgesetz 
durchaus ablehnend gegenüber gestanden hat), von der Tatsache 
ausgehend, daß das System der ausschließlichen Befugnisse nicht 
die einzige Form des Schutzes der vermögensrechtlichen Interessen 
der Urheber sei, daß neben diesem System diejenigen des domaine 
pllblic payant und der gesetzlichen Lisenz vorhanden seien, die 
Worte geprägt hat, in denen die Entwicklung der Urheberrechts
gesetzgebung vorweggenommen zu sein scheint: 
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" .. nous voulons etablir tout simplement qu'il est tout au moins tres 
probable que les systemes de la licence obligatoire et du domaine 
public payant resteront en vigueur et auront peut-etre a l'avenir une 
application plus large et repandue dans le territoire de l'Union." 

Auf der Romkonferenz war einer der Brennpunkte der Kampf 
um das "Tantiemesystem" (wie es Ra e s t a d S. 35 formuliert hat), 
nämlich, ob Urheberrecht im Sinne der RBUc. lediglich das aus
schließliche Recht bezw. die Summe ausschließlicher Befugnisse 
sei, die keinerlei Begrenzung kennt und duldet, oder ob als Ur
heberrecht auch ein solches Recht anzusehen sei, bei dem insbe
sondere durch Normierung gesetzlicher Lizenzen die Interessen 
der Allgemeinheit berücksichtigt worden sind. Letzterer von den 
Verbandsländern des angelsächsischen Rechts und insbesondere 
von Norwegen verfochtene Standpunkt hat ob gesiegt. Nicht nur, 
daß Abgrenzungen des ausschließlichen Urheberrechts, wie sie der 
Gesetzgeber im Interesse des Staatsvolkes für notwendig erachtet, 
als zulässig anerkannt worden sind, es hat skh sogar gezeigt, daß 
die Möglichkeit der Einräumung einer gesetzlichen Lizenz gerade 
beim Rundfunkurheberrecht das einzige Mittel zum Ausgleich der 
einander gegenüber stehenden Anschauungen der Verbandsländer 
gewesen ist. Es ist also mit Mit tel s t ä d t (JW. 1928, 2059) 
festzustellen, daß der Gedanke des Urheberrechts als eines abso
luten Ausschlußrechts undurchbrochen ist, daß auch das Tantieme
system als ein Urheberrecht im Sinne der RBUe. anzusehen ist. 

Gesetzliche Lizenzen auf dem Gebiete des Urheberrechtsge
setzes gibt es die Fülle (vergl. die Aufstellung bei Hof f man n 
Arch. Funk II [1929] 247); eine solche war im Entwurf eines 
deutsch-russischen Abkommens vorgesehen (Da. 1931, 108, vergl. 
hierzu K lau e r in GRUR. 1931, 891, Mac k e ben in Ufita IV 
[1931] 479, aber auch Bau m GRUR. 1931, 1061). Aber selten findet 
man im Urheberrechtsgesetz die Erkenntnis, daß die gesetzliche 
Lizenz nur einer der Fälle der Begrenzung des Urheberrechts gegen
über den Interessen der Allgemeinheit ist, so klar ausgesprochen 
wie in den Materialien zum norwegischen Urheberrechtsgesetz 
vom 6. 6. 1930 (in Arch. Funk III [1930] 580 und IV [1931] 55). 

Die gesetzlichen Lizenzen scheiden sich nach der Person de!> 
von ihr Betroffenen in zwei Arten, in solche, die sich gegen den 
Urheber und seine Rechtsnachfolger richten. um die Befriedigung 
irgend eines als schützenswert anerkannten Interesses der Allge
meinheit zu gewährleisten, und in solche, die im Interesse der Ver
mittler (aber auch der Urheber, vergl. Ausführungen der belg_ 
Regierung in Da. 1927, 88) einen Mißbrauch der Monopolstellung 
der Urheberrechtsverwertungsgesellschaften verhindern. Diese 
zweite Möglichkeit verfolgte K 0 h I er, als er (in MuW. 1909/10. 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 3 
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269) die Einführung der gesetzlichen Lizenz für die mechanisch
musikalische Wiedergabe befürwortete. Lediglich diesen zweiten 
Gedanken vertraten auf der Romkonferenz die Verbandsländer 
angelsächsischen Rechts; lediglich an die gleiche Möglichkeit dachte 
Mit tel s t ä d t, als er aufgrund der auf der Romkonferenz ge
machten Erfahrungen (in GRUR. 1930, 47) die Gewährung einer 
gesetzlichen Lizenz anstelle der ausschließlichen Rechte des Ur
hebers empfahl. Praktische Beispiele hierfür bringen die canad. 
und die niederl. Gesetzgebungen. 

Eng berührt sich mit dem Gedanken der gesetzlichen Lizenz 
die weitere Rechtsfrage, ob der nationalen Urheberrechtsverwer
tungsgesellschaft mit Rücksicht auf die von ihr eingenommene 
Monopolstellung (die vom Obersten Osterr. Gerichtshof ausdrück
lich anerkannt wird, Urteil vom 20. 12. 1932 in Ufita VI [1933] 358) 
ein Kontrahierungszwang insbesondere gegenüber den Konzertver
anstaltern aufzuerlegen ist (vergl. LG. Berlin in JW. 1928. 373), 
um auf diese Weise ein Vertragsverhältnis herzustellen, das den 
berechtigten Belangen beider Parteien durch Ausgleichung gerecht 
wird. Die franz. Rechtsprechung ist auch diesem Gedanken ab
hold, aber sie hat eine Schadenersatzpflicht der nationalen Ur
hebergesellschaft (Sacem) anerkannt, welche eine Sperre über ein 
Lokal verhängt und die Verhängung dieser Sperre bekannt gemacht 
hat (P 0 u i 11 e t S. 805), für deutsches Recht hinsichtlich solcher 
Sperre vergl. RG. in JW. 1933, 46. 

Ob man über ein kombiniertes System von gesetzlichen 
Lizenzen bis zu einem Enteignungsrecht des Staats schreiten soll 
(vergl. Li n dem e y er in Ufita IV [1931] 385), ist gleichfalls der 
Entschließung des Verbandslandes überlassen. 

c) Eine weitere der Landesgesetzgebung freigestellte Möglich
keit des Urheberrechtsschutzes ist das sogen. dom a i n e pub 1 i c 
pa y a n t (hierüber vergl. das an Gedanken wie an Material reiche 
Werk von V i Ibo i s). 

Diese Rechtsinstitution - im Deutschen vielleicht mit "Ab
gabefrist" zu bezeichnen - liegt (V i 1 boi s S. 11) dann vor, wenn 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für die Wiedergabe eines 
gemeinfreien Werkes ein Entgelt zu zahlen ist, so daß nicht eine 
Verlängerung des Schutzes, wohl aber eine Erweiterung der Ein
nahmemöglichkeiten eintritt, wobei das Landesgesetz darüber be
stimmt, ob diese neuen Einnahmen ganz oder teilweise den Erben 
des Urhebers oder irgend einer öffentlichen Anstalt (Akademie, 
Unterstützungskasse, Urhebergesellschaft usw.) oder dem Staat 
zur Verfügung gestellt werden. Im letzteren Falle spricht man 
von dom ai n e d'E tat ("Staatsabgabefrist"). Sowohl die Ab· 
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gabefrist wie die Staatsabgabefrist stellen einen Komprorniß 
zwischen zeitlich beschränktem und ewigen Urheberrecht dar. 
sind also im Sinne der Wünsche der Urheber nur eine Station auf 
dem Ziel zur Verewigung des Urheberrechts (so Va uno i s 
Da. 1922, 31). 

Regelmäßig wird die Abgabefrist mit der gesetzlichen Lizenz 
verwechselt, die im Gegensatz zu ihr während der Dauer des Ur
heberrechtsschutzes sich auswirkt. Eine gesetzliche Lizenz be
deutet eine vom Gesetzgeber gegen Entgelt gestattete Benutzung 
des geschützten Werkes, das domaine public payant ist eine zu 
Lasten der Allgemeinheit angeordnete Abgabe für die Verwertung 
eines gemeinfreien Werkes (daher ist das vielgenannte großbrit. 
System des Art. 3 Abs. 2 des großbrit. Urheberrechtsgesetzes nicht 
ein domaine public payant, sondern eine gesetzliche Lizenz). 

Eine wirkliche Abgabefrist - man sieht es an dem reichen 
von V i Ibo i s zusammengetragenen Gesetzesmaterial - findet 
sich sehr selten. Auch die §§ 8 und 9 des alten ital. Urheber
rechtsgesetzes vom 19. 9. 1885 bringen eine gesetzliche Lizenz. 
Denn hier wurden zwei Perioden unterschieden: die erste Periode 
dauerte bis zum Tode des Urhebers oder wenigstens 40 Jahre nach 
der Veröffentlichung des Werkes. In dieser Periode war das 
Werk voll geschützt. In der zweiten, die weiteren 40 Jahre nach 
jenem Zeitpunkt begreifenden Periode durfte jeder das Werk ver
vielfältigen gegen ein an den Rechtsnachfolger der Erben zu 
zahlendes Entgelt von 5 % des Ladenpreises des Werkes. Auch 
diese zweite Periode war eine Urheberrechtsschutzfrist (so OLG. 
Hamburg in GRUR. 1918,79, Rö t h li s b er ger Da. 1910,30, vergl. 
röm. Kass. in Da. 1934, 66; über die Voraussetzungen dieser ge
setzI. Lizenz vergl. itaI. Rechtsprechung in Da. 1918, 31). Da
gegen ist vom ital. Urheberrechtsgesetz vom 7. 11. 1925 ein ewiges 
domaine d'Etat in Höhe von 5 % der Einnahmen für alle öffent
liche Aufführungen von gemeinfreien Werken eingeführt worden. 

In Frankreich haben zahlreiche Gesetzentwürfe noch nicht 
zur Erhebung dieses Rechtsgedankens zu einem Gesetz geführt. 
Große Beachtung fand im Deutschen Reich die lex Her rio t 
(Gesetzestext in BI. Fr. 194, Besprechung von Hof fm an n in 
GRUR. 1928, 41; über die Beziehungen der lex Herriot zum Rund
funk vergI. Tab 0 u i s BI. Fr. 192). Die Versuche in österreich 
(Da. 1921,69), in Polen (Da. 1926, 99 u. 131, vergl. Pr z e sm y c k i 
in Bulletin Nr. 3 S. 137), in Belgien (Da. 1928, 6) und in der 
Tschechoslowakei (vergl. L ö wen b ach Ufita I [1928], 598) 
haben keinen Erfolg gehabt, und von der "Kulturabgabe" ist im 
Deutschen Reich nicht mehr die Rede. Ebenso ist in Norwegen 
(Arch. Funk III [1930] 621 u. IV [1931] 97) und Finnland (R a bel 

3* 
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IV [1930] 173), trotz Bestrebungen der Urheber, ein domaine 
d'Etat nicht eingeführt worden. 

Nur ein "domaine public payant contractuel" hat sich in 
Frankreich (vergl. V i Ibo isS. 91 u. 0 lag nie r II, 86) in staat
lichen Theatern mit Ausnahme der Comedie Fran~aise und des 
Odeon eingebürgert, d. h. aufgrund von Verträgen mit den Au-
torenorganisationen bezahlen diese Theater Aufführungstantiemen 
in vertraglicher Höhe auch für gemeinfreie Werke, und das Gleiche 
hat die europäische Schallplattenindustrie dem Konzern der Ur
heberorganisationen für die mechanisch-musikalische Wiedergabe 
zugebillligt, ein System, dessen rechtliche Zulässigkeit in Frank
reich zuerst stark umstritten (vergl. Da. 1921, 84), aber schließlich 
anerkannt worden ist; das Gleiche gilt für das Deutsche Reich 
(Bühnen-Oberschiedsgericht in GRUR. 1933, 69). 

2. Ebenso bleibt es der Landesgesetzgebung überlassen, zu 
bestimmen, wem sie den internen Schutz zuwenden will, ob sie 
insbesondere das Territorial- oder das Personalprinzip anwenden 
will. Regelmäßig findet sich weder das eine noch das andere 
Prinzip in ganz reiner Anwendungsform; vielmehr ergibt sich 
meist ein aus beiden Prinzipien gemischtes System, so daß z. B. (so 
das deutsche Recht) neben den Werken der Staatsangehörigen, 
gleichviel ob bezw. wo sie veröffentlicht worden sind, auch die im 
Staatsgebiet zuerst veröffentlichten Werke eines Ausländers ge
schützt werden. Eine Darstellung dieser verschiedenen Systeme 
gehört dem Gebiet der Rechtsvergleichung an (Einzelne Beispiele 
in Da. 1926, 59; im Einzelnen vergl. meine Darlegungen in den 
Urheberrechtstabellen von Mag n u s). 

B. Gänzlich unberührt von der RBUe. bleibt die An
wendung der Bestimmungen des I n t ern a t ion ale n Pr iv a t
r e eh t s zur Auslegung von Urheberrechtsverträgen, auch wenn 
es sich um Verträge zwischen Angehörigen von verschiedenen 
Verbandsländern hin'iichtlich der Verwertung von verbands
eigenen Werken handelt. 

Auch diese Zurückhaltung der RBUe. ist durchaus weise. 
denn ist schon auf dem Gebiete der Urheberrechtsgesetzgebung 
die Verschiedenheit groß, so erst recht auf dem Gebiete des 
Internationalen Privatrechts, wo noch nicht einmal für die ein
zelnen Verbandsländer die herrschenden Grundsätze eindeutig 
klargestellt sind. Das gilt selbst für Frankreich und Groß
britannien, wo das Gebiet des Internationalen Privatrechts - im 
Gegensatz zum Deutschen Reich - sich besonderer Pflege er
freut. Es erscheint deshalb verfrüht, wenn die RBUe, auf 



37 

diesem Gebiete einzelne Sonderfragen zu regeln versucht, wie 
dies in Da. 1933, 98 zu Art. 9 geschieht. 

Im Deutschen Reich sind diese Probleme erst in den An
fängen erörtert. Eine gründliche Untersuchung erscheint geboten, 
insbesondere unter Heranziehung der Ergebnisse der deutschen 
Rechtsprechung. Ansätze hierzu bei Bau m in GRUR. 1932, 921 
und 1012 und bei Hof f man n in Rabel V [1931] 759; für den 
Sonderfall der rundfunkmäßigen Wiedergabe Neu ge bau er 
S.86l. Das RG. (in RGZ. 118,282) wendet z. B. bei einem Vertrag, 
dessen Parteien sämtlich in Wien ihren Wohnsitz haben, wo zu
gleich nach Zweck und Inhalt des Vertrages der Erfüllungsort 
liegt, deutsches Recht an, da der Vertrag in Deutschland abge
schlossen und in Reichsmark zu erfüllen war, die Parteien sich 
auch von vornherein auf deutsches Recht bezogen haben, eine Be
gründung, der nicht durchweg beizustimmen ist. Für ital. Recht 
vcrgl. G h i r 0 n in JDA. 11 [1931], 299, für franz. Recht läßt Ar
mi n j 0 n ("Precis de droit intern." 2. Aufl. [1934] 11 S. 162) das 
Gesetz des Landes ausschlaggebend sein, wo das Urheberrecht 
zur Ausübung kommen soll. Im gleichen Sinne die ungar. Recht
sprechung (in Da. 1933, 23). 

IV. Der K 0 n f I i k t z w i s c h e n RB U e. u. La n des g e set z. 
l. Stehen die Normen des Landesgesetzes mit den materiell

rechtlichen Vorschriften der RBUe., sofern diese in der ver
fassungsgemäß gebotenen Weise zum internen Landesgesetz er
hoben ist, in Konflikt, so entscheidet nach deutschem Recht die 
allgemeine Regel: lex posterior derogat priori, so daß also die 
durch Ratifikation und Publikation Landesgesetz gewordene Be
stimmung der RBUe., ist sie die spätere Norm, dem vorher 
erlassenen Landesgesetz vorgeht; ebenso das itaI. Recht und das 
schweizer Recht, wo dieser Rechtssatz gerade im Hinblick auf die 
RBUe. vom Bundesgericht im Urteil vom 17. 7. 1933 (Ufita VII 
[1934]. 108) verwendet worden ist. Es wird also hiernach der zum 
Landesgesetz erhobene zwischenstaatliche Vertrag als Rechts
quelle gleichen Grades wie das echte Landesgesetz behandelt. 

Selbst wenn hiernach ein Landesgesetz gegen zwingende 
materiellrechtliche Normen der RBUe. verstoßen würde, würde 
hieraus - wenigstens nach deutschem Recht - nichts gegen die 
Gültigkeit des deutschen Reichsgesetzes abgeleitet werden 
können. Denn, wie Wal z S. 171 nachgewiesen hat (beistimmend 
M öhr i n g GRUR. 1934, 336), steht das deutsche Recht (RGZ. 24, 
13; 26, 128) auf dem Standpunkt, daß regelmäßig das Recht des 
zwischenstaatlichen Vertrags durch spätere Gesetzesakte nicht 
berührt werde, womit also zugegeben wird daß das interne Recht 
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mit dem internationalen Vertrag auch in Widerspruch stehen könne. 
Und so wird von RGZ. 71, 295; 72, 250; 85, 375 nicht nur der 
Grundsatz gelehrt, daß ein völkerrechtswidriges internes Gesetz 
nicht nur möglich ist, sondern daß ein solches Gesetz seine Rechts
gültigkeit besitzt (so ausdrücklich für deutsches Recht RGSt. 62. 
373 und Reichsfinanzhof Entscheidungen Bd. 3, 14; für belg. Recht 
Kass. in Pasc. 1926, 76). 

Dagegen sieht die fra n z. Rechtslehre (R u f f i n i II, 517) im 
zwischenstaatlichen Vertrag ein Recht höherer Ordnung, dem das 
Landesgesetz zu weichen hat, eine Lehre, die auch vom Berner 
Büro - also in Widerspruch zur Auffassung des schweizer Bundes
gerichts - in Da. 1929, 52 vertreten wird. Allerdings kennt die 
franz. Rechtslehre Ausnahmen, insofern sie nämlich den 0 r d r e 
pub I i c (vergl. Si mon s in Zeitschrift der Akademie für deut
sches Recht 1934, 154) vorgehen läßt, kraft dessen nicht nur 
einzelne Werke überhaupt vom Urheberrechtsschutz ausge
schlossen, sondern auch (Da. 1922, 102) einzelne Begrenzungen der 
urheberrechlichen Befugnisse entsprechend den Gewohnheiten des 
betr. Landes normiert werden können. Daß dieser Gedanke des 
ordre public gerade im zwischenstaatlichen Recht eine so unbe
stimmte Bedeutung hat, daß er hier nicht verwendet werden kann, 
ist von der norweg. Delegation auf der Romkonferenz dargetan 
worden (R a e s ta d S. 195). Verbietet doch nach franz. Auf
fassung dieser ordre public trotz des Wortlautes des Literatur
vertrags zwischen Frankreich und Guatemala, daß für Werke von 
Guatemala in Frankreich der ewige Urheberrechtsschutz bean
sprucht werden kann (Da. 1933, 26). 

2. Anders aber, wenn ein Verbandsland sich weigert, seinen 
Verpflichtungen aus der RBUe. nachzukommen (z. B. den ver
bandseigenen Werken in den Fällen Urheberrechtsschutz zu ge
währen, wo eine solche Verpflichtung nach dem Text der RBUe. 
den Verbandsländern auferlegt ist). In einem solchen Falle liegt 
(Berlin S. 233) ein Vertragsbruch seitens des betr. Verbandslandes 
vor. Wau wer man s S. 45 will in einem solchen Falle den 
vagen Begriff des droit commun zugunsten des schutzentblößten 
verbandseigenen Werkes anwenden. Jedoch scheint sicher zu 
sein, daß weder der eigene noch der verbandseigene Staatsange
hörige sich zum Schutz eines solchen Werkes darauf berufen 
kann, daß eine Vertragsverletzung seitens des betr. Verbands
landes vorliegt. Hier helfen, da die RBUe. keine Mittel hat. 
um einen Bruch einer Vertragspflicht, selbst wenn das systema
tisch geschieht, zu ahnden (R u f f i n i 514, Pi ll e t 11 S. 43) ledig
lich diplomatische Vorstellungen. (Daß gegen die Bestimmung des 
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Art. 30 Abs. 1, die allerdings nicht materiellrechtlicher Natur ist, 
öfters verstoßen worden ist, wird vom Berner Büro in Da. 1926, 51 
ausdrücklich festgestellt.) 

§ 3. 
Die Zukunft der RBUe. 

I. Daß die RBUe. sich jetzt (P 0 t u hatte den gleichen Ein
druck bereits i. J. 1914, vergl. Da. 1915, 120) in einer Krise be
findet, wird wohl von niemandem verkannt, der über die Erklär
rung ihrer Einzelvorschriften hinaus sich klar gemacht hat, was 
zu den Ergebnissen der letzten Revisionskonferenzen geführt hat, 
der insbesondere die Romakten und die sie ergänzenden Werke 
von Gi a n n i n i und Ra es t a d studiert. Und es verdient 
volle Anerkennung, daß auch das Berner Büro sich dieser Erkennt
nis nicht verschlossen hat, sondern sie in aller Öffentlichkeit er
örtert (Da. 1933, 5). 

Die Gründe sind bekannt. Einmal das Zusammenprallen der 
modernen Auffassung des Urheberrechts mit der konservativen 
pro autore Auffassung (so deS an c t i s in Ufita VII [1934] 238), 
dann der Versuch, in das bisherige System der RBUe. den 
diesem feindlichen Grundsatz der Reziprozität einzuführen. 
Darum ist mit aller Entschiedenheit der von Mit tel s t ä d t 
(JW. 1928, 2060) vertretenen Auffassung entgegenzutreten, daß, 
weil auf der Romkonferenz das Tantiemesystem als dem Ausschluß
recht gleichwertig erachtet worden sei, es nunmehr gelte, die 
materielle Reziprozität in die RBUe. einzuführen. Daß damit 
das Gebäude der RBUe. zusammenstürzt, weil dann statt der 
Inländerbehandlung in jedem Falle nur eine Gleichbehandlung ein
tritt, wird hierbei völlig verkannt. Denn das Reziprozitätssystem 
würde dann nicht nur auf die Frage der Begrenzung des ausschließ
lichen Rechts des Urhebers durch gesetzliche Lizenzen, sondern 
auf jegliche andere Begrenzung angewendet werden. 

Diese beiden Probleme haben die Romkonferenz beherrscht, 
sie werden die Brüsseler Konferenz beherrschen und müssen 
irgendwie gelöst werden, denn sie entscheiden über die Zukunft 
der RBUe. 

Weit weniger wichtig ist die Lösung von Einzelfragen, so sehr 
auch deren befriedigende Lösung die Fortbildung der RBUe. 
und damit des Urheberrechts überhaupt begünstigen kann. Und 
hier verdient das Berner Büro uneingeschränktes Lob. Was in 
Vorbereitung der Konferenzen von ihm geleistet worden ist und 
noch geleistet wird, ist des höchsten Lobes wert (auch wenn, ge
rade wenn man sich kritisch dazu stellt). Denn die Vorschläge 
des Berner Büros, ihre Begründung und ihre Erörterung beruhen 
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auf genauester Kenntnis der Tragweite der einzelnen Bestimmun., 
gen der RBUe., beruhen auf eindringlicher Kenntnis der Be
stimmungen der Landesgesetze. Die im Art. 22 Abs. 3 und 
Art. 24 Abs. 2 bestimmte Mitwirkung des Direktors des Berner 
Büros sichert diesem Kenner der Materie den Platz, der ihm 
gebührt. 

11. Der Weg, der aus dieser Krisis führt, wird durch die Tat
sache erschwert, wenn auch nicht verunmöglicht, daß die RBUe. 
- entsprechend ihrer juristischen Natur als eines zwischenstaat
lichen Vertrages - zu Abänderungen ihres Textes die einhellige 
Zustimmung aller Verbandsländer fordert (Art. 24 Abs. 3), woran 
zur Vermeidung der Majorisierung irgendwelcher Verbandsländer 
festgehalten werden muß. Immerhin ist die Gefahr groß, daß, 
trotzdem die Reformbedürftigkeit des Konventionstextes aner
kannt wird, doch die gewünschte und bestens vorbereitete Ab
änderung dieses Textes mangels der einhelligen Zustimmung 
unterbleibt, und die Gefahr ist um so größer angesichts der (dar
gelegten) tiefgreifenden Unterschiede in der Auffassung über Ur
heberrecht und über Ziele der Urheberrechtsgesetzgebung. 

Daß die RBUe. eine Notwendigkeit ist, ja daß sie, existierte 
sie nicht, geschaffen werden müßte, bedarf nicht der Begründung. 
Diese Oberzeugung ergibt sich mit der gleichen Zwangsläufigkeit 
auch für denjenigen, dem in erster Linie daran gelegen ist, die An
schauungen der Volksgemeinschaft, der er angehört, in den Be
stimmungen des Landesgesetzes zur Norm zu erheben, der also 
(wie d e B 0 0 r in Da. 1928,40) die Vereinheitlichung der Urheber
rechtsgesetze durch eine loi-type ablehnt. Denn nur durch die 
RBUe. ist es auf einfachem Wege möglich, den Schutzraum für 
das heimische Geistesschaffen über das Gebiet des Ursprungs
landes hinaus zu erweitern. 

Aber - und hier setzen die Bedenken ein - auf den bisher 
von den Revisionskonferenzen beschrittenen Wegen geht es nicht 
weiter. Man mag über die Ergebnisse der Romkonferenz denken 
wie man will (ich persönlich halte die Formulierung des Art. 6 bund 
des Art. 11 b für einen sehr großen Gewinn, so daß allein hierdurch 
die Romkonferenz in ihrem Ergebnis sich ihren Vorgängerinnen 
würdig an die Seite stellt, während allerdings die Mehrzahl der 
Urteile ungünstig lautet): Die Romkonferenz hat mit aller Deut
lichkeit gelehrt: einmal daß die RBUe. räumlich so sehr 
"saturiert" ist, daß jede weitere Vergrößerung des Verbandsge
bietes nur mit erheblichen Opfern erkauft werden kann. Bisher 
hatte der Ausbau der RBUe. sich wesentlich im Raume durch 
Beitritt zur RBUe. vollzogen. Die RBUe. zählt heute 40 Mit-
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glieder - da die Türkei nicht mitzählt - und, sieht man von 
USA, den Staaten von Süd- und Mittelamerika und Sowjet-Ruß. 
land ab, umfaßt sie so ziemlich den ganzen Erdkreis. Das bis
herige Bestreben, neue Verbandsländer zu gewinnen (wozu sogar 
das Mittel des Friedensdiktats recht wad), ist am Ende angelangt. 
Die letzten Beitritte wird man - man denke an die Vorbehalte 
von Siam - wohl nur mit gemischten Gefühlen, das energische 
Abrücken von der Beitrittserklärung der Türkei dagegen mit 
großer Freude begrüßt haben. Die Gefahr, daß bei künftigen Bei
tritten auf die Wünsche des beitretenden Staats sehr, allzusehr 
Rücksicht genommen werden muß, ist, wie das Beispiel Siams 
zeigt, groß. 

Es bleibt also, will die RBUe. sich noch weiter ausdehnen, 
nur dcr Beitritt von USA und eine Verschmelzung mit der pan
amerikanischen Union übrig, da Sowjet-Rußland zurzeit als Ver
bandsstaat nicht in Betracht kommt. Beides ist aber für den 
Augenblick nicht zu erwarten. Denn In den Vereinigten Staaten 
scheint in den Reihen der Musikverbraucher (deren Interessen bei 
der Festsetzung des Urheberrechtsgesetzes stark berücksichtigt 
werden, und deren Hintansetzung die Nichterledigung der Vestal
Bill zur Folge hatte) nicht viel Neigung zum Anschluß an die 
RBUe. und die damit bedingte Systemänderung zu herrschen, 
und trotz aller rechtsvergleichenden Vorarbeiten im Hinblick auf 
eine Verschmelzung der RBUe. mit der panamerikanischen Union 
scheint man praktisch auch hier nicht vorwärts zu kommen. 

Die Aufgabe, die sich die Schöpfer der BUe. mit Recht als 
erste gestellt haben, nämlich zugunsten des Verbandsurhebers eine 
Raumerweiterung für den Schutz seines Geisteswerkes herbeizu
führen, ist jetzt gelöst. Es gilt also, sich darauf zu besinnen, was 
die eigentliche Aufgabe der Union ist, und zu prüfen, ob dieses 
Ziel tatsächlich schon erreicht ist. 

1. Da Zweck der Schutz von urheberrechtlich bedeutsamen 
Werken ist (allerdings - entgegen Da. 1933, 91 - mit der durch 
die Wahrung der Interessen der Allgemeinheit bedingten Be
grenzung), so verlangt dessen Erreichung in erster Linie eine Kon
zentrierung des Urheberschutzes auf wirkliche F 0 r m s c h öp
fun gen, so daß aus dem Urheberrechtsschutz alles Gut auszu
scheiden hat, das nicht als solche Schöpfung angesehen werden 
kann, ein Reinigungsprozeß, der bestimmt auch von der Urheber
seite mit Freude begrüßt werden wird. 

Darin gipfeln auch die Revisionswünsche von EIs t e r (GRUR. 
1929, 71), der neue Methoden für die Zukunft als notwendig er
achtet. in erster Linie aber eine Festigung in der Erkenntnis des 
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Wesens des "Werkes" wünscht, um daraus Folgerungen zu ziehen. 
Es würden aus dem Katalog des Art. 2 eine Anzahl der dort an
geführten Werk gattungen ausscheiden, desgl. die Erzeugnisse der 
Photographie (besonders deS a n c t i s Ufita VII [1934] 242). 

2. Der Umfang des dem schutzfähigen und schutzberechtigten 
Werke zukommenden Schutzes sollte gemäß dem tragenden 
Grundsatz der Inländerbehandlung durch die lex fori bestimmt 
werden. 

Aber um eine gewisse Gleichheit dieses S c hut zum fan ge s 
herbeizuführen, sollte die RBUe., wie bisher, den wesentlichen 
Inhalt dieses Schutzes durch Normierung der urheberrechtlichen 
Befugnisse bestimmen, jedoch lediglich im halbstarren System, um 
auf diese Weise den Verbandsländern die Möglichkeit zu geben, 
die Begrenzung jeder urheberrechtlichen Befugnis vorzunehmen, 
so wie dies nach heimischer Rechtsauffassung erforderlich er
scheint. Das bedeutet nicht den Triumph des Kompromisses, der 
Halbheit (wie man wohl die Ergebnisse der Romkonferenz hat 
kennzeichnen wollen, vergl. Da. 1929, 3), sondern so allein ist, wie 
die Romkonferenz gelehrt hat, die Möglichkeit gegeben, die ein
ander scharf widerstrebenden Anschauungen der Verbandsländer 
auf einer Grundla.ge zu vereinen, die den Fortschritt im Urheber
rechtsschutz verbürgt. 

Die Tatsache, daß es nur mittels dieses Systems möglich war, 
die wichtigen Probleme des Urheberpersönlichkeitsrechts, der 
rundfunkmäßigen und mechanisch-musikalischen Wiedergabe bei 
den beiden letzten Revisionskonferenzen zu lösen, entscheidet. 
Die RBUe. verliert zwar die starre Geschlossenheit, die sie 
früher hatte (oder wenigstens zu haben schien), aber sie gewinnt 
an Kraft (A bel, Osterr. Gerichtszeitung 1928, 231). 

Dann sind noch die Lücken zu schließen, die sich hinsichtlich 
der urheberrechtlichen Befugnisse ergeben, z. B. durch Normierung 
der Befugnisse der Wiedergabe (die von Da. 1934, 63 mit Recht 
llls droit d'auteur en sa forme primaire et essentielle bezeichnet 
wird), der Bearbeitung, der Vervielfältigung. 

Andererseits müssen, damit der tragende Grundsatz der In
länderbehandlung voll in Geltung tritt, im Art. 19 (vergl. hierzu 
die Erläuterungen) die Worte "en faveur des etrangers en general" 
gestrichen werden, damit die Übereinstimmung des wirklichen 
Rechtsgedankens dieser Vorschrift mit dem des Art. 4 wieder
hergestellt wird. Inwieweit jedoch Vorsorge getragen werden 
kann, daß die so sichergestellte uneingeschränkte Anwendung der 
Inländerbehandlung auch wirklich durchgeführt wird, daß z. B. 
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nicht Erwägungen im Hinblick auf den ordre publik erneut diese 
Durchführung in Frage stellen, soll hier nur angedeutet werden. 

Dagegen genügt die in Art. 6 b erfolgte Formulierung des 
Konventions-U r heb er per s ö n 1 ich k e i t s r e c h t s, da durch 
Art. 6 b Abs. 2 der Untergrund und die Möglichkeit zu dessen Aus
bau durch die Landesgesetzgebungen geschaffen worden ist. Zu er
wägen ist nur, die in dem Art. 6 b Abs. 2 genannten Befugnisse 
um die außerordentlich wichtige der Veröffentlichung zu erweitern. 

Die Sc hut z d aue r ist von der RBUe. in durchaus be
friedigender Weise geregelt. 

3. Zu erwägen ist darüber hinaus noch die Bildung von 
uni 0 n s res t r ein t e s im Sinne des Art. 20, der das Berner 
Büro durchaus freundlich gegenübersteht (so ausdrücklich Da. 
1930, 34). Es ist nicht zu verkennen, daß man auf diesem Wege 
zur Lösung einer Einzelfrage innerhalb eines Kreises von Verbands
ländern gelangen kann, für die Zukunft eine Lösung durch Kon
vcntionsbestimmungen erhoffend. Und gerade im Hinblick auf 
die besonders von der Romkonferenz in so reicher Zahl vorge
schlagenen "Wünsche" erscheint die Bildung solcher unions 
restreintes durchaus erwägenswert. 

Zu beachten ist aber, daß es sich dabei um eine Regelung zur 
Besserstellung der Urheber und ihrer Werke handeln muß, so daß 
z. B. die Bildung einer union restreinte zur vertraglichen Aner
kennung des großbrit. Systems der gesetzlichen Lizenz nicht zu
lässig ist (R a e s ta d S. 169, a. A. Da. 1929, 71). 

In diesen unions restreintes liegt eine Möglichkeit des wei
teren elastischen Ausbaues der RBUe. Denn wenn irgend eine 
union restreinte so viele Vertragsparteien hat, daß der Beitritt der 
Außenseiter zu erwarten steht, dürfte es ein Leichtes sein, den 
Inhalt der union restreinte zum Inhalt der Konvention zu er
heben, aber auch hier wieder in halbstarrer Regelung. 

4. Führt man die zu 1) erwähnte Bereinigung der Urheber
rechtsgesetze durch, so scheidet aus dem Werkschutz der Kon
vention alles das aus, was zur sogen. kleinen Münze des Urheber
rechts gehört, also jene Schriftwerke, bei denen (RGZ. 123, 120) 
das bescheidene Maß der Leistung augenfällig ist. Dadurch soll 
diesen Erzeugnissen die Schutzberechtigung nicht abgesprochen 
werden, wohl aber ein Schutz nach urheberrechtlichen Grund
sätzen. Für diese wie auch für das Recht an der Schallplatte, das 
Recht an der Sendung, den Schutz des ausübenden Künstlers, den 
Schutz der Pressemitteilungen sollte ein Leistungsschutz durch die 
RBUe. gegeben werden, wobei die Frage ausdrücklich offen 
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bleibt, ob dies vielleicht - wie Gi a n n i n i in Ufita VII [19341 
282 vorschlägt - in einem besonderen Zusatzprotokoll geschieht. 

Damit wird ein Gedanke aufgegriffen, den 0 s t e r r i e t h i. J. 
1909 (in Studien S. 412) ausgesprochen hat, daß nämlich ein 
solcher Leistungsschutz wettbewerblichen Charakters eine selbst
verständliche Etappe in der Weiterentwicklung darstellt, dessen 
Einführung in die RBUe. er (in GRUR. 1927, 27) insbesondere 
für den Schutz von Pressenachrichten gegen ihren Abdruck vor
schlug (so auch Pi 0 1 a Ca seIl i und W eiß in JDA. III [1932] 
407). Diese Erweiterung des Konventionsschutzes hinsichtlich der 
Leistungen solcher Hilfspersonen, die bei der Wiedergabe von 
Werken eine künstlerisch-technische qualifizierte Leistung hervor
bringen, ist schon auf der Romkonferenz (S. 162) von P i 0 1 a 
C ase 11 i gefordert worden, und das italienische Schrifttum hat 
ihm beigestimmt (d e San c ti s in JDA. III [1932] und in Ufita VII 
[1934] S. 242). 

Mit einer solchen Vertiefung, Auflockerung und Erweiterung 
der RBUe. dürfte das Schreckgespenst des Kältetodes, das i. J. 
1923 0 s t er r i e t h bereits sah, gebannt sein, dürfte der Weg 
geebnet sein für die Zukunft der RBUe. 



4.5 

Art. 1. 

Die Länder, in denen diese Übereinkunft Anwendung findet. 
bilden einen Verband zum Schutze der Rechte der Urheber an 
ihren Werken der Literatur und Kunst. 

Fassung von 1908: 
Die vertragschließenden Länder bilden einen 

Verband zum Schutze des Urheberrechts an 
Wer k end er L i t e rat u run d K uns t. 

J. Die Abänderung des Wortlautes ist auf den Vorschlag der 
großbritan. Regierung zurückzuführen, welche (Rom S. 91) be
antragt hatte, anstelle des Berliner Textes die Bestimmung zu 
setzen: 

"Les Hautes Parties contractantes approuvent la proteetion 
des droits des auteurs sur leurs oeuvres litteraires et 
artistiques et conviennent des articles suivants". 

Gleiche Vorschläge hat Großbritannien seit der britischen Reichs
konferenz des Jahres 1926 auf allen internationalen Konferenzen 
gemacht, um der veränderten staatsrechtlichen Stellung seiner 
Dominien Rechnung zu tragen. 

In Art. 35 des großbrit. Urheberrechtsgesetzes werden als 
Dominien angeführt: Canada, der Australische Staatenbund, Süd
afrika, Neu-Seeland und Neufundland. Britisch-Indien und Ir
land - durch den Staatsvertrag vom 6. 12. 1921 - sind noch 
dazu getreten. über einen Konflikt zwischen Irland und Groß
britannien hinsichtlich des mangelnden Schutzes deutscher Werke 
in einer gewissen Übergangszeit im Hinblick auf die irische 
Urheberrechtsgesetzgebung vgl. Ra bel IV [1930] 705, und 
Mac k e ben GRUR. 1930, 139. [Das Urteil vom 10. 4. 1930 ist 
in GRUR. 1930, 603 wiedergegeben.] 

Die Dominien hatten früher regelmäßig internationale Ab
kommen nicht unterzeichnet, waren also auch nicht Verbands
länder der BUe. gewesen. Insoweit ist also die Abänderung 
des Textes der RBUe. nicht rein formell (Da. 1928, 91), sondern 
der Ausdruck ihrer neuen staatsrechtlichen Stellung (M ai 11 a r d 
Bulletin Nr. 6 S. 42). 

Demgemäß ist Canada, wie auch die anderen Dominien, 
Großbritannien gegenüber Verbandsland, so daß - unabhängig 
von den Bestimmungen des großbrit. Urheberrechtsgesetzes -
die Vorschriften der RBUe. für canad. Werke in Großbritannien 
Anwendung finden (Da. 1927, 135; a. A. Röt h 1 i s b erg e r in 
Da. 1923, 106 und Berner Büro in Da. 1927, 64). 

11. Die Entstehungsgeschichte dieses Artikels eR ö t h 1 i s -
b erg er S. 77 und Ruf f i ni S. 413) ist interessant, kommen 
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doch hierin bereits die verschiedenen Auffassungen über das 
Wesen des Urheberrechts zum Ausdruck. Dem Vorschlag der 
franz. Delegation auf der Konferenz von 1885, die Übereinkunft 
zu bezeichnen als "union pour la protection de la propriete 
litteraire et artistique" ist der deutsche Delegierte R ei c h a r d t 
mit dem Hinweis entgegengetreten, daß diese Bezeichnung nach 
deutscher Auffassung unrichtig sei. So einigte man sich auf 
"protection des oeuvres litteraires et artistiques". 

IH. Der Ausdruck "Länder" statt des sonst üblichen "Staaten" 
ist gewählt worden, um der Verschiedenheit der Verfassungen 
der einzelnen Verbandsländer Rechnung zu tragen. Der Unter
schied zwischen "Land" als Verbandsland und "Staa t" mit ge
setzgeberischer Gewalt erhellt aus den Erklärungen von Canada 
und dem Australischen Staatenbund auf der Romkonferenz (Rom 
S. 308). 

IV. Der Ausdruck "bilden einen Verband" ist auf der Rom
konferenz von Großbritannien (CDA. Nr. 15, abgedruckt bei 
G i a n n i n i S. 77) dahin erläutert worden, daß - da der Verband 
("union") von den Verbandsländern gebildet werde, Verbands
länder aber nur jene Länder seien, auf die sich der Text der 
Übereinkunft beziehe - es so viele Unionen gäbe als Texte der 
Übereinkunft existieren, durch die einzelne Länder noch ge
bunden seien, gegebenenfalls also die BUe., die RBUe. von 1908 
und die RBUe. in Fassung der Romkonferenz. Erst wenn alle 
Verbandsstaaten durch den gleichen Text gebunden seien, be
stehe wieder eine einzige Union. Dem ist nicht zuzustimmen, 
weil hierbei der Verband, der Zusammenschluß der vertrag
schließenden Länder, mit dem Vertrag als der Summe der Be
stimmungen verwechselt wird, der die Verbandsländer bindet. 
In Ansehung dieser Vertragsbindung bestehen tatsächlich ver
schiedene Ve.rtragstexte, die man als "Übereinkunft" bezeichnen 
kann. Denn solange Verbandsländer der RBUe. den Romtext 
noch nicht ratifiziert haben, sind sie durch die RBUe. in Fassung 
der Berliner Konferenz gebunden. Dagegen sind die Verbands
länder, die den Romtext bereits ratifiziert haben, durch den Rom
text gebunden, während aber im Verhältnis zu den Ländern, die 
noch durch den Berliner Text gebunden sind, auch der Berliner 
Text gilt. Dies zeigt sich besonders dann (P i 0 la Ca seil i 
in IDA. III [1932] 240, beistimmend 0 s t e r tag ebenda S. 241, 
vgl. Da. 1934, 3), wenn ein Verbandsland bei der Ratifikation 
des Romtextes die bisher von ihm gemachten Vorbehalte fallen 
läßt. Dann gilt der vorbehaltlose Romtext nur gegenüber solchen 
Ländern, die den Romtext ratifiziert haben, während im Ver
hältnis zu den Ländern, die dieser Übereinkunft noch nicht 
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beigetreten, also noch durch den Berliner Text gebunden 
sind, noch der Berliner Text gilt, und zwar einschließlich der 
Abänderung, die sich durch die seinerzeit gemachten Vorbehalte 
seitens dieses Landes ergibt. Anders nur, wenn das Verbands
land, welches den Romtext ratifiziert, und dabei frühere Vor
behalte fallen läßt, den Verzicht auf diese Vorbehalte auch gegen
über denjenigen Ländern ausdehnt, die noch durch den Berliner 
Text gebunden sind. Hierzu ist es aber (so wie das Norwegen 
getan hat [Da. 1932, 3]) notwendig, daß ein solcher weitgehender 
Verzicht ausdrücklich ausgesprochen wird (Art. 30 Abs. 2). 
Andererseits ist es auch gemäß Art. 27 Abs. 2 u. 3 möglich, daß 
ein Land, das bisher bereits Verbandsland war, bei der Ratifikation 
des Romtextes alle Vorbehalte aufrecht erhält (neue Vorbehalte 
können gemäß Art. 27 Abs. 2 nicht mehr gemacht werden). Dann 
gilt für ein solches Land im Verhältnis zu dem Lande, das gleich
falls den Romtext ratifiziert hat, dieser Text, jedoch abgeändert 
durch diesen Vorbehalt. Man kommt also dank dieser erst auf 
der Berliner Konferenz beschlossenen Vorbehaltsmöglichkeit 
dazu, so viele Übereinkünfte als vorliegend anzusehen, als Vor
behalte seitens der Verbandsländer gemacht worden sind. 

Dagegen bildet die Union der Verbandf>länder nach außen 
ein geschlossenes Ganze und zwar in Form einer juristischen 
Person nach schweizer Recht (hierüber sehr ausführlich Ruf f i n i 
S.471, vgl. Da. 1928, 43 und Rap isa r d i - Mir ab eil i in Recueil 
des Cours de l' Academie de droit intern. 1925 11, 345, a. A. 
R a e s t a d S. 44). 

V. Die durch die übereinkunft zu schützenden Werke der 
Literatur und Kunst werden in Art. 2, 3, 9, 14 Abs. 2 festgelegt, 
dagegen fehlt jede Begriffsbestimmung des U r heb e r s. Es 
muß also nach den Landesgesetzen bestimmt werden, wer Ur
heber ist (z. B. hinsichtlich eines spiritistischen Mediums groß
brit. Rechtsprechung bei Ra bel 11 [1928] 251) oder als solcher 
zu gelten hat. Maßgebend ist hierfür das Gesetz des Landes, 
in dem der Schutz beansprucht wird (D u n g s S. 31), während 
G h i r 0 n (JDA. II [1931] 308) der Auffassung ist, daß jedes 
Verbandsland denjenigen als Urheber des Werkes anzuerkennen 
hat. der nach dem Ursprungslande der Urheber ist. Damit setzt 
sich G h i r 0 n aber in Widerspruch zu dem tragenden Grundsatze 
der RBUe .• die einen Werkschutz aufgrund des Territorialschutzes 
gibt, wobei nichts darauf hindeutet, daß bezüglich der Fest
stellung des Urhebers das Personalstatut entscheiden solle. Ist 
aber der Verbandsschutz einmal losgelöst worden von der lex 
soli, so erscheint es unrichtig. diese lex soli. also für die Frage 
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dessen, wer der Träger des nach dem Territorialsystem gewährten 
Schutzes ist, das Personalprinzip entscheiden zu lassen. 

Die Frage nach dem Träger der Schutzrechte wird insbe
sondere dann praktisch, wenn einzelne interne gesetzliche Be
stimmungen für besondere Werkgattungen oder in Sonderfällen 
festgelegt haben, wer Urheber ist oder als solcher anzusehen ist. 

Hierzu sind folgende Einzelheiten bemerkenswert: 
1. J u r ist i s ehe Per s 0 n e n werden vielfach in den Landes

gesetzen als Urheber angesehen, wobei im Einzelfalle nachzuprüfen 
ist, ob nur eine Vermutung hinsichtlich des Inhabers des Urheber
rechts ausgesprochen wird, ob originärer oder derivativer Erwerb, 
dieser in Form einer cessio legis, durch die Tatsache der Veröffent
lichung anzunehmen ist (Brasilien Art. 661, Deutsches Reich § 3 
[vgl. RGZ. 34, 104], Italien Art. 26 Abs. 5 (vgl. G h i r 0 n in JDA. 11 
[1931] 307 und S t 0 lf i ebendort IV [1933] 9), Japan Art. 6, Luxem
burg Art. 11 Abs. 2, Niederlande Art. 8, Österreich § 40, Polen 
Art. 20 Abs. 3, Portugal Art. 15 § 2, Rumänien Art. 4, Spanien 
Art. 4, Ungarn § 15). 

Großbritannien erkennt das Recht der body corporate an 
der Schallplatte (Art. 19 Ziff. 1) an, ebenso Irland Ziff. 169, 1; 
hinsichtlich des franz. Schrifttums nebst Rechtsprechung vgl. 
Po u i 11 e t 181. So ist z. B. das Urheberrecht der Academie 
Fran~aise an ihrem Wörterbuch und das des Staates an den Ge
neralstabskarten (Ann. 1933, 177) anerkannt. 

über die grundsätzliche Frage des Erwerbs von Urheberrecht 
durch juristische Personen vgl. d e B 0 0 r S. 16 und EIs t er JR. 
1932, 160. 

2. Vielfach geht ex lege das Urheberrecht auf den Be s tell e r 
über, so insbesondere bei Porträts oder bei Lichtbildern (Bulgarien 
§ 51 Abs. I, Canada § 12, Estland Ziff. 52, Großbritannien Art. 5 
Ziff. 1 a, Irland Ziff. 158, la, Japan Art. 25 (vgl. auch Art. 24), 
Norwegen § 3 Photogr. Ges., Österreich § 13 Abs. I, Polen (ganz 
allgemein) Art. 10, Schweden Art. 6 Abs. 2 Photogr. Ges., 
Siam Art. 12 a.) 

3. Der Ar bei t g e b e r erwirbt kraft des Dienst- oder Lehr
vertrags das Urheberrecht (so z. B. Großbritannien Art. 5 Ziff. 1 b, 
Niederlande Art. 7, Siam Art. 12 b) oder der Inhaber eines Unter
nehmens erwirbt das Urheberrecht bei gewerbsmäßig hergestellten 
Photos (Österreich § 12, vgl. Polen Art. 10). 

Der in RGZ. 110, 393 ausgesprochene Rechtsgedanke, daß, 
wenn es sich um einmalige Schöpfungen handelt, das Urheber
recht dem Urheber, bei Werken dagegen, die zur Wiedergabe 
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bestimmt sind, dem Arbeitsgeber gehöre, erscheint bedenklich; 
man wird vielmehr die Entscheidung ganz von den Umständen 
des Ein2lelfalles abhängig machen. 

4. Besonders wichtig ist die Regelung bei F i I m k uns t -
wer k e n. Einzelne Länder schützen den Hersteller (im Deutschen 
Reich die Rechtsprechung RGZ.I06, 365, vgl. Hof f man n S.32, 
Jugoslavien § 6 Abs. 2, Polen Art. 10, Portugal Art. 35 Abs. 1), 
die Tschechoslowakei (§ 9 Abs. 2), den Regisseur. Nach ital. 
Recht (Art. 20 Abs. 2) gehört das Urheberrecht am stummen 
Filme dem Urheber des Textbuches und dem Hersteller zu gleichen 
Teilen; hat aber (Art. 20 Abs. 3) bei der Herstellung des Films 
ein Komponist mit eigens für den Film geschaffener Musik mit
gewirkt, ist auch der Komponist Urheber. 

5. Bei den S c hall s t ü c k e n (Schallplatten, Instrumenten, 
die zur mechanischen Wiedergabe dienen) geben einzelne Ur
heberrechtsgesetze dem Hersteller der Schallstücke ein Urheber
recht. 

Andere Länder anerkennen ein Recht desjenigen, dessen 
Wiedergabe auf dem Schallstück festgehalten worden ist. Hier
über vgl. S. 215. 

6. Einzelfälle regeln Canada (§ 16 Ziff. 1) für den Inhaber 
einer gesetzlichen Lizenz und Rumänien (Art. 30) für den Eigen
tümer nachgelaf>sener Werke. 

7. Die RBUe. erwähnt die Rechtsnachfolger nicht mehr. 
Aber es ist selbstverständlich, daß, sofern der Urheber den Ver
bandsschutz für sein Werk beanspruchen kann, dies auch für 
seinen Rechtsnachfolger, sei er Singular- oder Universalsuccessor, 
gilt. So auch Ren au 1 t (Berlin S. 236). Die Staatsangehörigkeit 
der Rechtsnachfolger ist, selbst bei unveröffentlichten Werken 
(vgl. Art. 4), rechtlich unbedeutsam. 

Mit Röt h 1 i s be r ger S. 87 ist der Nachweis der Rechts
nachfolge nach den Vorschriften des Gesetzes des Ursprungs
landes zu erbringen, welches dafür maßgebend ist, in welchem 
Umfange eine Übertragbarkeit (insbesondere hinsichtlich des 
Urheberpersönlichkeitsrechts ) möglich ist. 

Art. 2. 

(1) Die Bezeichnung "Werke der Literatur und Kunst" umfaßt 
alle Erzeugnisse aus dem Bereich der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst, ohne Rücksicht auf die Art oder die Form des Ausdrucks, 
wie Bücher, Broschüren und andere Schriftwerke; Vorträge, Reden, 
Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische oder 
dramatisch - musikalische Werke; choreographische und panto-

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 4 
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mimische Werke, sofern der Bühnenvorgang schriftlich oder auf 
andere Weise festgelegt ist; Werke der Tonkunst mit oder ohne 
Text; Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Baukunst, 
der Bildhauerei, Stiche und Lithographien; Illustrationen, geo
graphische, topographische, architektonische oder wissenschaftliche 
Pläne, Skizzen und Darstellungen plastischer Art. 

(2) Den gleichen Schutz wie Originalwerke genießen, unbe
schadet der Rechte des Urhebers des Originalwerkes, über
setzungen, Adaptationen, musikalische Arrangements und andere 
Umarbeitungen eines Werkes der Literatur oder Kunst sowie 
Sammlungen aus verschiedenen Werken. 

(3) Die Verbandsländer sind verpflichtet, den obengenannten 
Werken Schutz zu gewähren. 

(4) Den Werken der angewandten Kunst wird Schutz gewährt, 
soweit die innere Gesetzgebung jedes Landes dies gestattet. 

Fassung von 1908: 

Der Aus d r u c k "Wer k e der Li t e rat u run d K uns t" 
umfaßt alle Erzeugnisse aus dem Bereiche der 
Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst ohne 
Rücksicht auf die Art oder die Form der Verviel
fältigung, wie Bücher, Broschüren und andere 
S c h r i ft wer k e; d r am a t i s ehe 0 der d r am a ti s c h -
musikalische Werke, choreographische und 
pantomimische Werke, sofern der Bühnenvof
gang schriftlich oder auf andere Weise festge
leg t ist; Wer k e der Ton k uns t mit und 0 h n e Tex t; 
Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der 
Baukunst, der Bildhauerei, Stiche und Litho
g rap h i e n; I ll u s t rat ion e n; g e 0 g rap his c h e Kar t e n; 
geographische, topographische, architekto
nische oder wissenschaftliche Pläne, Skizzen 
und Dar s tell u n gen p las t i s c her Art. 

Den gleichen Schutz wie die Original werke 
gen i e ß e n, u n b e s c h ade t des U r heb e r r e c h t san dem 
Originalwerk, Übersetzungen, Adaptationen, 
musikalische Arrangements und andere Umar
beitungen eines Werkes der Literatur oder der 
Kunst sowie Sammlungen aus verschiedenen 
Werken. 

Die vertragschließenden Länder sind ver
pflichtet, den obengenannten Werken Schutz 
zug e w ä h ren. 
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Den Werken der an gewandten Kunst wird 
Schutz gewährt, soweit die innere Gesetzgebung 
eines j eden Landes dies gestattet. 

I. 1. Das Pro g r a m m für die Rom k 0 n f e ren z (S. 64) sah 
drei Änderungsvorschläge vor, die in ihrer Tragweite ganz ver
schieden sind. 

a) Lediglich eine Textänderung bedeutete der Vorschlag, die 
Worte des Abs. 1 "ohne Rücksicht auf die Art oder Form der 
Vervielfältigung" zu ersetzen durch die Worte: "gleichviel ob sie 
in der Schrift, Plastik, Graphik oder Sprache geformt sind", eine 
aus Art. 138 des Urheberrechtsgesetzes von Syrien-Libanon ent
lehnte Formulierung, die aber nicht den Beifall der Delegationen 
fand. 

b) Wichtiger ist die Abänderung zu Abs. 2, wonach in den 
Katalog der geschützten Werke die Erzeugnisse des Kunstge
werbes aufgenommen werden sollten, so daß Abs. 4 gestrichen 
werden sollte (vgl. hierzu S. 63). 

c) Noch wichtiger ist die Abänderung zu Abs. 3, wonach 
die in Abs. 1 u. 2 aufgezählten Werkgattungen Schutz in allen 
Verbandsländern genießen sollten, so daß also damit ein Schutz 
iure conventionis vorgeschlagen wurde (vgl. S. 61). 

2. In den Verhandlungen auf der Romkonferenz wurden eine 
ganze Reihe von Anträgen gestellt, die sich größtenteils auf die 
"oeuvres orales" bezogen. 

11. Die Abänderung des Wortlautes dieses Artikels durch den 
Rom tex t besteht nun darin, daß dem Werkkatalog die 
Gattungen "Verhandlungen, Ansprachen, Reden und Werke 
gleicher Art" hinzugefügt worden sind, und daß statt des Wortes 
"Vervielfältigung" (reproduction) das Wort "Ausdruck" (expres
sion) verwendet worden ist. 

III. Art. 2 bestimmt, was als "Werke der Literatur und Kunst" 
im Sinne der RBUe. aufzufassen ist. Damit wird aber lediglich 
zum Ausdruck gebracht, daß die im Art. 2, 3, 9, 14 besonders 
angeführten Werkarten zu den Werken der Literatur und Kunst 
im Sinne der RBUe. gehören, ohne daß damit etwas darüber 
gesagt ist, daß diese Werke als Werke der Literatur und Kunst 
anzusprechen sind. Denn weder gehört ein Tonkunstwerk, noch 
ein Werk der Choreographie noch ein Filmkunstwerk zu den 
Werken der Literatur oder Kunst. Diese Werke stehen viel
mehr als eigene Kunstgattung selbständig neben den beiden ge
nannten Gattungen. Will man überhaupt einteilen, so müßte man 

4* 
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die geschützten Werke scheiden in Werke der Sprachkunst, der 
Tonkunst, der Filmkunst, der Tanzkunst und der bildenden 
Künste. Unrichtig ist die Auffassung von Ra es t a d (S. 60), 
daß, weil die Filmkunstwerke und Lichtbilder keine Werke 
der Literatur und Kunst seien, sie auch nicht von denjenigen 
Bestimmungen der RBUe. erfaßt würden, die sich auf diese be
ziehen. Hier wird übersehen, daß "Werke der Literatur und 
Kunst" in der RBUe. der Sammelbegriff für geschützte Geistes
werke ist, und daß alle Bestimmungen der RBU e. sich auf alle 
geschützten Geisteswerke beziehen, es sei denn, daß die betr. 
Vorschrift nur für eine bestimmte, fest umrissene Gattung von 
Geisteswerken gilt (z. B. Art. 7 Abs. 3, 11, 13). 

Die Aufzählung des Abs. 2 ist lediglich beispielhaft, wodurch 
sie wie jede solche Aufstellung (Rom S. 181) die Gefahr einer 
einschränkenden Auslegung durch die Rechtsprechung in sich 
trägt. Schwerer noch ist die Gefahr, daß die hier angewendete 
"Kategorien-Methodik" (E Ist e r bei Ra bel II [1928] 33) zu 
einer Verwässerung des urheberrechtlichen Gedankens überhaupt 
führt, weil sie der Auffassung Vorschub leistet, jedes einer dieser 
Arten angehörige Werk sei bereits wegen dieser seiner Zugehörig
keit urheberrechtlich geschützt. Dieser Gefahr würde begegnet, 
der tragende Grundsatz der RBUe. würde klar herausgestellt 
werden, wenn die RBUe. anstelle eines Katalogs der schutzfähigen 
Werkarten in einer Generalklausel eine Bestimmung des schutz
fähigen Werkes bringen würde. Dahin neigt auch die Urheber
rechtsgesetzgebung, wie die Gesetze von Italien, Norwegen, Polen, 
Portugal, Syrien-Libanon dartun. 

Die lex fori entscheidet darüber, was im Sinne der RBUe. 
ein schutzfähiges Werk ist (RGZ. 71, 148), wobei es gleichgültig 
ist, ob das Gesetz des Ursprungslandes des Werkes einen solchen 
Schutz ausdrücklich anerkennt, ihn durch die Rechtsprechung 
gewährt oder das Werk schutzlos läßt. 

Auch dort, wo die lex fori Werkgattungen als geschützt im 
Gesetz aufzählt, ist der Richter der Prüfung nicht überhoben, ob 
ein zu einer solchen Gattung gehörendes Erzeugnis "Werk" im 
Sinne des Urheberrechts ist. Denn "Werk" - das gilt gleich
mäßig für alle Urheberrechtsgesetze wie auch für die RBUe. -
ist lediglich diejenige Äußerung geistiger Tätigkeit, die in ihrer 
Formgebung eine eigenpersönliche Schöpfung des Urhebers ist. 
Mit Recht sagt das RG. (in Ufita V [1932] 197), daß nicht jede 
geistige Tätigkeit urheberrechtlich geschützt sei, daß der mono
polartige Rechtsschutz des Urheberrechts vielmehr nur dort in 
Betracht komme, wo eine selbständige geistige Schöpfung als das 
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Formgut eines Urhebers vorliegt, so daß die Schriftwerke aus der 
urheberrechtlichen Betrachtung auszuscheiden haben (RGZ. 140, 
137 und in JW. 1934, 1283), bei denen die Schriftform nicht die 
Wiedergabe von Gedanken in eigenpersönlicher Formgestaltung 
bezweckt, sondern wo das Schriftwerk als die Summe von ein
zelnen Schriftzeichen lediglich die Verwirklichung des Gedankens 
ist (Formblätter, Kataloge), diese Schriftzeichen somit sachliche 
Bedeutung haben. 

IV. Die die Dauerform voraussetzende Formel für das ge
schützte Werk des Art. 4 BUe. ist noch von der Berliner Kon
ferenz übernommen worden. Erst die Romkonferenz hat den 
Urheberrechtsschutz mit vollem Recht als den der äußeren Form
gebung gekennzeichnet und ihn also von den zur Festlegung 
dieser äußeren Form benutzten Formungsmitteln (was das Wort 
"Ausdruck" bedeuten will,) unabhängig gemacht. Diese Text
änderung macht den Schutz der oeuvres orales möglich, die vor
dem schutzlos waren (a. A. Dun g s S.26, Her man - 0 t a v s k y 
SchuW. 1928, 75). Es ist nunmehr gleichgültig, ob das Werk 
eine Dauerform besitzt (Da. 1929, 47); auch das gesprochene 
Wort, die musikalische Improvisation (so auch für das deutsche 
Recht die herrschende Auffassung, Estland Ziff. 1 b, für groß
brit. Recht zweifelnd Cop i n ger S. 12, für österr. Recht 
Sei 11 e r S. 31; Ra e s t a d S. 128 lehnt die Schutzfähigkeit ab), 
das Tanzkunstwerk, das in der Lab a n'schen Tanzschrift (Ufita II 
[19291 630) festgelegt ist, ist ebenso geschützt wie das gedruckte 
Schriftwerk, das Notenblatt, das schriftlich oder photographisch 
festgelegte Tanzkunstwerk. Irrig Ra e s t a d (S. 56), daß dem 
mündlichen Werke nur dann Schutz zukomme, wenn es sich um 
einen Vortrag, eine Rede oder Predigt im Sinne des Art. 2 handele. 

Eine Ausnahme macht bei den Werken der Tanzkunst (vgl. 
S. 54) die RBUe., insofern sie - durchaus dem Sinne des Ur
heberrechtsschutzes entgegen - irgend eine Festlegung als 
Voraussetzung des Urheberrechtsschutzes fordert. 

V. Art. 2 zählt eine Reihe von Werkgattungen auf: 
1. Gerade bei dem Begriff "B u c h" ist die Feststellung der 

Rechtsprechung der Länder, in denen Schutz nachgesucht wird, 
überaus wichtig, so wird von den franz. Gerichten (Da. 1915, 10) 
der Begriff des "ecrits en tout genres" sehr weit ausgelegt, inso
fern hierunter jede "composition litteraire quel que soit son degre 
de me rite ou d'utilite" verstanden wird. Ob allerdings dieser 
Rechtsprechung (Da. 1917,45), die einen Reiseführer als geschütztes 
Werk ansieht (für Deutsches Reich vgl. MuW. XI, 480, für 
schweizer Recht Bundesgericht in GRUR. 1934, 552; für urheber-
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rechtlichen Schutz von Adreßbüchern RG. in GRUR. 1932, 742). 
allgemein gefolgt werden wird, ist überaus fraglich. Daß dagegen 
ein schutzfähiges Werk auch in einer Auswahl von Abschnitten 
aus einem gemeinfreien Werke bestehen kann, darf mit der groß
brit. Rechtsprechung (Da. 1924, 83) angenommen werden, die 
aber zu weit geht, insofern sie (GRUR. 1931, 253) Billardspielregeln 
und Eisenbahnfahrpläne (GRUR. 1926, 206; 1930, 515) als urheber
rechtlieh geschützt ansieht. Die Rundfunkprogramme werden 
nach deutschem Recht urheberrechtlieh nicht geschützt (RGZ. 140. 
137), anders die niederl. Rechtsprechung, die den Ausdruck 
"Schriftstück" in Art. 10 des niederl. Urheberrechtsgesetzes so 
weit auslegt, daß darunter auch solche Programme fallen. Eine 
Verkennung urheberrechtlicher Grundsätze zeigt sich in der franz. 
Rechtsprechung (Da. 1933, 102), die einem Druckwerk als solchem, 
also lediglich der typographischen Schöpfung, Urheberrechtsschutl 
gewährt. über ein Urheberrecht an Druckschriften vgl. für 
deutsches Recht RGZ. 76, 345 u. OLG. Darmstadt in GRUR. 
1929, 124 sowie Sc h a n zein Ufita 11 [1929] 506; für großbrit. 
Recht Da. 1917, 81; für österr. Recht Ob. Gerichtshof in GRUR. 
1928, 742 und Ab e1 ebendort S. 740. 

Ob der vom Osterr. Ob. Gerichtshof (in Da. 1917, 20) ausge
sprochene Satz, daß der e d i ti 0 pr in c e ps kein Urheberrechts
schutz zukommt (so auch Sei 11 er S. 22, Pot u S. 227, zweifelnd 
All f eid S. 36), auf die Dauer wird aufrecht erhalten werden 
können, erscheint fraglich, da es sich bei der Leistung eines solchen 
Herausgebers weniger um eine Feststellung des wirklichen rich
tigen Textes, als um eine aufgrund feinster Prüfung und gründ
lichster Forschung erfolgende eigene Formschöpfung handelt (was 
Po u i 11 e t S. 61 anerkennt). Unter den Verbandsländern gibt 
lediglich Estland (Ziff. 30) dem Herausgeber der editio princeps 
von Gesetzes wegen einen Urheberrechtsschutz. 

Auch Briefe können "Werke" sein (für itaI. Recht vgl. 
G h i r 0 n in Studi di Diritto Industria1e 1933, 140), dgl. eine 
Sammlung von Briefen, auch wenn die einzelnen Briefe nicht 
geschützt sind, sofern die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 2 ge
geben sind (nicht ganz richtig Ra e s t a d. Anm. 18). 

über den urheberrechtlichen Schutz von Kalendern vgl. ital. 
Rechtsprechung in JDA. V [1934] 327. 

2. Die Werke der Ta n z k an s t werden von der RBUe. 
noch nach alter Überlieferung in choreographische und panto
mische Werke geschieden, umfassen also Ballett und Pantomime, 
nicht aber lebende Bilder Ca. A. All fe 1 d S.65). Geschützt wird 
hier die in den Ausdrucksformen der Tanzkunst sich äußernde 
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Formgestaltung, nicht etwa der Gedankeninhalt, der hierdurch 
zum Ausdruck kommen soll. Mit Unrecht fordert noch der 
Romtext die FestIegung des Tanzkunstwerkes in irgend einer 
Dauerform (was schon auf der Berliner Konferenz von der ital. 
Delegation mit Recht abgelehnt worden war, S. 230), so daß 
also, wenn ein solches Werk nicht festgelegt, sondern improvisiert 
ist, der Konventionsschutz versagt. "Bühnenvorgang" bedeutet 
hier die tänzerische Ausdrucksform, die durch irgend ein ver
ständliches Festlegungsmittel festgelegt worden ist, so daß sie 
aufgrund dieser Festlegung wiederholt werden kann. 

Urheber eines Werkes der Tanzkunst, insbesondere eines 
Balletts ist, wer die Idee in räumlichen und bewegungs-rhythmischen 
Abläufen geformt, die Tanzbewegungen geschaffen hat (Da. 1920, 
33), nicht etwa der Tänzer, der das Tanzkunstwerk ausführt. Fehl 
geht Va uno i s (Da. 1922, 31), der den Tänzer dem Übersetzer 
eines Schriftwerkes gleichstellt, diesem also ein abgeleitetes Ur
heberrecht gibt, während die franz. Rechtsprechung (Ann. 1920, 
129) es ausdrücklich abgelehnt hat, den Tänzer als Miturheber 
anzusehen. Zu eng franz. Rechtsprechung in Da. 1926, 54, wo ledig
lich von einem Transponieren aus der Welt der Musik in die 
Plastik gesprochen wird, also ohne des spezifisch Tänzerischen 
zu gedenken. 

Irrig ist schließlich, daß ein choreographisches Werk. das im 
Filmkunstwerk wiedergegeben wlilrd, ,als solches den Verbands
schutz genießt (Da. 1933, 42). Hierbei wird übersehen, daß, weil 
das choreographische Werk nunmehr Bestandteil des Filmkunst
werkes geworden ist, es als solches nicht existiert und auch nicht 
mehr selbständigen Urheberrechtsschutz genießen kann. 

3. Unter "Werke der zeichnenden Kunst" sind 
Werke der bildenden Künste zu verstehen. Auch hier muß ein 
"Werk" vorliegen, es genügt nicht, daß Zeichnungen, Malereien 
usw. geschaffen werden (Da. 1934, 62), technische Zeichnungen 
gehören nicht hierher (R a e s t a d S. 56). Über den Urheber
rechtsschutz der Werke der Ingenieurkunst vgl. Sei 11 er in 
Ufita VI [1933] 90; de lege ferenda fordert Mi nt z (in Studien 
S. 441) für die technischen Schöpfungen - ohne aber den Begriff 
scharf zu umreißen - das Urheberrecht, für die technischen 
Zeichnungen dagegen einen Leistungsschutz gegen Vervielfältigung. 
Das ital. Ges. (Art. 1) schützt Entwürfe und Arbeiten des Inge
nieurwesens, sofern sie originäre Lösungen von technischen 
Problemen sind, das jugosl. (§ 3 Ziff. 6) dagegen Werke der In
genieurkunst schlechthin, während das poln. (Art. 1) das praktische 
Schaffen überhaupt unter Urheberrechtsschutz stellt, sofern es 
Merkmale persönlicher Gestaltung des Inhaltes aufweist. 
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Sehr weit geht die franz. Rechtsprechung, die als Urheber
rechtsverletzung die Nachahmung des Stils des Künstlers ansieht, 
sofern die Ähnlichkeit das Ergebnis einer gewollten Nachahmung 
ist (Kass. in Da. 1932, 107). Über die Frage, ob der Künstler das 
gleiche Motiv wiederholen darf, vgl. RGZ. 119, 409, aber auch 
RGZ. 36, 47; franz. Rechtsprechung in Ann. 1931, 171. Ob man 
mit dem Ob. Österr. Gerichtshof (Da. 1923, 82) in einer Toten
maske ein Werk der bildenden Künste wird erblicken können, da 
hier die Möglichkeit einer eigenpersönlichen Formgebung anzuer
kennen sei, oder ob man mit der franz. Rechtsprechung (anläßlich 
der Totenmaske von Napoleon I. Po u i 11 e t S. 117) und 
mit dem portug. Urheberrechtsgesetz (Art. 7 § 1) einen 
solchen Abguß nach der Natur nicht als Werk der bildenden 
Künste ansehen wird, erscheint fraglich. Die franz. Rechtsprechung 
schützt dagegen angesichts der Wertschätzung der franz. haute 
couture Kostümzeichnungen (Da. 1917, 104; 1918, 119), hat über
dies für die Mannequins, welche die Modelle tragen, ein Recht 
am eigenen Bild anerkannt (Da. 1918, 119). [Hinsichtlich des 
Schutzes der Modelle, auch für Hüte vgl. franz. Rechtsprechung 
in Da. 1934, 104.] 

über den Urheberrechtsschutz an Reklamezeichnungen nach 
itaI. Recht Kass. bei Ra bel VII [1933], 704, nach schweizer Recht 
Bundesgericht bei Ra bel VI [1932] 807. 

Wer k e der Bau k uns t (für früheren Verbandsschutz 
vgl. Art. 4 BUe. und Schlußprotokoll Ziff. 1) werden seit der 
Berliner Konferenz geschützt, desgleichen die Zeichnungen zu 
diesem \Verke. Nicht jedes Bauwerk und demgemäß auch nicht 
jeder Plan zu einem solchen (Österr. Rechtsprechung bei Rabel IV 
[1930] 93) genießt jedoch diesen Urheberrechtsschutz, sondern 
nur, wenn es ein Werk im S. 52 dargelegten Sinne ist (OLG. Naum
burg in JW. 1921, 1555). So auch die franz. Rechtsprechung, die 
(Da. 1915, 115) "une conception originale, un caractere 
marque d'individualite" fordert, hierfür aber auch die Fassade 
genügen läßt (Da. 1924, 24; für schweizer Recht vgl. Bundesge
richt bei Ra bel V [1931] 701). Zu eng deshalb § 2 Satz 2 
KSchG., wonach Bauten urheberrechtlich nur geschützt sind, 
soweit sie künstlerische Zwecke verfolgen. 

über das Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten nach 
deutschem Recht vgl. LG. Berlin in Ufita IV [1931] 258 und R 0 s t 
in GRUR. 1928, 456. 

Über die Schwierigkeiten der Anwendung des Begriffs der Ver
öffentlichung auf Baukunstwerke vgl. S. 79. 

4. Die geographischen Karten werden als urheber
rechtlich geschützte Werke ausdrücklich aufgeführt, obwohl eine 
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streng urheberrechtliche Betrachtung (H 0 f fm an n MuW. 
1932, 481, a. A. K 0 bel in GRUR. 1928, 537 u. Me y e r in GRUR. 
1931, 219) hier eine eigenpersönliche Formgebung eines Schöpfers 
nicht feststellen kann, da die geographischen Karten lediglich 
ein sachliches, in althergebrachten, also unpersönlichen Ausdrucks
formen wiedergegebenes Abbild der Wirklichkeit aufgrund einer 
vom Kartenzeichner erfolgten Auswahl der geographischen Tat
sachen darstellen. Wenn also ein Urheberrecht am Kartenwerke 
überhaupt anerkannt werden soll, so muß dabei auf das Ge
naueste geprüft werden, ob der Kartenzeichner eine Auswahl der 
in die Karte aufzunehmenden Tatsachen gemäß dem besonderen 
Zwecke dieser Karte getroffen hat (nicht scharf genug die 
franz. Rechtsprechung in Da. 1919, 87). Daher geht Da. 1928, 
35 viel zu weit, wo das Erfordernis einer besonderen Eigenart der 
Karte aufgrund irgend welcher Auswahl für den Urheberrechts
schutz ausdrücklich abgelehnt wird. 

5. Unter die an letzter Stelle des Abs. 1 aufgezählten w iss e n
schaftlichen Pläne, Skizzen und Darstellungen 
pi ast i s c her Art fallen die im § 1 Abs. 1 Ziffer 3 LUG. auf
gezählten Abbildungen, obwohl auch hinsichtlich dieser eine streng 
urheberrechtliche Betrachtung das Vorliegen eines urheberrechts
schutzfähigen Werkes (vgl. Hof f man n in MuW. 1931, 482) 
verneinen muß. Bei diesen Zeichnungen liegt im Regelfalle eine 
Formung als eigenpersönliche Schöpfung nicht vor, so daß die 
deutsche Rechtsprechung (RGSt. 44, 106), um hier überhaupt 
einen Urheberrechtsschutz begründen zu können, sich genötigt 
sah, lediglich einen darstellerischen Gedanken zu fordern. Die 
franz. Rechtsprechung begnügt sich (Ann. 1931, 167) bezüglich 
der technischen Zeichnungen mit einem "eHort de creation per
sonnelle,si modeste qu'en soit le resultat", anerkennt ein Ur
heberrecht an Maschinen (Ann. 1931, 305) und gibt konkur
rierend neben diesem urheberrechtlichen Schutz noch einen wett
bewerblichen. Das Schrifttum Po u i 11 e t (S. 57) geht sogar so 
weit, bereits in Diagrammen, graphischen Darstellungen usw. ein 
urheberrechltich geschütztes Werk zu erblicken, obwohl hier, wenn 
auch eine geistige Leistung, jedoch keine eigen persönliche Form
gebung vorliegt. Dagegen fordert die schweizer Rechtsprechung 
(Da. 1920, 128) bei den technischen Zeichnungen mindestens einen 
belehrenden Zweck, verneint z. B. das Vorliegen einer schutz
fähigen Abbildung bei Wiedergabe von Kronleuchtern in Waren
katalogen (Da. 1915, 34). Italien anerkennt ein Urheberrecht an 
städtebaulichen Plänen, gibt aber dem Urheber kein ausschließ
liches Recht, den Plan auch persönlich auszuführen (R a bel VI 
[1932] 1025). 
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VI. Dem Originalwerk werden nach Abs.2 dessen Be a r bei
tun gen gleichgestellt (warum die deutsche Übersetzung hier -
wie auch bei Art. 12 - das ungebräuchliche Wort "Adaptation" 
verwendet, ist unerklärlich). Eine Bestimmung dieses Begriffs 
fehlt; die RBUe. begnügt sich mit einer beispielhaften, also nicht 
abschließenden Aufzählung einzelner Arten von Bearbeitungen. 
Die lex fori bestimmt auch hier, ob eine Bearbeitung vorliegt, 
gleichviel ob das Ursprungsland die betr. Umformung als ur
heberrechtlich bedeutsame Bearbeitung ansieht. 

In der urheberrechtlichen Erkenntnis des Wesens der Be
arbeitung sind sich die Rechtsanschauungen in den Verbands
ländern wohl einig. Die Ergebnisse in Schrifttum und Recht
sprechung gehen aber weit auseinander. Nach deutscher und 
österr. Auffassung liegt eine Bearbeitung vor, wenn zwar die 
äußere (und vielleicht auch die innere) Form des Werkes verändert 
wird, die Identität des Werkes in der Hauptsache unberührt 
bleibt. Es wird also das Bestehen eines anderen Werkes voraus
gesetzt, dessen Form abgewandelt wird, so daß eine Abhängigkeit 
der Bearbeitung vom Urwerk sich ergibt. Den Gegensatz hierzu 
bildet der Fall, daß ein Werk, für das zwar ein anderes Werk als 
Anregung, Anstoß gedient hat, in seiner Formgebung gleichfalls 
der Ausdruck eigenpersönlichen geistigen Schaffens, also unab
hängig von jenem anderen Werke ist (§ 13 LUG. § 16 
KSchG.). Hier besteht kein rechtlicher Zusammenhang zwischen 
früherem Werk und neuern; beide stehen rechtlich gleichwertig 
einander gegenüber. Manche Verbandsländer normieren ausdrück
lich die Zulässigkeit solcher Freischöpfungen (E. 37; vgl. auch 
Eis t e r JW. 1931, 431). 

An der Bearbeitung besteht nun, gleichviel ob sie dem Urheber 
des Urwerkes gegenüber berechtigt ist, ein Urheberrecht, das 
dessen Inhaber berechtigt, jeden Eingriff in sein Recht abzu
wehren, auch wenn dieser vom Urheber des Originalwerkes aus
gehen sollte. Jedoch ist die Ausübung der positiven urheber
rechtlichen Befugnisse von der Einwilligung des Urhebers am 
Originalwerke abhängig, so daß Zoll (Ostrecht 1926, 778) 
wenigstens für das poln. Recht die Analogie mit dem abhängigen 
Patent zieht. 

Nach Art. 6 BUe. war der Schutz der Bearbeitung von deren 
Rechtmäßigkeit abhängig, eine Rechtsauffassung, die jetzt durch
gängig verlassen worden ist. 

Für die Bearbeitung gilt hinsichtlich der Schutzfähigkeit das 
Gleiche wie für jedes Werk: es muß sich auch bei der Be
arbeitung (gleichviel ob das bearbeitete Werk urheberrechtlich 
geschützt ist) um ein Werk im Sinne des S. 52 Ausgeführten 
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handeln. Hieraus folgt, daß nicht gewisse Arten - z. B. die im 
Abs. 2 beispielsweise, also nicht abschließend aufgezählten Fälle 
einer Bearbeitung - ohne Weiteres urheberrechtlieh geschützt 
sind Ca. A. hinsichtlich der Übersetzung Pot u S. 131). Ent
spricht also die neue Formgebung nicht dieser urheberrechtlichen 
Grundforderung, so liegt eine Bearbeitung nicht vor, sondern 
lediglich eine Wiedergabe des veränderten Originalwerkes. 

Unter Übersetzung ist heute nur noch die Umformung eines 
Sprachwerkes in eine andere Sprache zu verstehen, während das 
alte ital. Urheberrechtsgesetz vom 19. 9. 1885 § 12 Abs. 2 auch 
Übersetzungen von Werken der bildenden Künste kennt, näm
lich die Wiedergabe der inneren Form durch eine andere Kunst· 
gattung; nach poln. Recht (Kass. in JDA. V [1934] 350) bedeutet der 
Schlüssel zu einer fremdsprachigen Übersetzung auch eine Über
setzung; ähnl. Japan Art. 32 hinsichtlich der Lösung von Aufgaben 
zu Obungszwecken. 

VII. Bedenklich ist der urheberrechtliche Schutz der Sam m -
I u n g aus verschiedenen Werken. Denn auch hier liegt nach 
streng urheberrechtlicher Betrachtung regelmäßig ein Werk nicht 
vor, sondern lediglich eine Leistung des Auswählenden und An
ordnenden, die über die Summe der bereits vorhandenen, in der 
Sammlung enthaltenen Formgüter nicht hinausgeht. Wenn also 
solchen Sammlungen überhaupt ein urheberrechtlicher Schutz 
gewährt werden kann, so muß (im Wesentlichen übereinstimmend 
Pot u S. 135) nicht nur verlangt werden, daß die einzelnen Teile 
der Sammlung durch einen gedanklichen Zusammenhang mit 
einander verbunden sind, sondern daß diese gedankliche Zu
sammenfassung so stark ist, daß hierdurch über die Summe der 
einzelnen Stücke hinaus ein neues Formgut erscheint, welches 
die einzelnen Stücke durch diesen Zusammenschluß als Glieder 
eines neuen Ganzen erscheinen läßt (a. A. A dIe r Da. 1927, 69, 
der jegliche Sammlung, auch wenn sie keine Originalschöpfung 
ist, als geschützt ansieht; Estland Ziff. 13 und 14 gibt dem Heraus
geber eines Sammelwerkes überhaupt, wie demjenigen von 
Sammlungen von Volksliedern, Volksdichtungen und Volkskunst 
ein Urheberrecht an der Sammlung; ebenso die großbrit. Recht
sprechung hinsichtlich des Lexikon "Wer ist's?" Ra bel IV [1930J 
816). 

Eine Zeitung ist im Zweifel keine Sammlung in diesem 
Sinne (H ä n t z s c hel Ufita VI [1933] 103, vgl. K 0 h I er GRUR. 
1917, 1; Belgien S. 12). 

VIII. Die Auf zäh I u n g der Wer k g a t tun gen im 
Abs. 1 und Abs. 2 ist, wie in Berlin (S. 229) und in Rom (S. 223) 
ausdrücklich festgestellt worden ist, lediglich beispielmäßig, so daß 
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die schutz fähigen Werke hierdurch nicht abschließend gekenn
zeichnet sind und hieraus auch nicht (vgI. oben S. 52) die Schutz
berechtigung jedes zu diesen Gattungen gehörenden Gebildes 
gefolgert werden darf. Sollten also neue Werkgattungen ent
stehen, die sich in der Beispielhäuf~ng des Art. 2 nicht vorfinden, 
so fallen diese, sind es Werke im Sinne der RBUe., unter Art. 2. 

1. Wenn man schon den aufzählenden Katalog beibehält, so 
sollte man (so auch Da. 1933, 74) hierin die Wer k e der F i 1 m -
k uns t aufnehmen, die im Art. 14 genannt sind. Die auf der 
Romkonferenz dahin zielenden Anträge (Rom S. 226) sind abge
lehnt worden, obwohl man sich eigentlich (Rom S. 185) darüber 
einig war, daß die Werke der Filmkunst in die Aufzählung des 
Art. 2 aufzunehmen seien. 

2. Dagegen erscheint die Aufnahme folgender Werkarten 
überflüssig oder irrig: 

a) Die im Art. 4 BUe. als geschützt aufgezählten na c h g e-
1 ass e n e n Wer k e sind schutzfähig, wie aus der Bestimmung 
des Art. 7 Abs. 3 (Berlin S. 233) erhellt. 

b) Mit Unrecht hat man auf der Romkonferenz (franz. An
trag CDA. Nr. 56) die Hör s pie 1 e als besondere Gattung schutz
fähiger Werke in Art. 2 aufnehmen wollen (irrig PI ais an t
Pi c hot, die [So 41] diese Werke für schutzfähig gemäß Art. 11 b 
halten, vgl. S, 169, da es sich hierbei lediglich um Schriftwerke 
handelt, die den Erfordernissen der rundfunkmäßigen Wiedergabe 
besonders angepaßt sind). 

c) Fehl geht auch der von Irland auf der Romkonferenz ge
machte Vorschlag (CDA. Nr. 25), den Sc hall s t ü c k e n einen 
Urheberrechtsschutz (vgl. S. 215) zu verleihen. 

d) Ob einem Ti tel eines Werkes ein Urheberrechtsschutz 
zukommen kann, ist sehr bestritten. Nach der deutschen Recht
sprechung (RGZ. 135, 209 vgl. Georg Müll e r in Ufita VII [1934] 
121, für den Titelschutz beim Film KG. in Ufita V [1932] 201 und 
die Ausführungen in Ufita VI [1933J 124) ist urheberrechtlicher 
Schutz möglich; im Wesentlichen gleich die belg. Rechtsprechung 
(Da. 1925, 21). Eine Übersicht über die ältere franz. Rechtsprechung 
bringt Da. 1917, 106; neuere Urteile bejahen, wenn eine eigen
tümliche Bezeichnung vorliegt (Da. 1929, 93), den Urheberrechts
schutz (Ufita IV [1931] 429, Großbritannien lehnt einen urheber
rechtlichen Schutz ab (GRUR. 1931, 136), ebenso der itaI. Kass. 
bei Ra bel VII [1933] 703; über das ital. Schrifttum hierzu vgl. 
Sei 11 er in Ufita VI [1933] 90 und Urteil in Da. 1934, 120. 
Die Möglichkeit eines urheberrechtlichen Schutzes wird schließ
lich auch vom Osterr. Ob. Gerichtshof (GRUR. 1933, 732) -
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ungeachtet der von Sei 11 er (in Ufita I [1928] 182) erhobenen 
Bedenken - bejaht. Für Ungarn vgl. § 6 Ziff. 8. 

Die Normierung eines urheberrechtlichen Schutzes für den 
Titel in der RBUe. empfiehlt sich nicht. wohl aber (Da. 1934, 15) 
die Festlegung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes gegen die 
Gefahr einer Verwechselung eines eigentümlichen Titels, wobei 
die Möglichkeit eines urheberrechtJichen Schutzes des Titels auf
grund interner Rechtsfindung oder Rechtssatzung offen bleibt. 

IX. Die im Abs. 1 für die Verbandsländer ausgesprochene 
Ve r p f Ii c h tun g, den im Abs. 1 und 2 aufgezählten Werken 
einen S c hut z zug e w ä h ren (der durch Art. 9 Abs. 2 einge
schränkt ist), bedeutet, daß die Verbandsländer ihre Gesetzgebung 
auf einen Stand zu bringen und zu erhalten haben, daß ein ge
setzlicher Schutz für diejenigen Werke gegeben ist, die überhaupt 
einen Verbandsschutz genießen. Im Gegensatz zu der Bestimmung 
des Art. 4 BUe., die diese Frage offen läßt, hat jetzt die Aufzählung 
des Abs. 1 und 2 obligatorischen Charakter, aber nur in dem 
Sinne, daß dieser Urheberrechtsschutz für "Werke" gegeben ist. 

Über die Rechtsfolgen eines Verstoßes eines Verbandslandes 
gegen diese Verpflichtung vgl. S. 38. Wenn ein Verbandsland 
entgegen seiner Verpflichtung einem der aufgezählten Werke in 
seinem Landesgesetz nicht Schutz verleiht, kann der verbands
heimische Urheber in dem betr. Lande nicht zwecks Herbei
führung eines urheberrechtIichen Schutzes Art. 2 anrufen (Da. 
1928, 144, a. A. S t 0 I f i 11 748). Denn der hier normierte Schutz 
ist nicht ein Schutz iure conventionis (a. A. Wau wer man s S. 36), 
sondern er tritt nur ein, wenn das Verbandsland entsprechend 
seiner Verpflichtung diesen Schutz in seinem Gesetz normiert hat. 
Aus diesem Grunde hat man auch auf der Romkonferenz (S. 230) 
versucht, durch Änderung des Art. 2 Abs. 3 einen Schutz iure 
conventionis zu schaffen, was aber an dem Einspruch Schwedens 
gescheitert ist, das darauf hinwies, daß nach schwed. Staatsrecht 
(wie auch nach dän., großbrit. und norweg.) ein internationales 
Abkommen interne Rechtssatzung nicht abändern kann, so daß 
also, selbst wenn der Text der RBUe. einen solchen Schutz iure 
conventionis vorgesehen hätte, die Rechtslage in den genannten 
Verbandsländern sich darum doch nicht ändern würde. 

Dabei ist lediglich die Verpflichtung der Schutzgewährung 
festgelegt worden, während über den Umfang, den Inhalt und die 
Dauer des Schutzes nichts gesagt ist. Es genügt also völlig, daß 
ein irgendwie gearteter Urheberrechtsschutz der betr. Werk
gattung gewährt wird, so daß es den Verbandsländern freisteht, 
den Schutz der einzelnen \Verkgattungen verschieden zu gestalten, 
insbesondere auch die zur Durchführung des Schutzes erforder-
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lichen gesetzestechnischen Vorkehrungen zu treffen (R ich t e r 
Ufita VII [1934] 343, so auch Da. 1934, 125). Nur soweit die RBUe. 
Sonderrechte (oben S.6) festlegt, müssen diese Rechte an den im 
Abs. 1 und 2 aufgezählten verbandseigenen \-Verken gewähr
leistet sein. 

1. Wie jedes Verbandsland hinsichtlich der von ihm geschütz
ten Werke über den Katalog des Abs. 1 und 2 hinausgehen kann, 
so kann es auch einzelnen der hier aufgeführten Werke den Schutz 
kraft seines Hoheitsrechts (über Art. 17 hinaus) versagen, wenn 
dieses erforderlich erscheint, um eine weitestmögliche Verbreitung 
im Interesse der Volksgesamtheit sicherzustellen. So entkleiden 
die Verbandsländer regelmäßig Veröffentlichungen "de nature 
administrative" (P i 11 e t 11 S. 15) des Urheberrechts, z. B. Gesetze, 
Verordnungen (doch steht nach ungar. Recht, Gesetz vom 29. 11. 
1880, deren Abdruck allein dem Staate zu), Urteile (über richter
liche Entscheidungen als Gegenstand des Urheberrechtsschutzes 
vgl. L ö wen b ach in SchuW. 1932, 112), amtli~he Akten
stücke (über Urheberrecht an Schriftsätzen eines Rechtsanwalts 
vgl. schweizer Urteil in Schweiz. Jur. Zeit. 1934, 266, und Hof f
man n DJZ. 1934, 532; anderer Auffassung dagegen das ungar. 
Recht, vgl. Ufita 111 [1930] 311), amtlich verfaßte Schriftwerke 
(§ 16 LUG., vgl. Eis t e r Ufita IV [1931] S. 248 mit Nachweisun
gen über die Rechtsprechung; interessant KG. in JW. 1931, 1932, 
wonach ein Tarifvertrag, wenn er für verbindlich erklärt ist, als 
Gesetz anzusehen ist und demgemäß unter § 16 LUG. fällt, sonst 
aber Schriftwerkschutz genießt). 

Andere Landesgesetze lassen die Frage des Urheber
rechtsschutzes offen und gestatten den Abdruck solcher Ver
öffentlichungen (Bulgarien Art. 37, Dänemark § 8 Abs. 1, 
Deutsches Reich § 16 LUG., Finnland § 3, Großbritannien 
Art. 18, Italien Art. 7, Jugoslawien § 9, Japan Art. 11, 
Luxemburg Art. 11, Niederlande Art. 11 Abs. 1, Norwegen § 3 
Ziffer 1, Österreich § 5 Abs. 1, Polen Art. 4, Portugal Art. 4, 
Rumänien Art. 42, Schweden § 9 Ziffer 1 LUG., Schweiz Art. 23, 
Spanien Art. 28, Syrien-Libanon Art. 142, Tschechoslowakei § 6 
Abs. 1, Ungarn Ges. vom 29. 11. 1880). 

Ferner kennen eine Reihe von Verbandsstaaten ein Ent
eignungsrecht (Italien Art. 55, Norwegen § 16, Portugal Art. 31). 

Portugal (Art. 40) schließt überdies jedes Urheberrecht an 
unsittlichen und revolutionären oder verbrecherischer Propaganda 
huldigenden Schriftwerken oder solchen Schriftwerken aus, deren 
Einziehung verfügt worden ist. 
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2. Geht nun ein Verbandsland über den Katalog des Abs. 1 
und 2 hinaus, schützt also auch dort nicht aufgezählte Werke, so 
kommt nach dem Grundsatz der Inländerbehandlung (vgl. S. 7) 
dieser interne Schutz den verbandsheimischen Werken dieser 
Gattung zugute. Das gilt z. B. für Gesetze, die nach belgischem 
Recht (Art. 11) Urheberrechtsschutz genießen, sodaß in Belgien 
die Gesetze der Verbandsländer gegen Nachdruck geschützt 
werden. 

X. Die im Abs. 3 erwähnten Werke der angewandten Kunst 
("E r z e u g n iss e des K uns t g ewe r b es") sind im Sinne 
der RBUe. nicht Werke der bildenden Künste; sie genießen des
halb weder einen Verbandschutz, noch sind die Verbandsländer 
verpflichtet, diesen Erzeugnissen einen Urheberrechtsschutz zu 
gewähren. Vielmehr besteht ein Schutz dieser verbandseigenen 
Erzeugnisse nur dann, wenn das Verbandsland, in dem der Schutz 
nachgesucht wird, nach seinem internen Gesetz diese Erzeugnisse 
urheberrechtlich schützt, unbekümmert darum, ob das Erzeugnis 
auch in seinem Ursprungslande urheberrechtlieh geschützt ist, 
insbesondere auch dann, wenn das Erzeugnis im Ursprungslande 
nur musterrechtlich geschützt ist. Es ist also hier ein reiner Terri
torialschutz fakultativer Art ohne jede Reziprozität (so ausdrück
lich Pot u S. 158) eingeführt. 

Das bedeutet nicht ein Abrücken vom allgemeinen Grundsatz 
der Inländerbehandlung der RBUe. (wie Belgien S. 8 andeutet), 
denn da das Erzeugnis des Kunstgewerbes nicht ein Werk ist, 
dem der Schutz der RBUe. zukommt, kann auch das Verbands
land nicht iure conventionis gezwungen sein, dem Erzeugnis den 
inländischen Urheberrechtsschutz zu gewähren. 

Schützt dagegen ein Verbandsland diese Erzeugnisse nicht 
urheberrechtlich, so ist ein Schutz in diesem Verbandslande ge
mäß der RBUe. ausgeschlossen, auch wenn das Erzeugnis im Ur
sprungslande Urheberrechtsschutz genießt (A 1l f eId S. 413). 
Ob aber, sofern die lex fori einen Musterschutz vorsieht, dann 
dem verbandseigenen kunstgewerblichen Erzeugnis auch der 
Musterschutz zukommt, ist nicht im Rahmen der RBUe. zu ent
scheiden. Denn die RBUe. kann niemals dahin ausgelegt werden, 
daß sie zur Anwendung der Bestimmungen eines anderen 
zwischenstaatlichen Abkommens z. B. der Pariser Verbandsüber
einkunft führt. 

1. Der Ur heb er r e c h t s s c hut z der Erzeugnisse des 
Kunstgewerbes wird von folgenden Verbandsländern gewährt: 
Belgien (vgl. Cop pie t e r s S. 100 und 105), Brasilien (aus dem 
Gesetzestext nicht mit Sicherheit, wohl aber aus den Erklärungen 
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Frankreich (Art. 1 Ges. 19.124. 7. 1793 in Fassung des Ges. vom 
11. 3. 1902), Tunis (Art. 3) (so Cop pie t e r s S. 170), Groß
britannien (Art. 35) [Ebenso die Gesetzgebung der Dominien 
und Palästina], !.talien <Art. 1 und 2), Jugoslawien (§ 3), Luxem
burg (Art. 21), Franz. Marokko (Art. 5), Niederlande (Art. 10 
Ziff. 10), Norwegen (§ 2 Ziff. 8), Österreich (§ 4 Abs. 1 Ziff. 6), 
Polen (Art. 1), Portugal (Art. 2) [vgl. jedoch Art. 87 § 1 c], Ru
mänien (Art. 24), Schweden (Art. 1 Abs. 2 in Fassung der No
velle vom 31. 3. 1926) [nicht geschützt werden Kleidungsstücke 
und Kleidungsstoffe], allerdings nur mit einem lOjährigen Schutz 
(Art. 14 KSchG.), Schweiz (Art. 2), Siam (Art. 4), Spanien 
(nicht mit Sicherheit aus dem Gesetzestext zu entnehmen Iso 
Cop pie t er s S. 145], jedoch aus Art. 2 des span.-mexik. 
Litoeraturabkornmens vom 31. 3. 1924 [Da. 1925, 97], vgl. 
auch Pot u S. 166), Syrien-Libanon (Art. 138), Tschechoslowakei 
§ 4 Abs. 2 Ziff. 7), Ungarn (§ 66). Ein gesetzlicher Schutz fehlt 
in den Gesetzgebungen von Bulgarien, Griechenland, Haiti, Japan 
(zweifelnd Cop pie t er s S. 169), Monaco (a. A. Cop pie t e r s 
S. 152). Nach japan. Anschauung - ähnlich den großbrit. An
schauungen - ist eine künstlerisch bemalte Vase ein Werk der 
bildenden Künste, welches Urheberrechtsschutz genießt, während 
das gleiche Stück dann als gewerbliches Produkt angesehen wird, 
wenn es in einer Mehrzahl von Exemplaren hergestellt wird (so 
Mittelstädt JW. 1928,2059). 

Zweifelhaft ist der Schutz in Siam. In der Aufzählung der 
geschützten Werke (im Art. 4) sind die kunstgewerblichen Er
zeugnisse nicht aufgeführt. Wohl aber wird im Art. 20 11 - der 
dem Art. 2 Ziff. 1 des großbrit. Urheberrechtsgesetzes nachge
bildet ist - ausdrücklich die Wiedergabe eines artistic crafts
man~hip als erlaubt erwähnt, so daß hieraus der Schutz der kunst
gewerblichen Erzeugnisse gefolgert werden kann. Das Berner 
Büro (in Da. 1932, 101) ist jedoch der Auffassung, daß ein Schutz 
nicht gewährt wird. 

2. Daß die kunstgewerblichen Erzeugnisse gleichfalls Werke 
im Sinne der Ausführungen S. 52 sein müssen, wird durchweg 
anerkannt (so Da. 1921, 69, Anm. 2, Belgien S. 11, die schweizer 
[Da. 1915, 34] und ital. Rechtsprechung [für altes Recht Da. 1915 
47, für geltendes Recht Kass. in Da. 1933, 127]). Sehr weit geht 
die franz. Rechtsprechung, die sogar einer Zimmereinrichtung in 
bekanntem historischen Stil Ludwig XVI. das Urheberrecht zu
billigt, weil sie darin (Kass. Da. 1920, 41) "un travail vraiment 
personel et une veritable creation" erblickt (vgl. Da. 1909, 135; 
1924, 23), und die ferner (Kass. in Anm. 1932, 324) auch Geweben 
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das Urheberrecht zubilligt, die sich von anderen Geweben durch 
die Anordnung von Linien und Farben unterscheiden "leur confe
rant un caractere de nouveaute et une physionomie propre et 
nouvelle" . 

3. Neben diesem urheberrechtlichen Schutz kennen viele Ver
bandsländer einen mus t e r r e c h t I ich e n S c hut z. Nach 
großbrit. Recht (vgl. Belgien S. 9) sind vom Urheberrechtsschutz 
solche Muster und Modelle ausgeschlossen, die in mehr als 50 ein
zelnen Artikeln niedergelegt wurden, und wenn das Muster Ver
wendung finden soll für gedruckte Tapeten, Teppiche, Wachs
tücher und Textilartikel, die nach laufenden Stücken hergestellt 
werden, und nicht mit der Hand hergestellte Stickereien. Diese 
Grenzziehung des großbrit. Rechts erscheint außerordentlich 
glücklich, da hier zum Ausdruck kommt, daß ein Urheberrechts
schutz dann versagt wird, wenn es sich, mag auch das Muster 
oder Modell künstlerische Qualität besitzen, um Vorlagen fiir ge
werbliche Erzeugnisse handelt, bei denen das Modell keinen Ei
genwert, sondern lediglich die Funktion einer Vorlage für gewerb
liche Herstellung hat. Denn während man bei Kunstwerken Ori
ginal und Vervielfältigungsstücke unterscheiden kann, gibt es beim 
Geschmacksmuster nur Vorlage und Mehrstücke, von denen jedes 
gleichwertig ist. 

Unklar ist die Abgrenzung nach deutschem Recht (für das 
franz. Recht ist sie nahezu unmöglich, Pot u S. 160), wo das 
Reichsgericht in feststehender Rechtsprechung (RGZ. 76, 344; 
135, 387; 142, 346) den Standpunkt vertritt, daß ein kunstgewerb
liches Erzeugnis auch, sofern die sonstigen rechtlichen Voraus
setzungen erfüllt sind, ein Geschmacksmuster sein kann, daß ein 
Geschmacksmuster aber dann ein Kunstwerk ist, wenn der 
ästhetische Überschuß, der zu dem Zweckmäßigen der Form hin
zukommt, gleichgültig, welcher sein künstlerischer Wert ist, einen 
Grad erreicht, daß nach der im Leben herrschenden Anschauung 
von Kunst gesprochen werden kann. Daß diese Grenzlinie äußerst 
unbestimmt ist, daß dabei das Reichsgericht sehr weit geht (RGZ. 
124, 72) wird insbesondere von Pi n z ger (Geschmacksmuster
gesetz S. 30) zugegeben. Richtig erscheint (H 0 f f man n GRUR. 
1932, 132) die auf K 0 h I e r's Weltschöpfungslehre aufbauende 
Anschauung, daß Urheberrecht und Musterschutz einander aus
schließen, oder wie EIs t e r (Ufita VII [1934] 345) in Ausführung 
dieser Ideen darlegt: des Urheberrechtsschutzes ist nur fähig und 
soll teilhaftig werden, was ohne Vervielfältigung und Verwertung 
absolute Geltungskraft als Werk in sich birgt, so daß das Stück, 
welches erst durch seine Verwendung nach dem Muster oder Mo-

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 
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delI Geltung erhält, auch nur musterrechtlich geschützt werden 
soll. 

4. Frankreich, Tunis und Siam haben gemäß Art. 27 den 
Vor b eh alt gemacht und ihn auch bei der Ratifikation der 
RBUe. in Fassung der Romkonferenz aufrecht erhalten (Da. 1934, 
13), hinsichtlich der Erzeugnisse des Kunstgewerbes durch Art. 4 
BUe. anstelle von Art. 2 RBUe. gebunden zu bleiben. Nun werden 
im Art. 4 BUe. diese Erzeugnisse als geschützte Werke überhaupt 
nicht aufgeführt, so daß für den Bereich der Geltung dieser Be
stimmung nachgeprüft werden muß, ob diesen Erzeugnissen in 
Frankreich (und den beiden anderen Ländern) der inländische 
Urheberrechtsschutz zusteht bzw. unter welchen Voraussetzungen. 
Kennt das Ursprungsland für das kunstgewerbliche Erzeugnis 
gleichfalls den Urheberrechtsschutz, so genießt dieses Erzeugnis 
auch in Frankreich den internen Schutz (Art. 2 Abs. 1 BUe.). 
Genießt dagegen das Erzeugnis im Ursprungsland keinen urheber
rechtlichen Schutz, so hängt die Lösung der Frage nach dem Ur
heberrechtsschutz in Frankreich theoretisch davon ab, ob man 
(vgl. S. 8) Anhänger des Personalstatuts oder des Territorial
statuts ist. Für jene in der franz. Rechtsprechung (Kass. in Ann. 
1899, 81) anerkannte Lehre ist der Urheberrechtsschutz im Ur
sprungslande nötig. Ist dieser aber gewährt, so "begleitet das 
statut personnel das Werk in die übrigen Verbandsstaaten, ohne 
daß ihm der Schutz abgesprochen werden darf" (so auch für das 
ältere itaI. Recht. Röm. Kass. in Da. 1900, 145; vgl. auch die Finn. 
VO. vom 23. 1. 1931 in Da. 1932, 121). Den entgegengesetzten 
Standpunkt hat das Reichsgericht (RG. in GRUR. 1909, 309) ein
genommen. Hiernach ist lediglich das Gesetz des Landes, in dem 
der Schutz nachgesucht wird, nicht das Gesetz des Ursprungs
landes maßgebend. 

Zu Unrecht nimmt K 1 aue r (in Ufita I [1928] S. 368) an, daß 
das Deutsche Reich und alle anderen Verbandsländer, die die 
kunstgewerblichen Erzeugnisse nach internem Recht urheberrecht
lieh schützen, in Frankreich lediglich auf den Musterschutz mit 
dem durch die französische Gesetzgebung ausgesprochenen Zwang 
zur vorherigen Hinterlegung angewiesen seien. Diese Erzeugnisse 
genießen vielmehr in Frankreich urheberrechtlichen Schutz. 

Der Vorbehalt Frankreichs ist, wie Mai 11 a r d (Da. 1926, 
129) betont hat, defensiver Natur: er bezweckt, die Verbands
staaten, die einen wirklichen Urheberrechtsschutz der kunstge
werblichen Erzeugnisse noch nicht eingeführt haben, zu einer 
solchen gesetzgeberischen Lösung zu bringen. Der Vorbehalt hat 
also seine praktische Wirkung, und zwar auch gegenüber den Be
stimmungen des französischen Gesetzes vom 28. 3. 1852 über 
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Nachdruck von Ausländern. Aber damit wird der tragende 
Pfeiler der RBUe. angegriffen, insofern hier an die Stelle des 
Grundsatzes der Inländerbehandlung derjenige der materiellen 
Reziprozität (vgl. S. 9) gesetzt wird. 

5. Ob es überhaupt möglich sein wird, einen Verbandsschutz 
für die Erzeugnisse des Kunstgewerbes einzuführen, erscheint mit 
Rücksicht darauf, daß es bisher noch nicht möglich war (Da. 1909, 
130), eine alle befriedigende Begriffsbestimmung dieser Werkgattung 
einzuführen, sehr fraglich. Die Bemerkung von Ra e s ta d (S.141) 
verdient vollste Beachtung. 

6. Der Kampf um eine Neuregelung des Schutzes des kunst
gewerblichen Erzeugnisses war auf der Rom k 0 n f e ren z be
sonders lebhaft (S. 227). Während Italien in seinem Staatenvor
schlag zusammen mit dem Berner Büro (Rom S. 64) unter Auf
hebung des Art. 2 Abs. 4 einen Schutz iure conventionis vorge
schlagen hatte, war die itaI. Delegation (deren Wortführer Gi a n
ni n i und G h i r 0 n waren) von diesem Vorschlag abgerückt mit 
Rücksicht auf den besonderen Charakter der kunstgewerblichen 
Erzeugnisse, der für die Praxis eine scharfe Trennung zwischen 
Muster und Kunstwerk schwer gestatte. (Unrichtig ist der Hin
weis von 0 lag nie r Il, 34, die Auffassung der ital. Delegation 
sei mit dem Wortlaut des ital. Gesetzes schwer vereinbar.) Frank
reich bestand auf der materiellen Reziprozität, wenn es auf seinen 
Vorbehalt verzichten sollte, während die itaI. Delegation (vergl. 
G i an n i n i, Rom S. 289) mit Recht darauf verwies, daß dieses 
Verlangen der materiellen Reziprozität dem Geist der RBUe. zu
widerlaufe. 

Schließlich wurde ein Vermittlungsvorschlag eines Art. 2 c 
seitens der franz., großbrit. und norw. Delegation folgenden In
haltes eingebracht (CDA. Nr. 93) mit auf Anregung Japans abge
ändertem Schlußabsatz (v gI. Rom S. 229): 

"Les oeuvres d'art applique a !'industrie sont protegees autant que 
permet de la faire la legislation interieure de chaque pays, 
Toutefois il est reserve a la legislation du pays Oll la protection est 
reclamee de determiner les conditions sous lesquelles la protection 
est accordee a ces oeuvres. 
Mais les pays de l'Union ne sont pas obliges d'accorder aces 
oeuvres une duree de protection plus longue que celle dont eIles 
jouissent dans le pays d'ori:gine. Et la protection ne s'applique 
aux oeuvres visees par le present article que si elles sont protegees 
sans formalitees par la loi du pays d'origine" 

Aber auch dieser Kompromißvorschlag, der Frankreich den 
Verzicht auf seinen Vorbehalt gestattet hätte, wurde von Italien 
und Japan abgelehnt. 

5* 
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Der von Mai ll a r d im Namen Frankreichs ausgesprochene 
Wunsch, mit den Verbandsländern, die einen urheberrechtlichen 
Schutz der kunstgewerblichen Erzeugnisse eingeführt haben, eine 
union restreinte im Sinne von Art. 20 abzuschließen, ist nicht er· 
füllt worden. Die praktischen Bedenken, auf die Da. 1928, 124 
aufmerksam machte, haben es anscheinend nicht erst zum Ver
such eines solchen Abschlusses kommen lassen. 

Art.2b. 

(1) Der inneren Gesetzgebung jedes Verbandslandes bleibt 
das Recht vorbehalten, politische Reden und Reden in Gerichts
verhandlungen ganz oder teilweise von dem im vorigen Artikel 
vorgesehenen Schutz auszunehmen. 

(2) Desgleichen bleibt der inneren Gesetzgebung jedes Ver
bandslandes das Recht vorbehalten, die Bedingungen festzusetzen, 
unter denen Vorträge, Reden, Predigten und andere Werke gleicher 
Art durch die Presse wiedergegeben werden dürfen. Zur Veran
staltung von Sammlungen solcher Werke ist jedoch ausschließlich 
der Urheber berechtigt. 

I. Diese auf der Romkonferenz angenommene Bestimmung 
stellt eine B e s ehr ä n k u n g des S c hut z es der "oeuvres 
orales" dar, die sich mit Rücksicht auf die reiche Zahl von Be
stimmungen der internen Urheberrechtsgesetze nötig gemacht hat, 
die im Interesse der Allgemeinheit gewisse \Viedergabemöglich
keiten solcher Werke freigeben. Die Vorschrift gibt nach dem 
hai b s t a r ren S y s t e m, das hierdurch zum ersten Male in der 
RBUe. in die Erscheinung tritt, der Landesgesetzgebung in dieser 
Beziehung drei verschiedene Verfügungsmögliehkeiten, legt ihr je
doch die Verpflichtung auf, ein scharf umrissenes Recht für den 
Urheber zu normieren. Grundsätzlich gilt auch hier, daß, wenn 
ein Verbandsland von dieser Verfügungsmöglichkeit nach irgend 
einer Hinsicht nicht Gebrauch macht, also insoweit das betr. 
Werk schützt, dieser Schutz den verbandseigenen Werken zu
kommt, gleichviel welchen Schutz diese in ihrem Ursprungslande 
genießen, und ob diese überhaupt nach der lex soli geschützt sind. 

H. Die erste der Landesgesetzgebung vorbehaltene Verfügungs
freiheit ist die, den Urheberrechtsschutz für pol i t i s ehe 
Red e n nach freiem Ermessen festzusetzen. Jeder Verbands
staat kann somit das Urheberrecht hieran, - und zwar sowohl dem 
Inhalte nach als nach der Dauer - ganz oder teilweise (a. A. 
Her man n - 0 ta v s k y SchuW. 1928, 109) ausschließen (aus-
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genommen das Recht auf eine Sammelausgabe). Ebenso ist es 
Sache der Landesgesetzgebung, festzulegen, was unter politischen 
Reden zu verstehen ist. 

Die Abgrenzung kann nach zwei Gesichtspunkten erfolgen, 
nämlich nach dem Gegenstand der Rede und nach dem Ort, an 
dem sie gehalten worden ist, also Reden politischen Inhaltes, 
gleichviel wo sie gehalten worden sind, und alle Reden, die in poli
tischen Versammlungen und bei den politischen (einschI. den 
kommunalen und kirchlichen) Vertretungen gehalten worden sind. 
Die Landesgesetzgebungen zeigen mannigfache Variationen. 

III. Die gleiche Verfügungsfreiheit für die Landesgesetz
gebung findet sich für Red e n i n Ger ich t s ver h a n d -
I u n gen, wobei es wieder Sache dieser Landesgesetzgebung ist, 
gegebenenfalls den Begriff der Gerichtsverhandlung nach ihrem 
Ermessen zu bedenken. 

IV. Nach Abs. 2 besteht ein allgemeiner Vorbehalt für die 
Verbandsländer für alle oeuvres orales, jedoch lediglich hinsicht
lich der Wie der gab e dur eh die P res s e (Zeitungen, Zeit
schriften und Flugblätter, Ra es t a d S. 131), der man die rundfunk
mäßige Wiedergabe angesichts der Bedeutung und teilweisen 
Gleichstellung des Rundfunks mit der Presse gleich erachten muß 
(R a e s t a d S. 207, a. A. de Sanctis in JDA. V [1934] 419). 
Ob, wenn das Verbandsland eine solche Wiedergabe ge
stattet, diese wortgetreu oder nur im Auszug stattfindet, 
ist rechtlich ohne Bedeutung. Dagegen ist der Urheber 
eines solchen Werkes gegen eine andere Wiedergabe, aber auch 
hinsichtlich der Pressewiedergabe gegen eine \Viedergabe in be
arbeiteter Form (ausgenommen die wortgetreue übersetzung 
Ra e s t a d S. 82) geschützt. Die Pressewiedergabe kann auch in 
andere Presseorgane und vom Rundfunk übernommen werden, 
weil insoweit das Vv' erk für die Wiedergabe freigegeben ist, gleich
viel woher der Wiedergebende das betr. Werk entnimmt. Aller
dings kann unter Umständen ein Schutz nach wettbewerbsrecht
lichen Grundsätzen eintreten. 

V. Dagegen hat der Urheber - ungeachtet dessen, was das 
Landesgesetz ihm für Rechte an dem oeuvre orale als Einzelwerk 
gibt - iure conventionis, also in Form eines Sonderrechtes, das 
Recht, eine Ge sam t au s gab e der in Abs. 2 - nicht der im 
Abs. 1 - genannten Werke zu veranstalten (was aber auch be
züglich der im Abs. 1 genannten Werke de lege ferenda mit Da. 
1933, 76, Belgien S. 14 wünschenswert ist). Auch hier ist es Sache 
der Landesgesetzgebung bzw. der Rechtsprechung, die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine solche Gesamtausgabe festzulegen, ins-
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besondere nach der Richtung hin, ob sie alle Werke oder (so im 
Regelfalle: feststehende deutsche Rechtsprechung zu § 2 Abs. 2 
VG. RG. in LZ. 1914, 1371, in GRUR. 1918, 34, in Ufita I [1928] 
S. 233 und VI [1933] 264 = RGZ. 139, 338) nur einzelne, besonders 
markante Werke der betr. Gattung vereinigen muß. 

Demgemäß sind die Länder, die bisher diese Reden dem Ab
druck freigegeben haben, und damit also auch den Abdruck in 
einer Gesamtausgabe gestattet haben, verpflichtet, diese über 
Art. 2 b hinausgehende Einschränkung des Schutzes zu beseitigen. 

Art. 3. 
Diese Übereinkunft findet auch auf Werke der Photographie 

und eines ähnlichen Verfahrens Anwendung. Oie Verbandsländer 
sind verpflichtet, diesen Werken Schutz zu gewähren. 

Fassung von 1908 gleichlautend. 

I. Mit Recht hat die Berliner Konferenz die Frage des Schutzes 
des Lichtbildes in einem be s 0 n der e n Art i k e I geregelt, da
mit also schon äußerlich gekennzeichnet, daß die Lichtbilder nicht 
Werke der Literatur und Kunst im Sinne dcs Art. 2 sind. 

Auch hier wird eine vertiefte urheberrechtliche Erkenntnis 
dazu führen, diesen Erzeugnissen grundsätzlich den Urheberrechts
schutz zu versagen und an dessen Stelle einen Leistungsschutz ein
zuführen, da es sich im Regelfalle lediglich, wie schon 0 s te r -
r i e t h (in Studien S. 418), auf franz. Seite Mo r i 11 0 t i. J. 1878 
(in "Oe la protection accordee aux oeuvres d'art dans l'Empire 
d'AlIemagne" S. 158) betont hat, um das Ergebnis eines mecha
nisch-chemischen Vorgangs, den der Photograph bestenfalls per· 
sönlich beeinflussen kann, handelt. Hierüber zusammenfassend 
Eis t er GRUR. 1934, 500. 

In Übereinstimmung mit dem Schrifttum (vgl. außer den bei 
Elster a. a. O. Angeführten Hallermann in JW. 1931, 
440) normieren deshalb E. u. Hof f man n lediglich einen 
Leistungsschutz (H 0 f f man n ausdrücklich [§ 48, vgl. S. 82 u. 
89], E. lediglich in der Begründung [So 41]). 

Die franz. Rechtsprechung ist in der Frage des Urheberrechts
schutzes für Lichtbilder nieht einheitlich (vgl. Po u i 11 e t S. 127). 
Teils anerkennt sie, daß das Lichtbild ein Werk der bildenden 
Künste nicht ist, so insbesondere bei Flugzeugaufnahmen; teils ist 
sie entgegengesetzter Auffassung; teils läßt sie die Umstände des 
Einzelfalles entscheiden. Das Schrifttum spricht sich fast ein
hellig für den Urheberrechtsschutz aus. 
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II. Nur wenige Gesetze der Verbandsländer haben 
den Schutz nicht normiert und gewähren ihn nur durch die Recht
sprechung. Die Mehrzahl legt den Schutz des Lichtbildes im 
Rahmen des Urheberrechtsgesetzes fest, einzelne Länder haben 
(was der Natur der Sache am bestell entspricht) ein eigenes 
Photographie-Schutzgesetz. 

1. K ein e n aus d r ü c k I ich engesetzlichen Schutz sehen 
vor: Belgien, Brasilien, Frankreich, Hl'.iti, Luxemburg, Monaco, 
Rumänien, Spanien, Tunis. Hier werden die Lichtbilder durch
weg den Werken der bildenden Künste gleich geachtet; die Schutz
frist ist die gleiche. 

2. Der Schutz im Rahmen des Urheberrechts
ge set z e s findet sich (und zwar mit folgenden Schutzfristen) in: 
Bulgarien Art. 1 Ziffer 4, Art. 60 (5, 10 odcr 30 Jahre), Deutsches 
Reich §§ 1, 3, 26 KSchG. (10 Jahre), Estland Ziff. 1 d, 59, 61 
(10 Jahre), Griechenland Art. 14, 2 (50 Jahre), Großbritannien 
Art. 35, 21 (50 Jahre), (ebenso die Gesetzgebung der Dominien), 
Italien Art. 1 Abs. 2, 31 (20 Jahre), Japan Art. 23 (10 Jahre), Jugo
slavien § 3 Ziffer 7, 44 (20 Jahre), Marokko Art. 6, 22 (50 Jahre), 
Niederlande Art. 10 Ziffer 9, 40 (50 Jahre), Österreich §§ 4 Abs. 2, 
41 (10 Jahre), Polen Art. 1, 20 Abs. 4 (10 oder 50 Jahre), Schweiz 
Art. 2, 36 (30 Jahre), Siam Art. 4, 16 (30 Jahre), Syrien-Libanon 
Art. 138, 153 (50 Jahre), Tschechoslowakei §§ 4 Abs. 3, 41 (10 Jahre), 
Ungarn §§ 68, tJ9 (15 Jahre). 

Eine besondere Erwähnung verdient Portugal, das zwar auch 
für die Photographie (Art. 2 e, 36) einen ewigen Urheberrechts
schutz kennt, diesen aber inhaltlich (Art. 92) sehr einschränkt. 
über die großen Bedenken hinsichtlich der Auslegung dieses un
klaren Textes vgl. Da. 1928. 92. 

3. Bes 0 n der e Ph 0 t 0 g rap h i e sc hut z ge s c t z e haben 
erlassen Dänemark und Finnland (10 Jahre Schutzdauer, letzteres 
unter ausdrücklicher Vermeidung der Worte "Urheberrecht" und 
"Urheber"), Norwegen (15 Jahre, jedoch voller Urheberrechts
schutz bei Lichtbildern nach Werken der bildenden Künste), 
Schweden (15 Jahre Schutzdauer). 

Irrig Mal a p I a t e (S. 219), nach dem Schweden und Nor
wegen noch durch die Bestimmungen des Schlußprotokolls von 
1886 Ziff. 1 gebunden sind. Das galt nur, solange diese Staaten 
nicht der Pariser Zusatzakte bzw. der RBUe. in Fassung der Ber
liner Konferenz beigetreten waren. 

III. Den Lichtbildern werden durchweg gleich behandelt die 
Erzeugnisse, die durch ein der Photographie ä h n I ich es Ver
f a h ren gewonnen werden, insbesondere die photomechanischen 
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Reproduktionsverfahren, Lichtdruck, Photogravüren, Heliogravü
ren, Autotypographie (S ei 11 e r S. 35). über die Frage der photo
mechanischen Wiedergabe der Originalausgabe eines gemeinfreien 
Werkes vg!. für deutsches Recht Hof f m a-n n MuW. XX, 103, 
hierzu itaI. Rechtsprechung in Da. 1917, 143. 

Lichtbild ist aber auch jener Film, der nur eine Summe von 
Einzellichtbildern bringt, also (vgI. S. 220) kein Filmkunstwerk ist. 
Andererseits kann eine Summe von Lichtbildern auch als Schrift
werk betrachtet und demgemäß geschützt werden (Da. 1928, 35). 

IV. Da für die Verbandsländer lediglich die Ver p f 1 ich -
tun g der Schutzgewährung ausgesprochen, finden die S. 61 dar
gelegten Grundsätze hier Anwendung. Es steht also den Staaten 
frei, den Schutz der Lichtbilder nach Art und Umfang zu regeln 
(Finnland z. B. lediglich gegen photographische Wiedergabe [§ 2 
vgI. Da. 1928, 38]), der Presse die Wiedergabe für Presseartikel 
freizugeben (R a e s t a d S. 184), Träger und Dauer von sich aus 
frei zu bestimmen; der Schutz braucht auch nicht im Urheber
rechtsgesetz ausgesprochep. zu werden (R ich t er Ufita VII [1934] 
343, vgI. Da. 1934, 125). 

V. Eine besondere Beachtung verdienen die Rechtsbeziehungen 
zwischen L ich t b i 1 d s c hut z und U r heb e r r c c h t an dem 
(durch Lichtbild wiedergegebenen) Werke der bildenden Künste. 
Das Lichtbild eines geschützten Werkes der bildenden Künste 
darf während der Dauer seines Schutzes nicht vervielfältigt, wohl 
aber darf mit Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts am 
Werke der bildenden Künste dieses erneut unmittelbar photo
graphisch wiedergegeben werden. Dabei ist zu beachten, daß der 
Inhaber des Rechts am Lichtbild ein eigenes Recht hat, das zwar 
in dem Sinne als vom Urheber des Werkes der bildenden Künste 
abgeleitet bezeichnet werden darf, als er - ähnlich bei der Be
arbeitung vgI. S. 58 - zur Ausübung der positiven Befugnisse am 
Lichtbild der Zustimmung jenes Urhebers bedarf, nicht dagegen 
hinsichtlich der negativen Befugnisse. Unrichtig ist es aber, mit 
Pot u (S. 136) anzunehmen, daß ein Lichtbild, das ein Werk der 
bildenden Künste wiedergibt, den gleichen Schutz wie das Werk 
selbst genießt. Der Schutz des Lichtbildes läuft unabhängig von 
dem Schutz des abgebildeten Werkes. Ist aber der Lichtbild
schutz abgelaufen, das Werk der bildenden Künste aber noch ge
schützt, so kann zwar nicht mehr der Lichtbildner die Vervielfäl
tigung seines Lichtbildes verbieten, wohl aber der Inhaber des 
Urheberrechts am Werke der bildenden Künste. 

VI. Auf der Rom k 0 n f e ren z (S. 231) wurde insbesondere 
über die Schutzdauer und die Förmlichkeiten des Schutzes ver-
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handelt. Die Schweiz hatte (CDA. Nr. 44) einen Mindestschutz 
von 20 Jahren iure conventionis beantragt, fand hierbei aber 
Widerspruch, während Frankreich wünschte, daß im Interesse der 
Rechtssicherheit des Verkehrs auf den Lichtbildern Name des 
Lichtbildners und Datum der Veröffentlichung angebracht würden, 
deren Fehlen jede strafrechtliche Sanktion ausschließen sollte. 
Mit Recht macht K lau e r a. a .0. S. 370 (vgl. Belgien S. 12) darauf 
aufmerksam, daß dieser Vorschlag unklar war, weil er nicht er
kennen ließ, ob er die Verbandsländer ermächtigen sollte, bei den 
Lichtbildern vom Grundsatz der Freiheit von Förmlichkeiten 
(Art. 4 Abs. 2) abzugehen, oder ob er eine Bindung für die Ver
bandsländer darstellen sollte, den Formzwang einzuführen. Da 
weder über die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme noch über 
ihre Tragweite Übereinstimmung erzielt werden konnte, verblieb 
es beim Text der Berliner Konferenz. 

VII. Eine besondere Erwähnung verdient noch das Fun k
bi I d. Dieses (vgl. Eis t e rAreh. Funk. 11 [1929] 503, Gi e sec k e 
Die juristischen Probleme des Bildfunks, Diss. 1932 S. 86, Hof f -
man n Arch. Funk. II [1929] 175) bedeutet das Ergebnis des Bild
funks (vgl. S. 170), sei es, daß eine Aufzeichnung auf photo
gra phisehern Wege erfolgt, sei es mit Hilfe einer Schreibvorrich -
tung. In beiden Fällen liegt ein Erzeugnis der Photographie vor. 

Das Recht am Funkbild steht der Rundfunkgesellschaft zu, 
die den Bildfunk ausgesendet hat, da sie durch ihre im Bildfunk 
sich vollziehende Wiedergabe (des bildfunkmäßig wiederzugeben
den Gegenstands) das Funkbild geschaffen hat (wegen Einzelheiten 
vgl. G i e sec k e S. 86 ff.). Das Eigentum an dem Funkbild steht 
dagegen dem Rundfunkteilnehmer zu. über die Frage, inwieweit 
das Recht der Rundfunkgesellschaft am Funkbilde durch dessen 
Benutzung seitens des Rundfunkteilnehmers begrenzt wird, vgl. 
G i e sec k e S. 90 ff. 

Art. 4. 

(1) Die einem Verbandsland angehörigen Urheber genießen 
sowohl für die nicht veröffentlichten als für die zum erstenmal in 
einem Verbandsland veröffentlichten Werke in allen Verbands
ländern mit Ausnahme des Ursprungslandes des Werkes diejeni
gen Rechte, welche die einschlägigen Gesetze den inländischen 
Urhebern gegenwärtig einräumen oder in Zukunft einräumen 
werden, sowie die in dieser Übereinkunft besonders festgesetzten 
Rechte. 
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(2) Der Genuß und die Ausübung dieser Rechte sind an die 
Erfüllung irgendwelcher Förmlichkeiten nicht gebunden. Sie sind 
vom Bestehen eines Schutzes im Ursprungsland des Werkes unab
hängig. Soweit nicht diese Übereinkunft ein anderes bestimmt, 
richten sich demnach der Umfang des Schutzes sowie die dem Ur
heber zur Wahrung seiner Rechte zustehenden Rechtsbehelfe aus
schließlich nach den Gesetzen des Landes, wo der Schutz bean
sprucht wird. 

(3) Als Ursprungsland des Werkes wird angeseben: für die 
nicht veröffentlichten Werke das Heimatsland des Urhebers; für 
die veröffentlichten Werke das Land, wo die erste Veröffentlichung 
erfolgt ist, und für die gleichzeitig in mehreren Verbandsländern 
veröffentlichten Werke das Verbandsland, dessen Gesetzgebung 
die kürzeste Schutzdauer gewährt. Für die gleichzeitig in einem 
verbandsfremden Lande und in einem Verbandslande veröffent
lichten Werke wird letzteres Land ausschließlich als Ursprungs
land angesehen. 

(4) Unter veröffentlichten Werken sind im Sinne dieser über
einkunft die erschienenen Werke zu verstehen. Die Aufführung 
eines dramatischen oder dramatisch-musikalischen Werkes, die 
Aufführung eines Werkes der Tonkunst, die Ausstellung eines 
Werkes der bildenden Künste und die Errichtung eines Werkes 
der Baukunst stellen keine Veröffentlichung dar. 

Fassung von 1908 gleichlautend. 

I. Die Normierung des Art. 4 (und der beiden folgenden) ist 
eine der Großtaten der Berliner Konferenz gewesen. Bisher stand 
(Art. 2 und 3 BUe.) den einem der Verbandsländer zugehörenden 
Urhebern der inländische Schutz in den anderen Verbandsländern 
für alle in einem Verbandslande veröffentlichten oder nicht ver
öffentlichten Werk zu. Jedoch war dieser Schutz von der 
Erfüllung der Bedingungen und Förmlichkeiten abhängig, die in der 
Gesetzgebung des Ursprungslandes vorgeschrieben waren (RGSt. 
30, 81), während die Pariser Zusatzakte einen solchen Schutz des 
veröffentlichten Werkes von der erstmalig in einem Verbandsland 
geschehenen Veröffentlichung abhängig gemacht hat. Die Berliner 
Konferenz hat den Verbandsschutz von der Erfüllung der Förm
lichkeiten losgelöst. 

11. Die Staatenvorschläge für die Rom k 0 n f e ren z. 

Für den Art. 4 lagen zwar nicht formelle Anträge, aber doch 
eine Reihe von Anregungen vor, von denen die wichtigste die poIn. 
ist (abgedruckt bei Gi an n i n i S. 132, 135). Sie bringt für die 



75 

Art. 4-6 eine neue Fassung, aus der (in Übereinstimmung mit der 
hier S. 3 vertretenen Auffassung) eindeutig hervorgeht, daß nicht 
der Urheber, sondern sein Werk den Verbandsschutz genießt, 
während die Sonderrechte lediglich insoweit als zwingend erklärt 
werden, als sie günstiger sind als die landesgesetzlichen Be
stimmungen (also auch insoweit übereinstimmend mit der bisher 
aus der RBUe. zu entnehmenden Rechtsauffassung [vgl. S. 17 ff]). 

Von großer Bedeutung sind die Erörterungen auf der Rom
konferenz über die Tragweite der Bestimmungen des Art. 4 Abs. 1, 
verglichen mit Art. 19, worüber K lau er (S. 370) ausführlichere 
Erörterungen bringt, als sie die Romakten enthalten. Hierüber 
vgl. S. 244. 

[Von den weiteren Anregungen zu den einzelnen Absätzen 
dieses Artikels, die sämtlich abgelehnt worden sind, sollen die
jenigen, denen eine besondere Bedeutung zukommt, bei den Aus
führungen über die betreffenden Absätze besprochen werden.} 

IH. Art. 4 steht, was in dem poln. Antrag gut herausgearbeitet 
worden ist, dadurch mit den vorausgegangenen Bestimmungen der 
Art. 2 und 3 in gedanklichem Zusammenhange, daß, nachdem in 
Art. 2 und 3 festgestellt worden ist, welche Werke durch die 
RBU e. geschützt sind, nunmehr zunächst die Voraussetzungen und 
zwar die sachlichen und die persönlichen, für diesen Verbands
schutz festgelegt werden und daß hierauf der Inhalt dieses Ver
bandsschutzes grundsätzlich normiert wird. 

1. Die RBUe. schützt das Werk, und zwar dasjenige, das zum 
ersten Male im Verbandsgebiet veröffentlicht worden ist, und das 
unveröffentlichte Werk. Hinsichtlich des Schutzes unterscheidet 
die RBUe. zwischen dem Land der Veröffentlichung (Ursprungs
land) und den anderen Verbandsländern. 

Hinsichtlich des Schutzes, den die RBUe. für die veröffentlich
ten Werke gibt, ist die Staatsangehörigkeit des Urhebers gleich
gültig (so mit aller Deutlichkeit Belg. Kass. in Da. 1931, 71). Der 
Verbandsschutz wird gewährt auch wenn die Verbandszugehörig
keit des Urhebers verloren gegangen ist, auch dem Werk eines 
verbandsfremden Urhebers. Demgemäß ist Art. 38 des belg. Ur
heberrechtsgesetzes (in Fassung der Novelle vom 5. 3. 1921), wo
nach die Staatsangehörigen eines fremden Landes, wenn festge
stellt ist, daß die belg. Urheber in diesem Lande nur einen be
schränkten Urheberrechtsschutz genießen, nur in gleichem Um
fange den Schutz des belg. Urheberrechtsgesetzes für ihre im Aus
lande geschaffenen Werke genießen, dahin zu verstehen, daß es 
sich um Werke von Nichtbelgiern handelt, die zum ersten Male 
in Nichtverbandsländern veröffentlicht worden sind, da für die 
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Werke von Nichtbelgiern, die im Verbandsgebiete veröffentlicht 
worden sind, gemäß den Bestimmungen der RBUe. die materielle 
Reziprozität (vgl. oben S. 9) nicht verlangt werden kann. 

Einen erweiterten Schutz bringt das deutsch-österr. Literatur
abkommen vom 15. 2. 1930 (RGBl. 1930, II, 1078), da nach dessen 
Art. 6 der Urheberrechtsschutz für Werke von Staatsangehörigen 
des anderen Staats auch dann gewährt wird, wenn diese Werke 
zum ersten Male außerhalb des Verbandsgebietes der RBUe. ver
öffentlicht worden sind. 

2. Nach dem Grundsatz des RBUe. braucht das Ursprungs
land des Werkes, solange dieses nicht veröffentlicht ist, nicht das 
Ursprungsland des Werkes zu sein, wenn das Werk veröffentlicht 
worden ist. So z. B. ist Ursprungsland des Werkes eines österr. 
Urhebers, solange das Werk nicht veröffentlicht ist, österreich; 
erscheint es dann in einem reichsdeutschen Verlag, ist das 
Deutsche Reich Ursprungsland. Schwierigkeiten können hieraus 
nicht entstehen, da das Ursprungsland des nichtveröffentlichten 
Werkes in dem Augenblick aufhört Ursprungsland zu sein, in dem 
das Werk veröffentlicht worden ist. 

IV. Die Verbandsländer können in der Anwendbarkeit ihrer 
Urheberrechtsgesetze über die Normen der RBUe. hinausgehen. 
Sie können z. B. (so Polen Art. 5 Abs. 2) den Ulheberrechtsschutz 
jedem unveröffentlichten Werke gewähren, gleichviel welche 
Staatsangehörigkeit der Urheber besitzt. Sie können, wie es § 1 
Abs. 3 des jugoslav. Urheberrechtsgesetzes tut, allen in der betr. 
Landessprache (oder, wie bei Jugoslavien, in den drei Landes
sprachen) veröffentlichten Werken den Urheberrechtsschutz ge
währen, gleichviel wo das betr. Werk veröffentlicht worden ist. 
Sie können schließlich - wie es Italien Art. 69 tut - nicht nur 
dem (im Sinne der RBUe.) veröffentlichten, sondern auch dem dort 
erstmalig aufgeführten \Verke internen Urheberrechtsschutz ver
leihen. 

Aber der dann gewährte Schutz beruht lediglich auf dem in
ternen Recht, nicht auf der RBUe. 

V. Der - erst durch die Pariser Zusatz akte Ziff. 2 in den 
Text des Abkommens - aufgenommene Begriff der Veröffent
lichung wird im Art. 4 Abs. 4 von der RBUe. für deren Zwecke 
'authentisch interpretiert, wie aus den \Vorten "dans le sens de la 
presente Convention" ersichtlich ist (vgl. auch Ren a u I t Berlin 
S. 241). 

Das Verbandsurheberrechtsgesetz kann zwar den Begriff der 
Veröffentlichung anders umreißen (a. A. W. Wau ver man s 
S. 73). Erweitert jedoch ein Verbandsland für die ihm unter-
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worfenen Werke den Begriff der Veröffentlichung, so ist das Land 
weder verpflichtet (a. A. Ra es t a d S. 67), noch überhaupt in der 
Lage, diesen Begriff des veröffentlichten Werkes insofern an die 
Stelle der Bestimmung des Art. 4 Abs. 4 zu setzen, daß es die -
im Sinne seiner landesgesetzlichen Bestimmungen - veröffentlich
ten Werke von verbandsangehörigen Urhebern dem einheimischen 
Schutz als Verbandsschutz unterstellt. 

Die Bestimmung des Art. 4 Abs. 4 hat wiederholt lebhaften 
Widerspruch gefunden. Aber man hat dabei regelmäßig über
sehen, daß der Zweck dieser Bestimmung der war, die Veröffent
lichung dort als geschehen zu betrachten, wo ein Vervielfältigungs
stück des Werkes hergestellt worden ist, so daß also ein Nach
weis einer solchen Veröffentlichungstätigkeit leichter erbracht 
werden kann (Da. 1933, 26). Diese Begriffsbestimmung ist keine 
"juristische Verbildung" (R ö t h 1 i s b erg e r in Studien S. 500), 
denn sie erreicht im Wesentlichen ihr Ziel. Allerdings paßt die 
Begriffsumreißung zwar für Schriftwerke, jedoch kaum für Werke 
der bildenden Künste (S t 0 1 f i II, 734). Dieser Begriff setzt voraus, 
daß das Werk vervielfältigt wird, was für Schriftwerke der Tonkunst 
und Werke der Filmkunst gilt, während beim Werke der bilden
den Künste im Regelfall nur ein einziges Festlegungsexemplar 
vorliegt. 

Dazu bringt diese Bestimmung noch den wesentlichen Vorteil 
für die Praxis, daß für den internationalen Verkehr feststeht, wo 
die Veröffentlichung vorgenommen ist, das Ursprungsland end
gültig festgelegt ist. 

1. Hauptbeispiel der Veröffentlichung ist das Er s ehe i ne n, 
d. h. die Herstellung einer für den Verkauf bestimmten, genügen
den Anzahl von Vervielfältigungsstücken ohne täuschende Machi
nationen und deren Angebot an die Öffentlichkeit (so für deutsches 
Recht ROLG. 13, 19, vgl. auch RGZ. 111, 21, worin eine Notaus
gabe in wenigen Exemplaren nur angesichts der besonderen Um
stände des Einzelfalles als ordnungsmäßiges buchhändlerisches Er
scheinen des Werkes betrachtet worden ist, während RGZ. 130,17 
den Tatbestand dann nicht als erfüllt ansieht, wenn es sich nur 
um eine "förmliche Ausfolgung einiger weniger Stücke" handelt; 
für großbrit. Recht vgl. Da. 1915, 45). Daß der Begriff des Er
scheinens im deutschen Recht eine andere Bedeutung hat (vgl. 
Hof f man n LZ. 1920, 817), will in diesem Zusammenhange 
nichts besagen. Ein Werk ist also nicht veröffentlicht, wenn (wie 
es bei den Bühnenhandschriften oft der Fall ist) es nur in einzelnen 
wenigen Schreibmaschinenabschriften an einzelne Interessenten 
abgegeben wird, wenn es ausdrücklich als "als Manuskript ge-
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druckt" bezeichnet und demgemäß auch nur einem kleinen 
Kreise zugänglich gemacht wird, oder wenn von ihm zwar Ver
vielfältigungsstücke hergestellt werden, diese jedoch nicht in den 
Handel kommen. Man wird schließlich auch einen Zeitungsab
druck als Veröffentlichung ansehen können, weil damit das betr. 
Werk, wenn auch nicht für sich allein, in Abzügen jedermann zu
gänglich gemacht wird, und aus dem gleichen Grunde genügt auch 
für ein Lichtbild oder eine Graphik die Veröffentlichung in einem 
Buche. 

Gleichgültig ist, wo die Vervielfältigungsstücke hergestellt 
sind; es genügt, daß die Verbreitung vom Verbandsgebiet aus in 
einer in dem betr. Verlagsgewerbe üblichen Weise geschah. Ob 
es sich dabei um einen echten Verlag oder nur um einen Kommis
sionsverlag und dessen gewerbliche Niederlassung (Da. 1915, 120) 
oder Selbstverlag handelt, ist gleichgültig. Die Verbreitungstätig
keit eines Sortimenters genügt jedoch nicht (Da. 1927, 36); es muß 
(mit Ra es t a d S. 65) eine activite industrielle entfaltet werden. 
Die Staatsangehörigkeit des betr. Verlegers ist dabei ohne Einfluß. 

Ein Film ist demgemäß erschienen, wenn Positivkopien in der 
üblichen Zahl den Verleihern vom Hersteller angeboten werden, 
während die Vorführung des Films keine Veröffentlichung im 
Sinne der RBUe. bildet. Dagegen bedeutet die Veröffentlichung 
des Films nicht gleichzeitig die Veröffentlichung des Schriftwerkes, 
falls es nach einem solchen hergestellt ist, insbesondere nicht des 
Drehbuches. 

Ein Tonkunstwerk ist auch dann als erschienen anzusehen, 
wenn Vervielfältigungsstücke in Gestalt von Schallplatten herge
stellt und in der Öffentlichkeit angeboten wurden, wobei darauf 
zu verweisen ist, daß die Herstellung solcher Schallstücke eine 
edition nach französischer Rechtsauffassung ist (Kass. in Ufita IV 
(1931] 200, a. A. Ra e s t a d S. 67). 

Hinsichtlich des Erscheinens von Lichtbildern vgl. Ra e -
s t a d S. 66. 

In Betracht kommt nach allgemeinen Grundsätzen jedoch nur 
ein Erscheinen, das der Berechtigte bewirkt hat (vgl. § 35 LUG.), 
auch wenn das Werk vermöge seiner Sprache oder seiner Ab
fassung nur für ein bestimmtes Verbandsland bestimmt ist. 

2. Tatbestände, die nicht als Veröffentlichung im Sinne des 
Art. 4 Abs. 4 angesehen werden (vgl. Belgien S. 15): 

a) die Lau t wie der gab e eines Bühnenwerkes oder 
Tonkunstwerkes, aber auch jedes Schriftwerkes (was die RBUe. 
nicht erwähnt, aber aus dem Sinne des Art. 4 Abs. 4 gefolgert 
werden muß, vgl. auch ital. Rechtsprechung in Da. 1914, 27), so 
daß also, selbst wenn eine öffentliche Aufführung eines Werkes 
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außerhalb des Verbandsgebietes als erste Kundbarmachung des 
Werkes für die Öffentlichkeit erfolgt ist, das Werk doch als 
innerhalb des Verbandsgebietes veröffentlicht gilt, wenn es dann 
später, jedoch zum ersten Male, in einem Verbandslande er
scheint. Es ist daher unrichtig, wenn (Da. 1916, 115) eine Oper 
von Don i z e t ti aus dem Grunde als franz. Werk angesehen 
wird, weil diese Oper zuerst in Paris aufgeführt worden ist. 

b) die Aus s tell u n g eines Werkes der bildenden Künste, 
nämlich wenn das Werk im Originalstück dem Publikum zugäng
lich gemacht wird. Daher irrig die itaI. Rechtsprechung (be
,stätigt durch Kass. Urt. 314.1927 Ra bel I [1927] 121 und IV 
[1930] 582), wonach im Sinne des Art. 4 ein Werk der bildenden 
Künste dort veröffentlicht ist, wo es zum Verkauf öffentlich aus
gestellt worden war. 

Handelt es sich dagegen (so wie z. B. bei Werken der Gra
phik, aber auch bei Werken der Plastik) um ein Werk, von dem 
Vervielfältigungsstücke hergestellt und der Öffentlichkeit ange
boten werden, so liegt der Tatbestand des Erscheinens vor (Da. 
1927, 27). Dagegen sieht das großbrit. Urheberrechtsgesetz (Art. 1 
Ziff. 3 am Ende) gerade hierin den Tatbestand der Veröffent
lichung nicht für gegeben. 

Richtiger wäre es (K 0 h I er S. 415), daß eine dauernde öffent
liche Ausstellung als Tatbestand der Veröffentlichung angesehen 
würde. 

c) die Er r ich tun gei ne s Bau k uns t wer k e s. Da 
die Errichtung die regelmäßige Form ist, in der ein Bauwerk der 
Öffentlichkeit kundgemacht wird, und zwar in einer Weise, die 
den Nachweis dieser Tatsache im Zweifel ohne Schwierigkeiten 
gestattet, erscheint diese Bestimmung nicht gerechtfertigt (Da. 
1930, 119; 1933, 26). 

d) die run d fun k m ä ß i g e Wiedergabe (was in der RBUe. 
nicht besonders erwähnt ist). 

3. Fraglich erscheint, in welcher Festlegungsform das Werk 
der Öffentlichkeit kundgemacht sein muß, damit das Werk als 
veröffentlicht angesehen werden kann. Der Wille des Urhebers 
entscheidet nicht (a. A. Wau wer man s S. 77), es muß vielmehr 
mit Willen des Urhebers das Formgut des Werkes für die öffent
lichkeit so wiedergegeben worden sein, daß diese das Werk selbst 
daraus kennen lernen kann. Ob dieser Fall gegeben ist, muß von 
den Umständen des Einzelfalles abhängig gemacht werden. 

Gleichgültig erscheint, ob ein Schriftwerk in der Sprache, in 
der es sein Urheber geschaffen hat, oder in einer übersetzung 
(vgI. § 55 LUG.) erscheint, denn es ist rechtlich bedeutungslos, 
welche Verbreitung innerhalb des Verbandsgebietes der Urheber 
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hierdurch erstrebt, wenn die übersetzung auch eine Bearbeitung 
des Werkes ist, so doch eine solche, die die innere Form des 
Werkes unberührt läßt, also das Werk in seiner Festlegungsform. 
lediglich geände'rt durch ein anderes sprachliches Ausdrucksmittel, 
der Allgemeinheit kenntlich macht. 

Schwierig ist die Lösung bei Bearbeitungen, die die innere 
Form des Werkes verändern. Wenn z. B. von einem in 
Rußland zuerst veröffentlichten Roman im Verbandsgebiete zu
erst eine Dramatisierung veröffentlicht wird, so genießt das Ur
werk im Verbandsgebiete keinen Verbandsschutz. Es kann also 
in der Ursprache oder in einer übersetzung oder auch in einer 
Bearbeitung (z. B. Dramatisierung) veröffentlicht werden. Anderer
seits genießt aber die im Verbandsgebiete zuerst veröffentlichte 
Dramatisierung als solche den Verbandsschutz, aufgrund dessen 
jedoch nicht verhindert werden kann, daß nach dem ungeschütz
ten Urwerk andere Be,arbeitungen, sogar andere Dramatisierungen 
im Verbandsgebiete veröffentlicht werden. 

Schwieriger ist die Lösung bei Tonkunstwerken. Muß das 
Werk in seiner Originalfassung erscheinen? Genügt das Er
scheinen der Partitur, um sämtliche Ausgaben als veröffentlicht 
anzusehen, genügt der Klavierauszug hierzu? Man wird hierbei 
davon ausgehen müssen, daß nur die Festlegungsform des Werkes, 
die durch die erschienene Ausgabe der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden ist, erschienen ist, so daß Ausgaben, die nur eine 
Abwandlung dieser Form sind, damit dem Recht an der er
schienenen Festlegungsform unterliegen. Wenn also die Partitur 
im Verbandslande erschienen ist, so ist damit auch das Recht für 
alle Ausgaben gewahrt, während es regelmäßig anders der Fall 
sein wird, wenn lediglich ein Klavierauszug erschienen ist (was 
die deutsche Rechtsprechung in GRUR. 1927, 832 verkennt). 

4. Hinsichtlich der im Verbandsgebiet ver ö f f e n t I ich t e n 
Werke gibt es folgende Möglichkeiten: Das Werk wird veröffent
licht lediglich in einem Lande und zwar entweder in dem Staat, 
dessen Staatsangehörigkeit der Urheber besitzt (Fall a), oder in 
einem anderen Verbandslande (Fall b); mehrfach, aber gleich
zeitig erfolgende Veröffentlichung in verschiedenen Ländern, und 
zwar entweder gleichzeitig in mehreren Verbandsländern (Fall c) 
oder gleichzeitig in einem Verbandsland und einem Nichtver
handsland (Fall d) oder gleichzeitig in mehreren Verbandsländern 
und in einem Nichtverbandsland (Fall e). 

a) Der Fall a), daß ein Verbandsangehöriger Urheber in seinem 
Staat, also einem Verbandslande, ein Werk veröffentlicht, wird 
von der RBUe. nicht geregelt. Aus dem Grundsatz des Abs. 1 er
gibt sich, daß hier das Land, dem der Urheber angehört, auch 
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das Ursprungsland des Werkes ist. Dort genießt dieses 
mithin den einheimischen Schutz, in allen anderen Ver
bandsländern dagegen den Verbandsschutz. Dabei ist es durch
aus möglich, daß der heimische Schutz ihn schlechter stellt als der 
Verbandsschutz, den sein Werk in den anderen Verbands
ländern genießt, wenn ihm nämlich die Sonderrechte der RBUe. 
vom einheimischen Gesetz nicht gewährt werden. 

b) Im Falle b) [daß ein verbandsangehöriger Urheber sein 
Werk in einem anderen Verbandslande als in dem Lande, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, veröffentlicht] ist Ursprungsland 
das Land der Veröffentlichung. Demgemäß hat das Werk in allen 
anderen Verbandsländern, also auch in dem Lande, dessen Staats
angehörigkeit der Urheber besitzt, den Verbandsschutz. Aber 
neben diesem Verbandsschutz in seinem Heimatlande genießt das 
Werk auch den inländischen Schutz, wenn dieser dem Werk der 
eigenen Staatsangehörigen zukommt, gleichviel wo das Werk ver
öffentlicht ist. In diesen Fällen hat der Urheber die Wahl, welche 
der bei den schutzgewährenden Normen er angewendet wissen 
will (A 11 f eId S. 421). 

c) Fall c) [die gleichzeitige Veröffentlichung in mehreren Ver
bandsländern] wird durch den von Autorenseite angefeindeten 
Art. 4 Abs. 3 dahin geregelt, daß hier als Ursprungsland das Land 
gilt, dessen Gesetzgebung die kürzeste Schutzfrist gewährt. Ist 
aber die Veröffentlichung in zwei Verbandsländern erfolgt, die die 
gleiche Schutzfrist haben, so ist das Werk in zwei Verbandslän
dern als Ursprungsländern beheimatet. Auch hier kann dann der 
Urheber im Einzelfalle wählen, welches Landesgesetz er als Recht 
des Ursprungslandes angewendet wissen will, kann damit auch für 
sein Werk den Verbandsschutz bestimmen. Gleichzeitig sind aber 
Veröffentlichungen nur dann, wenn sie auf den Tag genau er
folgen. Es genügt nicht, daß die Maßnahmen, die zur Veröffent
lichung führen, gleichzeitig erfolgt sind, sondern die Gleichzeitig
keit ist auf das Ergebnis dieser Maßnahmen, die Veröffentlichung 
im Sinne des Abs. 4, abzustellen. 

Die Regel des Art. 4 Abs. 3 will jedoch nicht besagen, daß 
nur dasjenige Verbandsland das Ursprungsland sei, dessen Schutz
frist die kürzeste ist, so daß daraus zu folgern wäre, daß das Werk 
in den anderen Verhandsländern nicht einheimisch sei, sondern 
nur den Verbandsschutz genieße. Vielmehr bleibt es jedem Ver
handslande überlassen, durch sein Gesetz zu bestimmen, welche 
Werke er als inländische schützt, so daß überall dort, wo das Ge
setz des Verbandslandes das veröffentlichte Werk ohne Rücksicht 
auf die Staatsangehörigkeit des Urhebers schützt, das \Verk den 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 6 
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einheimischen Schutz genießt, so daß nur gegenüber anderen Ver
bandsländern die Regel der RBUe. eintritt (R ö t h li s be r ger 
S. 120, mit gleichem Ergebnis, a. A. Dun g s S. 35, und R a e s t a d 
Anm. 67). Es ist also irrig, wenn Ra e s t a d S. 148 meint, daß die 
RBUe. den Grundsatz der ausschließlichen Zugehörigkeit des 
Werkes zu einem Verbandslande mit der \Virkung vertritt, daß 
das Werk (in diesem Sinne) nur einem einzigen Verbandslande 
zugehören könne. 

Auch kann die Landesgesetzgebung den Begriff der Gleich
zeitigkeit weiter auslegen, somit auch Werke als gleichzeitig ver
öHentlicht ansehen, wenn die Veröffentlichungen innerhalb einer 
gewissen Frist erfolgt sind. Hiervon hat das großbrit. Urheber
rechtsgesetz Gebrauch gemacht, das offenbar zur Erleichterung des 
Verkehrs zwischen Großbritannien und USA. (Da. 1927, 37) im 
Art. 35 Ziff. 3 bestimmt, daß ein Werk dann als gleichzeitig an 
zwei Orten veröffentlicht angesehen wird, wenn die Zwischenzeit 
zwischen diesen beiden Fristen nicht länger als 14 Tage beträgt. 
[Daß in Großbritannien die Frage entstanden ist, ob eine Auf
rechter haltung dieser Bestimmungen im großbrit. Interesse liegt, 
wird von K lau e r S. 372 und Ra e s ta d S. 148 bemerkt.] Eine 
solche Erweiterung gilt lediglich jedoch nach inländischem Gesetz, 
d. h. in Großbritannien. Für die anderen Verbandsländer gilt die 
Bestimmung des Art. 4 Abs. 3, so daß, wenn die Veröffentlichung 
in USA. vorausgegangen, in Großbritannien dann innerhalb der 
14 Tage nachgefolgt ist, das Werk für die anderen Verbandsländer 
nicht als in einem der Verbandsländer veröffentlicht gilt, somit 
den Verbandsschutz nicht genießt. 

Zur Beseitigung dieser Unstimmigkeiten zwischen dem in
ternen Gesetz und der Vorschrift der RBUe. sah das Programm 
der Romkonferenz (S. 68) vor, die Bestimmung des Art. 35 Ziff. 3 
des großbrit. Urheberrechtsgesetzes in den Text der RBUe. auf
zunehmen. Dieser Vorschlag fand aber nicht die Zustimmung 
aller Verbandsländer . 

d) Der Fall d) liegt vor, wenn die gleichzeitige Veröffent
lichung der Werke in einem Verbandslande und einem verbands
fremden Lande stattfindet. Hier gilt nach Art. 4 Abs. 3 Schluß
satz das betr. Verbandsland ausschließlich als Ursprungsland, die 
Veröffentlichung, die außerhalb des Unionsgebietes geschah, wird 
als nicht vorhanden betrachtet, so daß das betr. Verbandsland als 
Ursprungsland gilt, das Werk hier den internen Schutz, in den an
deren Verbandsländern den Verbandsschutz genießt. 

e) der Fall e) (gleichzeitige Veröffentlichung in mehreren Ver
bandsländern und im Nichtverbandsgebiete) wird durch die RBUe. 
ausdrücklich nicht geregelt. Die Lösung der Frage ergibt sich 
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daraus, daß nach den Regeln des Falles d) die Veröffentlichung im 
Nichtverbandslande nicht existiert, so daß also dieser Fall nach 
dem Fall c) (gleichzeitige Veröffentlichung in mehreren Verbands
ländern) zu lösen ist. 

VI. Daß ein Urheberrecht auch an ni c h t - ver ö f f e nt-
1 ich t e n Werken besteht, ist nicht zweifelhaft, denn das Ur
heberrecht entsteht mit der Formung des Werkes, unabhängig da
von, ob das Werk durch die Veröffentlichung der Allgemeinheit 
kund gemacht wird. Allerdings ist die Verwertung des Rechts 
regelmäßig erst im Wege der Veröffentlichung (im weitesten Sinne 
des Wortes) möglich, so daß Art. 26 des itaI. Urheberrechtsgesetzes 
den Beginn der Ausübung des Urheberrechts mit der ersten Ver
öffentlichung zusammenfallen läßt. 

Unrichtig Blaubuch (S. 16) und zu beanstanden der nach kom
merziellen Rücksichten entscheidende Art. 8 portug. Urheber
rechtsgesetzes. 

Für die nichtveröffcntlichten (im Sinne von Art. 4 Abs. 4) 
Werke ist die Frage der Staatsangehörigkeit ihres Urhebers 
wesentlich. Nur das unveröffentlichte Werk, dessen Urheber im 
Augenblick, da der Schutz angerufen wird, Verbandsangehöriger 
ist, wird nach der RBUe. geschützt, wobei es gleichgültig ist, ob 
beim Entstehen des Werkes, insbesondere bei seiner Vollendung 
diese Verbandszugehörigkeit des Urhebers bereits vorhanden war. 
Nachgelassene Werke sind, weil sie zu Lebzeiten des Urhebers 
nicht veröffentlicht worden sind, während seiner Lebenszeit ge
schützt, sofern er Verbandsangehöriger ist, während für den 
Schutz, wenn sie nach dem Tode des Urhebers veröffentlicht 
werden, das unter V. Ausgeführte gilt. Ebenso gleichgültig ist 
der Wohnsitz des Urhebers wie auch die Staatsangehörigkeit des 
Rechtsnachfolgers (A 11 f eId S. 416). 

Liegt eine Miturheberschaft (also ein untrennbares \Verk) vor, 
so genügt es, daß einer der Miturheber im entscheidenden Zeit
punkte die Verbandsangehörigkeit besitzt (K 0 h 1 er S. 399, 
Röt h 1 i s b erg e r S. 138), anders dagegen bei trenn baren Bei
trägen. 

Besitzt dagegen der Urheber die Staatsangehörigkeit sowohl 
eines Verbandsstaats als auch eines Nichtverbandsstaats, so ge
nügt die Verbandszugehörigkeit, um dem Werk den Schutz der 
RBUe. zu verschaffen, dabei ist mit Sei 11 er (S. 214), wenn der 
Urheber mehreren Verbandsländern angehört, als Ursprungsland 
das Verbandsland anzusehen, das die kürzeste Schutzfrist nor
miert hat, und darüber hinaus gelten die unter V, 4 centwickelten 
Regeln. 

6* 
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Rechtlich unbedeutsam ist auch der Wechsel der Staatsange
hörigkeit des Urhebers, der jedoch bei der Frage der Schutzfrist 
(vgl. S. 134) von Bedeutung werden kann. 

VII. Der nach obiger Darlegung zu gewährende Verbands
schutz hat positive wie negative Auswirkungen. Er besteht 

A) pos i t i v darin, daß die Werke den Schutz genießen, den 
die Gesetzgebung den inländischen Urhebern gegenwärtig oder in 
Zukunft einräumt einschl. der dem Urheber zur Wahrung seines 
Rechts am Werke zustehenden Rechtsbehelfe und darüber hinaus 
noch die in der RBUe. besonders festgesetzten Rechte ("Sonder
rechte"). Der Verbandsschutz besteht weiter (n e g a t i v) darin, 

B) daß der Genuß und die Ausübung dieser Schutzrechte 
weder von der Erfüllung von Förmlichkeiten, noch vom Bestehen 
eines Schutzes in dem Ursprungslande des Werkes abhängig ge
macht ist. 

A) die pos i ti v e n Aus wir k u n gen. 

1. Die Gleichstellung des verbandseigenen Werkes mit dem 
inländischen bedeutet die Durchführung des tragenden Grund
satzes der RBUe., der Inländerbehandlung. Der Schutz des in
ländischen Gesetzes A, den das Werk genießt, dessen Ursprungs
land das Verbandsland B ist, wird gewährt, gleichgültig ob die 
Werke, deren Ursprungsland das Land A ist, im Lande Beinen 
Urheberrechtsschutz von gleichem Ausmaße genießen, ja auch 
dann, wenn diese Werke dort nicht geschützt sein sollen. Dieser 
Verbandsschutz besteht in dem Genuß "derjenigen Rechte, die 
die einschlägigen Gesetze dem inländischen Urheber gegenwärtig 
einräumen oder in Zukunft einräumen werden." 

Alle Schutzbestimmungen, zivilrechtlicher, strafrechtlicher 
und verwaltungsrechtlicher Art, die die Sicherung, Verfolgung 
oder Durchsetzung der Rechte oder Ansprüche des Urhebers am 
Werke betreffen (ausführlich hierüber Sei 11 er S. 213) und zwar 
nicht nur des Urheberrechtsgesetzes, sondern aller Bestimmungen, 
gleichviel in welchem Gesetze sie enthalten sind, sofern sich ein 
Schutz des Urhebers ableiten läßt, auch die Bestimmungen allge
meinrechtlicher Natur, des droit commun, finden zugunsten des 
verbandsangehörigen Werkes Anwendung (so bezüglich § 1004 
BGß. RGZ. 102, 134). Dieser Schutz ist im jeweiligen gesetz
lichen Umfange ohne weiteres vorhanden, eine Erweiterung des 
Schutzes durch die Gesetzgebung des Verbandslandes kommt 
ohne weiteres auch den den Verbandsschutz genießenden land
fremden Werken zugute. 

Das verbandseigene Werk wird in Ansehung des Schutzes 
nicht nur dem inländischen Werke gleichgestellt, sondern es wird 
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in Ansehung dieses Schutzes seines einheimischen Schutzes ent
kleidet, es wird losgelöst vom Schutz des Ursprungslandes (Da. 
1921, 123). Die Gleichsetzung erfolgt nicht innerhalb des Terri
toriums des Verbandes, sondern innerhalb des Territoriums des 
Verbandslandes. 

Die Durchführung des Grundsatzes der Inländerbehandlung 
zeigt sich namentlich bei der Grenzziehung zwischen geschüzten 
Interessen des Urhebers als Einzelnen und geschützten Interessen 
der Allgemeinheit am geschützten \Verke. Weil diese Grenz
ziehung entsprechend der Einstellung des inländischen Gesetz
gebers zu dieser Grundfrage des Urheberrechts ganz verschieden 
ausfällt, ist es durchaus möglich, daß ein Werk in einem Verbands
lande weitergehend geschützt wird als in seinem Ursprungslande 
und zwar wieder verschieden weit in den einzelnen Verbands
ländern, je nach der betreffenden Gesetzgebung. 

a) Diese Beg ren z u n gen des Rechts am Werke zeigen 
sich in einer Reihe von Bestimmungen, die entweder eine Be
grenzung selbst enthalten, oder wenigstens die Möglichkeit dazu 
festhalten. 

aa) Unter jene Gattung fallen die Vorschriften der Landes
gesetze, die ein E n t e i gnu n g s r e c h t vorsehen (die mit den 
Bestimmungen der RBUe. überhaupt nicht zu vereinbaren sind, 
wenn man nicht das Recht des Verbandsstaats anerkennt, im 
Interesse der Allgemeinheit das Urheberrecht zu begrenzen). So 
z. B. das Enteignungsrecht des Art. 31 des portug. Urheberrechts
gesetzes, welches voraussetzt, daß der Urheber oder der Rechts
nachfolger des vergriffenen Werkes, dessen Verbreitung im all
gemeinen Interesse liegt, dieses nicht neu herausgibt; ähnlich § 16 
des norweg., Art. 55 des ital. Urheberrechtsgesetzes und Art. 660 
brasil. ZGB. Daß für das Deutsche Reich trotz der Reichsver
fassung die gleiche Möglichkeit der Enteignung besteht, wird von 
M. Wo I f f (Reichsverfassung u. Eigentum S. 8) ausdrücklich zu
gegeben. 

bb) Hierzu gehören die g e set z li c h e n L i zen zen, die 
- soweit ich sehen kann - ihren Ursprung in einer Verordnung 
von Sizilien vom 7. 11. 1811 haben und die (vgl. Hof fm a n n in 
Arch. Funk. 11 [1929] 247) in den verschiedensten Ausgestaltungen 
in den Urheberrechtsgesetzen anzutreffen sind. Aus der Fülle der 
Erscheinungen sollen angeführt werden: 

Die gesetzliche Abdruckslizenz des Art. 4 des g roß b r i t. 
Urheberrechtsgesetzes (die aus Art. 5 des alten großbrit. Urheber
rechtsgesetzes von 1842 übernommen worden ist) setzt voraus, 
daß das Werk mit Zustimmung seines Urhebers vervielfältigt oder 
öffentlich aufgeführt worden ist, und gibt dem Judicial Committee 
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of the Privy Council das Recht, eine Abdrucks- oder Aufführungs
lizenz zu bewilligen, wenn der Urheber eine solche ablehnt, damit 
auf diese Weise eine Beeinträchtigung der Allgemeinheit ver
mieden wird. Ob es genügt, daß der Urheber ein so hohes Ent
gelt fordert, daß die Wiedergabe zu diesen Bedingungen nicht in 
Betracht kommt, ist zweifelhaft (vgl. Cop i n ger S. 87, der auch 
zweifelt, ob diese Lizenz auf verbandseigene Werke angewendet 
werden könne). 

über die viel genannte gesetzliche Lizenz des Art. 3 Abs. 2 
des großbritannischen Urheberrechtsgesetzes vgl. S. 129. 

Interessant sind die Lizenzen des ca na cl i s ehe n Urheber
rechtsgesetzes, die außer einer der großbrit. nachgebildeten Ab
druckslizenz (Art. 13) und der allgemeinen gesetzlichen Lizenz des 
Art. 7 (entsprechend Art. 3 Abs. 2 des g,oßbrit. Gesetzes) noch 
in Art. 14 eine besondere gesetzliche Lizenz kennen, in der das 
Wesen einer gesetzlichen Lizenz besonders klar zum Ausdruck 
kommt. Hiernach kann nämlich - und ähnliches gilt gemäß 
Art. 15 für ein in Fortsetzungen erscheinendes Werk - eine ge
setzliche Lizenz auf die Dauer von 5 Jahren auf Antrag vom ca
nad. Ministerium erteilt werden, wenn der Urheber eines urheber
rechtlieh geschützten Werkes dieses in Canada nicht druckt oder 
nicht in einer für den canad. Bedarf ausreichenden Zahl von 
Exemplaren herstellt. Diese gesetzliche Lizenz findet jedoch nicht 
auf verbandseigene Werke Anwendung, was in der Novelle vom 
13. 6. 1923 ausgesprochen worden ist, nachdem das Berner Büro 
(in Da. 1921, 80) ausgeführt hatte, daß diese Lizenz mit den Be
stimmungen der RBUe. in \Viderspruch stehe. 

Dabei ist zu beachten, daß, wenn ein canad. Staatsangehöriger 
sein Werk in franz. Sprache zuerst in Frankreich erscheinen läßt. 
für das Werk Frankreich das Ursprungsland ist, sodaß gemäß 
Art. 5 dieser Canadier sich in Canada auf den Verbandsschutz be
rufen kann, somit nicht der Zwangslizenz aus Art. 14-15 unter
worfen ist (Da. 1923, 106). 

Eine gesetzliche Lizenz kennt Rum ä nie n (Art. 5), wonach 
das Ministerium der schönen Künste ein unveröffentlichtes Werk 
nach dem Tode des Urhebers herausgeben kann, wenn seine 
Rechtsnachfolger es nicht innerhalb von drei Jahren nach dem 
Tode des Urhebers erscheinen lassen. 

Der Versuch, diesen Grundgedanken der gesetzlichen Lizenz 
auch im Recht der RBUe. durch eine Norm zu verankern, wurde 
auf der Romkonferenz durch Irland gemacht (S. 276). Der Antrag 
wurde abgelehnt. 
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cc) Von besonderer Wichtigkeit sind die vom Gesetzgeber im 
internen Landesgesetz getroffenen Begrenzungen, durch die der 
Allgemeinheit gewisse Benutzungen des Werkes von bestimmten 
Ausmaße gestattet werden. 

Eine Darstellung dieser Begrenzungen geht über die Auf
gabe dieses Erläuterungsbuches weit hinaus, nur einige Beispiele 
seien hier angeführt (vgl. auch S. 163): 

Für den Schutz eines deutschen Werkes gegen seinen Vortrag 
in einem Verbandslande, das diesen Schutz kennt, ist es gleich
giiltig, ob der Vortragsschutz für Schriftwerke im Deutschen Reich 
gemäß § 11 Abs. 3 LUG. begrenzt ist (zweifelnd Da. 1926, 53), 
wie andererseits aber die verbandseigenen Werke im Deutschen 
Reich dieser Begrenzung unterliegen. Das Gleiche gilt hinsicht
lich der im nordischen Recht ausgesprochenen Begrenzung des 
Schutzes gegen Wiedergabe von Tonkunstwerken (Dänemark § 14 h 
in Fassung der Novelle vom 26. 4. 1933, Finnland § 17 Ziff. 7, in 
Fassung der Novelle vom 31. 1. 1930, Norwegen § 9 Ziff. 5, 
.Schweden § 10 Ziff. 3 in Fassung der Novelle vom 1. 7. 1931), so 
ausdrücklich für das finn. Beispiel Da. 1928, 131. 

b) Aber auch alle Erweiterungen der lex fori kommen dem 
verbandseigenen Werk zugute, die das Gesetz des Ursprungs
landes nicht kennt. 

Insbesondere gilt das - oder richtiger gesagt: sollte dies gelten 
- für das sog. F 0 I ger e c h t (droit de suite; vgl. Wunsch III), 
welches dem Künstler bzw. seinen Erben einen Anspruch auf einen 
Anteil am Verkaufserlös am Werke der bildenden Künste ge
währt. Dieses Folgerecht ist in Frankreich (Gesetz vom 20. 5. 1920, 
vgl. Va uno i s Da. 1920, 101), Belgien (Ges. vom 25.6.1921, vgl. 
Wau wer man s Da. 1921, 72) und durch die Tschechoslowakei 
(§ 35 des Urheberrechtsgesetzes) gesetzlich geregelt, wobei Frank
reich und Belgien die Anwendbarkeit dieser Bestimmung vom 
Vorliegen der Gegenseitigkeit abhängig gemacht haben. 

Daß dies Erfordernis der Gegenseitigkeit dem Geist der RBUe. 
glatt zuwiderläuft, ergibt die Darlegung S. 9. 

Es ist irrig, diese franz. und belg. Bestimmungen im Anschluß 
an Va uno i s (Da. 1920, 106) damit zu rechtfertigen, daß dieses 
Recht in seinem Keim von den anderen Verbandsländern nicht an
erkannt sei, so daß es nicht "viable" sei (so Da. 19126, 52). Denn 
nach dem Recht der RBUe. erscheint es unbedeutsam, ob eine 
wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit von Urheberrechtsgut (als 
welches sich unbestreitbar dieses Folgerecht darstellt), die in 
einem Verbandsland gesetzlich normiert worden ist, auch in den 
anderen Verbandsländern zur Norm erhoben worden ist. Mag 
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man auch das Folgerecht (mit Da. 1928, 6) nur als "dependance 
toute facultative" des Urheberrechts ansehen, so bleibt dieses 
Recht doch eine Auswirkung des Urheberrechts, gehört also zum 
Inbegriff der Rechte und Ansprüche, die das Landesgesetz dem 
Urheber eines Werkes einräumt. Der die RBUe. tragende Grund
satz der Inländerbehandlung zwingt auch hier zur Anwendung der 
Rechtsnorm des Folgerechts auf die verbandseigenen Werke (wie 
Bau m GRUR. 1928, 694, K 0 c h Ufita 11 [1929] 298, Mal a p I a t e 
S. 240, R a e s t a d S. 68, Sei 11 e r S. 220, so auch das Berner Büro 
in Da. 1932, 93, a. A. Wau wer man 8 S. 91). 

Unbegründet ist auch das weitere vom Berner Büro (in Da. 
1929, 83) vorgetragene Bedenken hinsichtlich der praktischen An
wendung dieser Lehre mit Bezug auf Art. 7, daß nämlich, weil in 
den anderen Verbandsländern z. B. im Deutschen Reich dieses 
Folgerecht nicht bestehe, dieses Recht für die deutschen Künstler 
in Frankreich ein "droit mort-ne" darstelle. Denn, da dieses Recht 
urheberrechtlicher Natur ist, gilt für dieses Recht, ebenso wie für 
jede urheberrechtliche Befugnis (vgl. S. 125), daß es besteht, so
lange die allgemeine Schutzfrist dauert; es entsteht und vergeht 
also mit dem Urheberrecht. 

2. Der Verbandsschutz besteht ferner (Abs. 1 Schlußworte) in 
den "i n die s e r Übe r ein k u n f t b e s 0 n der s fes t g e -
setzten Rechten". Diese Sonderrechte hat das ver
bandseigne Werk in den anderen Verbandsländern iure conventio
nis, d. h. auch wenn das betr. Landesgesetz diese Rechte nicht be
sonders normiert haben sollte. Hierzu vgl. S. 17 ff. Das wird noch 
durch die Worte des Abs. 2 Satz 3 "Soweit nicht diese Überein
kunft ein Anderes bestimmt" besonders unterstrichen, insofern 
hiermit gesagt wird, daß diese Sonderrechte unabhängig von der 
Inländerbehandlung gewährt werden. 

B) Die n e g a t i v e n Aus wir k u n gen des Ver ban d s -
sc hut z e s. 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 ist der Genuß und die Ausübung der 
Rechte aus diesem Verbandsschutz an die Erfüllung irgendwelcher 
F ö r m 1 ich k e i t e n nicht gebunden. 

Diese nach ihrem Wortlaut scheinbar eindeutige Bestimmung 
ist gerade in den letzten Jahren aufgrund von Einzelbestimmungen 
verschiedener Landesgesetze und im Hinblick auf die Vorschriften 
des deutschen Gesetzes vom 4. 7. 1933 Gegenstand von Unter
suchungen gewesen (so Sn i j der va n W iss e n k e r kein 
Ufita VI [1933] 1 hinsichtlich des niederl. Gesetzes vom 11. 2. 1930, 
Hof f man n hinsichtlich des deutschen Gesetzes vom 4. 7. 1933 
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in Ufita VI [1933] 373 und ganz allgemein Bau m in GRUR. 1932, 
921 und 1012), die übereinstimmend mit dem früheren Schrifttum 
(0 u n g s S. 35, K 0 h I e r S. 404, Pot u S. 55, Röt h I i s b erg e r 
S. 108, Wau wer man s S. 70, nicht ganz genau Sei 11 e r S. 211, 
der die Verbandsangehörigen von jeder Förmlichkeit freistellt) zu 
dem Ergebnis gelangen [B au m a. a. O. S. 927]: 

"Die Worte "Bedingungen und Förmlichkeiten" sind der Aus
druck für alle diejenigen Verpflichtungen, die erfüllt werden 
müssen, damit die Rechte des Urhebers in bezug auf sein Werk 
zur Entstehung gelangen. 

Dagegen müssen die Wirkungen und Bedingungen des Schutzes, 
insbesondere hinsichtlich des Schutzumfanges, dem Grundsatz der 
Angleichung der Verbandsangehörigen an die Inländer unter
worfen bleiben." 

Es wird also hier scharf unterschieden zwischen Bedingungen 
und Förmlichkeiten, deren Einhaltung Voraussetzungen der Ent
stehung des Urheberrechtsschutzes überhaupt sind (formalites 
constitutives Da. 1925, 11, 1932, 102), und solchen, die zwar das 
Bestehen eines solchen Urheberrechtsschutzes essentiell voraus
setzen, ihn aber virtuell von Einhaltung irgend welcher Äußerlich
keit abhängig machen. Daß der Ausdruck "formalite" des Berliner 
Textes sowohl die conditions wie auch die formalites der früheren 
Fassung umfassen, ist auf der Berliner Konferenz einstimmig fest
gestellt worden (vgl. auch Da. 1930, 91), a. A. All f eid (S. 418, 
anders die erste Auflage S. 309), nach dem das betr. Recht nicht 
erst durch den Vorbehalt entsteht, dieser vielmehr lediglich hin
dert, daß das an sich auch in dieser Richtung geschützte Werk 
nach der Drucklegung diesen Schutz nicht verliert, eine Rechts
anschauung, die mit der ausdrücklichen Normierung des Gesetzes 
in Widerspruch steht. 

Nur noch vereinzelt wird in Urheberrechtsgesetzen von Ver
bandsländern die Einhaltung von Förmlichkeiten zur Voraus
setzung des Schutzes gemacht. 

a) Zunächst kennen einige Verbandsländer Vorschriften, auf
grund deren die E r 1 a n gun g des U r heb e r r e c h t s -
sc hut z e s überhaupt von Erfüllung von Förmlichkeiten ab
hängig gemacht ist. So verlangt Brasilien Art. 673 ZGB. die Hinter
legung von zwei Exemplaren des Werkes zwecks Registrierung, 
wobei es fraglich ist, ob es sich lediglich um eine Vorschrift zur 
Sicherung des Rechts im Sinne des Art. 15 oder um eine Bestim
mung rechtskonstitutiven Charakters handelt (Da. 1922, 41 u. 87. 
Vgl. jedoch auch Da. 1930, 47, wo ausgeführt wird, daß - selbst
verständlich in unversöhnlichem Widerspruch zu Art. 4 Abs. 2 -
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diese brasil. Vorschrift auch auf veröffentlichte verbandseigene 
Werke angewendet werden soll). Ebenso macht Haiti (Art. 2 und 3) 
die Entstehung des Urheberrechts von der Hinterlegung von drei 
Pflichtexemplaren abhängig. In Spanien ist (Art. 36-38) die Ein
tragung des Werkes ins Urheberrechtsregister und die Hinter
legung von drei Pflichtexemplaren zur Erbringung des Urheber
rechtsschutzes notwendig und eröffnet erst die Möglichkeit der 
Rechtsverfolgung. Will der Urheber eines verbandseigenen Wer
kes wegen Verletzung seines Urheberrechts in Spanien gerichtliche 
Schritte unternehmen, so braucht er die Registrierung seines Wer
kes in Spanien nicht nachzuweisen, wie überhaupt der Verbands
schutz nicht davon abhängig gemacht werden kann, daß der 
Nachweis des Fehlens solcher Formvorschriften im Ursprungs
lande geführt wird (Da. 1934, 101). Das Gleiche gilt (Da. 1934, 124) 
für den Hinterlegungszwang in Syrien-Libanon (Art. 158). 

Ebenso braucht, wenn ein Landesgesetz die Ablieferung von 
Pflichtexemplaren nicht als rechtsbegründende Voraussetzung nor
miert, sondern als eine den Verleger bzw. Urheber treffende Ver
pflich tung, die Erfüllung dieser Verpflichtung nicht zur Wahrung 
des Urheberrechts an einem verbandseigenen Werke in dem betr. 
Lande nachgewiesen zu werden, so bezügl. des franz. Gesetzes 
vom 19. 7. 1793 RG. in GRUR. 1900, 96 und die franz. Recht
sprechung Da. 1914, 38. [Übrigens ist Art. 6 des Gesetzes vom 
19. 7. 1793 durch das Gesetz vom 19. 5. 1929 über das depot legal 
aufgehoben worden, welches die Hinterlegungspflicht für den 
Drucker und Verleger festlegt, das Bestehen des Urheberrechts 
aber gänzlich von jener Hinterlegungspflicht loslöst.] 

Jedoch wird vom Art. 4 nicht eine solche Vorschrift getroffen, 
durch die (z. B. Art. 3 des franz. Gesetzes vom 10. 11. 1917 in 
Da. 1917, 133) lediglich dem Verleger zu Verwaltungszwecken die 
Verpflichtung auferlegt wird, Übersichten einzurichten, wob ci die 
Unterlassung der Einrichtung in urheberrechtlicher Hinsicht ohne 
Belang ist (also anders als nach der canad. Urheberrechtsnovelle 
vom 11. 6. 1931, vgl. S. 94). 

b) Daneben kennen noch einzelne Verbandsländer F örmlich
keitsvorschriften als Voraussetzung der Entstehung ein z ein e r 
u r heb e r r e c h t I ich erB e f u g n iss e. 

aa) bei Lichtbildern (Raestad S. 111). Hier fordert 
Bulgarien (Art. 59), daß die Abzüge die Angabe des Lichtbildners 
und des Jahres des Erscheinens tragen, ebenso (im Wesentlichen) 
Dänemark (§ 1 Photogr. Ges.), Estland (Ziff. 60), Griechenland 
(Art. 14), Norwegen (§ 2 Photogr. Ges.) und Polen (Art. 3). 
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Anders würde es sein, wenn eine solche Förmlichkeitsvor
schrift nicht die Entstehung des Schutzes an Lichtbildern be
wirken soll, sondern lediglich zur Sicherung des Beweises der 
Urheberschaft im Sinne des Art. 15 dienen würde (vgI. auch die 
franz. Anträge auf der Romkonferenz oben S. 73). 

bb) Für das 0 be r set z u n g sr e c h t fordern Bulgarien 
(Art. 34), Estland (Ziff. 33 Abs. 1) und Siam (§ 29 b) einen dies
bezüglichen Vorbehalt. 

cc) Der gleiche Vorbehalt wird von Estland auch bezüglich 
des Rechts der öffentlichen Auf f ü h run g von Tonkunstwerken 
gefordert (Ziffer 48). 

[dd) Die dän. Förmlichkeitsvorschrift (§ 1 e), wonach der Vor
trag von Schriftwerken von einem diesbezüglichen Vorbehalt ab
hängig gemacht worden ist, ist durch die Novelle vom 26. 4. 1933 
aufgehoben worden.] 

Für diese drei Arten von Förmlichkeiten gilt gleichmäßig, daß 
das Landesgesetz das Entstehen des Schutzes von ihrer Einhaltung 
abhängig macht, so daß also ohne diese Angaben die Lichtbilder 
schutzlos sind, ohne den Vorbehalt dem Werke der Obersetzungs
schutz bzw. das Recht der öffentlichen Aufführung fehlt. Weil es 
sich hier um Voraussetzungen des Urheberrechtsschutzes überhaupt 
handelt, binden die aufgeführten internen Vorschriften die ver
bandseigenen Werke nicht, die also in den aufgeführten Ländern 
den vollen Schutz genießen, auch wenn diese Förmlichkeiten nicht 
gewahrt sind. 

Eine Aus nah m e von dem zu a) Ausgeführtem gilt lediglich 
hinsichtlich des Konventionsschutzes in Siam, das aufgrund eines 
besonderen Vorbehaltes hinsichtlich der Förmlichkeiten durch 
Art. 2 Abs. 2 BUe. gebunden bleibt. Um also in Siam den Kon
ventionsschutz genießen zu können, müssen die formalites con
stitutives gewahrt werden. 

Eine Ausnahme von der Regel des Art. 4 Abs. 2 ist die Be
stimmung des Art. 9 Abs. 2, wonach gewisse Zeitungsartikel, die 
an sich in anderen Presseorganen vervielfältigt werden können, 
dann gegen diese Vervielfältigung geschützt sind, wenn sie mit 
einem ausdrücklichen Vorbehalt geschützt sind (so auch Mal a -
pi at e S. 243, der jedoch in dieser Vorschrift eher eine "condition 
de la protection" als eine "formalite" sieht). Es ist hier das Ent
stehen des Schutzes von der Einhaltung einer Förmlichkeit ab
hängig gemacht (so Snijder van Wissenkerke a.a.O. S.7). 
Die Wahrung dieser Förmlichkeit ist somit Schutzvoraussetzung. 
(Im gleichen Sinn Belgien S. 28.) 
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c) Mit Recht macht Ra e s t a d (S. 111) darauf aufmerksam, 
daß es jedem Verbandslande freisteht, mit zwingender Kraft auch 
hinsichtlich der Werke von Verbandsangehörigen den Schutz von 
Einhaltung von Förmlichkeiten dann abhängig zu machen, wenn 
es dem Landesgesetz freigestellt ist, ob es das \Verk überhaupt 
schützen will (so z. B. hinsichtlich der Erzeugnisse des Kunst
gewerbes [a. A. Sei 11 e r S. 203] und der im Art. 2 b erwähnten 
oeuvres orales), und zwar gilt das auch, wenn diese \Verke im 
Sinne des Art. 4 veröffentlicht worden sind. 

d) Verschieden von diesen rechtsbegründenden Förmlich
keiten sind jene, die sich auf die Aus d e h nun g des Sc hut z e s 
und die Re c h t sb ehe I fe zum Sehutz des Urheberrechts an 
Werken beziehen, und also, worauf die itaI. Delegation auf der 
Berliner Konferenz (S. 284) aufmerksam machte, vom Art. 4 Abs. 2 
nicht betroffen werden. Hierunter gehören Formvorschriften, die 
die Benennung des Urhebers auf dem Titel vorschreiben, über die 
Verwandlung eines anonymen und pseudonymen Werkes in ein 
orthonymes Werk (a. A. Da. 1917, 113; für das Deutsche Reich 
vgI. §§ 31, Abs. 2, 56 LUG., hinsichtlich der sog. Nehenluftausgaben 
vgI. RGZ. 86, 241; 139,328). 

e) Es fallen aber weiter unter die Vorschrift des Art. 4 Abs. 2 
jene "inneren Bedingungen", auf die der deutsche Vor
schlag auf der Berliner Konferenz hinwies (5. 39), nämlich Be
stimmungen des Gesetzes, die sowohl als Voraussetzungen des 
Urheberrechtsschutzes überhaupt als auch irgend welcher seiner 
Auswirkungen gesetzt sind, bei denen es sich aber nicht um Förm
lichkeiten handelt (so R a es t a d Anm. 53, Röt h 1 i s b erg e r 
S. 108), z. B. nach deutschem Recht die F cstlegung des Tanzkunst
werkes (§ 1 Abs. 2; vgl. oben S. 55), das Nicht-Öffentlich-Mitteilen 
und das Nicht-Erscheinen für den Schutz aus § 11 Abs. 1 Satz 2 
bzw. § 11 Abs. 3. 

Hierzu gehört auch die Möglichkeit, sich Rechte, die das 
interne Urheberrechtsgesetz nicht gewährt, z. B. das Verleihen 
oder das gewerbsmäßige Verleihen, durch besonderen Vorbehalt 
auf dem Vervielfältigungsstück zu sichern. Eine solche Förmlich
keit würde, wcnn sie nach internem Recht die rechtsbegründende 
Wirkung hat, nicht unter Art. 4 Abs. 2 fallen, also auch von 
Unionsangehörigen zu wahren sein (Da. 1930, 91). (Für Dänemark 
vgl. Urteil vom 6. 1. 1930 in Ufita III [1930] 215.) 

f) Eine besondere Erörterung macht sich hinsichtlich der für 
die Praxis wichtigen Frage nötig, ob, wenn die übe r t rag u n g 
des Urheberrechts oder einzelner urheberrechtlicher Befugnisse 
(diesen Unterschied machen Japan Art. 15 in Fassung der Novelle 
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vom 14. 6. 1910 und Portugal Art. 102) von dem Landesgesetz von 
der Erfüllung gewisser Förmlichkeiten abhängig gemacht ist, hier
von die Verbandsangehörigen gemäß Art. 4 Abs. 2 befreit sind. 
So verlangt Art. 2 des niederl. Urheberrechtsgesetzes authentische 
Urkunden oder Privatverträge bei Übertragung des Urheberrechts, 
das bulg. Urheberrechtsgesetz (Art. 8) Schriftform für Übertragung 
des Urheberrechts oder einer einzelnen urheberrechtlichen Befug
nis, Estland (Ziff. 8) fordert sowohl für die Übertragung des Ur
heberrechts, als auch des Verlagsrech ts als auch einer einzelnen 
urheberrechtlichen Befugnis die Schriftform. 

Die Einhaltung von Förmlichkeiten, die das Landesgesetz für 
den Übertragungsakt gewahrt wissen will, ist nicht eine gesetz
liche Voraussetzung für die Entstehung des Urheberrechtsschutzes. 
Dieser existiert bereits, ja die Übertragungsverträge setzen gerade 
das Bestehen eines Urheberrechtsgutes und des daran haftenden 
Rechts voraus, das auf einen anderen als den Urheber übertragen 
werden soll. Somit handelt es sich nicht um eine von Art. 4 Abs.2 
getroffene Förmlichkeit, weil rechtsbegründende Voraussetzung des 
Schutzes, sondern um eine Förmlichkeit, deren Einhaltung bei be
reits bestehendem Schutz für die Rechtswirkungen eines Rechts
geschäftes gefordert wird, und der auch der Verbandsangehörige 
unterworfen ist (so Bau m GRUR. 1932, 930, Wau wer man s 
S. 70, a. A. R a e s t a d S. 79, unentschieden das Berner Büro in 
Da. 1934, 101). 

Bei der Besprechung der Formvorschriften des itaI. Urheber
rechtsgesetzes vom 7. 11. 1925 hinsichtlich der Übertragung des 
Urheberrechts (Art. 36 und 37, vgI. hierüber de lege lata und de 
lege ferenda deS an c t i s JDA. I [1930] 312, 450, insbesondere 
Rechtsprechung hierzu in .JDA. V [1934] 39, und bezüglich des 
Tonfilms ebendort S. 59) hatte sich Da. (1926, 12) dahin ausge
sprochen, daß die Verbandsangehörigen diesen Vorschriften nicht 
unterworfen seien; wegen der Hinterlegung nach Art. 58 vgl. Jan
noni Sebastiani in JDA. V [1934] 289. Hinsichtlich der ähnlichen 
Vorschrift des großbrit. Urheberrechtsgesetzes Art. 5 Abs. 2 liegt, 
soweit ersichtlich, weder in der Rechtsprechung noch im Schrifttum 
eine Meinungsäußerung bezügl. der Anwendbarkeit auf Verbands
angehörige vor (hinsichtlich der Wirkung der Nichtbeachtung dieser 
Formvorschriften auf großbrit. Urheber bzw. ihre Rechtsnach
folger vgl. House of Lords Urteil vom 5. 11 1923 in Da. 1924, 128). 

aa) Die Frage ist vor allem diskutiert worden angesichts der 
Vorschrift des canad. Urheberrechtsgesetzes vom 
4. 6. 1921 (Art. 12 Ziff. 2, Art. 37 ff.), wonach die Übertragung des 
Urheberrechts registriert sein muß. In zwei Urteilen haben die 
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canad. Gerichte (Da. 1927, 133 und Da. 1929, 57) eine Klage. der 
canad. Urheberrechtsgesellschaft abgewiesen, weil die Übertragung 
der in Frage stehenden Rechte auf dic Klägerin nicht registriert 
worden war. Das Berner Büro (Da. 1924, 135) hält die Auffassung 
des canad. Gerichts nicht für vereinbar mit dem Geist der RBUe., 
will aber (Da. 1929, 57) gerade mit Rücksicht darauf, daß die Rom
konferenz sich zu dieser Frage ausgeschwiegen hat, die Frage 
nicht lösen. 

bb) Schwieriger liegt die Frage hinsichtlich der Ca n a d. N 0 -

v e 11 e zum U r heb e r r e c h t s g e set z vom 11. 6. 1931 (durch 
die die soeben erwähnte Bestimmung des Art. 39 Ziff. 2 des Ur
heberrechtsgesetzes vom 4. 6. 1931 aufgehoben worden ist). Dort 
wird in Art. 10 bestimmt, daß jede Aufführungsgesellschaft in 
periodischen Zwischenräumen auf dem Urheberrechtsamt ein Ver
zeichnis der von ihr kontrollierten Werke und Übersichten über 
alle Einkünfte aus der Verwertung dieser Aufführungsrechte 
niederlegen muß, und daß, wenn das Ministerium die von der Auf
führungsgesellschaft festgesetzten Lizenzsätze für zu hoch erach
tet, oder falls es sonst glaubt, daß die Tätigkeit dieser Gesellschaft 
dem Interesse der Allgemeinheit zuwiderläuft, der Gouvernements
rat nach Gehör des Ministeriums die Sätze von sich aus fest
setzen kann. Auch kann eine Aufführungsgesellschaft nur 
dann ihre Tätigkeit ausüben, wenn sie ordnungsgemäß diese Ober
sichten pp. eingereicht hat. Das Berner Büro (Da. 1932, 5) und der 
Londoner Kongreß der Autoren-Gesellschaften (London Mai 1931, 
vgl. Da. 1931, 69) halten diese Bestimmung für im unversöhnlichen 
Widerspruch zu Art. 4 Abs. 2 RBUe. stehend. Im gleichen Sinne 
Sn i j der va n W iss e n k er kein Ufita VI [1933] 8. 

Der Auffassung des Berner Büros kann nicht zugestimmt wer
den. Denn es handelt sich dabei nicht um eine Formvorschrift 
(Niederlegung der Übersichten pp.), von deren Erfüllung die Be
gründung des U rheberreehts abhängig ist, vielmehr besteht das 
Urheberrecht an den von der Aufführungsgesellschaft kontrollier
ten Werken auch dann, wenn die Aufführungsgesellschaft den 
gesetzlichen Vorschriften nicht nachkommt. Es handelt sich viel
mehr um Vorschriften aus dem Bereiche des ordre public, um 
Verpflichtungen kraft des Hoheitsrechts des Staats, kraft dessen er 
jede Gewerbeausübung beaufsichtigen und regeln kann. Das, was 
mit der Bestimmung des Art. 10 der canad. Novelle bezweckt 
wird, ist nicht eine Erschwerung der Ausübung des Berufs der 
gewerbsmäßigen Vermittlung von Aufführungsrechten, sondern 
lediglich die Verhinderung eines abus de droit im Sinne eines 
Schutzes der Interessen der Allgemeinheit (auf die in diesem Ar
tikel ausdrücklich hingewiesen wird!). Ebenfalls sind die Bedenken 
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gegen die Zulässigkeit der autoritativen Festsetzung der Tarifsätze 
(wie schon hier bemerkt werden darf) nicht begründet, denn auch 
diese Befugnis entspricht dem Kontrollrecht des Staats hinsicht
lich Ausübung des Gewerbes. über die gleichfalls in diesem Zu
sammenhang zu erwähnende Bestimmung des § 30 des tscheeho
slow. Urheberrechtsgesetzes vgl. S. 164. 

Es verdient bemerkt zu werden, daß, soweit ersichtlich, bisher 
noch niemand auf den (unrichtigen) Gedanken verfallen ist, die 
vom ungar. Gesetzgeber (VO. des ungar. Innenministers vom 
10. 10. 1(24) erlassene Vorschrift, wonach jeder Musikveranstalter 
dem Polizeiorgan die Bestätigung der ungarischen Autorengesell
schaft über die Zulässigkeit der Aufführung vorzulegen hat 
(welcher Gedanke dem deutschen Gesetzgeber als Vorbild gedient 
hat, und der von Da. 1933, 110 mit Recht ausdrücklich gebilligt 
wird), stehe mit den Grundsätzen der RBCe., insbesondere mit 
Art. 4 Abs. 2 in Widerspruch. Denn auch hier wird die Ausübung 
des Aufführungsrechtes von der Einhaltung einer Förmlichkeit ab
hängig gemacht. 

ce) Ebenso besteht Übereinstimmung in der Auffassung bezügl. 
der nie der 1. N 0 v e II e zum Urheberrechtsgesetz vom 11. 2. 
1932, welche (Art. 30 a) zur gewerbsmäßigen Ausübung der Ver
mittlung in Sachen des Urheberrechts an Tonkunstwerken die Zu
stimmung des Justizministers fordert. Zwar hatten anfangs die 
Sacem und auch die Gema Sturm gegen diese Gesetzesvorlage 
gelaufen, letztere (S n i j der va n W iss e n k e r kein Ufita VI 
[1933] 5) mit dem in diesen Fällen immer beliebten Hinweis auf 
eine "Eigentumskonfiskation, wie sie mit Rußland als einziger 
Ausnahme in keinem anderen Lande der Welt vorkomme", und 
daß die Vorlage gegen den Geist der RBUe. verstoße (hierzu 
Sn i j der va n W iss e n k er k e a. a. 0.). Aber man hat all
gemein anerkannt, daß Bedenken gegen diese Regelung nicht be
stehen (vg1. Hof fm a n n Ufita VI [1933] 377, R 0 e be r Ufita VI 
[1933] 368). Das Berner Büro (Da. 1933, 110) äußert sich sehr vor
sichtig dahin: "Il semble que l'opinion generale tende plutöt (näm
lich entgegen der Auffassung von franz. Interessenten) a ne pas 
voir dans des mesures de ce genre une formalitc interdite par 
l' article 4, alinea 2 de la Con ven tion". 

dd) Und ebenso unterliegt es keinem Zweifel, daß die Be
stimmungen des Re ich s g e set z e s vom 4. 7. 1933 (RGB1. 1933 
I, 452, abgedruckt in Ufita VI [l933] 339) durchaus mit Art. 4 
Abs. 2 vereinbar sind, was nach den obigen Ausführungen nicht 
mehr ausgeführt zu werden braucht (vgl. Hof fm a n n a. a. 0., 
K 1 aue r Ufita VI [1933] 291, R 0 e b e r a. a. 0., beistimmend 
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M öhr i n g GRUR. 1934, 333). Es verdient lediglich der beson
deren Hervorhebung, daß die Gema, die noch i. J. 1931 mit dem 
Argument der Konfiskation den ähnlichen Bestimmungen der 
niederl. Gesetzesvorlage widersprach, i. J. 1933 dem Erlaß des 
deutschen Reichsgesetzes zugestimmt hat, wie aus der amtlichen 
Begründung des Gesetzes hervorgeht. 

2. Ferner wird durch die ausdrückliche Bestimmung des Abs.2 
Satz 2 der dem Werke zukommende Verbandsschutz vom Be
stehen eines Schutzes im Ursprungsland ausdrücklich unabhängig 
gemacht, so daß es also genügt, daß das Werk nach. der lex fori 
geschützt wird. Aus welchen Gründen der Schutz im Ursprungs
land fehlt, ist rechtlich gleichgülti~. Nur bezüglich der Schutzfrist 
gilt die Bestimmung des Art. 7 Abs. 2, die insoweit das \Verk noch 
an das Gesetz des Ursprungslandes bindet. 

Art. s. 
Die einem der Verbandsländer angehörigen Urheber, die ihre 

Werke zum erstenmal in einem anderen Verbandsland veröffent
lichen, genießen in dem letzteren Lande die gleichen Rechte wie 
die inländischen Urheber. 

Fassung von 1908 gleichlautend. 

I. Der hier von der RBUe. geregelte Fall ist der oben (S. 8I) 
erwähnte: Das in einem anderen (als dem Lande, dessen Staats
angehörigkeit der Urheber besitzt) Verbandslande veröffentlichte 
Werk genießt im Lande der Veröffentlichung den dortigen internen 
Schutz als Verbandsschutz, jedoch nicht die durch die RBUe. fest
gesetzten Sonderrechte als solche, was aber nicht ausschließt, daß 
deren Inhalt auch in dem betr. Landesgesetz für den Urheber zum 
Umfang seines Rechts gehört. Dabei bleibt offen - denn diese 
Frage ist von der RBUe. nicht geregelt worden -, ob das Land, 
dessen Staatsangehörigkeit der Urheber besitzt, das Werk seines 
Staatsangehörigen auch dann als einheimisch betrachtet und dem
gemäß nach internem Recht schützt, wenn es in einem anderen 
Staat veröffentlicht worden ist. Das hängt von der betr. Landes
gesetzgebung ab. Treffen in einem solchen Falle komulierend der 
Verbandsschutz und der Landcs-Urheberrechtsschutz zusammen, 
so kann der Urheber in jedem Einzelfalle die Bestimmung ange
wendet wissen wollen, die ihm die günstigere ist (RGStr. 37, 388), 
z. B. wenn das Landesgesetz die von der RBUe. besonders fest
gelegten Rechte weiter ausgedehnt hat, diese weitergehenden 
Rechte für sich in Anspruch nehmen. Fehlt dagegen eine solche 
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Bestimmung des Landesgesetzes, so genießt das Werk in dem 
Lande, dessen Staatsangehörigkeit der Urheber besitzt (das aber 
in diesem Falle nicht Ursprungsland ist), den Verbandsschutz, also 
auch die Sonderrechte der RBUe. Anders ist es wieder, wenn das 
Landesgesetz den fremden Urheber dem einheimischen Urheber 
gleich behandelt. Denn dann kann auch in einem solchen Falle 
der inländische Urheber, der sein Werk im Auslande veröffentlicht 
hat, den inländischen Urheberrechtsschutz beanspruchen. 

Der hiernach dem Werke nach der RBUe. gewährte Schutz 
kommt dem Urheber iure conventionis zu, es besteht also inso
weit nicht nur eine Verpflichtung des Verbandsstaats, wie A 11-
fe I d S. 424 annimmt. 

11. Ober die Bestimmungen des Art. 5 hinaus schützt Siam in 
Art. 28 nicht nur alle Werke, deren Urheber Staatsangehörige 
eines Verbandslandes sind. sondern auch die Werke solcher Ur
heber, die - gleichviel welche Staatsangehörigkeit sie besitzen -
ihren Wohnsitz im Verbandsterritorium haben. Dabei wird im 
Gesetzestext nicht eine Beschränkung des Schutzes dahin ge
macht, daß die Werke im Verbandsgebiete veröffentlicht sein 
müssen, so daß - a. A. Da. 1932, 102 - anzunehmen ist, daß 
sowohl das veröffentlichte als auch das zum ersten Male außer
halb des Verbandsgebietes veröffentlichte Werk den inländischen 
Schutz in Siam genießt. 

Art. 6. 
(1) Die keinem der Verbandsländer angehörigen Urheber, die 

ihre Werke zum ersten mal in einem dieser Länder veröffentlichen, 
genießen dort die gleichen Rechte wie die inländischen Urheber 
und in den anderen Verbandsländern die durch diese Überein
kunft gewährten Rechte. 

(2) Wenn jedoch ein verbandsfremdes Land die Werke der 
einem Verbandsland angehörigen Urheber nicht hinreichend 
schützt, so kann letzteres Land den Schutz der Werke einschrän
ken, deren Urheber im Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung 
dieser Werke Angehörige des verbandsfremden Landes sind und 
in keinem Verbandsland ihren wirklichen Wohnsitz haben. 

(3) Keine Beschränkung auf Grund des vorstehenden Ab
satzes darf die Rechte des Urhebers an einem Werke beeinträch
tigen, das vor dem Inkrafttreten dieser Beschränkung in einem 
Verbandsland veröffentlicht worden ist. 

(4) Die Verbandsländer, die gemäß diesem Artikel den Schutz 
der Urheberrechte beschränken, sollen dies der Regierung der 

Hol f man n. Berner Übereinkunft. 7 
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Schweizerischen Eidgenossenschaft durch eine schriftliche Er
klärung anzeigen; darin sind die Länder, denen gegenüber der 
Schutz beschränkt wird, wie die Beschränkungen anzugeben, 
denen die Rechte der diesen Ländern angehörigen Urheber unter. 
worfen werden. Die Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft wird hiervon alsbald allen Verbandsländern Mitteilung 
machen. 

Fassung von 1908: lediglich Absatz 1. 

I. Der gegenwärtige Text des Art. 6 entstammt der Rom· 
k 0 n fe ren z, die den Inhalt des Zusatzprotokolls auf Vorschlag 
Großbritanniens, das wohl einer Anregung Canadas gefolgt ist, als 
Abs. 2-4 aufnahm. 

Heftige Angriffe gegen diese Bestimmung erhebt HaI pe· 
r i n e - Kam ins k y in Bulletin N r. 5 S. 132. 

Anscheinend kann man in gewissen Urheberkreisen nicht 
vergessen, daß der Vorläufer des Art. 6 RBUe., nämlich Art. 3 
BUe. einen - allerdings gänzlich aus dem Rahmen der BUe. fal
lenden - Verbandsschutz für den Verleger brachte, der auch 
jetzt noch bis zu einem gewissen Grade in Art. 6 RBUe. ent
halten ist. 

II. Art. 6 behandelt den Fall der Verbandseigenheit eines 
Werkes, die durch die Veröffentlichung des Werkes, das personell 
mit den Verbandsländern nicht verbunden ist, im Verbandsgebiet 
begründet wird. 

1. N ur die e r s t e Ver ö f f e n t 1 ich u n g in einem Ver
bandslande sichert den Schutz des Art. 6, was nach der deutschen 
Rechtsprechung (RGZ. 40, 109) negativ dahin ausgelegt wird, daß 
die Veröffentlichung nicht an einem früheren Tage in einem 
Nichtverbandsland stattgefunden haben darf, so daß also gleich
zeitige Veröffentlichung in und außerhalb des Verbandsterrito
riums nicht schadet. Diese Rechtsauffassung erscheint richtig, 
weil sie auf dem Boden der Anschauung steht, daß der Schutz der 
RBUe. dem Werke gilt. 

Der Begriff der Veröffentlichung ist der gleiche wie in Art. 4 
Ab~. 4. Es schadet also für den durch Art. 6 gewährten Ver
bandsschutz nicht, wenn das Werk zuerst in einem Nichtver
bandsland aufgeführt und erst dann im Verbandslande veröffent
licht wird. Ebenso macht das belg. Gesetz (Art. 38 in Fassung 
der Novelle vom 5. 3. 1921) den internen Urheberrechtsschutz 
eines nicht belg. Urhebers nur dann von der materiellen gesetz
lichen Reziprozität abhängig, wenn das Werk im Ausland zum 
ersten Male erschien (also im Sinne von Art. 4 Abs. 4 RBUe. 
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"veröffentlicht" ist), gibt also, ist das Werk im Auslande lediglich 
aufgeführt worden, den vollen inländischen Urheberrechtsschutz. 
Die franz. Rechtsprechung (Kass. 14. 9. 1857) gewährt dem aus
ländischen Werke den Schutz der VO. vom 28. 3. 1852 nur, wenn 
es im Ausland edite und nicht represente ist; a. A. Trib. ci viI. 
Seine vom 14. 2. 1931 in Clunet 1932 S. 113 vgl. B 0 u c her eben
daselbst S. 26. 

2. Geschieht die erste Veröffentlichung eines solchen Werkes 
gleichzeitig in mehreren Verbandsländern, so gilt die Regel des 
Art. 4 Abs. 2: das Land mit der kürzesten Schutzfrist ist dann 
Ursprungsland im Verhältnis zu den beiden Veröffentlichungs
ländern; im Verhältnis zu einem anderen Verbandsland aber 
kann jedes der Veröffentlichungsländer als Ursprungsland in Be
tracht kommen. 

3. Unter die nichtverbandsangehörigen Urheber gehören auch 
diejenigen Urheber, die staatenlos sind. 

Bei Miturheberschaft genügt es, daß einer der Miturheber, 
mag auch das Werk untrennbar sein, Verbandsangehöriger ist, um 
die Möglichkeit der Anwendung des Art. 6 auszuschließen 
(R ö t h I i sb erg er S. 142). Das Werk ist hier durch die Tat
sache der Verbandszugehörigkeit eines untrennbaren Teils von 
ihm selbst verbandseigen geworden. 

IH. Der hiernach gewährte Sc hut z wird iure conventionis 
gewährt, es besteht also nicht nur eine Verpflichtung der Verbands
länder zur Schutzgewährung. Dieser Schutz bedeutet (wobei zu 
beachten ist, daß der Ausdruck "die gleichen Rechte" des Art. 6 
die gleiche Bedeutung hat wie die Förmelung im Art. 4 "diejenigen 
Rechte, welche die einschlägigen Gesetze den inländischen Ur
hebern gegenwärtig einräumen oder in Zukunft einräumen 
werden"): 

1. im Lande der ersten Veröffentlichung wird der inländische 
Schutz gewährt, also nicht die Sonderrechte der RBUe .. 

2. für alle anderen Verbandsländer wird der Verbandsschutz 
gewährt (ein im Deutschen Reich zuerst i. J 1909 erschienenes 
Schriftwerk eines russ. Urhebers hat demgemäß in Italien den 
Verbandsschutz Da. 1925, 47). 

3. Die unveröffentlichten Werke nichtverbandsangehöriger 
Urheber werden ebenso wenig geschützt wie diejenigen ihrer 
Werke, die sie im Nichtverbandslande zum ersten Male veröffent
lichen. Solange das Werk eines nichtverbandsangehörigen Ur
hebers im Nichtverbandsland nur aufgeführt wird, ist es im Sinne 
der RBUe. unveröffentlicht. 

IV. Die Abs. 2-4 stellen den leicht veränderten Inhalt des 
Zu s atz pro t 0 k 0 11 s vom 20. 3. 1914 dar (Entstehungsge-

7* 
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schichte vgl. Sei 11 er S. 260). Lediglich Canada hatte von der 
hiernach gegebenen Befugnis eine Beschränkung des Schutzes von 
Werken gemacht; es braucht diese Beschränkung bei der eidge
nössischen Regierung nicht erneut anzuzeigen (Rom S. 197). 

1. Die M ö g I ich k e i t der Ein s ehr ä n k u n g des 
Schutzes hängt von drei Voraussetzungen ab, die zusammentreffen 
müssen. 

a) Der verbandsfremde Urheber darf nicht einen wirklichen 
Wohnsitz in einem Verbandslande im Augenblick der ersten Ver
öffentlichung haben (über den Begriff des wirklichen Wohnsitzes 
sehr ausführlich Da. 1914, 93-95). Ob der Wohnsitz im gleichen 
Lande begründet ist, in dem die erste Veröffentlichung statt
findet, ist gleichgültig. 

b) Der Urheber muß im Augenblick der ersten Veröffent
lichung S ta at san geh ö r i ger des betr. verbandsfremden 
Landes sein und 

c) das betr. verbandsfremde Land muß die Werke eines be
stimmten Verbandslandes nie h t hin r eie h end schützen, wo
bei es rechtlich gleichgültig ist, ob das verbandsfremde Land viel
leicht Urheber anderer Verbandsländer in zufriedenstellender 
Weise schützt. 

2. Das Verbandsland kann dann den Schutz der Werke solcher 
verbandsfremder Urheber einschränken, und zwar in jeglicher ihm 
gutdünkenden Weise. Die Anschauung von Ra e s t a d (Anm. 
68), daß der Übersetzungsschutz nicht eingeschränkt werden 
könne, weil die Bestimmungen des Zusatzprotokolls bei Art. 6, 
und nicht bei Art. 8 aufgenommen seien, ist nicht begründet. 
Denn, da Art. 6 Abs. 1 den vollen inländischen bzw. Verbands
schutz gibt, können die durch das inländische Gesetz und durch 
die RBUe. gewährten Schutzmöglichkeiten nach jeglicher Rich
tung hin beschränkt werden. Es ist auch nicht erforderlich, daß 
die Beschränkung nur gerade soweit reicht, als das Nichtverbands
land den Schutz beschränkt, so daß also dann materielle Reziprozi
tät geübt würde. Allerdings hat dem Zusatzprotokoll der Ge
danke der materiellen Reziprozität zugrunde gelegen. In dem 
Text der RBUe. selbst hat aber dieser Gedanke nicht unmittelbar 
Ausdruck gefunden (so wörtlich Sei 11 er S. 264). 

a) Die Beschränkung gilt nur für das die Beschränkung an
ordnende Land; in den anderen Verbandsländern genießen da
gegen die betr. Urheber den Schutz gemäß Art. 6. 

b) Die Beschränkung hat keine rückwirkende Kraft. Wer 
also inzwischen aufgrund der Tatsache, daß ein solches Werk in 
einem der Verbandsländer und damit im Gesamtgebiet des Ver-
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bands Schutz genossen hat, Rechte an diesem Werke erworben 
hat, bleibt geschützt und zwar in vollem Umfange des bereits er
worbenen Rechts (auf die Möglichkeit von Schwierigkeiten macht 
Da. 1914, 81 mit Recht aufmerksam). 

3. Die in Ziffer 2 des Zusatz protokolls enthaltene Bestimmung 
ist mit Rücksicht auf Art. 26 Abs. 1 nicht aufgenommen worden. 

V. Zweckmäßig erscheint - und zwar als berechtigte Kampf
maßnahme zum Schutze der verbandseigenen Werke und um die 
Einheit des Verbandes nach außen hin zu unterstreichen - (vgI. 
Belgien S. 17), Abs. 2 die Bestimmung hinzuzufügen, daß, wenn 
das Land der ersten Veröffentlichung von der Möglichkeit des 
Satzes 1 Gebrauch mache, die anderen Verbandsländer nicht ver
pflichtet sind, diesem Werk einen weitergehenden Schutz als den 
des Landes der ersten Veröffentlichung zu gewähren. 

Art. 6 b. 
(1) Unabhängig von den vermögensrechtlichen Befugnissen 

des Urhebers und selbst nach deren Übertragung verbleibt dem 
Urheber das Recht, die Urheberschaft am Werke für sich in An
spruch zu nehmen, sowie das Recht, sich jeder Entstellung, Ver
stümmelung oder sonstigen Änderung des Werkes zu widersetzen, 
die seiner Ehre oder seinem Rufe abträglich sein würde. 

(2) Der inneren Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt es 
vorbehalten, die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte fest
zusetzen. Die zu ihrer Wahrung dienenden Rechtsbehelfe werden 
durch die Gesetzgebung des Landes geregelt, wo der Schutz bean
sprucht wird. 

I. Die Einfügung des Art. 6 b in den Berliner Text der RBUe. 
ist einer der großen Erfolge der Romkonferenz. 

Mit Reeht nennt P i 0 I a Ca seil i, dem das Hauptverdienst 
an der Aufnahme dieser Bestimmung in die RBUe. zuzuerkennen 
ist, den Art. 6 b (Ufita VII [1934] 238 Anm. 2) "vero rivolgimento 
costituzionale nella tutela delle opere dell'ingegno." 

In Art. 6 b ist zum ersten Male das Urheber persönlichkeits
recht (franz.: droit moral [Ie terme est impropre sagt Bor c h
g ra v e S. 117] ital.: diritto morale) geregelt worden, ein Rechts
problem, das nicht nur in Rechtslehre wie auch in Gesetzgebung 
bereits vielfach behandelt worden war, aber bisher einer Lösung 
im Rahmen der RBUe. nicht zugeführt werden konnte. Seinen 
Ursprung nimmt das Urheberpersönlichkeitsrecht (R u f f i n i 
S. 557) im Deutschen Reich. 0 am b ach, Klo s t e r man n , 
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K 0 h I e r waren die ersten, die diese Lehre aufgestellt haben. Erst 
1875 kam sie nach Frankreich durch Mo r r i II 0 t. 

Der Begriff des Urheberpersönlichkeitsrechts kann eindeutig 
für alle Verbandsländer nicht festgestellt werden, da er wesentlich 
durch die Anschauungen über Urheberrecht und Persönlichkeits
recht bedingt ist. Nach deutscher Rechtsauffassung (E. S. 45, bei
stimmend d e B 0 0 r S. 36) ist Gegenstand des Urheberpersönlich
keitsrechts nicht die Person des Urhebers, sondern das urheber
rechtlieh geschützte Werk und die Verbindung dieses Werkes mit 
seinem Schöpfer, so daß es durchaus möglich ist, daß ein diesem 
Gegenstand gewidmeter Schutz im Interesse der Allgemeinheit 
auch dem frei gewordenen Werke zukommt. Nach französischer 
Auffassung, die von der Überzeugung ausgeht, daß dem Urheber 
am Werke zusteht "une haute souzerainite de teIle sorte que 
I'homme est blesse lorsque l' oeuvre est atteinte" (P lai san t -
Pie hot S. 50), ist es das Recht, unabhängig von der Übertragung 
dcs Urheberrechts über die Unversehrtheit des Wtrkes zu 
wachen, die Offenbarung der schöpferischen Persönlichkeit Dritten 
darzutun, also ein durchweg höchstpersönliches Recht, das zum 
Schutz persönlicher Interessen des Urhebers geeignet und be
stimmt ist. 

Was im Einzelnen zu diesem Urheberpersönlichkeitsrecht zu 
rechnen ist, ist durchweg bestritten. Für das deutsche Recht hat 
RGZ. 123, 320 von dem unveräußerlichen Persönlichkeitsrecht ge
sprochen, ohne aber "das etwas nebelhafte Urheberpersönlichkeits
recht" (M i t tel s t ä d t in GRUR. 1930, 48) näher darzulegen. 
Doch ist dies in meisterlicher Weise von G e 0 r g Müll e r in 
Ufita 11 [1929] 367 geschehen, wodurch für die Entwicklung des 
Urheberpersönlichkeitsrechts nach deutschem Recht die erforder
liche Grundlage gegeben ist; hierzu noch d e B 0 0 r in Da. 1934, 116. 

Die Wichtigkeit der Bestimmung des Art. 6 b läßt eine aus
führliche Erläuterung dieses Artikels begründet erscheinen. Aller
dings muß davor gewarnt werden, die Bedeutung dieses Urheber
persönlichkeitsrechts zu überschätzen, somit in die - nach der 
Romkonferenz - einsetzende "droit moral-Fanfare" (E 1 s te r bei 
Ra bel VI [1932] 906) einzustimmen oder gar die urheberpersön
lichkeitsrechtlichen Bestimmungen zu einem Code de droit moral 
auszuweiten. 

11. Im Rahmen der BUe. taucht das Problem des Urheberper
sönlichkeitsrechts zum ersten Male auf der Berner Konferenz des 
Jahres 1884 auf, wo von dem Recht des Urhebers auf eine getreue 
Übersetzung seines Werkes gesprochen wird. Das Problem wurde 
auf der Pariser Konferenz greifbar. Dort hatte die franz. Regie-
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rung den Wunsch (5. 50) ausgesprochen, daß die Usurpation des 
Namens, die Nachahmung oder Unterdrückung der Urheberbe
zeichnung strafrechtlich durch die Landesgesetzgebungen verfolgt 
werde. Auf der Berliner Konferenz wurde das Urheberpersönlich
keitsrecht nicht behandelt, trotz der der Konferenz vorgelegten 
Wünsche (5. 112), lediglich Her vi e u streift diese Frage in seiner 
Ansprache (S. 175). Aber bereits im Jahre 1899 schlug ein inter
nationaler Buchdrucker-Kongreß in Rom (S t 0 I f i 11, 718, Anm. 2) 
vor, das Urheberpersönlichkeitsrecht im Rahmen der BUe. zu regeln. 

1. Das Verdienst, den Anstoß zu einer solchen Regelung ge
~eben zu haben, gebührt der franz. Regierung, die der Romkonfe
renz (5. 103) den Wunsch vor~elegt hatte, daß die Vcrbandsländer 
das Urheberpersönlichkeitsrecht regeln möchten, und zwar als 
unübertragbares Recht, möglichst gleichmäßig. 

Die ita!. Regierung (S. ]06) wies auf die überragende Bedeutung 
dieses Rechtsproblems hin, insbesondere im Hinblick auf Bearbei
tungen des Werkes und auf die gesetzliche Lizenz für die mecha
nischen Musikinstrumente und sonstige Begrenzungen des Ur
heberrechts. 

Dieser Hinweis wurde später (Rom S. 203) noch besonders be
tont, daß ausgeführt wird: das hier bestehende ausschließliche 
Recht des Urhebers würde durch die neuen Formen der Wieder
gabe (Schallplatte, Film, Rundfunk) mit Rücksicht auf die Inter
essen der Allgemeinheit begrenzt, so daß das Urheberpersönlich
keitsrecht als eine Art Ausgleich zum Schutz der persönlichen 
Beziehungen des Schöpfers zum Werke normiert werden solle. 

Die ita!. Regierung schlug unter Hinweis 
des Urheberpersönlichkeitsrechts im ital. 
folgende Regelung vor: 

auf die Normierung 
Urheberrech tsgesetz 

"Independamment de la protection des droits patrimoniaux 
reglee par les aMic1es qui suivent et nonobstant toute cession, 
appartiennent a l'auteur en tout temps: 

a. le droit de revendiquer la paternite de l'oeuvre; 
b. le droit de decider si l'oeuvre doit paraitre; 
c. le droit de s'opposer a toute modiflcation de l'oeuvre qui 

soit prejudiciable a ses interets moraux. 
II est reserve a la legislation nationale des Parties contrac

tantes d'etablir des dispositions pour reglementer les droits ci
dessus indiques et notamment pour concilier le droit exc1usif de 
publication avec les exigences d'interet pUblic, ainsi que pour 
concilier la faculte mentionnee a la lettre c. avec le droit de 
proprietaire de l' exemplaire materiel de l' oeuvre. 

Les moyens de recours pour sauvegarder ces droits seront 
regles par la legislation du pays Oll la protection est reclamee." 
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2. Überdies war zu berücksichtigen, daß in einzelnen neuen 
Urheberrechtsgesetzen das Urheberpersönlichkeitsrecht bereits 
geregelt worden war. Unter diesen Gesetzen sollen hier die 
wichtigsten in zeitlicher Reihenfolger behandelt werden (weiteres 
Material bei Ar nd t Müll e r: Das "droit moral" in der euro
päischen Nachkriegsgesetzgebung. Leipzig Diss. 1930). 

A. Rum ä nie n (Gesetz vom 28. 6. 1923). 
a) Das Gesetz sieht das Urheberrecht zwar als Vermögens

recht (Art. 2) an, gibt jedoch dem Urheber (Art. 18) das aus
schließliche Recht der Veröffentlichung (Begriffsbestimmung in 
Art. 17). Darüber hinaus hat der Urheber ein - übertragbares 
und verzichtbares - Recht auf Rückruf seines Werkes nebst An
spruch auf Ersatz alles immateriellen und materiellen Schadens, 
falls das Werk nicht innerhalb von drei Jahren seit Abschluß des 
Vertrags und Überlassung der Handschrift veröffentlicht worden 
ist (Art. 14 Abs. 2). 

Zahlreicher sind die negativen Auswirkungen geregelt. Wie 
üblich ist dem Verleger und jedem Rechtsnachfolger des Urhebers 
die Abänderung des Werkes verboten (Art. 13). Darüber hinaus 
aber hat der Urheber ein höchstpersönliches, also unübertragbares 
und unverzichtbares Abwehrrecht gegen jede unzulässige Abände
rung seines Werkes, dessen Durchsetzung mit einem Rückrufs
recht nebst Schadensersatzansprüchen verbunden ist (Art. 3). 
Entsprechend § 28 VG. ist die Weiterübertragung des Rechts aus 
dem Verlagsvertrag an die Zustimmung des Urhebers gebunden, 
ausgenommen bei übertragung des ganzen Verlagsgeschäftes. 

b) Nach dem Tode gehen die urheberpersönlichkeitsrecht
lichen Befugnisse, soweit sie nicht höchstpersönlicher Natur sind, 
auf die Erben über. Doch dürfen auch sie das Werk nur abändern, 
wenn sie die angebrachten Änderungen deutlich kennzeichnen 
(Art. 6 Abs. 3). Dagegen hat die Akademie der Künste ein ziem
lich unbegrenztes Kontrollrecht hinsichtlich der unveränderten 
Wiedergabe von gemeinfreien Werken (Art. 6 Abs. 5). 

B. I tal i e n (Gesetz 7. 11. 1925). 
Trotz der hier zum ersten Male erfolgten systematischen 

Regelung des Urheberpersänlichkeitsrechtes wird ein scharfer 
Gegensatz zwischen diesem und dem Vermögensrecht nicht ge
zogen (E Ist e r bei Ra bel VI [1932] 906). Vielmehr ist das Ur
heberrecht als Ganzes, wie auch in einzelnen seiner Befugnisse 
übertragbar (Art. 36, vgI. auch Art. 42). 

a) Auch der itaI. Gesetzgeber hat dem Urheber als wichtigste 
positive urheberpersönlichkeitsrechtliche Auswirkung die Befugnis 
der Ver ö f f e n tl ich u n g durch jegliche Art von Mitteln und 
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Verfahren (Art. 9 Abs. 4) gegeben. Der Urheber kann letztwillig 
diese Veröffentlichung bis zum Ablauf der Schutzfrist ausschließen 
(Art. 25). Darüber hinaus hat der Urheber (Art. 15) das Recht, 
sein Werk bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe zurückzu
rufen, verbunden mit der Verpflichtung, dem Verleger oder 
Drucker Schadensersatz zu leisten. Dieses Recht ist höchst per
sönlich, also weder übertragbar noch verzichtbar. 

Daneben steht dem Urheber jederzeit das Recht zu, sein Ur
heberrecht an einem annonym oder pseudonym erschienenen 
Werke später bekanntzumachen. Ob ein solches Recht mit Rück
sicht auf schützenswerte Interessen des Verlegers verzichtbar oder 
übertragbar ist, erscheint fraglich. 

Art. 16 bestimmt: 
"Unabhängig von den in den vorangegangenen Artikeln an

erkannten Vermögensrechten hat der Urheber jederzeit das klag
bare Recht, zu verhindern, daß seine Urheberschaft am Werke 
mißachtet wird, oder daß das Werk auf eine Weise verändert 
oder entstellt wird, daß seine persönlichen Interessen in schwerer 
und ungerechter Weise beeinträchtigt werden. 

Damit wird dem Urheber ein unabhängig von dcn übertrag
baren vermögensrechtlichen Befugnissen am Werk bestehendes, 
jedoch als solches unübertragbar und unverzichtbar ausgestaltetes, 
persönliches Doppelrecht verliehen, nämlich das Recht auf Auf
hellung der Urheberschaft an seinem Werke (aus welcher Grund
lage sich eine Fülle von Einzelansprüchen in der Praxis ergibt) 
und das Recht, jede Änderung seines Werkes, wenn und sofern 
sie eine Verletzung seines Ausdruckswillens in sich schließt, ab
zuwehren. 

Dabei ist aber die ital. Rechtsprechung (Kass. bei Ra bel VII 
[I933] 704) weise genug, diese Bestimmung dahin auszulegen, daß 
sie sich nicht zu einer den gesellschaftlichen InteTessen schädlichen 
Belästigung auswächst. 

b) Nach Art. 24 und 33 sind die Rechte aus Art. 16 (nicht da
gegen die aus Art. 15) von Todeswegen auf den Ehegatten und 
gewisse im Gesetz abschließend aufgezählte Verwandte übertrag
bar. Sind jedoch keine derartigen Verwandten vorhanden, oder 
(was rechtlich bedeutsamer) unterlassen diese einen wirksamen 
Gebrauch der ihnen anvertrauten Rechte, so werden die Rechte 
von der Staatsanwaltschaft im Namen des Staats ausgeübt. Dieser 
Schutz wird durch den Ablauf der Schutzfrist nicht berührt. 

C. Pol e n (Urheberrechtsgesetz vom 29. 3. 1926) scheidet im 
Aufbau seines Gesetzes in völliger Anlehnung an die Lehre von 
Josef K 0 h I er (R u f f i n i S. 565) scharf zwischen dem Urheber-
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recht und dem Urheberpersönlichkeitsrecht, welches es vom Be
stehen eines Urheberrechts ausdrücklich loslöst (Art. 12 Abs. 2). 

a) Dieses Persönlichkeitsrecht, dessen Gegenstand als "die 
persönlichen Beziehungen zu seinem Werke" in Art. 58 bezeichnet 
wird, wird in einer Reihe von beispielhaft, also nicht erschöpfend 
aufgezählten negativen Auswirkungen umschrieben, jedoch nicht 
festgelegt. Es sind im wesentlichen vier Gruppen: Das Recht auf 
Unterlassung der Verletzung der Urheberschaft, Schutz gegen 
Eingriff in das Recht der Veröffentlichung, Unterlassung unzu
lässiger Abänderungen des Werkes und Schutz gegen unberechtigte 
Kritik. 

Dieses Persönlichkeitsrecht besteht nach polnischer Auf
fassung auch dann, wenn an dem Werke ein Urheberrecht über
haupt nicht bestanden hat, oder dieses durch Fristablauf unter
gegangen ist. Seine Verletzung wird strafrechtlich nicht verfolgt 
(Kass. in JDA. V [1934] 349). 

b) Das Persönlichkeitsrecht geht nach dem Tode des Urhebers 
auf den Ehegatten und bestimmte im Gesetz aufgezählte Ver
wandte über. Ein ergänzender Schutz durch Organe des Staats 
ist nicht vorgesehen. 

D. Die Tschechoslowakei (Gesetz vom 24. 11. 1926) 
sieht - ebenso wie der Vorläufer, das österreichische Urheber
rechtsgesetz vom 26. 12. 1895 - das Urheberrecht als ein einheit
liches Recht an (L ö wen b ach, Zeitschrift für Ostrecht 1928, 
1108), unterscheidet sich aber in der urheberrechtlichen Lehre da
durch von seinem Vorbilde (und damit auch vom geltenden österr. 
Urheberrechtsgesetz), daß es die Übertragbarkeit des Urheber
rechts als eines Ganzen oder einzelner seiner Befugnisse aner
kennt, während aber dem Urheber "das Recht auf den Schutz der 
immateriellen Urheberinteresscn nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes" verbleibt (§ 16). Dieses Urheberpersönlichkeitsrecht 
wird nun nach dem Gesetz dahin umrissen: 

a) Als Recht urheberpersönlichkeitsreehtlichen Charakters ist 
das Recht der Veröffentlichung (§§ 21, 27, 31, 36, 37) geregelt, über 
das hinaus dem Urheber noch das Recht auf Veröffentlichung im 
§ 20 gegeben ist. Ebenso kann nach § 17 der Urheber, der ver
traglich über das Recht an künftigen Werken verfügt hat, einen 
solchen Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht ist unverzicht
bar und einer Kündigungsfrist von höchstens einem Jahre unter
worfen (dieser Rechtsgedanke ist, wenngleich in anderer Formu
lierung, vgl. d e B 0 0 r S. 103, in E. § 25 aufgenommen worden). 

Die negativen Auswirkungen sind die üblichen Abwehrrechte 
gegen unzulässige Änderungen (§ 16 Abs. 2). 
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b) Nach dem Tode des Urhebers geht das Urheberrecht, auch 
in seinen urheberpersönlichkeitsrechtIichen Bestandteilen, auf die 
Erben über. 

Bedeutungsvoll, und zwar für die Fortentwicklung des Ur
heberpersönlichkeitsrechts überhaupt. ist § 16 Abs. 3 (für die 
äußerer Anlaß eine schlimme Verfilmung von S met a n a "Die 
verkaufte Braut" gewesen ist). 

E. P 0 r t u g a I gibt im Art. 15 c seines Gesetzes vom 27. 5. 
]927 dem Urheber das Recht, seine geistige Persönlichkeit und die 
Unversehrtheit seines Werkes zu verteidigen und bringt neben 
dieser Förmelung eine Reihe von Einzelvorschriften (entsprechend 
der Neigung des portug. Gesetzgebers zur Fallregelung); so regelt 
Art. 6 und 45 das Recht auf Veröffentlichung, dem das Recht auf 
Rückruf beigegeben ist (Art. 34 und 29), Art. 89 und Art. 132 § 4 
geben Schutz gegen Eingriffe in die Unversehrtheit des Werkes. 
Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nach Art. 75, 47 unübertrag
bar, während d~_s Urheberrecht zeitlich unbegrenzt ist (Art. 36). 
Soweit also das Urheberpersönlichkeitsrecht zugleich mit einer ur
heberrechtlichen Befugnis ausgeübt wird, steht dies auch dem 
Erben zu. 

Ein wichtiger Rechtsgedanke findet sich in Art. 47, wonach im 
Interesse der Allgemeinheit ein Werk, das für die nationale Kultur 
von besonderer Bedeutung ist, auch nachdem es gemeinfrei ge
worden ist, nicht mehr verändert werden darf (vgl. § 28 Abs. 3 
NSJ-Entwurf in Ufita VII [1934] 394). 

F. F i n n I a n d (Urheberrechtsgesetz vom 3. 6. 1927 in Fassung 
der Novelle vom 31. 3. 1930) hat außer den üblichen Vorschriften 
über das Recht der Veröffentlichung (§ 1) und das Verbot der Ab
änderung des Werkes (§ 22 Abs. 2, § 23 Abs. 3) noch zwei Einzel
bestimmungen, die für die Fortbildung des Urheberpersönlich
keitsrechts interessieren, nämlich die Vorschrift des § 22 Abs. 3, 
daß der Urheber, selbst wenn er seine Zustimmung zur Abände
rung seines Werkes gegeben hat, das - wohl höchstpersönliche -
Recht hat, zu verlangen, daß das abgeänderte Werk entweder nicht 
unter seinem N amen veröffentlicht wird, oder daß bei der Wieder
gabe des abgeänderten Werkes einwandfrei klargestellt wird, daß 
die Abänderungen nicht vom Urheber stammen. Auch kennt 
Finnland die Bestimmung, daß wenn ein Werk abgeändert heraus
gegeben wird, dabei deutlich angegeben werden muß, daß die Ab
änderungen nicht vom Urheber stammen (§ 23 Abs. 3). 

3. Schon in der ersten Vollsitzung der Konferenz wies P i 0 1 a 
Ca seil i namens der ital. Regierung (die noch eine besondere 
Denkschrift zur Frage des Urheberpersönlichkeitsrechts [Rom 
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S. 173] hatte verteilen lassen) auf die Bedeutung der internatio
nalen Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts hin, und er unter
strich die Ausführungen der ital. Denkschrift, in denen dargelegt 
worden ist, daß die Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts 
notwendig sei mit Rücksicht auf das System der gesetzlichen 
Lizenz und das System des "domaine public payant", die (S. 161) 
"ont des raisons d'etre que 1'0n aurait tort de ne pas apprecier". 

In jener Denkschrift finden sich die Worte, in denen nach 
meiner Auffassung die Entwicklung des Urheberrechts vorweg
genommen skizziert ist: 

"nous voulons etablir tout simplement qu'il est tout au moins 
tres probable que les systemes de la licence obligatoire et du 
domaine public payant resteront en vigueur et auront peut-Hre 
a l'avenir une application plus large et repandue dans le territoire 
de l'Union". 

In der Kommissionssitzung wünschte Rumänien 
(CDA. Nr. 37), den ital. Vorschlag (S. 103) dahin abzuändern, daß 
anstelle der letzten beiden Absätze der Rechtsgedanke des Art. 6 
Abs. 5 des rum. Urheberrechtsgesetzes ausgedrückt würde. 

Belgien (CDA. Nr. 51) schlug eine Fallregelung vor, während 
die deutsche und österr. Delegation darauf hinwiesen, daß das 
Urheberpersönlichkeitsrecht nach heimischer Rechtsauffassung 
(also entgegen der vereinzelt gebliebenen Anschauung in RGZ. 
102, 140) gleich dem Urheberrecht auch hinsichtlich der Schutz
frist zu behandeln sei. Erhebliche Bedenken erhoben die Dele
gationen des angelsächsischen Rechts, welche der Auffassung 
waren, daß der ital. Vorschlag (S. 103) eine gesetzliche Festlegung 
des Persönlichkeitsrechts bezwecke (worauf der Vorschlag Polens 
(Rom S. 198) hindeutet), was mit den Grundregeln der großbrit. wie 
überhaupt der angelsächsischen Urheberrechtsgesetzgebung nicht 
in Einklang zu bringen sei. Es gelang der ital. Delegation, diese 
Bedenken durch eine besondere Denkschrift (die in den Rom
akten nicht abgedruckt, wohl aber auszugsweise bei G i a n -
ni n i S. 156 und in IDA. I [1930] 178 Anm. 1 veröffentlicht wor
den ist) zu zerstreuen. In dieser Denkschrift ist ausgeführt, daß 
nicht die Persönlichkeit des Urhebers als solche durch das Ur
heberpersönlichkeitsrecht geschützt wird, sondern das Recht des 
Urhebers am Werke, und daß ein solches Recht nach großbrit. 
Rechtsauffassung ein Recht auf der Grundlage des common law 
sei, daß diese Tatsache aber keinesfalls hindere, daß durch die 
RBUe. Rechte geschützt würden, wodurch das Urheberrechts
gesetz erweitert würde und daß schließlich diese urheberpersön
lichkeitsrechtlichen Interessen nach großbrit. Recht durch die 
action of tort bereits geschützt würden. Mit diesen Ausführungen 
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haben sich die großbrit. und die austral. Delegation einverstanden 
erklärt. 

In Übereinstimmung mit der angelsächsischen Rechts auf
fassung hat dann die itaI. Delegation (CDA. Nr. 58) den jetzt 
geltenden Text des Art. 6 b formuliert, der einstimmig angenom
men worden ist. 

Ein Vergleich mit dem ursprünglichen itaI. Antrag (oben S. 103) 
ergibt nun, was für die weiteren Ausführungen wichtig ist, daß das 
Recht auf Entscheidung, ob das Werk erscheinen soll, in dem Text 
gestrichen worden ist, weil (Rom S. 202) dieses Problem "sortait 
du cadre de la Convention", was wohl eine irrige Auffassung ist. 
Diese Streichung erklärt sich vielmehr daraus, daß man sich über 
die hierbei zu regelnden Einzelheiten nicht einig werden konnte. 

Sehr glücklich wird von deS a n c t i s (in Ufita VII [1934] 238 
Anm. 2) der Erfolg der ital. Lösung des Art. 6 b dahin gekenn
zeichnet, daß sie die glückliche Verbindung vollständig verschie
dener Tendenzen darstellt. "In der Tat sieht die konservative 
Tcndenz in dem Urheberpersönlichkeitsrecht nur eine Vorschrift 
zugunsten des Urhebers neben anderen; anders dagegen die neue 
Richtung, die hierin ein sich ergebendes neues Recht für den Ur
heber erblickt, das sich zwangsläufig aus der immer mehr fort
schreitenden Begrenzung seiner auschließlichen vermögensrecht
lichen Befugnisse ergibt. Pi 0 1 a Ca seil i in JDA. I [1930] 3." 

4. Der I n hai t des Urheberpersönlichkeitsrechts gemäß der 
RBUe. 

Die Formulierung des Art. 6 b, die der itaI. Delegation auf der 
Romkonferenz zu danken ist (woran weder die Lobpreisungen der 
franz. Leistungen durch P lai san t - Pie hot S. 28 noch dessen 
spitzige Bemerkungen zum Erfolge der itaI. Delegation S. 26 
rütteln können), ist der zweite Anwendungsfall des halbstarren 
Systems im Rahmen der RBUe. 

Im Abs. 1 gibt der Text eine grundsätzliche Erklärung über 
den Inhalt des Urheberpersönlichkeitsrechts, die so geschmeidig 
ist, daß dieser Grundsatz wohl in allen Verbandsländern ange
nommen werden dürfte (R a e s ta d S. 159). Nach Absatz 2 bleibt 
es der Landesgesetzgebung überlassen, die Bedingungen für die 
Ausübung des Ueheberpersönlichkeitsrechts festzusetzen. Damit 
wird für die Landesgesetzgebung weitester Spielraum geschaffen, 
um den Besonderheiten heimischer Rechtsauffassung auf der 
Grundlage des Abs. 1 Rechnung zu tragen. Die Fassung des Abs.2 
bedeutet nicht (wie Da. 1928, 126 sagt) eine attenuation der im 
Abs. 1 aufgestellten Grundsätze. Diese bleiben vielmehr für die 
Verbandsstaaten Richtschnur, ihre Auswirkung wird jedoch durch 
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die Landesgesetze festgelegt. Nicht ganz richtig ist daher die 
Auffassung von Eis te r (GRUR. 1929, 72), wonach dieses "droit 
moral" lediglich ein Schlagwort darstelle, dessen rechtlicher Inhalt 
erst durch die angeregte Gesetzgebung der Verbandsländer ge
schaffen werden solle. 

Müßig scheint die Erörterung, ob angesichts der Regelung des 
Abs. 1 die RBUe. von der Unität oder der Dualität des Urheber
rechts ausgeht. Denn es handelt sich hierbei um Lehrmeinungen, 
die zur Lösung von Fragen der Praxis kaum geeignet sind. Anderer
seits aber will gerade die RBUe. dadurch, daß sie im Abs. 1 ledig
lich Grundsätze aufstellt, jedem Verbandsland freistellen, das be
züglich des Urheberpersönlichkeitsrechts zu normieren, was mit 
diesem Grundsatze verträglich ist, jedoch der in diesem Land 
herrschenden Meinung über Wesen, Inhalt und Gegenstand des 
Urheberpersönlichkeitsrechts entspricht. Es ist also nicht nur 
durchaus möglich, sondern es liegt geradezu im Sinne der Schöpfer 
des Art. 6 b, daß einzelne Staaten das Urheberrecht als ein in sich 
geschlossenes Ganze ansehen (so die herrschende ital. Auffassung, 
insbes. Piola Caselli JDA. 1[1930] 31, a. A. Stolfi, der 
scharf zwischen vermögensrechtlichen Bestandteilen und persön
lichen Rechten unterscheidet; für das alte Urheberrechtsgesetz 
vgl. Rechtsprechung in Da. 1918, 30 und M a j no ebendort S. 36; 
für franz. Recht 0 lag nie r I, 46), andere wieder (so Polen auf
grund der Lehre von K 0 h I e r) die Dualität des Urheberrechts 
lehren, also das Urheberpersönlichkeitsrecht als reines Persönlich
keitsrecht ansehen. 

Art. 6 b setzt lediglich das Bestehen einer Befugnisgesamtheit 
des Urhebers an seinem \Verke voraus (die als vermögensrecht
liche im Art. 6 b Abs. 1) und der im Art. 6 b Abs. 1 festgelegten 
Befugnisse (die im Art. 11 b Abs. 2 [merkwürdigerweise nicht im 
Art. 6 b selbst] als Urheberpersönlichkeitsrecht bezeichnet werden). 
Daß allerdings im Sinne der Verhandlungen der Romkonferenz 
dieses Urheberpersönlichkeitsrecht kein reines Persönlichkeits
recht ist, steht fest. Aber nichts hindert Polen daran, der Lehre 
von Zoll folgend, dieses Recht in Landesgesetz auf der Basis des 
Persönlichkeitsrechts zu errichten, also das vinculum spirituale zu 
schützen, nicht das Werk, somit das Urheberpersönlichkeitsrecht 
als Recht ohne Objekt anzusehen (vgl. Zoll Bulletin Nr. 3 S.52ff.). 

Dagegen ist aus den Eingangsworten des Abs. 1 (die eine 
wörtliche übersetzung des Art. 16 des ital. Urheberrechtsgesetzes 
sind) mit Sicherheit zu entnehmen, daß der urheberpersönlich
keitsrechtliche Schutz nicht vermögensrechtlicher Natur ist (was 
gleichfalls aus dem von 0 es t r c e ver faßten Bericht des Unter
ausschusses [So 181] mit aller Deutlichkeit hervorgeht). 
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Ferner wird durch die Fassung des Art. 6 b Abs. 1 festgestellt, 
daß das Urheberpersönlichkeitsrecht dem Urheber verbleibt, auch 
wenn er seine gesamten vermögensrechtlichen Befugnisse auf 
einen anderen übertragen hat. Damit wird also nicht eine Lehr
meinung der Schöpfer des Art. 6 b, sondern die Norm festgelegt, 
daß die Übertragung der rein urheberrechtlichen Befugnisse grund
sätzlich nicht die Übertragung der urheberpersönlichkeitsrecht
lichen Befugnisse im Gefolge hat. 

Dagegen ist im Art. 6 b nichts darüber gesagt, ob das Ur
heberpersönlichkeitsrecht übertragbar ist. Zwar findet sich im 
Generalbericht von Piola Ca seIl i (S.203) die Bemerkung, daß 
aus Art. 6 b deutlich zu ersehen sei, daß es sich um ein Recht der 
Persönlichkeit handelt, und daß dieses somit unübertragbar sei, 
aber Pi 0 I a Ca seIl i gibt darin lediglich seine persönliche Auf
fassung wieder. Denn dieser Auffassung haben die austral. und 
auch die norw. Delegation ausdrücklich widersprochen, so daß 
also Einheitlichkeit der Auffassung aller Delegationen über diesen 
Punkt weder bestand noch besteht. 

Verfügungsfreiheit haben die Verbandsländer auch hinsicht
lich der Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts nach dem 
Tode des Urhebers. Wenn auch die Auffassung, daß die Be
stimmung des Art. 6 b sich nur auf die Lebenszeit des Urhebers 
bezieht, nicht mit der in der ital. Denkschrift geäußertenSchärfe 
im Romtext hervortritt, so besagt doch die Tatsache, daß man 
es für nötig gefundcn hat, im Voeu I (S. 270) den Verbandsländern 
die Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts nach dem Tode 
des Urhebers anzuempfehlcn, zur Gcnüge, daß die im Art. 6 b ge
troffene Rcgelung sich nur auf die Lebenszeit des Urhebers be
zieht. Darüber hinaus hat man eine Rcgelung auf der Rom
konfercnz nicht treffcn können. 

Schließlich ist vor der Anschauung zu warnen (wie sie bei 
Va uno i s in Da. 1930, 30 und bei Ra e s t a d S. 176 anklingt), 
als sei das Urheberpersönlichkeitsrecht dazu bestimmt, alle 
Lücken der Gesetzgebung auszufüllen, so daß also dort, wo die 
urheberrechtliehe Norm fehlt, sich das Urhebcrpersönlichkeits
recht als eine Art Lückenbüßer einfindet. 

A. T r ä ger des Sc hut z e s ist der Urheber, d. h. der
jenige, der nach der lex fori als Urheber angesehen wird, auch 
wenn ihm im Ursprungsland nicht das Urheberrecht zuerkannt 
wird. 

Liegt Miturheberschaft vor, so ist jeder der Miturheber Träger 
des Rechts, jedoch geht sein Recht dann nur auf Anerkennung 
der Miturheberschaft, wobei - so bei der Oper, beim Film -



112 

Komponist und Textdichter als solche genannt werden; bei un
unterscheidbarer Miturheberschaft werden die Urhebernamen 
alphabetisch aufgezählt. 

B. Der I n haI t des Urheberpersönlichkeitsrechts wird von 
der RBUe. nach zwei Auswirkungen hin bestimmt, in pos i
ti ver Richtung dahin, daß der Urheber das Recht hat, die Ur
heberschaft am Werke für sich in Anspruch zu nehmen und 
ne ga t i v, daß er ein Abwehrrecht gegen Veränderung seines 
Werkes hat. Es ist mit Recht davon abgesehen worden, eine bei
spielhafte Aufzählung von Einzelfällen dieser beiden Auswirkungen 
zu bringen, um der hieraus entstehenden Gefahr einer einschrän
kenden Auslegung vorzubeugen. 

a) Das Re c h tau s der U rh e b er sc h a f t ist die aus der 
Tatsache der Schöpfung dcs Werkes folgende facultc primaire et 
elementaire (itaI. Denkschrift Rom S. 177) des Urhebers, dort 
überall, wo sein Werk wiedergegeben wird, als Urheber genannt 
zu werden, aber auch das Recht, daß sein Wille beachtet wird, 
wenn er überhaupt nicht oder mit fremdem Namen als Urheber 
bezeichnet werden will (letzteres eine d~m alten chinesischen 
Urheberrechtsgesetz vom 13. 12. 1915, [vgI. Sou I i e deM 0 r an t 
in Cl une t 1920, 454 und 779] im Gegensatz zum geltenden Ge
setz vom 14. 5. 1928 §§ 8, 24 unbekannte Norm). So hat der U1-
heber das Recht, aus einem pseudonymen Werk ein orthonymes 
Werk zu machen (unrichtig Ra c s t a d Anm. 31, der diesen Fall 
nicht als durch Abs. 1 gedeckt ansieht); hinsichtlich etwa be
stehender Formvorschriften vgI. S. 92. Allerdings macht er sich 
dem Verleger schadenersatzpflichtig, wenn er als bekannter 
Autor auf pseudonymer Veröffentlichung seines Verlagswerkes 
besteht, ohne das im Verlagsvertrag ausdrücklich vereinbart zu 
haben (M i t tel s t ä d t GRUR. 1930, 52). Die Ncnnung bzw. 
Anbringung des Namens hat bei jeder körperlichen und unkörper
lichen Wiedergabe des Werkes (für älteres canad. Recht vgl. 
Rechtsprechung in Da. 1917, 58), bei Wiedergabe von Bildwerken 
(franz. Rechtsprechung in Da. 1928, 56 und in Anm. 1931, 383) und 
bei Bearbeitungen zu erfolgen; bei gestatteter (Art. 10) Anführung 
des Werkes muß zur Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts 
die Quelle angegeben werden (Rom S. 173, Da. 1933, 99). Die 
Pflicht zur Anbringung des Namens gilt insbesondere (franz. 
Rechtsprechung Ann. 1931, 183) für den Architekten eines Wer
kes der Baukunst. Die deutsche Rechtsprechung (RGZ. 110, 397) 
hat einem angestellten Architekten das Recht zugesprochen, auf 
einer von ihm für seinen Arbeitgeber geschaffenen Inneneinrich
tung seinen Namen anzubringen, hat dagegen in RGZ. 82, 333 
einem Architekten dieses Recht versagt, weil in diesem Falle der 
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Architekt nur als unselbständiger Gehilfe seines Arbeitgebers 
tätig geworden war. So stellt es eine Verletzung des Urheber
persönlichkeitsrechts des Komponisten dar, wenn von dessen 
Filmbegleitmusik nur ein Teil in dem Film verwendet worden ist, 
während der Rest von einem anderen Komponisten stammt, und 
er dessenungeachtet als Urheber der Musik bezeichnet wird (itaI. 
Rechtsprechung Da. 1918, 108). Dagegen ist das Recht am Pseu
donym, an der Benutzung dieser Kennzeichnung als Namen und 
damit der Bezeichnung seiner Persönlichkeit ein reines Persönlich
keitsrecht und wird nicht durch Art. 6 b geregelt (hierüber vgI. 
für deutsche und österr. Rechtsauffassung A dIe r, Der Namen 
1921 S. 128, für franz. Rechtsprechung Da. 1923, 35 und 1925. 
l31 betr. Verbot der Benutzung eines eingeführten Pseudonyms 
durch die Erben eines der Miturheber [hier irrig als Verletzung 
des Urheberpersönliehungkeitsrechts angesehen]). 

Hierunter fällt auch die Veröffentlichung eines Werkes durch 
den dazu Berechtigten, falls die Veröffentlichung so lange Zeit 
nach Abschluß des Vertrages erfolgt, daß dieses Werk nicht mehr 
in den Rahmen des gegenwärtigen Schaffens des Urhebers sich ein
fügt, .. dem jetzigen Ich darf nicht ohne weiteres das frühere Ich 
gleichgestellt werden" (K 0 h I e r S. 464). Fall An at 0 I e Fra n e c 
Ann. 1912, 98. 

Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts ist das PI a gi at 
d. h. das Ausgeben eines fremden Gedankens als eines eigenen 
(E n g I ä n der Ufita III [1930] 20, über das interessante, im 
juristischen Schrifttum kaum behandelte musikalische Plagiat 
ebendort S. 33; für schweizer Recht Röt h I i s b erg e r Zeit
schrift für schweiz. Recht Bd. 58 S. 131). Über das Selbstplagiat 
bei Werken der Malerei vg}. RGZ. 119, 408 und das von Georg 
M ü I I e r Ufita II [1929] S. 401 Anm. 110 angegebene Schrifttum, 
für niederI. Recht vgI. Art. 25 des Urheberrechtsgesetzes. Die 
ital. Rechtsprechung gibt (Kass. CI une t 1928, 210) unbekümmert 
darum, ob die Formvorschriften des amerikanischen Urheberrechts
gesetzes gewahrt sind, Schadensersatzansprüche wegen eines 
Plagiats, welches durch unberechtigte Veröffentlichung eines Wer
kes ohne den Namen des Urhebers begangen worden ist. 

Im Verhältnis zum Eigentümer des Werkes der bildenden 
Künste gibt die ital. Rechtsprechung (JDA. IV [1933] 61) dem 
Urheber das "diritto d'accesso" d. h. die Befugnis, daß ihm der 
Eigentümer den Zutritt zwecks Ausübung seiner urheberrecht
lichen Befugnisse gestatte. Im gleichen Sinne E. § 24 S. 73. Die 
deutsche Rechtsprechung (JW. 1932, 3777) gestattet sogar dem 
Architekten eines öffentlichen Gebäudes, Führungen durch dieses 

Hof f man n, Bemer Übereinkunft. 8 
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zu veranstalten, soweit das mit den Zwecken des Gebäudes ver
einbar ist. V gl. hierzu auch Art. 9 des großbrit. und Art. 23 des 
canad. Urheberrechtsgesetzes. 

b) Die ne g a t i v e Auswirkung des Urheberpersönlichkeits
rechts ist das Ab weh r r e c h t gegen jede E n t s tell u n g des 
Werkes. Hier unterscheidet der Text der RBUe. zwei Fälle, die 
verschieden behandelt werden. Er gibt ein a b sol u t e s Ab
wehrrecht, wenn es sich um eine Entstellung oder Verstümmelung 
des Werkes handelt, weil hier der Eingriff in die Unversehrtheit 
des Werkes und damit in das Recht am Werk so groß ist, daß das 
Recht unbedingt verletzt ist. Es gibt gegen sonstige Änderungen 
des Werkes aber ein re la ti v es Abwehrrecht, nämlich nur dann, 
wenn diese Änderungen der Ehre oder dem Rufe des Urhebers 
abträglich sein würden. 

Die im Schrifttum und in der Rechtsprechung behandelten 
Fälle sind unübersehbar. Die reichs gerichtliche Rechtsprechung 
(hierüber Eis t e r in "Die Reichsgerichtspraxis im deutschen 
Rechtsleben" Bd. IV S. 252), die erst im Urteil vom 26. 1. 1929 
(GRUR. 1929, 509) von "Urheberpersönlichkeitsrecht" spricht, 
kennt folgende Tatbestände eines solchen Abwehrrechts: Ab
änderung des Textes eines Schulbuches durch einen Bearbeiter 
(RGZ. 4, 133); Abänderung des Textes in einer neuen Auflage 
durch den Verleger (RGZ. 12, 58); Titelblattänderung eines 
Liederbuches (RGZ. 18, 10); mangelhafte Wiedergabe eines Wer
kes der bildenden Künste (RGZ. 36, 46); Änderung eines Freskos 
durch den Eigentümer des Grundstücks (RGZ. 79, 397); Weg
lassung auch unwesentlicher Stellen eines Romans von S tri n d -
be r g (RGZ. 102, 140). Eigenartig der Tatbestand des RG. vom 
26. 1. 1929 in GRUR. 1929, 509, wonach es zwar nicht als unzu
lässig erachtet wird, daß ein Verleger ohne Zustimmung des Ver
fassers ein Vervielfältigungsverfahren benutzt, welches Änderungen 
des Verfassers bei der Neuauflage ausschließt, wonach aber der 
Verleger, um dem Verfasser das Recht zur Anbringung von Ände
rungen zu geben, bei Veranstaltung der neuen Auflage Lettern
druck verwenden muß. Dagegen liegt kein Eingriff in das Ur
heberpersönlichkeitsrecht vor, wenn (RGZ. 69, 242) der Lesezirkel
inhaber, der berechtigterweise Zeitschriftenhefte vermietet, diesen 
Heften Prospekte mit Inseraten beilegt. 

Daß die Eingriffe in die Unversehrtheit des Werkes auch 
durch eine mangelhafte Übersetzung, durch eine entstellende un
körperliche Wiedergabe erfolgen können, bedarf ni~ht der Aus
führung. Ebenso kann ein solcher Eingriff durch Verwendung der 
Wiedergabe erfolgen, z. B. durch Wiedergabe eines Kriegerdenk-
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mals auf Käsebüchsen (Da. 1924, 59) und durch Veränderung des 
Titels (Da. 1929, 81; 1930, 30). 

5. Nach Abs. 2 ist es der Gesetzgebung der Verbandsländer 
vorbehalten, die Bedingungen für die Ausübung des Urheber
persönlichkeitsrechts festzusetzen. 

a) Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 6 b ist zu ent
nehmen, daß, wie auch der Wortlaut dieses Absatzes 2 besagt 
("est reserve ... la faculte" gegenüber dem Wortlaut des Art. 2 
Abs. 3 "sont tenus d'assurer la protection"), die Verbandsländer 
zwar verpflichtet sind, auf der Grundlage des Abs. 1 das Urheber
persönlichkeitsrecht im einzelnen durch interne gesetzliche Be
stimmungen zu regeln, soweit nicht diese Grundsätze bereits in 
der Gesetzgebung festgelegt oder in der Rechtsprechung aner
kannt sind. Aber Schranken für diese Verpflichtung sind der 
Landesgesetzgebung nicht gesetzt. Das Landesgesetz kann nicht 
nur über die beidcn im Art. 6 b ausdrücklich genannten urheber
persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse hinaus noch weitere normie
ren, es kann auch in grundsätzlicher Anerkennung dieser bei den 
urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse diese irgendwie zur 
Wahrung der Interessen der Allgemeinheit begrenzen (Rom S.179). 

So anerkennt Da. 1931, 66 die Möglichkeit einer Begrenzung 
im Hinblick auf den Zweck, der mit der Übertragung des Urheber
rechts bzw. der urheberrechtlichen Befugnis verfolgt wird, ins
besondere im Hinblick auf die Verfilmung eines Bühnenwerkes 
(für welchen Fall Mai 11 ar d Da. 1928, 140 ausdrücklich die Über
tragbarkeit des Urheberpersönlichkeitsrechts anerkcnnt). Die 
Möglichkeit einer Begrenzung des Urheberpersönlichkeitsrechts 
ergibt sich bei einem öffentlichen Denkmal, das aus zwingenden 
Gründen an einem anderen öffentlichen Platz errichtet werden 
muß (vgl. OLG. Hamburg in Ufita VI [1933] 158) oder welches in
folge einer Geschmackveränderung der Allgemeinheit nicht mehr 
gefällt. 

Ebenso geht die Rechtsprechung vielfach über die Grundsätze 
des Art. 6 b Abs. 1 hinaus. So sieht die ital. Rechtsprechung (Kass. 
22. 11. 1931 in Da. 1932, 35) von dem Erfordernis ab, daß die Ver
änderung des Werkes der Ehre oder dem Ruf des Urhebers 
abträglich sein wird, sondern hält jeden Eingriff in den Formbe
stand des Werkes für eine Verletzung des U rheberpersönlichkeits
rechts. Man wird dieser Auffassung -- vgl. auch norw. Urheber
rechtsgesetz unten S. 122 - zustimmen müssen, sofern man sich da
bei dessen bewußt wird, daß durch das Urheberpersönlichkeitsrecht 
der Formwille des Urhebers, so wie er in dem Werke in die Er
scheinung trat, geschützt werden soll, so daß also geringfügige 

8* 
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Abänderungen, die diese Willensäußerung des Urhebers nicht be
eindrucken, ausscheiden können. Im gleichen Sinne Die s s 
GRUR. 1929, 458, der mit Recht darauf hinweist, daß die Grenze 
dort vom Richter zu' ziehen ist, wo die Ausübung des Urheber
persönlichkeitsrechts im Einzelfalle gegen Treu und Glauben ver
stößt. 

b) Gesetzgebung wie Rechtsprechung der Verbandsländer an
erkennen vielfach urheberpersönlichkeitsrechtliche Bcfu~nisse, die 
der RBUe. noch fremd sind. 

aa) Das Recht der Ver ö f f e n t I ich u n g wird von Mal a -
pi a te (S. 232) nicht mit Unrccht gekennzeichnet als das Recht 
"qui est a la base de tout le droit d'auteur et constitue a notre 
avis, la prerOIJative essentielle et primordiale de ce droH". Tat
sächlich handelt es sich hierbei um die wichtigste positive Aus
wirkun~ des Urheberpersönlichkeitsrechts, die gleichzeitig dartut, 
daß urheberpersönlichkeitsrechtliche und urheberrechtliche Befug
nisse so eng miteinander verbunden sind, daß ihre Ausübung von 
einander kaum zu trennen ist. 

Die Veröffentlichung bedeutet das Entlassen des Werkes aus 
der Geheimsphäre seines Schöpfers und damit die Verwandlung 
des Werkes aus einem höchstpersönlichen Gut eines Einzelnen zu 
einer Ware, d. h. einer jedem Einzelnen zugän~lichen Sache. Die 
Befwmis der Veröffentlichung, die mit ihrer einmaligen Ausübung 
erloschen ist (denn es gibt kein Recht der Wiederveröffentlichung, 
Sei I I e r S. 76), kann mit jeder urheberrechtlichen Befugnis aus
geübt werden, solange das Werk noch unveröffentlicht ist. Der 
Inhaber einer urheberrechtlichen Befugnis am unveröffentlichten 
Werke erhält also mit Übertragung dieser Befugnis gleichzeitig 
und ohne daß dies irgendwie besonders normiert werden müßte, 
die Berechtigung, das Werk zu veröffentlichen. 

Das Recht der Veröffentlichung ist durch verschiedene Landes
gesetze normiert worden, sei es als solches, sei es durch das Ver
bot der Zwangsvollstreckung in unveröffentlichte Werke. Dieses 
Recht der Veröffentlichung gibt dem Urheber das Recht, zu be
stimmen, ob das Werk überhaupt veröffentlicht werden soll bzw. 
wann, wo und zu welchen Bedingungen. Lehrreich das dänische 
Urteil (bei Ra bel II [1928] 896), wonach es nicht gestattet ist, 
die Handlung eines Films in Form einer verkürzten novellistischen 
Wiedergabe ohne Erlaubnis des Inhabers der Rechte am Film
kunstwerke zu veröffentlichen, da diese Art der Wiedergabe 
über das nach § 12 des dän. Urheberrechtsgesetzes gestattete Re
ferat hinausgeht. 
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Das Veröffentlichungsrecht schützt den Urheber gegen vor
zeitige oder verspätete Veröffentlichung durch den zur Veröffent
lichung Berechtigten. Das Schulbeispiel eines Konfliktes zwischen 
Urheberpersönlichkeitsrecht und Eigentum bildet der von der 
franz. Rechtsprechung (Da. 1928, 7 und 1932, 47) entschiedene 
Fall. daß ein Maler ein Bild zerschnitt, der Eigentümer die Teile 
der Leinwand zusammensetzte und dann der Öffentlichkeit zu
~än~lich machte. 

Ob mit 0 lag nie r (1, 59) die Veröffentlichung von Entwür
fen usw. nach dem Tode des Urhebers als Eingriff in dessen Ur
heberpersönlichkeitsrecht zu betrachten ist, wenn dieser seinen 
Willen offenbart hat. daß sein Werk nur in der Form, in der er 
es veröffentlicht hat. der Allgemeinheit zugänglich bleiben soll, 
erscheint fraglich. Die Umstände des Einzelfalles dürften ent
scheidend sein. 

Das österr. ürheberrechtsgesetz hat in § 23 Abs. 1 das Recht 
der Veröffentlichung in Verkennung von dessen "'esen als ver
mögensrechtliche Befugnis normiert und sieht demgemäß (in § 24 
Ziff. 1) die Veröffentlichung eines noch nicht veröffentlichten 
Werkes als Eingriff in das Urheberrecht an (ihm folgte E. § 13 
Abs. 1. ohne den Begriff der Veröffentlichung zu normieren oder 
auszudeuten, anders Hof f man n § 7 Abs. 2 Ziff. 1 und S. 38). 

Daß Art. 6 b durch Nichtnormierung des Rechts der Ver
öffentlichung eine bedeutende auf der Brüsscler Konferenz aus
zufüllende Lücke aufweist, wird allgemein zugegeben (vgl. Da. 
1931, 79). 

Von diesem Recht der Veröffentlichung ist das Re c h tau f 
Ver ö f f e n t I ich u n g zu unterscheiden, nämlich der aufgrund 
eines Vertragsverhältnisses bestehende obligatorische Anspruch 
des Urhebers, daß sein Vertragsgegner seiner Verpflichtung nach
komme, das Werk entsprechend dem Inhalt des Vertrags der 
Öffentlichkeit kund zu machen. So grundsätzlich beim Verlags
vertrag, wo dieser Anspruch gesetzlich normiert ist (vgl. die 
rechtsvergleichende Darstellung von Hof f man n in Ufita IV 
[1931) S. 5). 

Der gleiehe Anspruch ergibt sich, wenn die Vertrags parteien 
mit der Übertragung einer urheberrechtlichen Befugnis die Ver
öffentlichung des Werkes in der hiernach gebotenen Weise be
zwecken. 

Als Rechtsfolgen der Nichterfüllung dieser Verpflichtung 
kennen einzelne Gesetzgebungen (bei Hof f man n a. a. O. S. 42) 
ein Rücktrittsrecht des Urhebers mit durchweg schuldrechtlichen 
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Folgen, das jedoch auch vom Gesetzgeber in Form eines Rück
rufs (d e B 0 0 r S. 65) dinglich ausgestaltet werden kann. 

bb) Die negative Auswirkung dieses Rechts der Veröffent
lichung ist das von der franz. Lehre vertretene d r 0 i tau 
re p e n ti r (vgL Gesetzentwurf von PI ais a n t aus dem Jahre 
1921 in Da. 1921, 58 und 1922, 19), d. h. das Recht des Urhebers, 
in bestimmten vom Gesetz geregelten Fällen das bereits veröffent
lichte Werk aus dem Verkehr zurückzuziehen (so Italien Art. 15, 
Tschechoslowakei § 17, Ungarn § 3 Abs. 2, für großbrit. Recht 
vgl. Chancery Court in Da. 1917, 143). 

ce) Das Recht auf U n t er las s u n g der Zer s t ö run g 
ist, soweit ich sehen kann, in keinem Landesge&etz anerkannt. 
Es wird von der Tschechoslowakei § 19 ausdrücklich und von der 
itaI. Rechtsprechung (für das ältere Urhebergesetz vgI. Ra bel I 
[1928] 121, für geltendes Recht Rechtsprechung in Da. 1929, 46) 
abgelehnt, dagegen de lege ferenda in Da. 1927, 65 und vom Blau
buch S. 47 (m. E. zu Unrecht) gefordert. 

c) Ober die Aus üb u n g des Urheberpersönlichkeitsrechts, 
nämlich hinsichtlich der übe r t rag bar k e i t durch Rechtsge
schäft unter Lebenden einschI. der Ver z ich t s m ö gl ich k e i t 
und von Todes wegen gehen die Rechtsanschauungen in den ein
zelnen Verbandsländern noch so weit auseinander, daß im Augen
blick die Herbeiführung einer gleichmäßigen Auffassung unmög
lich erscheint und wohl auch in nächster Zukunft nicht erreicht 
werden kann. Denn, weil über das Wesen des Urheberpersönlich
keitsrechts keine übereinstimmung der Auffassungen zu erzielen 
ist, ist es auch nicht möglich, die Frage seiner Übertragbarkeit, die 
sich aus der Natur dieses Rechts ergibt, für alle Verbandsländcr 
gleichmäßig und eindeutig zu lösen. 

aa) Die eine Auffassung geht dahin, daß das Urheberpersön
lichkeitsrecht höchstpersönlich, also grundsätzlich weder über· 
tragbar noch vererblieh ist (Da. 1925, 77, RGZ. 123, 320; mit be
sonderer Hervorhebung die itaI. Denkschrift (Rom S. 177), ferner 
Pi 0 I a Ca s e II i in Kass. 5. 4. 1930 GRUR. 1930, 1135 u. Da. 
1931, 94, ferner Rechtsprechung in JDA. IV [1933] 61). 

Dabei wird aber, wie klar aus dem Urteil des Röm. Kass. 
hervorgeht, zwischen der Übertragbarkeit des Urheberpersönlich
keitsrechts als solchem und der übertragung der Ausübung ein
zelner seiner Befugnisse geschieden. So erklärt Da. 1926, 93 das 
Urheberpersönlichkeitsrecht in seinen positiven Funktionen, näm
lich das Recht auf Vornahme von Änderungen am \Verkc, das 
Recht auf repentir (das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft 
wird dabei nicht genannt) als droit strictement personne1 und dcm-
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gemäß für unübertragbar, während es das Abwehrrecht für über
tragbar durch Rechtsgeschäft unter Lebenden und von Todes 
wegen hält. Dagegen ist dieses Recht nach Art. 3 des rumän. Ur
heberrechtsgesetzes höchstpersönlich. Anders wieder der Röm. 
Kass. (Urteil vom 22. 11. 1931 in Da. 1932, 35), welcher ausführt, 
daß das Urheberpersönlichkeitsrecht nur persönlich bzw. nach 
seinem Tode durch die in Art. 24 des Gesetzes genannten Per
sonen ausgeübt werden könne (so auch das obenerwähnte Urteil 
vom 5. 4. 1930), daß insbesondere eine Ausübung durch den Ver
leger selbst dann unmöglich ist, wenn der Verleger der Teilhaber 
des Urhebers ist, weil das Urheberpersönlichkeitsrecht ein un
übertragbares Recht ist. (Dagegen ist nach altem itaI. Recht der 
Verleger zur Ausübung des Urheberpersönlichkeitsrechts für die 
Zeit des sogen. domaine public payant legitimiert, vgI. Da. 1918, 
30.) So kennzeichnet auch die itaI. Rechtsprechung manche Ver
träge hinsichtlich der Nichtausübung des Urheberpersönlichkeits
rechts (Da. 1925, 35) mit "tomber assez bas pour consentir ä faire 
de son nom l'objet d'un marche", und man wird grundsätzlich an
erkennen müssen, daß ein "droH moral", welches zuläßt, daß ein 
Eingriff in seinen Bestand durch Zahlung einer Geldsumme un
geschehen wird, ein "unmoralisches" Recht ist. 

Die herrschende deutsche Auffassung hält eine Übertragbar
keit des Urheberpersönlichkeitsrechts für möglich. Auch das 
Reichsgericht (RGZ. 112, 180) anerkennt dies, insofern es einen 
Vertrag für gültig erklärt, durch den ein Anderer als der Verfasser 
zur Vornahme von Änderungen eines Werkes in kommenden Auf
lagen ermächtigt wird. Allerdings wird man hier dem Urheber 
auch nach deutschem Recht das Recht zuerkennen müssen, daß die 
Abänderungen als solche deutlich kenntlich gemacht werden (vgl. 
oben S. 107). In Übereinstimmung hiermit steht Art. 28 des 
schweizer Urheberrechtsgesetzes, das dem Erwerber der Auffüh
rungsbefugnis (am Bühnenwerke) das Recht zu Änderungen und 
Kürzungen gibt, wie sie für die Aufführung sich als nötig erweisen 
(ein Rechtsgedanke, der in der deutschen Bühnenpraxis schon seit 
langem Anwendung gefunden hat). Dagegen dürfte das Ände
rungsrecht des Verlegers (§ 13 Abs. 2 VG.) nicht als über
tragbare urheberrechtliche Befugnis anzusehen sein, weil es sich 
hierbei (RGZ. 125, 174) nur um eine Ausnahmebestimmung han
delt, die gemäß herrschender Verkehrssitte geringfügige Eingriffe, 
namentlich Beseitigung von Schreibfehlern und offensichtlichen 
Versehen, zuläßt. 

Im gleichen Sinne bewegt sich aber auch die franz. Recht
sprechung. Denn wenn Va uno i s (in Da. 1929, 101) das droit 
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moral nach der Rechtsprechung als presque inalienable erklärt, 
so scheint doch - gerade in Übereinstimmung mit der Auffassung 
von Mai 11 a r d (oben S. 115) die neue Rechtsprechung (Da. 1933, 
104) dahin zu gehen, das droit moral - gemäß dem Zweck, der 
mit der Übertragung der urheberrechtlichen Befugnis verfolgt 
wurde - als wohl der Ausübung nach übertragbar anzusehen. 

So anerkennt auch der belg. Kass. (vgl. Des t re e - G u i s-
1 ai n Ziff. 165), daß, gleichviel ob das Anbringen einer Inschrift an 
cinem Baukunstwerk ein Eingriff in das Urheberpersönlichkeits
recht ist, dieses Recht doch vertraglich der Ausübung nach über
tragbar sei, soweit nicht durch die vom Eigentümer des Grund
stücks vorgenommenen Änderungen das Ansehen des Architekten 
untergraben wird. 

Wenn also Belgien (S. 18) diesen Erwägungen dadurch Rech
nung tragen will, daß es unter allen Umständen die "interets spiri
tuels" des Urhebers gewahrt wissen will, so erscheint der Rechts
gedanke beifallswürdig, wenn auch die Förmelung nicht befriedigt. 

bb) Die Verzichtbarkeit (oder Abdingbarkcit) 
einzelner Auswirkungen des Urhebeq~ersönlichkeitsrechts kann 
schon aus den Verhandlungen der Romkonferenz (5. 239) gefolgert 
werden. Hierfür spricht auch, wie Ra e s t a d S. 158 bemerkt, der 
Unterschied im Text, der im ital. Vorschlag zunächst lautete "in
dependamment de toute cession" gegenüber der späteren Fassung 
"meme apres la cession des droits patrimoniaux". So läßt auch 
die franz. Rechtsprechung einen solchen Verzicht zu (Ann. 1931, 
194). Zustimmend die franz. Doktrin in Blaubuch S. 45 ff., die ge
gebenenfalls mit der Lehre vom abus du droit dem Urheber 
helfen will. 

d) Auch hinsichtlich der D aue r des Urheberpersönlichkeits
rechts gehen die Auffassungen weit auseinander, so daß zur Rege
lung dieser Fragen die Romkonferenz den Wunsch I gefaßt hat 
(vgl. S. 271). Nach franz. Auffassung (Gesetzentwurf PI ais an t 
aus dem Jahre 1921 vgl. Da. 1922, 19, 01 a g nie r J, 53) ist das 
Urheberpersönlichkeitsrecht unzerstörbar. Die actio iniuriarum 
überlebt (wie Po u i 11 e t S. 192 zitiert) das Urheberrecht. Die 
gleiche Auffassung muß für das poln. Urheberrecht gelten (Z 0 11 
in Bulletin Nr. 3 S. 62). 

Die Auffassung der Mehrheit der Verbandsländer, insbeson
dere die im Deutschen Reich, setzt jedoch die Dauer des Urheber
persönlichkeitsrechts der Urheberrechtsschutzfrist gleich, sicht 
also das Urheberpersönlichkcitsrecht gleich den vermögensrecht
lichen Befugnissen als von Todes wegen übertragbar an. 

Doch finden sich Ansätze zu einer Entwicklung des Urheber
persönlichkeitsrechts zu einem Urheberpersönlichkeitsschutz bzw. 
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Werkschutz aufgrund der Erwägung, daß, mag auch zu Lebzeiten 
der Gedanke im Vordergrund stehen, der Schutz gelte dem Ur
heber, seiner Verbindung mit dem Werk, nach seinem Tode dieser 
Schutz insofern entpersönlicht wird, daß das Interesse der Allge
meinheit dann in den Vordergrund tritt, daß der Ausdruckswille 
des Urhebers, der sich in diesem \Verke ausspricht, rein erhalten 
bleibe. So gilt in Rumänien ein diesbezügl. Kontrollrecht der Aka
demie (Art. 51), Italien (Art. 24 Abs. 2) läßt das Schutzrecht vom 
Staatsanwalt ausüben; sehr ausführlich und richtunggebend dit, 
Regelung in der Tschechoslowakei (§ 16 Abs. 3), wonach Werke, 
die eine allgemeine Bedeutung für die nationale Kultur haben, 
nicht in einer die Interessen der Allgemeinheit beeinträchtigenden 
Weise abgeändert wiedergegeben werden dürfen, worüber die Ur
hebergesellschaften zu wachen haben, Norwegen gibt dem zuständi
gen Ministerium die Pflicht, in dieser Richtung über die allgemeinen 
kulturellen Interessen zu wachen (§ 17), und ähnlich schon seit der 
Novelle vom 19. 8. 1920 das japanische Urheberrechtsgesetz (Art. 
41), das irgend eine Abänderung des gemeinfreien Werkes mit 
Strafe bedroht. 

Im Deutschen Reich fand dieser Gedanke zunächst Ab
lehnung (Elster GRUR. 1928,34; Heymann DJZ. 1928,278), 
er gewann aber (vgl. Die ß in GRUR. 1929, 456) an Boden und 
scheint jetzt, nachdem in den Standesorganen der Schaffenden die 
bislang fehlenden Organe geschaffen worden sind, die zu einer 
wir klichen Wahrung dieser kulturellen Interessen der Allgemein
heit berufen und befähigt sind, obgesiegt zu haben (vgl. § 28 des 
NSJ.-Entwurfs in Ufita VII [1934] 394), (hierzu Belgien S. 19). 

e) Auch bezüglich des Urheberpersönlichkeitsrechts muß ein 
Ausgleich der Interessen des Urhebers als eines Einzelnen und der 
Interessen der Allgemeinheit gesucht werden und zwar etwa auf 
der Grundlage, daß das Urheberpersönlichkeitsrecht grundsätz
lich weder übertragbar noch verzichtbar ist, daß jedoch die Über
tragbarkeit und Verzichtbarkeit einzelner seiner Auswirkungen an
erkannt wird. Aber diese Übertragbarkeit und Verzichtbarkeit 
wird ihre Grenzen an den Erfordernissen der Rechtsmoral finden, 
d. h. würde dem Urheber als dem Schöpfer des Werkes dadurch 
ein unverhältnismäßig schwerer Nachteil zugefügt, daß in dem 
betr. Einzelfall die übertragbarkeit oder Abdingbarkeit anerkannt 
würde, so muß das persönliche Interesse des Urhebers den Vor
rang haben, so daß ein solcher Vertrag des Urhebers als nichtig 
anzusehen ist. 

Diese Auffassung stimmt auch mit den Ergebnissen der Rom
konferenz überein, da es (Rom S. 239) der Rechtsprechung und 
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damit auch der Gesetzgebung des Verbandslandes überlassen 
bleiben soll, festzulegen, unter welchen Umständen z. B. ein Ver
trag nichtig sein soll, durch den ein Urheber Änderungen seines 
Werkes zustimmt, die seinem Ansehen schaden. 

6. Die Bestimmung des Schlußsatzes von Abs. 2, wonach die 
Rechtsbehelfe zur Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts 
durch die lex fori bestimmt werden, bedeutet die Anwendung des 
Art. 4 Abs. 2 auf das Urheberpersönlichkeitsrecht. 

IH. Nur einzelne wenige Verbandsländer haben im Hinblick 
auf die Verpflichtung aus Abs. 1 ihr Urheberrechtsgesetz neu kodi
fiziert oder wenigstens novelliert. 

1. Ca n a da hat durch die Novelle zum Urheberrechtsgesetz 
vom 11. 6. 1931 die Fassung des Art. 6 b Abs. 1 RBUe. als Art. 12 
Ziff. 5 in das geltende Urheberrechtsgesetz aufgenommen. Ein 
in JOA. I [1930] 258 veröffentlichter Gesetzentwurf ist nicht Ge
setz geworden. 

2. 0 ä n e m ar k hat gleichfalls sein geltendes Urheberrechts
gesetz novelliert (durch Gesetz vom 26. 4. 1933) und hat in §§ 9 
Abs. 4, 27 Abs. 4 die Bestimmung des Art. 6 b Abs. 1 RBUe. auf
genommen, die Abänderung des Werkes aber - weitergehend als 
der Text der RBUe. - dann für einen Eingriff in das Urheber
persönlichkeitsrecht erklärt, wenn dadurch eine wesentliche Beein
trächtigung des Werkes gegeben ist; es hat auch dieses Recht zeit
lich unbefristet und läßt es nach dem Tode des Urhebers vom 
Unterrichtsministerium wahrnehmen. 

3. Dagegen bringt das - auch in anderer Beziehung -- vor
bildliche Urheberrechtsgesetz von No r weg e n (6. 6. 1930) eine 
umfassende Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts (§§ 13, 14, 
17). Es ist ein unverzichtbares Recht, daß bei der Veröffent
lichung der Name des Urhebers in der üblichen Weise angegeben 
wird (§ 13 Abs. 4 Satz 3), daß bei Änderung des Werkes durch den 
Erwerber des Urheberrechts, sofern hierdurch persönliche oder 
künstlerische Interessen des Urhebers verletzt werden, das Werk 
entweder überhaupt nicht unter dem Namen des Urhebers ver
öffentlicht, oder daß klar ersichtlich gemacht wird, daß die 
angebrachten Änderungen nicht vom Urheber stammen (§ 13 Abs. 
4 Satz 2). Durch letztwillige Verfügung kann der Urheber, soweit 
das durch berechtigte persönliche oder künstlerische Interessen be
gründet ist, über die künftige Veröffentlichung oder Nichtver
öffentlichung seiner Werke verfügen, insbesondere einen Dritten 
mit Wahrnehmung des Urheberpersönlichkeitsrechts (vgI. den 
gleichen Vorschlag für das deutsche Recht bei d e B 0 0 r S. 43) 
betrauen (§ 14 Abs. 2). Nach dem Tode des Urhebers ist die Ver-
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öffentlichung des Werkes in wesentlich veränderter Formgebung 
seitens der Erben oder des Treuhänders nur dann zulässig, wenn 
deutlich kenntlich gemacht worden ist, daß die Änderungen nicht 
vom Urheber stammen. Die Durchführung dieser Bestimmungen 
überwacht das Ministerium (§ 14 Abs. 3). Dieses hat auch schließ
lich (§ 17 Abs. 3) noch die Aufgabe, darüber zu wachen, daß ge
meinfreie Werke nicht in einer solchen Weise abgeändert werden, 
daß hierdurch die kulturellen Interessen der Allgemeinheit leiden. 

4. Da das D eu t s c heR ei c h durch die Rechtsprechung das 
Urheberpersönlichkeitsrecht weit über die Grundlinien des Abs. 1 
hinaus schützt, lag eine Verpflichtung für das Deutsche Reich zur 
N ovellierung seiner Urheberrechtsgesetze nicht vor (unentschieden 
gelassen bei K lau e r a. a. O. S. 375). Im gleichen Sinne Mit t e 1-
s t ä d t GRUR. 1930, 5I. 

5. Das Gleiche gilt für die Sc h w e i z, wo das Bundesgericht 
in Übereinstimmung mit der schweizer Regierung (Bundesblatt 
1930, 11, 117) der Auffassung ist, daß die durch Art. 6 b geregelten 
urheberpersänlichkeitsrechtlichen Befugnisse bereits durch Art. 44 
und Art. 43 Ziff. 1 gewährleistet sind (Bundesger. in Da. 1934, 59). 

6. Obwohl Si a m sich - zum Zwecke des Beitritts zur RBUe. 
- ein neu es Urheberrechtsgesetz (vom 16. 6. 1931) gegeben hat, 
finden sich darin keine Bestimmungen über das Urheberpersän
lichkeitsrecht. Ob etwa dieser Schutz aufgrund des common law 
gewährt wird, ist nicht bekannt (Da. 1932, 102). 

IV. Über den Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts in 
USA. vgl. S war t s in Ufita IV [1931] 515. 

Art.7. 

(1) Die Dauer des durch -diese Übereinkunft gewährten 
Schutzes umfaßt das Leben des Urhebers und fünfzig Jahre nach 
seinem Tode. 

(2) Doch richtet sich für den Fall, daß diese Frist nicht gleich
mäßig von allen Verbandsländern angenommen werden sollte, die 
Dauer des Schutzes nach dem Gesetz des Landes, wo er bean
sprucht wird; sie kann aber die im Ursprungsland festgesetzte 
Dauer nicht überschreiten. Die Verbandsländer sind daher nur in 
dem Maße verpflichtet, die Vorschrift des vorhergehenden Ab
satzes anzuwenden, als sich dies mit ihrer inneren Gesetzgebung 
in Einklang bringen läßt. 

(3) Für Werke der Photographie und eines ähnlichen Ver
fahrens, für nachgelassene, für anonyme oder pseudonyme Werke 
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richtet sich die Schutzdauer nach dem Gesetz des Landes, wo der 
Schutz beansprucht wird, ohne daß diese Dauer die im Ursprungs
lande des Werkes festgesetzte überschreiten kann. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

I. Der Abs. 1 enthält lediglich einen Wunsch über die Dauer 
der Schutzfrist, wobei es den Verbandsländern überlassen bleibt, 
ob sie in ihrer Gesetzgebung diesen Wunsch zur Norm erheben 
wollen. Irgend eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Das ist 
ausdrücklich auf der Berliner Konferenz, die Art. 7 Abs. 1 ge
schaffen hat, festgelegt worden (Berlin S. 243), wobei die großbrit. 
Delegation trotz Unterzeichnung des Berliner Textes sich für ihre 
Regierung Freiheit nach jeglicher Richtung hin vorbehalten hat. 
Es bedeutet eine völlige Verkennung des Wesens des Urheber
rechts und der Aufgaben der urheberrechtlichen Gesetzgebung, 
wenn man die Güte eines Urheberrechtsgesetzes rein ellen mäßig 
nach der Länge der Schutzfrist bemessen, somit ein Urheberrechts
gesetz mit kürzerer Schutzfrist als rückständig bezeichnen wollte. 
Die Bemessung der Schutzfrist, wie auch ihre Ausgestaltung, ist 
einzig und allein Sache jedes Verbandslandes, das damit die von 
ihm als schützenswert betrachteten Interessen wahrt. 

Hierfür spricht die vom Berner Büro in Da. 1926, 53 angestellte 
Erwägung, daß, wenn Art. 7 Abs. 1 eine materiell-rechtliche Norm 
iuris cogentis wäre, im Verhältnis zwischen Brasilien und Spanien 
die 50jährige Schutzfrist gelten müßte (sofern nicht Art. 20 ein
schlagen würde). 

Daß es zu begrüßen wäre, wenn eine einheitliche Schutzfrist 
eingeführt würde, braucht nicht begründet zu werden. Nament
lich der Hinblick auf die Verfilmung und rundfunkmäßige Wieder
gabe (0 pet in BI. Fr. S. 141) läßt eine solche Regelung als wün
schenswert erscheinen. 

1. Ebensowenig wie eine Verpflichtung zur Einführung der 50-
jährigen Schutzfrist besteht überhaupt eine Verpflichtung für die 
Verbandsländer - wenigstens nach dem Wortlaut der RBUe. -, 
eine zeitlich irgendwie bemessene Schutzfrist einzuführen. Doch 
kann aus Art. 7 b Abt. 1 und Abs. 3 entnommen werden, daß die 
Schutzfrist mindestens bis zum Tode des Urhebers dauern muß, 
und das Gleiche gilt für den Schutz des Urheberpersönlichkeits
rechts. 

Den Verbandsländern steht es ferner frei, die urheberrechtlich 
geschützten Werke, sei es nach ihren Schöpfern, sei es nach Werk
gattungen, in ihrer Schutzdauer verschieden zu behandeln. 
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1. Das, was als S c hut zirn S i n n e des Ab s. 1 anzusehen 
ist, wird von der RBUe. nicht erläutert. Wie nun ein jedes Werk 
in verschiedener Weise ausgewertet werden kann, so besteht auch 
ein Schutz gegen diese verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten. 
Dieser Schutz ist entsprechend diesen technischen Verwertungs
formen verschieden ausgebildet, sowohl dem Umfange nach als 
auch nach seiner Dauer. Und es gibt auch jetzt noch Verbands
länder, die nicht eine einheitliche Schutzfrist für alle Verwertungs
möglichkeiten des Werkes normiert haben, sondern - neben 
Sonderschutzfristen für einzelne Werkgattungen (z. B. Lichtbilder, 
nachgelassene Werke usw.) - noch die Schutzfristen für die ein
zelnen Verwertungsarten verschieden bemessen. So wird das 
Übersetzungsrecht besonders bemessen in Estland (Ziff. 33 Abs. 2), 
in Griechenland ([auch hi.nsichtlich des Aufführungsschutzes und 
des Rechts der Wiedergabe des Werkes in Sammelwerken] Art. 
6, Art. 7 Abs. 2), in Irland (Art. 154 Ziff. 2 a), in Japan (Art. 7). in 
Jugoslavien (§ 6 Abs. 3). 

[Dagegen ist in Italien seit 1. 8. 1931 Art. 27 des geltenden 
Urheberrechtsgesetzes aufgehoben, der den vollen Übersetzungs
schutz bei wissenschaftlichen Werken davon abhängig macht, daß 
innerhalb von 10 Jahren seit der Veröffentlichung eine Über
setzung erschienen war (vgl. hierzu Pi 0 1 a Ca seil i in JDA. II 
[1931] 145). Ebenso haben die Niederlande durch Gesetz vom 9.7. 
1931 die alte Regelung des Art. 39 des Urheberrechtsgesetzes aufge
hoben, nachdem sie bei der Ratifikation des Romtextes den alten 
Vorbehalt hinsichtlich des Übersetzungsschutzes nicht aufrecht er
halten hatten (vgI. unten S. 266)]. 

2. Der vom Art. 7 Abs. 1 gewährte Schutz ist der allgemeine 
Schutz des Werkes gegen seine Wiedergabe, körperliche oder un
körperliche. Nur dieser Schutz ist gemeint, wo immer in RBUe. 
von einer Schutzfrist gesprochen wird, so daß alle Besonderheiten 
in der Schutzbemessung einzelner Befugnisse (vgl. die ausführ
lichen Darlegungen in Da. 1925, 98, 113, 122; 1926, 15, 26, 38) hier 
ausscheiden. Inwieweit Vorbereitungshandlungen zur Herstellung 
von VervieIfältigungstücken nach Ablauf der Schutzfrist noch 
während der Schutzfrist erlaubt sind, ist nach der Landesgesetz
gebung bzw. Rechtsprechung zu entscheiden. Für deutsches Recht 
vgl. RGZ. 107, 277, Da. 1914, 135. 

Die Schutzfrist ~ beträgt: 
30 Jahre 

in Bulgarien, Danzig, Deutsches Reich, Japan, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Siam; 

1 Das Reichsgesetz vom 13. 12. 1934 konnte bei diesen Ausführungen 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
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50Jahre 
in Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien und Dominien, Italien, Jugoslawien, 
Marokko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich 
(seit Gesetz vom 15. 12. 1933, in Ufita VII [1934] 102; über 
das Zwischengesetz vom 19. 12. 1929 vgl. A die r in JW. 
1930, 1655), Polen, Syrien-Libanon, Tschechoslowakei, 
Tunis, Ungarn; 

60 Jahre 
in Brasilien; 

80 Jahre in Spanien (die Ansicht 0 lag nie r's II, 124, daß 
im Falle des Art. 6 Abs. 3 - Übertragung des Urheberrechts und 
Hinterlassung von Pflichterben -, der Schutz nur 50 Jahre betrage, 
ist irrig); 
sie ist u n b e s c h r ä n k t in Portugal. 

In Haiti für Lebenszeit des Urhebers, für direkte Abkömm
linge 20 Jahre, für andere Erben oder Rechtsnachfolger 10 Jahre. 

Der Kampf um die Schutzfrist, der noch vor Jahren im 
Deutschen Reich mit großem Aufwand an Druckerschwärze und 
Lungenkraft geführt worden ist, ist verstummt. Mit Recht. Denn 
die im Deutschen Reich jetzt herrschende Erkenntnis, daß das 
Urheberrecht ein sozial-gebundenes Recht ist, läßt die Bemessung 
der Schutzfrist als unwesentlich erscheinen, wenn nur dafür ge
sorgt ist, daß die Interessen der Allgemeinheit in genügender Weise 
gewahrt sind, und daß durch Übergangsbestimmungen Härten bei 
der Durchführung einer etwaigen Verlängerung der Schutzfrist 
vermieden werden. Trotzdem darf eines nicht verkannt werden: 
die 30jährige Frist, die auf der Berliner Konferenz für das Deutsche 
Reich herausgekämpft worden ist, um dem Parsifal-Monopol zu 
entgehen, entspricht der deutschen Auffassung, und zwar jetzt 
nach der deutschen Revolution mehr noch als früher. Denn nicht 
nur, daß die 50jährige Schutzfrist mit Recht die romanische Schutz
frist genannt wird (H e y man n a. a. O. S. 112) (denn sie ist zu
erst in Frankreich normiert worden), sie ist - und das ist das 
Ausschlaggebende in diesem Zusammenhange - aus einer stark 
individualistischen Mentalität heraus erwachsen, steht also, für 
sich gemessen, im schroffen Widerspruch zur Auffassung des Ur
heberrechts als eines sozial gebundenen Rechts. 

3. Man darf damit rechnen, daß die Verbandsländer, die die 
50jährige Schutzfrist noch nicht eingeführt haben, nunmehr zu 
dieser Frist übergehen werden. Wem die Rechte aus einer solchen 
Verlängerung zufallen, bestimmt sich nach der Gesetzgebung des 
Verbandslandes. Nach der franz. Rechtsprechung (vgl. Va u-
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no i s in Da. 1926, 103, auch Da. 1930, 45 und Da. 1931, 46) kommt 
die Verlängerung den Erben des Urhebers, nicht demjenigen zu
gute, dem das Urheberrecht seitens des früheren Urhebers über
tragen worden ist; im gleichen Sinne itaI. Kass. in Da. 1931, 94 und 
in Da. 1934, 47. Für das Deutsche Reich ist die Frage noch nicht 
praktisch geworden. Hier haben sich jedoch hinsichtlich der 
durch die Novelle von 1910 zu den beiden Urheberrechtsgesetzen 
und der durch die Rechtsprechung anerkannten neuen Wieder
gabemöglichkeiten folgende Grundsätze in der Rechtsprechung 
entwickelt: Inwieweit trotz der Übertragung des Urheberrechts 
neu entstehende Verwertungsmäglichkeiten und neue gesetzlich 
festgesetzte Befugnisse dem Inhaber des übertragenen Urheber
rechts oder dem Urheber zufallen, wird durch den mit der Über
tragung verfolgten Zweck bestimmt (Zweckübertragungstheorie 
vgl. Hoff man n Ufita IV [1931] 359; RGZ. 118, 282; 123, 213, 
140, 231; 140, 255). 

Verlängert ein Verbandsland seine Schutzfrist, so braucht es sie 
auf die inzwischen frei gewordenen Werke nicht auszudehnen; es 
steht ihm frei, einer solchen Verlängerung keine rückwirkende Kraft 
zu verleihen. Inwieweit etwa inzwischen erschienene Verviel
fältigungsstücke der gemeinfrei gewordenen Werke dann weiter 
verbreitet werden dürfen, wird dann zweckmäßig durch Übergangs
vorschriften bestimmt. Dagegen kann der Verbandsschutz der 
RBUe., ist das Werk einmal frei geworden, nicht erneut erworben 
werden (Art. 18 Abs. 2), auch wenn die Schutz dauer durch das Ur
sprungsland verlängert wird, das Werk also dort wieder Inlands
schutz genießt. Ist dagegen die Schutzfrist im Ursprungsland 
noch nicht voll abgelaufen, so kommt diese Verlängerung dem 
Werke in den anderen Verbandsländern nach Maßgabe des Art. 7 
zugute. 

II. Aber es besteht auch keinerlei Verpflichtung für 
die einheimischen Verbandsstaaten, den internen Schutz für 
Werke inhaltlich irgendwie zu normieren. Die RBUe. greift in 
diesen Schutz überhaupt nicht regelnd ein, während der Schutz 
des verbandseigenen Werkes in anderen Verbandsländern als dem 
Ursprungslande durch Art. 4 ff. geregelt wird. 

1. Mit der Festlegung eines Sonderrechts zur Regelung eines 
bestimmten Tatbestandes der Verwertung von Urheberrechtsgut 
ist aber noch nichts über den Umfang dieses Rechts gesagt, auch 
wenn die RBUe., so wie sie es bei dem Übersetzungsrecht, dem 
Recht der rundfunkmäßigen Wiedergabe und dem Recht der 
mechanisch-musikalischen Wiedergabe unu dem Recht der Ver
filmung tut, dies als "ausschließlich" bezeichnet. Denn der Be
griff der Ausschließlichkeit ist danach zu bemessen, was die lex 
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fori als ausschließlich im Sinne ihres Urheberrechtsgesetzes ver
steht. Es ist durchaus falsch, als ausschließliches Recht lediglich 
ein solches anzusehen, das dem Inhaber das Recht gibt. Dritte von 
jeglicher Verwertung seines Werkes auszuschließen. Einmal ist 
es mit dem Begriff der Ausschließlichkeit durchaus vereinbar, daß 
das Verbandsland gewisse Verwertungen im Interesse der Allge
meinheit gestattet (vgl. oben S. 28 ff.), so daß also das, was dem Ur
heber als urheberrechtliche Befugnis verbleibt, ihm ausschließlich 
zusteht. 

Zu der inhaItlichen Begrenzung hat sich eine - im Laufe der 
letzten Jahre immer an Bedeutung wachsende - Begrenzung 
der Wirkung nach gesellt (man könnte auch in Anwendung 
eines Modewortes von statischer und dynamischer Begrenzung 
sprechen). Der eigentliche Sinn des ausschließlichen Rechts, das 
Verbot jeglicher Benutzung des Werkes, ist längst verloren ge
gangen. Nur in seltesten Fällen will der Urheber einen Dritten 
ausschließen. Sein Ziel geht vielmehr auf Verwertung seines 
Werkes, auf Erlangung von Entgelt seitens dessen, der das Werk 
irgendwie verwertet hat. Darum überläßt er sein Werk der Au
torengesellschaft, die über die Zahlung des Entgeltes seitens der 
Verwerter wacht, und in deren Hand der Unterlassungs anspruch 
das schärfste Mittel ist, den Verwerter zur Zahlung der gefor
derten Beträge zu bringen. So erscheint es richtig, in den Fällen. 
wo die Verletzung des Werkes minimal erscheint gegenüber dem 
Schaden, der durch einen solchen Unterlassungsanspruch angerich
tet werden kann, insbesondere in den Fällen, daß der Hersteller 
eines Films, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, bei der Her
stellung ein noch geschütztes Werk verwendet hat, dcn Unter
lassungsanspruch des verletzten Urhebers ganz auszuschließen und 
ihn auf den Schadensersatzanspruch zu verweisen (H 0 f f man n 
§ 59 Abs. 3 S. 98). 

2. Noch verwandter ist eine solche Vor s c h r i f t der Be
stimmung des § 30 des tschechoslow. Urheberrechtsgesetzes, wo
nach der Komponist, der weder Mitglied der tschechoslow. Ur
hebergesellschaft (OSA.) noch einer durch diese vertretenen aus
ländischen Urhebergesellschaft ist, im Falle einer unzulässigen 
Aufführung seines Tonkunstwerkes statt des Schadensersatzan
spruches nur den Tarifsatz für die betr. Aufführung verlangen 
kann (eine Bestimmung, deren Aufnahme dem Vertreter der 
tschechoslowakischen Urheber, L ö wen b ach, zu danken ist). 
Soweit ich sehen kann, sind gegen diese Vorschrift - außer von 
Gell n e r in GRUR. 1926, 424 - keinerlei rechtliche Bedenken 
erhoben worden. Und doch schränkt sie die Wirkung des aus
schließlichen Aufführungsrechts am Tonkunstwerke, welches § 27 
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Abs. 1 des tschechoslow. Urheberrechtsgesetzes audrücklich fest
legt, stark ein: das Gesetz gibt dem Komponisten anstelle des 
unbeschränkten Rechts den Anspruch auf das, was der Ge
setzgeber als angemessenes Entgelt für die betreffende Wiedergabe 
ansieht. 

Daher war auch (Da. 1930, 15) die g roß b r i t. mus i c a I 
Cop y r i g h tB i 11 (vgl. S. 31) nur insoweit mit den Vorschriften 
der RBUe. unvereinbar, als sie das Aufführungsrecht auf einen 
Vorbehalt gestützt hat; soweit sie dagegen das Recht des Kom
ponisten in ein solches auf ein bestimmtes Entgelt wandelt, war 
sie mit den Bestimmungen der RBUe. durchaus vereinbar. 

3. Auf der Rom k 0 n f er e n z war nun der Kampf ganz be
sonders um das g roß b r i t. System des sogen. domaine public 
payant entbrannt (das in Wirklichkeit eine gesetzliche Lizenz 
darstellt, so jetzt das Berner Büro in Da. 1933, 92), so daß Ra e -
s t a d (S. 35) mit vollem Recht von einem Kampf der propriMe 
Iitteraire gegen das System der gesetzlichen Lizenzen spricht. 
Daß dabei die deutsche Delegation auf Seiten der Franzosen focht, 
erscheint uns heute, die wir in dem großbrit. System einen der 
Anwendungsfälle des Grundsatzes des sozial-gebundenen Rechts 
erblicken, nicht recht begreiflich, sofern man nicht beachtet, daß 
es der deutschen Delegation (vgl. K lau e r a. a. O. 376) darum 
zu tun war, festgestellt zu sehen, welcher Urheberrechtsschutz 
dem großbrit. System zukomme. Denn in deutschen Regierungs
kreisen trug man sich damals noch mit der Absicht, daß großbrit. 
System zum Ausgleich zwischen 30jähriger und 50jähriger Schutz
frist einzuführen. 

Die Debatten um dieses großbrit. System sind für die Fort
entwicklung des internationalen wie nationalen Urheberrechts 
von großer Bedeutung, so daß hierauf näher eingegangen werden 
muß (vgl. auch die kritischen Darlegungen von Bau m JW. 1928, 
2061). 

Das großbrit. System (ebenso das der Dominien) besteht [aus
führlich bei H e y man n S. 8] darin, daß ein unbedingter Schutz 
25 Jahre p. m. a. besteht, für weitere 25 Jahre aber jedermann be
rechtigt ist, das Werk zu vervielfältigen, wenn er seine Absicht 
dem Inhaber des Urheberrechts kundgibt und eine Tantieme von 
10 v. H des Ladenpreises zahlt (Art. 3 Abs. 2 vgl. auch Reglement 
Nr. 532 vom 7. 6. 1912). Um aber eine Gewähr dafür zu haben, 
daß dem Erben des Urhebers auch tatsächlich diese Einnahmen 
aus der gesetzlichen Lizenz zufließen, hat das großbrit. Urheber
rechtsgesetz nach dem Vorbild des Art. 6 des span. Urheberrechts
gesetzes vom 10. 1. 1879 in Art. 5 Ziff. 2 bestimmt, daß Über
tragungen von Urheberrecht keine Wirkung haben über die Frist 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 9 
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von 25 Jahren p. m. a. hinaus. Dieses großbrit. System erklärt 
sich historisch daraus, daß das frühere großbrit. Urheber
rechtsgesetz einen Urheberrechtsschutz vorsah, der 7 Jahre p. m. a. 
betrug oder 42 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des ersten 
Werkes, und man nun nicht ohne Weiteres zur reinen Schutzfrist 
von 50 Jahren übergehen wollte. Diese gesetzliche Lizenz war 
bis zum Jahre 1927 in Frankreich als Urheberschutzfrist angesehen 
worden; niemand hat, soweit ich sehen kann, in diesen 
15 Jahren seit Inkrafttreten des großbrit. Urheberrechtsgesetzes 
diese Rechtsanschauung bestritten. So stellt Da. 1926, 52 (ebenso 
Da. 1926, 129) das großbrit. System in Ansehung der Schutzfrist 
nach Art. 7 der normalen Schutzfrist gleich, eine Rechtsauffassung, 
der sich von deutscher Seite das OLG. Hamburg in MuW. 19171 
1918, 86 angeschlossen hat. Im gleichen Sinne auch das franz. 
(F 0 tu S. 208 Anm. 3) und das großbrit. Schrifttum (e 0 p i n ger 
S. 85). 

Diese einheitliche Auffassung wurde i. J. 1927 auf dem Kon
greß der Ass. in Lugano von Mai 11 a r d bekämpft (vgl. Hof f
man n GRUR. 1927, 666). Dieser auf der Romkonfercnz fortge
setzte Kampf ging aber weniger (wie Mai 11 a r d Da. 1928, 140 
ausführt), darum, die Ausbreitung dieses Systems zu verhindern, 
als um die franz. These, daß Urheberrecht nur ein ausschließ
liches Recht des Urhebers sein könne. Daß dieser franz. Stand
punkt unbegründet ist, ist augenscheinlich. Wäre nämlich diese 
Auffassung richtig, so müßte, da das großbrit. System des Art. 3 
Abs. 2 nahezu völlige Übereinstimmung mit dem Rechtsgedanken 
der Schallplattenlizenz des Art. 19 Abs. 2 zeigt, die franz. Doktrin 
dann auch folgern, daß in Großbritannien überhaupt kein Ur
heberrechtsschutz besteht, da die mechanisch - musikalische Ver
vielfältigung von vornherein der Allgemeinheit "freigegeben" 
worden ist. 

Die ital. Regierung hatte zusammen mit dem Berner Büro für 
die Romkonferenz vorgeschlagen, in Art. 7 Abs. 2 eine Bestimmung 
aufzunehmen, wonach ein Unterschied im Schutzumfang zwischen 
Ursprungsland und dem Land der lex fori die Anwendung des 
Abs. 2 nicht hindere, wobei sie (Rom. S. 69) ausdrücklich auf das 
großbrit. System hinwies, somit also die Auffassung vertrat, daß 
die großbrit. Werke in Frankreich volle 50 Jahre p. m. a. zu 
schützen seien. Dem stimmte die schwed. Delegation zu (Rom 
S. 122), wobei sie darauf hinwies, daß nach ihrer Auffassung das 
großbrit. System ein Urheberrechtsschutz auch im Sinne der RBUe. 
sei, weil die - hierbei allein betroffenen - vermögensrechtlichen 
Interessen des Urhebers ausreichend geschützt seien. 
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Dieser Vorschlag wurde von der deutschen Delegation sehr 
stark befürwortet und in der Diskussion sah es aus, als ob Über
einstimmung hierüber auf folgender Grundlage erzielt werden 
könnte. 

"Si dans un Pays de l'Union le detai de protection comporte, 
apres la mort de l'auteur, une periode Oll, a condition qu'il soit 
verse une redevance aux ayants droit de l'auteur la reproduction 
de l'oeuvre, pour la vente, est licite, les autres Pays de I Union ne 
sont tenus, pendant cette periode, que d'appliquer aux oeuvres 
originaires dudit pays, un traitement correspondant a celui qui est 
prevu dans ce pays. Toutefois la duree du droit exclusif ne peut 
jamais etre inferieure a vingt-cinq ans." 

Hiergegen erhob sich der Widerspruch der norweg. Dele
gation, die ihren Standpunkt in einer besonderen Denkschrift 
(Rom S. 319) niedergelegt hat. Hier wird ausgeführt, daß wie sich 
aus ausdrücklichen Erklärungen auf der Pariser und Berliner Re
visionskonferenz ergäbe (Paris S. 176, Berlin S. 255), eine Bindung 
der Verbandsländer auf Anerkennung eines ausschließlichen 
Rechts des Urhebers als dasjenige System, welches seit der BUe. 
bzw. RBUe. als Urheberrechtsschutz vorausgesetzt wird, nicht 
erfolgt sei, daß aber weiter jener Vorschlag dem Art. 4 zuwider
laufe, weil er anstelle der Gleichstellung der verbandseigenen 
Werke mit den einheimischen den Grundsatz der Reziprozität 
einführt; daß durch die RBUe. das großbrit. System als Urheber
rechtsschutz bereits anerkannt sei, und daß schließlich die Rom
konferenz den jetzt zuguterletzt gemachten Vorschlag in seinen 
Folgen noch nicht übersehen könnte. 

In der Vollsitzung der Konferenz wurde dann der Vorschlag 
mit den Stimmen von Japan, Norwegen, Neu-Seeland und Polen 
abgelehnt (Rom S. 243). Auch hier hielt die franz. Delegation den 
Abschluß eines besonderen Abkommens für wünschenswert (ein 
solches ist aber bis jetzt noch nicht erfolgt), und die poln. Dele
gation wies (Rom S. 293) ausdrücklich darauf hin, daß ihr ab
lehnendes Votum lediglich erfolgt sei, weil der Vorschlag mit dem 
Geist der RBUe., dem Grundsatz der Inländerbehandlung, unver
einbar sei. 

Mit vollem Recht hat 0 s t er tag (in Da. 1928, 125 und 126) 
auf die (von Mai II a r d in Da. 1928, 140 abgestrittenen) Folgen 
hingewiesen, die die Annahme des franz. Standpunktes gebracht 
hätte. Denn wenn das System der gesetzlichen Lizenz nicht als 
ein dem ausschließlichen Recht des Urhebers gleichwertiges an
gesehen wird, könnte Frankreich den deutschen Werken einen 
Schutz gegen die mechanisch-musikalische Wiedergabe verweigern, 
und das Deutsche Reich könnte dann im Wege der reziproken 
Behandlung den franz. Werken den Schutz gegen die mechanisch-

9* 
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musikalische Wiedergabe verweigern. Und Gleiches könnte für 
jede Art der Begrenzung des Urheberrechts geschehen, die das 
Landesgesetz hinsichtlich einzelner urheberrechtlicher Befugnisse 
vorsieht. 

Man sieht, daß der franz. Standpunkt, wenn man ihn bis zum 
Ende durchdenkt, zur Auflösung der RBUe. führt und führen muß. 

Es standen auf der Romkonferenz demgemäß zwei An
schauungen schroff einander gegenüber, die eine ist von Ra e -
s t a d dahin festgelegt worden (Rom S. 320): 

,,11 est certain que, d'apres la Convention actuelle, le regime 
de tantiemes (pourvu que le taux adopte soit equitable) constitue 
une protection dans le sens de la Convention, non seulement 
lorsqu'il s'agit de la reproduction, mais aussi lorsqu'il s'agit de 
l'execution et de la representation d'une oeuvre". 

Ein Mitglied der franz. Delegation hat dagegen die franz. 
Auffassung dahin geförmelt (Da. 1928, 81): 

"Le domaine public payant n' est pas une protection c' est une 
simple indemnisation". 

N ach dem was S. 32 u. 127 ausgeführt worden ist, kann es einem 
Zweifel nicht unterliegen, daß nach deutscher Rechtsauffassung 
Ra e s ta d Recht hat. Nicht die Intensität des Schutzes ent
scheidet, nicht die Tatsache erscheint ausschlaggebend, ob der Ur
heber kraft seines Rechts am Werke Andere von der Benutzung 
seines Werkes ausschließen kann, sondern einzig und allein die 
Tatsache, daß das Gesetz dem Urheber als Schöpfer des Werkes 
einen Schutz verleiht, bestehe dieser nun in einem ausschließlichen 
Recht gegenüber jedwedem Dritten, bestehe er in einem obliga
torischen Anspruch auf Zahlung irgend eines vom Gesetzgeber 
als gleichwertig festgelegten Entgeltes. 

Der von Frankreich verfochtene Standpunkt ist aber um 80 

bedenklicher, als man nämlich (wie dargestellt) im Lauf der Ver
handlungen versucht hat, durch Einführung der materiellen Rezi
prozität einen Ausgleich zwischen dem großbritannischen System 
und dem franz. Standpunkt herbeizuführen (vgl. S. 10). 

Es ist deshalb abzulehnen, daß diese Auffassung nach dem 
belgisehen Vorschlag für die Brüsseler Konferenz (Belgien S. 21) 
Norm der RBUe. werden soll. Vestigia terrent! 

III. An die Spitze aller Ausführungen über die Bedeutung des 
Art. 7 - über den Grundsatz des Abs. 1 hinaus - muß der Satz 
gestellt werden, daß hinsichtlich der Schutz dauer die Gleichstel
lung des verbandseigenen Werkes mit dem inländischen Werke 
durch die RBUe. erfolgt ist, also grundsätzlich ohne Berücksich
tigung der Schutzdauer im Ursprungslande. Diese Gleichsetzung 
ist auf der Berliner Konferenz erreicht worden. Schon der deutsche 
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Vorschlag (Berlin S. 38) erweist mit aller Deutlichkeit, daß hier 
der Grundsatz der Inländerbehandlung auch hinsichtlich der 
Schutzfrist durchgeführt werden sollte, und der Kommissionsbe
richt (5. 239) unterstreicht das noch. 

Drei Lösungsmöglichkeiten waren auf der Berliner Konferenz 
zur Regelung dieser wichtigen Frage vorgeschlagen worden. Am 
weitesten ging der franz. Vorschlag, der eine Vereinheitlichung 
auf der Grundlage der 50 Jahre vorsah (wodurch also Art. 7 Abs. 1 
ius cogens geworden wäre und zwar entsprechend der Tendenz 
dieses Vorschlages ius cogens minimum). Ocr deutsche Vorschlag 
sah die lex fori als ausschlaggebend an, während die BUe. die lex 
soli entscheiden ließ. Aus praktischen Gründen nahm man das 
gemischte System des Art. 7 Abs. 2 an. 

Zur Anwendung des Art. 7 ist also erste Voraussetzung, daß 
festgestellt wird, welche Schutzfrist (im oben S. 125 dargelegten 
Sinne) für diese Art von Werken das Urheberrechtsgesetz des 
Ursprungslandes vorsieht. Dabei bleibt die Intensität des Schutzes 
völlig außer Acht (vgl. oben S. 127). Die so festgestellte Schutz
dauer ist dann mit der Schutzdauerbestimmung nach den Ge
setzen des Landes, in dem der Schutz angerufen werden soll, zu 
vergleichen, wobei wieder rechtlich ohne Bedeutung ist, ob die 
Schutzausdehnung auch bezüglich dieser Werkkategorie wie nach 
der lex fori die gleiche ist wie im Ursprungslande. Es muß also 
hierbei ganz scharf zwischen Dauer (durt~e) und Umfang (Hendue) 
des Schutzes geschieden werden (vgl. Da. 1929, 60). So die ein
mütige Auffassung der Rechtsprechung: Deutsches Reich RGZ. 
102, 139; 111, 14; Italien Da. 1916, 115; Spanien Da. 1914, 123; 
Tschechoslowakei Da. 1927, 12. Beistimmend Ra es ta d S. 98; 
Sei 11 er S. 212, zweifelnd Da. 1927, 124 (das diese Ansicht jedoch 
de lege ferenda für wünschenswert erachtet), a. A. Pot u S. 222 
und Wauwermans 5.89. 

Sind nun die Schutzfristen verschieden, so gilt folgende 
Regelung: 

1. Die Dauer des Schutzes wird nach der lex fori bestimmt, 
so daß die Schutzdauer dieses Verbandslandes grundsätzlich ent
scheidet. Dieses gilt, auch für den Fall, daß das Werk im Ur
sprungsland überhaupt nicht geschützt ist. Wenn z. B. ein Er
zeugnis des Kunstgewerbes im Ursprungslande überhaupt keinen 
urheberrechtlichen Schutz genießt (vielmehr nur einen muster
rechtlichen), wird es im anderen Verbandsland nach dessen Ur
heberrechtsgesetz geschützt, kann also dort den 50jährigen Ur
heberrechtsschutz genießen, ist aber, besteht nach der lex fori 
lediglich eine kurze Urheberschutzfrist, für diese Erzeugnisse, auch 
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gemäß der Zeitdauer diesen Vorschriften unterworfen, wobei 
wieder, wenn das Ursprungsland überhaupt den Urheberrechts
schutz kennt, Art. 7 Abs. 2 gilt. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die beiden in Betracht 
kommenden Länder eine längere Schutzdauer als die von der 
RBUe. gewünschte von 50 Jahren kennen. 

Beispiele für Schwierigkeiten, die sich aus der Verschieden
heit der Schutzfristen ergeben können, bringt Da. 1933, 91. 

2. Grundsätzlich soll die Schutzdauer der lex fori diejenige 
der lex soli nicht übersteigen, jedoch steht es jedem Verbands
lande frei, das verbandseigene Werk länger zu schützen als sein 
Ursprungsland (so Paris S. 112 und 161). Die Vorschrift des Art. 7 
Abs. 2 Satz 1 normiert somit keinen Maximalschutz (vgl. S. 24). 

Übrigens ist insbesondere von franz. Seite diese Bestimmung 
stark angefochten worden mit der Begründung, daß sie jeden Ver
such, durch Ausbau der internen Gesetzgebung, insbesondere durch 
Verlängerung des Urheberrechtsschutzes die Lage der Urheber 
zu verbessern, zunichte mache. Mit anderen Worten, die An
hänger dieser Auffassung glauben auch die Gewährung eines er
weiterten inländischen Urheberrechtsschutzes von der materiellen 
Gegenseitigkeit abhängig machen zu müssen. 

Inwieweit für die Bestimmung des Ursprungslandes und damit 
die Schutzfrist für die betr. Werkgattung die Staatsangehiirigkeit 
des Urhebers wesentlich ist, vgl. oben S. 99. Mit Recht macht 
Wau wer man s (S. 93) hierbei auf die Schwierigkeiten aufmerk
sam, die daraus entstehen können, daß das Ursprungsland ver
schieden sein kann, je nachdem, ob das Werk veröffentlicht ist 
oder nicht (oben S. 76). Solange das Werk nicht veröffentlicht 
list (im Sinne des Art. 4 Abs. 4), ist Ursprungsland das Verbands
land, dem der Urheber angehört. Wenn also ein Lichtbild, das 
von einem Deutschen hergestellt worden ist, nicht erschienen ist, 
ist Ursprungsland das Deutsche Reich. Es genießt hier den in
ländischen Schutz, nämlich 10 Jahre seit dem Erscheinen (§ 26 
KSchG.), wobei der Begriff des Erscheinens sich mit dem der 
Veröffentlichung im Sinne des Art. 4 Abs. 4 deckt. Ist das Licht
bild aber zu Lebzeiten des Herstellers nicht erschienen, endet der 
Schutz 10 Jahre p. m. a. Wird nun das Lichtbild innerhalb dieser 
Frist in einem Verbandslande veröffentlicht, so ist dieses Ver
bandsland nunmehr Ursprungsland, und seine Schutzfrist kommt 
nach Maßgabe des Art. 7 in Betracht. Das gilt aber nicht, wenn 
der deutsche Schutz durch Fristablauf erloschen ist, denn dann 
kann gemäß Art. 18 Abs. 2 das Lichtbild nicht erneut Schutz in 
einem anderen Verbandslande erlangen. 
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3. Wenn nun auch Art. 7 Abs. 1 keine Verpflichtung zur Ein
führung der 50jährigen Schutzfrist darstellt, sondern lediglich 
einen Wunsch de lege ferenda, so hat man auf der Berliner Kon
ferenz noch die Vorsicht walten lassen, durch Art. 7 Abs. 2 aus
drücklich die Verbandsländer, auch wenn sie die 50jähr. Schutzfrist 
eingeführt haben und gegebenenfalls auf ein verbandseigenes Werk 
anwenden, zur Gewährung dieses 50jährigen Schutzes nur in dem 
Maße zu verpflichten, als dies mit ihrer internen Gesetzgebung 
im Einklang steht. 

Damit werden, wie Ren au I t (Berlin S. 244) klarstellt, Fälle 
getroffen, daß ein Verbandsland zwar die 50jährige Schutzfrist hat, 
für gewisse Werkarten oder für einzelne urheberrechtliche Be
fugnisse nach Ablauf einer gewissen Zeit innerhalb der Schutz
frist Begrenzungen vorsieht; so Dänemark (§§ 14 b, 14 c, 14 f in 
Fassung der Novelle vom 26. 4. 1933), Finnland (§ 17 Ziff. 4), Nor
wegen (§ 9 Ziff. 2 und Ziff. 6). 

Das Gleiche gilt aber auch - und es ist eigenartig, daß 
dieses Argument bei der Diskussion auf der Romkonferenz nicht 
in die Wagschale geworfen worden ist - bezüglich der gesetzlichen 
Lizenz nach Art. 3 Abs. 2 des großbrit. Systems. Auch hier tritt 
eine Begrenzung des Schutzumfanges 25 Jahre p. m. a. ein, so daß 
es der großbrit. Gesetzgebung freisteht, dieses System für ein 
verbandseigenes Werk, das 50 Jahre in Großbritannien zu 
schützen ist, anzuwenden. 

IV. Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht für bestimmte Werk
arten, die erschöpfend im Abs. 3 aufgezählt sind, d. h., diese Werk
arten werden, gleichviel ob die 50jährige Schutzfrist einheitlich 
in den Verbandsländern eingeführt worden ist, geschützt in An
wendung des Grundsatzes des Abs. 2 nach der lex fori, jedoch 
nicht über die vom Ursprungsland festgesetzte Schutzdauer 
hinaus. Praktisch bietet also heute die Bestimmung des Abs. 3 
nichts Besonderes. 

Diese Werkarten sind: 
1. Lichtbilder. 
2. Die a non y m e n und p s eu don y m e n Werke. Die 

RBUe. bringt keine Begriffsbestimmung hierfür, überläßt die Ab
grenzung somit den Verbandsländern. Danach ist also zu be
stimmen, ob das Werk als pseudonym anzusehen ist, das zwar 
nicht unter dem bürgerlichen Namen seines Urhebers veröffent
licht worden ist, dessen Deckname aber so bekannt ist, daß jeder
mann weiß, wer der Urheber ist z. B. L e na u, Mol i e r e, vgl. 
auch Da. 1917, 103. (Über die Schutzdauer dieser Werke im 
Einzelnen vgl. die Zusammenstellung in Da. 1917, 88, 100, 111.) 
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Gibt sich der wahre Urheber nach Ablauf der Schutzfrist 
für das anonyme oder pseudonyme Werk zu erkennen, so ist 
das Werk gemeinfrei geworden, es kann nicht ein neuer Urheber
rechtsschutz beginnen (Da. 1917, 113). 

3. Die na c hg el ass e n e n Werke, die also zu Lebzeiten 
des Urhebers nicht veröffentlicht worden sind. Auch hier ent
scheidet das Landesgesetz über den Begriff ,nachgelassen", so daß 
also. wenn die Landesgesetzgebung den Begriff der Veröffent
lichung weiter faßt als Art. 4 Abs. 4, der Begriff der nachgelassenen 
Werke damit eingeschränkt wird gegenüher einem solchen. wie 
er sich aus Abs. 4 ergibt. 

Handelt es sich um ein in Mit ur heb crs c haft ge
schaffenes Werk. so genügt die N amhaftmachung eines Mitur
hebers bzw. die Veröffentlichung zu Lebzeiten eines der Mitur
heber, um das Werk vor den Folgen der Anonymität. Peusony
mität zu bewahren. bzw. es nicht als nachgelassenes Werk anzu
sehen. 

V. Von der zu IV dargetanen Regelung werden die \Verke. 
deren Urheberrecht juristischen Personen zusteht (vgl. S. 48). nicht 
betroffen, da diese im Art. 7 Abs. 3 nicht aufgezählt worden sind. 
Daß die RBUe. auch solche Werke schützt. ist mit der herrschen
den Meinung (R ö t h I i sb erg crS. 85. Sei 11 er S. 265, Da. 
1927. 123. a. A. Wau wer man s S. 58. zu eng Ra es ta d 
S. 174) anzunehmen. 

1. Auf der Romkonferenz hatte Frankreich für diese Werke 
den Schutz der anonymen und pseudonymen \Verke vorgeschlagen. 
während Polen den 50jährigen Schutz wünschte. wenn es sich um 
solche Werke handelte. deren originäres Urheberrecht der 
juristischen Person zusteht. 

Aber die tschechoslowakische Delegation widersprach im Hin
blick auf die einheimische Gesetzgebung. 

2. Die Rechtslage des Schutzes der juristischen Person als Ur
hebers ergibt sieh sonaeh gemäß der lex fori. 

a) Anerkennt die lex fori ein solches Urheberrecht. so wird. 
wenn das Ursprungsland im gleichen Falle der juristischen Per
son das Urheberrecht zuspricht, gleichgültig ob durch gesetzliche 
Bestimmungen oder aufgrund der Rechtsprechung. die juristische 
Person nach der lex fori geschützt. 

b) Anerkennt zwar die lex fori das Urheberrecht der juristi
schen Person, dagegen nicht das Ursprungsland. so genießt, da 
der Schutz der RBUe. dem Werk gilt. den Schutz nach der lex 
fori derjenige, der nach dem Gesetz des Ursprungslandes als 
Urheher jenes Werkes angesehen wird. 
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c) Aus dem gleichen Grunde wird das Werk, wenn zwar die 
lex fori nur das Urheberrecht bestimmter physischer Personen an
erkennt, im Gegensatz zum Ursprungsland, das hier das Urheber
recht einer juristischen Person normiert hat, in der Person des 
physischen Urhebers geschützt, die sich nach der lex fori be
stimmt. 

Art. 7 b. 
(1) Die Dauer des Urheberrechts an einem Werke, an dem 

Miturheberschaft besteht, berechnet sich nach dem Zeitpunkt des 
Todes des letzten überlebenden Miturhebers. 

(2) Die Angehörigen von Ländern, die eine geringere Schutz
dauer als die im Absatz 1 vorgesehene gewähren, können in den 
übrigen Verbandsländern keinen Schutz von längerer Dauer ver
langen. 

(3) In keinem Fall endet die Schutzdauer vor dem Tode des 
letzten Miturhebers. 

Oie einem französischen Kompromißvorschlag (COA. 
Nr. 92) entstammende Fassung ist auf der Romkonferenz ange
nommen worden und auf diesen Kompromißcharakter ist es wohl 
auch zurückzuführen, daß die Förmelung des Rechtsgedankens 
verunglückt ist (vgl. Ra e s t a d S. 176, Berner Büro in Rom S. 245, 
Belgien S. 24). 

1. Abs. 1 hat überhaupt nur einen Sinn, wenn man be
achtet, daß nach dem großbrit. Gesetz der Schutz t::ines in 
Miturheberschaft geschaffenen Werkes die längere der folgenden 
Perioden dauert, entweder 50 Jahre p. m. a. des Erstversterbenden 
oder während der Lebensdauer des Zuletztversterbenden. Dem
gemäß ist die im Abs. 2 vorgesehene kürzere Schutzfrist (nämlich 
kürzer als die im Abs. 1 vorgesehene) die des großbrit. Gesetzes, 
die wiederum der Vorschrift des Abs. 3 entspricht. 

2. Gänzlich verfehlt ist die Vorschrift des Abs. 2, daß die "An
gehörigen" der Verbandsländer nur die in ihrem Lande bestehende 
Schutzfrist verlangen können. Gemeint ist hier der Werkschutz 
für diejenigen Werke, deren Ursprungsland ein Verbandsland ist, 
das eine kürzere Schutzdauer als wie im Abs. 1 vorgesehen ist, 
einräumt (Belgien S. 24). Was Ursprungsland ist, bestimmt sich 
nach Art. 4--6 (Da. 1928, 126, 1933, 93). 

3. Die Vorschrift des Art. 7 b bezieht sich nicht auf die im 
Art. 7 Abs. 3 genannten Werke, während, falls die Schutzdauer 
für in Miturheberschaft geschaffene Werke nicht gleichmäßig 
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in allen Verbandsstaaten auf 50 Jahre festgesetzt wird, auch hier 
die Grundregeln des Art. 7 Abs. 1 und 2 gelten, d. h., der Ver· 
bandsurheber kann in Großbritannien nur die Urheberschutzfrist 
des Art. 16 des großbrit. Urheberrechtsgesetze!> für sich in An· 
spruch nehmen. 

4. Die RBUe. überläßt es der Landesgesetzgebung, festzulegen, 
wann eine Miturheberschaft (collaboration) vorliegt (K lau e r a. 
a. O. S. 378). Eine kurze Übersicht hierüber bringt Da. 1926, 100. 
Nach belg. R<;cht (Da. 1929, 101) besteht ein Gesamturheberrecht 
für Komponisten und Librettisten einer Oper, aber selbst wenn 
beide Miturheber ihren Beitrag gesondert verwerten. bestimmt 
sich die Schutzfrist nach miturheberrechtlichen Grundsätzen (die 
Bedenken von Da. a. a. O. sind wohl gerechtfertigt). Über 
deutsches Recht vgl. §§ 5 und 6 LUG. (vgl. auch § 8 und S. 41 
des Entwurfs). Nach franz. Recht verlangt die collaboration (die 
bei Opern regelmäßig angenommen wird, vgl. Da. 1920, 3-! und 
La pie in Ufita I [1928] (21) eine certaine simultanite dans 1c 
travail lequel aboutit a une manifeste indivisibilite du resultat 
(Da. 1925, 80). Hierzu vor allem aber Va uno i s und Da. 1925, 
104, franz. Kass. 1926, 20. Schärfer i~t J 0 u b er t (Bulletin Nr. 3, 
S. 105): une veritable collaboration consiste dans une operation 
complHe, concomitante et conjointe (zwischen den Miturhebern), 
so daß nach dieser Lehre wohl im Regelfalle bei der Oper cin Mit· 
urheberrecht nicht anzunehmen sein würde. Dabei ist es aber nach 
der franz. Rechtsprechung (Ann. 1923, 191) gleichgültig, ob die 
Tatsache einer Miturheberschaft bekannt wird; auch wenn der 
Name des Miturhebers nicht veröffentlicht wird, soll ein Verzicht 
dieses Miturhebers auf die Miturheberschaft nicht angenommen 
werden. 

Die feine Unterscheidung von Sei Il e r (S. 40) zwischen Mit· 
urheberschaft und Mitarbeiterschaft gilt nicht nur für österr. 
Urheherrecht. 

Art. 8. 

Die einem der Verbandsländer an~ehörigen Urheber nicht ver
öffentlichter Werke und die Urheber von Werken, die zum ersten. 
mal in einem dieser Länder veröffentlicht worden sind, genießen 
in den übrigen Verbandsländern während der ganzen Dauer ihres 
Rechts am Originalwerk das ausschließliche Recht, ihre Werke zu 
übersetzen oder die übersetzung zu gestatten. 

Fassung von 1908 gleichlautend: 
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I. Das ausschließliche Recht des Urhebers, sein Werk zu über
setzen, oder durch Dritte übersetzen zu lassen (so legte richtiger 
Weise die tschechoslow. Delegation auf der Romkonferenz (CDA. 
Nr. 71) den Übersetzungsschutz aus, ohne daß es jedoch erfor
derlich ist, dies ausdrücklich im Text der RBUe. zu erwähnen), 
ist eines der Sonderrechte der RBUe. (Belgien S. 26), oben S. 17. 
Demgemäß werden die Werke, die den Verbandsschutz genießen, 
in allen Staaten außer dcm Ursprungsland, hinsichtlich dessen die 
einheimische Gesetzgchung gilt, gegen Übersetzung iure conven
tionis geschützt, gleichviel ob das betr. Verbandsland einen 
solchen Schutz vorsicht. Ein interner Übersetzungsschutz fehlt 
lediglich in Brasilien (vgI. Da. 1917, 53; 1922, 38). 

11. Bereits in Gcr Konferenz von 1884 hatte frankreich die 
Gleichstellung des Ühersetzungsrechts mit dem allgemeinen Wie
dergaberecht durchzusetzen versucht und hatte mit Recht darauf 
hingewiesen. daß es in einzelnen seiner zwischenstaatlichen Ah
kommen zum Schutze des Urheberrechts bereits diese Gleich
stcllung durchgeführt hatte (vgI. Röt h I i s b c r ger S. 119). 
währcnd es in andercn, damals bereits abgeschlossenen Ab· 
kommen, so mit Italicn (9. Juli 1884) und mit Österreich (11. De
zember 1866) nur einen zeitlich beschränkten Dbersetzungsschutz 
vereinbart hatte, mit Rücksicht auf den Stand der dortigen 
Gesetzgebung. 

Dieses war auch dcr Grund, weshalb auf Betreiben der deut
schen und schweizerischen Delegierten, obwohl diese mit dem franz. 
Vorschlag übereinstimmten, der Schutz des Übersetzungsrechts 
in der formulierung des Artikels 5 BUe. angenommen wurde. 
Doch dauerten die Anstrengungen Frankreichs für Gleichstellung 
des Übersetzungsrechts mit dem Vervielfältigungsrecht auf den 
nächsten Konferenzen (1885 und 1886) an, ohne aber Erfolg zu 
haben. 

Eben der zurückgebliebenen Gesetzgebungen einzelner Ver
bandsländer wegen hat sich die BUe. notgezwungen deren Rechts
anschauungen zu eigen gemacht, daß die Übersetzung keine 
Wiedergabe des Werkes, somit das Übersetzungsrecht nicht eine 
ausschließliche Befugnis des Urhebers, sondern lediglich eine 
zwar aus dem Urheberrecht entspringende, aber neben den Be
fugnissen der Wiedergabe und öffentlichen Aufführung laufende 
Befugnis eillenen juristischen Charakters sei, bzgI. deren die 
Schutzfrist verschieden von der allgemeinen urheberrechtlichen 
Schutzfrist zu normieren sei. Diese rechtliche Auffassung wurde 
!leteilt von Dänemark: Nachdruckgesetz vom 29. Dezember 1857 
und Urhebergesetz vom 19. Dezember 1902. Dieses bestimmte 
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in Anlehnung an das norwegische Urhebergesetz vom 4. Juli 1893 
eine einjährige Benutzungsfrist (Artikel 4 Abs. 2), im übrigen 
(Art. 4 Abs. 3) einen zehnjährigen Obersetzungsschutz. Durch 
Novelle vom 29. März 1904 wurde ein allgemeiner Übersetzungs
schutz mit zehnjähriger Schutzfrist eingeführt. Die Gleichstellung 
des Übersetzungsrechts mit dem Wiedergaberccht wurde erst 
durch § 4 des Urheberrechtsgesetzes vom 1. 4. 1912 erreicht. Eben
so kannte Großbritannien die zeitliche Befugnis des L'rheberreehts 
in Artikel 5 des Urheberrechtsgesetzes von 1886, während es die 
Gleichstellung erst im Gesetz vom 16. Dezember 1911, Artikel I 
Ziffer 2 vollzogen hat. Ferner fand sich zeitliche Befristung in 
Italien (§ 12 des Gesetzes vom 19. September 1885), Japan (Art. 7 
des Gesetzes vom 3. März 1899), Luxemburg (Art. 12 des Gesetzes 
vom 10. Mai 1898) und Norwegen. Hier hatte das Urheberge 
setz vom 4. Juli 1893 Art. 4 zunächst eine einjährige Benlltzungs
frist und zehnjährige Schutzfrist gebracht. während die Gleich
stellung erst durch die Novelle vom 25. Juli 1910 erreicht worden 
ist. Die Niederlande kannten die lOjährige Befristung des Ober
setzungsschutzes (Art. 39 des Gesetzes vom 23. September 1912), 
während Schweden den Schritt zur Gleichstellung des Über
setzungsrechtes erst mit dem Gesetz vom 30. Mai 1919 voll
zogen hat. 

Gerade weil nun die Organisationen der Interessenten, Ver
leger, Buchhändler und Urheber, immer wieder mit guten Gründen 
darauf drangen, die Gleichstellung, die die inländische Gesetz
gebung von Belgien, Deutschland, Monaco, Portugal, Spanien, 
Tunis und die französische Rechtsprechung bereits vollzogen 
hatte, auch in der BUe. durchzuführen, wurde auf der Berliner 
Konferenz die Gleichstellung des Übersetzungsrechts mit dem 
Vervielfältigungsrecht (übrigens trotz Vorstellungen Japans [Ber
lin S. 201]) beschlossen: Es wurde anerkannt, daß das über
setzungsreeht zu den ausschließlichen Befugnissen gehört, die dem 
Urheber zustehen, solange Urheberrechtsschutz überhaupt ge
währt wird. Statt eines besonderen Rechts mit SonderschlItzfrist 
ist das Obersetzungsrecht jetzt eine der ausschließlichen lIrheber
rechtlichen Befugnisse und als solche der allgemeinen Urheber
rechtsschutzfrist unterworfen. 

III. Die Gewährung des Übersdzungsschutzes iure conventio
nis ist, sofern überhaupt das Werk gemäß Art. +-6 (so eindeutig 
klar Belgien S. 25) den Schutz der RBUe. genießt, an keinerlei Vor
aussetzungen geknüpft. Wedcr wird (wie nach Art. 5 BUe. in 
Fassung der Pariser Zusatzakte) die Ausübung des Obersetzungs
rechts innerhalb einer bestimmten Frist verlangt. noch ist die Ge-
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währung des Übersetzungsschutzes von der Erfüllung irgend
weIcher Förmlichkeiten abhängig gemacht. 

1. Das Recht zu der Übersetzung wird in Art. 8 als ein aus
schließliches Recht ausdrücklich bezeichnet. Damit ist aber nicht ge
sagt, daß dieses Übersetzungsrecht unbegrenzt scin muß. Vielmehr 
ist es jedem Lande gestattet, auch hier zum Schutz der Interessen 
der Allgemeinheit Begrenzungen gesetzlich zu bestimmen, genau so 
wie ihm das Recht zusteht, die urheberrechtliche Befugnis der 
Wiedergabe des Werkes (körperliche oder unkörperliche) gemäß 
den heimischen Anschauungen zu begrenzen. Wenn also gewisse 
tonliche Wiedergaben unter bestimmten Voraussetzungen gestattet 
sind, so gilt das auch hinsichtlich der Übersetzung eines verbands
eigenen Werkes. Der Urheber eines französisch geschriebenen 
Werks, dessen Ursprungsland Frankreich ist, kann somit, wenn 
überhaupt eine Übersetzung im Deutschen Reich erlaubterweise 
geschaffen worden ist, nicht verbieten, daß diese Übersetzung, 
wenn sie erschienen ist, öffentlich vorgetragen wird (§ 11 Abs. 3 
LUG.). 

2. Die Schutzdauer des Übersetzungsschutzes hängt von der 
allgemeinen Schutzfrist des Urwerkes ab. Grundsätzlich läuft dcr 
Übersetzungsschutz so lange, wie diese allgemeine Schutzfrist 
läuft, so daß also, wenn die etwa im Landesgesetz vorgesehene 
kürzere Frist für den Übersetzungsschutz geendet haben sollte. 
das Werk in den Verbandsstaaten doch dcn vollen Übersetzungs
schutz genießt, sofern das Urwerk überhaupt noch urheberrecht
lieh geschützt ist. So wurde ein ital. wissenschaftliches Werk auch 
vor dcm 1. 8. 1931 (S. 125) in Deutschland für die volle Dauer des 
Urheberrechtsschutzes gegen Übersetzungen geschützt, trotz des 
damals noch geltenden Art. 27 des italienischen Urheberrechtsge
setzes. Diese Auffassung wird allein der urheberrechtlichen Er
kenntnis gerecht, daß der Urheberrechtsschutz am Werke seinem 
Wesen nach einheitlich ist, daß das Urheberrecht aber ent
sprechend den den menschlichen Sinnesorganen angepaßten Ver
wertungsmöglichkeiten sich in eine Reihe von Befugnissen begriff
lich scheiden läßt, die sowohl ihrem Umfang wie ihrer Schutz
dauer nach verschieden ausgestaltet sein können, deren Einzel
bestand aber nicht für den aJlgemeinen Schutz des Werkes gegen 
Wiedergabe rechtlich bedeutsam ist. So ausdrücklich RGZ. 102. 
139, für tschechoslowak. Recht Ob. Gerichtshof Da. 1927, 11, und 
in SchuW. II [1929] 49, für ungar. Recht König!. Kurie in Da. 
1933,23; im gleichen Sinne Allfeld S. 431, Röthlisberger 
S. 222, Sei ll e r S. 222; a. A. Wau wer man s S. 99). Daraus 
folgt, daß, wenn ein Verbandsland der RBUe. neu beitritt, und 
Werke, deren Ursprungsland das betr. Verbandsland ist, nunmehr 
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den vollen Obersetzungsschutz iur~ convcntionis erlangen, die bis
her in den Verbandsländern erlaubter Weise erschienenen Ober
setzun~en im Bereich der RBUe_ zu unerlaubten werden_ Doch 
steht es den Verbandsländern frei, hierfür Übergangsvorschriften 
zu erlassen (für das Deutsche Reich vgl. Ausführungs-Verordnung 
vom 12. 7. 1910, RGBI. 1910, 989, vgl. S. 240). 

Anders wird jedoch die Rechtslage hinsichtlich der Staaten, 
die einen Vorbehalt bezüglich des Übersetzungsschutzes gemacht 
haben (vgl. unter VI). 

IV. Die Übersetzung als solche, sofern sie ein \Verk im Sinne 
des S. 52 Dargelegten ist, hat urheberrechtlichen Schutz (wie jede 
Bearbeitung), gleichviel ob sie erlaubt ist. Dagegen hängt die Aus
übung der positiven urheberrechtlichen Befugnisse von der Auto
risation des Crhebers des Werkes ab. Die Vorschrift des Art. (, 
Abs. 1 des jugoslaw. Urheberrechbj..(esetzes und des Art. 28 des 
portug. Crheberrechtsgesetzes, die das Recht an der C'bersetzung 
von der Ermächtigung des Urhebers des Ori~inalwerkes abhängig 
macht, gelten nur für C'bersetzungen, derl:n Lrsprun}.(sland Portugal 
bzw. Ju!!oslawil:n sind, nicht abl:r für C'bersdzungen, die den Ver
bandsschutz der RBCe. gl:nidkn. Eine Cbl:rsetzung liq.!t nur dann 
vor, wenn das U rwerk in der Ori~inalspraeIH; bereits veröffentlicht 
worden ist (im weitesten Sinne des \Vortes). \Vird dagegen zu
erst eine Cbersetzung der Öffentlil:hkeit vorgelegt (w<!s regelmäßig 
aus der Veröffentlichung zu ersehen ist), so ist diese Form die Ur
form, und die Sprachform des Originals wird dann, wenn sie später 
veröffentlicht wird, als Übersetzung anges;.hen, Erscheint gleich
zeitig das Werk in den verschiedenen Verbandsländern in meh
reren Sprachen, ist das Originalwerk die Ausgabe, in der das \Verk 
tatsächlich vom Urheber geschrieben ist, die anderen Ausgaben 
stellen Übersetzungen dar (für Einzelheiten vgl. Röt h I i s -
b erg crS. 122). 

Verschieden von diesem Reeht an der Cbersetzung, das dem 
Cbersetzer als deren Crheber zustl:ht, ist das Recht des betr. 
Cbersetzcrs, das Original zu Jbersetzen, das er von dem Urheber 
des Crwerkes ableitet. Ob dieses Recht, zu übersetzen ausschließ
lich ist, d. h. ob er aufgrund dieses Rechts jeden Dritten daran 
hindern kann, eine Cbersetzung des Originals erscheinen zu lassen. 
hängt davon ab, ob ihm ein aU'isehließliches Recht auf Cbersetzung 
oder lediglich eine Lizenz übertragen worden ist. Die Über
tragung eines ausschließlichen Rechts ist überall dort anzunehmen, 
wo dem übersetzer gleichzeitig eine Verpflichtung zur V cröffent
liehung seiner übersetzung vertraglich auferlegt worden ist, da 
gemäß der Zweckübertragungstheorie hiet' anzunehmen ist, daß 
dem Cbersctzcr das volle Nutzungsrecht an seiner Übersetzung 
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eingeräumt werden sollte. Dann kann der übersetzer aber auch 
die Einführung von solchen Übersetzungen verhindern, die außer
halb des Verbandsgebietes erlaubterweise erschienen sind (R ö t h -
lisberger S. 191). 

Ob ein Urheber sich dadurch schadensersatzpflichtig macht. 
daß er den Verleger bzw. Übersetzcr nicht darauf hinweist, daß er 
no eh andere Übersetzungen gestattet hat, hängt von den Um
ständen des Einzelfalles ab (im bejahenden Sinne die helg. Recht
sprechung Des t r e e - G u i s lai n Ziff. 83). 

Zu beachten ist schließlich dabei noch, ob, falls das betr. Land 
mehrsprachig ist, das Recht der Cbersetzung für einzelne oder für 
alle diese Sprachcn erteilt ist. So ist hinsichtlich der Tschecho
slowakei zwischen der tschechoslow. und slow. Sprache zu scheiden 
(GRUR. 1928, 473); hinsichtlich der Landessprachen von Jugo
slawien vgl. S. 145. 

V. Für die R () m k () n f e ren z war übereinstimmend der 
Wunsch ausgesprochen worden, daß die Vorbehalte der einzelnen 
Verbandsländer fallen gelassen werden möchten. Irland (CDA. 
Nr. 42) beantragte, dem Landesgesetz die Befugnis der Einführung 
einer gesetzlichen Lizenz hinsichtlich solcher Werke zu gebell, die 
nicht in einer der Sprachen der Verbandsländer übcrsetzt worden 
seien, während Siam (Rom S. 246) darauf hinwies, daß für jedes 
Verbandsland, die Möglichkeit, altes Kulturgut erIaubterweise 
in die heimatliche Sprache zu übersetzen, wertvoll ist, so daß 
man, wenn man weitere Beitritte von noch außenstehenden Staa
ten wünsche, gut täte, einen Vorbehalt hinsichtlich Cbersetzungs
schutz zuzulassen (hierüber vgl. Art. 25 Abs. 2). 

VI. Von den Verbandsländern haben Japan den diesbezügl. 
Vor be haI t bei dcr Ratifikation der RBUe. in Fassung der 
Romkonferenz (Art. 27 Abs. 2 RBCe.), Griechenland beim Bei
tritt zur RBUe. in Fassung der Romkonkrenz aufrecht erhalten, 
Jugoslawien ist unter diesem Vorbehalt beigetreten. Für Estland, 
Irland und Süm gilt noch die Berliner Fassung der RBUe. mit dem 
von diesen Staaten gemachten Vorhehalt. Lediglich Italien und 
die Nicderlande haben bei der Ratifikation der Romfassung der 
RBUe. ihren früheren Vorbehalt fallen gelassen. 

Hierüber gilt im Einzelnen: 
1. Für G r i e c he n I <! n d gilt ansteHe des Art. 8 RBUe. der 

Art. 5 BUe. Hiernach werden verbandseigene Werke in Griechen
land gegen Übersetzungen auf die Dauer von 10 Jahren seit der 
Veröffentlichung des Werkes (im Sinne von Art. 4 Abs. 4) ge
schützt, wobei für Werke, die in Lieferungen, Bänden, Heften ver
öffentlicht werden, noch die Einzelvorschrift dieses Art. 5 gilt. 
Irgendwelche Förmlichkeiten brauchen nil;ht gewahrt zu werden. 
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2. Für die anderen Staaten, die bezüglich des Übersetzungs
schutzes Vorbehalte, sei es hinsichtlich der Romkonferenz, sei es 
hinsichtlich des Berliner Textes, an den sie noch gebunden sind. 
gemacht haben, gilt anstelle des Art. 8 RBUe. Art. 5 BUe. in 
Fassung der Pariser Zusatzakte von 1896. 

Hiernach wird der Übersetzungsschutz dem allgemeinen Ur
heberrechtsschutz gleichgestellt. jedoch nur unter der Voraus
setzung, daß von diesem Übersetzungsschutz dadurch Gebrauch 
gemacht wird, daß innerhalb von 10 Jahren seit der Veröffent
lichung des Urwerkes eine Übersetzung in einem Verbandslande 
veröffentlicht worden ist, wobei Veröffentlichung im Sinne der 
Deklaration zur Pariser Zusatzakte Ziff. 2 zu verstehen ist. Durch 
die rechtzeitige Veröffentlichung einer Übersetzung in einern Ver
bandslande wird hinsichtlich dieser Sprache der volle Über
setzungsschutz für das gesamte Verbandsgebiet (mit Ausnahme 
des Ursprungslandes) erworben. Für alle anderen Sprachen erlischt 
der Übersetzungsschutz. so daß also nach diesem Vorbehalt recht
zeitig in allen den Sprachen autorisierte (ibersetzungen veröffent
licht werden müssen, bezüglich deren das Werk gegen Über
setzungen geschützt werden soll. 

Für eine solche Übersetzung ist aber lediglich der Text frei 
geworden, der am Be~ünn dieser 10jährigen Verschweigungsfrist 
vorlag. Änderungen dieser Formfebung in späteren Auflagen 
werden dadurch nicht berührt. sondern ihrerseits gegebenenfalls 
erst nach 10 Jahren schutzlos. Das ist wesentlich beim Abdruck 
von verbandseigenen wissenschaftlichen Werken in diesen Vor
behaltsländern. Auch kann der Urheber eines solchen schutzlos 
gewordenen Werkes gemäß Art. 6 b verlangen. daß bei der Über
setzung in einer dieser Sprachen das Jahr des Erscheinens der 
Originalauflage hinzugefügt wird. wenn nämlich inzwischen neue 
Auflagen erschienen sind, die dem Stand der Wissenschaft ent
sprechen. 

Eine Besonderheit gilt noch für J u go s I a wie n. Obwohl 
dieses Land den Vorbehalt gemacht hat, dcn Obcrsetzungsschutz 
- anstelle durch Art. 8 RBUe. - durch Art. 5 BUe. in Fassung 
der Pariser Zusatzakte zu geben, findet doch für Werke, deren 
Ursprungsland das Deutsche Reich. Frankreich, Österreich, Polen 
und die Tschechoslowakei ist, Art. 8 RBUe. Anwendung. Denn 
nach Art. 28 des deutsch-jugoslaw. Handels- und Schiffahrtsver
tra~s vom 6. 10. 1927 (RGBl. 1927 11 1125) und nach Art. 28 des 
gleichlautenden tschechoslow.-jugoslaw. Handels- und Schiffahrts
vertrags vom 14. 11. 1928 finden die Bestimmungen der RBUe. in 
Fassung der Berliner Konferenz auf den gegenseitigen Urheber
rechtsschutz Anwendung, so daß also hinsichtlich der Werke, 
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deren Ursprungsland das Deutsche Reich und die Tschechoslowa
kei ist, gemäß Art. 20 RBUe. die Vorschrift des Art. 8 RBUe. an
gerufen werden kann, die weitergehend ist als der Übersetzungs
schutz nach Art. 6 Abs. 3 des jugoslav. Urheberrechtsgesetzes 
(oben S. 125). Da nun aber sowohl Frankreich wie Österreich wie 
Polen in ihrem Vertrag mit Jugoslavien die Meistbegünstigungs
klausel haben, können sie für Werke, deren Ursprungsland sie 
sind, dcn gleichen Urheberrechtsschutz wie das Deutsche Reich 
und die Tschechoslowakei, also den vollen Übersetzungsschutz ge
mäß Art. 8 RBUe., fordern. So auch L ö wen ba c h SchuW. 
III [1930] 48, Da. 1930, 49, Ab e 1 GRUR. 1930, 1027, der die ent
~egengesetzte Auffassung von S u man GRUR. 1930, 830 wider
legt. 

Hier gilt noch eine weitere Besonderheit. Art. 6 Abs. 3 des 
jugoslavischen Urheberrechtsgesetzes verlangt die fristgerechte 
Veröffentlichung einer Übersetzung in "unserer Landessprache". 
Nun hat aber Jugoslavien drei Landessprachen, so daß Da. 1930, 
55 mit Recht die Frage aufwirft, ob die rechtzeitige Veröffent
lichung einer ebersetzung in einer der drei Landessprachen dem 
Urheber des Urwerkes auch dcn Übersetzungsschutz hinsichtlich 
der beiden anderen Sprachen sichert. Das ist mit dem Bemer 
Büro (a. a. 0.) zu verneinen. Denn der Vorbehalt bezweckt im 
Interesse der Allgemeinheit dieses Staates, dcn Übersetzungsschutz 
an eine rechtzeitige Veröffentliehun~ der Übersetzung in der 
Sprache zu binden, die diese Volksgemeinschaft spricht. dcn Über
setzungsschutz also auszuschließen, wenn das Werk der Volks
gemeinschaft innerhalb dieser Zeit in seiner Sprache nicht zugäng
lich gemacht wird. 

Aber es genügt nach den Bestimmungen der Pariser Zusatz
akte, daß die Übersetzung in dcn Landessprachen Jugoslaviens im 
Verbandsterritorium fristgerecht veröffentlicht wird, die Ver
öffentlichung braucht nicht innerhalb von Jl1gos1avicn zu ge
schehen. Ist dagegen Jugoslavicn das Ursprungsland des Werkes. 
so fällt die Beschränkung des Art. 6 Abs. 3 weg, wenn es in ciner 
der drei Landessprachen geschrieben ist; sie bleibt aber bestehcll, 
wenn das Werk in Jugoslavien in einer anderen als den drei 
Landessprachen veröffentlicht wird, wobei dieser Abs. 3 ausdrück
lich voraussetzt, daß das Werk in einer anderen Sprache als der 
heimischen Sprache abgefaßt ist. 

3. Die Wirkung des Vorbehaltes hinsichtlich der Werke, deren 
Ursprungsland eines derjenigen Verbandsländer ist. die einen 
solchen Vorbehalt gemacht bezw. aufrecht erhalten haben, ist nun 
die, daß das betr. Verbandsland im Verhältnis zu den anderen 
Verbandsländern. sei es durch den Romtext, sei es, solange es 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 10 
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diesen noch nicht ratifiziert hat bzw. ihm nkht beigetreten ist, durch 
den Berliner Text gebunden ist, während an die Stelle des Art. 8 
RBUe. die vorbehaltene Bestimmung tritt. Die Verbandsländer, 
die hinsichtlich des Übersetzungsschutzes einen solchen Vorbe
halt nicht gemacht haben, müssen jedoch gemäß Art. 4 RBUe. 
(A lI fe I d S. 433) den vollen Übersetzungsschutz den Werken 
aus anderen Vorbehaltsländern gewähren, was also praktisch wird 
gegenüber griech. Werken, da Griechenland (oben S. 125) nur den 
lOjährigen Übersetzungsschutz kennt, und auch dann, wenn etwa 
das Werk, das zwar in Jugoslavien, aber in einer anderen als einer 
der drei Landessprachen veröffentlicht worden ist, in Jugoslavien 
gemäß Art. 6 Abs. 3 keinen Übersetzungsschutz genießt. Somit 
erscheint die finn. VO. vom 23. 1. 1931 (Da. 1932, 122), die den 
Übersetzungsschutz jugoslav. Werke in Finnland auf 10 Jahre 
normiert, sofern nicht sein Urheber in einem Verbandslande 
innerhalb dieser Frist eine Übersetzung hat erscheinen lassen, un
richtig (abgesehen von der vom Berner Büro a. a. O. bereits fest
gestellten Ungenauigkeit). 

Auch ist noch folgendes zu beachten: 

Ist in einem der Verbandsländer, z. B. Siam, der Schutz gegen 
Übersetzung bezüglich eines Werkes, dessen Ursprungsland ein 
anderes Verbandsland, z. B. Frankreich ist, erloschen, so bedeutet 
das nicht, daß nun in Frankreich Übersetzungen dieses Werkes in 
siames. Sprache veröffentlicht werden dürfen. Vielmehr bleibt für 
Frankreich - ungeachtet des minderen Schutzes aufgrund der 
RBUe. in den anderen Verbandsländern der volle Über
sctzungsschutz (so die franz. Rechtsprechung CI une t 1910, 188). 

Art. 9. 

(1) Feuilletonromane, Novellen und alle anderen Werke aul' 
dem Bereich der Literatur, Wissenschaft oder Kunst, gleichviel 
was ihr Gegenstand ist, die in Zeitungen oder periodischen Zeit
schriften eines Verbandslandes veröffentlicht sind, dürfen in den 
übrigen Ländern ohne Ermächtigung der Urheber nicht abgedruckt 
werden. 

(2) Artikel über wirtschaftliche, politische oder religiöse 
Tagesfragen können durch die Presse abgedruckt werden, wenn 
ihre Wiedergabe nicht ausdrücklich vorbehalten ist. Jedoch muß 
die Quelle in allen Fällen deutlich angegeben werden; die Rechts
folgen der Nichterfüllung dieser Verpflichtung richten sich nach 
der Gesetzgebung des Landes, wo der Schutz beansprucht wird. 
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(3) Der Schutz dieser übereinkunft findet keine Anwendung 
auf Tagesneuigkeiten oder vermischte Nachrichten, die sich als 
einfache Zeitungsmitteilungen darstellen. 

Fassung von 1908: Abs. 1 und Abs. 3 gleichlautend. 

Abs. 2: "M i tAu s nah m e der F e u i 11 e ton rom a neu n d 
der Novellen kann jeder Artikel aus einer 
Zeitung in einer anderen Zeitung abgedruckt 
wer den, wen n die Wie der gab e ni c h tau s d r ü c k-
1 ich u n t e r sag t w 0 r den ist. E s 1 S t j e d 0 c h die 
Q u eIl e a n zug e ben; die R e c h t s f 0 I gen der 
Nichterfüllung dieser Verpflichtung richten 
s ich n ach der G e set z g e b u n g des L a n des, in 
w e Ich emd e r S c hut z b e ans p r u c h t wir d." 

I. Art. 9 bringt den Schutz der Presseartikel gegen ihre Presse
Wiedergabe und regelt die Zulässigkeit der Wiedergabe solcher 
Beiträge. Nach beiden Richtungen hin ist die Vorschrift des Art. 
9 zwingendes Recht, das weder zugunsten noch zuungunsten der 
Urheber oder der Allgemeinheit abgeändert werden kann. Soweit 
es sich dabei um einen Schutz dieser Pressebeiträge handelt, liegt 
ein Sonderrecht der RBUe. im Sinne des Art. 4 Abs. I, soweit 
es sich um die Wiedergabefreiheit handelt, dagegen ein Maximal
schutz (S. 24) vor. 

Es handelt sich hierbei um eine Spezialvorschrift, die nur ge
wisse Werkkategorien trifft und auch nicht allgemein einen Schutz 
dieser Werke gegen ihre Wiedergabe bringt, sondern lediglich 
gegen den Presseabdruck. Daher ist es nicht richtig, Art. 9 so er
weiternd auszulegen, daß hieraus ein Verbandsschutz gegen die 
Wiedergabe überhaupt wird. 

11. 1. Die BUe. gestattete den Abdruck von Artikeln aus 
Zeitungen und Zeitschriften grundsätzlich, verbot ihn, auch in der 
Obersetzung, jedoch dann, wenn der Abdruck ausdrücklich ver
boten war, was bei Zeitschriften auch in Form eines allgemeinen 
Verbotes geschehen konnte. Auf alle Fälle aber waren Artikel 
politischen Inhaltes, Tagesneuigkeiten und vermischte Nachrichten 
abdruckfrei. Diese Bestimmung wurde nun erweitert durch die 
Pariser Zusatzakte von 1896. Damals wurde ein vorbehaltloser 
Schutz für Feuilletonromane und Novellen geschaffen, welch beide 
Kategorien in der BUe. überhaupt nicht erwähnt waren. Ferner 
wurdcn - wieder mit Ausnahme der Artikel politischen Inhalts 
und der vermischten Nachrichten - die Zeitungs- und Zeit
schriftenartikel bei einem diesbezüglichen Vorbehaltsvermerk ge
schützt, bei dessen Fehlen der Abdruck nur mit Quellenangabe 

10* 



148 

(d. h. Bezeichnung der Zeitung bzw. der Zeitschrift und des Ur
hebers) gestattet war. 

Der Fortschritt in den Ergebnissen der Berliner Konferenz ist 
unverkennbar: Zunächst wird ausdrücklich festgestellt, daß jedes 
an sich schutzwürdige Schrift· oder Kunstwerk seinen Schutz be· 
hält, auch wenn es in Zeitungen oder Zeitschriften abgedruckt ist; 
ferner wird der Zeitschrifteninhalt völlig geschützt, während für 
Zeitungsartikel die Regelung der Pariser Zusatzakte geblieben ist, 
nur ist die freie Benutzung der Artikel politischen Inhaltes ge
fallen. 

2. Die auf der Rom k 0 n f e ren z getroffene Änderung des 
Abs. 2 bringt als Neues 

a) daß die Abdrucksfreiheit be s ehr ä n k t wird auf Erörte
rungen über wissenschaftliche, politische oder reIi~iöse Fragen. 

b) daß die Abdrucksfreiheit er w ei t e r t wird, und zwar so· 
wohl hinsichtlich der Entnahmen als auch der Wiedergabe. ganz 
allgemein für die Presse, 

beides jedoch unter der Voraussetzung, daß kein Vorbehalt 
gemacht ist. 

Einer Änderung des § ]8 LUG. bedarf es nicht. da dessen In· 
halt sich mit Art. 9 deckt (K lau e r a. a. O. S. 380; Da. 1929. 84). 

IH. Ein voller Schutz gegen die Pressewiedergaben wird den 
in Abs. 1 aufgezählten Werkarten als Sonderrecht gegeben. sofern 
sie überhaupt Werke im Sinne des S. 52 Dargelegten sind und in 
der Presse veröffentlicht sind. Handelt es sich dagegen um Werke, 
die dieser KateIJorie zwar angehören, jedoch nicht in der Presse ver
öffentlicht worden sind, oder um andere Werkgattungen, so ge
nießen diese Werke den inländischen Schutz in den Verbands
ländern, es kann jedoch der Schutz iure convcntionis kraft eines 
Sonderrechts der RBUe. für sie nicht geltend gemacht werden. 

1. lure conventionis sind lediwich die im Art. 9 aufgezählten 
Wcrke "der Literatur und Kunst" im Sinne von Art. 2 Abs. 1 und 2 
geschützt. Es scheiden also sowohl die Erzeugnisse des Kunstge
werbes als auch die Lichtbilder aus. Für diese kommt iure con
ventionis ein Schutz gegen die Pressewiedergabe nicht in Frage, 
sie werden also. wenn sie in Zeitungen und Zeitschriften ver
öffentlicht worden sind, nur den Bestimmungen der lex fori ge· 
mäß geschützt. 

2. Der Schutz der im Abs. 1 genannten Werke iure conven
tionis als Sonderrecht: 

a) "Feuilletonromane" sind Romane. die in einer Zeituna 
abgedruckt sind, und zwar auch dann, wenn der Abdruck als Bei'
lage, jedoch im Zusammenhang mit dem betr. Presseorgan 
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stehend, geschieht. Liegen der Zeitschrift aber in losen Bogen 
Teile eines Romans bei, so handelt es sich nicht um einen 
F euilletonroman. 

Novellen sind kleinere Romane und Erzählungen, sowie Auf
sätze, die mit Zutaten aus der Phantasie des Erzählers ausge
schmückt sind. 

b) Die im Abs. 1 genannten Werke müssen in Zeitungen oder 
Zeitschriften eines Verbandslandes veröffentlicht sein. Das be
deutet gegenüber dem Ausdruck "Presse" des Abs. 2 insofern eine 
Abänderung, als das Werk im Rahmen der Zeitung oder Zeit
schrift abgedruckt sein muß, also nicht als Sonderausgabe einer 
solchen Zeitung oder Zeitschrift und auch nicht als Flugblatt 
veröffentlicht werden darf. 

c) Der "Abdruck" bedeutet die unveränderte Wiedergabe, sei 
es in Originalsprache, sei es in einer Übersetzung. 

3. Zu bedenken ist dabei noch, daß Feuilletonromane und 
Novellen ihrem Wesen nach keine Presseartikcl sind, daß sie 
also in ihrem Wesen dadurch nicht verändert werden. daß sie zu
fällig in der Presse, sei es ganz oder teilweise, veröffentlicht 
werden (Berlin S. 251). 

IV. Einen bedingten, nämlich von der Wahrung einer be
sonderen F örmlichkeit (oben S. 91) ausdrücklich abhängig ge
machten Verbandsschutz genießen gewisse Presseartikcl (Abs. 2). 

Die ital. Regierung hatte mit dem Berner Büro für Abs. 2 
folgenden Wortlaut vorgeschlagen: 

"Les articles de discussion politique, economiq<le, rcligieusc et 
autres du meme genre pourront etre reproduits de periodique a 
pel'iodique, si La reproduction n'en est pas expressement interdite." 

Die franz. Delegation hatte Bedenken gegen die Ausweitung 
dieser Abdrucksfreiheit durch die Worte "et autres du ml'me 
genre". ~ach einiger Diskussion (Rom S. 248) einigte man sich 
auf die jetzige Fassung de~ Textes. 

1. In Betracht kommen lediglich aktuelle Artikel über wirt
schaftliche, politische oder religiöse Fragen, so daß Werke von 
größerem Umfange, gleichviel welchen Stoff sie behandeln, nicht 
unter Abs. 2 fallen. Aber auch Artikel über diese Stoffgebiete 
werden von der Bestimmung des Abs. 2 nur betroffen, wenn sie 
als Hauptfrage eine Frage aus diesem Gebiete behandeln, die im 
Augenblick die öffentliche Meinung beschäftigt. Lediglich die 
Aktualität, die den Arti keln den Charakter einer Augenblicks. 
erscheinung gibt, läßt di e Abdrucksfreiheit verstehen, weil man 
glaubt, daß hierdurch de r Gedankenaustausch und darüber hinaus 
die Bildung einer öffentI ichen Meinung gefördert würde (vgl. aber 
unter VII). Es genügt a Iso nicht bereits (wie K lau er a. a. O. S. 



150 

379 annimmt) ein "zeitungsgemäßer Charakter" des Artikels selbst, 
vielmehr muß zu diesem dem Charakter des betreffendcn Presse
organs angepaßten Wesen noch der besondere Inhal t des "für 
den Tag Geborenen" hinzutreten, soll die Voraussetzung des 
Abs. 2 gegeben sein. 

Was eine Tagesfrage ist, ist im Einzelfalle festzustellen. Dabei 
wird je nach dem Erscheinungsort, der Erscheinungszeit und dem 
Leserkreis, an den das betr. Presseorgan sich richtet, die Ent
scheidung darüber, ob eine Tagesfrage vorliegt, ausfallen. Auf die 
hier entstehenden großen Schwierigkeiten weist mit besonderem 
Nachdruck Gi a n n i n i S. 208 hin. (Das norweg. Urheberrechts
gesetz vom 6. 6. 1930 [§ 9 Ziff. 4] weicht hier insofern von der 
zwingenden Vorschrift der RBUe. ab, als es Artikel über wirt
schaftliche, politische oder religiöse Fragen überhaupt zum Aus
druck freigibt, so daß verbandseigene Artikel dieser Art besser 
geschützt sind, da sich deren Urheber auch gegenüber dem Ab
druck in Norwegen auf Art. 9 Abs. 2 berufen können.) 

2. Im Text kommt nicht zum Ausdruck - es ergibt sich das 
aber aus der Entstehungsgeschichte des Abs. 2 -, daß lediglich 
solche Artikel von dieser Bestimmung getroffen werden, die in 
der Presse veröffentlicht worden sind und zwar zum ersten Male 
in der Presse eines der Verbandsstaaten. Was "Presse" (im 
Sinne des Art. 9) bedeutet, ist von den Verbandsländern in 
Rechtsnormen festzulegen oder der richterlichen Ausdeutung zu 
überlassen. Die Auffassung von Ra e s t a d (S. 184), daß das 
Wort "Presse" einheitliche Bedeutung fÜi alle Vcrbandsländer 
habe, ist nur in dem Sinne richtig, daß unter allen Umständen 
(wie sich aus der Entstehungsgeschichte ergibt) hierzu Zeitungen 
und Zeitschriften gerechnet werden müssen, weil diese im Sinne 
des Art. 9 als Presse anzusehen sind (a. A. PI ais a n t - P ich 0 t 
S. 61, die die Auffassung vertreten, j~ nach der Rechtsprechung
des Landes könne "Presse" nur Zeitungen [so auch K lau e r 
a. a. O. S. 372] oder auch periodische Sammelwerke aller Art be
deuten). Daher gehören Nachrichten, die der Rundfunk odcr der 
Tonfilm wiedergibt, nicht hierher, so deS a n c t i s JDA. V 
[19341 417. 

3. Diese Artikel können durch die Presse abgedruckt werden, 
wobei die Art dieser Vervielfältigung völlig freigestellt ist. Daher 
kann ein Presseorgan den Artikel auch in Sonderabdrücken und 
Flugblättern veranstalten, sofern diese äußerlich als Teile des 
betr. Presseorgans gekennzeichnet sind. Dagegen ist die lautliche 
Wiedergabe des Artikels in Form eines Vortrags oder eine rund
funkmäßige Wiedergabe nicht gestattet. 
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Die Abdrucksfreiheit versagt, und es tritt voller Schutz der 
Artikel ein, wenn die Wiedergabe ausdrücklich vor b eh alt e n 
ist. Befugt zu diesem Vorbehalt ist grundsätzlich der Urheber, 
der also, überträgt er das Abdrucksrecht auf den Zeitungsver
leger, ausdrücklich dieses Vorbehaltsrecht sich vorbehalten kann. 
Ist dagegen das Zeitungsabdrucksrecht ohne diese Begrenzung 
auf den Verleger übertragen worden, steht es in dessen Belieben. 
ob er von dem Recht des Vorbehaltes Gebrauch machen will. 
Eine Form ist für diesen Vorbehalt nicht bestimmt; es genügt, 
daß aus der Bekanntmachung der Wille ersichtlich wird, daß die 
Befugnis des Presseabdrucks für den Berechtigten vorbehalten 
werden soll. Dagegen muß das Verbot in dem betreffenden Stück 
des Presseorgans ab~edruckt sein, wobei es gcnügt, daß dieser 
Vorbehalt für alle in dem betr. Stück enthaltenen Artikel geltend 
gemacht wird. Der Vorbehalt wird regelmäßig in der Sprache des 
Ursprungslandes ausgedrückt; es ist nicht notwendig, daß dieser 
Vorbehalt auch noch in anderen Sprachen formuliert wird - ob
wohl man das öfters sehen kann - (Wau wer man s S. 109). Ein 
bestimmter Platz für diesen Vorbehalt ist nicht vorgeschrieben. 

Fehlt dagegen ein Abdrucksverbot - gleichviel aus welchen 
Gründen (0 u n g s S. 45) -, so ist bei dem demgemäß gestatteten 
Abdruck die Q u e 11 e deutlich anzugeben. Unter allen Umstän
den muß das Presseorgan angegeben werden, aus dem der Ab
druck erfolgt ist. Da~egen ist es nicht erforderlich, daß die 
Nummer der Zeitung angegeben wird, weil die Quellenangabe 
nur auf die Quelle hindeuten will, der der Artikel entnommen ist, 
nicht aber eine so genaue Bezeichnung enthalten soll, daß dem 
Leser die Nachprüfung möglich ist. 

Daß Titel und Name des Verfassers beim Abdruck in gleicher 
Weise wie beim Original angegeben werden muß, folgt aus Art. 6 b. 

Die Rechtsfolgen der unterlassenen Quellenangabe richten 
sich nach dcr lex fori. für das Deutsche Reich gilt Art. IV des 
Gesetzes vom 22. 5. 1910 (RGBL 1910, 797), der diesen Fall als 
Plagiat gemäß § 44 LUG. behandelt; nach französischem Recht 
ist es contre falYon. 

4. Die Verbandsländer können zwar diese Abdrucksfreiheit 
einschränken (so Siam Art. 7 Abs. 3, was lediglich die Artikel 
über politische Tagesfragen abdrucksfrei gemacht hat), z. B. sie 
abhängig machen von der besonderen Zustimmung des Urhebers 
(bzw. desjenigen, der das Zeitungs-Abdruckrecht an dem betr. 
Artikel besitzt) oder auch ~änzlich aufheben. Jedoch haben diese 
Bestimmungen, da es sich hierbei um eine zwingende Norm der 
RBUe. handelt, nur Wirkung für Artikel, deren Ursprungsland 
das betr. Verbandsland ist. Für die Artikel, deren Ursprungsland 
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ein anderes Verbandsland ist, gilt trotzdem die zwingende Vor
schrift des Art. 9 Abs. 2. 

V. Nicht geschützt sind Tagesneuigkeiten und vermischte 
Nachrichten in Gestalt einfacher Zeitungsmitteilungen (Abs. 3). 
Diese vom Deutschen Reich (§ 18 LUG.) als "vermischte Nach
richten tatsächlichen Inhaltes und Tagesneuigkeiten" bezeichne
ten Pressemeldungen sind von jeglichem Urheberrechtsschutz frei, 
weil sie keine Werke im Sinne des S. 52 Dargelegten sind, sondern 
Tatsachenmitteilungen, denen jede eigenpersönliche Formgebung 
fehlt. Die Begriffe Tagesneuigkeiten und vermischte Nachrichten, 
die sich als einfache Zeitungsmitteilungen darstellen, gehen in
einander über. 

Wenn auch bezüglich dieser Pressemeldungen jeglicher Ur
heberrechtsschutz, insbesondere auch derjenige gegen die rund
funkmäßige Wiedergabe versagt, so kann doch unter gewissen 
Umständen ein wettbewerblicher Schutz gegeben sein (R ö t h I i s· 
berger in Da. 1924,62, Stolfi 11, 763 Anm. 1; Renaults 
Bemerkungen [Berlin S. 252] hierüber sind ganz allgemein ge
halten), sei es, dag (RGZ. 128, 341) der planmäßige Abdruck von 
Meldungen aus Zeitungen durch eine andere als Tatbestand des 
unlauteren Wettbewerbs angesehen wird (vgl. z. B. die Recht
sprechung in USA. in Da. 1920, 70, aber auch die schweizer in 
Da. 1931, 81), sei es, daß, nach dem Vorbild der großbrit. Kolonial
Uesetzgebung (in Mag n u s, Tabellen zum Urheberrechtsgesetz 
S. 99), des Art. 40 des bulgar., § 14 des isländ., § 3 Ziff. 3 des 
norweg. Urheberrechtsgesetzes die Priorität für solche auf schnell· 
stern Wege übermittelte Pressemitteilungen für die Nachrichten· 
sammlung in Form eines Leistungsschutzes geschützt wird (vgl. 
H ä n t z s ehe I GRUR. 1932, 834, Hoff man n § 51, S. 95). 

Ein solcher wettbewerblicher Schutz ist von Belgien auf der 
Berliner Konferenz (S. 179, 215) beantragt worden. Ein gleicher 
Antrag von Jugoslavien auf der Haagcr Konferenz der Pariser 
Konvention blieb unerledigt (0 s te r r i e t h, Die Haager Kon
ferenz 1925, S. 89), und ein gleicher auf der Londoner Konferenz 
der Pariser Konvention vom Deutschen Reich und der Tschecho
slowakei gestellter Antrag hat zur Annahme eines Wunsches 
geführt. 

Ober die Stellung der Internationalen Handelskammer zu 
diesem Problem vgl. den Bericht in GRUR. 1933, 611. 

VI. Vor b eh alt e hatten hinsichtlich Art. 9 RBUe. folgende 
Verbandsländer gemacht: Dänemark, Finnland, Griechenland, 
Niederlande, Norwt!gen, Rumänien, Schweden, Siam, und zwar 
hatten Griechenland, Norwegen, Rumänien und Schweden die 
Bestimmung des Art. 7 BUe., Dänemark, Finnland, Niederlande 
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und Siam die Bestimmung des Art. 7 BUe .. jedoch in der Fassung 
der Pariser Zusatz akte, an die Stelle des Art. 9 RBUe. kraft ihres 
Vorbehaltes gesetzt. 

1. Norwegen hat nicht nur auf den Vorbehalt hinsichtlich des 
Art. 9 verzichtet, sondern hat diesen Verzicht gemäß Art. 30 RBUe. 
auch allen Verbandsländern gegenüber, auch solchen, die noch 
durch einen solchen Vorbehalt gebunden sind, zum Ausdruck 
gebracht. 

2. Von den anderen Verbandsländern haben Finnland, die 
Niederlande und Schweiz den Romtext ohne Vorbehalt ratifiziert, 
Dänemark und Griechenland sind ihm, ohne ihren Vorbehalt auf
recht zu erhalten, beigetreten. 

3. Es bleiben somit die Vorbehalte von Rumänien und Siam 
übrig, von denen derjenige Rumäniens nicht recht begründet er
scheint. Zwar geht Art. 46 des rumän. Urheberreehtsgesetzes 
über Art. 9 RBUe. hinaus, da hiernach an signierten Presse
artikeln, gleichviel was ihr Inhalt ist, volles Urheberrecht dem 
Urheber zusteht. Diese Bestimmung ist mit Art. 7 BUe. nur dann 
in Übereinstimmung zu bringen, wenn man die Signierung als 
allgemeines Abdrucksverbot ansicht; sonst würde ja Rumänien 
gegen die zwingende Vorschrift verstoßen. Wenn also Rumänien 
jetzt bei seinem Vorbehalt beharrt, dürfen die nicht signierten 
Presseartikel und gemäß Art. 47 Artikel von politischem Charakter 
sowie solche, die Fragen von allgemeinem Interesse behandeln, in 
Rumänien mit Quellenangabe abgedruckt werden. Irgendwelche 
materiellen Opfer sind also von Rumänien bei Aufgabe seines Vor
behaltes nicht zu bringen. 

Dagegen ist im Augenblick der Verzicht Siams auf den Vor
behalt nicht zu erwarten, da Art. 7 seines Urheberrechtsgesetzes 
vom 16. 6. 1931, die Bestimmung von Art. 7 BUe. in Fassung der 
Pariser Zusatzakte übernommen hat. 

4. Die dur eh den Vorbehalt anstelle von Art. 9 tretenden 
Vorschriften unterscheiden sich in folgendem von dieser Vor
schrift: 

a) Art. 7 BUe. schützt die in Zeitungen und Zeitschriften er
schienenen Artikel, auch wenn sie der Form nach nicht Artikel, 
sondern Romane, Novellen, Dramen sind, nur bei ausdrücklichem 
Abdrucksvorbehalt. Dagegen bleiben gemäß Art. 7 Abs.2 schutz
los die Artikel politischen Inhalts (auch wenn sie gemäß ihrer 
Formgebung Werke sind) und die Tagesneuigkeiten und ver
mischten Nachrichten. 

b) Kompliziert ist die Regelung nach der Pariser Zusatzakte 
von 1896: 
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aa) Wie nach Art. 9 RBUe. sind Feuilletonromane und No
vellen, auch wenn sie in der Presse veröffentlicht worden sind, 
geschützt; 

bb) Artikel in Zeitungen und Zeitschriften bedürfen zum 
Schutz gegen Abdruck eines besonderen Vorbehaltes, der bei 
jedem Zeitungsartikel gesondert erklärt werden muß, während 
bei Zeitschriften ein Vorbehalt für jede Nummer genügt; 

cc) Der Abdruck politischer Artikel kann auch nicht durch 
einen Vorbehalt verboten werden. 

VII. Die Regelung des Art. 9 befriedigt nicht. Denn wenn 
man auch das intcTl't public als Grund der Freistellung ~ewisser 
Presseartikel bezeichnet (so die Denkschrift der belgisehen Dele
gation auf der Berlincr Konferenz [Berlin S. 205]), so erscheint 
dies doch nicht durchschlagend, denn mit den gleichen Gründen 
könnte man die Abdrucksfreihcit für viele Werke fordern, auch 
dann oder gerade dann, wenn sie nicht in der Presse veröffent
licht worden sind. Ebensowenig sind die weiteren (von 01 a g
nie r II, 179 angeführten) Argumente durchschlagend, daß näm
lich diese Artikel regelmäßig von fest angestellten Urhebern 
stammen, und daß der demokratische Gedanke ihre weitestmög
liche Verbreitung fordere. Die Rechtsnorm des Art. 9 ist viel
mehr noch der Rest alter Anschauungen über die mindere Quali
tät von Presse und Presseartikcln. 

Mit Recht hat sich Fe der in seinem dem Internationalen 
Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag 1932 erstatteten Gut
achten über das Urheberrecht der Journalisten (abgedruckt in 
Sonderheft von Ra bel VI [1932] 6) gegen diese Schlechter
behandlung des journalistischen Schriftums gewendet, und es ist 
erfreulich, daß dieser Kongreß (vgl. den Generalbericht von 
Pi 0 I a Ca seil i und Raymond W eiß in IDA. III [1932] 394) 
zum gleichen Ergebnis gekommen ist, und daß Belgien (S. 28) -
mit nicht geglückter Förmelung - dieser Erkenntnis sich ange
schlossen hat. 

Artikel 10. 
Für die Befugnis, Auszüge oder Stücke aus Werken der 

Literatur oder Kunst in Veröffentlichungen, die für den Unter. 
richt bestimmt oder wissenschaftlicher Natur sind, oder in 
Chrestomathien aufzunehmen, sollen die Gesetzgebungen der 
Verbandsländer und die zwischen ihnen bestehenden oder in 
Zukunft abzuschließenden besonderen Abkommen maßgebend sein. 

Fassung von 1908: gleichlautend_ 
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I. Die dem Art. 8 BUe. fast wörtlich entsprechende Bestim
mung erscheint (mit Dun g s S. 46) überflüssig, weil sie einen 
materiellen Rechtssatz nicht enthält (RGZ. 80, 78), insbesondere 
nicht den hier zu erwartenden Rechtssatz eines Verbandsschutzes 
gegen die Wiedergabe des Werkes (so auch Belgien S. 30). Die 
im Art. 10 ausgesprochene Norm, daß der Umfang der zulässigen 
Benutzung des Werkes sich nach der lex fori bestimmt, ist ledig
lich eine Anwendungsform des Grundsatzes der Inländerbehand
lung. 

Dieser Grundsatz gilt aber nicht nur für die im Art. 10 er
wähnten Fälle des grolkn Zitatenrechts (das Kleinzitatenrecht ist 
nicht erwähnt (Belgien S. 31) und die Aufnahme in Chrestomathien 
(in der Originalsprache wie auch in einer Obersetzung, R a e s t a d 
S. 186). Es ist also irrig, wenn Mal a p I a t e (S. 217) in Art. 10 
den fakultativen Schutz von Unterrichtswerken oder Chresto
mathien sieht. 

Weil es sich dabei um Begrenzungen des Rechts des Einzelnen 
~egenüber dem Interesse der Allgemeinheit handelt, kann man 
grundsätzlich diese Bestimmungen der Landesgesetzgebung nicht 
als Ausnahmebestimmungen (so Rom S. 251) betrachten und dem
gemäß eng auslegen. Wie weit das Landesgesetz bei dieser Fest
legung der Interessen der Allgemeinheit und damit in der Zurück
drängung des Schutzes des Einzelnen geht, ist vielmehr aus
schließlich seine Angelegenheit. Und lediglich von einem ein
seitigen pro auto re Standpunkt aus kann man sprechen von der 
"atteinte portce ä l'esprit de la Convention, atteinte moralc 
plutöt que strictement juridique" (Da. 1932, 5). 

Das Berncr Büro ist (in Da. 1922, 136) dem tragenden Ge
danken dieser Bestimmung nahe, da es ausführt, daß jedem Recht 
auch eine Pflicht entspricht, auch dort, wo von dieser Pflicht 
nicht gesprochen wird. Wenn also die RBUe. das Recht an dem 
Werke anerkennt und schützt, so muß es gleichzeitig auch die 
Verpflichtung auferlegen, diese Werke trotz - oder besser gerade 
wegen - dieses Schutzes anderen, nämlich der Allgemeinheit, 
in beschränkter Auswirkung zwecks Kenntnisnahme zur Verfügun~ 
zu stellen. 

Die Gesetzgebung der Verbandsländer in dieser Grenz
ziehung wird durch die RBUe. lediglich dadurch eingeschränkt, 
daß an die Stelle dieser Vorschriften die Bestimmungen aus 
Sonderabkommen treten sollen, die zwischen einzelnen Verbands
ländern abgeschlossen sind und diese Frage behandeln, gleich
gültig ob diese Vorschriften weitergehend sind als die Bestim· 
mungen der Landesgesetze, also den Urheber oder die Allgemein-
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heit mehr begünstigen. Abkommen über solche Fragen sind bis 
jetzt zwischen Verbandsländern nicht getroffen worden. 

11. Für die Romkonferenz hatte die ital. Regierung zusammen 
mit dem Berner Büro, von der Oberzeugung ausgehend, daß es 
zweckmäßig sei, den jetzigen Rechtszustand, der an Uneinheit
lichkeit seines Gleichen sucht, durch eine Regelung im Rahmen 
der RBUe. zu ersetzen, Vorschläge gemacht. \Venn aber hierbei 
darauf hingewiesen wird, daß die Regelung hinsichtlich der 
Sonderabkommen insofern dem Geist der RBUe. zuwiderlaufe, 
als hierdurch die Grundsätze der Inländerbehandlung nicht be
folgt würden, da der betr. Verbandsstaat nicht verpflichtet sei, 
Werken aus anderen Verbandsländern die gleichen weitgehenden 
Vergünstigungen hinsichtlich der Benutzung einheimischer Werke 
zuteil werden zu lassen, so geht dies fehl. Denn es handelt sich 
hierbei nicht um Vorschriften des internen Gesetzes, die die In
länderbehandlung gestalten, sondern um Bestimmungen aus einern 
Sonderabkommen, die nur für die vertragschließenden Länder 
maßgebend sind. 

Das Deutsche Reich und Großbritannien wünschten nur ge
ringe Abänderungen am geltenden Text, während Frankreich und 
Japan eine weitgehende Fallregelung vorgeschlagen hatten. 

Wenn auch allgemein der Wunsch auf Regelung dieser 
Wiedergabefreiheit, sei es im Ganzen, sei es nur eines Teils davon, 
geteilt wurde, so war es doch nicht möglich, Einstimmigkeit be
züglich eine der Anträge zu erzielen. Es blicb also beim Berliner 
Text. Lediglich der Voeu II (S. 2(0) wurde angenommen. 

III. Die Landesgesetze kennen folgende Anwendungsfälle der 
Begrenzung des Urheberrechts: 

I. Das k lei n e Z i tat e n re c h t ist ganz allgemein an· 
erkannt (Da. 1926, 103, Rom S. 250) und zwar auch dort, wo das 
Gesetz es nicht ausdrücklich auspricht. Mit Recht führt Da. 1924, 
41 Anm. 1 aus: "le droit dc citatioll est po ur tout ouvrier de 
~'esprit une sorte de droit nature!, dont il ne saurait Nre privc", 
nämlich das Recht, einzelne Stellen aus einern erschienenen Werke 
in einern anderen Werke anzuführen, so daß ein innerer Zusam
menhang des Zitats mit dem eigenen Werke vorhanden ist, das 
seinem Wesen nach nicht nur etwas Anderes, sondern etwas 
Selbständiges gegenüber der Summe der Zitate ist. Dieses Recht 
wird von folgenden Gesetzen der Verbandsländer anerkannt: 
Belgien Art. 13, Brasilien Art. 666 Ziff. 5, Bulgarien Art 39, 
Deutsches Reich § 19 Abs. 1 Ziff. 1, § 21 Ziff. 1 LUG., Estland 
Ziff. 39, Finnland § 17 Ziff. 1, Griechenland Art. 9, Japan Art. 30 
Ziff. 2, Jugoslavien § 26 Ziff. I, 28 Ziff. 1, Luxemburg Art. 13, 
Norwegen § 9 Ziff. 1, Österreich §§ 25 Ziff 1, 30 Ziff. 2, Polen 
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Art. 14 Ziff. 1, Portugal Art. 20, Rumänien Art. 20 Ziff. 1, Schwe
den § 11 Ziff. 1, § 12 Ziff. 1, Syrien-Libanon Art. 149, Tschecho
slowakei § 23 Ziff. 2, § 29 Ziff. 2, Tunis Art. 3, Ungarn § 9 Ziff. 1, 
§ 47 Abs. 1. 

2. Das ~ roß e Z i tat e n r e c h t bedeutet die vom Gesetz
geber gestattete Aufnahme erschienener abgeschlossener kleinerer 
Werke in Einzelarbeiten. Hier muß, weil die Entlehnung von 
größerem Umfange ist als beim Kleinzitat, mit besonderem Nach
druck gefordert werden, daß die Aufnahme nicht zum Selbstzweck 
wird, sondern lediglich zur Unterstreichunl-l, Untermalung eigenen 
selbständigen Schaffens dienen soll. Das Großzitatenrecht ist von 
folgenden LandeSl-lesetzgebungen gere~elt: Brasilien Art. 666 Ziff. 1, 
Dänemark § 14 a, Deutsches Reich § 19 Abs. 1 Nr. 2, § 21 Nr. 2 
LUG., Finnland § 17 Ziff. 2 Abs. 2, Griechenland Art. 9, Jugo
slavien § 26 Ziff. 1, Österreich § 25 Ziff. 2, § 30 Ziff. 3, Polen 
Art. 13, Ziff. 3, Portugal Art. 19, Tschechoslowakei § 23 Ziff. 3, 
(vgl. Ob. Gerichtshof in SehuW. 1934, 150) § 29 Ziff. 3, Un~arn 
§ 9 Ziff. I, § 47 Abs. 1. 

In den N"iederlanden wird das Großzitat (Rom S. 251) durch 
vutragliche Abmachung zwischen den beteiligten Interessen
kreisen ~eregcl t. 

3. Auf nah m ein U n t e r r ich t s wer k e. In dieser Be
stimmung findet der Rechtsgedanke seinen Ausdruck, daß der Ur· 
heber als Schöpfer von Geisteswerken mit dazu beitragen muß, daß 
die Volks~emeinschaft im Sinne des nationalen Gedankens erzogen 
wird, so daß die Verwendunl-l eines Teils seines Werkes in einem 
für den Unterricht bestimmten Werk l-lestattet ist. Dem Unter
richtszweck werden vielfach literarische oder wissenschaftliche 
Zwecke gleich~esteIlt, insbesondere wenn es sich hierbei um 
Sammlungen handelt. 

Hierüber enthalten die folgenden Verbandsländer Bestim
mungen: Brasilien Art. 666 Ziff. I, Bulgarien Art. 39, Dänemark 
§ 14 bund 14 c, Deutsches Reich § 19 Abs. 1 u. 4 (vgl. RGZ. 80, 
78), § 21 Ziff. 3, Estland Ziff. 39, Finnland § 17 Ziff. 4, Groß
britannien Art. 2 Ziff. 1 IV, Italien Art. 22, Japan Art. 30 Ziff. 3, 
JUgoslavien § 26 Ziff. 2 und § 28 Ziff. 2, Niederlande Art. 16 
Abs. 1 und 2, Norwegen § 9 Ziff. 2, Österreich § 25 Ziff.2 und § 30 
Ziff. 3, Polen Art. 13 Ziff. 3, Portugal Art. 19, Rumänien Art. 20 
Ziff. 4, Schweden § 11 Ziff. 3 und § 12 Abs. 1 Ziff. 2, Schweiz 
Art. 27, Siam § 20 Abs. 2 III, Syrien-Libanon Art. 149, Tschecho
slowd:ei § 23 Ziff. 3 und § 29 Ziff. 3, Ungarn § 9 Ziff. 1 und 
§ 47 Abs. I. 

4. Vielfach gestattet die Landesgesetzgebung unter bestimm
ten Voraussetzungen den Ab d r u c k von Li e der tex t e n , 
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um hierdurch das Tonkunstwerk zum besseren Verständnis der 
Hörer zu bringen: Bulgarien Art. 45, Dänemark § 14 d und e, 
Deutsches Reich § 20 LUG., Estland Ziff. 45, Finnland § 17 Ziff. 5, 
Jugoslavien § 27, Norwegen § 9 Ziff. 3, Österreich § 25 Ziff. 5, 
Polen Art. 48, Portugal Art. 30, Schweden § 11 Abs. 1 Ziff. 2, 
Schweiz Art. 32, Tschechoslowakei § 23 Ziff.5, Ungarn § 47 Abs.2. 

Ob de lege ferenda diese Abdrucksfreiheit auch bei rund
funkmäßiger Wiedergabe gestattet werden kann, hängt im wesent
lichen von der Stellung der Rundfunkgesellschaft im öffentlichen 
Leben des betr. Staates ab. 

5. Bei Wer k end erb i I den den K ü n s t e wird regel
mäßig die Wiedergabe gestattet, sofern die \Verke an öffentlichen 
Wegen oder Plätzen aufgestellt sind. Der tatsächlich gegebenen 
Möglichkeit, vom Werke Kenntnis zu nehmen, entspricht hier die 
vom Gesetz normierte rechtliche Zulässigkeit der Wiedergabe. 
Dieser Fall ist von folgenden Landcsgesetzgebungen geregelt: 
Brasilien Art. 666 Ziff. 9, Bulgarien Art. 55 Ziff. 3, Dänemark § 31 
Abs. 2, Deutsches Reich § 20 KSchG., Estland Ziff. 56 Nr. 3, 
Finnland § 18 Ziff. 3, Großbritannien Art. 2 Ziff. 1 III, Jugoslavien 
§ 30, Niederlande Art. 18, Norwegen § 10 Ziff. 2, Österreich § 34 
Ziff. 3, Polen Art. 15 Ziff. 4, Rumänien Art. 27 Ziff. 1, Schweden 
§ 7 KSchG., Schweiz Art. 30 Ziff. 3, Siam Art. 20 11, Tschecho
slowakei § 33 Ziff. 4, Ungarn § 62 Ziff. 2 (Einschränkend die 
franz. Rechtsprechung in Da. 1915, 115 u. Da. 1924, 59, wo jede 
nutzbringende Verwertung eines solchen Werkes der bildenden 
Kunst als unzulässig bezeichnet wird; für ital. Recht vgl. S t 0 I f i 
JDA. IV [1933J 1). 

6. Der gleiche Rechtsgedanke kehrt bei der Gestattung der 
Wiedergabe von Werken der bildenden Künste wieder, die sich 
in ö f f e n t I ich e n Sam m I u n gen befinden (Hierzu Dom
man g e in Bulletin Nr. 5 S. 63); Bulgarien § 53, Estland Ziff. 54, 
Finnland § 18 Ziff. 1 u. 2, Norwegen § 10 Ziff. 1, Polen Art. 15 
Ziff. 3, Portugal Art. 93, Rumänien Art. 27 Ziff. 1, Schweiz Art. 30 
Ziff. 2. 

7. Auch bei Werken der bildenden Kunst gibt es eine Art 
von Zitatenrecht, nämlich wenn die Wiedergabe des Werkes in 
einem selbständigen Schriftwerk lediglich zur Er I ä u t e run g 
des In haI t e s erfolgt. So Brasilien Art. 666 Ziff. 7, Bulgarien 
Art. 55, Ziff. 2, Dänemark § 31 Abs. 1, Deutsches Reich § 19 
KSchG. (vgl. RGZ. 139, 339), Estland Ziff. 56 Nr. 2, Finnland 
§ 18 Ziff. 2, Griechenland Art. 9, Japan Art. 30 Ziff. 5, Jugoslavien 
§ 29 Ziff. 1, Niederlande Art. 16 Abs. 2, Norwegen § 9 Ziff. 1, 
Österreich § 34 Ziff. 4, Rumänien Art. 27 Ziff. 2 u. 3, Schweden 
§ 6 KSchG., Schweiz Art. 30 Ziff. 1, Tschechoslowakei § 33 Ziff. 
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5, Ungarn § 62 Ziff. 3 (Ebenso die franz. Rechtsprechung Da. 1925, 
30, Kass. vom 19. 3. 1926 bei Ra bell [1927] 315). 

8. Einzelne Verbandsländer anerkennen auch das Recht des 
Eigentümers am Werke der bildenden Künste, dieses aus z u
s tell e n . Man wird jedoch die Ausübung dieses Rechts erst 
dann für zulässig erachten, wenn der Urheber von seiner ur
heberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnis der Veröffentlichung des 
Werkes (oben S. 116) Gebrauch gemacht hat. Das Recht der Aus
stellung wird anerkannt von Bulgarien Art. 53 Ziff. 5, Estland 
Ziff. 56 Nr. 5, Finnland § 18 Ziff. 4, Griechenland Art. 9, Nieder· 
lande Art. 23, Norwegen § 10 Ziff. 3, Polen Art. 15 zm. 1, 
Tschechoslowakei § 33 Ziff. 7 (für belg. Recht vgl. Rechtsprechung 
in Da. 1932, 117). 

9. Besondere Anwendungsfälle sind geregelt für Li e der -
b ü ehe r im Deutschen Reich (§ 19 Abs. 1 Ziff. 3 LUG., vgl. RGZ. 
122, 66; 128, 102. gilt jedoch nicht, wenn die Abdrücke für Rund
funkhörer bestimmt sind, KG. in JW. 1925, 2501). Par 0 die n 
(Brasilien Art. 665 § 1; anders nach großbrit. Recht Da. 1918, 103, 
ebenso schützt die franz. Rechtsprechung Da. 1931, 32 Zeich
nungen gegen die karikaturmäßige Wiedergabe), Pol e m i k (Por
tugal Art. 26 gestattet hierbei auch den Abdruck der Antwort als 
Ganzes), Ausführung von Bauwerken oder von Kunstgeräten nach 
herausgegebenen Mo deli z eie h nun gen (Finnland § 17 Ziff. 
7, ausgenommen bei ausdrücklichem Vorbehalt). 

IV. Art. 10 gestattet nur die unveränderte oder ent-
sprechend dem Zweck der Entlehnung - abgeänderte Wieder
gabe der Formgebung des älteren Werkes, während Art. 12 den 
Fall regelt, daß Änderungen dieser Formgebung geschahen. Eben
so bezieht sich Art. 10 nicht auf solche Wiedergaben eines ge
schützten Werkes, deren Zulässigkeit sich aus den Sondervorschrif
ten der RBüe. (Art. 2 b, 9 Abs. 2, 11 b Abs. 2, 13 Abs. 2) ergibt. 

Art. 11. 
(1) Die Bestimmungen dieser Übereinkunft finden auf die 

öffentliche Aufführung dramatischer oder dramatisch-musikali
scher sowie auf die öffentliche Aufführung von Werken der Ton
kunst Anwendung, gleichviel ob diese Werke veröffentlicht sind 
oder nicht. 

(2) Die Urheber von dramatischen oder dramatisch-musika
lischen Werken werden während der Dauer ihres Rechts am Ori
ginalwerk gegen die öffentliche, von ihnen nicht gestattete Auf
führung einer Übersetzung ihrer Werke geschützt. 
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(3) Die Urheber genießen den Schutz dieses Artikels, ohnet 
daß sie verpflichtet wären, bei der Veröffentlichung des Werkes 
dessen öffentliche Aufführung zu untersagen. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

I. 1. Der den Schutz des Werkes gegen die öffentliche Auffüh
rung behandelnde Artikel ist, soweit Abs. 1 in Frage kommt, 
nahezu unverständlich. Der Sinn wird erst klar, wenn man den 
Text des Abs. 2 zur Erläuterung mit heranzieht. Denn wenn man 
vom Wortlaut des Abs. 1 ausgeht, müßte man die Aufführung 
eines Werkes als schutzfähig ansehen, so daß ein findiger Kopf 
hieraus den Urheberrechtsschutz für den "Urheber" der Auf
führung, also den nachschaffenden Künstler herleiten könnte. 
Gemeint ist aber etwas !!anz anderes, nämlich daß ein Werk, so
weit seine öffentliche Aufführung in Frage kommt. Schutz hier
gegen gemäß den allgemeinen Bestimmungen der RBUe. genießen 
soll. Der Text des Abs. 1 ist also dahin zu verstehen, daß der 
Verbandsschutz aueh gegen öffentliche Aufführungen der hier auf
gezählten Werke gewährt werden soll. 

2. Die RBUe. enthält aber k ein e No r m (unrichtig 0 lag
nie r 11, 13) über den Schutz des auffiihrungsfähigen Werkes gegen 
seine öffentliche Aufführung. Sie vcrwei~t vielmehr hinsichtlich 
dieses Schutzes auf das in Frage kommende Landesgesetz (so ganz 
eindeutig Da. 1933, 112 und Belgien S. 33), gibt also auch in An
sehung der Aufführung dem verbandseigenen Werke den Inländer
schutz, so daß Art. 11 Abs. 1 lediglich eine Anwendungsform des 
Art. 4 darstellt. 

Es ist deshalb unrichtig, wenn Da. 1922, 102 von einem "droit 
imperatif et striet" spricht, weil hierunter Sonderrechte oder 
Maximalrechte zu verstehen sind. Zwingend in diesem Sinne ist 
jedoch lediglich die Vorschrift des Abs. 3. Mit Recht führt Da. 
1933, 114 - ganz im Gegensatz zu der früheren Auffassung - aus, 
daß, weil dic RBUe. die Aufführungsbcfugnis nicht als Recht, 
welches iure conventionis gegeben ist, anerkennt, jedes Verhands
land diese Befugnis nach seinem Gutdünken einengen kann. 
Darum geht auch Mal a p I a t e (S. 236) fehl, der die Aufführung 
dem Grundrecht der Wiedergabe hinsichtlich des V crbands
schutzes gleichstellt, wobei er überdies noch übersicht, daß auch 
hinsichtlich des allgemeinen Rechts der Wiedergabe (Vervielfäl
tigung im weitesten Sinne des Wortes) ein Verbandsschutz nicht 
gegeben ist. 

11. Für den Aufführungsschutz kommen lediglich die auffüh
rungsfähigen Wt:rke in Betracht. Das sind nach dem Text des 
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Abs. 1 die dramatischen und dramatisch-musikalischen Werke 
Werke, deren lautliche Wiedergabe "representation" genannt 
wird, während die Aufführung des reinen Tonkunstwerkes "exc
cution" nach dem franz. Sprachgebrauch heißt. 

Dagegen werden vom Wortlaut des Art. 11 Abs. 1 nicht be
troffen die Tanzkunstwerke, denn deren Wiedergabe ist nicht 
Aufführung im Sinne dieses Artikels, der lediglich die lautliche 
Wiedergabe behandelt, während die Wiedergabe des Tanzkunst
werkes sich an das Auge wendet. Trotzdem sind auch diese 
Werke geschützt, nämlich als Schutzgegcnstand des Art. 2, bezüg
lich dessen gemäß Art. 4 die lex fori angewendet wird (v gl. auch 
Ziff. 2 des Schlußprotokolls vom 9. 9. 1886). 

Das Gleiche gilt für die gleichfalls im Abs. 1 nicht erwähnten 
Tonkunstwerke mit Text. Auch diese werden, weil im Art. 2 
ausdrücklich aufgeführt, nach der lex fori geschützt, gleichviel ob 
man diese Werke als ein unteilbares Ganze und somit als Ton
kunstwerke im Sinne des Abs. 1 oder als Verbindung zweier 
Werke ansieht. 

Das Gleiche gilt schließlich auch für die lautliche Wiedergabe 
von Schriftwerken ("Vortragen" oder "Vorlesen"), für die ein V er
bandsschutz nicht vorgesehen ist (Da. 1928, 134). Auch hier ist 
die lex fori entscheidend (für franz. Recht vgl. Da. 1933, 100). 

III. Art. 11 spricht von ciner öffentlichen Aufführung. 
1. Ocr Begriff des "öffentlichen" in diesem Sinne bestimmt sich 

gleichfalls nach der lex fori. Die Rechtsprechung der Verbandsländer 
geht übereinstimmend dahin, daß eine Aufführung dann öffentlich 
ist, wenn jedermann Zutritt hat (franz. Rechtsprechung in Da. 
1922, 9, 1932, 54; ungar. Rechtsprechung in Da. 1932, 21). Nach 
deutscher Rechtsauffassung - so die feststehende Rechtsprechun~ 
des RG. - liegt Öffentlichkeit dann vor, wenn der in sich ge
schlossene, nach außen hin bestimmt abgegrenzte Kreis innerlich 
verbundener Personen überschritten wird. Hinsichtlich V crcins
vorstellungen vgl. § 27 Ziff. 3 LUG. und Art. 14 Ziff. 2 des poln. 
Urheberrechtsgesetzes. Im gleichen Sinne verlangt der franz. 
Kass. (Da. 1922, 118), daß bei Vereinsvorstellungen nur persönlich 
eingeladene Gäste zugegen sind, die sich ausweisen müssen. Im 
gleichen Sinne die Rechtsprechung von Syrien-Libanon (Da. 1934, 
71). Schärfer dagegen die span. Rechtsprechung (Ob. Gerichtshof 
in Da. 1917, 10, der dann bereits eine öffentliche Aufführung an
nimmt, wenn der aufführende Verein Beiträge erhebt). 

Öffentlich ist die Aufführung auch dann, wenn sie anläßlich 
eines Gottesdienstes in einer Ki;che stattfindet, oder durch Mili
tärkapellen, es sei denn, es handelt sich um eine rein militärische 
Veranstaltung (so für franz. Recht Po u i 11 e t S. 799). 

Hof f man n, Bemer Übereinkunft. 1l 
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Richtiger würde es sein, den Schutz des Werkes nicht von der 
"Öffentlichkeit" der Aufführun~ abhän~ig zu machen. Denn die 
Öffentlichkeit des Vorgangs hat mit der lautlichen Wiedergabe 
nichts zu tun, da hierdurch lediglich der Kreis bezeichnet wird, 
dem die Möglichkeit der Wahrnehmung gemäß den Bestimmungen 
dieser Wiedergabe offen steht. Es würde dann Sache des Auf
führenden sein, darzutun, daß es sich lediglich um eine für eigen
persönliche Zwecke erfolgende und bestimmte Wiedergabe han
delt, die grundsätzlich jedem freisteht. 

2. Auch der Begriff "Aufführung" als die lautliche 
Wiedergabe bestimmt sich nach Landesrecht. Nur ~ehört 
im Sinne der RBUe. die rundfunkmäßi~e Wiedergabe nicht 
hierzu, weil für diese die Sonderbestimmung des Art. 11 b 
erlassen worden ist. Oage~en bleibt es der Landesgesetz
gebung überlassen, ob sie die Vernehmbarmachung der Rundfunk
sendung durch einen Lautsprecher als neue Aufführung ansieht 
(vgl. S. 180). Eine Aufführun~ liegt auch dann vor, wenn die laut
liche Wiedergabe anderen Personen als denjenigen, die am Ort 
der Wiedergabe zusammengeschlosscn sind, mittels besonderer 
Vorrichtung, Lautsprechern oder ähnlichen Einrichtungen (z. B. 
mittels Fernsprechleitungen bei sogen. Fernkonzerten oder mittels 
des Theatrophons (vgl. Belgien S. 36) vernehmbar gemacht wird; 
es finden dann mehrere Aufführungen gleichzeitig statt. Dagegen 
liegt dann keine neue Aufführung vor, wenn der Lautsprecher 
lediglich zum Zwecke der Verstärkung der lautlichen Wiedergabe 
an dem Ort dient, wo diese Wiedergabe stattfindet. 

Wer Inhaber des Aufführungsrechts ist, bestimmt sich 
gleichfalls nach der lex fori. So schaffen manche Gesetzgebungen 
im Interesse der Verkehrssicherheit hinsichtlich der Erteilung der 
Aufführungserlaubnis von Opern eine gesetzliche Vertretung des 
Textdichters durch dcn Komponisten. So mit einzelnen Abarten 
Brasilien Art. 655, Bulgarien Art. 46, Deutsches Reich § 28 Abs. 2, 
Estland Ziff. 46, Italien Art. 19 Abs. 3, Jugm,Iavien § 36, Schweden 
§ 18 Abs. 3,Tschechoslowakei § 11 Abs. 3, Ungarn § 53. Anders 
nach franz. und belg. Recht auf Grund der These der indivisibi
Iitc des dramatisch-musikalischen Werks franz. Kass. in Da. 1925, 
80 vgl. auch Va uno i s in Da. 1925, 104; für belg. Recht 
Da. 1925, 92). 

IV. Der Umfang des Schutzes gegen die öffentliche Auffüh
rung wird ausschließlich durch die lex fori begrenzt. Die RBUe. 
besagt nichts darüber, welcher Schutz von den Verbandsländern 
zu gewähren ist, auch nicht hinsichtlich der Aufführung einer 
Übersetzung (Da. 1933, 113). 
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l. Die Verbandsländer sind in der F estlegung dieses Schutz
umfanges gänzlich frei; Art. 11 spricht demgemäß nicht von einem 
droit cxclusif. So kennen fast alle Verbandsländer die Begrenzung 
des Rechts der lautlichen Wiedergabe im Interesse der Allge
meinheit, die 0 s t e r tag (Da. 1928, 126) "petites negations du droit 
d auteur" nennt, für deren Abgrenzung gegenüber dem Recht des 
Urhebers Da. 1922, 102 in Übereinstimmung mit Ergebnissen des 
Pariser Kongresses (Paris S. 145 uTld 172) eingetreten ist. 

a) Die erste Gruppe dieser Grenzziehung bilden jene Vor
schriften, die die Auf! ührung eines Tonkunstwerkes dann ge
statten, wenn mit dieser Wiedergabe k ein e G e w i n n a b sie h t 
verbunden ist. So Bulgarien Art. 49, Dänemark § 14 h Ziff. 2, 
Deutsches Reich § 27, Estland Ziff. 50, Finnland § 17 Ziff. 6, 
Griechenland Art. 9, Monaco Art. 11 Ziff. 3, Norwegen § 9 Ziff. 5. 

b) Damit eng verbunden ist der Rechtsgedanke, daß die Auf
führung zu Wo hit ä t i g k e i t s z w e e k e n gestattet ist, wenn 
die Aufführenden unentgeltlich mitwirken. So mit teilweise ge
ringen Anderungen: Bulgarien Art. 49, Dänemark § 14 h Ziff. 3, 
Deutsches Reich § 27, Estland Ziff. 50, Griechenland Art. 9, 
Monaco Art. 11 Ziff. 3, Österreich § 30 Ziff. 6, Rumänien Art. 23, 
Ziff. 3. 

c) Oft findet sich die Norm, daß die Wiedergabe auf V 0 I k s
fes t e n gestattet ist: Bulgarien Art. 49, Dänemark § 14 h, Deut
sches Reich § 27 (hinsichtlich der Münehener Oktoberfeste vgl. 
OLG. München in JW. 1932, 890, hinsichtlich der Breslauer Jahr
hundert-Ausstellung ] 913, wie überhaupt hinsichtlich Ausstellun
gen All fe I d S. 267), Estland Ziff. 50, Finnland § 17 Ziff. 6, Nor
wegen § 9 Ziff. 5, Polen Art. 14 Ziff. 2 (diese Bestimmung führt 
01 ag nie r II- 14 irrig als Schulbeispiel eines offenbaren Wider
spruchs zu Art. 11 Abs. 1 RBUe. an), Rumänien Art. 23 Ziff. 3. 

d) Einige Sonderfälle sind besonders normiert 

aa) allgemein für U n te r r ich t s z w eck e gestattet Däne
mark (§ 14 h Ziff. 1) die Aufführung, 

bb) die Aufführung durch Arm e e - Mus i k kap e II e n 
läßt Italien (Art. 50) zu, 

(im gleichen Sinne die franz. Rechtsprechung Kass. in Da. 1922,47), 
cc) eine besonders ausführliche Regelung trifft österreich in 

§ 30 Ziff. 6, wonach die Aufführung bei kirchlichen 
(anders die ital. und franz. Rechtsprechung in Da. 1928, 
142 und 1932, 108) und bürgerlichen Feierlichkeiten und 
militärdienstlichen Anlässen gestattet ist, zu denen die 
Zuschauer ohne Entgelt zugelassen werden. 

11* 
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e) Ober die Vorschriften der Verbandsländer, nach denen 
die öffentliche Aufführung von Tonkunstwerken mittels Schall
platte gestattet ist vgl. S. 206 ff. 

2. Wichtiger ist noch, daß die Landesgesetzgebung nach freiem 
Ermessen die Auswirkung des Schutzes gegen unberechtigte Auf. 
führungen festsetzen darf. 

Es würde also mit der RBUe. (R a es t a d S. 108) durchaus 
vereinbar sein, wenn ein Verbandsland das Aufführungsrecht 
völlig für den Staat beanspruchen würde. Demgemäß stehen die 
Bestimmungen des § 30 des tschechoslow. Gesetzes nicht im 
Widerspruch zu RBUe. (so Gel I n e r in GRUR. 1926, 424, 
weniger bestimmt in seinen Erläuterungen zum tschechoslowaki
schen Urheberrechtsgesetz Prag 1927 S. 23). Vielmehr liegt in 
dieser Vorschrift der Keim zu einer gesetzgeberischcn Entwick
lung, die im Interesse der Volksgemeinschaft zu begrüßen ist, denn 
sie bedeutet den Ansatz zu einer gesetzlichen Lizenz. 

Nur eine Anwendung des gleichen Rechtsgedankcns ist es, 
wenn (so Deutsches Reichsgesetz vom 4. 7. 1933 § 4) die Tarif
sätze für öffentliche Musikveranstalter durch ein Schiedsgericht 
festgesetzt werden sollen, also nicht mehr einseitig vom Urheber 
bezw. von der Urhebergesellschaft. Mit Recht weist Da. 1933. 
110 darauf hin, daß es unmöglich sei, einen Widerspruch dieses 
§ 4 mit dem Art. 11 zu konstruieren, daß aber dieser Widerspruch 
in dem Augenblick entstehen wird, wo (hypothetisch gesprochen) 
die RBUe. das ausschließliche Aufführungsrecht des Urhebers an
erkennen wird. 

Dieser Rechtsgedanke findet sich erweitert in der Novelle zum 
austral. Urheberrechtsgesetz von 1933, nach deren Art. 13 a sowohJ 
der Urheber wie derjenige, der ein Werk tonlich wiedergeben wiu, 
beantragen kann, den Streit über die Höhe des Entgelts oder dic 
Bedingungen der Ausübung der Aufführungsbefugnis durch einen 
Schiedsspruch zu schlichten. 

Ebenso steht - das Berner Büro anerkennt und begründet 
dies ausdrücklich in Da. 1932, 5 im Gegensatz zur Auffassung des 
Londoner Kongresses der Confeder. der Urhebergesellschaften 
(Da. 1931, 69) - Ziff. 10 der canad. Urheberrchtsgesetznovelle 
vom 11. 6. 31 (vgl. obcn S. 94) durchaus im Einklang mit dcr Be
stimmung der RBUe. Wenn es aber (Da. 1932, 5) heißt, daß die 
Machtbefugnis der canad. Regierung, gegebcnenfalls von sich aus 
die Höhe des angemessenen Entgeltes für eine Aufführung fest
zusetzen, sei "en tous cas contraire a l'esprit de la Convention" so 
kann dem nicht zugestimmt werden, und umso weniger als auf der 
Romkonferenz ausdrücklich (Rom S. 254) anerkannt worden ist, 
daß es durchaus zulässig sei, das Entgelt für die Aufführung durch 
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eine gesetzliche Lizenz Ca. A. Wau wer man s in Da 1921, 14; 
vgl. auch Da. 1922, 104; 1930, 108) festzulegen, indem auf das Bei
spiel der Schweiz bis zum Inkrafttreten des neuen Urheberrechts
gesetzes vom 7. 12. 1922 ausdrücklich hingewiesen wird. Be
deutungsvoll erscheint es auch in diesem Zusammenhang, daß die 
Zwangslizenz des Art. 4 des großbrit. ürhebcrrechtsgcsetzes als 
nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen oder dem Geist der 
RBUe. stehend auf der Romkonferenz angesehen worden ist 
(Da. 1933, 113). 

Ansätze zur Reglementierung der Honorarsätze für eine 
öffentliche Aufführung von Bühnenwerken oder Tonkunstwerken 
finden sich auch im span. Urheberrechtsgesetz (Art. 20 in Ver
bindung mit der VO. vom 3. 9. 1880). 

Aber auch das Recht der Kontrolle des Staats über die Auf
führungsgesellschaften (Canada in der Novelle vom 11. 6. 1931, 
Niederlande in der Novelle vom 11. 2. 1932 und Deutsches Reich 
im Gesetz vom 4. 7. 1933, vgl. auch Entwurf einer Novelle [vom 
20. 7. 1934] zum belg. Urheberrechtsgesetz in "Inter-Auteurs" 1934 
N r. 45 S. 777) kann nicht zweifelhaft sein, ist doch die Verhinde
rung der Ausnutzung jeder MonopolsteIlung seitens des Staats 
von den verschiedensten Verbandsländern der Romkonferenz als 
Aufgabe des Staats bezeichnet worden (so Großbritannien, 
Australien, Neu-Seeland, Schweiz, Niederlande). Während in 
Da. 1930, 108 sogar das Recht eines Verbandslandes bestritten 
wird, "a instituer une juridiction qui trancherait la question de 
savoir si les sociCtcs de perception se livrent ou non ades abus", 
vertritt das Berner Büro nunmehr (in Da. 1933, 114) ausdrücklich 
die Auffassung, daß eine diese Rechte der Länder normierende 
Bestimmung dem Art. 11 hinzugefügt werden könnte. Dagegen 
wird diese Frage im belgischen Vorschlag für Brüssel (Belgien 
S. 239) offen gelassen, was die Aussicht auf Annahme des ent
sprechenden Vorschlags einer belgisehen Novelle (lnter-Auteurs 
Nr. 45 Ivom September 1934] S. 777) nicht günstig erscheinen läßt 
(über die Verhandlungen im Ausschuß des Austral. Staatenbundes 
i. J. 1933 über diese Frage vgl. Arch. Funk VI [19331 455). 

V. Dagegen gibt Art. 11 Abs. 2 iure conventionis, also mit 
zwingender Kraft als Sonderrecht den Schutz von verbands
eigenen dramatischen oder dramatisch-musikalischen Werken 
(nicht dagegen auch hinsichtlich der unter IV. dangeführten Werk
gattungen) gegen die öffentliche Aufführung einer Übersetzung, 
solange der Schutz am Original dauert. 

Diese Bestimmung erscheint überflüssig, weil dieser Schutz 
sich bereits aus dem Obersetzungsschutz des Art. 8 ergibt. Denn 
besteht dieser Schutz gegen die Übersetzung, so auch dagegen, 
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daß diese U bersetzung lautlich wiedergegeben wird. Das VOll 

Ra e s ta d S. 192 vorgetragene Bedenken, daß aus der Fassung 
des Art. 11 der wahre Sinn schwer zu erkennen sei, daß nämlich 
das Aufführungsrecht unabhängig vom Übersetzungsrecht sei, er· 
scheint nicht begründet, wenn man bedenkt, daß sowohl das 
Übersetzungsrecht als auch das Aufführungsrecht einzelne ur· 
heberrechtliche Befugnisse sind, die auf der Grundhge des Urheber. 
rechts erwachsen, daß aber die Übersetzung lediglich ein Beispiel· 
fall der Bearbeitung des \Verkes ist, die tür ihren erheber ein 
(abgeleitetes) Urheberrecht gewährt, so daß der übersetzer an 
seiner Übersetzung auch das Aufführungsrecht hat. 

Rechtlich ohne Bedeutung ist im Hinblick auf den zwingen· 
den Charakter des Abs. 2, ob das Ursprungsland auch das Ur· 
werk gegen Obersetzung schützt. Auch wenn der Cbersetzungs. 
schutz des Urwerks, nicht dagegen dessen allgt.:meine Schutzfrist 
im Ursprungslande abgelaufen ist, hat, sofern die lex fori noch 
den Übersetzungsschutz normiert, das Urwerk in diesem Lande 
den Schutz gegen die Aufführung der Übersetzung (Da. 1928, 123). 
Das Gleiche gilt, wenn die lex fori das Urwerk nicht mehr gegen 
die Aufführung schützt. Dann ist zwar de'>scn Aufführung ge
stattet, dagegen nicht die Aufführung einer Übersetzung, weil 
das Werk noch gegen Bearbeitung und deren Wiedergabe ge
schützt ist (a. A. Sei II e r S. 226). 

VI. Die Bestimmung des Abs. 3 ist gleichfalls zwingendes 
Recht, aber gleichfalls überflüssig, weil sie lediglich einen An· 
wendungsfall der allgemeinen Norm des Art. 4 Abs. 2 RBUe. dar. 
stellt. Selbst wenn ein Verbandsland die Wahrung irgend einer 
Förmlichkeit zur gesetzlichen Voraussetzung des Schutzes gegen 
eine Aufführung machen würde, würde hiervon das verbands· 
eigene Werk nicht betroffen, das also insoweit eine Besserbehand· 
Jung erführe als das einheimische Werk. \Var ein Werk infolge 
Fehlcns eines Aufführungsverbotes vor Inkrafttreten der RBUe. 
in den Verbandsländern nicht gegen Aufführung geschützt, so er· 
langt es mit Inkrafttreten der RBUe. vollen Schutz, sofern es 
noch den allgemeinen Urheberrech tsschutz genießt. 

VII. Vor b eh alt e hinsichtlich des Art. 11 haben Estland, 
Griechenland, Italien, Japan, l\;iederlande und Siam gemacht. Da 
alle diese Länder auch Vorbehalte hinsichtlich Art. 8 machen, 
scheint Übereinstimmung zu bestehen, daß der Vorbehalt zu 
Art. 8 nicht genügt, um Wirkungen auch hinsichtlich des Art. 11 
auszuüben. 

1. Diese Vorbehalte sind inhaltlich ve:·schiedcn. 
a) G r i e c h e n I a n d hat an die Stelle des Art. 11 den Text 

des Art. 9 BUe. gesetzt und damit das verbandseigene Werk der 
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Inländerbehandlung unterworfen. Griechenland schützt diese 
Werke gegen Aufführung von Ubersetzungen nur auf 10 Jahre 
seit der Veröffentlichung (Art. 6 griech. Urhebergesetz). Wenn 
es dagegen gemäß Art. 9 Abs. 3 BUe. den inländischen Schutz 
gegen Aufführung bei dem Originaltonkunstwerk von einem aus
drücklichen Verbotvermerk auf dem Titelblatt oder an der Spitze 
des Werkes abhängig macht. so behandelt es die verbandseigenen 
Werke schlechter als die einheimischen, für die ein solches Verbot 
nicht verlangt wird. Dieser VOI behalt wird jedoch nur für ein 
Tonkunstwerk gefordert. gilt also nicht für dramatische und 
dramatisch-musikalische Werke. Soll dagegen ein Teil eines 
dramatisch-musikalischen Werkes (z. B. die Ouvertüre oder sonst 
eine Nummer aus einer Oper) gegen die Aufführung geschützt 
werden, so bedarf es des besonderen Vorbehalts. weil in einem 
solchen Falle diese Teile des dramatisch-musikalischen Werkes 
ein Sonderdasein führen und für sich getrennt, also im Gegensatz 
zu dem dramatisch-musikalischen \Verke, als Ganzes betrachtet 
werden müssen (R ö t h I i s b erg e r S. 227 mit Nachweisung aus 
der Rechtsprechung; a. A. All f eid S. 442). 

b) Si a m hat gleichfalls sich für Anwendung des Art. 9 BUe. 
entschieden, jedoch er!1änzt durch Ziff. 2 des Schlußprotokolls 
(der Sonderbestimmung für choreographische Werke). Es gilt hier 
das über Griechenland Ausgeführte. 

c) Es tl a n d, I tal i e n und die Nie der I a n d e setzen an 
die Stelle von Art. 11 lediglich den Art. 9 Abs. 2 BUe., d. h. sie 
machen den Schutz gegen eine Aufführung der Obersetzung davon 
abhängig, daß innerhalb der Dauer des Obcrsetzungsrechtes nach 
estnischem, italienischem und niederländischem Recht (vgl. die 
Ausführungen zum diesbezüglichen Vorbehalt zu Art. 8 S. 143) 
von diesem Obersetzungsrecht Gebrauch gemacht worden ist. 

d) J a pan hat an Stelle von Art. 11 lediglich Art. 9 Abs. 3 
BUe. gesetzt, macht also lediglich für reine Tonkunstwerke den 
Schutz von einem ausdrücklichen Verbot abhängig, obwohl es 
nach seinem Urheberrechtsgesetz die Wahrung dieser Fiirmlich
keiten für einheimische \Verke nicht verlangt. Dat:!egen ge
nießen die dramatischen und dramatisch-musikalischen Werke den 
vollen inländischen Schutz sowohl gegen Aufführung des Ori!1i-
nals, als auch gegen Aufführung einer Obersetzung, letzteren 
allerdings nach Maßgabe des japanischen Vorbehalts zu Art. 8 
(oben S. 143). 

2. Da Estland und Siam dem Romtext noch nicht beigetreten 
sind, Griechenland beim Beitritt zum Romtext seinen Vorbehalt 
auch hinsichtlich des Art. 11 BUe. aufrecht erhalten hat, gilt im 
Verhältnis zu diesen Staaten das unter 1 Ausgeführte. 
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3. Dagegen haben Italien, Japan und die Niederlande bei der 
Ratifikation des Romtextes die Vorbehalte hinsichtlich Art. 11 
nicht aufrecht erhalten, so daß also im Verhältnis dieser Länder 
zu denen, die Verbandsländer der RBUe. in Fassung der Rom
konferenz sind, Art. 11, dagegen im Verhältnis zu Verbands
ländern, die noch durch den Berliner Text gebunden sind, noch 
die alten Vorbehalte gelten. 

VIII. Für die Rom k 0 n f e ren z lag ein ital.-Berner Vor
schlag nicht vor, weil man hoffte, durch einen Verzicht auf die 
Vorbehalte vorwärts zu kommen. 

Die Verhandlungen bezogen sich im WesentIichcn auf zwei 
Fragen, die bereits in den Ausführungen zu IV 2 (S. 164) aufge
worfen worden sind, auf das Problem der Verhinderung eines 
abus und auf die Frage der gesetzlichen Lizenz. 

1. Zur Frage des Schutzes gegen die Ausnutzung einer Mono
poisteIlung hatte - ausgehend von der gesetzlichen Lizenz des Art. 4 
des großbrit. Urheberrechtsgesetzes (oben S. 165) -~ die groß
brit. Regierung in ihrem Staatenvorschlag einen neuen Abs. 4 zu 
Art. 11 vorgeschlagen (Rom S. 93), welcher für dramatische und 
dramatisch-musikalische Werke (durch CDA. Nr. 14 dann auch auf 
reine Tonkunstwerke erstreckt) ausdrücklich die Machtvoll
kommenheit der Verbanru,länder festlegt. von diesem Gesichts
punkt aus die Aufführungsbefugnis zu regeln. Im gleichen Sinne 
ging die Anregung von Australien und Neu-Seeland (CDA. Nr.28) 
und von der Schweiz (CDA. Nr. 26). Diese Vorschläge scheiter
ten jedoch am Widerspruch Italiens (G i an n i n i S. 232). 

Zu erwähnen ist noch eine Bemerkung der niederländ. Re
gierung, die auf die Schwierigkeiten hinwies, die aus dem Be
stehen mehrerer Einziehungsgesellschaften in einem Verbands
lande entstehen könnten (K lau er a. a. O. S. 381). (Daß sich 
hierin bereits die nieder!. Novelle vom 11. 2. 1932 ankündigt, ist 
nicht zu verkennen.) 

Daraufhin versuchte Großbritannien, diesen Rechtsgedanken 
im Art. 17 Aufnahme zu verschaffen, fand abcr auch hier nicht 
die einmütige Zustimmung, so daß Großbritannien zusammen mit 
Canada, dem Australischen Staatenbund, Neu-Seeland, Irland und 
Indien folgende programmatische Erklärung (CDA. Nr. 90) 
abgab: 

"Les dispositions de la presente Convention ne peuvent porter 
prejudice au droit qui appartient aux Gouvernements d'edicter, pour 
cause d'utilite publique, des mesures d'un caractere general," 

(Ober die weiteren ergebnislosen Verhandlungen siehe die aus
führliche Darstellung bei R a e s t a d S. 194). 
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2. Die Frage, ob mit Art. 11 zu vereinbaren ist, daß ein 
Verbandsland anstelle des ausschließlichen Aufführungsrechts 
eine gesetzliche Lizenz einführt, ist von R a e s t a d in seiner 
Denkschrift (aufgrund eindringlichster Kenntnis der Vorge
schichte des Art. 11 [abgedruckt bei Gi a n n i n i S. 224, leider 
verbietet sich ein Abdruck dieser interessanten Urkunde infolge 
ihres Umfanges] dahin beantwortet worden (vgl. auch Rom S. 320): 

"En somme, ni l'ancien art. 9 ni l'art. 11 actue1 n'excluse que 
l'execution et la representation publiques soient autorisees par 1a 
legislation du pays, moyennant payement de tantiemes, en l'absence 
du consentement de l'auteur (domaine public payant, licence 
obligatoire)." 

Daß man (mit K lau c r a. a. O. S. 381) als Ergebnis der Rom
konferenz zu buchen hat, daß das System der Tantiemen (wie es 
Ra e s ta d nennt) als ein Urheberrechtsschutz anerkannt worden 
ist, ist bereits S. 33 ausgeführt worden. 

Art. 11 b. 
(1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst haben 

das ausschließliche Recht, zu gestatten, daß ihre Werke durch 
funkelektrische Verbreitung *) der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. 

(2) Der inneren Gesetzgebung der Verbandsländer steht es 
zu, die Bedingungen für die Ausübung des im vorhergehenden 
Absatz bezeichneten Rechts aufzustellen; die Wirkung dieser Be
dingung beschränkt sich jedoch ausschließlich auf das Gebiet des 
Landes, das sie festgesetzt hat. Sie dürfen keinesfalls das Urheber
persönlichkeitsrecht beeinträchtigen oder sein Recht auf ein an
gemessenes Entgelt, das mangels gütlicher Einigung durch die zu
ständige Behörde festzusetzen ist. 

I. Mit Art. 11 b hat der Rundfunk seinen Einzug in die 
RBUe. gehalten. Daß der Berliner Text den Rundfunk nicht er
wähnt, bedarf kaum der Begründung. Erst nach dem Weltkrieg 
setzt die Entwicklung der Rundfunks ein, die einen in der Ge
schichte der Technik wie auch in der Geistesgeschichte beispiel
losen Siegeszug bedeutet. (Eine Übersicht über die Organisation 
des Rundfunks in Europa bringt T h u r n in Arch. Funk. VI 
[1933] 119.) 

Mit der Förmelung .,rundfunkmäßige Wiedergabe", wie im 
Art. 11 b geschehen, wird in zutreffender Weise auf die Doppel
natur des Rundfunks hingewiesen. In der Zeit des Aufkommens 

* Die Übersetzung ist sehr unglücklich, entspricht weder dem fran
zösischen Text noch dem deutschen Sprachgebrauch. Richtig muß eS 
heißen: "Durch rundfunkmäßige Wiedergabe". 
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des Rundfunks überwog im Deutschen Reich die technischt.: Bt.:
trachtung. Man unterschied Funk und Rundfunk kaum, sondern 
sah im Rundfunk eine neue technische Begebenheit, die ein die 
Regelung durch die Rechtf>ordnung nicht dringend verlangendes 
novum im Gesamtkomplex der menschlichen Begebenheiten sei, 
daneben aber eine neue Vermittlungstechnik, die ergänzend, 
vielleicht auch verdrängend, neben andere Vermittlungstechniken 
trete. Dieser technische, insbesondere von Neu g e bau e r ver
tretene Standpunkt war rechtshistorisch richtig, insofern der 
Funktelegraphenverkehr aus dem Lcitungstelegraphenverkehr sich 
entwickelt hat. 

Wenn nun schon die Kennzeichnung des Rundfunks als Nach
richtenübermittelung insofern nicht paßt, als hier ein Austausch 
zwischen der aussendenden Stelle und dem Empfänger der Sen
dung weder stattfindet noch stattfinden kann, so erschöpft auch 
die Kennzeichnung des Rundfunk als ein Wiedergabemittel dessen 
Wesen nicht völlig. Denn wenn auch mittels des Rundfunk eine 
lautliche Wiedergabe des Werkes an die Rundfunkteilnehmer 
stattfindet, so unterscheidet sich diese Wiedergabe doch grund
legend dadurch von jeder anderen lautlichen Wiedergabe. daß 
hier und hier allein die Möglichkeit gegeben ist, eine unbegrenzte 
Zahl von Hörern an der Wiedergabe des Werkes so teilnehmen 
zu lassen, als erfolge die \Viedergahe unmittelbar vor ihnen. Und 
das Gleiche gilt vom Bildfunk (dessen technische Entwicklung 
z. Zt. noch nicht so weit gediehen ist, daß er jetzt schon in 
größerem Ausmaße praktisch wird), mittels dessen ein Bild durch 
Zerlegung in eine Anzahl von Bildpunkten wiedergegeben wird. 
deren Helligkeitswerte in proportionale Stromwerte umgewandelt 
werden. Aueh hierbei nimmt eine unbegrenzte Zahl von Zu
schauern an dieser Wiedergabe teil. (Die Sonderbetrachtung des 
Bildfunk unterbleibt aus dem angegebenen Grunde.) 

Aus dieser Betrachtung ergibt sich also, daß der Rundfunk 
- im Gegensatz zum Funkverkehr, der den Bedürfnissen unrl 
Interessen des Einzelnen dient - der Allgemeinheit dient. Der 
Gang in die Runde. den die Hertz'schen Wellen antreten, schließt 
es aus, daß diese irgend einem bestimmten Einzelnen dienstbar 
gemacht werden, der Ruf geht an Alle. Und so war es verständ
lich, daß man angesichts der Zwischenräume und Grenzen nicht 
kennenden Natur des Rundfunk seinen internationalen Wert er
kannte und betonte, und also versuchte, internationale Rechts
normen zu schaffen, die den gesamten Fragenkomplex regeln 
sollten. Aber schon bei den ersten Versuchen einer solchen Re
gelung zeigte es sich, daß von einer solchen internationalen Rund
funkregelung vielleicht, aber auch höchstens, der technische Teil 
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des Rundfunkbetriebs erfaßt werden konnte, daß es aber un
möglich war, die privatrechtlichen Verhältnisse, die durch den 
Rundfunkbetrieb beeinfIußt werden, in einer einzi~en internatio
nalen Konvention zu regeln. Die Lösun~ aller anderen und zwar 
gerade der wichtigeren urheberrechtlichen, ~ewerbeschutzrecht
lichen, pressrechtlichen Probleme, die durch die Rundfunkrraxis 
bald aufgeworfen worden sind, mußte der Fortbildung der dies
bezügl. internationalen Abkommen überlassen bleiben. 

Eine rechtsvergleichende Betrachtung von Rundfunk, Rund
funkbetrieb und Rundfunkrecht in den einzelnen Staaten er
!.!ibt aber weiter, daß es sich bei diesen Erscheinungen um etwas 
wesentlich national (so zuerst Li s t in Arch. Funk. V [19321 1) 
Bedingtes handelt. Es ist zwar richtig, daß die Darbietungen des 
Rundfunk der ganzen Menschheit zugute kommen, daß also 
deutsche Sendungen in der Arktis und in der Antarktis empfanren 
werden können. Aber der Rundfunk findet das Zentrum seiner 
Wirksamkeit in den Grenzen seines Landes, stines Sprachgebietes, 
mag er auch - insoweit technische Erscheinung - darüber hin
ausstrahlen. Hieraus ergibt sich, daß beim Rundfunk der Inhalt 
dessen, was die Hertz'schen Wellen tragen, die Sendung, das Ent
scheidende ist. Aus einem Nachrichtenvermittelungsmittel ist er 
das allmächtigste Massenbeeinflussungsinstrument geworden; an 
die Stelle einer technischen Errungenschaft ist das Kulturinstru
ment getreten, und so steht im Vordergrund allen Rundfunk
betriebs nicht die Technik, die Zivilisation (wie beim Funk), son
dern der Geist, die Kultur. 

Damit ist dann auch die Stellung des Rundfunk zum Urheber
recht gegeben. Das Urheberrechtsgut ist für den Rundfunk ledig· 
Iich ein Mittel zur Erreichung seines Zwecks, der Mobilisierung 
des nationalen Geistes. Der Rundfunk - im schönsten Sinne des 
Wortes ein Tendenzbetrieb - benötigt das Urheberrechtsgut, will 
er seine Mission, seine Sendung (im übertragenen Sinne) erfüllen. 

Die rundfunkmäßige \Viedergabe umschließt ein Doppeltes: 
die Tätigkeit des Senders, nämlich das PrOjizieren Hertz'scher 
Wellen in die Unendlichkeit, welche Tätigkeit für sich allein ur
heberrechtlich unbedeutsam ist, und eine tonliehe Wiedergabe des 
Werkes, die für sich allein urheberrechtlich gleichfalls ohne Be
deutung ist. Erst wenn diese beiden Tätigkeiten vereint sind, 
sich dergestalt verbinden, daß die tonliche Wiedergabe durch die 
Hertz'schen Wellen ins All getragen wird, liegt eine rundfunk
mäßige Wiedergabe vor. Die durch die tonliehe Wiedergabe ent
stehenden Lautwellen wirken auf die Hertz'schen Wellen ein, 
diese ihrerseits aber auf die Empfanj:!sgeräte, die hierdurch nun 
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wieder Lautwellen erzeugen, die denjenigen entsprechen, die 
durch die tonliche Wiedergabe entstanden sind. 

Mit dieser Kennzeichnung ist der Wesensunterschied dieser 
Wiedergabe von anderen Wiedergabearten festgelegt. Die rund
funkmäßige Wiedergabe ist eine tonliehe Wiedergabe, jedoch 
longissima et altissima manu, weil vermöge der Hertz'schen WeI
len der Aufnahmekreis bis zur größtmöglichen Ausdehnung aus
geweitet, der Radius der Vernehmbarkcit ins Unendliche er
streckt wird. 

Mit Recht wird diese lautliche Wiedergabe als besondere ur
heberrechtliche Befugnis behandelt. Nicht nur der überragenden 
wirtschaftlichen Bedeutung halber, sondern auch weil die anderen 
tonlichen Wiedergabearten eine Vernehmbarkeit haben, die sich 
auf einen räumlichen und daher auch zahlenmäßig begrenzten 
Kreis erstreckt. Wenn dieser Wirkungskreis sich durch das Wesen 
der rundfunkmäßigen Wiedergabe zur Unendlichkeit erweitert, 
so bewirkt diese Verunendlichung der Vernehmbarkeit zugleich 
eine der Wirkungsart nach wesentlich verschiedene Wiedergabe. 
Kommt der Bildfunk zu praktischer Wirkung, so ist damit auch 
die Verunendlichung der sichtbaren \Viedergabe erreicht. 

Aber aus dieser Begriff~umreißung erhellt noch ein Weiteres. 
Eine rundfunkmäßige Wiedergabe liegt auch dann vor, wenn nie
mand die Sendung aufnimmt, weil lediglich die gepaarte Doppel
tätigkeit, das Senden Hertz'scher \\lellen und die tonliehe 'vVieder
gabe, rechtlich bedeutsam ist. So ist es also auch für die Frage, 
ob durc.h die rundfunkmäßige Wiedergabe in das Urheberrecht 
am gesendeten Werke eingegriffen worden ist, gleichgültig, ob die 
Sendung vermitteIs eines Empfangsgeräts aufgenommen worden 
ist (Belgien S. 38). Ist die rundfunkmäßige Wiedergabe eines 
Werkes gestattet, so wird sie nicht dadurch unerlaubt, daß die 
Sendung durch irgend jemand aufgenommen worden ist, der 
hierzu nicht berechtigt ist. (Die Frage, ob unberechtigter Empfang 
den Empfänger einer anderen Person als dem Urheber des ge
sendeten Werkes verantwortlich macht, so wegen unberechtigten 
Betriebes einer Empfangsanlage gegenüber demjenigen, dem das 
Recht zum Betrieb einer Empfangsanlage erteilt worden ist oder 
wegen Eingriffs in das Recht der Sendung gegenüber der Rund
funkgesellschaft, bleibt hier außer Betracht). Es kann also, auch 
wenn die rundfunkmäßige Wiedergabe des Werkes unerlaubt 
wäre, der Urheber dieses \Verkes niemals Ansprüche aus seinem 
Urheberrecht dem Empfänger der Sendung gegenüber herleiten. 
Auf seiten des Empfängers wird keine urheberrechtlieh bedeut
same Tätigkeit entfaltet. 



1. Die Lösung der rein urheberrechtlichen Probleme, inwie
weit der Urheberrechtsschutz eines Werkes gegen die rundfunk
mäßige Wiedergabe gegeben ist, war einfach für diejenigen Ur
heberrechtsgesetzgebungen, die ein umfassendes droit d'auteur 
(vgl. oben S. 29) kennen, bei denen also dem Urheber jegliche 
Verwertungsmöglichkeit seines Werkes von Gesetzes wegen zu
steht. Daraus ergab sich bereits vor der Romkonferenz der Schutz 
gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe in folgenden Verbands
ländern, ohne daß ein Eingreifen des Gesetzgebers sich nöti~ 
machte: 

Belgien (Art. 1, Rechtsprechung in Arch. Funk. V [1932] 
S. 351), Brasilien (Art. 649 ZGB.), Bulgarien (Art. 2), Estland 
(Ziff. 2), Frankreich (Rechtsprechung in BI. Fr. 225, Arch. Funk. 
11 (1929] 566, IV (19311 504. ebenso - allerdings nicht mit einheit
licher Begründung - B 0 11 eck er S. 62, 0 lag nie r n, 240, 
a. A. Sau dem 0 n t S. 123), Griechenland (Art. 1), Luxemburg 
(Art. 1), Marokko (Art. 9), Monaco (Art. 3), Rumänien (Art. 2 
und 19 Ziff.6), Spanien (Art. 5 in Verbindung mit Art. 428 ZGB.). 

2. Schwieriger war die .Frage in den Verbandsländern zu lösen, 
die das droit d'auteur in ihren Urheberrechtsgesetzen nicht 
kennen: 

a) Für das d ä n i s ehe Urheberrechtsgesetz vom 1. 4. 1912 
war der Schutz gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe eines 
Werkes zweifelhaft, da § 1 e die Befugnis der lautlichen Wieder
gabe eines Werkes von einem ausdrücklichen Vorbehalt auf dem 
Titelblatt oder an der Spitze des Werkes abhängig gemacht 
worden war (vgI. oben S. 91, vg!. jedoch Kr u se, Eigentumsrecht 
Berlin 1931, S. 555). Doch hat (Z a h 1 e in BI. Fr. S. 143) der dän. 
Rundfunk den Schutz gewährt. 

b) Für das Deutsche Reich ist durch die Urteile des 
Reichsgerichts (RGZ. 113,413 und in GRUR. 1926, 343) ausge
sprochen worden, daß der Schutz des Werkes gegen die rund
funkmäßige Wiedergabe durch das geltende Urheberrechtsgesetz 
gegeben sei. Wenn diese Urteile auch vom rechtssystematischen 
Standpunkt aus verfeWt sind (H 0 f f man n GRUR. 1926, 373), 
da die von RG. in diesen beiden Urteilen vorgenommene Aus
deutung des urheberrechtlichen Begriffes des Verbreitens in un
versöhnlichen Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung der 
Zivil- und Strafsenate des Reichsgerichts steht, so hatte doch 
diese Rechtsprechung das Gute, daß sie die vorhandene Lücke im 
Gesetz sofort schloß. 

c) Auch für G roß b r i t an nie n war die Frage des Schutzes 
gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe bestritten, so daß sie durch 
die Rechtsprechung geklärt werden mu(he, die (BI. Fr. 210 und 
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Arch. Funk I [1928] 248) die rundfunkmäßige Wiedergabe als 
representation made by means of any mechanical instruments. 
im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 35 erklärt hat. 
Im gleichen Sinne auch die austral. Rechtsprechung (BI. Fr. 212); 
über Canada vgl. S. 187. 

Nicht hierher gehört das Gesetz vom 31. 7. 1925, welches 
lediglich einen strafrechtlichen Schutz gegen die rundfunkmäßige 
Wiedergabe der Leistung von ausübenden Künstlern, besonders 
aber gegen die Festlegung dieser Leistung auf Schallplatten oder 
ähnliche zur mechanischen Wiedergabe geeigneten Vorrichtungen 
gewährt. 

d) In Ja pan scheint ein gesetzlicher Schutz nicht zu be· 
stehen, wofür die Tatsache spricht, daß der japanische Gesetz
geber durch Erlaß der Novelle vom 14. 6. 1910 eine Gesetzeslückc 
als vorliegend ansah hinsichtlich des Schutzes des Werkes gegen 
die kinematographische Wiedergabe. 

e) Das nie der I ä n dis c h e Urheberrechtsgesetz kennt 
zwar kein droit d'auteur, hat aber in Art. 12 Abs. 3 eine aus
schließliche Aufführungs- und Vortragshefugnis normiert, so daß 
damit der Schutz gegen die rundfunkmäßige WiederJ.!abe ge
geben ist. 

f) Der Ob. Ö s t e r r. Gerichtshof hat im Urteil vom 28. 9. 
1927 (BI. Fr. 227) im Anschluß an die Auffassung von Sei 11 e r 
(Österr. Gerichtszeitung 1925, 180) ausgesprochen, daß die rund
funkmäßige Wiedergabe erschienener Schriftwerke erlaubt ist 
(beistimmend Pr e u sc hel - Hai den bur g Arch. Funk. I 
[1928] 36). Dagegen zahlt die österr. Rundfunkgesellschaft auch 
dem Urheber erschienener Schriftwerke ein angemessenes Ent
gelt (Arch. Funk. IV [1931] 19). 

g) Sc h w e den hat zwar eine ausschließliche Aufführungs
befugnis (§ 2 Abs.2-4) und eine ausschließliche Vervielfältigungs
befugnis (§ 2 Abs. 1), worunter jedoch lediglich eine körperliche 
Wiedergabe vermittels Festlegungscxemplaren zu verstehen ist. 
Ein Schutz gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe fehlt also 
(so auch die herrschende Auffassung vgl. E b e r s te i n Arch. 
Funk. I [1928] 241). 

Diese Lücke wollte eine Novelle vom 31. 3. 1927 (abgedruckt 
in Arch. Funk. I [1928] 259) schließen. Die Novelle wurde jedoch 
vom schwedischen Reichstag abgelehnt (GRUR. 1927, 365, 693). 

h) Auch die Sc h w e i z (Art. 12 Ziff. I und 3) kennt sowohl 
die ausschließliche Befugnis für jegliche Art der Wiedergabe als 
auch die ausschließliche Aufführungs- und Vortragsbefugnis dieser 
beiden Befugnisse. Diese beiden Befugnisse schließen jedoch ein
ander aus. Der Begriff der Wiedergabe (Art. 12 Ziff. 1) setzt die 
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Herstellung von Festlegungsexemplaren voraus (Da. 1924, 112 v~I. 
eidgenössisches Bundesblatt 1931, II 703, Röt h 1 i s b erg e r -
Me n t ha S. 20), so daß die rundfunkmäßige \Viedergabe unter 
Art. 12 Ziff. 3 fällt. Bus e r (S. 173) stimmt dieser Auffassung 
zu, hält es jedoch auch für möglich, die rundfunkmäßige Wieder· 
gabe als Wiedergabe im Sinne des Art. 12 Abs. 1 zu betrachten. 
Dann würde man aber - im Gegensatz zur Grundauffassung des 
schweizer Urheberrechtsgesetzes - die Befugnis der Wiedergabe 
zu einem droit d'auteur im romanischen Sinne ausweiten. 

Ober die Regelung des Rundfunks in der Schweiz vgl. Be
richt des Schweizer Bundesrates vom 27. 11 1931 bei Ra bel VI 
(1932J 764. 

i) Für U n gar n ist mit S z a lai (in "Jogallam" 1926, 108 
und BI. Fr. 129) ein Schutz gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe 
aufgrund der Rechtsprechung anzunehmen. 

3. Neuere, vor der Romkonferenz erlassene Gesetze behan
deln das Rundfunkurheberrecht. wenn auch nicht in durchweg 
umfassender Weise. 

a) Für F i n n 1 a n d (Ces. v. 3. 6. 1927) nehmen Hili e (Arch. 
Funk. 1. Sonderheft S. 15) und Da. 1928, 38 (denen sich Neu
ge bau er S. 816 Anm. 6 anschließt) an, daß jedes erschienene 
Werk rundfunkmäßig wiedergegeben werden könne, indem sie 
sich auf die franz. Übersetzung des Gesetzes in Da. 1928, 29 be
ziehen. Klar wird der Gesetzestext jedoch durch den schwe
dischen Text (in Finnlands Författningssamling 1927 Nr. 174). 
Denn hier heißt es eindeutig und klar in § 9 Ziff. 4 "att offentligen 
föredraga musikaliskt verk. tidigare icke utgiven skrift eller före
drag eller tal medelst ... genom radioanordning". Die Worte 
"tidigare icke utgiven" (noch nicht erschienen) beziehen sich also 
nicht auf Tonkunstwerke, so daß also lediglich hiernach die 
rundfunkmäßige Wiedergabe gegeben (L i tau e r - K ach e I BI. 
Fr. S. 123). 

b) I tal i e n anerkennt ausdrücklich in Art. 9 Abs. 3 die Be
fugnis der rundfunkmäßigen Wiedergabe (G h i r 0 n BI. Fr. S. 170). 

c) Da das pol ni s ehe Urheberrechtsgesetz (vom 29. 3. 1926) 
ein droit d'auteur anerkennt, ist damit der Schutz gegen die 
funkmäßige Wiedergabe der erschienenen Schriftwerke gestattet. 

d) Auch Po r t u g a I (Ges. v. 3. 6. 1927) hat ein allgemeines 
Wiedergaberecht (Art. 15), so daß damit der Schutz gegen die 
rundfunkmäßige Wiedergabe gewährleistet ist. 

e) Das t s c h e c h 0 si 0 w a k i s c he Urheberrechtsgesetz 
(vom 24. 11. 1926) schützt nach § 21 den Urheber eines Schrift
werkes gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe nur, solange das 
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Werk nicht herausgegeben ist, hat sich also zu der von Hof f
man n vertretenen Vortragstheorie bckannt (vgl. Gell n er BI. 
Fr. S. 124). Dagegen besteht der Schutz hinsichtlich der Ton
kunstwerke und sogar (L ö wen b ach in Arch. Funk. I [1928] 
538) hinsichtlich der Werke der bildenden Künste - also gegen 
die bildfunkmäßige Wiedergabe -, weil diese nach internem 
Recht als Obertragung bzw. Vorführung durch mechanische und 
optische Einrichtungen anzusehen ist. 

f) Für USA. vgl. Si m p s 0 n in Arch. Funk. V [1932] 332. 
II. Als Programm für die Rom k 0 n fe ren z hatte die ital. 

Regierung zusammen mit dem Berner Büro den Antrag gestellt, 
einen Art. 11 b folgenden Inhaltes aufzunehmen: 

(1) "Les auteurs d'oeuvres litteraires ou artistiques jouissent du 
droit exclusif d'autoriser la communication de leurs oeuvres au 
public par la telegraphie ou la telephonie avec ou sans tU, ou par tout 
autre moyen analogue servant a transmettre les sons ou les images." 

(2) "Les artistes qui executent des oeuvres litteraires ou artistiques 
jouissent du droit exclusif d'autoriser la diffusion de leur execution 
par l'un des moyens prevus a l'alinea precedent." 

Der Vorschlag ging mit Recht davon aus, daß es genügen würde, 
wenn die RBUe. den Grundsatz des Schutzes des Werkes gegen 
die rundfunkmäßige Wiedergabe enthielte, während die Regelung 
aller Einzelheiten der internen Gesetzgebung überlassen bleiben 
solle. Ferner wollte man mit dem Ausdruck "communication au 
public" auch den Fall des rebroadcasting treffen, der in der Praxis 
bereits zu Erörterungen Anlaß gegeben hatte (Rom S. (6). 

1. Frankreich erweiterte diesen Vorschlag durch Einbeziehung 
der Verwertung der Rundfunksendung (CDA Nr. 7). Dagegen 
hielt N 0 r weg e n (Rom S. 111) den Zeitpunkt einer Regelung 
dieser Frage iure conventionis noch nicht für ~ckommen, wies 
aber sc.hon in seinem Staatenvorschlag darauf hin, daß die Rechts
verhältniss(! zwischen Rundfunkgesellschaft und Urheber auch 
unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden müßten, daß jeder 
Mißbrauch der MonopolsteIlung der Urheber ge seilschaft hier, wo 
es sich um ein Kulturinstrument von stärkstem Ausmal~e handele, 
verhindert werde. Norwegen erwog deshalb folgende Formu
lierung: 

"Les auteurs d'oeuvres litteraires et artistiques jouissent du mem~ 
droit exclusif d'autoriser la presentation de leurs oeuvres par la 
radiophonie dont ils jouissent a I'egard du meme genre de presen
tation lorsqu'elle a lieu directement au public dans un but com
mercial. Ce pendant, pour ce qui concerne les oeuvres littcraires et 
artistiques publiees depuis un an, la legislation de chaque pays 
pourra permettre aux entreprises de radiophonie, ou a certaines 
d'entre elles, de les radiodilfuser librement contre payement d'une 
remuneration equitable a fixer. faute d'accord a I'nmiable, par la 
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voie de l'arbitrage ou par le Ministere competent. L'auteur gardera le 
droit de s'opposer a la radiodiffusion de son oeuvre pour des raisons 
speciales tirees du caractere de l'oeuvre." 

2. Aus der Fülle der in den Verhandlungen gemachten An
träge erscheinen folgende bemerkenswert: 

D ä n e m a r k erklärte (CDA. N r, 20), daß es dem ital.-Berner 
Vorschlag zwar zustimme, jedoch mit Rücksicht auf das Interesse 
der Allgemeinheit nur dann, wenn Dänemark die Möglichkeit 
bliebe, unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts von sich 
aus die Begrenzungen des Urheberrechts in dieser Beziehung mit 
Rücksicht auf die Interessen der Allgemeinheit festzulegl.!n. 

Auch die T s c he c h 0 sI 0 w a k e i unterstrich das staat
liche Interesse am Rundfunk (CDA. Nr. 23) und wies (CDA. 
N r. 52) noch besonders darauf hin, daß die geplante Regelung die 
vermögensrechtlichen wie urheberpersönlichkeitsrechtlichen In
teressen des Crhebers auf der einen Seite und das unbestreitbare 
öffentliche Interesse am Rundfunk auf d~r anderen Seite aus
gleichen muß. 

Der Sc h w e i zer Vorschlag suchte die Staatsautorität 
gegenüber der Urhebergesellschaft besonders festzulegen (CDA. 
Nr. 26). 

Noch schärfer der Vorschlag von Aus t r a I i e n und 
Neu - See I a n d gegen jede Ausübung der MonopolsteIlung der 
Autorengesellschaft (CDA. Nr. 28 und 64). 

3. Für die Verhandlungen über das Rundfunk-Urheberrecht 
wurde schon in der ersten Vollversammlung der Konferenz ein 
Unterausschuß unter dem Vorsitz von Gi a n ni n i eingesetzt. 
Hier prallten die gleichen Gegensätze auf einander wie schon bei 
den Verhandlungen über den Schutzumfang (oben S. 130). 

Die Auffassung, daß das Urheberrechtsgesetz die Interessen 
des Einzelnen und die Interessen der Allgemeinheit auszugleichen 
habe, daß somit der Staat die Macht habe, dort, wo Interessen 
der Allgemeinheit in Frage ständen, die ausschließliche Befugnis 
des Urhebers durch eine gesetzliche Lizenz bei Wahrung seines 
Urheberpersönlichkeitsrechts zu ersetzen, wurde vor allem durch 
R a e s t a d vertreten, dem sich insbesondere Dänemark, die 
Tscheehoslowakei, die Schweiz, Schweden, Australien und Neu
Secland anschlossen. Dagegen wurde von der franz. Delegation 
im Verein mit Belgien und Finnland auch hier die Auffassung des 
ausschließlichen Rechts verfochten. Großbritannien, Italien und 
Japan sprachen sich gegen eine starre Fassung aus, um den Landes
gesetzgebungen genügend Spielraum zu lassen. 

Da die Gegensätze unüberbrückbar erschienen, versuchte man 
eine Verständigung anhand des austral.-neuseel. Vorschlages (CDA. 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 12 
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Nr. 64) herbeizuführen, also das interet public als -Maßstab der 
Begrenzung der ausschließlichen urheberrechtlichen Befugnis an
zuführen. Die franz. Delegation sprach sich zwar gegen die An
erkennung dieses interet public aus, weil das zur gänzlichen Auf
hebung des Urheberrechts führen könne, doch erklärte sie sich 
mit der Formel "ordre public" einverstanden, die von Australien 
und Neu-Seeland abgelehnt wurde. 

Endlich - in dt:n letzten Tagen der Konferenz - gelang es 
den fortgesetzten Bemühungen von G i a n n i n i , die Verstän
digung auf der Grundlage des heutigen Textes des Art. 11 b her
beizuführen. Daß eine Einigung - die, wie Mai II a r d (Bulle
tin Nr. 6 S. 55) mit Recht bemerkt, ein Meisterstück an Geschick
lichkeit ist - gelungen ist, ist neben den unermüdlichen Be
mühungen von Gi a n n i n i der Erkenntnis der Delegationen zu 
danken, daß, wenn nicht diese brennende Frage des zwischenstaat
lichen Urheberrechts gelöst werden würde, man niemals von einem 
Erfolg der Romkonferenz hätte sprechen können. 

Wenn behauptet worden ist, mit der Einführung des Art. 11 b 
Abs. 2 habe Neuseclands "Raubinstinkt" gesiegt, so verrät diese 
Beurteilung (die bereits von Neu ge bau er und Ra e s t a d ge
bührend gekennzeichnet und zurückgewiesen worden ist) eine 
völlige Unkenntnis der Verhandlungen auf der Romkonfe
renz. Nicht auf den Einspruch oder das Verlangen eines einzigen 
Verbandslandes ist diese Förmelung erfolgt, sondern die Mehr
zahl der Delegationen sprach sich in richtiger Erkenntnis des 
Wesens des Rundfunks für eine Wahrung der Interessen der All
gemeinheit aus, so daß auch die von 0 lag nie r II, 243, ausge
sprochene Vermutung, Art. 11 b Abs. 2 sei auf das Betreiben der 
Vertreter des (in Wirklichkeit nicht existierenden) ,,\Velttrusts 
des Rundfunks" aufgenommen worden, jeder Begründung ent
behrt, wobei aber interessant ist, daß 0 lag nie r (als Antagonist 
aller verlegerischer Interessen) die Einführung der gesetzlichen 
Lizenz (ebenso auch bei der Schallplatte S. 205) in gewissem Um
fange für gerechtfertigt hält mit Rücksicht auf die hohen Forde
rungen der Musikverleger (II 246). 

Mit Recht hebt Neu g e bau er (Areh. Funk. I [1928] S. 302 
Anm. 6), eines der Mitglieder der deutschen Delegation auf der 
Romkonferenz, hervor, daß gerade Ra es t a d [dessen tiefgrün
dige Untersuchung in CDA. Nr. 103 (vgl. oben S. 131) für immer 
eine Quelle urheber rechtlicher Erkenntnis bilden wird] mit be
sonderer Sachkunde, Erfahrung und Gründlichkeit die wichtige 
Staats- und Volksbildungsaufgabe des Rundfunks geltend ge
macht hat. 
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III. Gi a n ni n i hat die Bedeutung des Textes des Art. 11 b 
in seinem Bericht über die Tätigkeit des Unterausschusses klar 
folgendermaßen formuliert: 

"Dans le premier alinea, l'article susdit confirme energiquement 
le droit de l'auteUT; dans le second, il laisse aux lois nationales 
la faculte de regler les conditions d'exercice du droit en question, 
tout en admettant qu'en consideration de l'interet public general de 
l'Etat, des limitations au droit d'auteur peuvent etre Hablies; mais 
i1 est enten du qu'un Pays ne doit faire usage de la possibilite 
d'introduire de teJles !imitations que dans le cas Oll leur necessite 
a ete constatee par l'experience de ce Pays meme; ces limitations 
ne peuvent en tout cas pas amoindrir le droit moral de l'auteur; e11es 
ne peuvent non plus porter atteinte a son droit a une compensation 
equitable qui serait etablie soit a l'amiable, soit, faute d'accord, par 
les autorites competentes. La Sous-Commission a voulu ainsi 
mettre en harmonie les droits de l'auteur avec les interets publics 
generaux de l'Etat, auxquels les interets particuliers doivent 
uniquement se soumettre." 

Dem oberflächlichen Blick erscheint Art. 11 b als eine Kom
promißlösung mit zwei einander widersprechenden Absätzen. In 
Wirklichkeit aber bedeutet diese Förmelung ein Sieg der germa
nisch-ital. Auffassung gegenüber der franz. Es ist nicht die sehr 
elastische F örmelung, die bemerkenswert erscheint (Da. 1928, 82), 
sondern daß hier das Interesse der Allgemeinheit als eines der 
beiden die gesetzlichen Normen des Urheberrechts bestimmenden 
Interesse-Inbegriffs anerkannt worden ist. In diesem Sinne ist 
Art. 11 b, als Ganzes genommen, ein Wegweiser für die Zukunft. 
Vermöge des hier abermals angewendeten halbstarren Systems 
wird es allen Verbandsländern ermöglicht, dem Romtext beizu
treten, gleichviel ob das Urheberrechtsgesetz individualistisch, 
kollektivistisch oder dualistisch ist. Die halb!)tarre Fassung gibt 
allen Verbandsländern die Gelegenheit, dort, wo der Rundfunk 
wirklich die so oft hervorgehobene überragende soziale und kul
turelle Rolle ausfüllt, die Rechtsstellung der Rundfunkgesellschaft 
demgemäß festzulegen. 

1. Die RBUe. löst die Streitfrage nach der Re c h t s na t u r 
der rundfunkmäßigen Wiedergabe dadurch, daß sie - zweckent
sprechend und also Richtung gebend für die interne Gesetz
gebung - diese als besondere urheberrechtliche Befugnis nor
miert. Damit ist also klargestellt, daß im Sinne der RBUe. die 
rundfunkmäßige Wiedergabe weder Aufführung im Sinne des 
Art. 11 noch übertragung im Sinne des Art. 13 ist. Eine Begriffs
umreißung dieser "communieation au public" fehlt im Text der 
RBUe., so daß es der Rechtsprechung der Verbandsländer über
lassen bleibt, festzustellen, was rundfunkmäßige Wiedergabe im 
Sinne der RBUe. ist, so daß also - entsprechend dieser Aus
deutung - der Begriff sich ändern kann. Man darf also nicht 

12* 
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fordern, daß von allen Verbandsländern gleichmäßig lediglich die 
Sendetätigkeit als urheberrechtlieh bedeutsam angesehen wird; 
vielmehr steht es den Verbandsländern frei, auch das Empfangen 
als urheberrechtlich wesentlich zu betrachten und demgemäß (so 
die belg. Rechtsprechung Da. 1933, 59 und durchweg das franz. 
Schrifttum) das Empfangen der Sendung mittels eines Rundfunk
empfangsgeräts als Eingriff in das Urheberrecht zu bezeichnen. 

Jedoch ergeben sich aus der Entstehungsgeschichte des Abs.l 
eine Reihe von Einzelheiten für die Begriffsbestimmung der com
munica tion au public. 

a) Die communication au public muß par la rad iod i f -
f u s ion gewährleistet sein, d. h. vermittels der Hertz'schen 
Wellen muß die lautliche Wiedergabe der Öffentlichkeit unbe
grenzt verlautbart werden. Daher werden (so auch Belgien S. 36) 
durch Art. 11 b jene lautliche Wiedergaben, die vermittels lci
tungsgerichteter elektrischer Ströme weitergeleitet werden, nicht 
betroffen. (Hirmondü in Budapest schon VOr dem W el tkriege; 
Telcfonübertragung von Aufführungen aus der l\1ünchener Staats
oper). Unter Art. 11 b fallen auch jene Erscheinungen nicht (a. 
A. Da. 1933, 130), bei denen die Sendung mit Hilfe von Leitungen 
Dritten wahrnehmbar gemacht wird, Z. B. der Danziger Drahtfunk 
(Areh. Funk. VI [1933],329). Unter Art. 11 b fällt gleichfalls nicht 
die Vernehmbarmachung der Rundfunksendung durch einen 
Lau t s p r e ehe r (R a e s ta d S. 205), da hier zwar Hertz'sche 
\\ ellen zur Hervorbringung der Sendung verwendet wurden, je
doch nicht zum Betrieb des Lautsprechers. Ob aber die Verwen
dung eines Lautsprechers zur Vernehmbarmachung gesendeter ur
heberrechtlich geschützter Werke in das urheberrecht an diesen 
Werken eingreift, ist nach Landesrecht zu beurteilen (während de 
lege ferenda Da. 1933, ]22 U. Belgien S. 40 für eine Regelung durch 
die RBUe. eintritt). Für das Deutsche Reich hat das RG. in RGZ. 
136, 377 das Vorliegen eines solchen Eingriffs verneint (hierzu 
Hof f man n Arch. Funk. V [1932] 14-1). Die gleiche Rechtsauf
fassung vertritt der Röm. Kass. in Cfita VIII [1935] 114. Dagegen ist 
der Eingriff von der Rechtsprechung folgender Verbandsländer be
jaht worden: Belgicn(Da.1933, 58, Kass. in Inter-Auteurs 1934, r\ r. 46, 
S. 795), Dänemark (Areh. Funk. III [1930] 505), Finnland (Kass. in 
Inter-Auteurs 1934 Nr. 46 S. 797), Frankreich (Areh. Funk. IV 
[1931], 107, Da. 1931, 93), Großbritannien (Areh. Funk. VI [1933] 
392, 480), Rumänien (Areh. Funk. VI [1933] 333), Schweden (Da. 
1934, 120) und Tschechoslowakei (SehuW. 1933, 31 = Da. 1933, 71). 

[Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von 
Amerika hat in dieser Frage (Areh. Funk. IV [1931] 324; vgl. 
Ca I d weil in Arch. Funk. V [1932] 521) den Tatbestand einer 
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Urheberrechtsverletzung dann für gegeben erachtet, wenn die 
Rundfunkgesellschaft, deren Sendung vom Lautsprecher vermittelt 
wurde, keine Erlaubnis vom Inhaber des Urheberrechts besaß. 
Es hat sich also zu dem Falle nicht geäußert, ob auch dann, falls 
die Rundfunkgesellschaft die Erlaubnis vom Urheber besessen 
hatte, eine Urheberrechtsverletzung vorliege.] 

Wohl aber gehört der Bildfunk hierher, weil auch hier 
sich die (optische) Wiedergabe des Bildes mit der Aussendung der 
Hertz'schen Wellen verbindet (N eu g e bau er S. 858, a. A. 
Ra es ta d S. 197, der im Bildfunk nur eine neue Wiedergabe
methode erblickt, dabei aber übersieht, daß dies Argument ganz 
allgemein für den Rundfunk gilt, während für Bildfunk und Rund
funk [Rundspruch] gemeinsam und kennzeichnend die Verwen
dung Hertz'seher Wellen ist). Das Gleiche gilt für das Fe r n -
s ehe n (B 0 11 eck e r S. 95, R a e s t a d S. 197 u. 205). 

b) Die Sendung muß als Empfänger die Öffentlichkeit als 
solche ("le public") haben, während es rechtlich unerheblich ist, 
ob die Sendung tatsächlich von irgend jemand empfangen, also 
wahrgenommen worden ist. 

e) Schwierigkeiten ergeben sich bei dem sogen. re b r 0 a d -
ca s tin g (vgl. die Schaubilder bei Neu g e bau er S. 840 und 
846). Beim echten rebroadcasting finden zwei rundfunkmäßige 
Wiedergaben statt (Belgien S. 38), nämlich die erste durch die 
erste Rundfunkgesellschaft, die zweite durch die aufnehmende 
(zweite) Rundfunkgesellschaft, wobei keine erneute lautliche Wie
dergabe zu verzeichnen ist. Dabei ist es gleichgültig, ob diese 
frühere Lautwiedergabe durch Draht- oder Funkweg oder vermit-
tcIs eines Lautsprechers der zweiten Rundfunkgesellschaft über
mittelt wird. Wesentlich für den Rechtsbegriff des rebroad
casting ist, daß die zweite Rundfunkgesellschaft erneut Hcrtz'sehe 
Wellen aussendet, vermittels deren die Lautwiedergabe ins All 
getragen wird. 

Dagegen liegt bei der - irreführend so genannten - red i f -
f u s ion (bei der von einem einzigen Studio aus zwei Sender ge
speist werden) entsprechend der Natur dieses Vorganges - denn 
Hauptsender und Nebensender benutzen die gleiche akustische 
Quelle als Grundlage ihrer sich gleichbleibenden Sendung -
nur eine einzige rundfunkmäßige Wiedergabe im Sinne des 
Art. 11 b vor. 

Anders ist aber der Fall bei den sog. Run d fun k - Ver -
mit tel u n g san lag e n, die die Sendung aufnehmen und an 
ihre Teilnehmer durch Drahtleitungen weiterleiten. Hier liegt 
echte rundfunkmäßige Wiedergabe hinsichtlich der aufnehmenden 
Zentrale vor. Das, was auf der Empfängerseite, also ableitend von 
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dieser Zentrale aus, mit der Sendung geschieht, gehört einerseits 
nicht mehr zur rundfunkmäßigen Wiedergabe (weil diese nur die 
Senderseite betrifft), kann aber auch nicht erneute rundfunk
mäßige Wiedergabe sein (weil hier ein Entsenden neuer Hertz
seher Wellen nicht stattfindet; beistimmend Da. 1933, 121, Belgien 
S. 39). Zur Regelung dieser Frage ist also Raum für die Landes
gesetzgebung. Im gleichen Sinne das niederl. Urteil in Arch. 
Funk. III [1930] 63. 

d) Rechtlich unerheblich ist schließlich, ob die gesendete Laut
wiedergabe eine unmittelbare oder mittelbare ist, so daß also das 
S c hall p I a t t e n k 0 n zer t des Rundfunks, soweit es sich um 
den Verbandsschutz handelt, unter Art. 11 b fällt (B u se r S. 195, 
Neu g e bau e r S. 879, R a e s t a d S. 205). 

Dabei ist aber zu beachten, daß es dem Verbandslande über
lassen ist, wie es den Schutz des Werkes gegen die rundfunk
mäßige Wiedergabe normiert. Wenn z. B. ein Verbandsland diese 
Befugnis als tonliehe Wiedergabe ansieht, so unterlie!!t damit 
dieser Schutz allen jenen Begrenzungen, denen diese urheberrecht
liche Befugnis ausgesetzt ist (oben S. 163), so daß also, wenn die 
in einer Schallplatte festgesetzten Tonkunstwerke zulässigerweise 
vermittels dieser Schallplatte aufgeführt (tonlich wiedergegeben) 
werden dürfen, dann auch diese Wiedergabe durch den Rundfunk 
erlaubt (vgl. Da. 1933, 13]) ist. 

Ober das Schallplattenkonzert nach franz. Recht vgl. Ab ra -
ha m in Arch. Funk. VI [1933] 25. 

e) Was rundfunkmäßig wiedergegeben wird, ist rechtlich 
gleichgültig. Solange ein Werk überhaupt noch urheberrechtlich 
geschützt ist, hat es den Verbandsschutz gegen die rundfunkmäßige 
Wiedergabe. Schutzfähig sind also nicht nur die Werkgattungen 
des Art. 2, sondern grundsätzlich auch die oeuvres orales des 
Art. 2 b. 

f) Fraglich erscheint. ob die Freiheit der Pressewiedergabe 
(Art. 9 Abs. 2) auch für die rundfunkmäßige Wiedergabe gilt. 
Der Bericht der Unterkommission auf der Romkonferenz (S. 184) 
hat das ausdrücklich bejaht, und K 1 aue r Ca. a. O. S. 383) ist dem 
beigetreten (a. A. B 0 11 eck e r S. 95 Anm. 1. Neu g e bau e r 
S. 837). Der Sinn des Art. 9 Abs. 2 spricht für die Wiedergabe
freiheit, weil hierdurch die Verbreitung solcher Artikel am besten 
gewährleistet ist. 

Ober Rundfunk und Presse (de lege ferenda) vgl. H ä n t z
sc hel in Ufita VI [1933] 100. 

g) Nicht durch Art. 11 b wird die Frage geregelt (anders 
Belgien S. 42), ob es der Rundfunkgesellschaft wie jedem Dritten 
gestattet ist, die Sendungen festzulegen (z. B. auf Schallplatten). 
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Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, inwieweit nach 
dem Gesetz des Landes die Rundfunkgesellschaft die Herstellung 
von Vervielfältigungsstücken für den eigenen Gebrauch vorneh·· 
men darf. Daß jeder darüber hinausgehende Gebrauch ein Ein
griff in die urheberrechtliche Befugnis der Vervielfältigung ist, be
darf nicht der Ausführung. 

2. Durch Abs. 2 wurde den Verbandsländern die Möglichkeit 
gegeben, nach ihrem Ermessen eine g e set z I ich e L i zen z zu
gunsten der Rundfunkgesellschaften von einem nach internem 
Recht zu bestimmenden Ausmaße einzuführen. Das ist - wie 
einhellig festgestellt wird - der Sinn des Abs. 2. Ob ein Ver
bandsland davon Gebrauch macht, ist in sein Belieben gestellt, 
und nicht etwa von der im Bericht des Unterausschusses (Rom 
S. 183) erwähnten Notwendigkeit einer solchen Einführung ab
hängig. 

Da gerade beim Rundfunk wichtigste Interessen der Allge
meinheit auf dem Spiele stehen, soll (vgl. insbesondere die Be
gründung zum norweg. Urheberrechtsgesetz in Arch. Funk. BI 
[1930] 602) die im Dienst des Staatsvolks stehende Rundfunkge
sellschaft kraft gesetzlicher Bestimmungen in die Lage versetzt 
werden, nicht nur aus möglichst reichen Quellen zu schöpfen, son
dern auch zu angemessenem Entgelt der nationalen Volksgemein
schaft diese Geistesgüter darzubieten. "Die Bedeutung des Rund
funk als Kulturspender und als ein Mittel, die breitesten Schich
tcn an den Werten des Geisteslebens teilhaftig werden zu lassen, 
kann sicherlich kaum unterschätzt werden, und jede Maßnahme, 
die dazu beitragen kann, diese Entwicklung zu hemmen, ist in 
sich selbst bedenklich." 

Es ist aber auch nicht richtig, wenn Da. 1930, 35 die Lizenz 
nur ä titre subsidiaire gelten lassen will, d. h. für sie nur dann Raum 
gibt, wenn eine gütliche Verständigung in jedem Einzelfalle 
zwischen Urheber, also Urhebergesellschaft, und Rundfunkgesell
schaft nicht erfolgt ist. Vielmehr sind die Verbandsländer auch 
hierin gänzlich frei; sie können durch die Normierung einer sol
chen gesetzlichen Lizenz die im Abs. 1 normierte ausschließliche 
Befugnis des Urhebers, sein Werk rundfunkmäßig wiederzugeben, 
begrenzen in zeitlicher Hinsicht (anhebend von einem gewissen Zeit
punkte an, sei es nach der Veröffentlichung, sei es nach einer An
zahl von Aufführungen des Werkes), sachlich (so daß die Lizenz 
sich nur auf gewisse Werkarten bezieht), persönlich (also hinSIcht
lich der Bestimmung des durch die gesetzliche Lizenz Begünstig
ten, so daß z. B. nur besonders qualifizierte Rundfunkgesellschaf
ten hiervon Gebrauch machen können, worauf Her man -
o t a v s k y [Rom S. 294] mit besonderem Nachdruck hinweist). 
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über die inzwischen eingeführten gesetzlichen Lizenzen vgl. 
unten S. 188. 

Dabei wird aber für die Verbandsländer als Ver p f I ich
tun g hinsichtlich aller geschützten Werke, gleichviel welcher 
Werkgattung sie angehören, der Satz aufgestellt, daß durch die 
gesetzliche Lizenz das Urheberpersönlichkeitsrecht und der An
spruch des Urhebers auf ein angemessenes Entgelt nicht ange
tastet werden dürfen. 

Die Fassung dieser Bestimmung ist eigenartig. Sie enthält 
keine Norm, auf die der verbandsländische erheber sich stützen 
könnte, so daß er iure conventionis für sich dieses Recht bzw. 
diesen Anspruch geltend machen könnte. Denn wenn dies der 
Wille einer Bestimmung der RBUe. ist, wird dies eindeutig durch 
die Förmelung "Ies auteurs d'oeuvres littcraires et artistiques 
jouissent du droit exclusif .... " (vgl. den Wortlaut des Abs. 1) 
klargelegt. Es wird also zwar eine Verpflichtung für die Ver
bandsländer aufgestellt, im Landesgesetz eine solche Norm unter 
Anerkennung des Urheberpersönlichkeitsrechts und des obliga
torischen Anspruches auf ein angemessenes Entgelt zu erlassen. 
Im übrigen aber ist das Landesgesetz, weil das halbstarre System 
dieses Sonderrecht regelt, gänzlich freigestellt, es kann üher dieses 
Minimum an Schutz und zwar sowohl was das dingliche Recht als 
auch der obligatorische Anspruch anlangt, hinausgehen, aber dieser 
weitergehende Schutz - gleichviel auch worin er besteht -, 
kommt den verbandseigenen Werken nicht zugute, weil es sich 
um ein, wenn auch durch das halbstarre System geregeltes Sonder
recht der RBUe. handelt. 

Trotzdem also im Abs. 1 ein Sonderrecht zugunskn der ver
bandseigenen Werke festgelegt ist, kann sich der Urheber eines 
solchen Werkes nicht auf diese Bestimmung in einem Verbands
lande berufen, weil im Abs. 2 lediglich ein Minimalrecht festge
legt worden ist, das darüber hinausgehende Plus an landesgesetz. 
liehem Schutz aber, da es sich um ein Sonderrecht handelt, ledig· 
lich dem einheimischen Werke zugute kommt (vgl. S. 20). 

a) Das U rh e b er per s ö n I ich k e i t sr e c h t soll gewahrt 
bleiben (nur an dieser Stelle spricht der franz. Text der RBUe. 
von "droit moral"), d. h. die im Art. 6 b erwähnten urheberpersön
lichkeitsrechtliehen Befugnisse. Da (vgl. oben S. 115) nicht jeg· 
liehe Abänderung des Werkes einen solchen Eingriff in das Ur
heberpersönlichkeitsrecht darstellt, ist auch nicht jede von einer 
Rundfunkgesellschaft in Ausübung der gesetzlichen Lizenz vorge· 
nommene Abänderung des Werkes ein Eingriff in das Urheber
persönlichkeitsrecht. Vielmehr muß im Einzelfalle nachgeprüft 
werden, ob die vorgenommene Änderung im Hinblick auf die 
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rundfunkmäl)ige Wiedergabe des Werkes notwendig, dann aber 
auch so beschaffen war, daß hierdurch das Ansehen des Urhebers 
nicht beeinträchtigt wird. In der Praxis haben sich Schwierig
keiten, soweit ich sehen kann, nicht ergeben (Den Fall der uno 
zulässigen, dem Vertrag zuwider erfolgten Verkürzung eines 
Schriftwerkes bei der rundfunkmäßigen Wiedergabe behandelt 
das franz. Urteil in Ann. 1934, 58). 

Da (vgl. oben S. 116) die Befugnis der Veröffentlichung im Art. 
6 b nicht zur Norm der RBUe. erhoben worden ist, könnten grund
sätzlich die Verbandsländer die gesetzliche Rundfunklizenz auch 
auf nichtveröffentlichte Werke erstrecken (zweifelnd Neu g e . 
bau e r S. 871). Aber eine solche Bestimmung würde dem Sinn 
der gesetzlichen Lizenz zuwiderlaufen, da das Interesse der All
gemeinheit, welches vor allen Dingen gerade durch die Rundfunk· 
Lizenz sichergestellt werden soll, nur dann anzuerkennen ist, wenn 
der Urheber dadurch, daß er sein Werk veröffentlicht, seinen 
Willen kundgetan hat, dieses sein Werk den Weg zur Allgemein
heit gehen zu lassen. 

b) Unberührt soll der Anspruch (die deutsche Übersetzung 
"Recht" ist unrichtig) des Urhebers auf ein an g e me s sen es 
E n t gel t für die Verwertung seine<; Werkes durch dessen rund· 
funkmäßige Wiedergabe bleiben. Mit weiser Beschränkung haben 
die Schöpfer des Art. 11 b lediglich den Grundsatz aufgestellt. 
Was angemessen ist, hängt also gänzlich von den Anschauungen 
jedes Verbandslandes ab. In erster Linie dürften hierfür die 
Tarifsätze maßgebend sein, die aufgrund der Verständigung der 
Interessenten aufgestellt werden. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Entgelts nicht zustande, so soll - so will es die RBUe. 
- die zuständige Behörde dieses Entgelt festlegen. Welche Be
hörde zuständig ist, entscheidet gleichfalls das Gesetz jedes Ver
bandslandes, wobei diesem hinsichtlich der Bestimmung dieser 
Behörde jegliche Freiheit gelassen ist. Daß nicht nur die Gerichte, 
sondern auch Schiedsgerichte, ja auch die Verwaltungsbehörden 
zur Festlegung der Höhe dieses Entgeltes nach der REUe. befugt 
sind, ergibt sich aus der Wahl des Wortes "autorite". Der von 
Her man - 0 ta v s k y (Rom S. 294) ausgesprochene Wunsch, 
daß lediglich das Gericht mangels einer gütlichen Einigung das 
Entgelt festzusetzen habe, erscheint nicht begründet. Vielmehr 
verdient eine Befriedung dieser Verhältnisse durch ein gesetz· 
geberisehes Eingreifen den Vorzug. 0 s t e r tag (Da. 1928, 127, 
vgl. auch Da. 1933, 28) will dagegen diese Festlegung durch den 
Gesetzgeber nicht zulassen; nach seiner Auffassung steht dies mit 
dem Text der RBUe. in Widerspruch. Seine Bedenken erscheinen 
nicht begründet, denn wenn irgend eine Behörde von der RBUe. 
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als zu dieser sachlichen Regelung befähigt angesehen wird, so 
dürfte hierzu der Gesetzgeber noch viel eher befähigt sein. Tat
sächlich wird in Norwegen und in Neu-Seeland die Höhe des Ent
geltes durch den Gesetzgeber festgesetzt. Wenn es also (in Da. 
1929, 47) heißt, daß mit dem Gedanken der gesetzlichen Lizenz 
des Art. 11 b Abs. 2 das System einer vom Gesetzgeber festge
legten Tantieme für den Urheber des rundfunkmäßig wiederge
gebenen Werkes unvereinbar sei (im gleichen Sinne Da. 1930, 14, 
79; 1933, 27; dem schließt sich B 0 II eck e r S. 98 an), so ist das 
nicht allein unrichtig, sondern eine solche Ausdeutung würde eine 
praktische Anwendung der gesetzlichen Lizenz sehr begrenzen, da 
dann in jedem Einzelfalle erst die Entscheidung der zuständigen 
Behörde herbeigeführt werden müßte, so daß diese Bestimmung 
Ursprung unzähliger Differenzen und Prozesse sein würde. 

Ebenso ist nichts im Texte der RBUe. darüber gesagt, ob zu 
fordern ist, daß der Urheber eines gesendeten Werkes die Ein
willigung zur öffentlichen Wiedergabe vorher erteilt haben muß, 
so daß es also auch dem Verbandslande freisteht, die Ausübung 
der gesetzlichen Lizenz von der Erteilung einer solchen Ein
willigung frei zu machen (N eu ge bau e r S. 873). 

3. Die Wir k u n gen der gesetzlichen Lizenz sollen sich nach 
dem Wortlaut des Abs. 2 ausschließlich auf dlls Gebiet des Ver
handslandes beschränken. Wenn man diese Förmelung ihrem 
Wortlaute nach betrachtet, ist sie unverständlich. Denn es ist 
unmöglich, eine rundfunkmäßige Wiedergabe, die aufgrund einer 
gesetzlichen Lizenz vorgenommen wird, in ihren Wirkungen, also 
in ihrer Vernehmbarkeit, auf das Sendeland zu beschränken. Der 
Kommissionsbericht enthält nichts, was zur Ausdeutung dieses 
Ausdruckes beitragen könnte. 

So erscheint (H 0 f f man n Arch. Funk. II [1929] 258) die 
Ausdeutung dieser Bestimmung dahin berechtigt, eine solche ge
setzliche Lizenz solle sich nicht auf Werke anderer Verbands
länder erstrecken, umso mehr als sie sich mit der Auslegung des 
Art. 13 Abs. 3 RBUe. - aus dem die Förmelung übernommen ist 
- deckt (vgl. unten S. 203). 

Allerdings widerspricht dieser Ausdeutung, die zum mindesten 
den Vorzug hat, jener Fassung einen Sinn zu unterlegen, daß eine 
solche Norm nicht in den Rahmen der RBUe. gehört, weil diese 
lediglich den Schutz der verbandsländischen Werke in anderen 
als ihrem Ursprungslande regelt. 

Man wird sich also mit der von Neu g e bau er (5. 874, bei
stimmend Ra e s t a d Anm. 86) vorgenommene Erklärung ab
finden müssen, daß mit dieser Klausel nur die aus Art. 4 herzu-
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leitende Ansicht ausgesprochen werden soll, daß die Rechts
wirkungen der Rundfunklizenz sich nur auf das Verbandsland 
erstrecken, das sie eingeführt hat, so daß also ein Verbandsland, 
das diese gesetzliche Lizenz nicht kennt, auch den Werken von 
Angehörigen eines Verbandslandes, das diese gesetzliche Lizenz 
normiert hat, den vollen Schutz des Abs. 1 geben muß. 

4. Es bedeutet eine volle Anerkennung des hier vertretenen 
Standpunktes (daß Regelung von Sonderrechten durch die RBUe. 
lediglich im halbstarren System [So 12] erfolgen sollte), daß 
Gi a n n i n i in Arch. Funk. VI [1933] 285 rückblickend feststellt, 
daß die Bestimmung des Art. 11 b sich bewährt hat. Weder haben 
sich Schwierigkeiten bei der Durchführung gezeigt, noch sind 
neue Probleme aufgetaucht. 

So ist es auch nicht verwunderlich, daß auch der Fünfte Inter
nationale Funkrechtskongreß in Warschau (April 1934) den Art. 
11 b auch in .seinem Absatz 2 gutgeheißen hat und lediglich 
zum Ausbau dieser Bestimmungen Vorschläge gemacht hat 
(Da. 1934, 54). 

IV. Art. 11 b und die G es e t z ge b u n g der Ver ban d s -
länder. 

1. Die Regelung des Run d fun k - U r heb e r r e c h t s: 
a) Ca n a d a hat in seiner Novelle zum Urheberrechtsgesetz 

vom 11. 6. 1931 den Art. 3 Ziff. 1 des geltenden Gesetzes dahin 
abgeändert, daß das Urheberrecht nunmehr auch die Befugnis um
faßt, ein Schriftwerk, Bühnenwerk, Tonkunstwerk oder ein Werk 
der bildenden Künste rundfunkmäßig wiederzugeben (Art. 3 
Ziff. 1 f). Gleichzeitig ist aber die gesetzliche Begriffsausdeutung 
von "Aufführung" dahin erweitert worden (Art. 29), daß sie jetzt 
die lautliche und optische Wiedergabe eines Werkes auch ver
mittels des Rundfunks umfaßt. Unzuträglichkeiten scheinen sich 
aus dieser Unklarheit nicht ergeben zu haben. 

b) In D ä n e m a r k ist bei der Neukodifikation (Ges. vom 
26. 4. 1933, vgl. G raa e in Da. 1933, 94) durch die Neufassung 
des Art. 1 zum Ausdruck gekommen, daß dem Urheber ein Voll
recht der Veröffentlichung gegeben worden ist, so daß die im 
Gesetz angeführten Möglichkeiten der Veröffentlichung des Wer
kes nur Beispiele sind. Eine solche Möglichkeit stellt also auch 
die rundfunkmäßige Wiedergabe dar. 

c) J u g 0 si a v i e n hat in seinem Urheberrechtsgesetz vom 
26. 12. 1929 die Befugnis der rundfunkmäßigen Wiedergabe aus
drücklich normiert (§ 22 Ziff. 8), wobei nicht ganz klar ist, ob der
selbe Schutz nicht bereits aus § 21 hergeleitet werden kann, in
sofern die rundfunkmäßige Wiedergabe auch als öffentliche Auf
führung des Werkes angesehen wird. 
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d) N 0 r weg e n hat im Urheberrechtsgesetz vom 6. 6. 1930 
§ 1 Abs. 1 ein allgemeines Recht des Urhebers, über sein Werk 
zu verfügen, festgelegt, worin die ausschließliche Befugnis der 
rundfunkmäßigen Wiedergabe liegt, während die Rechtsprechung 
aufgrund des früheren Urheberrechtsgesetzes einen Schutz des 
Schriftwerkes gegen die rundfunkmäßige Wiedergabe verneint hatte 
(Urteil des Obergerichts Oslo vom 17. 10. 1929 in Arch. Funk. III 
[1930J 602). 

Wegen der gesetzlichen Lizenz für die Rundfunkgesellschaft 
vgI. unten. 

e) Si a m normiert im Urheberrechtsgesetz vom 6. 6. 1930 
zwar die Befugnis der rundfunkmäßigen Wiedergabe nicht aus
drücklich, aber man darf in der Befugnis (§ 4) der Aufführung bei 
Tonkunstwerken und des öffentlichen Vortrags bei Schriftwerken 
auch die Befugnis der rundfunkmäßigen Wiedergabe erblicken (so 
Da. 1932, 103). 

2. G e set z I ich e L i zen zen für die Rundfunkgesellschaft. 
a) N 0 r weg e n (§ 9 Ziff. 6). Die gesetzliche Lizenz gilt 

für alle Werke, sofern ein Jahr seit ihrer Veröffentlichung ver
strichen ist; jedoch müssen Bühnenwerke und Tonkunstwerke in 
Norwegen bereits aufgeführt worden sein. Besonders stark aus
geprägt ist der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts, insofern 
die Einwilligung des Urhebers stets gefordert wird, wenn das 
Werk in veränderter Form rundfunkmäßig wiedergegeben werden 
soll. Bei Wiedergabe in einer abgeänderten Form kann der Ur
heber verlangen, daß angegeben wird, daß die Änderungen nicht 
von ihm stammen (vgl. oben S. 123). 

b) Neu see la n d (Arch. Funk. II [1929] 442) hatte eine nur 
auf Tonkunstwerke Anwendung findende gesetzliche Lizenz für 
die Dauer vom 1. 10. 1927 bis 31. 8. 1929 eingeführt. 

c) I tal i e n hat unmittelbar nach der Romkonferenz, näm
lich bereits am 14.6. 1928, ein Gesetz erlassen (Areh. Funk. I [1928J 
399), welches sich auf die im Art. 55 des Urheberrechtsgesetzes 
vorgesehene Enteignungsmöglichkeit (so ausdrücklich G i an -
nini Arch. Funk. 1[1928] 603 und Piola Caselli in JDA. I 
[1930] 131) gründet. Das Gcsetz gibt dem Rundfunk-Konzessionar 
das Recht, die rundfunkmäßige Wiedergabe von "öffentlichen 
Orten" aus (vgI. VO. vom 28. 8. 1928) vorzunehmen, doch er
streckt sich das Recht nicht auf Uraufführungen und nicht auf 
neue Werke. Um dem Urheberpersönlichkeitsrecht am rundfunk
mäßig wiedergegebenen Werke Genüge zu tun, bestimmt die VO. 
VOm 28. 8. 1928, daß die RundLmkübertragung technisch einwand
frei sein müsse. 
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Wenn nun auch Gi a n n i n i (a. a. 0.) mit besonderem Nach
druck die Auffassung vertritt, daß das italienische Gesetz sich 
hierbei dcn Grundsatz der gesdzlichen Lizenz oder des domaine 
public payant nicht zu eigen gemacht, vielmehr hier eine 
teilweise Enteignung des Urheberrechts vorgenommen habe, so 
ist das lediglich ein Streit um Worte. Denn tatsächlich wirkt 
diese teilweise vorgenommene Enteignung wie eine gesetzliche 
Lizenz (so auch Da. 1934, 84). 

3. In einer ganzen Reihe von Verbandsländern sind nach der 
Romkonferenz Vor s chi ä g e auf Einführung einer gesetzlichen 
Lizenz zugunsten des Rundfunks gemacht worden, die bisher noch 
nicht zum Gesetz erhoben worden sind. 

a) In der T s c h e c h 0 s I 0 w a k e i liegt ein amtlicher Ge
setzentwurf vor (Arch. Funk. V [1932] 438), der im § 16 a eine 
Rundfunklizenz vorsieht. Bemerkenswert ist auch, daß die U r
heber in der Tschechoslowakei (vgI. L ö wen b ach Arch. Funk. 
IV [1931] S. 44) der Einführung einer solchen gesetzlichen Lizenz 
zugestimmt haben. 

b) In der Sc h w e i z ü,t die Auffassung über die Einführung 
einer gesetzlichen Lizenz nicht einheitlich. Während Bus er 
(5. 189) sich für die Einführung erklärt, wird sie von Röt h I i s -
be r ger - Me n t ha (5. 20) abgelehnt. Bereits im Jahre 1929 hat 
hier der Abgeordnete V all 0 t ton im Nationalrat einen Gesetz
entwurf eingebracht, der die gesetzliche Lizenz vorsah. Der Bun
desrat hat sich i. J. 1931 (BBI. 1931 11,676 insbesondere 703) grund
sä tzlich für die Einführung der gesetzlichen Lizenz erklärt, hat 
aber, da ein praktisches Bedürfnis für eine solche gesetzliche Re
gelung im Augenblick noch nicht anzuerkennen sei, aufgrund von 
Art. 1 und 3 des Schweizer Telegraphen- und Telephonverkehrs
gesetzes vom 14. 10. 1922 ein fakultatives Schiedsgericht zur 
Schlichtung von Honorarstreitigkeiten vorgesehen. Die Einfüh
rung einer gesetzlichen Rundfunklizenz soll dagegen (so ausdrück
lich Bus e r a. a. O. S. 192) dann erfolgen, wenn übertriebene 
Forderungen der Urhebergesellschaften dies nötig machen sollten. 

c) In Österreich (Arch. Funk. IV [1931] 17) liegt ein Vor
schlag auf Einführung der gesetzlichen Lizenz vor, doch ist über 
dessen Schicksal nichts bekannt geworden. 

d) Im 0 e u t s c h e n Re ich (vgI. die ausführliche Darstel
lung bei G u z a t i s Arch. Funk. V [1932] 440) hatte 0 s t e r
r i e t h schon i. J. 1923 die Einführung von gesetzlichen Lizenzen 
im künftigen Urheberrechtsgesetz gefordert (GRUR. 1923, 25), 
Hof f man n hat bereits i. J. 1925 die Normierung einer gesetz
lichen Rundfunklizenz vorgeschlagen, und diesem Vorschlag ist 
das Schrifttum nahezu einmütig gefolgt (vgI. insbesondere Gut-
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achten der Deutschen Studiengesellschaft für Funkrecht (Areh. 
Funk. VI [1933] 1). 

Irrig erscheint die Auffassung (K lau er in Ufita VI [1933] 291), 
als sei für diese gesetzliche Rundfunklizenz nach Erlaß des Ge
setzes vom 4. 7. 1933 (oben S. 95) kein Raum mehr. Diese Auf
fassung würde richtig sein, wenn man die Rundfunklizenz ledig
lich als Abwehrmaßnahme gegen den Mißbrauch der Monopol
steIlung seitens der Urhebergesellschaft ansehen wollte. Zwar 
dient das Gesetz vom 4. 7. 1933 zum Teil einem solchen Zweck. 
Aber die Rundfunklizenz verfolgt - wenigstens nach der herr
schenden Auffassung im deutschen Schrifttum - darüber hinaus 
noch einen weiteren Zweck: Sie will im Interesse des Volks
ganzen alle veröffentlichten Werke der Kultural beit des deutschen 
Rundfunk freigeben, so daß von dieser gesetzlichen Lizenz auch 
diejenigen Urheber getroffen werden sollen, die die Befugnis der 
rundfunkmäßigen Wiedergabe nicht an eine Urhebergesellschaft 
übertragen haben. Daß dadurch eine Beeinträchtigung der Ur
heber nicht stattfindet, ist von K 0 p s c h in grundlegenden Aus
führungen (Areh. Funk. I [1928] 201) dargelegt worden. K 0 p s c h 
hat mit seiner Förmclung: "die gesetzliche Lizenz ist eine Maß
nahme zur sozialen Befreiung des schaffenden Künstlers" bahn
brechend für die Erkenntnis des Wesens der gesetzlichen Lizenz 
auf dem Gebiete des Crheberrechts gewirkt. 

Gerade in Anerkennung der Bedeutung des deutschen Rund
funk erscheint die Einführung der gesetzlichen Rundfunklizenz 
unentbehrlich. Denn der Rundfunk ist das wichtigste kulturelle 
Instrument in der Hand der Regierung, das einzige unmittelbare 
Einwirkungsmittel auf das gesamte Staatsvolk, das unfehlbare 
Mittel zur Mobilisierung des nationalen Geistes, zur Verwirk
lichung einer deutschen Geistigkeit, die nicht im luftleeren Raume 
lebt, sondern Sinnerfüllung des deutschen Daseins und Wirkens im 
deutschen Lebensraum sein soll. 

e) Die Niederlande haben sich durch Art. 17b (einge
führt durch die Novelle vom 9. 7. 1931) ausdrücklich das Recht 
vorbehalten, durch allgemeine Verwaltungsmaßnahmen die Wahr
nehmung des Rechts des Urhebers auf rundfunkmäßige Wieder
gabe genauer zu regeln, wobei das Urheberpersönlichkeitsrecht 
und der Anspruch auf angemessene Entschädigung anerkannt 
werden soll. 

f) In Pol e n sieht der Entwurf einer Novelle zum Urheber
rechtsgesetz des Jahres 1934 eine gesetzliche Lizenz zugunsten der 
polnischen Rundfunkgesellschaft nach Muster der diesbezügI. nor
wegischen Bestimmung (Da. 1934, 91) vor. 
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V. Über das Recht an der Sendung, nämlich das 
Leistungsschutzrecht der Rundfunkgesellschaft vgl. Hof fm a n n 
in Arch. Funk. V [1932] 285 und Berner Büro in Da. 1933, 55. 
Ferner für Canada CI axt 0 n in Arch. Funk. VI 11933] 5, das 
Deutsche Reich Eis te r, Handbuch S. 190, Gi e sec k e Arch. 
Funk. III [1930] 1, für Frankreich Tab 0 u i s Arch. Funk. VI 
[1933] 311, für österreich Ha r t w ich Arch. Funk. IV [1931] 115, 
für die Schweiz Bus er S. 16, für Ungcl::n Bai a s Arch. Funk. 
III [1930] 459. 

Für USA. überdies Ca I d weil in Arch. Funk. V [1932] 485. 

Art. 12. 
Zu der unerlaubten Wiedergabe, auf die diese Übereinkunft 

Anwendung findet, gehört insbesondere auch die nicht genehmigte 
mittelbare Aneignung eines Werkes der Literatur oder Kunst, wie 
Adaptationen, musikalische Arrangements, Umgestaltung eines 
Romans, einer Novelle oder einer Dichtung in ein Theaterstück 
sowie umgekehrt u. dgl., sofern die Aneignung lediglich die 
Wiedergabe dieses Werkes in derselben oder einer anderen Form 
mit unwesentlichen Änderungen, Zusätzen oder Kürzungen dar
stellt, ohne die EÜlenschaft eines neuen Originalwerkes zu besitzen. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

I. Der Wortlaut dieses Artikels ist nahezu unverständlich 
(wozu noch die in der deutschen Übersetzung fälschlich und sinn
störend erfolgte Beifügung des Wortes "auch" nach "insbe
sondere" beiträgt); sein Sinn ist aber klar: die RBUe. will dem 
verbandseigenen Werke gegen gewisse Arten von Wiedergabe 
Schutz gewähren, nicht also gegen jede Wiedergabe schlechthin, 
aber ein materieller Schutz wird durch Art. 12 nicht gegeben (Da. 
1934, 7, Belgien S. 49). Es bleibt vielmehr den Verbandsländern 
überlassen, inwieweit sie diesem Willen der RBUe. Recnnung 
tragen wollen. Insbesondere enthält Art. 12 kein Sonderrecht 
(a. A. All f eid S. 444, zweifelnd Sei II er S. 228). 

Art. 12 gewährt also weder einen Verbandsschutz gegen N ach
druck, d. h. die unveränderte körperliche Wiedergabe, noch einen 
Schutz gegen die unveränderte lautliche oder optische Wieder
gabe; er regelt lediglich die indirekte, mittelbare Aneignung. 

Was Art. 12 unter "mittelbarer Aneignung" (ein den Urheber
rechtsgesetzcn der Verbandsländer nicht geläufiger Begriff) ver
steht, wird nicht gesagt. Gemeint ist, daß neben dem Schutz 
gegen die dir e k te Wiedergabe (Nachdruck in Form von 
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körperlicher Wiedergabe) noch der Schutz gegen die in dir e k t e 
Wiedergabe gewährt werden soll, wofür als Beispiel einige Fälle 
aufgezähl t werden. 

11. Die nicht genehmigte mittelbare Aneignung des Werkes 
wird als "Wiedergabe des Werkes in derselben oder einer an
deren Form mit unwesentlichen Änderungen, Zusätzen oder 
Kürzungen" gekennzeichnet, und als Fälle solcher mittelbaren An
regung werden Bearbeitungen, musikalische Arrangements, Drama
tisierungen, Entdramatisierungcn und andere Fälle einer Bearbei
tung aufgezählt. Der innere Widerspruch ist augenschdnlich. 
Gerade bei diesen Bearbeitungen wird die äußere Form weit
gehend verändert, so daß also nicht nur eine Wiedergabe des 
Werkes mit unwesentlichen Abänderungen vorliegt. Als weitere 
Gruppe sollen jene von Röt h 1 i s b erg e r (S. 238) besonders 
hervorgehobenen "verkappten, böswilligen, bdrügerischen Umge
staltungen" getroffen werden. \Venn auch diese Kennzeichnung 
(A 11 fe 1 d S. 444) nicht recht geglückt ist, so wird doch das 
Wesen dieser mittelbaren Aneignung damit angedeutet. Im 
Gegensatz zur ersten Gruppe der Bearbeitungen handelt es sich 
hier um Wiedergaben des Werkes, die zwar dessen Formgebung 
ändern, aber doch so wenig, daß das Urwerk im Wesentlichen 
noch vorhanden ist. Diese beiden Gruppen müssen von einander 
geschieden werden. 

1. a) Die erste Gruppe der Wiedergabe des Werkes in abge
änderter Form bilden die (im Art. 2 Abs. 2 vom Standpunkt des 
Bearbeiters aus [Belgien S. 46] bereits erwähnten) Fälle der Be
arbeitung [warum die deutsche Übersetzung das im Deutschen 
nicht übliche Wort "Adaptation" statt "Bearbeitung" sagt, ist un
verständlich]. Die Bearbeitung wird als solche erwähnt, und 
neben ihr werden als Sonderfälle das musikalische Arrangement 
und (seit der Pariser Zusatzakte Ziff. 3) die Dramatisierung eines 
epischen Werkes und die Episierung eines dramatischen Werkes 
besonders genannt. Für die Zwecke des Art. 12 kann es gleich 
sein, ob die Bearbeitung gut oder schlecht ist, ob sie als Werk 
gemäß Art. 2 Abs. 2 ihrem Urheber ein Urheberrecht gibt; liegt 
eine Bearbeitung vor, so greift zwar ihre Anfertigung noch nicht 
in das Recht am Urwerk ein (Österr. Oberster Gerichtshof in 
GRUR. 1926, 203), wohl aber die Ausübung irgend einer Befugnis 
an der Bearbeitung, und dann liegt die mittelbare Aneignung vor. 
Das Gleiche gilt vom Filmkunstwerk, wenn dieses (vgl. S. 227) als 
eine Bearbeitung eines bereits existierenden Werkes gemäß Art. 14 
Abs. 1 zu betrachten ist. 

b) Die zweite Gruppe sind jene Wiedergaben des Werkes, 
die dieses in seiner Formgebung zwar leicht abgeändert, jer.och 
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dessen ungeachtet in seinem Kern, in seinem \Vesen so wieder
geben, daß die Wiedergabe nicht als ein neues Werk erscheint, 
das auf dem Formgut des Anderen sich aufbaut. 

Die Grenzen zwischen der ersten und zweiten Gruppe sind 
flüssig, so daß es nur im Einzelfall festgestellt werden kann, ob 
das Neue als Bearbeitung oder als Wiedergabe des Werkes in 
abgeänderter Form anzusehen ist. Für die deutsche und öster
reichische (S ei 11 e r S. 15, 21) Rechtsauffassung ist hierbei die 
von K 0 h I er gelehrte Unterscheidung der äußeren und inneren 
Form wesentlich, wobei unter äußerer Form die Festlegungsform 
in den vorliegenden Formungsmitteln des Werkes verstanden 
wird, unter innerer Form dagegen (A 11 f eid S. 152) "die indivi
duelle Art, wie der Urheber die seinem Werke zugrunde geleg
ten Ideen zur Darstellung bringt, also hauptsächlich die Art und 
Weise der Anordnung, Entwicklung, Aneinanderreihung und Ver
bindung der einzelnen Gedanken und Ideen". 

Ein Fall der Bearbeitung ist die Übersetzung (vgl. Art. 8). 
Sie unterscheidet sich von den anderen Bearbeitungen dadurch, 
daß sie die innere Form des Werkes unberührt läßt, weil sie 
ledidich für ein örtlich gebundenes Formungsmittel (Sprache, 
Dialekt) ein anderes, gleichfalls örtlich gebundenes Formungs
mittel setzt. Da der Übersetzungsschutz nicht in der allgemeinen 
Bestimmung des Art. 12, sondern durch die lex specialis des Art. 8 
f'eregelt wird, ist durch die vor Ablauf der allgemeinen Schutz
frist erfolgte Beendigung des Übersetzungsschutzes nichts hin
sichtlich der Beendigung des Schutzes gegen die mittelbare An
regung gesagt. 

c) Einen Sonderfall bildet der Schutz der Me Iod i e (vgl. 
Pa u Ii, Das Recht an der Melodie und ihre freie Benutzung, 1931), 
der von der franz. Rechtsprechung in feststehender Rechtsprechung 
gewährt und lediglich vom Deutschen Reich gesetzlich (§ 13 
Abs. 2) anerkannt wird. In Italien (Art. 9 Abs. 7, welcher vom 
"Motiv" spricht) wie auch in Österreich (§ 30 Ziff. 1) und der 
Schweiz (Art. 15) erstreckt sich dagegen das Urheberrecht am Ton
kunstwerk dann nicht auf eine Verwendung einer Melodie aus 
diesem Werke, wenn diese zu einem selbständigen Werke gemacht 
worden ist. Im gleichen Sinne geht nach R i e z I er (R a bel II 
[I 928] 12) das poln. und tschechoslow. Urheberrechtsgesetz. 

Der Schutz der Melodie nach deutscher und franz. Rechts
auffassung besteht darin, daß der Komponist das ausschließliche 
Recht hat, seine Melodie in anderen Tonkunstwerken zu be
nutzen bzw. die Benutzung zu gestatten. Was unter Melodie zu 
vers' ehen ist, ist durchweg bestritten, insbesondere ob ein Unter
schied zwischen Melodie, Motiv und (gar) melodischem Motiv zu 

Hof f man n, Bern .. Übereinkunft. 13 
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machen ist. Dieses Recht an der Melodie ist eine (mehr von dem 
Verleger als dem Komponisten geforderte [S e i 11 e r S. 299]) Über
spannung des Urheberrechtsschutzes, weil sie mit dem Grund
gedanken, daß jedes geschützte Werk jedem Anderen zur An
regung, zum Vorwurf eines selbständigen Schaffens dienen kann, 
in Widerspruch steht. 

2. Einen scharfen, vom urheberrechtlichen Standpunkt mit 
vollem Beifall zu begrüßenden Unterschied macht Art. 12 zwischen 
jenen mittelbaren Aneignungen und dem "neuen Originalwerke" . 
Gemeint ist damit, daß es jedem freisteht, das Werk eines An
deren zur Anregung zum neuen selbständigen Schaffen zu nehmen. 
Damit wird der in der germanisch-nordischen Urheberrechtsgesetz
gebung besonders betonte (Dänemark § 13, Deutsches Reich § 13 
Abs. 1 LUG., § 16 KSchG., Finnland § 5 Abs. 2, Großbritan
nien Art. 2 Ziff. 1 H, Norwegen § 1 Abs. 3, § 5 Ziff. 1 PG .. 
Österreich § 34 Ziff. 1, vgl. auch § 24 Ziff. 2, § 30 Ziff. 1, Schwe
den § 3 Abs. 3 LUG., § 2 Abs. 2 KSchG.) Gedanke auch in 
der RBUe. zur Norm erhoben, daß jedes Werk Saat für künftiges 
geistiges Schaffen ist. Kein Urheber hat an seiner Schöpfung ein 
so ausschließliches Verwertungsrccht, daß er jegliche Auswertung 
seines Werkes, dessen auch nur mittelbare Verwertung durch 
einen Anderen in die Dienste des eigenen Ich stellen darf. Das 
Recht endet dort, wo seine Auswirkung dadurch, daß sie von 
einem Anderen neu geformt worden ist, neuen Wert erhalten hat. 

Unrichtig erscheint die Warnung (Da. 1931, 64) gegen die Er
hebung dieses Rechtsgedankens zur Rechtsnorm. Denn auch dort, 
wo eine solche Vorschrift im Gesetz nicht enthalten ist, dient der 
Gedanke doch zu einer Begrenzung des Urheberrechts aus sich 
heraus. 

Frei und damit gestattet ist eine Benutzung also dann, wenn 
sie sich von dem früheren Werke frei gemacht hat, dieses nur 
noch als Anreiz benutzt und eine neue selbständige Schöpfung 
hervorgebracht hat. Ob im Einzelfalle eine freie Benutzung oder 
eine Bearbeitung des Werkes vorliegt, unterliegt der Entscheidung 
im Einzelfalle (vgl. KG. in Ufita VII [1934] 308, lehrreich die ital. 
Entscheidung in Da. 1915. 93 und die Bemerkung des Berner Büros 
zu einem franz. Urteil in Da. 1919, 130). Eine Bearbeitung ist nie
mals frei, weil sie das Ur werk nicht nur zum Anlaß ihrer Form
schöpfung nimmt, vielmehr sich an jedes bereits vorliegende Forrn
gut anlehnt. Bei der Bearbeitung ist das verbindende Element das 
Formgut, bei der Neuschöpfung das Ideengut. 

3. Die rechtliche Bedeutung des Art. 12 liegt darin, daß für 
die im Art. 12 aufgeführten Fälle einer mittelbaren Aneignung 
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die Verbandsländer die Verpflichtung haben, Schutz zu gewähren 
(Da. 1934, 7). Gewährt ein Verbandsland aber einen Schutz in 
diesen Fällen nicht (was allerdings nur in der Theorie möglich ist), 
so ist der Urheber schutzlos, da er, falls diese Verpflichtung der 
Schutzgewährung vom Verbandsland nicht erfüllt ist, nicht die 
Richtschnur der RBUe. als Rechtsnorm anrufen kann. 

4. Daß durch eine unzulässige \Viedergabe des Werkes in ab
geänderter Form auch das Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt 
wird, bedarf keiner besonderen Ausfuhrung. Wenn also in Art. 12 
lediglich von den vermögensrechtlichen Befugnissen des Urhebers 
gesprochen wird, so wird hierbei darüber nichts gesagt, daß bei 
der Ausübung dieser Schutzrechte vermögellsrechtlichc und ur
heberpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse zu gleicher Zeit aus
geübt werden. 

Art. 13. 

(1) Die Urheber von Werken der Tonkunst sind ausschließlich 
berechtigt, zu gestatten, daß die Werke 

1. auf Instrumente, die zu ihrer mechanischen Wiedergabe 
dienen, übertragen, 

2. mittels dieser Instrumente öffentlich aufgeführt werden. 
(2) Die innere Gesetzgebung jedes Landes kann, soweit es 

selbst dabei in Betracht kommt, Vorbehalte und Einschränkungen 
in bezug auf die Anwendung dieses Artikels festsetzen; doch ist 
die Wirkung solcher Vorbehalte und Einschränkungen ausschließ
lich auf das Gebiet des Landes begrenzt, das sie aufgestellt hat. 

(3) Die Bestimmung des ersten Absatzes hat keine rückwirkende 
Kraft und findet daher in einem Verbandslande keine Anwendung 
auf Werke, die dort erlaubterweise auf mechanische Instrumente 
übertragen worden sind, bevor die am 13. November 1908. 
in Berlin unterzeichnete Übereinkunft in Kraft getreten ist 
oder, falls es sich um ein Land handelt, das dem Verbande nach 
diesem Zeitpunkt beigetreten ist, oder in Zukunft beitreten sollte, 
bevor dieses Land dem Verbande beigetreten ist. 

(4) Werden übertragungen gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses 
Artikels vorgenommen und ohne Zustimmung der Beteiligten in 
ein Land eingeführt, wo sie verboten sind, so können sie daselbst 
beschlagnahmt werden. 

Fassung von 1908: Abs. I und 2 die gkiche. 
Ab s. 3: Die Be s tim m u n g cl e s er s te n Ab s atz c s 

hat keine rückwirkende Kraft und findet daher 
in einem Verbandslande keine Anwendung auf 

13* 
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diejenigen Werke, welche in diesem Lande er
lau b t er w eis e vor dem I n kr a f t set zen die s e r Übe r
einkunft auf mechanische Instrumente über
t rag e n w 0 r den s i n d. 

I. l. Die BUc. enthielt in Übereinstimmung mit dem der
zeitigen Stand der Gesetzgebung keine Bestimmung über den 
Schutz von Werken gegen deren mechanisch-musikalische Wieder
gabe. Denn wie RGZ. 134, 203 ausführt, setzt die Entwicklung 
dieser Technik erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein und er
reicht am Ende der 80er Jahre in Form der Klavierautomaten und 
mechanischen Klaviere einen erhöhten Grad von Vollkommen
heit. So waren dem deutschen Urheberrechtsgesetz vom 11. 6.1870 
die mechanischen Musikinstrumente unbeh.nnt, obwohl sie be
reits vorhanden waren. Erst durch Ziff. 3 des Schlußprotokolls 
der BUe. (in Anlehnung an das französische Gesetz vom 16. 6. 
1866) fanden sie Erwähnung: 

"Es besteht Einverständnis darüber, daß die Fabrikation 
und der Verkauf von Jnstrument~n, welche zur mechanischen 
Wiedergabe von tvlusikstücken dienen, die aus geschützten 
Werken entnommen sind, nicht als den Tatbestand der musi
kalischen Nachbildung darstellend angesehen werden." 

Diese auf Betreiben der schweizer Spielwerkindustrie aufgenom· 
mene Bestimmung versagt also allen Tonkunstwerken den Schutz 
gegen die mechanisch- musikalische \Viedergabe, während sie die 
Schriftwerke dagegen schützt, läßt aber dic Frage der Aufführung 
von Tonkunstwerken mittels solcher Instrumente (die auf der 
Konferenz von 1886 gleichfalls aufgeworfen worden war) ungelöst. 

a) Fraglich ist die Be d e u tun g dieser Ziff. 3. Während 
Röt h li s b erg e r (S. 246) und mit ihm die herrschende Auf· 
fassung (E s c hol i e r S. 41) der Auffassung sind, daß sie sich 
auf alle Instrumente, die zur mechanischen Wiedergabe von Ton
kunstwerken bestimmt sind, beziehen, vertritt das Reichsgericht 
in feststehender Rechtsprechung (RGZ. 22, 181; 27, 68; 134, 208) 
die Anschauung, daß diese Bestimmung sich nur auf solche mecha· 
nischen Musikinstrumente beziehe, bei denen der Tonkörper und 
die Vorrichtung, die ihn zum Erklingen bringt. mit einander fest 
verbunden seien. daß sie sich mithin nicht auf solche beziehe. 
deren Notenblätter oder entsprechende Vorrichtungen auswechsel
bar sind. 

Der Unterschied wird treffend durch die franz. Doktrin dahin 
gekennzeichnet, daß die Spieldosen eine adaptation seien und 
zwar deren Festlegunpsform, während die Spielwerke mit aus-
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wechselbaren Vorrichtungen (insbesondere die Schallplatte) eine 
edition von Vervielfältigungsstücken darstellen. 

Ebenso steht die belg. Doktrin (D e s t r e e - G u i s lai n 
Ziff. 214) auf dem Standpunkt, daß Ziff. 3, weil sie eine Ein
schränkung des Urheberrechts bringe, eng ausgelegt werden muß, 
so daß damit nur die "instruments de musique" gemeint seien, 
nicht also die mechanischen Musikinstrumente. 

b) Von besonderer Wichtigkeit war die Frage, ob der Vor
schrift der Ziff. 3 des Schlußprotokolls zwingende Kraft in Form 
eines Maximalschutzes zukomme. Das ist von den belg. Ge
richten (Da. 1904, 93; 1906, 45; 1907, 76) bejaht worden. Die 
gleiche Rechtsauffassung ist - allerdings wesentlich später, was 
jedoch bereits hier des gedanklichen Zusammenhanges wegen be
merkt sei - von span. Gerichten geteilt worden (Da. 1917,91, 94). 

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Denn nur bei diesem 
Rechtsstandpunkt erhält das Schlußprotokoll Ziff. 3 überhaupt 
eine Bedeutung, da sonst jedem Verbandslande freigestanden 
hätte, den hier ausdrücklich ausgeschlossenen Konventionsschutz 
iure legis für die verbandscigenen Werke wieder einzuführen. 

2. Auf der Par i s e r K 0 n fe ren z (S. 47) hatte die franz. 
Regierung eine Ergänzung zu Ziff. 3 des Schlußprotokolls yorge
schlagen, wonach (im Sinne der franz. Rechtsprechung) die als 
Musikausgabe mit besonderer Notenschrift anzusehenden In
strumente mit auswechselbaren Vorrichtungen nicht von Ziff. :3 
erfaßt werden sollten. 

In einer besonderen Denkschrift (Paris S. 199) machte die 
deutsche Delegation geltend, daß das Unterscheidungsmerkmal 
des franz. Vorschlages unzulänglich sei; diese Frage wie auch das 
Problem der öffentlichen Aufführung mittels solcher Instrumente 
müsse einheitlich geregelt werden. Jedoch sei die Gesamtfrage 
für eine internationale Regelung noch nicht reif. Eine Einigung 
konnte nicht erzielt werden. 

3. Nachdem nun die Fabrikation der mechanischen Musik
instrumente einen großen Aufschwung genommen hatte, machte 
für die Be r I i n er K 0 n fe ren z (die Rechtslage zu diesem Zeit
punkte ist sehr übersichtlich bei Wau wer man s S. 129 darge
stellt) die deutsche Regierung folgenden Vorschlag, durch den sie 
den Schutz des Urhebers gegen diese Art der Wiedergabe fest
legt, aber auch die kleinen Industriellen sowohl gegen übermäßige 
Forderungen der Urheber und Verleger als auch gegen die kapi
talstarken Fabriken dieser Industrie schützen will: 

"Les auteurs d'oeuvres musicales, ou leurs ayants cause, auront, 
dans ~es pays de l'Union dans lequels leurs oeuvres sont protegees 
par la presente Con'!ention, le droit exclusif: a) de transcrire ces 
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oeuvres sur les parties d'instruments de musique servant a repro
duire mecaniquement les oeuvres musicales; b) d'autoriser leur 
execution publique au moyen de ces instruments. 

Lorsque l'auteur aura utilise ou permis d'utiLiser l'oeuvre dans 
les conditions susindiquees, toute person ne tierce pourra, en offrant 
une indemnite equitable, reclamer le droit de transcription et 
d'execution publique definis sous lettres a) et b) de l'alinea precedent. 

U est reserve ä la Iegislation interieure des pays de l'Union de 
determiner la maniere en laquelle le montant de l'indemnite sera fixe 
dans les cas litigieux." 

Gegen diesen Vorschlag erhoh sich der Widerspruch von Italien 
und der Schweiz, die die Bestimmung von Ziff. 3 des Schluß
protokolls aufrecht erhalten haben wollten. Einer Unterkommis
sion gelang es, eine Verständigung herbeizuführen. 

4. Für die Rom k 0 n fe ren z hatte die ital. Regierung zu 
Art. 13 einen besonderen Absatz zum Schutze der ausübenden 
Künstler vorgeschlagen. Ferner wollte sie den Abs. 3 dadurch 
eingeschränkt wissen, daß sie die Sehutzversagung des Abs. 3 
nicht mehr auf die vor dem Stichtag auf mechanische Musik
instrumente übertragenen Werke, sondern lediglich auf solche vor
genommenen Übertragungen angewendet wissen wollte. 

Dagegen hatte die östen. Regierung vorgeschlagen, die gesetz
liche Lizenz für die mechanischen Musikinstrumente in einem 
Art. 13 b in die RBUe. aufzunehmen. 

Dagegen schlug die franz. Delegation vor, Art. 13 Abs. 2 zu 
streichen, also ein ausschließliches Recht des Urhebers iure con
ventionis festzulegen. 

In einem Unterausschuß prallten die Gegensätze hart auf
einander. Der österr. Vorschlag wurde vom Deutschen Reich, der 
Schweiz, Norwegen, Bulgarien und Großbritannien unterstützt. 
während dem franz. Vorschlag Italien beitrat. 

Damit war der ästerr. Vorschlag abgelehnt. 
Die deutsche Delegation versuchte einen Komprorniß, inso

fern sie sich (Rom S. 265) mit der Einführung eines ausschließ
lichen Rechts auf Aufführung einverstanden erklärte, so daß also 
die gesetzliche Lizenz sich lediglich auf die Her!'>tellung der Schall
platten erstrecken werde. Hiergegen wandten sich aber die 
austral. und neuseel. Delegationen (CDA. Nr. 60, die keinesfalls 
die Rechte der Verbandsländer angetastet wissen wollten, die Aus
übung dieser Aufführungsrechte und einen sich hierbei ergebenden 
,.abus" durch gesetzgeberische Maßnahmen zu kontrollieren (also 
entsprechend der Haltung zu Art. 11 RBUe.; oben S. 168). 

Auch Abs. 3 hat - abgesehen von der lediglich die Möglich
keit von Mißverständnissen ausschließenden Neufassung - keine 
Veränderung erlitten. 
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Der Vorschlag der ital. Regierung (oben S. 198) fand den Wider· 
stand von Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. 

II. Art. 13 bringt ein Sonderrecht, und zwar nach zwei Rich· 
tungen hin, einmal wird iure conventionis die Befugnis der Über
tragung der Werke auf mechanische Musikinstrumente, anderer
seits die Befugnis des öffentlichen Aufführens des Werkes mittels 
dieser Instrumente gewährt, die grundsätzlich scharf von einander 
geschieden werden müssen, so daß das eine Recht nicht ohne 
Weiteres das andere nach sich zieht (ital. Rechtsprechung in Da. 
1915, 10 u. 58). 

Man muß dabei, - die Bezeichnungen werden regelmäßig 
nebeneinander gebraucht - unterscheiden zwischen den mechani
schen Musikinstrumenten, die zur \Viedergabe der aufgenomme
nen Werke dienen (Grammophon, Sprechapparat usw.). Diese 
sind urheberrechtlich ebenso unwesentlich wie das Musikinstru
ment (Klavier, Blasinstrument, Streichinstrument), mit dessen Hilfe 
die lautliche Wiedergabe erfolgt. Rechtlich bedeutsam sind nur 
die "Vorrichtungen" für die mechanischen Musikinstrumente, in 
denen die tonliehe Wiedergabe des Werkes festgelegt ist (z. B. die 
Schallplatte), und vermittels deren also die erneute lautliche Wie
dergabe des \Verkes erfolgt. 

1. Art. 13 spricht lediglich von Ton k uns t wer k e n. Der 
Schutz eines Schriftwerkes gegenüber der Festlegung auf Schall
platten richtet sich also ausschließlich nach der lex fori. Das gilt 
insbesondere hinsichtlich jener Schriftwerke, die als Text zu einem 
Tonkunstwerk dienen. Ra e s t a d (S. 214) will aber eine Schut'l
verpflichtung hinsich tlieh der Schriftwerke aus rein persönlich
keitsrechtlichen (nicht urheberpersönlichkeitsrechtlichen) Gründen 
herleiten, aber das fällt aus dem Rahmen der REUe hinaus. Ob 
nach dem Landesgesetz ein Schutz auch den Schriftwerken ge
währt wird, hängt davon ab, wie vom Standpunkt dieses Landes
gesetzes aus die Obertragung eines solchen Werkes auf Schall
platte bzw. die tonliehe Wiedergabe dieses \Verkes mittels einer 
Schallplatte zu beurteilen ist. Die Verbandsländer, die ein droit 
d'auteur in ihrem Urheberrechtsgesetz kennen (vgl. oben S. 29), 
,schützen kraft dieses droit d'auteur das Schriftwerk sowohl gegen 
Übertragung als aueh gegen Aufführung, gleichviel ob sie bezüglich 
dieser mechanischen Wiedergabe eine Sonderbestimmung im Ge
setz aufgenommen haben, während die anderen Verbandsländer 
teils Sonderbestimmungen bezüglich dieser mechanischen \Vieder
gabe auch für Schriftwerke enthalten (Dänemark § 1 d, Deutsches 
Reich § 12 Abs. 2 Ziff. 5, Finnland § 5, Großbritannien Art. 1 Ziff. 
2 d, Irland Ziff. 154, 2 d, Italien Art. 9 Abs. 5, Japan Art. 32 c 
(durch Novelle vom 19. 8. 1920), Jugoslavien § 22 Ziff. 6, Nieder. 
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lande Art. 14, österreich §§ 23, 28, Polen Art. 2, Portugal Art. 35, 
Schweden Art. 2 Abs. 4, Schweiz Art. 13, Tschechoslowakei §§ 21, 
27, Ungarn § 6 Ziff. 9) oder eine Vorschrift, die das Recht der 
Wiedergabe ganz allgemein dem Urheber zuspricht (Brasilien Art. 
649, Norwegen § 1 Abs. 1). Lediglich Siam (§ 9) kennt den Schutz 
des Schriftwerkes gegen dessen mechanische Wiedergabe nicht. 

Nicht klar ist die Rechtslage in Rumänien, wo nach Art. 19 
Ziff. 6 allgemein vom Recht der mechanischen Wiedergabe von 
Schriftwerken gesprochen wird, während Art. 22 Ziff. 3 das Recht 
der mechanischen Wiedergabe von Tonkunstwerken ausdrücklich 
normiert. 

2. Der Be~riff der m e c h a n i s c h e n Mus i kin s t r u -
me nt e wird von der RBUe. nicht erläutert. Es gehören hierzu 
alle jene "Vorrichtungen", die nicht durch unmittelbare mensch
liche Einwirkung, sondern auf mechanischem Wege in Schwin
gungen versetzt werden (so die früher gebräuchlichen Stiftwalzen, 
Spieldosen, das elektrische Klavier, Pianola, Phonola, Violinspiel
apparate, Orchestrion), letztere werden regelmäßig unter der Be
zeichnung "pneumatische Musikinstrumente" zusammengefaßt. 
Am wichtigsten die eigentlichen mechanischen Musikinstrumente 
(Phonograph, Grammophon, Sprechmaschine; über deren Entwick
lung vgl. Mit tel s t ä d t MuW. IX, 361), die zur Wiedergabe von 
akustischen Wellen aller Art geeignet sind, die vorher bereits er
zeugt und auf Schallplatten oder ähnlichen Vorrichtungen festge
halten worden sind. Hierher gehört auch der Fall, daß die Wieder
gabe eines Tonkunstwerkes photographiert wird, die akustischen 
Wellen also in optische verwandelt worden sind, die auf einem 
Filmstreifen festgehalten werden. 

3. Das erste der beiden Rechte iure conventionis ist die Be
fugnis der übe r t rag u n g des Wer k e s auf mechanische 
Musikstrumente. Der hierbei verwendete Ausdruck "adaptation" 
ist falsch (R a e s ta d S. 209, Da. 1926, 88; 1934, 8) [In Art. 13 
Abs. 4 bedeutet das Wort "adaptation" nicht mehr die übertra
gun~stätigkeit, sondern das Ergebnis, das Vervidfältigungsstück. 
Fehlerhaft ist auch die Ausdrucksweise im Abs. 1 "a les repro
duire", da nicht das Werk, sondern dessen in der Schallplatte fest
gelegte Wiedergabe wiedergegeben wird]. Denn eine Bearbeitung 
liegt nicht vor (wie fälschlich auch der deutsche Gesetzgeber in 
§ 2 Abs. 2 LUG. angenommen hat). Vielmehr handelt es sich um 
die Festlegung einer lautlichen Wiedergabe des Werkes, bei der 
irgend eine Änderung der Form nicht geschehen ist, die vielmehr 
die Qualität ihrer Leistung gerade darin sucht und findet, daß die 
Festlegung der unmittelbaren Wiedergabe so geschieht, daß die 
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erneute Wiedergabe (also die mittelbare Wiedergabe des Werkes) 
möglichst getreu ist. 

Va uno i s (Da. 1931, 100) macht hierbei darauf aufmerksam, 
daß es sich vom urheberrechtlichen Standpunkt aus betrachtet bei 
diesem Recht nicht um die Schaffung eines neuen Rechts, sondern 
um die Beseitigung der Ausnahmebestimmung der Ziff. 3 des 
Schlußprotokolls handele. Das mag von dem von Va uno i s ver
fochtenen pro autore Standpunkt aus richtig sein, ist jedoch für 
die Auslegung dieser Bestimmung der RBUe. ohne Bedeutung. 
Tatsächlich ist, wenigstens in Ansehung der hier allein interessie
renden RBUe., das Gegenteil richtig. Würde Art. 13 nicht ge
schaffen worden sein, so würde aus der RBUe. niemals der Schutz 
des Tonkunstwerkes gegen seine übertragung auf mechanische 
Musikwerke hervorgehen. Denn weder ist die allgemeine Befug
nis der Wiedergabe noch die besondere der Vervielfältigung in der 
RBUe. festgelegt. Ohne die Schaffung des Art. 13 würde also iure 
conventionis dieser Schutz nicht gegeben sein. 

4. Auch die öffentliche (vgJ. S. 161) lautliche Wiedergabe des 
Werkes vermittels einer solchen Schallplatte ist grundsätzlich (Da. 
1928, 144; 1929, 4) dem Urheber iure conventionis zugesichert. 
Grundsätzlich ist der Urheber berechtigt, selbst wenn er bereits 
der Übertragung seines Werkes auf die Schallplatte zugestimmt 
hat, die öffentliche Lautwiedergabe seines Werkes vermittels der 
Schallplatte zu gestatten oder zu verweigern. So die franz. (Da. 
1933, 70), ital. (R a bel V [1931) 834; vgl. für das alte ital. Urheber
rechtsgesetz Da. 1915, 58) und span. Rechtsprechung (Da. 1917, 94). 

[Gerade auf die Erfassung dieses Aufführungsrechts durch die 
gesetzliche Lizenz legten die austral. und neuseel. Delegationen 
auf der Romkonferenz (CDA. Nr. 61) besonderen Wert, um nicht 
im Hinblick auf Art. 4 die Möglichkeit zu verlieren, diese Rechte 
im Interesse der Allgemeinheit' zu hegrenzen. I 

Ob allerdings mit der Cbertragung der Befugnis, das Werk 
auf mechanische Musikinstrumente zu übertragen, gleichzeitig die 
Befugnis der lautlichen Wiedergabe des Werkes vermitteIs solcher 
Vorrichtungen übertragen wird, ist fraglich. Mit Recht weist Da. 
1926, 90, darauf hin, daß grundsätzlich diese Übertragung anzu
nehmen ist, wenn die Befugnis der mechanisch-musikalischen \Vie
dergabe auf einen Schallplattenfabrikanten übertragen wird, da 
der Zweck dieser Übertragung ist, daß der Fabrikant Schallplatten 
herstellt, die gekauft und vom Käufer gespielt werden sollen. So 
kommt also das Berner Büro a. a. o. durchaus folgerichtig zu dem 
Ergebnis, daß die Übertragung der Befugnis der mechanisch-musi
kalischen Wiedergabe fast immer stillschweigend auch die Über-
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tragung der Befugnis der öffentlichen lautlichen Wiedergabe des 
Werkes vermittels dieser Schallplatte enthält. 

Ober die Schallplattenkonzerte des Rundfunks vgl. S. 182. 
5. Wer Inhaber der nach Abs. 1 normierten Rechte ist, be

stimmt das Landesgesetz. So ist nach franz. Recht (Kass. in Ufita 
IV [1931] 200, vgl. Va uno i s Da. 1931, 100; wenig überzeugend 
die Angriffe von 0 lag nie r 11 257) der Verleger als Inhaber des 
Rechts der edition auch Inhaber des Rechts der mechanischen 
Wiedergabe [Ober das franz. Gesetz vom 10. 11. 1917 vgl. Va u -
nois in Da. 1918, 17, ferner Escholier S. 82]. 

Für deutsches Recht vgl. § 2 Abs. 2 Ziff. 4 VG. und RGZ. 
134, 198. 

In Estland (Ziff. 74) schließt das Verlagsrecht das mechanisch
musikalische Recht nicht ein; für ältere Verlagsverträge vgl. die 
einleitenden Bemerkungen zu diesem Gesetz Ziff. 5. 

6. Da der Abs. 1 nur den Verbandsschutz für das verbands
eigene Werk bringt, steht es den Verbandsländern durchaus frei, 
hinsichtlich des inländischen Schutzes über die Bestimmung des 
Abs. 1 hinauszugehen, also hinsichtlich der mechanischen Wieder
gabe des Werkes einen weitergehenden Schutz zu gewähren, sei 
es, daß die Objekte des Schutzes erweitert werden (z. B. jeglichem 
Werke dieser Schutz zugesprochen wird), oder daß noch ein wei
teres Recht eingeräumt wird. 

So macht das Schweiz. Bundesgericht (bei Ra bel 11 [1928], 
573) darauf aufmerksam, daß Art. 13 Abs. 1 nicht die Befugnis ge
währt, das Inverkehrbringen (Verbreiten) der rechtmäßig herge
stellten Vervielfältigungsstücke von der Erlaubnis des Urhebers 
abhängig zu machen, so daß mangels Normierung eines solchen 
Rechts hierzu höchstens eine vertragliche, also nur inter partes 
wirkende Abmachung möglich ist. (Ob die Normierung dieser 
Befugnis vom rechtspolitischen Standpunkte aus zu empfehlen ist, 
ist fraglich, da regelmäßig das Verbreiten lediglich die wirtschaft
liche Verwertung der Vervielfältigungsstücke darstellt, die aber 
dem Inhaber der Vervielfältigungsbefugnis ohne weiteres zusteht. 
Nun hat zwar regelmäßig der Verleger eines Schriftwerkes in sei
nem Verlagsrecht die Befugnis der Vervielfältigung und Verbrei
tung, aber es handelt sich hierbei um eine einzige Befugnis, die 
man, belastet durch traditionelle Anschauungen, in zwei Befugnisse 
gespalten hat, wie auch der Begriff des Verlagsrechts nur aus 
rechtshistorischen Gründen verständlich ist. Es ist also nicht 
glücklich, wenn Belgien S. 48 dem Urheber außer der Befugnis der 
Herstellung von Schallplatten noch diejenige der wirtschaftlichen 
Verwertung zuerkennen will.) 
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Abzulehnen ist das von Urheberseite geforderte Recht des 
"bon ä. tirer", d. h. - entsprechend der Druckerlaubnis - die Zu
stimmung seitens des Urhebers (vielleicht auch seitens des aus
übenden Künstlers?) zum Pressen der Schdlplatten. Denn die 
Durchführung eines solchen, auf urheberpersönlichkeitsrechtlicher 
Grundlage stehenden Rechts ist (B au m GRUR. 1930, 937) prak
tisch unmöglich. Zudem hat die Schallplattenindustrie angesichts 
des insbesondere durch die gesetzliche Lizenz gewährleisteten 
Qualitäts-Wettstreits der Hersteller von sich aus allen Grund, 
über möglichst vervollkommnete Wiedergabe der Werke durch 
die Schallplatte zu wachen. 

III. Durch die Bestimmung des Abs. 2 wird jedem Verbands
land das Recht gegeben, Vorbehalte und Einschränkungen bezüg
lich der Anwendung der ausschließlichen Befugnisse des Abs. 1 
zu erlassen. 

1. Diese Vorbehalte und Einschränkungen sollen sich auf die 
Anwendung "dieses Artikels" beziehen, so daß nach dem \Vortlaut 
Begrenzungen gemeint sind, die für sämtliche Vorschriften dieses 
Artikels, also auch für Abs. 3 und 4 Geltung haben, so daß mit 
anderen Worten das Verbandsland nicht nur hinsichtlich der aus
schließlichen Befugnisse des Art. 1, sondern auch hinsichtlich der 
rückwirkenden Kraft freigestellt wird. Hierfür spricht eine Be
merkung von Ren a u 1 t (Berlin S. 262): 

,,11 est d'ailleurs entendu que la faculte iaissee aux pays de I'Union 
par l'alinea 2 s'etend au reglement de l'effet retroactif". 

Dagegen 'ipricht die Entstehungsgeschichte, denn die Bestimmung 
des Abs. 2 ist aus dem großbrit. Vorschlag auf der Berliner Kon
ferenz entnommen, der für Art. 13 lediglich einen Abs. 1 (nor
mierend die Befugnisse) und diescn Abs. 2 vorsah. Später sind 
dann noch die Abs. 3 und 4 hinzugekommen, ohne daß der zu
nächst lediglich auf den Abs. 1 abzielende Abs. 2 in seinem Wort
laut geändert worden ist. Es ist nun nicht zu ersehen, daß man 
durch Beibehaltung des großbrit. Wortlauts die Verfügungsgewalt 
der Verbandsländer tatsächlich auf aUe Bestimmungen dieses Art. 
13 hat ausdehnen wollen; wobei hinzukommt, daß diese Ermäch
tigung an die Verbandsländer sich im Abs. 2 befindet, während 
nach der üblichen Gesetzestechnik einc auf aUe Bestimmungen 
eines Artikels sich beziehende Sondervorschrift am Schlusse des 
betr. Artikels aufgenommen wird. Aber dem steht die Bemerkung 
Ren a u 1 t's gegenüber, der seine Auffassung als die aUgemeine 
Überzeugung der Delegationen auf der Berliner Konferenz be
zeichnet, so daß damit der Wille der Vertragschließenden klarge
stellt ist (den man allerdings aus dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 
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nicht mit Sicherheit herauslesen kann). Im gleichen Sinne nach
drücklich Da. 1914, 98. 

Weil sich aber die den Verbandsländern überlassene Regelung 
nur auf die Tatbestände beziehen kann, die überhaupt durch Art. 
13 geregelt werden, besteht iure conventionis die Freistellung der 
Verbandsländer lediglich bezüglich der reinen Tonkunstwerke, 
nicht also bezüglich der Schriftwerke oder der Tonkunstwerke 
unter unterlegtem Text (Da. 1924, 76; 1934, 13). Aber da hinsicht
lich dieser beiden Werkgattungen (vgl. oben S. 165 u. 160) überhaupt 
ein Schutz iure eonventionis gegen die lautliche Wiedergabe fehlt, 
so steht es den Verbandsländern bezüglich dieser Werkgattungen 
zwar nicht iure conventionis, sondern mangels einer Norm der 
RBUe. überhaupt frei, die Beschränkungen im Landesgesetz auch 
auf sie zu erstrecken. 

Die den Verbandsländern zugestandene Verfügungsrnacht. 
"Vorbehalte und Einschränkungen" festzusetzen, stellt die Gesetz
gebungen völlig frei. Sie können also nicht nur eine gesetzliche 
Lizenz einführen (worauf diese Bestimmung in erster Linie ab
zielt), sondern in ihnen gut dünkender Weise dic Auswirkungen 
dieses Rechts begrenzen oder von irgend welchen Voraussetzungen 
abhängig machen, müssen aber unter allen Umständen das Recht 
als solches anerkennen. 

Die Meinung über die Berechtigung, über die wirtschaftlichen 
Folgen einer gesetzlichen Lizenz auf diesem Gebiete sind geteilt. 
Bemerkenswert ist, daß im Deutschen Reich bei den Verhand
lungen über das neue Urheberrechtsgesetz die Beibehaltung der 
gesetzlichen Lizenz keine ernste Abwehr, auch nicht aus den 
Kreisen der Urheber, erfahren hat. Die gesetzliche Lizenz hat sich 
im Deutschen Reich bewährt. Sie hat eine Monopolisierung der 
deutschen Schallplattenherstellung zugunsten einer finanziell über
mächtigen Einzelfirma verhindert. Sie hat im Interesse der Allge
meinheit durch den offen gehaltenen Wettbewerb der Schallplat
tenhersteller eine stetig fortschreitende Verbesserung der Schall
platten bewirkt und dem Urheber eine Vermehrung seiner Ein
nahmen dadurch ermöglicht, daß regelmäßig eine Reihe von Her
stellern vom gleichen Werke Schallplatten erzeugen. 

Auch die norweg. Komponisten sind für die Normierung einer 
gesetzlichen Lizenz eingetreten, und sogar in Frankreich sind 
Stimmen im Kreise der am Urheberrecht Interessierten laut ge
worden, die für die gesetzliche Lizenz eintreten: Es c hol i e r 
(S. 27), 0 1 a g nie r (I1 263). 

Man kann durchaus dem zusammenfassenden Urteil von 
Gi an n i n i (in Ufita VII [1934] 273) folgen, daß die gesetzliche 
Lizenz, dort wo sie eingeführt ist, sich gefestigt hat und daß ihre 
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Idee in den Staaten, die die gesetzliche Lizenz nicht kennen oder 
abgelehnt haben, an Boden gewinnt. 

2. Von der Möglichkeit eines "Vorbehaltes", also der Mög
lichkeit der Einführung einer rechtsbegründenden Förmlichkeit zu 
diesem Zweck - entgegen dem Grundsatz des Art. 4 Abs. 2 -, 
hat kein Verbandsland Gebrauch gemacht (nach Sei ll er S. 232 
bezieht sich der "Vorbehalt" mehr auf die Voraussetzungen für 
die Ausübung der Rechte, die "Einschränkungen" mehr auf den 
Inhalt der Rechte). 

Die "Einschränkungen" bedeuten, worüber nach der Ent
stehungsgeschichte dieser Bestimmung kein Zweifel sein kann, die 
konventionsmäßige Grundlage zur Einführung ciner gesetzlichen 
Lizenz für die Verbandsländer. Da ihnen der Erlaß einer solchen 
Bestimmung freigestellt ist, können sie zur Normierung einer ge
setzlichen Lizenz oder überhaupt zu einer irgendwie gearteten Be
grenzung der beiden ausschließlichen urheberrechtlichen Befug
nisse schreiten, wenn ihnen das gemäß eigener Auffassung er
forderlich erscheint, sei es nun, daß sie mit Einführung dieser ge
setzlichen Lizenz - worauf diese grundsät7.lich abzielt (R a e -
s t a d S. 92) - die Interessen der Allgemeinheit wahren wollen, 
sei es, daß hiermit ein Schutz gegen die Monopolstellung der Ur
hebergesellschaften beabsichtigt wird, sei es schließlich auch (so 
die ital. Auffassung angesichts der ablehnenden Haltung der ital. 
Doktrin [so schon S t 0 I f i II, 786] gegenüber der urheberrecht
lichen gesetzlichen Lizenz vgl. Gi an ni ni Arch. Funk. I [1928] 
596 Anm. 1, entgegen den S. 33 angeführten bedeutsamen Aus
führungen der ital. Regierung auf der Romkonferenz) lediglich im 
Interesse der Schallplattenindustrie, insbesondere um dcn Schutz 
der kleinen Schallplattcnhersteller gegenüber den kapitalstarken 
zu gewährleisten. 

Da lediglich "Vorbehalte und Einschränkungen" den Ver
bandsländern gestattet sind, darf eine solche Begrenzung nicht so 
weit gehen, daß die beiden urheberrechtlichen Befugnisse oder 
auch eine von ihnen gänzlich aufgehoben wird. Wohl aber ist 
es gestattet, daß die gesetzliche Lizenz sich darauf erstreckt, daß 
die Gestattung der Ausübung beider Befugnisse aufgrund der ge
setzlichen Lizenz von einem Dritten verlangt werden kann. So 
sah auch der deutsche Vorschlag zur Berliner Konferenz (5. 51) 
ausdrücklich vor, daß die Übertragung beider urheberrechtlichen 
Befugnisse gegen angemessenes Entgelt dann verlangt werden 
könne, wenn einmal der Urheber eine solche Erlaubnis erteilt 
habe. Andererseits wäre es aber auch möglich, daß die gesetz
liche Lizenz nur auf eine der beiden urheberrechtlichen Befugnisse 
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erstreckt wird (wie das Belgien S. 49 lediglich für die Befugnis der 
Herstellung von Schallplatten vorschlägt). 

Im Gegensatz zu Art. 11 b Abs. 2 fehlt es an einer Richt
schnur für die landesrechtliehe Normierung der gesetzlichen Li
zenz, insbesondere wird nicht die Wahrung der Festlegung des 
angemessenen Entgeltes und die \Vahrt1n~ des Urheberpersönlich
keitsrechts verlangt. Beides erscheint aber, wenn das Landesge
,setz eine echte gesetzliche Lizenz zum Schutz der Interessen der 
Allgemeinheit normiert. selbstverständlich. Gerade die Aner
kennung des LJrheberpersönliehkeitsreehts ist dazu angetan, die 
von den Urhebern befürchteten Auswirkungen einer gesetzlichen 
Lizenz auf ihr Ansehen. auf die Integrität ihres Werkes, zu ver
hindern. 

Auch hier lie~t [wie bei Art. 11 b (S. 184)] trotz der Anwen
dung des halbstarren Systems die Normierung eines Sonderrechts 
vor, so daß ein in den Landesgesetzen über die Norm des Art. 13 
Abs. 1 hinausgehender Schutz nur den heimischen, nicht den ver
bandseigenen \Verken zugute kommt. 

Von der Möglichkeit einer gesetzlichen Lizenz haben folgende 
Verbandsländer Gebrauch gemacht: 

a) Das D e u t s ehe Re ich hat - durch die 0.'oveIIe vom 
22. 5. 1910 - eine gesetzliche Lizenz im § 22 LeG. vorgesehen, die 
sich lediglich auf Werke der Tonkunst bezieht. jedoch gemäß 
§ 22 Abs. 2 auch auf den zum Tonkunstwerke gehörenden Text 
Anwendung findet. und welche zur Voraussetzung hat, daß das 
Werk erschienen ist (wozu die 'Obertragung auf Schallplatten ge
nügt), und daß der Urheber dieses Werkes bereits einem Anderen 
gestattet hat, das Werk zum Zwecke der mechanischen Wieder
gabe gewerbsmäßig zu vervielfältigen. Nunmehr kann jeder 
Fabrikant, der im Inlande eine gewerbliche Hauptniederlassung 
oder seinen Wohnsitz hat, die Erteilung einer Lizenz gegen eine 
angemessene Vergütung verlangen, wobei eine Vorauszahlungs
verpflichtung nicht besteht. Das Deutsche Reich hat (im Gegen
satz zu Großbritannien vgl. S. 208 und zu USA.) die Entgelte nicht 
gesetzlich normiert, weil man glaubte, damit für den Komponisten 
unter Umständen höhere Tantiemen herausholen, andererseits 
aber auch Unterschiede bezügl. der Komponisten machen zu 
können (Erwartungen, die sich bci der praktischen Durchführung 
nicht verwirklicht haben, so daß von neuem nachzuprüfen sein 
wird, ob für das Deutsche Reich sich das großbrit. System em
pfiehlt; so Hof fm an n § 27 Abs. 2 S. 63). 

Gemäß § 22 a LUG. umfaßt die Erlaubnis, gleichviel ob ver
traglich oder aufgrund des Gesetzes erteilt, zur Herstellung der 
mechanischen Vervielfältigung auch die Erlaubnis zur Benutzung 
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der Vorrichtung zur öffentlichen Aufführung. Eine weitere Er
laubnis des Urhebers ist nicht erforderlich. sobald er einmal die 
erste mechanisch-musikalische Vervielfältigung gestattet hat. Un
erheblich ist, wem das durch übertragung des Werkes auf die 
Schallplatte entstandene "Bearbeiter-Urheberrecht" des § 2 Abs. 2 
LUG. zusteht. Das vom Hersteller der Schallplatte an den Inhaber 
der ausschließlichen Befugnis der mechanisch-musikalischen Wieder
gabe gezahlte Entgelt bedeutet die Abgeltung für die Gestattung 
bei der Verwertungsarten des Werkes, für die Vervielfältigung 
seiner Wiedergabe durch die Schallplatte und für die Lautwieder
gabe dieser Wiedergabe durch die Schallplattenaufführung. Daß 
dies der Wille des Gesetzes ist, geht mit aller Deutlichkeit aus 
,§ 22 a Abs. 1 Satz 2 LUG. hervor, wonach der Urheber, falls er 
vor oder nach Inkrafttreten des § 22 a die ausschließliche Befug
nis zur Aufführung einem Anderen übertragen hat, diesem An
deren einen angemessenen Teil der Lizenz auszuzahlen hat. 

Diese Vorschrift des § 22 a hat zwingende Kraft, sie kann 
also durch Parteivereinbarung nicht abgeändert werden. 

Ost e r tag (GRUR. 1930, 285) und das Berner Büro (scharf 
in Da. 1930,36, gleiche Auffassung in Da. 1928, 144; 1929, 10; 1930, 
13; 1932, 58; 1934, 9; über die frühere Auffassung vgl. S. 201) sehen 
~ 22 a LUG. (und die entsprechende Bestimmungen im österr. und 
schweizer Recht) als einen Verstoß gegen Art. 13 Abs. 1 an. 
Diese - im deutschen Schrifttum nur von Die n s tag - Eis t e r 
(Handbuch S. 179) vertretene - (P 0 t u S. 187 Anm. 3 fragt ledig
lich zweifelnd, ob das Deutsche Reich nicht durch § 22 a LUG. die 
Grenzen der ihm gelassenen Verfügungsfreiheit überschritten 
habe, ohne eine Antwort zu geben) Auffassung verkennt, daß 
auch das deutsche Gesetz das Recht des Komponisten auf öffent
liche Aufführung seines Werkes durch die Schallplatte kennt und 
anerkennt, insofern durch eine Legaldcfinition, die den Umfang 
der dem Urheber erteilten Erlaubnis mit zwingender Kraft fest
legt, gerade die Existenz eines solchen Rechts, das von jener 
Legaldefinition betroffen wird, anerkannt wird. Es wird also nicht 
das Bestehen der Befugnis der öffentlichen Aufführung geleugnet 
oder aufgehoben, vielmehr seine Ausübung ex lege mit der ihr 
vorausgehenden Befugnis der mechanischen V(rvielfältigung ge
koppelt und diese D 0 p pe I befugnis ein e r ~orm unterstellt. 
(Für das schweizer Recht hat das Schweizer Bundesgericht [in 
Ufita VII [1934] 108] ausdrücklich festgestellt, daß zwischen 
Art. 21 und Art. 13 RBUe. in Fassung der Romkonferenz kein 
Widerspruch besteht.) 

Dabei darf aber nicht verkannt werden, daß § 22 a LUG. eine 
Ausnahmebestimmung ist. Demgemäß hat das Bühnen-Ober-
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schiedsgericht (Ufita IV [1931] 558) in einer Entscheidung (die in 
ihrer Formung sehr stark an das erste deutsche Rundfunk-Urheber
rechts-Urteil des LG. III, Berlin, in MuW. XXIV, 162, erinnert, 
insofern beide Entscheidungen auf soziologische Funktionen ab
gestellt werden) die Verwendung einer Schallplatte, insbesondere 
bei Verstärkung durch eine Lautsprecher-Vorrichtung, bei einer 
Bühnenaufführung nicht als durch § 22 a LUG. gedeckt angesehen. 

b) Während Ö s t e r re ich nach § 36 seines Urheberrechtsge
setzes vom 26. 2. 1895 die mechanisch-musikalische Wiedergabe von 
Tonkunstwerken gestattet hatte, machte sich mit Rücksicht auf 
Art. 13 RBUe. (Österreichs Beitritt geschah am 1. 10. 1920) eine Neu
regelung notwendig, die durchweg im Sinne des deutschen Vor
bildes erfolgt ist. Jedoch wird - im Unterschied zur deutschen 
Regelung - hier die Verwendung rechtmäßig verbreiteter Vor
richtungen, die zur mechanischen Wiedergabe für das Gehör 
dienen, zur öffentlichen Aufführung nicht als Eingriff in das Ur
heberrecht angesehen, wodurch also nicht mit aller Deutlichkeit 
hervorgeht, daß durch das vom Schallplattenhersteller geleistete 
Entgelt auch die Erlaubnis zur öffentlichen Aufführung mit abge
löst worden ist. 

c) Es tl a n d (das das kaiserlich-russische Urheberrechtsgesetz 
vom 20. 3. 1911 übernommen hat) und B u I gar i e n (dessen Ur
heberrechtsgesetz dem kaiserlich-russischen Urheberrechtsgesetz 
nachgebildet ist) kennen gleichfalls die gesetzliche Lizenz nach 
deutschem Muster, doch ist die öffentliche Aufführung (Ziff. 50 
bzw. Art. 49) nur dann zulässig, wenn sie nicht zu Erwerbszwecken 
erfolgt, oder bei Volksfesten oder ausschließlich zu wohltätigen 
Zwecken, und die Mitwirkenden keine Vergütung erhalten. 

d) G roß b r i ta n nie n hat durch Art. 19 seines Urheber
rechtsgesetzes gleichfalls die gesetzliche Lizenz eingeführt. Vor
aussetzungen sind, daß der Urheber die gewerbsmäßige Verviel
fältigung des Tonkunstwerkes zum Zwecke der mechanischen 
Wiedergabe gestattet hat, und daß der Unternehmer seine Ab
sicht auf Herstellung solcher VervieIfältigungsstücke in der gesetz
lich vorgeschriebenen Absicht unter Bezahlung des gesetzlich fest
gelegten Entgelts kundgetan hat. Inhalt der Mitteilung ist durch 
Reglement Nr. 533 vom 7. 6_ 1912 geregelt, die Lizenz beträgt 
nach der Verordnung des Handelsministers vom 21. 5. 1928 (Ge
setz vom 3. 8. 1928) jetzt 61/t %. 

Genau wie nach deutschem Recht erstreckt sich die gesetz
liche Lizenz auch (Art. 19 Ziff. 2, 11) auf die Worte, die mit dem 
Tonkunstwerk so eng verbunden sind, daß sie einen Teil dieses 
Werkes bilden. Dagegen bezieht sich die gesetzliche Lizenz nicht 
auf die öffentliche Aufführung des Werkes vermittels dieser Ver-
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vielfältigungsstücke, die vielmehr dem Urheber verbleibt. (Über 
das nach Art. 19 Ziff. 1 dem Schallplattenhersteller zustehende 
Urheberrecht an der Schallplatte vgl. S. 214). 

Cberdies hat Großbritannien durch Gesetz vom 31. 7. 1925 
dem ausübenden Künstler einen Schutz gegen die ohne seine Ein
willigung erfolgte mechanische Vervielfältigung seiner Leistung 
gewährt. Insbesondere bezweckt das Gesetz einen Schutz gegen 
Festhaltung der rundfunkmäßig wiedergegebenen Leistungen die
ser Künstler in Form von Schallplatten. Der Schutz ist lediglich 
strafrechtlicher Natur (v gl. GRUR. 1930, 1035). 

Dem großbrit. Lizenz-System ist die ir i sc h e gesetzliche 
Lizenz nachgebildet. 

Dagegen ist die gesetzliche Lizenz des ca n a d. Urheber
rechtsgesetzes insoweit erweitert, als sie sich (Art. 18) auch auf 
die gewerbsmäßige Vervielfältigung von Schriftwerken und Büh
nenwerken durch die Schallplatte bezieht. Wenn Da. 1924, 76 
Bedenken gegen diese Erweiterung äußert. so wird dabei über
sehen, daß iure conventionis ein Schutz des Werkes gegen Auf
führung nicht gegeben ist. so daß jedes Verbandsland eine gesetz
liche Lizcnz sowohl für die Aufführung von Tonkunstwerken als 
auch für die Lautwiedergabe aller anderen Werkgattungcn ein
führen kann. Wenn Ren au I t in seinem Bericht auf der Ber
liner Konferenz (S. 264) zu dem Ergebnis kommt, daß Art. 13 die 
Frage nach der Lautwiedergabe von Schriftwerken unberührt läßt, 
daß diese Frage jedoch nach den allgemeinen Grundsätzen der 
RBUe. gelöst werden müsse. so ist diese Auffassung durchaus 
richtig. Jedoch gibt es keine allgemeinen Grundsätze der RBUe., 
die eincn konventionsmäßigen Schutz gegen die lautliche \Vieder
gabe für geschützte Werke bringen. 

e) Auch die gesetzliche Lizenz nach dem sc h we i zer Ur
heberrechtsgesetz (Art. 17-21) folgt dem deutschen Vorgang; nur 
ist sie insofern weiter als die 'deutsche, als (Art. 19) nach dem 
Tode des Urhebers die Ertdlung der gesetzlichen Lizenz gefordert 
werden kann, auch wenn er zu seinen Lebzeiten die Übertragung 
seines Werkes auf mechanische Musikinstrumente nicht j:!estattet 
hat. Auch hier unterliegt das Aufführungsrecht der Begrenzung 
(in Art. 67 Abs. 1 "restrietions" genannt) durch die gesetzliche 
Lizenz, d. h. die einem Urheber erteilte Ermächtigung, ein ge
schütztes Werk durch eine Schallplatte wiederzugeben, zieht ex 
lege, und zwar sowohl für die gesetzliche Lizenz als auch für die 
vertraglich erteilte, das Recht nach sich, das Werk vermittels 
dieser Schallplatte (so Schweizer Bundesgericht in Ufita VII 
[1934] 108) wiederzugeben. 

Hoff man n, Berner Übereinkunft. 
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Demgemäß kommt (Schweizer Bundesgericht in Da. 1932, 131) 
die gesetzliche Lizenz für die Aufführung eines reinen Tonfilms 
nur dann in Betracht, wenn dieSCT Film aufgrund der gesetz
lichen Lizenz durch jemand, der seine gewerbliche Niederlassung 
in der Schweiz hat, hergestellt worden ist, bzw. durch jemand, der 
hierzu gemäß Art. 17 Abs. 4 des Schweizer Urheberrechtsgesetzes 
ermächtigt worden ist. 

f) In Pol e n hatte der Urheberrechtsgesetzentwurf von Zoll 
(Bulletin Nr. 3 S. 134) eine gesetzliche Lizenz vorgesehen. Auch 
in Fra n k r eie h sind Vorschläge auf Einführung einer solchen 
gesetzlichen Lizenz laut geworden (vgl. den Bericht von Va u
no i s in Da. 1914,96, den Gesetzesvorschlag d' I r i art d' E t che
par e (abgedruckt in Da. 1924, 75), ferner der Vorschlag Barety, 
das Projekt Dom man g e - T 0 u r nie r (vgl. über das Alles die 
ausführlichen Darlegungen bei E sc hol i er S. 92 und V i Ibo i s 
S. 274), schließlich der Vorschlag auf Einführung einer allgemeinen 
Lizenz für Aufführung von geschützten Werken überhaupt vom 
25. 10. 1932 [abgedruckt bei 01 ag nie r II S. 18]). 

g) Irrig ist die Ansicht (in Da. 1928, 38), daß F i n n I an d 
einen Vorbehalt oder eine Bedingung gemäß Art. 13 Abs. 2 durch 
§ 9 Ziff. 4 seines Urheberrechtsgesetzes gemacht habe. Sie be
ruht auf der (bereits S. 175 behandelten) unrichtigen Übersetzung 
des Urtextes. In Finnland werden Tonkunstwerke voll gegen die 
mechanische Vervielfältigung geschützt. 

3. Die von den Verbandsländern gemäß Art. 13 Abs. 2 ein
geführte Begrenzung der ausschließlichen urheberrechtlichen Be
fugnisse des Abs. 1 haben (was noch im Text der RBUe. be
sonders hervorgehoben wird, sich aber von selbst versteht) nur 
Wirkung für das Verbandsland, das diese Begrenzungen normiert 
hat, so daß also ein deutscher Schallplattenhersteller von der 
Möglichkeit einer gesetzlichen Lizenz auch gegenüber einem 
französischen Tonkunstwerk Gebrauch machen kann (sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind), während der fran
zösische Schallplattenhersteller sich einem deutschen Tonkunst
werk gegenüber nicht auf die in dessen Ursprungsland eingeführte 
gesetzliche Lizenz berufen kann. Hinsichtlich der Ausfuhr der 
aufgrund der gesetzlichen Lizenz hergestellten Schallplatten in 
andere Länder vgl. Abs. 4 (unter V S. 214). 

IV. Von praktisch weittragender Bedeutung ist die Bestim
mung des Abs. 3, womit der im Abs. 1 erfolgten Normierung des 
Rechts eine rückwirkende Kraft versagt wird, wodurch also die 
bisher bestehende Zulässigkeit der mechanisch-musikalischen 
Wiedergabe in gewissem Grade aufrecht erhalten bleibt. Art. 13 
Abs. 3 enthält so in gewissem Sinne eine Abweichung vom Grund-
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satz des Art. 18 Abs. I, und zwar gilt da'> nicht allgemein, sondern 
nur hinsichtlich solcher Werke, die vor Inkrafttreten des Gesetzes 
bereits auf mechanische Musikinstrumente übertragen worden 
waren. Diejenigen Werke, die hiernach für die mechanische Ver
vielfältigung frei waren und als Freigut behandelt worden sind, 
können auch weiterhin mechanisch vervielfältigt werden. Nicht 
nur die bisher erschienenen Vervielfältigungsstücke können im 
Sinne eines wohlerworbenen Rechts weiter verwendet werden, 
sondern das Werk selbst ),teht insoweit der mechanischen Ver
vielfältigung für jeden offen. Der unter dem früheren Recht er
worbene Besitzstand ist hier nicht eine Gesamtheit von Besitz
tümern und Besitzern, sondern von Möglichkeiten zum Erwerb 
von neuen Besitztümern auch für neue Besitzer. 

1. Fraglich erscheint, was "Werk" (gemeint ist lediglich ein 
Tonkunstwerk) im Sinne dieses Absatzes bedeutet, nämlich ob es 
sich hierbei um das Tonkunstwerk als einheitliches Ganzes han
delt, gleichviel ob es ganz oder lediglich teilweise mechanisch ver
vielfältigt worden ist, oder ob Werk nur jene Summe von Tönen 
ist, die auf der Schallplatte festgehalten worden ist. Nach 
Ren a u I t (Berlin S. 262) schließt die Tatsache, daß vor dem 
Stichtage (unten S. 212) erlaubterweise das Werk mechanisch 
wiedergegeben worden ist, den Schutz dieses Werkes gegen die 
mechanische Wiedergabe aus, also nicht nur in dem Umfange, in 
dem eine solche mechanische Wiedergabe stattgefunden hat. Der 
gleichen Auffassung ist der Berliner Kongreß der lIrheberrechts
gesellschaften vom Jahre 1922 (Da. 1922, 131) gewesen, da nur so 
sein Vorschlag, das Wort "oeuvre" abzuändern im Sinne von 
"reproduction'· und nicht in "d'oeuvre en soi" zu verstehen ist. 
1m gleichen Sinne Wau wer man s S. 136. Noch deutlicher 
wird das durch die Romkonferenz. Hier hatte der Vorschlag des 
Berner Büros und der ital. Regierung (S. 79) vorgesehen, im Art. 13 
Abs. 3 statt des Wortes "oeuvres" zu setzen "adaptations d'oeuv
res", um damit auszudrücken, daß nur das Werk in jener Wieder
gabe weiter lizenz frei sein solle, wie es bereits auf Schallplatten 
.... wiedergegeben worden sei, eine Abänderung, welche aus
drücklich als Beschränkung der z. Zt. der Romkonferenz gelten
den Befugnis der Schallplattenindustrie bezeichnet worden ist. 

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird weiter aus dem Ver
lauf der Verhandlungen des LJnteraussehusses für die mechanische 
Musik bestätigt. Dort hatte die ital. Regierung (CDA. Nr. 53) 
beantragt, das Wort "oeuvres" zu ersetzen durch "morceaux de 
musique" (vgl. Rom S. 187 = CDA. Nr. 102). Dieser Antrag fand 
jedoch nicht die einmütige Zustimmung aller Verbandsstaaten. 

14* 
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Ergibt sich also hieraus lediglich negativ, daß "Werk" im Sinne 
von Art. 13 Abs. 3 nicht der tatsächlich wiedergegebene Teil des 
Werkes bedeutet, so folgt andererseits daraus noch nicht, daß, 
wenn nur ein Teil eines Tonkunstwerkes in der Schallplatte fest
gehalten worden ist, damit die Voraussetzungen für die Wieder
gabe des gesamten Werkes gegeben seien (so Sei 11 er S. 185). 
Es wäre ein Unding, wollte man z. B. aus der Tatsache, daß die 
Ouverture einer Oper oder ein Teil eines Satzes einer Symphonie 
auf der Schallplatte festgehalten worden ist, folgern, daß nunmehr 
die gesamte Oper, alle Sätze der Symphonie der Schallplatten
wiedergabe frei ständen. 

"Werk" in diesem Sinne kann nur das sein, was als in sich 
geschlossenes Ganze und als solches Ganze kennbar gemacht an 
die Öffentlichkeit getreten ist. Ist von einem solchen Werkganzen 
ein Teil, und mag er auch nur gering sein, vor dem Stichtage er
laubterweise auf der Schallplatte wiedergegeben worden, so ist 
dier,es Werkganze für die Schallplattenwiedergabe frei geworden; 
das Werkganze hat durch die Tatsache einer solchen Wiedergabe 
den Schutz insoweit eingebüßt. 

2. Wenn dagegen auf dem Kopenhagener Kongreß der Asso
ciation i. J. 1909 auf den Vorschlag von R ö th 1 i s b er!! e r be
schlossen worden ist, daß Art. 13 Abs.3 hinsichtlich der Mus i k -
wer k e nur diejenigen betreffe, die von der gleichen Art seien 
wie jene, auf die das Werk nur vor dem Stichtage übertragen 
worden sei, so handelt es sich um einen Vorschlag de lege ferenda 
(vgl. Rom S. 266). 

Das Gleiche gilt für eine Beschränkung des Ausschlusses der 
rückwirkenden Kraft in subjektiver Hinsicht, also lediglich zu
gunsten solcher SehallplattenherstelIer, die vor dem Stichtage er
laubterweise mechanische VervieIfältigungen hergestellt hatten. 
Auch diese auf der Romkonferenz (S. 267) beantragte Abänderung 
des Berliner Textes ist nicht angenommen worden. 

3. Als Stichtag ist der Text des Inkrafttretens der RBUe. in 
Fassung der Berliner Konferenz bestimmt worden (was auf der 
Romkonferenz durch die Änderung des Textes des Abs. 3 ver
deutlicht worden ist). Ob es sich (Da. 1928, 92) empfiehlt, für 
später noch beitretende Verbandsländer noch eine Obergangs
bestimmung, die also nach dem Beitritt noch eine übergangsfrist 
vorsieht, zu schaffen, erscheint fraglich. 

4. Art. 13 Abs. 3 schafft zwingendes Recht (gleicher Ansicht 
All fe 1 d S. 448, Bau m Ufita III [1930] 429, Dun g s S. 53 und 
K lau er a. a. O. S. 372) in Form eines M a x i mal s c hut z es. 
Die Beschränkung liegt beim Abs. 3 darin, daß den ausschließ-
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lichen Befugnissen des Urhebers, die im Abs. 1 normiert worden 
sind, keine rückwirkende Kraft beigemessen werden darf, daß 
vielmehr bezüglich der am Stichtage erlaubterweise mechanisch 
vervielfältigten Werke diese Befugnisse des Urhebers eingeschränkt 
sind. Die Bestimmung des Abs. 3 über den Ausschluß der rück
wirkenden Kraft im Bereich der RBUe. ist (A 11 fe I d a. a. 0.) 
in dem Sinne zwingend, daß kein Verbandsland sie außer Kraft 
setzen kann. Das beweisen schlagend die (von Bau m a. a. 0.) 
ang"eführten Ausführungen im Bericht, den die großbritannische 
Delegation bei der Romkonferenz dem Großbritannisehen Aus
wärtigen Amt erstattet hat, in dem über Art. 13 Abs. 3 RBUe. 
gesagt wird: 

"The third paragraph furnishes additional security for vested 
interests by a Regulation binding on all the States of Union." 

Dem steht aber die Bemerkung von Ren a u I t auf der Berliner 
Konferenz (S. 262) entgegen, wonach auf der Berliner Konferenz 
Übereinstimmung dahin geherrscht habe, daß die den Verbands 
ländern gelassene Freiheit sich auch auf die Regelung im Abs. :1 
beziehe. Diese Verschiedenheit der Auffassung erklärt sich 
daraus, daß trotz der die Verbandsländer zwingenden Kraft dieser 
Vorschrift - an die der großbrit. Bericht denkt - dem Verbands
land gemäß Abs. 2 ausdrücklich hinsichtlich seines Hoheitsgebie
tes ("en ce qui le concerne") also mit Beschränkung auf ein
heimische Werke die Verfügungsgewalt gegeben worden ist, so
wohl Begrenzungen dieser beiden ausschließlichen Befugnisse fest
zulegen, als auch diese auf einen früheren Zeitpunkt, als den des 
Tages des Inkrafttretens der RBCe. zurückzuverlegen - woran 
Ren a u I t scheinbar gedacht hat. 

Damit stimmt auch die Bemerkung in Da. 1909, 96 überein, 
wo ausgeführt wird, daß die Verbandsländer gemäß Art. 13 Abs. 3 
die Verfügungsrnacht hätten, den Um fan g der Rückwirkung zu 
bestimmen, daß aber für einheimische Werke das betr. Verbands
land die z e i t li ehe Bemessung der Rückwirkung noch zurück
verlegen könne. 

Demgemäß konnte das Deutsche Reich im § 63 a LUG., der 
Art. 13 Abs. 3 zur internen Rechtsnorm erheben will, als Stich
tag den 1. 5. 1909 normieren, also den deutschen Urheber eines 
Tonkunstwerkes gegenüber den Bestimmungen der RBUe. besser 
stellen. 

Ebenso hat Großbritannien durch Art. 19 II Ziff. 7 seines 
Urheberrechtsgesetzes zugunsten der inländischen Werke be
stimmen können, daß auch die vor dem 1. Juli 1912 (dem Tage 
des Inkrafttretens des Gesetzes) veröffentlichten Werke Schutz 
gegen mechanische Wiedergabe genießen und zwar vom 1. 7. 1913 
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ab, auch wenn die mechanisch-musikalische Wiedergabe vor dem 
1. 7. 1912 im Verbandslande vorgenommen worden ist. Diese 
Besserstellung des einheimischen Werkes gegenüber dem ver
bandseigenen wird von Großbritannien nicht auf die verbands
angehörigen Werke angewendet. Vielmehr gilt hier (VO. vom 
24. 6. 1912 betr. Ausführung der RBUe. Art. 3) die Vorschrift des 
Art. 13 Abs. 3. 

Dieses den Verbandsländern gestattete Abweichen der 
zwingenden Norm des Abs. 3 kann auch hinsichtlich der Regelung 
des Umfanges der zulässigen Benutzung geschehen, so daß also 
nicht das Werk als Ganzes jedem Hersteller von Schallplatten 
zur mechanischen Vervielfältigung freigegeben wird, sondern 
lediglich solche Vervielfältigungsstücke, die vor dem Stichtage be
reits zulässigerweise hergestellt worden waren (in diesem Sinne 
die Übergangsbestimmung von Finnland Art. 36, Polen Art. 73. 
Tschechslowakei Art. 65 Ziff. 3). 

Hinsichtlich der Schweiz vgl. Entscheidung der Staatsanwalt
schaft Zürich und Bemerkungen des Berner Büros dazu in Da. 
1926, 23. 

Über die Versuche der franz. Schallplattenindustrie, vor dem 
Gesetz vom 10. 11. 1917 die rückwirkende Kraft auf diesem Re<:hts
gebiet zu regeln, vgl. Da. 1914, 97. 

V. Durch die auf Vorschlag der ital. Regierung merlin S. 262) 
aufgenommene Bestimmung des Abs. 4 wird, wie schon aus Abs.2 
hervorgeht, ausdrücklich bestimmt, daß, da die gesetzliche Lizenz 
lediglich Wirkung für das betreffende Verbandsland hat. die auf
grund einer solchen gesetzlichen Lizenz hergestellten Stücke in 
einem anderen Lande als unzulässige Vervielfältigungsstücke, Auf
führungen des Werkes mittels solcher Stücke als Eingriffe in das 
Urheberrecht angesehen und demgemäß verfolgt werden können. 

Damit wird klargestellt (Da. 1926. 89; 1929. 82), daß aus der 
Tatsache. daß die Herstellung von mechanischen Vervielfältigungs
stücken erlaubt ist, noch nicht folgt. daß auch der Verkauf solcher 
Stücke zulässig sei (vgl. auch Schweizer Bundesgericht in Da. 1929. 8 
= Ra bel 11 [1928] 573). Vielmehr hängt die Verwertung der zu
lässiger weise hergestellten Vervielfältigungsstücke davon ab. ob 
deren Verbreitung nach dem Gesetz des betr. Verbandslandes 
gleichfalls gestattet ist (Da. 1930, 68). 

VI. R e c h t a n der S c hall p I a t t e. 
1. Daß die Schallplatte als das Ergebnis der technisch-künst

lerischen Arbeit des Schallplattenherstellers schutzwürdig ist, 
braucht nicht dargetan zu werden. Wenn man der Photographie 
einen Schutz zubilligt, dann auch unbedingt der Phonographie, 
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deren Herstellung einen unvergleichlich größeren Aufwand an 
technisch-künstlerischen Leistungen und an Kapital verlangt. So 
hat auch das Berner Büro (Da. 1926,88; 1931, 42; 1933, 74; 1934,62) 
die Schutzansprüche der Schallplattenhersteller für berechtigt er
klärt. Nur über das Ausmaß des Schutzes besteht nicht Cberein
stimmung. 

Gegen die Gewährung eines gewerblichen Schutzrechtes für 
die Schallplatte dergestalt, daß die Platte gegen Vervielfältigung, 
also gegen die körperliche Wiedergabe, und damit auch gegen die 
Verbreitung dieser Vervielfältigungsstücke geschützt wird, schei
nen Bedenken nirgends zu bestehen, und das um so weniger, als 
eine Reihe von Verbandsländern einen solchen gesetzlichen Schutz 
- gegebenenfalls über den Umweg eines Leistungsschutzes für 
den ausübenden Künstler - bereits eingeführt haben. (So Groß
britannien Art. 19, Ziff. 1, vgl. Wo 0 d h 0 u sein Arch. Funk. VI 
[1933J 427, Jugslavien § 6 Abs. 2; Estland Ziff. 42, vgI. auch 
Ziff. X der Einleitenden Bemerkungen; Siam Art. 17; Syrien
Libanon Art. 138; ebenso Art. 1 des argentinischen Crheber
rechtsgesctzes vom 26. 9. 1933.) 

Leistungsschutz sehen vor: 
Dänemark § 5, Deutsches Reich § 2 Abs. 2 (für die Zeit vor 

Erlaß der Novelle von 1910 vgI. RGZ. 73, 294 [bedingt im Hin
blick auf diese Novelle vgI. Re i m e r in GRUR. 1933, 455], Finn
land § 5 Abs. 4, Österreich § 23 Abs. 3, Polen Art. 2 Abs. 1, 
vgl. aber Art. 10, Portugal Art. 35, Schweden § 2 in Fassung des 
Gesetzes vom 1. 7. 1931, Schweiz Art. 4 Abs. 2, Tschechoslowakei 
§ 9 Abs. 2, Ungarn § 8. 

Dagegen scheint es nicht angebracht zu sein, dem Schall
plattenhersteller ein Aufführungsrecht an der Schallplatte über
haupt zu geben. Zwar ist er der technische und künstlerische 
Schöpfer der Schallplatte (so Gi an n i n i in Ufita VII [1934] 278), 
aber die Schallplatte ist kein neues Werk, ebensowenig wie der 
ausübende Künstler ein neues Werk schafft; die Schallplatte ist 
auch nicht, wie Gi a n n i n i a. a. O. annimmt, ein \Verk "de se
conde main", ebensowenig wie das die Leistung des ausübenden 
Künstlers ist. Dcnn es verändert nicht das bereits vorliegende 
Formgut. Eine persönliche Formgebung seitens des Schallplatten
herstellers ist naturgemäß ausgeschlossen, wobei es urheberrecht
lich nichts besagen will, daß das Werk für seine Aufnahme oft 
gewisse klangliche Änderungen erfährt. 

Zudem wird der Schallplattenhersteller durch Gewährung 
eines solchen Leistungsschutzes im Vergleich zu den Herstellern 
von körperlichen Vervielfältigungsstücken von Schrift- und Ton
kunstwerken (Büchern und l\:otenblättem) besser gestellt. Denn 
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diesen ist ein solcher Leistungsschutz bisher noch nicht zuge· 
billigt, obwohl man insbesondere bezügL des Notenstichs ein 
Schutzbedürfnis nicht leugnen kann. Wenn - was andererseits 
nicht zu verkennen ist - der Hersteller von Lichtbildern insofern 
noch besser gestellt ist, als ihm das geltende Recht ein Vor
führungsrecht zugesteht, so liegt das (oben S. 70) an der historisch 
gewordenen Verkennung des Wesens des Lichtbildes. 

2. Auch die Romkonferenz hat sich mit diesem Rechtsproblem 
beschäftigt. 

Großbritannien hatte in seinem Staatenvorschlag entsprechend 
Art. 19 Ziff. 1 seines Urheberrechtsgesetzes für die Romkonferenz 
ein Schutz iure conventionis beantragt. Dem widersprach die 
franz. Delegation. Die irländ. Delegation (mit CDA. Nr. 25) und 
die norweg. Delegation nahmen den RechtsJ.!edanken des großbrit. 
Vorschlages auf, ließen jedoch in ihrer Förmelung offen, wen die 
Verbandsländer als Inhaber dieses Rechts ansehen wollten. 

Auf den Widerspruch Frankreichs fiel auch dieser Vorschlag. 
Ob man, wenn man einen zwischenstaatlichen Schutz für die 

Schallplatte normieren will, diesen in die REUe. aufnimmt, ist 
eine Zweckmäßigkeitsfrage. Sie ist (mit Pi 0 I a Ca seIl i JDA. 
III [1932] 373) zu bejahen, da es sich hierbei im Wesen tlichen um 
die Wiedergabe von geschützten Werken handelt, diese Frage also 
dem Urheberrechtsschutz benachbart ist. 

Ober den ersten internationalen Kongreß der Phonographi
schen Industrie vgl. T haI h e i mund G i an ni n i in Ufita VII 
[1934] S. 71 und S. 267, über das im Zusammenhang damit ge
troffene Abkommen, zwischen der Konföderation der Autoren
gesellschaften und der Phonographischen Industrie (in S t res a 
vom 2.13. Juli 1934) vgl. "Inter-Auteurs" Nr. 44 vom August 1934 
S.752. 

Art. 14. 
(1) Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft oder 

Kunst haben das ausschließliche Recht, die Wiedergabe, die 
Adaptation und die öffentliche Aufführung ihrer Werke durch die 
Kinematographie zu gestatten. 

(2) Den gleichen Schutz wie Werke der Literatur oder Kunst 
genießen kinematographische Erzeugnisse, sofern der Urheber 
dem Werke einen eigentlichen ") Charakter gegeben hat. Fehlt 
diese Eigenschaft, so genießt das kinematographische Erzeugnis 
den Schutz der Werke der Photographie. 

*) wohl Druckfehler im RGBL, muß wohl heißen: eigentümlichen. 
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(3) Unbeschadet der Rechte des Urhebers des wiedergegebe
nen oder adaptierten Werkes wird das kinematographische Werk 
wie ein Originalwerk geschützt. 

(4) Die vorstehenden Vorschriften finden auch Anwendung 
auf eine Wiedergabe oder ein Erzeugnis, die durch irgend ein 
anderes, der Kinematographie ähnliches Verfahren zustande 
kommen. 

Fassung von 1908: Abs. 1-3: 
(1) 0 i e Ur heb e r von Wer k e n aus dem Be

reiche der Literatur, der Wissenschaft oder 
der Kunst haben das ausschließliche Recht, 
die Wiedergabe und die öffentliche Auffüh
rung ihrer Werke durch die Kinematographie 
zug e s tat t e n. 

(2) 0 eng lei c h e n Sc hut z wie Wer k e der L i -
t e rat u rod e r K uns t gen i e ß e n sei b s t ä n d i g e "') 
kinematographische Erzeugnisse, sofern der 
Urheber durch die Anordnung des Bühnen
vorganges oder die Verbindung der darge
stellten Begebenheiten dem Werke die Eigen
schaft eines persönlichen Originalwerkes 
g e g e ben hat. 

(3) U n b e s c h ade t cl e r Re c h ted e s U rh e b e r s 
am Originale wird die Wiedergabe eines 
Werkes aus dem Bereiche der Literatur, der 
Wissenschaft oder der Kunst mittels der 
Kinematographie wie ein Originalwerk ge
sc h ü tz t. 

A b s. -1 u n ver ä n der t. 

I. Für die Rom k 0 n fe ren z hatte der ital.-Berner Vor
schlag lediglich vorgesehen. im Abs. 2 das Wort "persönlich" zu 
streichen und am Schlusse dieses Absatzes die Worte hinzu
zufügen: 

"Si ce caractere fait defaut. la production cinematographique jouit 
de la protection des oeuvres photographiques" 

Viel weiter ging der fram. Staatenvorschlag: 
(1) Les oeuvres cinematographiques sont protegees au meme titre 

que les oeuvres litteraires, artistiques ou scientifiques. 
(2) Les auteurs d'oeuvres litteraires, artistiques ou scientifiques 

ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, I'adaptation et la 
presentation publique de leurs oeuvres par la cinematographie. 

*) Übersetzungsfehler, das Wort muß wegfallen. Hof f man n 
GRUR. 1927, 40. 
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(3) L'oeuvre clnematographique est constituee d'une fa~on intangible 
par le positif de montage deftnitif du film. 

(4) Le droit d'auteur sur l'oeuvre cinematographique appartient 
aux createurs intellectuels du film. Seul l'auteur initial conservera 
la propriete exclusive de son sujet pour toute autres formes 
d'utilisation. 

(5) L'oeuvre cinematographique ne pourra etre presentee qu'accom
pagnee du nom de ses createurs intellectuels. 

Die Frage des Filmrechts wurde auf der Romkonferenz in 
einem U nt er aus s c h u ß (unter dem Vorsitz von K lau er) 
behandelt. Dort gestellte Anträge sind nicht bekannt geworden, 
so daß man auf den kurzen Bericht von K lau er (Rom S. 185) 
und den ausführlicheren des Berner Büros angewiesen ist (Rom 
S. 267). 

1. Die Umstellung der ersten beiden Absätze ist (der Grund 
ist nicht zu ersehen) abgelehnt worden, obwohl diese Fassung 
wesentlich zum Verständnis des Rechts am Filmkunstwerke bei· 
getragen hätte. 

2. Die Neufassung des Abs. 2 entspricht einer Anregung von 
Ost e r tag, der im Hinblick auf gewisse "films documentaires" 
die Berliner Fassung des Abs. 2 beanstandet hat. 

3. Der Abs. 3 (nach dem franz. Vorschlag) wurde von Groß
britannien abgelehnt, weil diese Vorschrift mit tragenden Grund
sätzen des Urheberrechts in Widerspruch steht, da hier eine ver
kehrsfähige Form zum Erwerb des Urheberrechtssehutzes ge
fordert wird. 

4. Die Meinungen über den Inhaber des Urheberrechts am 
Film gingen weit auseinander. Während Norwegen die Bestim
mung des Urhebers des Filmkunstwerks dem Verbandslande über
lassen wollte, auch Italien für eine nachgiebige Regelung dieser in 
den Verbandsländern noch nicht gelösten Frage eintrat, wollte 
Frankreich durch seinen Vorschlag die Gesetzgebung der Ver
bandsländer in bestimmte Bahnen leiten. Der Vorschlag wurde 
abgelehnt. 

5. Großbritannien machte zu Abs.5 (unbegründete) Bedenken 
aus Art. 4 Abs. 2 geltend, lehnte ferner, ebenso wie das Deutsche 
Reich, den Ausdruck "createurs intellectuels" als ungenügend ab 
und zwar auch, nachdem der franz. Vorschlag noch den Zusatz 
erhalten hatte "chaque Iegislation restant libre de determiner le 
sens des mots "createurs intellectuels". 

11. Art. 14 regelt das Filmrecht, und zwar im Abs. 2 (und 3) 
das Recht am Filmkunstwerk, im Abs. 1 den Schutz des Werkes 
gegen die Vervielfältigung. Abs. 1 enthält ein Sonderrecht. 
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III. Das F i 1 m k uns t wer k. 
1. Grundsätzlich ist an die Spitze jeder Darstellung über das 

Filmrecht die Erörterung über das Wesen der \Verke der Kine
matographie, richtiger des Filmkunstwerkes zu stellen (wofür 
Art. 14 nebeneinander und gleichbedeutend den Begriff kinemato
graphische Erzeugnisse und kinematographische Werke benutzt). 
Ein Werk der Filmkunst (unter welchen Begriff sowohl die 
stummen wie die Tonfilme fallen) liegt dann vor, wenn eine mit 
den Formungsmitteln des Films geschaffene eigenpersönliche 
geistige Schöpfung vorliegt. 

Das Filmwerk ist nicht etwa nur die filmische Festlegung der 
Summe der in ihm vereinigten Einzelleistungen, sondern etwas 
von dieser Summe Verschiedenes. das einer besonderen recht
lichen Regelung fähig und würdig ist. 

Diese Eigenart des Filmwerkes ist durch die Romkonferenz 
glücklich im Text gekennzeichnet worden. In der Berliner 
Fassung wurden als Voraussetzungen des Filmkunstwerkes gesetzt 
"Iorsque, par les dispositifs de la mise en seime ou les combinai
sons des incidents reprl'sentcs, l'auteur aura donne a l'oeuvre un 
caractere personncl et original". Diese Förmelung ist verschieden 
ausgelegt worden. Nach Hof f man n (GRUR. 1927, 40 und in 
JW. 1928, 1188) bedeutet die erste Voraussetzung die Art und 
Weise, wie der wiederzugebende Stoff vom Filmregisseur ge
staltet wird, wäh rend die Verbindung der dargestellten Begeben
heiten, die Formung durch das filmische Formungsmittel "eombi
naison des ineidents reprcsenks" genannt wird; nach Fr i e d
man n (Ufita I [I 928] 550) soll hiermit die äußere und innere 
Form gekennzeichnet werden. Von anderer Seite (T i r a nt y 
vgl. Da. 1922, 112) hat man sogar hieraus ein Miturheberrecht des 
Regisseurs und des ausübenden Künstlers hergeleitet. 

Durch die Neufassung auf der Romkonferenz sind nunmehr 
diese Zweifel beseitigt. Voraussetzung für die Schutzfähigkeit 
des Films ist jetzt, daß er ein "Werk" ist. Worin diese demgemäß 
verlangte eigenpersönliche Formgebung liegt, muß im Einzelfall 
untersucht werden. Richtiger würde allerdings, nicht nur um den 
Hinblick auf die Erzeugnisse der Photographie zu wahren, sondern 
um die urheberrechtliche Bedeutung des Films zu kennzeichnen, 
der Film als "oeuvre" und nicht als "production" bezeichnet 
werden. 

Der Art. 14 scheidet - rein theoretisch - die Filmkunstwerke 
in solche, die reine Originalschöpfungen, also nicht auf der 
Grundlage eines bereits vorhandenen Werkes entstanden sind, 
(Abs. 2) und in solche, die sich als Wiedergaben oder 
Bearbeitungen eines anderen Werkes kennzeichnen (Abs. 3). 
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Auch diese werden - entsprechend der rechtlichen Behandlung 
der Bearbeitungen in Art. 2 Abs. 2 - als Originalwerke geschützt, 
gleichviel ob sie einen Eingriff in das Recht des Urhebers des ver
wendeten Werkes darstellen. 

Von den Werken der Filmkunst sind jenc Filme zu unter
scheiden, die lediglich eine Summe von Lichtbildern darstellen, 
also nicht schöpferischer Art sind, bei denen insbesondere die 
Kombinationsidee, die den film als filmische Einheit kennzeichnet, 
fehlt. Diese "films documcntaires" haben lediglich den Schutz 
als Lichtbilder, was im Abs. 2 Satz 2 ausdrücklich hervorgehoben 
wird. Es war also eine Verkennung des Wescns des echten Film
kunstwerkes, wenn 0 s t e r r i e t h in GRUR. 1923, 26 die Be
schränkung des Abs. 2 (in der Berliner Fassung) aufgehoben, so
mit jeden Film voll urheberrechtlich geschützt wissen wollte. Die 
notwendige Folgerung wäre dann gewesen, auch den Lichtbildern 
den vollen Urheberrechtsschutz zuzusprechen. _ 

Ober den Inhalt eines "Filmvorgangsvertrags" hinsichtlich der 
filmischen Aufnahme eines rein tatsächlichen Vorgangs vgI. OLG. 
Königsberg in JW. 1931, 1933. 

2. Der Ton f i I m ist gleich dem stummen Film ein opus sui 
gcneris, nämlich eine synchronistische Einheit von Ton und Bild, 
so daß es auch für die rechtliche Betrachtung unmöglich ist, den 
Tonfilm in einen akustischen und optischen Teil zu zerlegen, oder 
gar an Einzelbeiträgen oder Einzelleistungen ein besonderes Ur
heberrecht resp. einen Leistungsschutz anzuerkennen. Der Ton
film ist kein Werk der Tonkunst, sondern "ein Werk der Kunst 
im weiten Sinne, ähnlich wie ein dramatisches Werk oder wie 
eine Oper" (schweizer Bundesgericht in Ufita VII [1934] S. 324). 

Für den Begriff des Tonfilms ist das angewendete Herstellungs
verfahren (Lichtton, Nadelton, Stahlband) rechtlich gleichgültig. 
Rechtlich bedeutsam ist lediglich die Verbundenheit von akusti
schen und optischen Vorgängen zur uno actu-Wiedergabe. 

Anerkennt man die Einheit von Ton und Bild als das Kenn
zeichen des Tonfilms, so erscheint es unrichtig, wie es die 
schweizer Rechtsprechung tut (Bundesgericht in Ufita VII [1934J 
323), ihn als eine Vorrichtung für mechanische Musikinstrumente 
anzusehen; das gilt nur für solche Lichtbildstreifen, die lediglich 
die Aufzeichnungen eines Tonkunstwerkes enthalten. Und so 
verbietet sich auch, die Bestimmung über die gesetzliche Lizenz 
für die mechanisch-musikalische Wiedergabe auf den Tonfilm an
zuwenden (RGZ. 140, 231 und schweizer Bundesgericht a. a. 0.), 
wie es auch unrichtig ist (schwed. Rechtsprechung in Inter-Auteurs 
1934, 814), die tonfilmmäßige Wiedergabe eines Tonkunstwerkes 
als dessen mechanisch-musikalische Wiedergabe anzusehen. 
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Weil der Tonfilm in der rechtlichen Betrachtung lediglich eine 
besondere Art des Films ist (wenn auch in der Praxis die nahezu 
einzig vorhandene), gelten die folgenden, die Filmkunstwerke be
handelnden Ausführungen ohne weiteres für den Tonfilm, ohne 
daß das besonders hervorgehoben wird. 

3. Das Filmkunstwerk genießt vollen urheberreehtliehen Schutz 
gemäß Art. 4. Demgemäß ist also das Filmkunstwerk gegen jede 
Bearbeitung geschützt, geschehe diese in Form einer Dramatisie
rung (S t 0 1 f i H, 788) oder durch eine optische Darstellung der 
"Handlung" des Films. Die von Du n g s S. 55 vertretene Auf
fassung, daß der Schutz sieh nur auf eine bild mäßige oder film
mäßige Wiedergabe des Films beschränkt, verkennt, daß ein Film
kunstwerk selbst ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist und 
damit den uneingeschränkten Urheberrechtsschutz genießt (wie 
hier A llf eId S. 450, Pot u S. 198; Da. 1916, 77). 

Die Dauer dieses Urheberrechtsschutzes (eine besondere 
Fristbemessung sieht Art. 40 des niederländ. Urheberrechtsgesetzes 
vor) ist unabhängig von dem Schutz des Werkes, das für den 
Film bearbeitet worden ist. 

Die von Ra es t a d (Anm. 89) aufgeworfene Frage hinsicht
lich der Anwendung des Art. 7 Abs. 2 für den Fall, daß ein Ver
bandsland das Filmkunstwerk gegen seine filmische Bearbeitung 
kürzer schützt als gegen die Wiedergabe (Hauptschutzfrist), ist 
rein theoretischer Natur, denn die Gesetzgebung der Verbands
länder kennt eine solche Regelung nicht. Gegen die Anwendung 
des Art. 7 Abs. 2 dürften keine Bedenken bestehen. 

4. Das Problem, wer der Ur heb e reines Filmkunstwerkes 
ist, wird von der RBUe. - und zwar mit vollem Recht - einst
weilen noch nicht gelöst. Es ist also nach den Gesetzen des in 
Betracht kommenden Verbandslandes festzustellen, wer als Ur
heber anzusehen ist. 

a) Einzelne Verbandsländer haben dieses im Urheberrechts
gesetz gelöst. 

aa) Die erste Lösung bringt das i tal. Urheberrechtsgesetz 
vom 7. 11. 1925, wonach. sofern nicht eine anderweitige Parteiver
einbarung vorliegt, das Urheberrecht je zur Hälfte dem Urheber des 
Textbuches und des Films (worunter nach Da. 1927, 140 der 
künstlerische Leiter des Filmunternehmens zu verstehen ist) zu
steht; bei Tonfilmen tritt eine Drittclung für den Urheber des 
Filmbuches, des Films und den Komponisten ein, wenn dieser das 
Tonkunstwerk gerade für den betreffendenTonfilm geschrieben hat. 

bb) Das pol n. Urheberrechtsgesetz vom 29. 3. 1926 (Art. 10) 
gibt dem Hersteller des Films das Urheberrecht bzw., wenn das 
Filmwerk im Auftrage hergestellt worden ist, dem Auftraggeber_ 
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Der poln. Kass. hat (Da. 1931, 119) dem Komponisten eines Ton
films das Recht der Aufführung seines Werkes im Rahmen des 
Tonfilms zugesprochen (wobei es allerdings nicht unzweifelhaft 
ist, ob [das Urteil zieht Art. 13 RBUe. und nicht Art. 14 an] ?icht 
etwa ein "Tonfilm" im engeren Sinne, d. h. die photographIsche 
Aufnahme der Lautwiedergabe des betr. Tonkunstwerkes vorliegt. 

cc) Nach dem t s c he c h 0 si 0 w. Urheberrechtsgesetz vom 
24. 11. 1926 (Art. 9) dagegen steht - anderweitige Parteiverein
barung ausgenommen - dem Regisseur des Films das Urheber
recht zu. 

dd) Das po r tu g i e s. Urheberrecht vom 27. 5. 1927 (Art. 35 
§ 2) anerkennt das Urheberrecht des Filmherstellers (v gl. Da. 
1928, 84). 

ce) Unklar ist die Bestimmung von § 6 Abs. 2 des j u go s I a v. 
Urheberrechtsgesetzes vom 26. 12. 1929, wonach derjenige, der 
ein Werk der Literatur oder Kunst kinematographisch wiederge
geben hat, daran ein selbständiges Urheberrecht hat (sofern der 
Urheber des wiedergegebenen Werkes seine Zustimmung zur 
Wiedergabe gegeben hat). 

b) In den anderen Verbandsländern ist die Frage nach dem 
Urheber des Filmwerkes sehr bestritten. 

aa) Für das d e u t s c he Recht spricht die herrschende Auf
fassung (de lege lata und de lege ferenda) dem Filmhersteller das 
Urheberrecht zu: B 0 e h me r - R e i t z S. 109, Die n s tag - E 1-
ster S.109, Hoffmann JW.1928, 1188; Schlechtriem JW. 
1933, 1870; ebenso [für den stummen Film] RGZ. 106, 365 u. KG. 
in MuW. XXIlI, 13; a. A. All fe I d S. 67, B u II in GRUR. 
1934, 567, von Er f f a GRUR. 1926, 415; de lege ferenda insbes. 
Bau m Ufita V [1932] 486. 

Die Rechtstatsachen bei Herstellung eines Films, insbesondere 
eines Tonfilms, lassen die herrschende Auffassung als richtig er
scheinen. Denn mag die Filmindustrie in ihren ersten Anfängen 
(die Gliederung des Art. 14 kennzeichnet das ganz deutlich) von 
der Bearbeitung eines Schriftwerkes als Vorlage für den zu schaf
fenden Film ausgegangen sein, so hat man sich später - und das 
gilt noch mehr für die Entwicklung des Tonfilms - hiervon frei 
gemacht. Heute wird im Regelfall sowohl das Drehbuch als auch 
die Musik für den Tonfilm, nämlich gerade für die Herstellung 
die ses Tonfilms, geschaffen, mag auch die Idee, die Anregung, 
dazu von irgend einem vorhandenen Schriftwerk ausgegangen sein. 
Der Schwerpunkt der Arbeit, die Gestaltung des Films, liegt beim 
Unternehmer bzw. bei demjenigen seiner leitenden Angestellten. 
der an seiner Stelle für ihn den Film Schafft (Produktionschef). Hier 
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entstehen die Ideen, die dem Filme zugrunde liegen, hier erhält 
die Idee Form, hier wird aus der Idee eine Handlung, die dem 
Film zugrunde gelegt werden soll, hier werden die im Film han
delnden Personen wie ihre Umrisse festgelegt (wobei man regel
mäßig, wenigstens bei den Hauptfiguren, an einzelne Schauspieler 
oder Sänger denkt, die diese Rollen im Film spielen sollen). Dann 
erst erhält ein Schriftsteller den Auftrag, nach diesen Weisungen 
und Skizzen ein Drehbuch zu schreiben. Dies wird geprüft und 
regelmäßig, sei es vom Regisseur, sei es von einem Anderen nach 
den Weisungen des Filmunternehmers abgeändert. Und dann, 
nachdem Handlung wie Text, einigermaßen wenigstens (denn Ab
änderungen finden immer noch statt), festliegen, erhält ein Kom
ponist den Auftrag, die Filmmusik zu schaffen, sei es als Unter
malungsmusik, sei es als Nummern, also als in sich geschlossene 
Tonkunstwerke. Nachdem dann Drehbuch wie Musik auf ein
ander abgestimmt worden sind, werden die nun festgelegten laut
lichen wie optischen Vorgänge in den Film umgesetzt, d. h. der 
Tonfilm wird gedreht, wobei regelmäßig der Filmhersteller noch 
Änderungen vornimmt. Aus dem schließlich so gewonnenen 
Negativfilm wird herausgeschnitten, bis dann ein an sich ge
schlossenes Ganzes, das Filmkunstwerk, als das Ergebnis der viel
fältigen, zusammengreifenden Einzeltätigkeiten entstanden ist. 

Während beim stummen Film die Einheit des Werkes nicht 
bestritten worden ist, ergaben beim Tonfilm sieh Schwierigkeiten 
in der Praxis. Regelmäßig bestehen, wenn ein bereits vorhan
denes Tonkunstwerk im Tonfilm verwendet wird, an diesem 
Werke Aufführungsrechte, die der Komponist einer Auffüh
rungsgesellschaft übertragen hat, und die gleichen Schwierigkeiten 
entstehen bei einem für den Tonfilm eigens geschaffenen Ton
kunstwerk, wenn dessen Komponist der Aufführungsgesellschaft 
das Aufführungsrecht auch an künftigen Tonkunstwerken über
tragen hat (die Zulässigkeit einer solchen Verfügung ist für deut
sches Reeht in feststehender Rechtsprechung ausgesprochen wor
den, RGZ, 140, 231). 

So sieht das RG. (a. a. 0.) in der Gestattung der Verwendung 
des Tonkunstwerkes für den Tonfilm die Gcstattung der Bear
beitung (was zweifelhaft erscheint vg}. S. 226) und der tonlichen 
Wiedergabe im Tonfilm, sofern der Komponist über die Auffüh
rungsbefugnis nicht bereits verfügt habe (was im Deutschen Reich 
der Regelfall ist). 

Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Vielmehr 
ist davon auszugehen, daß die Gestattung der Verwendung des 
Drehbuches bzw. des Tonkunstwerkes für die Herstellung des 
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Films die Zustimmung bedeutet, daß dieses Werk entsprechend 
den Absichten des Filmherstellers im Gesamtkunstwerk des Films 
aufgeht, dessen Teil wird. 

Als selbständi~e Werke bestehen somit die verwendeten 
Werke rechtlich nicht mehr, sie sind unselbständige Bestandteile 
des Filmkunstwerkes geworden, und mangels einer rechtlichen 
Existenz können auch an ihnen im Rahmen des Tonfilms Rechte 
nicht mehr geltend gemacht werden. Nur der Tonfilm existiert, 
an dem nur ein einheitliches Aufführungsrecht besteht. Die Auf
führungsbefugnis am Tonkunstwerk, welches im Tonfilm verwen
det worden ist, existiert nur, wenn dieses (neben seiner Verwen
dung im Tonfilm) noch gesondert, urheberrechtlieh betrachtet als 
Einheit, vorhanden ist, z. B. als Einzelnummer vervielfältigt und 
aufgeführt wird. Dieses Aufführungsrecht hat der Komponist auf 
die Aufführun~sgesellschaft übertragen, eine Aufführungsbefugnis 
am Bestandteil des Tonfilms, an dem ihm kein Urheberrecht zu
steht, konnte er nicht übertragen (im Ergebnis beistimmend E g
b e r t s Ufita VII [1934] 179). 

Diese Schwierigkeiten hat die deutsche Praxis dadurch über
wunden, daß in einem Abkommen vom 20. 4. 1934 die Stagma 
und der Reichsverband Deutscher Filmtheater ein Abkommen ge
troffen haben, wonach die Stagma den Mitgliedern dieses Reichs
verbandes die öffentliche Aufführung ihres Werkkatalogs, gleich
viel durch welche Mittel die Aufführung geschieht, gegen Zahlung 
eines nach Zahl der Sitzplätze des Lichtspielhauses abgestuften 
monatlichen Entgelts gestattet (we~en aller Einzelheiten vgl. 
R 0 e b er in Ufita VII [1934] 364). 

bb) Nach der franz. Doktrin (vgl. Du mo re t in Bulletin 
Nr.5 S. 58, Marotte S. 52, Olagnier II 272) besteht am Film 
ein Urheberrecht folgender Persönlichkeiten: 

des Urhebers des Drehbuchs (in der Rechtsprechung aner-
kannt Da. 1924, 23), 

des Cutters, 
des Dialogverfassers, 
des Komponisten, 
des Musikverlegers (so die franz. Rechtsprechung Da. 1931, 

103, vgl. Va uno i s in Da. 1931, 101). 

Die hierdurch verursachte "Pulverisierung" (Da. 1927, 140, M a
rotte S. 41) des Urheberrechts bewirkt nun in der Praxis noch da
durch besondere Schwierigkeiten, daß man vielfach als Urheber 
den "auteur initial" bezeichnet, so daß erst im Einzelfalle festzu
stellen sein wird, wer hierunter zu rechnen ist. 
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Nach belg. Rechtslehre (0 es t r e e - G u i s lai n Ziff. 159) 
haben Miturheberrecht folgende Persönlichkeiten: 

l' auteur de l'intrigue, 
le metteur en scene, 
le prcneur de vues, 
le musicien, 
und oft auch die Hauptdarsteller. 

c) Das Urheberrecht des Filmherstellers darf, weil es den Er
fordernissen der Praxis entspricht, wohl als die zukünftige Rege
lung dieses Problems (so La pie in MuW. XXVII/XXVIII 201) 
angesehen werden. 

Es ist also verständlich, daß das Berner Büro (Da. 1931, 65) 
die aus der franz. Auffassung für die Praxis sich ergebenden 
Schwierigkeiten unterstreicht, die mit der Anerkennung des Ur
heberrechts des Filmherstellers verschwinden. Die vom Berner 
Büro befürchteten Schwierigkeiten im Hinblick auf das Urheber
persönlichkeitsrecht der am Film Mitwirkenden erscheinen nicht 
begründet. Denn wenn man den Gestattungsvertrag zwischen 
dem Urheber des Werkbeitrags und dem Filmhersteller ent
sprechend der Zweckübertragungstheorie (vgl. S. 127) dahin aus
legt, daß dieser lJ rheber sich stillschweigend damit einverstanden 
erklärt hat, daß der Filmhersteller für die Zwecke seines Films 
diesen Beitrag und gegebenenfalls auch den Titel abändert (vgl. 
E. § 22, aber auch Hof f man n § 33), so dürften urheberpersön
lichkeitsrechtliche Bedenken nicht mehr bestehen. Im gleichen 
Sinne die franz. Lehre (M ai 11 ar d in Da. 1928, 140) und die 
franz. Rechtsprechung in Da. 1933, 1O-t, hierzu die klugen Bemer
kungen von Va uno i s [Da. 1933, 102], aber auch die tempera
mentvolle Kritik von 0 lag nie r [II, 283], der den wesentlichsten 
Punkt, die Auslegung des Vertrags zwischen Urheber und Film
hersteller, übersicht). 

Auch das Recht der Kamensnennung dürfte unschwer zu 
lösen sein, wie auch die Praxis bereits jetzt Lösungen zur Be
friedigung Aller gefunden hat. Einen rechtlich gegründeten An
spruch auf ~ennung im Film, d. h. im Vorspann der dem Film 
vorangehenden Liste der Filmmitwirkenden, hat der Urheber und, 
falls der Film als eine Bearbeitung eines anderen Werkes anzu
sehen ist. auch der Urheber dieses anderen Werkes. Üblieher
weise werden die Hauptdarsteller (vgI. Beschluß der Reichsfilm
kammer in Ufita VII [19341 S. 204) genannt, der Cameramann, der 
Filmarehitekt, der Tonmeister (hierüber vgl. die ausführlichen Dar
legungen bei B 0 e h m er - R ei t z S. 154; für itaI. Recht JDA. V 
[1934] S. 54). 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 15 
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5. Ober die Möglichkeiten der Aufnahme einzelner Stücke aus 
geschützten Werken in einen Film (sogen. Filmreportage) vgI. 
G her a I d i auf dem Kopcnhagener Kongreß der Autorengesell
schaften (S. 222 des Berichts) und österr. VO. in Da. 1934, 38. 

IV. Der Urheber eines geschützten Werkes hat nach Art. 14 
Abs. 1 die ausschließliche Befugnis, eine Verwertung seines Wer
kes durch die Kinematographie in Form einer Wiedergabe (repro
duction), Bearbeitung (adaptation) oder öffentliche Aufführung 
(presentation publique) zu gestatten. Diese Dreiteilung ist weder 
ohne weiteres verständlich, noch sinnvoll. Auch wird durch diese 
Dreiteilung des am Werke anhaftenden Schutz rechts nichts dar
über gesagt wird, in welchem Ausmaße ein Urheber durch Über
tragung einer dieser Befugnisse auf einen Anderen, insbesondere 
auf einen Filmhersteller, hinsichtlich der anderen Befugnisse ver
fügt. Die systematisch richtige Selbständigmachung der drei Be
fugnisse bedeutet nicht eine Selbständigkeit im Rechts- und Ge
schäftsverkehr. 

a) Die Befugnis der Wie der gab e des Werkes durch einen 
film soll bedeuten, daß das Werk gegen eine ungestattete filmische 
Wiedergabe geschützt ist. Eine Bestimmung des Begriffs der 
filmischen Wiedergabe fehlt; sie kann nur durch Abgrenzung 
gegenüber der an zweiter Stelle genannten Befugnis der Bearbei
tung gewonnen werden, so daß also Wiedergabe in diesem Sinne 
die Umsetzung in das Formungsmittel des Films (R 0 e b er S. 17) 
bedeutet, ohne daß eine Bearbeitung stattgefunden hat. Diese 
Unterscheidung hat auch die deutsche Rechtslehre sich zu eigen 
gemacht. Eis t e r unterscheidet zwischen Filmung und Verfilmung 
(GRUR. 1931, 47); er versteht unter "Filmung" die Herstellung 
des Films selbst (was die Praxis mit "Drehen" bezeichnet), wäh
rend er mit "Verfilmung" die Bearbeitung des bereits vorliegenden 
Schriftwerkes für die Zwecke der filmischen Verwertung be
zeichnet (eine Unterscheidung, der sich E. in § 21 ange
schlossen hat). 

Diese Begriffsspaltung ist zwar rechtlich begründet, da hier 
zwischen einer unveränderten Wiedergabe und einer Bearbeitung 
unterschieden wird. Sie ist aber für die Praxis wenig verwendbar, 
da es in der Praxis, wenigstens was Schriftwerke anlangt, eine un
veränderte Wiedergabe des Werkes, sei es des Urwerkes, das die 
Grundlage für das Drehbuch abgab, sei es des Drehbuchs selbst, 
im Film nicht gibt (so mit Recht Da. 1929, 48). Der Film verlangt 
als Wesentliches die Formung mittels der filmischen Formungs
mittel, und das Übersetzen des Formungsmittels eines Schrift
werkes in das filmische formungsmittel bedingt notwendigerweise 
eine Änderung der Form selbst. 
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Anders dagegen bei Werken der bildenden Künste, ins
besondere Bauwerken, die in Filmkunstwerken wiedergegeben 
und gegen eine solche Wiedergabe geschützt werden, wobei es 
zweifelhaft sein kann, ob Schutz grund hier die photographische oder 
die filmische Wiedergabe ist (offen gelassen von der franz. Recht
sprechung in Ann. 1934, 230). Bei der Wiedergabe der "films 
documentaires", bei denen die eigen persönliche filmische Formung 
fehlt, die lediglich eine narratio in Form eines Films darstellen, 
kommt lediglich Schutz gegen die photographische Wiedergabe in 
Betracht. Beim Tonfilm kommt eine reine Wiedergabe bei Ge
räuschen vor, und vereinzelt auch bei Worten, wenn nämlich aus 
dem Drehbuch einzelne Dialoge wörtlich entnommen werden, was 
aber für die rechtliche Erfassung des urheberrechtlichen Vorgangs 
bezüglich des gesamten Drehbuches unwesentlich ist. Bei den 
Tonkunstwerken dagegen findet regelmäßig eine den Zwecken des 
Tonfilms angepaßte, also veränderte Wiedergabe statt. 

b) Mit Recht hat also, um den Regelfall der Veränderung eines 
Werkes im Film rechtlich zu kennzeichnen, die Romkonferenz 
im Abs. 1 das \\lort "adaptation" eingesetzt [wenn auch die För
melung adaptation "par la cincmatographie" insofern verunglückt 
ist (R a es t a d S. 17), als die Bearbeitung nicht durch die Kine
matographie stattfindet, sondern zwecks filmischer Umsetzung]. 
(V gl. bezüglich der filmischen Wiedergabe eines Bildes franz. 
Rechtsprechung in Da. 1914, 84, bezüglich der Verfilmung eines 
Bühnenwerkes franz. Kass. in Da. 1918, 70 und ung. Kgl. Kurie in 
Da. 1920, lO7.) Da also eine Veränderung des Werkes vorliegt, 
kommt auch eine Anwendung des Art. 12 in Frage, so daß eine 
unzulässige Verfilmung sowohl gegen Art. 14 Abs. 1 als auch 
gegen Art. 12 verstößt, es sei denn, daß das Filmkunstwerk eine 
künstlerische Neuschöpfung ist. 

Der Urheber eines Werkes, der, solange es noch keinen Ton
film gab, die Erlaubnis gegeben hatte, sein Werk zu verfilmen, hat 
damit noch nicht die Erlaubnis zur Herstellung eines Tonfilms ge
geben. Denn stummer Film und Tonfilm sind, wirtschaftlich ge
sehen, gänzlich verschiedene Produkte, und da das übertragene 
Recht gemäß der Lehre von der Zweckübertragung auf das Aus
maß zu beschränken ist, was nach dem Willen der Parteien zur 
wirtschaftlichen Verwertung des Werkes erforderlich ist, hat der 
Urheber seine Zustimmung lediglich hinsichtlich eines stummen, 
nic.ht hinsichtlich eines Tonfilms erteilt (vgl. Hof f man n JW. 
1933, 1374 und das dort angegebene franz. u. itaI. Schrifttum). 

c) Die Befugnis eines Urhebers, "die öffentliche Aufführung 
seines Werkes durch den Kinematographen" zu gestatten, ist 
gleichfalls nicht glücklich formuliert, da im Regelfalle nicht das 

15* 
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Werk in seiner Festlegungsform, sondern in einer für die Zwecke 
des Films abgeänderten Form aufgeführt wird. Gemeint ist also, 
daß dem Urheber des verfilmten Werkes die Befugnis zusteht, das 
öffentliche Aufführen seines Werkes in der verfilmten Form zu 
gestatten. 

Für diese Befugnis hat das deutsche Gesetz die Förmelung 
"Vorführen" geprägt, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß es 
sich um die optische Wiedergabe im Gegensatz zur lautlichen 
Wiedergabe, der Aufführung handelt. Der Romtext zeigt durch 
Wahl des Wortes "presentation" jetzt die gleiche Erkenntnis. 

Demgemäß erscheint (mit M a rot t e S. 64) die Auffassung 
der großbrit. Rechtsprechung (Da. 1922, 47) irrig, die dem Inhaber 
des Bühnenaufführungsrechtes auch die Befu~nis der Gestattung 
der Vorführung einer filmischen Bearbeitung des betr. Bühnen
werkes gestattet. Mit Recht verneint die franz. Rechtsprechung 
(bei Met t eta I in: Mi nt z Beiträge S. 169), daß die Vorführung 
eines Tonfilms eine representation oder eine Bühnenaufführung 
sei, weil diese Vorführung keine "communion avec le public" 
herstellt. 

Daß die Obertragung dieses Vorführungsrechtes auch die 
Übertragung des Eigentums am corpus mechanicum in sich schließt, 
wird vom Röm. Kass. in JDA. V [1934] 325 vertreten, während nach 
deutscher Rechtsauffassung (RGZ. 145, 172) das Recht am Film
kunstwerk und das Eigentum am Filmband rechtlich zu trennen 
sind. 

Ober den Unterschied zwischen Verlagsrecht und Filmauf
führungsrecht im rumän. und ungar. Recht vgl. die Urteile in 
JDA. V [1934] 65. 

Art. 15. 
(1) Damit die Urheber der durch die Übereinkunft geschützten 

Werke bis zum Beweise des Gegenteils als solche angesehen und 
demgemäß vor den Gerichten der einzelnen Verbandsländer zur 
Verfolgung der Nachdrucker oder Nachbildner zugelassen werden, 
genügt es, wenn ihr Name in der üblichen Weise auf dem Werke 
angegeben ist. 

(2) Bei anonymen oder pseudonymen Werken ist der Ver
leger, dessen Name auf dem Werke angegeben ist, zur Wahr
nehmung der dem Urheber zustehenden Rechte befugt. Er gilt 
ohne weiteren Beweis als Rechtsnachfolger des anonymen oder 
pseudonymen Urhebers. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 
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1. Die Bestimmungen bei der Absätze bringen zwingendes 
Recht, das hinsichtlich der durch die RBUe. geschützten Werke 
Bestimmungen der Landesgesetze, die weitergehende Voraus
setzungen bezüglich der Rechtsvermutungen bcider Absätze auf
stellen, abschafft (R u f f in i S. 525, S t 0 I f i 11, 723). 

Der Zweck des Abs. 1 ist die leichtere Durchführung der 
vor den Gerichten der Verbandsländer durchzuführcnden Pro
zesse wegen Verletzung des Urheberrechts an \Verken, die durch 
die RBUe. geschützt sind. Hierzu stellt Art. 15 Abs. 1 eine Rechts
vermutung auf. 

1. Die Rechtsvermutung gilt zugunsten des Urhebers und seiner 
Rechtsnachfolger, gleichviel ob er sein Recht aus einem Rechts
geschäft unter Lebendcn oder aus einer Verfügung von Todes 
wegen herleitet. Die Urheber sind also jedes weiteren Beweises 
hinsichtlich der Urheberschaft am Werke überhoben. Dagegen 
müssen die Rechtsnachfolger die Tatsache ihrer Rechtsnachfolge
schaft durch die nach der lex fori zugelasscnen Beweismittel nach
weisen. Eine Verpflichtung des Urhebers, seincn Namen auf dem 
Werke anzugeben, wird hierdurch nicht begründet. Es bleibt dem 
Urheber vielmehr überlassen, ob er durch Nennung seines Namens 
von der Rechtswohltat des Abs. 1 Gebrauch machen will. Tut 
dies der Urheber, so muß er den Nachweis seiner Urheberschaft 
in der von der lex fori zugelassenen Weise führen. 

Die Rechtsvermutung kann, sofern die lex fori das zuläßt, 
durch einen Gegenbeweis widerlegt werden. 

2. Die Rechtsvermutung gilt nur hinsichtlich der durch die 
RBUe. geschützten Werkc, gleichviel wer der Urheber ist. Werke, 
die also lediglich durch das Landesgesetz oder durch ein besonderes 
zwischenstaatliches Abkommen geschützt werden, werden hiervon 
nicht betroffen. Die Vermutung gilt auch zugunsten der licht
bilder, da auch diese iure conventionis geschützt werden; a. A. 
R ae s t a d S. 223 mit Hinweis darauf, daß die Bestimmung des 
Art. 11 aus der BUe. stammt, die das Lichtbild nicht iure conven
tionis schützt, aber in Verkennung des Umstandes, daß diese Be
stimmung auch Gegenstand der Konvention geworden ist, nachdem 
diese die Lichtbilder geschützt hat. Wenn Ra es t a d Recht 
hätte, würde Art. 15 auch nicht für Werke der bildenden Künste 
gelten, für die (Akten 1R85, S. 35) die Anwendbarkeit dieser Be
stimmung ausdrücklich verneint worden war. Daß diese Vor
schrift zugunsten der Filmkunstwerke wirkt, wird in Da. 1916, 77 
ausdrücklich anerkannt. 

3. Die Vermutung gilt lediglich hinsichtlich der Tatsache der 
Urheberschaft, d. h. daß der angegebene Urheber tatsächlich der 
Urheber ist. Dagegen wird daran keineswegs die Folge geknüpft, 
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daß der Urheber alle aus dieser Urheberschaft für ihn entspringen
den Befugnisse vermögensrechtlicher wie urheberpersönlichkeits
rechtlicher Natur besitzt oder noch besitzt. Vielmehr muß der 
Urheber bzw. sein Rechtsnachfolger in jedem Falle noch nach
weisen, daß die Urheberschutzfrist nicht abgelaufen ist. Erst 
dann spricht die Rechtsvermutung dafür, daß er das in Anspruch 
genommene Recht bzw. die Befugnis noch besitzt, so daß dann 
dem Gegner der Gegenbeweis obliegt, daß trotz Laufens der all· 
gemeinen Schutzfrist dem klagenden Urheber das Recht bzw. die 
Befugnis nicht zusteht. 

4. Die Rechtsvermutung wird dadurch begründet, daß der 
Name des Urhebers in der üblichen \Veise auf dem FestIegungs
exemplar oder dem Vervielfältigungsstück angegeben ist, so daß 
also zunächst vorausgesetzt wird, daß das \\-"t:rk in einer Fest
legungsform oder in einer körperlichen Wiedergabe vorliegt. Da
gegen braucht (wie die ital. Rechtsprechung in Studi di Diritto 
Industriale 1933 S. 194 annimmt) das Werk nicht veröffentlicht (im 
Sinne des Art. 4 RBUe.) zu sein. Auch unveröffentlichte Werke, 
sofern sie überhaupt fähig sind, veröffentlicht zu werden, z. B. un
veröffentlichte Handschriften, fallen hierunter (A ll fe I d S. 453, 
Ra e s t a d S. 223). Dagegen gilt die Vermutung nicht, wenn das 
sonst nicht festgelegte Werk nur lautlich wiedergegeben (vorge
tragen oder aufgeführt) wird. 

Unter Name ist grundsätzlich der bürgerliche Name des Ur
hebers zu verstehen. Ist aber das Pseudonym, unter dem der Ur
heber schreibt, so bekannt, daß damit der Urheber eindeutig ge
kennzeichnet ist (wenn auch nicht hinsichtlich seines bürgerlichen 
Namens), so genügt auch das Pseudonym (S e i 11 e r S. 49, vgl. 
auch Da. 1917, 103). Doch hängt die Gleichstellung eines solchen 
Pseudonyms mit dem bür~erlichen Namen von der Anschauung 
des Verbandslandes ab, in dem der Schutz in Anspruch genom
men wird. Die Angabe des Namens muß in der ühlichen Weise 
auf dem corpus mechanicum erfolgt sein. Der Brauch bestimmt 
sich nach der lex fori (S e i 11 e r S. 48, a. A. All f eid, S. 453, 
Röt h 1 i sb erg er S. 253). Denn wenn der Urheber den Schutz 
der lex fori anruft, muß er sich auch, hängt eine Rechtsmöglich
keit von einem Brauche ab, den in diesem Lande üblichen 
Bräuchen anpassen. 

11. Lediglich bei anonymen oder pseudonymen Werken gilt 
eine Rechtsvermutung zugunsten des Ver leg e r s. 

1. Bei anonymen Werken fehlt der Name des Urhebers gänz
lich, oder dieser Name ist nicht in der üblichen Weise angegeben 
(Übersicht über die gesetzlichen Bestimmungen hierüber in Da. 1917, 
88). Das Pseudonym ist der Deckname, unter dem der Urheber 



231 

nicht ohne weiteres kenntlich ist. Das Werk bleibt anonym oder 
pseudonym, auch wenn der Urheber nach der Veröffentlichung 
sich hat zu erkennen gegeben (0 lag nie r H, 156), insbesondere 
die nach dem Landesgesetz zur Aufhebung der Rechtsfolgen der 
Anonymität oder Pseudonymität geforderten Förmlichkeiten (oben 
S. 92) gewahrt hat. Ob der Verleger nach Lüften der Anonymität 
oder der Pseudonymität verpflichtet ist, in folgenden Auflagen 
den Namen des Urhebers anzugeben, ist nach Landesgesctz zu 
beurteilen. Art. 14 Abs. 2 des ital. Urheberrechtsgesetzes scheint 
eine solche Verpflichtung festzulegen. 

2. Der Verleger muß auf dem Werke und zwar, was allerdings 
im Text nicht ausdrücklich vermerkt ist, in der üblichen Weise 
angegeben sein, vgl. oben unter I, 4. Was üblich ist. ist auch 
hier nach der lex fori zu bestimmen, insbesondere ob der genaue 
bürgerliche Name oder die rechtlich einwandfreie Bezeichnung des 
Verlages zu fordern ist. ~ach deutscher Anschauung kann der 
Verlag im Impressum seine Firma in abgekürzter Form unter Weg
lassung des ihren Rechtscharakter kennzeichnenden Zusatzes 
z. B. G. m. b. H., AG.) verwenden, sofern eine solche abgekürzte 
Bezeichnung sich als Kennzeichnung des Unternehmens durchge
setzt hat. Das entspricht dem Handelsbrauch. dem ~ 3711GB. 
nicht entgegensteht. da beim Impressum die Bezeichnunu der 
Firma auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften erfolgt (so 
auch KG. in "Handelsrecht und Handelsbrauch" 1929 I\:r. 155). 
Das portug. Urheberrecht (Art. 14 §§ 1-3 und Art. 24) hat zwei 
einander teilweise widersprechende Bestimmungen über diese 
Frage (vgl. Da. 1928, 94). 

Als Voraussetzung des Abs. 2 ist zu fordern. daß das Werk 
erschienen ist, oder doch erscheinen kann (so nach Da. 1917, 101 
hinsichtlich der Blätter eines graphischen Kunstverlags). 

3. Die Rechtsvermutung geht dahin. daß der Verleger als 
Rechtsnachfolger des Urhebers anzusehen ist. Das geht weiter als 
z. B. die ähnliche Rechtsvermutung im deutschen Recht (§ -; Abs. 2 
LUG. und § 9 Abs. 2 KSehG.), wonach der Verlag in diesem Falle 
lediglich zur Wahrnehmung d<.:s Rechts eines Anderen, nämlich des 
Urhebers berechtigt ist. Dagegen gilt diese Rechtsvermutung weder 
zugunsten des Herausgebers von anonymen od<.:r pseudonymen 
Werken noch zugunsten des Verlegers eines \Verkes, dessen Ur
heber in der üblichen Weise auf dem Werke angegeben ist (ital. 
Rechtsprechung in JOA. V [1934] 48). 

Will der Verleger dagegen sein Verlagsrecht wahrnehmen, so 
bedarf er, handelt es sich um ein anonymes oder pseudonymes 
Werk, nicht erst eines Beweises für sein Verlagsrecht, sofern die 
Voraussetzungen unter 2 erfüllt sind. 
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Art. 16. 
(1) Jedes widerrechtlich hergestellte Werk kann durch die 

zuständigen Behörden derjenigen Verbandsländer, in denen das 
Originalwerk auf gesetzlichen Schutz Anspruch hat, beschlag
nahmt werden. 

(2) Die Beschlagnahme kann dort auch auf Vervielfältigungen 
erstreckt werden, die aus einem Lande herrühren, wo das Werk 
nicht oder nicht mehr geschützt ist. 

(3) Die Beschlagnahme findet nach den Vorschriften der 
inneren Gesetzgebung jedes Landes statt. 

Fassun~ von 1908 gleichlautend. 

I. Die in Art. 16 erwähnte Beschlagnahme ist lediglich eine 
vorläufige Maßnahme zur Sicherung des Beweises für das zu er
wartende zivilrechtliche und strafrechtliche Verfahren, zur Sicher
stellung von Gegenständen. die. weil sie den Tatbestand der Ur
heberrechtsverletzung erfüllen, der endgültigen Beschlagnahme 
unterliegen. Die endgültige Beschlagnahme. die Konfiskation, wird 
durch Art. 16 nicht getroffen. Ob auf diese vorläufige Beschlag
nahme gesondert erkannt werden kann, oder nur in Verbindung 
mit einer zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfolgung, unter
steht ebenso der Regelung der Verbandsländer, wie es dem Gut
dünken des Verletzten anheim gestellt ist, ob er von dieser Mög
lichkeit des Schutzes Gebrauch machen will. Dagegen ist die 
Vorschrift des Art. 16 Abs. 1 insoweit zwingend, als hiernach die 
Verbandsländer in ihrer Gesetzgebung eine vorläufige Beschlag
nahme bei Urheberrechtseingriffen vorsehen müssen (im gleichen 
Sinne Berlin S. 267 und All fe I d S. 455, Sei 1I er S. 237, S t 0 I f i 
II. 797 Anm. 1). 

1. Voraussetzung der Beschlagnahme ist. daß ein Eingriff in 
das Urheberrecht des durch die RBUe. geschützten Werkes da
durch geschehen ist, daß körperliche Wiedergaben in Form von 
VervieIfältigungsstücken oder unzulässige Bearbeitungen des Wer
kes vorliegen. Die Entscheidung darüber trifft die lex fori, die 
also festzustellen hat, ob das Werk geschützt ist, und ob ein 
solcher Eingriff vorliegt. Gleichgültig ist, ob der unzulässige Nach
druck oder die unzulässige Nachbildung bereits veröffentlicht ist. 

Geregelt wird lediglich die Frage der Beschlagnahme der 
Nachdrucksexemplare. also nicht der Beschlagnahme des Ur
heberrechts. 

2. Bezüglich des Begriffs "geschütztes Werk" gilt das zu Art. 2 
und 15 Ausgeführte. 
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3. Die Durchführung der Beschlagnahme geschieht nach den 
Gesetzen des Landes, in dem die Beschlagnahme durchgeführt 
wird. Eine Besonderheit trifft das ital. Urheberrechtsgesetz im 
Art. 67, wonach das Gericht anordnen kann, daß die Nachbil
dungen eines geschützten Werkes der bildenden Künste und die 
zur Nachbildung benutzten Vorrichtungen, wenn sie selbst Kunst
werke von hohem Werte darstellen, in einem öffentlichen Museum 
zu hinterlegen sind. 

4. Nicht geregelt wird durch Art. 16 die Zwangsvollstreckung 
in das Urheberrecht und in die Vervielfältigungsstücke (hierüber 
eine sehr ausführliche rechtsvergleichende Darstellung in Da. 1927, 
65; besonders weitgehende Vorschriften hierüber enthält das 
portug. Urheberrechtsgesetz, vgI. Da. 1928, 104). 

1I. Abs. 2 regelt den Sonderfall der Beschlagnahme von Ver
vielfältigungsstücken, "reproductions" (worunter, wie der bulgar. 
Antrag auf der Romkonferenz [CDA. Nr. 6] klarstellt, auch 
Schallplatten zu rechnen sind), die als Nachdrucke in demjenigen 
Verbandsland anzusehen sind, in dem die Beschlagnahme ausge
sprochen worden ist, während die Herstellung der Vcrvielfäl
tigungsstücke in dem Lande, wo diese Herstellung erfolgt ist, zu
lässig war. 

Diese auf den Antrag der ital. Delegation auf der Berliner Kon
ferenz (Berlin S. 267) aufgenommene Vorschrift findet in allen 
Fällen Anwendung, wo Verschiedenheiten zwischen den Gesetzen 
der VerbandJänder nach der Richtung hin bestehen, daß in dem 
einen Verbandslande die Anfertigung von Vervielfältigungsstücken 
ganz oder teilweise erlaubt ist, im anderen -Lande dagegen nicht. 
Das gilt also nicht nur für den durch Art. 13 Abs. 4 geregelten 
Sonderfall der Herstellung von Schallplatten aufgrund einer ge
setzlichen Lizenz, sondern auch in allen Fällen der aufgrund der 
Lizenz des Urheberrechts gestatteten körperlichen Wiedergabe in 
einem Verbandslande, während das andere Verbandsland diese 
Begrenzung nicht kennt. Auch findet diese Vorschrift bei nach 
Ländern geteilten Verwertungsrechten am Werke Anwendung. 

Dagegen ist zur Anwendung dieser Vorschrift kein Raum, 
wenn es sich um den Schutz einheimischer Werke gegen aus dem 
Auslande eingeführte, dort zulässigerweise hergestellte Verviel
fältigungsstücke handelt. Hier entscheidet das Gesetz des Ver
bandslandes (dän. Urteil in Da. 1923, 104), und ebenso versagt die 
Anwendung, wenn es sich um ein nicht nach der RBUe., sondern 
aufgrund von besonderen Abkommen geschütztes Werk handelt, 
z. B. das Werk eines Komponisten, dessen Ursprungsland Ruß
land ist, hinsichtlich Vervielfältigungsstücken. die in Deutschland 
hergestellt und nach Frankreich eingeführt worden sind (franz. 
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Kass. in Da. 1924, 93). Ebenso versagt die Anwendbarkeit dieser 
Bestimmung in Belgien, wenn es sich um Einführen von im Aus
land rechtmäßig hergestellten Vervielfältigungsstücken eines in 
Belgien geschützten Werkes und den Verkauf dieser Stücke in 
Belgien handelt. weil nach der lex fori, also nach belg. Urheber
rechtsgesetz die Ausstellun!2 und der Verkauf von Vervielfälti
gungsstücken keinen Eingriff in das Crheberrecht darstellt (belg. 
Rechtsprechung in Da. 1928, 118). 

Art. 17. 
Die Bestimmungen dieser Übereinkunft beeinträchtigen in 

keiner Beziehung das der Regierung jedes Verbandslands zu
stehende Recht, durch Maßregeln der inneren Gesetzgebung oder 
Verwaltung die Verbreitung, die Darstellung oder das Feilbieten 
jedes Werkes oder Erzeugnisses zu gestatten, zu überwachen und 
zu untersagen, für das die zuständige Behörde dieses Recht aus
zuüben hat. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

I. Der Artikel bringt, ohne zu irgendwelchen besonderen Aus
deutungen Anlaß zu geben (R ö t h li s b erg e r S. 267), den allge
mein anerkannten Grundsatz zum Ausdruck, daß die Hoheits
rechte der Verbandsländer zur Regelung des Verkehrs mit Ver
vielfältigungsstücken urheherrcehtlichen Charakters durch die 
RBUe. unberührt bleiben. Hierzu gehören die strafrechtlichen 
Bestimmungen gegen unzüchtige Werke, preßrechtliche Bestim
mungen. die Zensurvorschriften. insbesondere hinsichtlich der 
Bildstreifen. Das "Feilbieten" ist sonst nicht als urheberrechtliche 
Befugnis in der RBUe. erwähnt; was unter "Erzeugnissen" zu ver
stehen ist, ist unklar. Daß damit (im Sinne der deutschen Auf
fassung) Erzeugnisse des Kunstgewerbes und der Lichtbildkunst 
gemeint sein sollen, kann nicht behauptet werden. 

Interessant die Erweiterung der Verbotsbcfugnis zugunsten der 
Vertreter der griech. Urhebergesellschaft hinsichtlich der Auffüh
rung, vgl. Da. 1934, 124. 

Unter Art. 17 fällt auch die Rechtsnorm der in der 
von Großbritannien, Australien, N eu-Secland im Anschluß an die 
Erweiterung des Art. 11 abgegebenen Erklärung, daß diese Ver
bandsländer sich gegenüber allen Bestimmungen der RBUe. das 
Recht vorbehalten, alle Maßnahmen zu treffen. die sie aus Grün
den der öffentlichen Sicherheit als gerechtfertigt erachten würden 
(vgl. oben S. 168). 
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11. Über die von den kriegführenden Verbandsländern wäh
rend des Weltkrieges getroffenen Maßnahmen vgl. Da. 1915, 125 
und 1\1 a 1 a p I a t e S. 131. 

Während RGZ. 85, 374 das Fortbestehen zwischenstaatlicher 
Abkommen zwischen den kriegführenden Stauten aus allgemeinen 
Gründen für fortdauernd annimmt, hat das OLG. Hamburg (in 
GRUR. 1918, 79) ausdrücklich erklärt, daß die RBUe., weil sie nicht 
nur zwischen kriegführenden Staaten bestand, durch den Krieg 
einzelner Verbandsländer untereinander nicht gelöst werden kann. 

Daß Art. 319 Vers. Friedensdiktat keinen Einfluß auf den Ur
heberrechtsschutz hat, wird von der ital. Rechtsprechung (Clunet 
1924, 1130) ausdrücklich festgestellt. 

Art. 18. 
(1) Diese Übereinkunft findet auf alle Werke Anwendung, die 

in ihrem Ursprungslande beim Inkrafttreten der Übereinkunft 
noch nicht durch Ablauf der Schutzfrist Gemeingut geworden sind. 

(2) Ist jedoch ein Werk durch Ablauf der ihm vorher zu
stehenden Schutzfrist in dem Verbandslande, wo der Schutz be
ansprucht wird, bereits Gemeingut geworden, so erlangt es dort 
auf Grund dieser Übereinkunft nicht von neuem Schutz. 

(3) Die Anwendung dieses Grundsatzes erfolgt nach den Ab
machungen der zwischen Verbandsländern zu diesem Zwecke ab
geschlossenen oder abzuschließenden Sonderabkommen. Mangels 
derartiger Abmachungen regeln die betreffenden Länder, ein jedes 
für sich, die Art und Weise dieser Anwendung. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, 
wenn ein Land dem Verbande neu beitritt, sowie für den Fall, daß 
der Schutz gemäß Artikel 7 oder infolge Verzichtes auf Vor
behalte eine Ausdehnung erfährt. 

Fassung von 1908: Abs. 1-3 gleichlautend. 

Im Abs. 4 heißt es "Schutzdauer" statt "Schutz", und es fehlen 
die Worte .. oder infolge Verzichtes auf Vorbehalte". 

I. Art. 18, den Da. 1928, 91 mit Recht als "pas un modele dc 
c1artc" bezeichnet, wird in seiner Bedeutung erst verständlich, 
wenn man die Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung kennt 
(über die Regelung dieser Frage durch das deutsch-franz. Literatur
abkommen vom 19. 4. 1883, also vor Schaffung der BUe. vgl. KG. 
in Ufita VII [1934] S. 308). 
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1. Art. 14 BUe. bestimmte: 
Die gegenwärtige Obereinkunlt findet, vorbehaltlich der gemein

sam zu vereinbarenden Einschränkungen und Bedingungen, auf alle 
Werke Anwendung, welche in ihrem Ursprungslande zur Zeit des 
Inkrafttretens der übereinkunft noch nicht Gemeingut geworden 
waren. 

Weil aber dieser Rechtsgedanke im Widerspruch zu dem durch
weg anerkannten Grundsatz vom Schutz der wohlerworbenen 
Rechte stand, so überließ Ziff.4 des Schlußprotokolls die Regelung 
der Norm des Art. 14 zwischenstaatlichen Abkommen, bzw. der 
Gesetzgebung der Verbandsländer. 

2. Für die Par i s e r Konferenz schlug Frankreich (Paris S.45) 
vor, die Worte "Vorbehaltlich der gemeinsam zu vereinbarenden 
Einschränkungen und Bedingungen" zu streichen (so daß also der 
Grundsatz der rückwirkenden Kraft der BUe. voll durchgeführt 
würde), jedoch den neu der BUe. beigetretenen Ländern nach
zulassen, innerhalb eines Jahres nach erfolgtem Beitritt Über
gangsbestimmungen zu erlassen, nach Ablauf dieser Frist aber 
Art. 14 BUe. anzuwenden, falls das Verbandsland von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

Dieser Vorschlag fand (Paris S. 174) den Widerspruch der 
deutschen und großbrit. Delegation. 

3. Auf der B er I i n e r K 0 n f e ren z wurden diese Be
stimmungen von Art. 14 BUe. und Ziff. 4 des Schlußprotokolls 
zum jetzigen Art. 18 RBU e. umgewandelt, dabei ausdrücklich zur 
Bedingung gemacht, daß die Gemeinfreiheit durch Ablauf der 
Schutzfrist erfolgt sein müsse, falls sie den Schutz der RBUe. aus
schließen solle. Ferner wurden die Bestimmungen des Abs. 2 auf 
Antrag der deutschen Delegation aufgenommcn, um damit die 
Rechtsposition zu wahren, die sich aus der Tatsache ergibt, daß 
Werke in einem Verbandslande bereits gemeinfrei waren, nun 
aber von neuem den Verbandsschutz erlangen. 

4. Die Abänderungsvorschläge für die Romkonferenz wurden 
sämtlich abgelehnt, insbesondere ein Antrag der großbrit. Dele
gation (CDA. Nr. 43), der die Streichung der Worte "par l'ex
piration de la dUf(~e" in Abs. 1 wünschte. Das hätte den Ver
lust des Verbandsschutzes für alle Werke bedeutet, für die, gleich
viel aus welchem Grunde, z. B. Mangel der Wahrung der vom 
Ursprungslande vorgeschriebenen Förmlichkeiten, im Ursprungs
land Schutzrechte nicht mehr geltend gemacht werden können. 
Man hätte also hierdurch nicht nur die formelle Schutzlosigkeit 
iure conventionis zur materiellen Schutzlosigkeit gemacht, sondern 
hätte darüber hinaus noch gegen den Grundsatz des Art. 4 RBUe. 
verstoßen. 
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Dagegen fand ein belg. Antrag (CDA. Nr. 45) Annahme, im 
Abs. 4 die Worte "ou par abandon des reserves" hinzuzufügen, 
und die Worte "la duree de" zu streichen. 

11. Für das durch Art. 18 geregelte zeitliche Geltungsgebiet -
daß es sich hierbei weder um eine Rückwirkung im eigentlichen 
Sinne noch um iura quaesita handelt, weist K 0 h I e r S. 417 über
zeugend nach - stellt Abs. 1 den Grundsatz auf, daß die RBUe. 
auf alle Werke Anwendung finden solle, für die die Möglichkeit 
eines Verbandsschutzes in dem Zeitpunkt noch vorhanden ist, zu 
dem die RBUe. in Kraft trat. Die RBUe. versucht auch hier 
(S e i II e r S. 239) einen Ausgleich zwischen den beiden Extremen, 
entweder keinerlei "rückwirkende Kraft" der RBUe. oder diese in 
vollem Umfang anzuerkennen. Zwei Fälle solcher Schutzmöglich
keiten sieht Art. 18 vor: Das Werk ist entweder in seinem Ur
sprungslande noch geschützt, oder es ist in dem Verbandsland 
noch geschützt, in dem der Schutz nachgesucht wird (unverständ
lich Run g e in GRUR. 1928, 112). 

Diese Norm wird von der RBUe. negativ gefaßt, insofern hier 
die Fälle aufgezählt werden, in denen die RBUe. auf bereits vor
handene Werke keine Anwendung findet. 

1. Ist ein Werk in seinem Ursprungslande gemeinfrei ge
worden, so wird es durch die RBUe. nicht mehr geschützt. Er
forderlich ist aber, daß die Gemeinfrist infolge Ablaufs der 
Schutzfrist eingetreten ist. Andere Gründe, die eine Schutzlosig
keit des Werkes zur Folge haben, sind in diesem Zusammenhange 
bedeutungslos (z. B. Nichteinhaltung von Förmlichkeiten, insbe
sondere der Registrierung, Verzicht). Dies ist insofern von prak
tischer Bedeutung gewesen, als früher vielfach Werke infolge 
Nichteinhaltung der Förmlichkeiten urheberrechtlieh nicht ge
schützt waren. So genossen (nach Pot u S. 61 Anm. 1) früher 
schätzungsweise in Italien nur 51/2 % der veröffentlichten Werke 
den Urheberrechtsschutz, weil die Einhaltung der Förmlichkeiten 
dort außerordentlich mühevoll war. 

Ebenso ist es in Ansehung von Art. 18 rechtlich ohne Be
deutung, ob etwa die für eine der urheberrechtliehen Befugnisse 
vorgesehene besondere Schutzfrist - bei Fortdauer der allgemei
nen Schutzfrist - geendet hat. So die deutsche (RGZ. 102, 134, 
hierzu die Besprechungen von 0 s t e r r i e t hund Hof f -
man n in GRUR. 1921, 151 und ISS, RGZ. 130, 11), die tschecho
slow. (in Da. 1927, 12 und in SchuW. 11, 49) und die ungar. Recht
sprechung (vgl. Kgl. Kurie in Da. 1933, 23). 

Das Berner Büro lehnt diese Auffassung ab, weil ein Werk 
auch hinsichtlich einer einzelnen urheberrechtlichen Befugnis ge
meinfrei werden könne. Dem widerspricht aber die grundlegende 
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urheberrechtliche Erkenntnis, daß das Werk rechtlich eine Ein
heit bildet, die aus der Tatsache der Schöpfung hervorgeht, mögen 
auch für einzelne Verwertungsformen besondere Schutzfristen 
vorgesehen sein. Demgemäß kann ein Werk nur dann gemein frei 
sein, wenn seine Wiedergabe - als Ganzes genommen - für 
jeden zulässig ist, wenn also die allgemeine Schutzfrist abgelaufen 
ist. Es gibt nur geschützte und ungeschützte (gemeinfreie) Werke; 
nicht Werke, die nach einer Hinsicht hin gemeinfrei geworden 
sind. Man würde sonst zu dem Ergebnis kommen, daß, wenn Be
grenzungen des inländischen Urheberrechtsschutzes zugunsten der 
Interessen der Allgemeinheit weggefallen sind, diese Erweiterung 
des inländischen Schutzes dann gemäß Art. 18 dem verbands
heimischen Werke nicht zugute kommen konnte. 

Die Frage des Wiederauflebens des Schutzes des \Verkes 
gegen Übersetzung ist unabhängig davon, ob in der Frist, in der 
das Werk gegen Übersetzungen ungeschützt war, solche Über
setzungen erschienen sind. Auch wenn das der Fall ist, fällt dem 
Urheber bzw. seinen Rechtsnachfolgern dieser Schutz gegen über
setzungen wieder zu. Ob nun die inzwischen erschienenen Über
setzungen auch weiterhin erlaubterweise- vervielfältigt und ver
breitet werden dürfen, ist nach Landesrecht zu entscheiden. Nach 
deutschem Recht (RGZ. 102, 139) darf die inzwischen erlaubter
weise veröffentlichte Übersetzung weiter vervielfältigt und ver
breitet werden. Gleicher Auffassung ist der tsch<:choslow. Oberste 
Gerichtshof in Da. 1927,12. In diesem Falle bestehen dann mehrere 
geschützte Übersetzungen nebeneinander, diejenige, die früher 
bereits erschienen war und auch weiterhin vervielfältigt und ver
breitet werden darf, und die aufgrund des neu erworbenen Über
setzungsschutzes neu herausgebrachte (Folgen, die sich auch aus 
Art. 13 Abs. 3 RBUe. ergeben können). 

Hierunter fallen auch die Fälle, daß das Werk bisher über
haupt keinen urheberrechtlichen Schutz genoß, sondern erst vom 
Stichtag ab als Werk im urheberrechtlichen Sinne angesehen wird, 
da der Verbandsschutz erst nach Ablaufen der allgemeinen Schutz
frist versagt wird, also voraussetzt, daß die Schutzfrist überhaupt 
einmal begonnen hat zu laufen (S e i 11 er S. 240). 

2. Das betr. Werk darf nach der lex fori infolge Ablauf der 
Schutzfrist nicht bereits gemeinfrei geworden sein. Auch hier 
gilt bezüglich der Schutzfrist das zu 1. Ausgeführte, d. h. Ablauf 
z. B. des Aufführungs- und Übersetzungsschutzes ist in diesem 
Zusammenhang rechtlich bedeutungslos. In diesem Falle lebt der 
inzwischen erloschene Aufführungs- bzw. Übersetzungsschutz 
wieder auf und zwar unabhängig davon, ob dieser Aufführungs
und Obersetzungsschutz noch im Ursprungslande besteht. 
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Da. 1926, 115 - und ihm folgend Mal a p I a te S. 254 - hielt 
diese Bestimmung für überflüssig, weist aber jetzt (Da. 1933, 27) 
mit Recht darauf hin, daß diese Bestimmung wertvoll ist für den 
Fall der Verlängerung der Schutzfrist durch ein Verbandsland (so 
jetzt beim Cbergang Österreichs zur 50jährigen Schutzfrist). Für 
diesen F aB gilt, daß diejenigen österr. Werke, die im Deutschen 
Reich gemeinfrei geworden sind, dort durch die Tatsache, daß 
diese nunmehr in österreich wieder geschützt werden, sofern seit 
Ablauf der Schutzfrist noch nicht 20 Jahre verstrichen sind, nicht 
einen neuen Schutz erlangen (vgl. L ö wen b ach in SchuW. VII 
Ll<J34] 40). 

3. Wem im Falle der Übertragung des Urheberrechts der nach 
Art. 18 sich ergebende neue Urheberrechtsschutz zusteht, ist nach 
dem Gesetz des Verbandslandes zu entscheiden, dessen Rechts
ordnung für die Auslegung des Übertragungsvertrags maßgebend 
ist. Damit steht auch grundsätzlich der Inhalt des neucn Ur
heberrechtsschutzes fest. So Urteil der ungar. Kgl. Kurie in Da. 
1933, 23, das aufgrund des betr. Vertrags dieses Recht dem Ver
le~er zuspricht (a. A. 01 a g nie r H, 232). 

III. Die unter 11 dargelegten Grundsätze für die Bestimmung 
der zeitlichen Anwendung der RBC e. finden nach Art. 18 Abs. 1 
und 4 auf folgende vier Fälle Anwendung: 

1. für das Inkrafttreten der REUe .. also jedesmal falls durch 
Abänderung des bisher geltenden Textes dieses zwischenstaat
lichen Abkommens eine neue Cbereinkunft für die ihr beige
tretenen Verbandsstaaten gilt; 

2. für den Beitritt eines neuen Verbandslandes hinsichtlich 
derjenigen Verbandsländer, die mit ihm durch die gleiche Über
einkunft gebunden sind. So bezüglich des Schutzes schwed. 
Werke im Deutschen Reich RGZ. 102, 134 und die S. 141 ange
führten Entscheidungen; 

3. für den Fall der Verlängerung der Schutzfrist durch eines 
der Verbandsländer (gleichviel ob hierbei bezüglich der RBUe. 
die Förmlichkeit dem Art. 30 Abs. 1 gewahrt wird). I-herzu vgl. 
Art. 70 des ital. Urheberrechtsgesetzes und Röm. Kass. in Studi 
di diritto industriale 1933, 194 (verkürzt wiedergegeben in Da. 
1934, 65). Allerdings stellt der 50jährige Schutz des ital. Gesetzes 
vom 7. 11. 1925 gegenüber dem 80jährigen Schutz des ital. Ge
setzes vom 19. 9. 1885, zeitlich gemessen, eine Verkürzung, dem 
Umfang nach eine Erweiterung der Schutzdauer dar, wie in Röm. 
Kass. in Da. 1934, 65 ausführlich dargelegt ist; -

4. Für den Fall des Verzichts auf einen Vorbehalt. 
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IV. Die Bestimmungen des Abs. 1, 2 und 4 (unter II und III) 
enthalten kein zwingendes Recht für die Verbandsländer. Viel
mehr werden diese durch Abs. 3 ausdrücklich ermächtigt, die 
Durchführung dieser Grundsätze durch das Landesgesetz oder 
durch Abkommen mit anderen Verbandsländern festzusetzen, 
wobei sie auch unter das Schutzminimum, wie es in Abs. 1 und 2 
von der RBUe. festgelegt ist, zurückgehen können. Falls eine 
Regelung durch das Landesgesetz oder durch zwischenstaatliches 
Abkommen nicht erfolgt, gelten die Grundsätze der RBUe., es sei 
denn, daß das betr. Verbandsland sich bezügl. des Art. 18 einen 
Vorbehalt gemacht hat. 

1. Das D e u t s c heR ei c h hat durch Art. IV § 3 des Ge
setzes zur Ausführung der RBUe. (RGBl. 1910, 798) diese Regelung 
einer Kaiserlichen VO. überlassen. Diese ist am 12. 7. 1910 (RGBl. 
1910, 989) ergangen mit folgendem Wortlaut: 

§ 1. 
Die im Art. 18 der übereinkunft vorgesehene Anwendung ihrer 

Bestimmungen auf alle Werke, die beim Inkrafttreten der überein
kunft noch nicht im Ursprungslande zufolge des Ablaufs der Schutz
frist Gemeingut geworden sind, unterliegt, soweit nicht nach Art. 18 
Abs. 3 der übereinkunft bestehende Verträge Platz greifen und 
unbeschadet der im Art. IV § 2 des Ausführungsgesetzes getroffenen 
Vorschriften über die Benutzung von Werken der Tonkunst zur 
Wiedergabe auf mechanischen Musikinstrumenten, den nachstehen
den Einschränkungen. 

1. Soweit eine Vervielfältigung, die nach dem Inkrafttreten der 
übereinkunft unzulässig ist, bisher erlaubt war, dürfen die vor
handenen Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypen, 
noch bis zum Ablauf von drei Jahren benutzt werden. Vorrichtungen, 
deren Herstellung begonnen war, dürfen fertiggestellt und bis zu 
demselben Zeitpunkt benutzt werden. Die Verbreitung der gemäß 
diesen Vorschriften hergestellten sowie der bereits vor dem Inkraft
treten der übereinkunft vollendeten Exemplare ist zulässig. 

2. Für choreographische und pantomimische Werke, bei denen der 
Bühnenvorgang in anderer Weise als schriftlich festgelegt ist, genießt 
der Urheber den Schutz der übereinkunft gegenüber denjenigen 
nicht, welche vor dem Inkrafttreten der übereinkunft das Werk 
erlaubterweise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich aufgeführt haben. 

3. War vor dem Inkrafttreten der übereinkunft eine übersetzung 
erlaubterweise ganz oder zum Teil erschienen, so bleibt die Befugnis 
des übersetzens zur Vervielfältigung, Verbreitung und Aufführung 
dieser übersetzung unberührt. 

4. Dramatische oder dramatisch-musikalische Werke, welche in 
einem anderen Verbandslande veröffentlicht oder aufgeführt und vor 
dem Inkrafttreten der übereinkunft im Original oder in übersetzung 
in Deutschland erlaubterweise öffentlich aufgeführt sind, genießen 
keinen Schutz gegen Aurriihrungen im Original oder in übersetzung. 

5. Ein Werk der Tonkunst, das bis zu dem Inkrafttreten der überJ 

einkunft gegen öffentliche Aufführung mangels eines diese unter-
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sagenden Vermerkes nicht geschützt war, kann auch künftig ohne 
Einwilligung des Urhebers öffentlich aufgeführt werden, wenn der 
Aufführende Partituren oder Notenblätter benutzt, die einen Ver
botsvermerk nicht tragen und die sich bereits vor dem Inkrafttreten 
der übereinkunft in seinem Besitze befanden. 

6. Ist vor dem Inkrafttreten der übereinkunft ein Werk in Deutsch
land erlaubterweise im Wege der Kinematographie oder eines ihr 
ähnlichen Verfahrens wiedergegeben worden, so bleibt für den 
Bearbeiter sowie für diejenigen, welche die Wiedergabe erlaubter
weise verbreitet oder aufgeführt haben, die Befugnis zur Verviel
fältigung, Verbreitung und öffentli ehen Vorführung dieser Wieder
gabe unberührt. Das Gleiche gilt zugunsten derjenigen, welche ein 
selbständiges, im Wege der Kinematographie oder eines ihr ähn
iichen Verfahrens zustande gekommen es Erzeugnis vor dem Inkraft
treten der übereinkunft in Deutschland erlaubterweise vervielfältigt, 
verbreitet oder öffentlich vorgeführt haben. 

§ 2. 
Im Verhältmis zu einem Staate. demgegenüber die revidierte über

einkunft nach dem in ihrem Artikel 29 bezeichneten Zeitpunkt 
Geltung erlangt, finden die Vorschriften des § 1 entsprechende 
Anwendung. Soweit danach der Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Übereinkunft entscheidet, ist der Zeitpunkt maßgebend. in dem die 
revidierte übereinkunft im Verhältnisse zu diesem Staate Geltung 
erlangt. 

§ 3. 
Durch die Vorschriften dieser Verordnung werden die Einschrän

kungen nicht berührt, denen auf Grund der Verordnungen vorn 
11. 7. 1888 (RGBI. S. 225) und vom 29. 11. 1897 (RGBI. S. 787) die 
Rückwirkung der Bestimmungen der übereinkunft vorn 9. 9. 1886 
und der Zusatzabkommen vorn 4. 5. 1896 unterliegt. 

Zu dieser VO. ist zu bemerken: 
a) zu § 1 Ziff. 3 "Erscheinen". Hierunter soll nach den Mo

tiven zum LUG. (S. 13) die Herausgabe des Werkes im Verlags
handel, "also" das öffentliche Angebot von Vervielfältigungs
stücken verstanden werden. Daß diese Gleichsetzung unrichtig 
ist, bedarf nicht der Begründung. Man muß vielmehr (H 0 f f -
man n LZ. 1920, 817) ein Werk dann als erschienen ansehen, 
wenn es mit Willen des Urhebers vom geschäftlichen Mittelpunkt 
der Verbreitung aus Dritten zugänglich gemacht wird, die Ver
vielfältigung in der für die Allgemeinheit bestimmten Form somit 
vollendet ist, gleich viel ob V erviclfäl tigungsstücke bereits ver
breitet worden sind. Die Rechtsprechung des RG. über diesen Be
griff ist nicht einheitlich. In RGZ. 111, 18 folgt das Reichsgericht 
der aus den Motiven entnommenen Begriffsdeutung, hält ein Er
scheinen dann bereits für gegeben, wenn lediglich eine ad hoc 
hergestellte Notausgabe von nur sieben (!) Exemplaren fertigge
steIlt war. Anders dagegen RGZ. 130, 18, wo mit Recht der red
liche verkehrsmäßige Besitzstand auf dem Büchermarkt als die 

Hof f man n, B~rner ÜbereInkunft. 16 
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Grundlage dieses Begriffs gekennzeichnet wird. Demgemäß wird 
jetzt verlangt, daß vom Verkehrsmittelpunkt aus (gleichviel, ob 
dieser im Inlande liegt) eine Mehrzahl von solchen Vervielfäl
fältigungsstücken an die Allgemeinheit im Inlande öffentlich an
geboten wird, wie sie zum Vertrieb bestimmt sind. 

b) Unter einer "erlaubterweise" erschienenen Übersetzung im 
Sinne des § 1 Ziff. 3 ist eine solche zu verstehen, die sowohl in 
urheberrechtIicher wie in urheberpersönlichkeitsrechtlicher Be
ziehung zulässig ist, d. h. diese Übersetzung muß sowohl in einer 
Zeit erschienen sein, wo es hierfür, da ein Übersetzungssehutz 
nieht bestand, nicht einer besonderen Zustimmung des Urhebers 
bedurfte, und der übersetzer muß das Werk unverändert wieder
geben (RGZ. 130, 20). 

e) Dagegen bedeutet "erlaubterweise öffentlich aufgeführt" im 
Sinne des § 1 Ziff. 4 so viel wie öffentlich aufgeführt aufgrund des 
bisherigen Mangels eines gesetzlichen Schutles gegen ungenebmigtc 
Aufführung, aber auch hier wird vorausgesetzt, daß durch diese 
Aufführung nicht das Urheberpersönlichkeitsreeht verletzt wird 
(KG. in Ufita VII [1934] 313). 

2. Eine Aufstellung dieser Regelung in anderen Verbands
ländern durch Landesgesetz und Abkommen findet sich in Da. 
1926, 118 ff., bei der zur Ergänzung zu verweisen ist: 

auf das großbrit. Urteil in Da. 1914, 69 zur Erläuterung des 
österr.-großbrit. Abkommens vom 24. 4. 1892. 

auf das ungar. Urteil in Da. 1917. 34 zur Erläuterung des 
ungar.-ital. Abkommens, 

auf G h i r 0 n in Studi di diritto industriale 1930, 11 zur Aus
legung der ital. Übergangsbestimmungen. 

An neuerern Material ist zu verzeichnen: 
a) Sondergesetzgebung: 

F i n n I a n d für Beitritt zum Berliner Text VO. vom 24. 2. 
1928. für Beitritt zum Romtext VO. vom 14. 7. 1932, 

Norwegen VO. vom 19. 12. 1930. 
Sc h w e den VO. vom 3. 10. 1927. 

b) In folgenden Urheberrechtsgesetzen der Verbandsländer 
findet sieh eine Regelung: 

I r I a n d Gesetz vom 20.5. 1927 Art. 154 in Fassung des Ge-
setzes vom 18. 5. 1928. 

J u g 0 s I a v i enGesetz vom 26. 12 1929 § 72-75. 
Pol enGesetz vom 29. 3. 1926 Art. 70-75, 
Si a m Gesetz vom 6. 6. 1931 § 32, 
T s c h e e h 0 sI 0 w a k e i Gesetz vom 24. ] 1. 1926 §§ 64-68. 
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c) Eigenartig ist der Urheberrechtsschutz flnn\. Werke vor 
dem 1. 4. 1928, dem Beitritt F i n n la n d s zur RBUe., im Deutschen 
Reich, da dieser Urheberrechtsschutz von der staatsrechtlichen 
Stellung Finnlands gegenüber dem kaiserlichen Rußland abhängt. 
Das Deutsche Reich hat nach Art. 292 des Friedensdiktats von 
Versailles anerkennen müssen, daß alle mit Rußland oder irgend 
einem Staat oder irgend einer Regierung, deren Gebiet früher 
einen Teil Rußlands bildete, vor dcm 1. 8. 1914 oder seit jenem 
Tage bis zum Inkrafttreten des Versailler Friedcnsdiktats ge
schlossenen Abkommen aufgehoben sind. Nun aber war Finnland 
staatsrechtlich niemals ein Teil Rußlands, sondern ein von Ruß
land unabhängiger Staat, der mit diesem lediglich die Person des 
Staatsoberhauptes gemeinsam gehabt hat (vgl. S t r u p p in JW. 
1921, 1445 und Er i c k, Die Staatsrechte des Großfürstentums 
Finnland 1912, S. 38). 

Demgemäß besteht der deutsch-flnnl. Vertrag vom 7. 3. 1918 
(RGBI. 1918, 701), nach dessen Art. 13 für den Schutz auf dem 
Gebiete des literarischen und künstlerischen Urheberrechts die 
Bestimmungen der RBUe. derartig maßgebend sein sollen, als ob 
sie Inhalt dieses Vertrags geworden wären, noch zu Recht, und es 
genießen demnach die Werke finnl. Urhebtr seit dem 7. 3. 1918 
im Deutschen Reich dcn inländischen Schutz. 

d) Die M cis tbc g ü n s t i gun g ski aus cl, die sich noch 
in einer ganzen Reihe von Staatsverträgen vorfindet, hat noch 
keine eindringliche Darstellung für das Urheberrecht gefunden. 
[Vgl. Röthlisberger GRUR. 1901,185, Malaplate S. 80.] 
Pi ll e t (S. 72) bezweifelt überhaupt, ob diese Klausel sich mit 
den Bestimmungen der RBUe. vertrage. Die ausführlichen Dar
legungen von N 0 I dein Recueil des Cours (de I' Academie de 
droit intern.) 1924 H, 409 behandeln den Sonderfall der Anwen
dung dieser Klausel für Literaturabkommen nicht, vgl. im übrigen 
Da. 1929, 35 u. 67. Der Aufsatz von Mi ehe I LJfita V [1932] 370, 
bringt Ansätze zu einer Behandlung des Problems. Ital. Recht
sprechung, wonach die Meistbegünstigungsklausel im VerhäItnis 
Frankreichs zu Italien angewendet werden kann mit Rücksicht auf 
den deutsch-ita\. Vertrag vom 9. 11. 1907 siehe bei Ra bel IV 
[1930] 591. 

3. Vor b e haI te bezügl. des Art. 18 sind von Australien, 
Großbritannien, Britisch-Indien, Neu-Seeland, Norwegen, Siam 
und der Südafrikanischen Union gemacht worden. 

a) No r weg e n war durch Art. 14 BUe. anstelle des Art. 18 
RBUe. gebunden. Der Sinn dieses Vorbehalts war der (Da. 1926, 
117, Ra e s t a d S. 228), dem Berechtigten zu gestatten, auch wei
terhin Übersetzungen solcher Bücher zu gestatten, bei denen der 

16* 
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übersetzungsschutz infolge Ablaufs der bisherigen 10jährigen 
Schutzfrist erloschen war. Doch war der Vorbehalt, wie Da. 1931, 
;42 ausführt, unnötig, weil Art. 18 Abs. 3 Norwegen die Möglich
keit bietet, übergangsbestimmungen in dem von ihm gewünschten 
Sinne zu erlassen. Davon hat dann Norwegen auch in seiner VO. 
vom 19. 12. 1930 Gebrauch gemacht und hat infolgedessen (Da. 
1932, 3) gemäß Art. 30 Abs. 2 auf diesen Vorbehalt gegenüber 
allen Verbandsländern verzichtet, und zwar auch solchen, die noch 
durch den Berliner Text gebunden bleiben. 

b) Von den anderen Verbandsländern, die Vorbehalte bezüg
lich des Art. 18 RBUe. gemacht haben, haben lediglich Großbri
tannien und Britisch-Indien den Romtext ratifiziert, ohne dabei 
ihren Vorbehalt aufrecht zu erhalten. Dieser Vorbehalt gilt für 
diese beiden Verbandsländer, wie auch für Australien, Neu-See
land, Siam und die Süd afrikanische Union hinsichtlich der Ver
bandsländer, die noch durch den Berliner Text gebunden sind. 

Diese Verbandsländer haben sämtlich anstelle von Art. 18 
RBUe. den Art. 15 BUe. nebst Ziffer 4 des Schlußprotokolls in 
Fassung der Pariser Zusatzakte gesetzt. 

Dieser Vorbehalt erschien zunächst unverständlich, da auch 
für diese Länder Art. 18 Abs. 3 volle Freiheit hinsichtlich des Er
lasses von Übergangsbestimmungen gibt (Rom S. 83). Aber aus 
dem Antrag der großbrit. Delegation auf der Romkonfercnz (oben 
S. 236) geht hervor, daß Großbritannien - damit über den Wortlaut 
des Art. 18 Abs. 1 hinaus -, aufgrund seines Vorbehaltes den 
Schutz auch solchen Werken versagen wollte, die nicht infolge 
Ablaufs der Schutzfrist, sondern aus anderen Gründen keinen 
Urheberrechtsschutz am Stichtage mehr genießen. Und das ist 
auch die Tragweite des Vorbehaltes von Siam (Da. 1932, 104). 

Art. 19. 
Die Bestimmungen dieser Übereinkunft hindern nicht, die 

Anwendung weitergehender Vorschriften zu beanspruchen, die 
von der Gesetzgebung eines Verbandslandes zugunsten der Aus
länder im allgemeinen erlassen werden sollten.*) 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

Diese in den bisherigen Erläuterungsbüchern der RBUe. sehr 
kurz behandelte, von Röt h I i s b erg e r (in Studien S. 507) als 
crux interpretum bezeichnete Bestimmung stellt eine für die Er-

*) Ungenau übersetzt! Es sollte heißen: .. erlassen werden mögen", 
weil die Worte sich auf die bereits erlassenen landesrechtIichen Be
stimmungen beziehen. 
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kenntnis der tragenden Grundsätze der RBUe. wichtige Vor
schrift dar, deren Erfassung sowohl die Kenntnis des Gesamtin
haltes der RBUe. als auch ihrer Entstehungsgeschichte voraus
setzt; deshalb ist ein ausführliches Eingehen auf die Vorgeschichte 
erforderlich (vgl. hierzu die grundlegenden Ausführungen von 
Bau m in GRUR. 1928, 684; 1929, 186). 

I. l. Während die BUe. keine dem Art. 19 entsprechende Be
stimmung aufweist, da das Problem der Anwendung landesrecht
licher Vorschriften auf die Werke von verbandsheimischen Ur
hebern mit Rücksicht auf den in Art. 2 BUe. ausgesprochenen 
Grundsatz der Inländerbehandlung überhaupt nicht bestand, ver
traten belg. (Da. 1904, 93; 1906, 45; 1907, 76) und span. Urteile 
(Da. 1917, 91) die Rechtsanschauung, daß eine Anwendung des -
im Gegensatz zu Ziff. 3 des Schlußprotokolls - die mechanisch
musikalische Wiedergabe als urheberrechtliehe Befugnis normie
renden Landesgesetzes zum Schutz eines ausländischen, jedoch 
verbandseigenen Werkes ausgeschlossen sei, weil Ziff. 3 des 
Schlußprotokolls der BUe. zwingenden Rechts sei, so daß also für 
das verbandseigene, nicht das inländische Werk lediglich die 
Bestimmung der BUe., im vorliegenden Falle Ziff. 3 des Schluß
protokolls, Anwendung zu finden habe. Daß diese Urteile mit 
dem Grundsatz der Inländerbehandlung in offcnbarem Wider
spruch standen, bedarf nicht der Begründung, und es ist verständ
lich, daß die interessierten Kreise sich mit der Erörterung dieses 
Problemes befaßten. Dabei wurde aber durchweg übersehen, daß 
es sich in Wirklichkeit nicht um ein Problem, sondern um ein 
Doppelproblem handelte, nämlich einmal um die Frage der zwin
genden Normen der BUe., insbesondere in den Fällen, in denen 
der Text des Abkommens eine bestimmte Verwertungsmöglich
keit des geschützten Werkes freigibt. andererseits um das 
Problem, ob das Landesgesetz, wenn es den einheimischen oder 
gar die ausländischen Urheber schlechthin besser stellt als es die 
Bestimmungen der BUe. tun, vom verbandsländischen Urheber 
angerufen werden könne. Behandelt worden ist in der Folgezeit 
lediglich das zweite Problem, mit dessen Lösung sich Art. 19 ab
müht. Ober das mindestens ebenso wichtige erste Problem vgl. 
oben S. 17. 

2. Wau wer man s hatte dem Kongreß der Association lit
teraire et artistique in Lüttich 1905 einen Bericht über diese Frage 
vorgelegt, in dem er erklärt: 

"que 1a Convention de Berne, contractee exclusivement en vue 
d'assurer aux ressortissants de l'Union un minimum de protection, 
ne porte nulle atteinte aux dispositions plus favorables des lois 
internes et notamment ne peut restreindre aucune de celles que 
pourraient invoquer les non ressortissants." 
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Die Association litteraire et artistique hatte bei ihrem Kongreß 
in Neuchatel 1907 ein Projekt einer Übereinkunft angenommen, in 
dessen Art. 15 b es heißt: 

.. Les dispositions de 'a presente Convention ne comportent qu'un 
minimum de protection. En consequence les pays contJractants sont 
tenus d'appliquer aux auteurs proteges par la presente Convention 
des di;spositions plus favorabLes de leurs lois nationales et les arrange
ments deja existants ou a conclure. dans les conditions prevus 
a l'article 15." 

Und ganz scharf tritt das Problem in der Förmclung der Frage 
hervor, die das Berner Büro im Jahre 1907 den beteiligten Regie
rungen hatte zugehen lassen (Da. 1909, S. 46): 

.. Les Pays contraetants sont-ils !ibres de faire beneftcier. ou ne 
pas faiTe beneftcier les auteurs unionistes des avantages plus grands 
que la loi locale accorde aux nationaux ou parfois, commc en Belgique, 
en France et en Luxembourg, a tous les autres etJrangers. ou bien, 
toute Faveur phus grand,e garantie aux nationaux, par la loi i,nterieure 
revient-elle de p1ein dlI"oit et sans autre, aux auteurs Wlionistes. si bien 
qu'il y aurait toujours lieu de combiner La Convention avec la loi 
interieure de fEtat contraetant. si celle-ci depasse la premiere en 
li bera!ite ?" 

3. Wohl auf diese Frage des Berner Büros hin hat die belg. 
Delegation auf der Be r 1 i ne r K 0 n fe ren z eine Denkschrift 
über den Minimalschutz der BUe. (Berlin S. 197) überreicht und 
folgenden Antrag gestellt: 

"La Convention conclue a la date de ce jour ne comporte qu'un 
minimum de proteetion. En consequenee. ses dispositions ne peuvent 
faire obstaele a l'application des dispositions plus larges eonsacrees 
par la loi nationale d'tIiI1 pays de l'Union et elles n'affectent en rien 
les eonventions actuelles, ni ee1les a conelure dans les eonditions, 
prevues par l'article 15." 

In dieser Denkschrift wird ausgeführt, daß das Prinzip des Mini
malschutzes der BUe. durchaus gestattet, daß durch das Landes
gesetz eine den Urhebern günstigere Regelung eingeführt werde, 
und daß, wenn in einem Landesgesetz die Ausländer den Inländern 
völlig gleichgestellt werden, der Unionsangehörige diesen vollen, 
über den Minimalschutz der BUe. hinausgehenden Schutz ohne 
weiteres verlangen könne. 

Im gleichen Sinne war ein ital. Antrag gestellt worden. 
Der Kommissionsbericht von Ren a u I t (Berlin S. 269) maeht 

sich zwar den belg.-ital. Standpunkt zu eigen, die angenommene 
Fassung des Art. 18 weicht jedoch wesentlich vom belg. Antrag 
ab. Zwar wird die Fassung schärfer, als es jetzt heißt, daß die 
Bestimmungen der RBUe ... nicht hindern", so daß also klargestellt 
ist, daß grundsätzlich der Anspruch des verbandseigenen Werkes 
auf den hier gedachten Schutz besteht. Aber die Anwendungs
möglichkeit wird, ohne daß Ren au I t oder überhaupt die Teil· 
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nehmer der Berliner Konferenz sich dessen klar geworden sind, 
wesentlich dadurch eingeschränkt, daß sich jetzt die Klausel "en 
faveur des etrangers en general" findet, und daß ferner der Grund
gedanke des belg. Entwurfs, der Grundsatz des Minimalschutzes, 
überhaupt nicht erwähnt wird. Aus welchen Gründen diese 
Unterlassung erfolgt und die Klausel "en favel.lr des Ctrangers en 
general"' aufgenommen worden ist, läßt 5ich nicht feststellen. 
Pot u (5. 24) bemerkt zwar, daß der Vertrags text eine Einschrän
kung des Rechtsgedankens gegenüber dem belg. Entwurf bedeute, 
über die Tragweite dieser Einschränkung ist auch cr sich jedoch 
nicht klar geworden. 

4. Für die Rom k 0 n fe ren z lautete der ital.-berner Vor
schlag auf Streichung der Worte "en faveur des etranges en gene
ral". In der Begründung wurde darauf hingewiesen, daß diese ein
schränkende Klausel (über deren Entstehungsgeschichte auch hier 
nichts verlautet) dem Geist der RBUe. zuwiderlaufe, daß der tra
gende Grundsatz der Inländerbehandlung verlange, daß die Be
stimmungen des Landesgesetzes, durch die der ausländische Ur
heber besser gestellt sei als durch die Bestimmungen der RBUe., 
ohne Weiteres auf Unionsangehörige Anwendung zu finden hätten. 

Im gleichen Sinne, wenn auch in der Fassung verunglückt (Da. 
1927, 141), der franz. Staatenvorschlag (Rom S. 102). Der poln. 
Staatenvorsehlag (Rom S. 120) sah die Streichung des Art. Ie) vor. 

In den Ausschußberatungen (Rom S. 272) wurde der franz. 
Antrag zurückgezogen. 0 s t e r tag wies mit Recht darauf hin, 
daß erst durch die Streichung der Worte "en faveur des ctrangers 
en general" der Widerspruch zu Art. 4 beseitigt würde, und ihm 
schloß sich die deutsche Delegation an. 

Dagegen beharrten die franz., ital. und poln. Delegationen auf 
dem Berliner Text, der nach ihrer Meinung bereits die Gleich
stellung des Unionsangehörigen mit dem Inländer enthalte. Nach 
K lau e r (a. a. O. S. 371) haben die franz. und poln. Delegationen 
eingewendet, der Grundsatz der Inländerbehandlung sei zwar in 
Art. 4 bereits enthalten, Art. 19 bedeute j~doch eine Erweiterung 
gegenüber diesem Grundsatze, weil damit auch die Anwendung 
solcher den Schutz der RBUe. übersteigenden Vorschriften ge
währleistet sei, die nicht für den Inländer, sondern für den Aus
länder erlassen seien. Der Text enthalte für die Verbandsange
hörigen die Meistbegünstigungsklausel. 

11. Art. 19 steht im Widerspruch zu Art. 4 und bedeutet den 
"schärfsten Eingriff" (so Bau m GRUR. 1928, 691) in den dort 
ausgesprochenen tragenden Grundsatz der Inländerbehandlung 
(so Rom S. 85, Da. 1928, 43). Denn besteht, so wie die bclg. Denk
schrift auf der Berliner Konferenz (S. 269) ausführt, der Verbands-
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schutz aus einem Doppelten, der Summe der Sonderrechte im 
Sinne des Art. 4 Abs. 1 als einem fest umrissenen Ganzen, und 
der Inländerbehandlung als einer je nach den Bestimmungen des 
Landesgesetzes veränderlichen Größe, so sollten die Bestimmungen 
des Landesgesetzes dem verbandseigenen Werke auch dann zu
gute kommen, wenn sie weitergehen als die entsprechenden Be
stimmungen der RBUe. Deshalb ist auch der franz.-ital.-poln. 
Standpunkt (mit Bau m GRUR. 1929, 187) unverständlich, denn 
die durch Art. 4 gewährleistete Anwendung der Inländerbehand
lung heißt die Anwendung des Landesgesetzes einseh!. der für 
Ausländer enthaltenen Bestimmungen, die in keinem Falle gün
stiger sein werden als die für Inländer erlassenen (eine Möglich
keit, an die Wau wer man s S. 158 denkt). Der Hinweis auf 
eine Meistbegünstigungsklausel geht gleichfalls fehl, denn Wau
wer man s, der Mitglied der belg. Delegation auf der Berliner 
Konferenz war, und der wohl auch, wie nach seinen Ausführungen 
auf dem Lütticher Kongreß i. J. 1905 anzunehmen ist, an der Aus
arbeitung der belg. Denkschrift auf dem Berliner Kongreß zum 
mindesten beteiligt war, lehnt in seinem Erläuterungsbuch S. 159 
(gleiche Auffassung bei Pot u S. 25) ausdrücklich die Auffassung 
ab, daß Art. 19 die Einführung der Meistbegünstigungsklausel 
bedeute. 

Wie hier Bau m a. a. 0., Ra e s ta d t S. 229; a. A. K lau e r 
a. a. O. S. 371, Mal a pi a t e S. 265. 

III. Aus dem Wortlaut des Art. 19 ergibt sich: 
1. Unter w e i t erg ehe n den Vor s ehr i f t e n im Sinne 

dieser Bestimmung sind solche gesetzlichen Vorschriften (im Gegen
satz zu Bestimmungen aus Staatsverträgen) zu verstehen, die in 
einer von der RBUe. geregelten Materie dem Werke einen weiter
gehenden Schutz verle~hen als es die RBUe. tut. Dabei wird es 
(P i 11 e t S. 65) oft kaum festzustellen sein, ob eine landesrecht
liehe Vorschrift günstiger ist als die RBUe., insbesondere wenn 
die von den RBUe.-Bestimmungen abwekhcnde Regelung eines 
Problemes sowohl günstiger wie ungünstiger für den Werkschutz 
ist. Gleichgültig ist dabei, ob es sich um die Regelung von ver
mögensrechtlichen oder urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befug
nissen (a. A. Ra e s ta d Anm. 31) handelt, da Art. 19 ganz allge
mein von Vorschriften spricht. 

2. Diese weitergehenden Vorschriften müssen für den Aus
I ä n der im all g e m ein e n erlassen sein. Ihre Anwendung 
darf also nicht von besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht 
sein. Eine solche, die Anwendbarkeit des Art. 19 somit aus
schließende Voraussetzung ist insbesondere eine solche, die das 
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Erfordernis der Reziprozität aufstellt (so bereits Ren a u I tauf 
der Berliner Konferenz (S. 269). Denn der Grundsatz der Rezi
prozität, selbst der diplomatischen, die neuerdings auch Norwegen 
eingeführt hat, ist ein völlig anderer als der tragende Grundsatz 
der RBUe., die Inländerbehandlung, die unabhängig von jeglicher 
Reziprozität ist. 

Schützt also das betr. Verbandsland den Ausländer im allge
meinen, so können dessen weitergehende Bestimmungen zum 
Schutze des Werkes des Unionsangehörigen angerufen werden, 
und zwar auch hinsichtlich der Urheberschutzfrist. Das gilt z. B., 
da Luxemburg und Portugal 50jährige bezw. ewige Schutzfrist 
kennen, hinsichtlich deutscher Werke, die also in Luxemburg ent
gegen den Bestimmungen des Art. 7 Abs. 2 RBUe. in Luxemburg 
den 50jährigen, in Portugal ewigen Urheberrechtsschutz genießen. 

IV. Die Bestimmungen des Art. 19 kommen somit lediglich bei 
den Gesetzen der Verbandsländer in Anwendung, die den aus
ländischen Werken ohne jede weitere Voraussetzung den gleichen 
Schutz zukommen lassen wie den inländischen. 

1. Das gilt hinsichtlich folgender Gesetze: 
Luxemburg gemäß Art. 39, Marokko und zwar franz. Zone 

gemäß Art. 1 des Dahir vom 23. 6. 1916, internationale Zone 
(Tanger) gemäß Art. 1 des Gesetzes vom 12. 8. 1926, spanische 
Zone Art. 1 des Gesetzes vom 16. 2. 1927 (wobei zu beachten ist, 
daß die internationale und spanische Zone nicht zum Verbands
territorium der RBUe. gehören, Da. 1931, 84), Portugal gemäß Art. 
136, Syrien-Libanon Art. 148. 

Es gilt nicht mehr bezüglich Belgien, dessen Art. 38 in der ur
sprünglichen Fassung, wonach ausländische Werke ohne weitere 
Voraussetzungen geschützt waren, durch die Novelle vom 5. 3. 
1921 dahin abgeändert worden ist, daß nunmehr nur noch nach 
den Grundsätzen der materiellen Reziprozität Schutz gewährt 
wird (das hat Sei ll crS. 242 übersehen), so jetzt mit aller Deut
lichkeit Belg. Kass. in Da. 1931, 71; weitere Rechtsprechung bei 
Des t r e e - G u i s lai n Ziff. 251 und 253. 

2. Besonderheiten ergeben sich für folgende Verbandsländer: 
a) B ras i li e n schützt zwar gemäß Art. 72 seiner Verfassung 

den ausländischen Urheber wie den inländischen Urheber, jedoch 
wird der Schutz des Ausländers davon abhängig gemacht, daß er 
in Brasilien seinen Wohnsitz hat. Damit entfällt die Anwendbar
keit des Art. 19. Ob allerdings das Gesetz vom 17. 1. 1912 betr. 
den internationalen Urheberrechtsschutz angesichts der Neukodi
fikation des Urheberrechts durch das brasil. Bürgerliche Gesetz
buch noch in Kraft ist. erscheint fraglich. 
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b) Für Fra n k r eie h scheint aufgrund der VO. vom 28J30. 3. 
1852 eine Gleichbehandlung des Ausländers mit dem Inländer ge
währleistet zu sein. Jedoch hat die franz. Rechtsprechung diese 
VO. entsprechend der franz. Lehre, die im Internationalen Privat
recht das Personalstatut anwendet, stark einschränkend ausge
legt. Der franz. Kass. (vgI. Va uno i s in Da. 1934, 30 und B 0 u
c her bei CI une t 1932, 26) geben grundsätzlich dem Werke 
eines ausländischen Urhebers den inländischen Schutz, wenn es 
zuerst in Frankreich veröffentlicht wurde; jedoch schützt dcr Kass. 
nach dem Verdi-Urteil vom 14. 12. 1857 ein Werk eines Ausländers, 
das im Auslande veröffentlicht worden ist, nicht gegen die öffent
liche Aufführung in Frankreich (a. A. Mal a p I a t c S. 158). Da
gegen wird das Werk eines ausländischen Urhebers, das im Aus
lande erschienen ist, gegen Einführung von Nachdruckexemplaren 
in Frankreich nur dann geschützt. wenn die Herstellung dieser 
Exemplare auch im Auslande, nämlich dort, wo die Herstellung 
vorgenommen worden ist, eine Urheberrechtsycrletzung darstel
len würde (Kass. 25. 7. 1887 [hierzu das von Va uno i s Da. 1924, 
116 angezogene Schrifttum] u. Kass. in Da. 1924, 93; hierzu die 
Kritik von Va uno isa. a. 0., der diese erweiternde Auslegung 
der VO. vom 28.130. März 1852 als im Widerspruch zum Gesetzes
willen stehend ablehnt, ebenso Da. 1924, 94 und das in Da. 1924, 
117 angeführte franz. Schrifttum). 

[über Schutz russ. Werke in Frankreich vgI. die Berichte von 
Va uno i s in Da. 1931, 32; 1932, 30; 1933, 34; 1934, 30.] 

c) In Rum ä nie n schützt Art. 1 des Urheberrechtsgesetzes 
unterschiedslos Inländer und Ausländer, jedoch gilt dies für die 
Rechtsnachfolger ausländischer Urheber (Art. 4 Abs. 3) lediglich 
unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit. Über die hieraus 
entstehenden Schwierigkeiten vgl. Me n t hain Da. 1927, 95. 
Übrigens weist das Berner Büro (Da. 1929, 64, Anm. 1) darauf hin, 
daß es keine Gewißheit darüber hat, ob die rumän. Gerichte das 
Urheberrechtsgesetz im gleichen Sinne auslegen. 

3. über den Schutz russ. Werke im 0 e u t s c h e n R eie h 
aufgrund des § 55 LUG. vg!. LG. Leipzig in GRUR. 1927, 832. 

Art. 20. 

Die Regierungen der Verbandsländer behalten sich das Recht 
vor, miteinander besondere Abkommen insoweit zu treffen, als 
darin den Urhebern weitergehende Rechte, als sie der Verband 
gewährt, eingeräumt werden oder Bestimmungen enthalten sind, 
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die dieser übereinkunft nicht zuwiderlaufen. Der Inhalt bestehen
der Abkommen, der diesen Bedingungen entspricht, bleibt in 
Geltung. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

I. Die aus der auf der Berliner Konferenz vorgenommenen 
Vereinigung des Art. 15 BUe. und des Zusatzartikels zu ihr ent
standene Bestimmung des Art. 20 stellt das Recht der Verbands
länder sicher. untereinander besondere urheberrechtliehe Ab
kommen zu schließen. Jedoch ist der Abschluß von folgenden 
Voraussetzungen abhängig gemacht: 

1. Ein solches Sonderabkommen muß dem Urheber Rechte 
gewähren. die umfassender sind als diejenigen. die durch die 
RBUe. gewährleistet werden. Ob nun ein durch ein solches Son
derabkommen gegebenes Recht umfassender ist als die einschlägi
gen Bestimmungen in der RBUe., muß nachgeprüft werden. So 
bedeutet die Bestimmung des Art. 3 Abs. 2 des großbrit. Urheber
rechtsgesetzes (Möglichkeit des Abdrucks gegen eine Lizenz 
25 Jahre p. m. a.) ein minus gegenüber dem vollen Urheberrechts
schutz von 50 Jahren. so daß der nach der Romkonferenz von 
Frankreich ausgehende Versuch. ein Sonderabkommen mit Groß
britannien und anderen Verbandsländern des großbrit. Systems 
hinsichtlich des großbrit. Lizenzsystems zu schließen (vgl. Hof f -
man n GRUR. 1929, 453; Da. 1929, (1). gegen Art. 20 verstoßen 
würde. wie das Ra e s ta d bereits auf der Romkonferenz (Rom 
S. 320) ausgeführt hat. Denn der Eintausch eines Vollrechts von 
50 Jahren gegenüber einem mit einer gesetzlichen Lizenz behafte
ten Schutzrecht ist keine Erweiterung der Rechte des Urhebers 
im Sinne des Art. 20. wie am besten aus dem Kampfe der Urheber
organisationen gegen die Einführung einer gesetzlichen Lizenz im 
Urheberrecht erhellt (ein Bedenken. das Mit tel s t ä d t in JW. 
1928. 2059 nicht nachgeprüft hat). 

2. Ein solches Sonderabkommen darf keine Bestimmungen 
enthalten. die der RBUe. zuwiderlaukn. Die Bedeutung dieser 
Voraussetzung ist nicht ohne weiteres klar. Es kann sich jeden
falls nicht um Bestimmungen materiellen Inhaltes handeln. die da
durch im Widerspruch mit den Bestimmungen der RBUe. stehen. 
als sie dem Urheber weitergehende Rechte einräumen. Hier han
delt es sich vielmehr um Vorschriften. di~ dem tragenden Grund
gedanken der RBUe. dadurch zuwiderLLUfcn. daß sie z. B. den 
Schutz von Einhaltung von Förmlichkeiten abhängig machen oder 
für den Schutz überhaupt. also nicht etwa nur für den über den 
Schutz der RBUe. hinausgehenden Teil. die materielle Reziprozität 
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zur Voraussetzung machen. (Als Beispiel eines solchen der RBUe. 
zuwiderlaufenden Sonderabkommens könnte man das literatur
abkommen zwischen Brasilien und Portugal vom 26. 9. 1922· an
sehen, da es im Art. 1 und 2 von der Registrierung der zu schützen
den Werke spricht, was also, wenn hieraus der Schutz abgeleitet 
werden sollte, ein glatter Verstoß gegen Art. 4 sein würde. Wie 
aber aus der Präambel sich ergibt, handelt dieser Vertrag nicht 
vom Schutz des Urhebers, sondern vom Austausch von Verviel
fältigungsstücken.) 

3. Ein Sonderabkommen, das gegen eine dieser beiden Vor
aussetzungen verstößt, ist keinesfalls nichtig (so Wau wer -
man s S. 162), sondern es ist rechtswirksam, verstößt aber gegen 
die RBUe., ohne daß hieraus ein anderes Verbandsland oder dit: 
Staa tsangehörigen der vertragschließenden Länder irgend welche 
Folgerungen ziehen können (vgl. S. 16). 

11. Wenn auch die Möglichkeit des Abschlusses solcher Ab
kommen durch die Ausdehnung der RBUe. sehr geschwunden ist, 
so ist sie doch auch jetzt noch vorhanden, nämlich dann, wenn es 
sich darum handelt, den Urheber gegen eine neu aufgetauchte Ver
wertungsmöglichkeit seines Geistesgutes zwischenstaatlich zu 
schützen (so schon Berlin S. 270). Es würde also, wenn diese 
Verwertung von Urheberrechtsgut nicht bereits durch die RBUe. 
geregelt worden wäre, keinerlei rechtlichen Bedenken unterliegen, 
wenn einzelne Verbandsländer außerhalb der RBUe. einen gegen
seitigen Schutz der Urheber gegen die rundfunkmäßige Wieder
gabe ihrer Werke vereinbarten, das Tonfilmrecht zugunsten der 
Urheber irgendwie normierten oder die Befugnis des Urhebers zum 
Fernsehen anerkennen würden. Denn durch alles das würde ein 
Zuwachs zu den aus der RBUe. den Urhebern verbürgten Schutz
rechten geschehen, es würde sich also um "droits plus etendus" im 
Sinne des Art. 20 handeln. Hier liegt also die Möglichkeit einer 
Weiterentwicklung der RBU e., die gerade angesichts der Schwie
rigkeiten des materiellen Ausbaues der Schutzbestimmungen sehr 
zu beachten ist, wenn auch bisher von dieser Möglichkeit kein 
Gebrauch gemacht worden ist. 

Als historische Beispiele von Sonderabkommen führt Da. 
1929, 36 die die Meistbegünstigungsklausel enthaltenden ital., span. 
und ital.-franz. Literaturabkommen vom 28. 6. 1880 und 9. 7. 1884 
an, wodurch, da Italien anderen Verbandsländern den vollen 50-
jährigen Obersetzungschutz zugesagt hat, auch die franz. und 
span. Werke in Italien den vollen Obersetzungsschutz genossen. 
also eine Besserstellung in der Zeit erfuhren, als Italien seinen 
Vorbehalt hinsichtlich des Obersetzungsschutzes (oben S. 125) noch 
aufrecht erhielt. 
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Als heute noch geltendes Sonderabkommen ist das deutsch
österr. vom 15. 2. 1930 (RGB!. 1930, 11, 1078) zu nennen, welches 
im Vertragslande die Werke der Staatsangehörigen des anderen 
Landes schützt, die diese zum ersten Male außerhalb des Unions
gebietes veröffentlicht haben (vg!. K lau er in GRUR. 1930, 357 
u. Da. 1930, 70). 

Besonderes Interesse erweckt der vom Deutschen Reich mit 
der Türkei abgeschlossene Handelsvertrag vom 27. 5. 1930 (RGB!. 
II, 1026), nach dessen Art. 6 die Bestimmungen der RBUe. für den 
gegenseitigen Schutz der urheberreehtlich bedeutsamen \Verke 
gelten soll (wobei aber das Deutsche Reich für die ersten zwei 
Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages, nämlich bis 26. 9. 1932, 
auf den Urheberrechtsschutz für deutsche Werke hinsichtlich der 
Übersetzung in das Türkische verzichtet hat). 

Gegen eine solche vertragliche Abmachung dürften (a. A. 
Per i tz s c h bei R ab e I III [1929], 158) Bedenken nicht bestehen, 
denn wenn auch die Türkei nicht Verbandsland der RBUe. ist, so 
ist es doch zulässig, den Text eines zwischen anderen Staaten ge
schlossenen Abkommens als Regelung für zwei Staaten zu be
nutzen. 

Da die türkischen Werke im Deutschen Reieh nunmehr den 
vollen Urheberrechtsschutz genießen, würde dieser Schutz gegen
über dem Deutschen Reich von denjenigen Staaten für Werke 
ihrer Staatsangehörigen in Anspruch genommen werdcn können, 
denen gegenüber dem Deutschen Reich die Meistbegünstigungs
klausel zusteht. 

Weitere Beispiele sind dic von Jugoslavien abgeschlossenen Ver
träge mit dem Deutschen Reich vom 6. 12. 1927, mit der Tschecho
slowakei vom 14. 11. 1928, mit Frankreich vom 15. 5. 1929, mit 
Ungarn vom 11. 11. 1929 und mit Österreich vom 15.7. 1931. Die 
Besserstellung ist hierbei darin zu erblicken, daß in diesen Ver
trägen die Anwendung der RBUe. in Fassung des Berliner Textes 
vereinbart wird, so daß also der Vorbehalt von Jugoslavien hin
sichtlich des Übersetzungsschutzes (oben S. 144) ausscheidet. 

Mit Litauen hat das Deutsche Reich ein Literaturabkommen 
nicht geschlossen. Es verbleibt hier bei der Meistbegünstigungs
klausel im deutsch-litauischen Handelsvertrag vom 1. 6. 1923, durch 
die den deutschen Staatsangehörigen die Inländerbehandlung in 
Litauen gesichert ist, nachdem Litauen im Abkommen mit der 
Schweiz vom 28. 10. 1922 den Schweizern, die außerhalb Litauens 
wohnen, den inländischen Urheberrechtsschutz für deren Werke 
zugesagt hat (vgl. Mac k e ben in GRUR. 1931, 1221). 

Mit Let t la n d hat das Deutsche Reich einen Vertrag vom 
28. 6. 1926 (RGB!. 11, 631, 722) geschlossen, der in Art. I die un-
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eingeschränkte Meistbegünstigungsklausel enthält, die sich nach 
§ 1 auch auf Urheberrecht bezieht; zudem sieht Art. IV ein pac
turn de contrahendo hierüber vor. Hiernach kann also, weil ge
mäß dem Handelsvertrag zwischen Lettland und Frankreich vom 
30. 10. 1924 [Da. 1925, 59] (Art. 14 Abs. 2) die Vorschriften der 
RBUe. im Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten gelten sollen, 
aufgrund der Meistbegünstigungsklausel die Anwendung der 
RBUe. für deutsche Werke in Lettland beansprucht werden. Aller
dings muß, damit dieser Anspruch geltend gemacht werden kann, 
hinsichtlich des Rechts auf übersetzung ein besonderer Vorbehalt 
auf dem Titelblatt oder im Vorwort gemacht worden sein, wie 
auch hinsichtlich der öffentlichen Aufführung von Tonkunstwerken 
es des ausdrücklichen Vorbehaltes auf jedem Exemplar bedarf 
(Ziff. 33 Abs. 1 bzw. 48 des lett. lJrheberrechtsgesetzes). Sind diese 
Förmlichkeiten gewahrt, tritt der volle Schutz gemäß der RBUe. ein. 

Art. 21. 
(l) Das unter dem Namen "Büro des internationalen Verban

des zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst" errichtete 
internationale Amt wird beibehalten. 

(2) Das Büro ist unter den hohen Schutz der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft gestellt, die seine Organi
sation regelt und seinen Dienst beaufsichtigt. 

(3) Die Geschäftssprache des internationalen Büros ist die 
französische. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

über die Organisation und die Arbeiten des Berner Büros vgl. 
den instruktiven Bericht seines derzeitigen Direktors M 0 r e I (An
lage 9 zur Pariser Konferenzakte, S. 205). 

Art. 22. 
(l) Das internationale Büro sammelt Nachrichten aller Art, 

die sich auf den Schutz des Urheberrechts an Werken der Llite
ratur und Kunst beziehen; es ordnet und veröffentlicht sie. Es 
stellt Untersuchungen an, die von gemeinsamem Nutzen und von 
Interesse für den Verband sind, und gibt auf Grund der Doku
mente, die ihm die verschiedenen Regierungen zur Verfügung 
stellen werden, eine periodische Zeitschrift in französischer 
Sprache über die den Gegenstand des Verbandes betreffenden 
Fragen heraus. Die Regierungen der Verbandsländer behalten sich 
vor, das Büro bei allseitiger Zustimmung zur Veröffentlichung 
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einer Ausgabe in einer oder mehreren anderen Sprachen zu er
mächtigen, sofern die Erfahrungen ein Bedürfnis hierfür dartun 
sollten. 

(2) Das internationale Büro hat sich jederzeit den Verbands
mitgliedern zur Verfügung zu stellen, um ihnen über Fragen, die 
den Schutz von Werken der Literatur und Kunst betreffen, die er
forderliche Auskunft zu geben. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 

Es ist hier der Platz, der vorbildlichen Weise zu gedenken, in 
der das Berner Büro die ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllt und 
darüber noch weit hinausgeht, daß es auch Privatleuten in der be
reitwilligsten Weise umfassende Auskünfte erteilt. Nicht nur daß 
im Da. alle neuen Erscheinungen der Gesetzgebung der Verbands
länder und anderer Staaten in zuverlässigen Übersetzungen abge
druckt werden, in tiefschürfenden Abhandlungen werden diese 
Gesetze erläutert und die wichtigsten Probleme des Urheber
rechts durchweg rechtsvergleichcnd behandelt. Daß die urheber
rechtliehe Rechtsprechung der Verbandsländer nicht in umfassen
der Weise abgedruckt werden kann, ist durch materielle Rück
sichten bedingt. Der auf dem Kairo-Kongreß der Association an
genommene Wunsch, in einer Sonderpublikation laufend die ge
samte urheberrechtliehe und urheberrechtlieh bedeutsame Recht
sprechung zu veröffentlichen, hat sich (leider) noch nicht verwirk
lichen lassen; seine Durchführung würde den Arbeiten des Büros 
wie überhaupt allen urheherrechtlieh Interessierten außerordent
lich nützen. 

Man darf zusammenfassend feststellen, daß jegliches Arbeiten 
auf urheberrechtlichem Gebiete, handelt es sich auch um Dar
legungen rechtsvergleichender oder internationalprivatrechtlicher 
Natur, ohne die schöpferische Tätigkeit des Berner Büros, die im 
Da. niedergelegt ist, unmöglich ist. 

Art. 23. 
(1) Die Kosten des Büros des internationalen Verbandes wer

den gemeinschaftlich von den Verbandsländern getragen. Bis 
zu neuer Beschlußfassung dürfen sie die Summe von einhundert
undzwanzigtausend Schweizer Franken jährlich nicht übersteigen. 
Diese Summe kann nötigenfalls durch einstimmigen Beschluß einer 
der im Artikel 24 vorgesehenen Konferenzen erhöht werden. 

(2) Zum Zwecke der Festsetzung des Beitrags eines jeden 
Landes zur Gesamtkostensumme werden die Verbandsländer und 
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die etwa später dem Verbande beitretenden Länder in sech& 
Klassen geteilt, von denen eine jede in dem Verhältnis einer ge
wissen Anzahl von Einheiten beiträgt, nämlich: 

die 1. Klasse 25 Einheiten, 
die 2. Klasse 20 Einheiten, 
die 3. Klasse 15 Einheiten, 
die 4. Klasse 10 Einheiten, 
die 5. Klasse 5 Einheiten, 
die 6. Klasse 3 Einheiten. 

(3) Diese Koeffizienten werden mit der Zahl der Länder einer 
jeden Klasse multipliziert, die Summe der so gewonnenen Ziffern 
gibt die Zahl der Einheiten, durch die der Gesamtkostenbetrag zu 
dividieren ist. Der Quotient ergibt den Betrag der Kosteneinheit. 

(4) Jedes Land erklärt bei seinem Beitritt, in welche der oben. 
genannten Klassen es einzutreten wünscht; es kann jedoch später 
jederzeit erklären, daß es in eine andere Klasse einzutreten 
wünscht. 

(5) Die Schweizerische Regierung stellt den Haushaltsplan des 
Büros auf, überwacht dessen Ausgaben, leistet die nötigen Vor
schüsse und stellt die Jahresrechnung auf, die allen übrigen Regie
rungen mitgeteilt wird. 

Fassung von 1908: gleichlautend mit folgenden Abänderungen: 
in Abs. 1 60000 Frs. statt 120000 Frs. 

"einfachen" Beschluß statt "einstimmigen" Beschluß, 
in Abs. 4 fehlt der Schlußhalbsatz. 

Art. 24. 

(1) Diese Übereinkunft kann Revisionen unterzogen werden, 
um Verbesserungen einzuführen, die geeignet sind, das System des 
Verbandes zu vervollkommnen. 

(2) Fragen dieser Art sowie Fragen, welche in anderen Be
ziehungen die Entwicklung des Verbandes berühren, sollen auf 
Konferenzen erörtert werden, die der Reihe nach in den einzelnen 
Verbandsländern durch Delegierte abzuhalten sind. Die Regierung 
des Landes, wo eine Konferenz tagen soll, bereitet unter Mitwir
kung des internationalen Büros die Arbeiten dieser Konferenz 
vor. Der Direktor des Büros wohnt den Konferenzsitzungen bei 
und nimmt an den Verhandlungen ohne beschließende Stimme teil. 

(3) Jede Änderung dieser übereinkunft bedarf zu ihrer Gültig
keit für den Verband der einhelligen Zustimmung der Verbands
länder. 

Fassung von 1908: gleichlautend. 
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I. Bisher haben drei Konferenzen und eine Sonder konferenz 
stattgefunden, deren vom Berner Büro veröffentlichte Akten über
aus wertvolles, vielfach bisher nicht verarbeitetes Material zur 
Auslegung der Abkommen bilden. 

11. Über die Geschäftsordnung der Romkonferenz, die dort 
beschlossene Bildung von Unterausschüssen. siehe Rom S. 155 (vgl. 
auch die Bemerkungen der norweg. Delegation hierzu CDA. Nr. 
]04 abgedruckt in Rom S. 3]9). 

BI. Die nach Abs. 3 für jede Änderung des Textes geforderte 
einhellige Zustimmung bedeutet, daß von den bei der Abstimmung 
Anwesenden keine gegenteilige Stimmenabgabe erfolgt, so daß 
Stimmenthaltung ebensowenig berücksichtigt wird wie die Stim
men der Niehtanwesenden (Da. 1930, 35; a. A. Bau m GRUR. 
] 929, 375, der bei Stimmenthaltung die einstimmige Zustimmung 
nicht als vorliegend ansieht). Auch wird nicht gefordert, daß die 
anwesenden Verbandsländer den neuen Text unterzeichnen. So 
ist der Romtext am 2. 6. 1928 nicht unterzeichnet worden von 
Bulgarien, Estland, Haiti, Irland, Luxemburg, den Niederlanden 
und Ungarn, obwohl diese Länder - mit Ausnahme von Haiti -
auf der Konferenz vertreten waren. Irland verweigerte ausdrück
lich (Rom S. 308) die Unterschrift, weil die alphabetische Reihen 
folge der Verbandsländer nicht eingehalten worden sei, wodurch 
sich Irland in der Wahrung seiner staatsrechtlichen Stellung beein
trächtigt gefühlt hat. Der Beitritt dieser Staaten, die nicht unter
zeichnet haben, ist nach Art. 27 Abs. 3 möglich. Doch haben 
Bulgarien, Niederlande und Ungarn von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, innerhalb von 3 Monaten nach Unterzeichnung des Pro
tokolls die Unterschrift nachzuholen, so daß diese Staaten somit 
als Unterzeichner des Romtextes anzusehen sind. 

Die nach Abs. 3 geforderte Einstimmigkeit ist erforderlich, um 
eine Majorisierung von einzelnen Ländern zu verhindern; sie muß 
auch, will die RBUe. auch weiterhin die Grundlage der Gleichheit 
und Gerechtigkeit beibehalten, erhalten bleiben. Denn gerade im 
zwischenstaatlichen Verkehr empfindet man die Unterwerfung 
unter den Willen eines anderen Staates oder einer Mehrheit immer 
als capitis deminutio. Allerdings wird es ja auch in diesem Falle, 
wie auch bei einem einstimmig gefaßten Beschluß der Staaten
konferenz auf Abänderung des Konventionstextes für ein einzelnes 
Land möglich sein, sich durch Ablehnung der Ratifikation des 
neuen Vertragstextes außerhalb des Vertrages zu stellen. Immer
hin erscheint die Tatsache, daß eine irgendwie geartete Mehrheit 
zur Abänderung des Textes der RBUe. genügen sollte, als eine 
Brüskierung der Minderheit, die vermieden werden muß (gleiche 
Bedenken bei Da. 1929,3; 1930, 34). 

Hof f man n, Berner Übereinkunft. 17 
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Art. 25. 
(1) Verbandsfremde Länder, die den gesetzlichen Schutz der 

den Gegenstand dieser übereinkunft bildenden Rechte gewähr
leisten, können auf ihren Wunsch dem Verbande beitreten. 

(2) Der Beitritt soll schriftlich der Regierung der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und von dieser allen übrigen Regierungen 
bekanntgegeben werden. 

(3) Er bewirkt von Rechts wegen die Unterwerfung unter alle 
verpflichtenden Bestimmungen und die Teilnahme an allen Vor
teilen dieser Übereinkunft und tritt einen Monat nach dem Ab
senden der Anzeige durch die Regierung der Schweizerischen Eid
genossenschaft an die übrigen Verbandsländer in Kraft, sofern das 
beitretende Land nicht einen späteren Zeitpunkt angegeben hat. 
Die Beitrittserklärung kann jedoch die Angabe enthalten, daß das 
beitretende Land, wenigstens vorläufig, für Übersetzungen den Ar
tikel 18 durch die Bestimmungen des Artikels 5 der im Jahre 1896 
in Paris revidierten Verbandsübereinkunft von 1886 ersetzen will, 
wobei Einverständnis darüber besteht, daß diese Bestimmungen 
nur die übersetzung in die Landessprache oder die Landessprachen 
betreffen. 

Fassung von 1908: Abs. 1 und 2 gleichlautend. 
Abs.3: 

Der sei beb e wir k t von R e c h t s weg end i e U n t e r
werfung unter alle verpflichtenden Bestimmun
gen und die Teilnahme an allen Vorteilen dieser 
Übe r ein k u n f t. E r k a n n j e d 0 c h die B e z eie h nun g 
derj enigen Bestimmungen der Übereinkunft vom 
9. Se p t_ 1886 0 der der Z usa tz akt e vom 4. Mai 1896 
enthalten, die diese Länder vorläufig wenig
stens an die Stelle der entsprechenden Bestim
m u n gen die s e r Übe r ein k u n f t z u set zen für n öt i g 
hai t e n. 

1. Der Beitritt zur RBUe. in Fassung der Romkonferenz ist 
jedem Staat gestattet, es bedarf also hierzu nicht der Zustimmung 
der bereits durch diesen Text gebundenen Verbandsländer. Doch 
wird gefordert, daß ein gesetzlicher Urheberrechtsschutz durch den 
neu beitretenden Staat gewährleistet ist. Ein Schutz, den lediglich 
die Rechtsprechung des betr. Staates gibt, ohne daß hierfür eine 
gesetzliche Grundlage vorhanden ist, genügt also nicht (a. A. M a -
1 a p I a t e S. 267); ob es genügt, daß (wie bisher in Ägypten), der 
Urheberrechtsschutz von dem Gericht aufgrund des droit commun 
gewährt wird, erscheint fraglich. Die RBLTe. bestimmt nichts dar
über, wie weit dieser gesetzliche Urheberrechtsschutz ausgebaut 
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sein muß. Zu fordern ist jedoch als Schu tzminimum, daß das Ge
setz die in der RBUe. erwähnten vermögensrechtlichen Befugnisse 
der Übersetzung, Aufführung, rundfunkmäßigen, kinematogra
phischen und mechanisch-musikalischen Wiedergabe und das Ur
heberpersönlichkeitsrecht (so ausdrücklich die Denkschrift der 
ital. Delegation auf der Romkonferenz [So 177]) kennt, ferner eine 
Schutzfrist von mindestens 30 Jahren (als die z. Zt. kürzeste Ur
heberrechtsschutzfrist der Verbandsländer ) vorsieht. 

Die Beitrittserklärung ohne die Voraussetzung eines genügen· 
den Urheberrechtsschutzes hat keine rechtliche Wirkung, weil ihr 
der Inhalt der Erklärung, nämlich der RBUe. aufgrund eines vor
handenen gesetzlichen Urheberrechtsschutzes bcitreten zu wollen, 
fehlt, so daß die nach Abs. 1 gewünschte Erklärung überhaupt 
nicht abgegeben ist (M 0 se r GRUR. 1931, 845). Ob diese Voraus
setzung eines Beitritts gegeben ist, prüft jedes Verbandsland selb
ständig. Jedoch ist die schweizer Regierung auch in diesem Falle 
genötigt, die Erklärung des fremden Staats an die Verbandsländer 
weiterzugeben, da diese sonst nicht in die Lage versetzt werden, 
das Vorhandensein jener Voraussetzungen nachzuprüfen. 

Die Frage ist strittig geworden anläßlich der Beitrittserklä
wng der Türkei (Da. 1931, 74), die sich dabei die Freiheit der Über
setzung in der türkischen Sp!'Ilche vorbehielt. (Schon i. J. 1924 
hatte Pi 11 e t die Auffassung vertreten, daß ein damals noch nicht 
vorauszusehender Beitritt der Türkei abzulehnen sei, weil dort ein 
wirklicher Urheber rechtsschutz nicht vorhanden sei.) 

Mit Recht hat nun eine Reihe von Verbandsländern den 
Beitritt der Türkei abgelehnt, d. h. die Voraussetzungen, unter 
denen der Beitritt der Türkei zur RBUe. möglich ist, als nicht ge
geben erachtet, weil die Türkei einen Schutz gegen die über
setzung in der türkischen Sprache nicht geben wollte. (So Öster
reich, Niederlande, Schweiz, Tschcchoslowakei Da. 1932, 109; 
Schweden, Spanien, Belgien Da. 1933, 3 u. 6; Polen, Danzig Da. 
1933, 37; Portugal Da. 1933, 61.) 

Dagegen wird, ist der Staat beigetreten, nicht gefordert, daß 
das Verbandsland sein Urheberrechtsgesetz auf diesem Stand 
erhält oder das Gesetz den Fortschritten der urheberrechtlichen 
Gesetzgebung anpaßt. Es ist vielmehr durchaus möglich, daß ein 
Verbandsland sein Urheberrechtsgesetz so abändert, daß dadurch 
die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr gegeben sind. Da eine 
Ausschlußmöglkhkeit für einen solchen Fall (wie überhaupt) in 
der RBUe. nicht vorgesehen ist, würde dann nichts anderes übrig 
bleiben, als daß die verbandsgetreuen Länder ein neues Ab
kommen unter einander schließen (P i II e t S. 44). 

17* 
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Sind dagegen die Voraussetzungen einer Beitrittsmöglichkeit 
hinsichtlich des betr. Staats gegeben, so tritt der Beitritt gemäß 
Abs. 3 einen Monat nach A bsendung dieser Mitteilung seitens der 
schweiz. Regierung in Kraft, wenn nicht der beitretende Staat ein 
späteres Datum hierfür angegeben hat. Für die einzelnen Ver
bandsländer aber erhält der Beitritt erst dann Wirkung, wenn der 
Beitritt gemäß der durch das interne Gesetz vorgeschriebenen 
Form der Veröffentlichung als vollzogen angesehen ist (so aus
drücklich Da. 1930, 86 unter Hinweis auf gewisse Schwierigkeiten, 
die sich aus dem Fehlen der Bestimmung des Art. 25 Abs. 2 im 
Berliner Text bisher ergeben hatten), für das Deutsche Reich 
durch Veröffentlichung des Beitritts im RGBI. Denn da das 
zwischenstaatliche Abkommen auch hinsichtlich des neu beige
tretenen Staats Gegenstand der deutschen Gesetzgebung werden 
soll, muß gemäß Art. 70 RV. dieser Staatsvertrag mit dem Staat, 
bezüglich dessen er neu Geltung haben soll, verabredet werden 
(hierzu vgl. Sc h mit z bei Ra bel III [1929] 319). 

Dic Frage, wie zu entscheiden ist, wenn einzelne Verbands
länder die Voraussetzungen für gegeben erachten im Gegensatze 
zu anderen Verbandsländern, ist noch nicht praktisch geworden. 
Sie dürfte dadurch gelöst werden, daß jedes Verbandsland es in 
der Hand hat, durch NichtveröffentIichung des Beitritts dieses 
neuen Staats diesen Staat als Nicht-Verbandsland zu behandeln. 

11. Der Beitritt bewirkt die Übernahme aller Verpflichtungen 
und den Erwerb aller Rechte aus der RBUe. Diese Wirkungen 
treten mit dem Zeitpunkt. zu dem die RBUe. für den betr. Staat 
bzw. die anderen Verhandsländer in Wirksamkeit tritt, von selbst 
ein. Insofern spricht Art. 25 von einer aecession, die zur Wirkung 
die adhcsion hat, was U I r i eh Ufita VI [1933] 324 übersieht. 

Mit Recht hat die Romkonferenz den Beitritt zur RBUe. unter 
Vorbehalt (übrigens der erste Fall eines zwischenstaatlichen Ver
trags mit Vorbehaltsmöglichkeit) insofern stark eingeschränkt, 
als bei Beitritten, die nach der Romkollferenz erfolgen, 
lediglich der Vorbehalt hinsichtlich des Übersetzungsschutzes 
zugelassen wurde, anstelle des Art. 8 RBUe. durch Art. 5 
BUe. in der Fassung der Pariser Zusatzakte (vgl. oben 
S. 144) gebunden zu werden. Aber auch dieser Vorbehalt wird mit 
Recht dahin eingeschränkt, daß er sich lediglich auf Übersetzung 
in die Landessprache oder Landessprachen des betr. Vorbehalt&
landes bezieht. Auf Aufführungen der Übersetzung (Art. 11 Abs. 
2) bezieht sieh der Vorbehalt nicht (0 s te r tag in Da. 1928, 123). 
Wegen Vorbehalt der Verbandsländer, die den Romakt bereits 
unterzeichnet haben, vgl. Art. 27 Abs. 2. 
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Auf der Romkonferenz schien man die Möglichkeit eines Vor
behaltes für neu beitretende Staaten gänzlich beseitigen zu wollen. 
Nur auf die "declaration emouvante" (W eiß in Revue des Scien
ces Politiques Bd. 43, 418) des Vertreters von Siam ist es zurück
zuführen, daß die oben gedachte Möglichkeit offen blieb. Dieser 
siamesische Prinz wies nämlich darauf hin, daß die Völker des 
Ostens, die der RBUe. noch nicht angehörten, darauf angc\~iesen 
seien, die Geisteswerke der westlichen Völker in Übersetzungen 
kennen zu lernen. Erschwere man ihnen das durch eine zu große 
Belastung infolge eines strikten Übersetzungsschutzes, so erschwere 
man gleichzeitig ihnen den Beitritt. 

Art. 26. 

(1) Jedes Verbandsland kann jederzeit schriftlich der Regie
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft anzeigen, daß diese 
übereinkunft auf seine Kolonien, Protektorate, Mandatsgebiete 
oder auf die anderen seiner Hoheit oder Autorität unterworfenen 
Gebiete oder auf die unter Oberherrlichkeit stehenden Gebiete, 
sei es auf sämtliche oder nur auf einzelne, anwendbar sein soll; 
die Übereinkunft findet alsdann auf alle in der Anzeige bezeichne
ten Gebiete Anwendung. Mangels einer solchen Anzeige ist die 
übereinkunft auf die angegebenen Gebiete nicht anwendbar. 

(2) Jedes Verbandsland kann jederzeit schriftlich der Regie
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft anzeigen, daß die An
wendbarkeit dieser Übereinkunft, sei es für alle oder für einzelne 
der Gebiete, aufhören soll, auf die sich die im vorhergehenden 
Absatz vorgesehene Anzeige bezogen hat; die Übereinkunft ver
liert alsdann in den in der Kündigung bezeichneten Gebieten 
zwölf Monate nach Eingang der Kündigung bei der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft ihre Geltung. 

(3) Alle gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels der 
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemachten An
zeigen werden von ihr allen Verbandsländern mitgeteilt. 

Fassung von 1908: 

Die Verbandsländer haben jederzeit das 
Recht, dieser Übereinkunft für ihre Kolonien 
ode rau s w ä r t i gen B e s i t z u n gen bei z u t r e t e n. 

Zu diesem Behuf können sie entweder eine all
gemeine Erklärung abgeben, nach welcher alle 
ihre Kolonien oder Besitzungen in den Beitritt 
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einbegriffen sind. oder diejenigen besonders be
nennen, welche darin einbegriffen, oder sich 
darauf beschränken, diejenigen zu bezeichnen, 
w e 1 c h e d a von aus g e s chi 0 s sen sei n soll e n. 

Diese Erklärung soll schriftlich der Regie
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und von dieser allen übrigen Regierungen be
k a n n t g e g e ben wer den. 

I. Die Neufassung auf der Romkonferenz will der veränderten 
staatsrechtlichen Stellung der großbritan. Dominien, worauf 
Canada in CDA. Nr_ 60 besonders hinwies, Rtchnung tragen. 

11. Die RBUe_ findet somit auf Kolonien usw. der Verbands
länder nur dann Anwendung, wenn diese ausdrücklich als solche 
bezeichnet werden, für die die RBUe. Anwendung finden soll; 
fehlt eine solche Erklärung, gehören die Kolonien usw. nicht zum 
Verbandsterritorium. Die Wirkung der Erklärung dürfte analo~ 
Art. 25 Abs. 3 zu bestimmen sein. Durch die Bestimmung des 
Abs. 2 wird die Anwendbarkeit von Art. 29 ausgeschlossen. 

111. Den Beitritt mit Kolonien usw. zur RBUe. in Fassung der 
Romkonferenz haben erklärt: 

Fra n k re ich (Da. 1930, 73, 86; 1933, 133); 
G roß b r i ta n nie n für bestimmte Kolonien usw. (Da. 1932, 

38; vgl. Da. 1931, 106; 1933, 3, 134; 1934, 25); 
Ja pan für Korea. Formosa, Süd-Sachalin und das Pachtge

biet von Kwantung (Da. 1932, 40); 
Nie der I a nd e für Niederländisch-Indien, Cura~ao, Suri

nam (Da. 1931, 106). 
Die Anzeigen der großbrit., japan. und nieder\. Regierung sind 

in RGBI. 1933, 11, 908 veröffentlicht worden. 
Ober die Mandatsgebiete vgl. Da. 1926, 62. 

Art. 27. 
(1) Diese übereinkunft ersetzt zwischen den Verbandsländern 

die Berner übereinkunft vom 9. September 1886 und die sie ab
ändernden späteren Verträge. Gegenüber den Ländern, die diese 
Übereinkunft nicht ratifizieren, bleiben die früheren Verträge in 
Geltung. 

(2) Die Länder, in deren Namen diese übereinkunft unter
zeichnet wird, können die von ihnen früher erklärten Vorbehalte 
aufrechterhalten, sofern sie dies bei der Hinterlegung der Ratifi
kation erklären. 
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(3) Die gegenwärtig dem Verbande angehörigen Länder, für 
die diese Übereinkunft nicht unterzeichnet wird, können ihr jeder
zeit beitreten. In diesem Fall kommen ihnen die Bestimmungen 
des vorstehenden Absatzes zugute. 

Fassung von 1908: 
Diese Übereinkunft tritt in den Beziehun~en 

zwischen den Verbandsstaaten anstelle der 
Übe r ein k u n ft von Be r n vom 9. Se p t em b er 1886 ein
schließlich des Zusatzartikels und des Schluß
protokolls vom gleichen Tage sowie der Zusatz
akte und der erläuternden Deklaration vom 
4. Mai 1896. Die vor gen a n n t e n Ver t rag s akt e sol-
1en in den Beziehungen zwischen denjenigen 
Staaten, die diese Übereinkunft nicht ratifi
z i e ren soll t e n, i n Wir k sam k e i t b lei ben. 

Diejenigen Staaten, welche diese Überein
kunft unterzeichnet haben, können beim Aus
tausch der Ratifikationsurkunden erkläre n, daß 
sie hinsichtlich des einen oder des anderen 
Punktes durch die Bestimmungen der Überein
kommen, die sie früher unterzeichnet hatten, 
ge b und e n z u b lei ben w ü n s c h e n. 

I. Während die Änderun~en des Ab~. 1, die die Romkonferenz 
beschlossen hat, lediglich redaktioneller Natur sind, bringt der 
neue Text des Abs. 2 die zu begrüßende Abänderung, daß neue 
Vorbe.halte seitens der Verbandsländer ausgeschlossen sind. Abs. 
3 erleichtert für die Verbandsländer des Berliner Textes den Bei
tritt zum Romtext. 

11. Durch die Bestimmung des Abs. 1 wird klargestellt, daß 
hinsichtlich der Verbandsländer verschieden.;: Abkommen gelten, 
je nachdem gb SIe durch den Berliner oder den Romtext gebunden 
sind. Verbandsländer, die lediglich die BUe. ratifiziert haben, gibt 
es nicht mehr. Dadurch, daß jedem Verbandslande die Möglich
keit zugestanden wurde, es bei der Bindung durch den bisherigen 
Text zu belassen, somit das neue Abkommen nicht als für sich 
bindend anzusehen, ergab sich eine von P i ll e t (S. 38) hervorge
hobene Unzulänglichkeit, daß nämlich die Ratifikation des neuen 
Textes durch ein Verbandsland keine Wirkungen hervorruft, die 
Wirkung vielmehr vom guten Willen der anderen Verbandsländer 
abhängt, nämlich ob sie dieser Ratifikation dadurch Sinn ver
leihen wollen, daß sie gleichfalls ratifizieren. Diese Bedenken 
werden durch die neue Bestimmung des Art. 28 Abs. 2 im Wesent
lichen gegenstandslos. 
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111. Abs. 2 in der Fassung der Romkonferenz bringt eine 
wesentliche Verbesserung. Während es früher den Verbands
ländern freistand, bei der Ratifikation der RBUe. in Fassung der 
Berliner Konferenz jeglichen Vorbehalt zu machen, so daß man 
also mit Pi I let (S. 39) sagen konnte, daß die vertragschließenden 
Länder kraft dieses zwischenstaatlichen Vertrags .. sont tenus et 
ne sont pas tenus a la fois", ist jetzt den Verbandsländern die 
Möglichkeit genommen, jeden Vorbehalt hinsichtlich des Rom· 
textes zu machen. AIIerdings beschränkte sich die Möglichkeit 
solcher Vorbehalte auf neue Bestimmungen des Berliner Textes, 
so daß es also den Verbandsländern nicht gestattet war, durch 
einen solchen Vorbehalt unter den von der Berliner Konferenz 
bereits gewährten Schutz hinunterzugehen. 

Der Vorbehalt eines Verbandslandes braucht nicht mit dcm 
Wort .. Vorbehalt" ausgedrückt zu sein, z. B. genügt eine .. Erklär
rung" dieses Inhaltes. (So Großbritannien vgJ. RGBI. 1912, 444.) 

1. Hinsichtlich der noch bestehenden Möglichkeit, Vorbehalte 
zu machen, ist zu scheiden: 

a) Ein der RBUe. neu beitretender Staat kann entweder dem 
Berliner Text oder dem Romtext beitreten. Wählt er den ersten 
(was jedoch lediglich bis zum 1. 8. 1931 gemäß Art. 28 Abs. 3 
möglich war), so kann er alle Vorbehalte hinsichtlich dieses Textcs 
machen. Tritt er dagegen dem Romtext bei, so ist gemäß Art. 25 
Abs. 3 nur der Vorbehalt möglich, hinsichtlich des Übersetzungs
schutzes anstelle durch Art. 8 RBUe. lediglich durch Art. 5 BUe. 
in Fassung der Pariser Zusatzakte gebunden zu werden. 

Mit diesen Bestimmungen steht scheinbar im Widerspruch, 
daß Jugoslavien in seiner Beitrittserklärung (Da. 1930, 85) sowohl 
dem Berliner Text als auch dem Romtext beitrat. Diese Formu
lierung gründet sich auf folgende Erwägung: Einmal wollte Jugo
slavien von vornherein erklären, daß es für den Fall der Ratifi
kation des Romtextes auch für sich die Gebundenheit durch diesen 
Text ausspreche, eine zwar etwas ungewöhnliche, nämlich be
dingungsweise erfolgte Erklärung. Andererseits aber entspricht 
diese Erklärung des Gebundenseins hinsichtlich zweier Texte der 
Sachlage insofern, als Jugoslavien hinsichtlich der Staaten, die 
noch durch den Berliner Text gebunden sind, gleichfalls hierdurch 
gebunden ist, während im Verhältnis zu den Verbandsländern, die 
den Romtext ratifiziert haben oder diesem beigetreten sind, dann 
der Romtext gilt, falls diese Staaten entweder keine Vorbehalts
staaten waren oder auf den früheren Vorbehalt verzichtet hatten. 

Ist ein der RBUe. neu beitretender Staat zunächst durch den 
Berliner Text gebunden, so gelten für ihn bezüglich der Aufrecht-
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erhaltung des Vorbehalts beim Beitritt zum Romtext die Aus
führungen unter c). 

Schwierigkeiten ergeben sich aber für Beitritte von verbands
fremden Staaten nach dem 1. 8. 1931, also durch unmittelbaren 
Beitritt zur RBUe. in Fassung des Romtextes. Denn dann besteht 
4as Abkommen hinsichtlich dieses neuen Verbandslandes ledig
lich für die Verbandsländer, die gleichfalls durch den Romtext ge
bunden sind, nicht aber für die Verbandsländer, für die noch der 
Berliner Text gilt, eine Folge, die man wohl bei d€r Festsetzung 
des Abs. 3 nicht beachtet hat. Da. 1931, 118 spricht davon, daß, 
wenn ein solcher Beitritt zum Romtext nach dem 1. 8. 1931 er
folgte, dieser Staat denjenigen Verbandsländern gegenüber, die 
den Romtext weder ratifiziert haben noch ihm beigetreten sind, 
durch den Berliner Text gebunden werde. Aber dieser Berliner 
Text ist für den neu beigetretenen Staat nicht bindend. 

b) Verbandsländer, die den Romtext unterzeichnet haben, 
können ihren früher gemachten Vorbehalt aufrecht erhalten, so
fern das ausdrücklich bei der Ratifikation, die bis zum 1. 7. 1931 
erfolgt sein muß, erklärt wird. Erfolgt eine solche Erklärung 
nicht, so sind diese Länder dem Romtext ohne Vorbehalt beige
treten, während hinsichtlich der Verbandsländer, die noch durch 
den Berliner Text gebunden sind, noch die alten Vorbehalte 
gelten. Nach Ablauf der Ratifikationsfrist können diese Ver
bandsländer dem Romtext noch beitreten, und bei dem Beitritt 
durch ausdrückliche Erklärung ihre früheren Vorbehalte aufrecht 
erhalten. 

c) Verbandsländer, die den Romtext nicht unterzeichnet 
haben, können den Romtext zwar nicht ratifizieren, ihm aber 
jederzeit noch beitreten und dann beim Beitritt die alten Vorbe
halte aufrecht erhalten. 

2. Die Aufgabe eines Vorbehaltes bei der Ratifikation oder bei 
dem Beitritt zum Romtext wirkt lediglich zugunsten der Verbands
länder, die gleichfalls durch den Romtext gebunden sind. Die 
Vorbehalte bleiben also voll wirksam den Verbandsländern gegen
über, für die noch der Berliner Text gilt. Anders dagegen, wenn 
gemäß Art. 30 Abs. 2 auf einen Vorbehalt verzichtet wird; ein 
solcher Verzicht gilt angesichts der Verbandsländer, die noch 
durch den Berliner Text gebunden sind. So Norwegen (Da. 1932,3). 

3. Folgende Vorbehalte gelten noch: 
A. Unter der Herrschaft des Be r I i n er Tex t e s hinsichtlich: 

Erzeugnissen des Kunstgewerbes (Art. 2 Abs. 4): Frankreich, 
Siam, Tunis; 

Förmlichkeiten: (Art. 4) Siam; 
Hof f man n, Berner Übereinkunft. 18 



266 

Obersetzungsschutz (Art. 8): Estland. Griechenland. Irland. 
Italien. Japan. Jugoslavien, Niederlande, Siam; 

Presseartikel (Art. 9): Dänemark, Finnland, Griechenland, 
Niederlande, Rumänien, Schweden, Siam; 

Aufführungsrecht (Art. 11): Estland. Griechenland, Italien. 
Japan. Niederlande. Siam; 

zeitliche Geltung (Art. 18): Australien, Großbritannien. Bri-
tisch-Indien, Neu-Seeland. Siam, Südafrikanische Union; 

insgesamt 31 Vorbehalte. 
B. Unter der Herrschaft des Rom tex te s: 
a) Aufrecht erhalten worden sind Vorbehalte hinsichtlich Er

zeugnissen des Kunstgewerbes (Art. 2 Abs. 4): Frankreich, Tunis; 
Dbersetzungsschutz (Art. 8): Griechenland, Japan, Jugoslavien; 
Aufführungsrecht (Art. 11): Griechenland; insgesamt 6. 

Dagegen haben folgende Staaten ihre früheren Vorbehalte bei 
der Ratifikation nicht aufrecht erhalten: Finnland, Großbritannien, 
Britisch-Indien, Italien. Niederlande, r\'orwegen, Schweden. 

Ferner sind folgende Verbandsländer beigetreten, ohne ihre 
alten Vorbehalte aufrecht zu erhalten: Dänemark. Griechenland 
(hat jedoch nur den Vorbehalt bezüglich Presseartikel fallen lassen). 

b) Von den Verbandsländern haben folgende, die einen Vor
behalt früher gemacht hatten, den Romtext weder ratifiziert (oben 
unter 1 b) noch sind ihm beigetreten (oben unter 1 c) [Stand nach 
dem 15. 11. 1934]: 

Australien (mit einem Vorbehalt), 
Estland (mit zwei Vorbehalten). 
Irland (mit einem Vorbehalt), 
Neu-Seeland (mit einem Vorbehalt). 
Rumänien (mit einem Vorbehalt). 
Siam (mit seehs Vorbehalten), 
Südafrikanisehe Union (mit einem Vorbehalt). 
IV. Der örtliche Umfang der RBUe. wird durch das Staats

gebiet der Verbandsländer bestimmt (wegen der Kolonien siehe 
Art. 26) und zwar in dem jeweiligen Umfang dieses Gebietes. so 
daß Gebietsverluste eines Verbandslandes zugunsten eines Nicht
verbandslandes gleichzeitig das Verbandsterritorium verkleinern 
(Da. 1927, 125). 

Art. 28. 
(1) Diese Übereinkunft soll rati6ziert und die Rati6kationsur

kunden sollen in Rom spätestens am 1. Juli 1931 hinterlegt werden. 
(2) Sie tritt einen Monat nach diesem Zeitpunkt unter den 

Verbandsländern, die sie ratifiziert haben, in Kraft. Sollte sie je
doch schon vorher von mindestens sechs Verbandsländern ratm-
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ziert werden, so würde sie unter diesen Verbandsländern einen 
Monat nach diesem Zeitpunkt in Kraft treten, in welchem ihm die 
Hinterlegung der sechsten Ratifikation durch die Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft angezeigt worden ist, und für 
die später ratifizierenden Verbandsländer einen Monat nach der 
Anzeige der Ratifikation. 

(3) Bis zum 1. August 1931 können verbandsfremde Länder 
dem Verbande in der Weise beitreten, daß sie sich entweder der 
in Berlin am 13. November 1908 unterzeichneten oder der vor
liegenden Übereinkunft anschließen. Vom 1. August 1931 ab 
können sie nur noch der vorliegenden Übereinkunft beitreten. 

Fassung von 1908. 

Diese Übereinkunft soll ratifiziert und die 
Ratifikationsurkunden sollen in Berlin späte
s t e n sam 1. J u 1 i 1910 aus g eta u s c h t wer den. 

Jeder vcrtragsehließende Teil wird für den 
Austausch der Ratifikationsurkunden ein ein
ziges Instrument übergeben, das zusammen mit 
denjenigen der übrigen Staaten in den Archiven 
der R e gi e run g der S c h w e i z c r i s ehe n Eid gen 0 s s e n
schaft niedergelegt werden soll. Jeder Teil er
hält dafür ein Exemplar des Protokolls über den 
Austausch der Ratifikationsurkunden, das von 
den Bevollmächtigten, die am Austausch teil
n eh m e n, u n t erz e ich n e t ist. 

1. Die auf der Romkonferenz auf einen Antrag von Groß
britannien beschlossene Keufassung lehnt sich an Art. 18 der 
Pariser Verbandskonvention zum Schutze des gewerblichen Eigen
tums in Fassung der Haager Konferenz an (Rom S. 216). 

Die nach dem 1. Juli 1931 seitens der Verbandsländer bei der 
Schweizer Regierung eingehenden Ratifikationserklärungen werden 
als Beitritte angesehen (Da. 1932, 4; 1934, 16). Daß hierbei die 
alten Vorbehalte aufrecht erhalten worden sind, ist im Art. 27 
Abs. 3 ausdrücklich vorgesehen. 

2. eber einige Förmlichkcitsfragcn bezügl. der Ratifikation vgl. 
Da. 1928, 91 und hinsichtlich der im Abs. 2 gedachten Monats
frist Da. 1931, S. 62 Anm. 1. 

Art. 29. 

(1) Diese Übereinkunft soll ohne zeitliche Beschränkung bis 
zum Ablauf eines Jahres vom Tage der Kündigung ab in Kraft 
bleiben. 

18* 
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(2) Die Kündigung soll an die Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft gerichtet werden. Sie erstreckt ihre Wirkung 
nur auf das Land, das sie erklärt hat; für die übrigen Verbands
länder bleibt die übereinkunft wirksam. 

Fassung von 1908: 

Diese übereinkunft wird drei Monate nach 
dem Austausche der Ratifikationsurkunden in 
Kraft gesetzt werden, sowie für unbestimmte 
Zeit und im Falle einer Kündigung bis zum Ab
lauf eines Jahres von dem Tage der Kündigung ab 
i n Wir k sam k e i t b lei ben. 

Diese Kündigung soll an die Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft gerichtet 
wer den. Sie soll nur i n B e z i e h u n gau f das jen i g e 
Land Wirksamkeit haben, von dem sie ausge
gangen ist, während die übereinkunft für die 
übrigen Verbandsstaaten weiter in Kraft bleiben 
soll. 

1. Kündigungen sind bisher lediglich erfolgt durch Mon te -
ne g r 0 zum 1. 4. 1900 aus Ersparnisgründen (Da. 1930, 14, Anm. 1) 
und durch Li be r i a mit Wirkung zum 22.2. 1930. 

Zwar haben (0 lag nie r 11, 3) die estl. Verleger und Buch
händler i. J. 1933 in einer Eingabe an ihre Regierung den Austritt 
Estlands aus der RBUe. vorgeschlagen; Estland hat jedoch diesem 
Verlangen nicht entsprochen. 

2. Mit dem Ausscheiden eines Landes aus der RBUe. werden 
die Werke, deren Ursprungsland der ausgeschiedene Staat ist, 
schutzlos. 

3. Nicht behandelt wird im Art. 29 die Auflösung der Union 
durch einen gemeinschaftlichen Beschluß der Verbandsländer in 
Form eines Gesamtaktes. Ein solcher Beschluß bewirkt die so
fortige Auflösung der Union, es sei denn, daß im Beschluß selbst 
der Zeitpunkt bestimmt ist, von dem ab er in Wirksamkeit tritt. 

4. Wünschenswert erscheint die von Da. 1934, 16 vorgeschla
gene Ergänzung, daß der Austritt wie auch der Beitritt seitens der 
schweizer Regierung den Verbandsländern mitgeteilt werden müsse. 

Art. 30. 

(1) Die Länder, die in ihrer Gesetzgebung die im Artikel 7 
Absatz 1 dieser übereinkunft vorgesehene Schutzdauer von fünf
zig Jahren einzuführen, sollen hiervon der Regierung der Schweize-
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rischen Eidgenossenschaft durch schriftliche Anzeige Kenntnis 
geben; die genannte Regierung wird sie alsbald allen anderen Ver
bandsländern mitteilen. 

(2) Das gleiche gilt für die Länder, welche auf die Vorbehalte 
verzichten, die sie gemäß den Artikeln 25 und 27 gemacht oder 
aufrechterhalten haben. 

Zu Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten 
diese Übereinkunft unterzeichnet. 

So geschehen zu Rom am 2. Juni 1928, in einem einzigen 
Exemplar, das im Archiv der Königlichen Regierung von Italien 
niedergelegt werden soll. Jedem Verbandsland soll auf diploma
tischem Wege eine beglaubigte Abschrift übermittelt werden_ 

Fassung von 1908: im Abs. 2 waren angeführt Art. 25, 26 u. 2i 
und es fehltcn die Worte "oder aufrecht eThalten". Der Art. 26 ist 
durch die neue Fassung des Art. 27 Abs. 2 überflüssig geworden. 

Von der Möglichkeit dcs Abs. 1 hat bisher nur Österreich (Da. 
1934, 37; vgl. RGBI. 1934, 11, 335), von dei' des Abs. 2 nur Nor
wegen (Da. 1932, 3) Gebrauch gemacht. 



Anhang 
Dem Vorbild der Pariser Konferenz folgend, hat auch die 

Romkonferenz einige Wünsche geäußert, die, da sie die ein
stimmige Zustimmung der Delegationen gefunden haben, Pro
gramm punkte für die nächste Konferenz bezeichnen. 

l. 

Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Ver
bandsländer die Möglichkeit erwägen, in ihre Gesetzgebung, 
falls diese derartige Bestimmungen nicht enthalten sollte, ge
eignete Vorschriften aufzunehmen, um ZII verhindern, daß 
nach dem Tode des Urhebers sein Werk entstellt, verletzt 
oder verändert wird, wodurch das Ansehen des Urhebers 
und die Interessen der Literatur, Wissenschaft oder Kunst 
dauernd leiden. 

11. 
Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß jede Gesetz

gebung klar die Grenzen der zulässigen Entlehnungen be
stimme. 

11 I. 

Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß diejenigen 
Verbandsländer, die noch keine gesetzlichen Bestimmungen 
erlassen haben, aufgrund deren die Urheber VOn Werken der 
bildenden Künste ein unveräußerliches Recht auf eine Be
teiligung an den Erträgnissen der öffentlichen Versteigerung 
ihrer Originalwerke haben, die Möglichkeit erwägen, die Ein
führung derartiger Bestimmungen zu überprüfen. 

IV. 

Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Ver
bandsländer Maßnahmen erwägen mögen, die ohne den U r
hebern eine Verpflichtung zur Einhaltung einer Förmlichkeit 
aufzuerlegen, ihnen die Möglichkeit eröffnen, den Zeitpunkt, 
zu dem ihre Werke der Literatur, Wissenschaft oder Kunst 
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geschaffen worden sind, z. B. gemäß dem System des Doppel
umschlags genannt enveloppe Soleau, oder die Tatsache der 
Staatsangehörigkeit zu einem der Verbandsländer nachzu
weisen. 

V. 
Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Regie

rungen, die an den Arbeiten der Konferenz teilgenommen 
haben, die Möglichkeit von Maßnahmen erwägen, die die 
Rechte der ausübenden Künstler schützen. 

Vgl. zu I-V Hoffmann in GRUR. 1934, 699. 

VI. 
Die Konferenz, 

in der Erwägung, daß die tragenden allgemeinen 
Grundsätze und Ziele der RBUe. und diejenigen der Über
einkunft von Buenos Aires vom Jahre 1910, revidiert in 
Habana im Februar 1928, die gleichen sind, 

und gemäß der Feststellung, daß die meisten Be
stimmungen dieser beiden Übereinkünfte übereinstimmen, 

spricht den Wunsch aus, daß einerseits gemäß der 
Anregung der brasilianischen und französischen Deleg,ltion 
die amerikanischen Republiken, die Verbandsländcr einer 
Übereinkunft sind, der nichtamerikanische Staaten nicht bei
treten können, sich nach dem Beispiel Brasiliens der RBUe. 
anschließen mögen, und daß andererseits alle daran interes
sierten Regierungen gemeinsam eine allgemeine Verstän
digung vorbereiten, die die gleichen Bestimmungen beider 
Übereinkünfte zur Grundlage und die Vereinheitlichung des 
gesetzlichen Schutzes der Geisteswerke in der Welt zum 
Gegenstand hat. 

Hierzu vgl. Da. 1934, 50, 61, 74; W eiß in GRUR. 1930. 289, 
Hoffmann in GRUR. 1935,67. 
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Form (äußere und innere) 58, 219 
Formblatt 53 
Förmlichkeiten 88 ft', 237 
- b~i Presseartikeln 91, 149 
Formungsmittel 53 
- filmisches 219 
Formwille 115 
Freischöpfung 58, 193 f. 
Funk 170 
- bild 73 

Geheimsphäre 116 
Geltunj1;sgebiet, zeitliches 237 
Generalklausel 52 
Generalstabskarten 48 
geographische Karten 56 
Gesamtausgabe 69 
Geschmacksmuster 65 
Gesetz, Urheberrecht am 62, 63 
Gewinnabsicht 163 
Gleichzeitigkeit der Veröft'ent-

lichung 81 
Gottesdienst 161, 163 
graphische Darstellung 57 

Habana, übereinkunft von 41, 271 
Herriot, lex 2, 35 

Hinterlegung 21, 90 
Hirmondo 180 
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Hoheitsrecht der Verbandsländer 
1. 3D, 62, 94 

Hörspiel 60 

Ideengut 194 
Impressum 231 
Improvisation, musikalische 53 
individualistisches System der Ur-

heberrechtsgesetzgebung 26 
Ingenieurkunst, Werke der 55 
Inkrafttreten der RBUe. 239 ft'. 
Inländerbehandlung 4, 7, 14, 19, 42, 

63, 84, 131, 155, 160, 245 
Inschrift 120 
I nternationales Privatrecht 36 
Internes Urheberrechtsgesetz 16 
Irland 45, 257 

Jugoslawien, Landessprachen 76, 
145 

Juristische Person 48, 136 

Kalender 54 
Kartellgesetzgebung 31 
Katalog 53, 57 
Kategorien-Methodik 2, 52 
Klavierauszug 80 
Kollektiv-Abkommen I, 14 
kollektivistisches System der Ur-

heberrechtsgesetzgebung 27 
Kolonien 262 
Kommissionsverlag 78 
Konfiskation 95, 232 
Kontrahierungszwang 34 
Kontrollrecht des Staats 95, 165 
konventionsfreier Raum 26 
Kostümzeichnungen 56 
Kündigung 106, 268 
künftige Werke 106 
Künste, Werke der bildenden 55, 

77. 114 
- Wiedergabefreiheit 158 
kunstgewerbliche Erzeugnisse 10, 

63 ft'., 92, 133, 148 
Künstler, nachschaWender 174, 209, 

219, 271 

Länder 46 
Landesgesetz und RBUe. 14, 37 W .. 

244ft'. 
Lautsprecher 162, 180 f., 208 
Leistungsschutz 43, 55, 70, 152, 215 
Lesezirkel 114 
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Letterndruck 114 
Lettland 253 
Lichtbild 42, 48, 52, 70 ff., 78, 135, 

148,229 
- und Filmkunstwerk 72 
- Förmlichkeiten 73, 91 
- und Urheberrecht 72 
Liederbücher 159 
Liedertext, Abdruck von 157 
Litauen 253 
Lizenz, gesetzliche 25, 31 ff., 85, 

103, 108, 169, 198 
- canad. 49, 86 
- großbrit. (Art. 3 Abs. 2) 10, 35, 

43, 129, 135, 251 
- rumän. 86 
- beim Rundfunk 183ff. 
- bei der Schallplatte 203ff. 
loi type 13, 40 

Mandatsgebiete 262 
Mannequin 56 
als Manuskript gedruckt 77 
Marokko 249 
Maximalschutz 21ff., 134, 197, 212 
mechanische Musikinstrumente 200 
Medium, Urheberrecht des 47 
Meistbegünstigungsklausel 243, 

248, 252 
Melodie 193 
Militärkapelle 161, 163 
Mindestrechte 6 
Minimalschutz 7, 17, 184, 246 
Mitarbeiter 138 
Miturheber 83, 99, 111, 113, 136, 

137 W., 219 
Modell 56, 159 
MonopolsteIlung 33, 34, 165, 168, 

176 
Motiv 56 
Münze, kleine des Urheberrechts 

43 
musical copyright bill, großbrit. 31, 

129 
Musikinstrumente, pneumatische 

200 
Musterschutz 63, 65 

Nachdruck 191 
nachgelassenes Werk 49, 60, 136 
Nachrichten, vermischte 152 
Name 112, 225, 230 
Nebenluftausgabe 92 
nichtveröWentlichtes Werk 76, 83, 

99, 230 
Niederlande, Novelle zum Urheber

rechtsgesetz 1932 95, 190 

Notausgabe 77 
Novelle 149 
oeuvres orales 51, 68W, 92 

Öffentlichkeit 161 
Oper 111, 138, 162 
ordre public 20, 38, 94, 178 

Pantomime 54 
Parodie 159 
Partitur 80 
Personalprincip 8, 47, 66 
Personen schutz I, 27 
Persönlichkeitsrecht 102, 106, 108, 

113 
Pflichtexemplar 90 
Photographie = siehe Lichtbild 
photomechanische Wiedergabe 72 
Plagiat 113, 153 
Plädoyer 69 
Pläne, städtebauliche 57 
- wissenschaftliche 57 
Polemik 159 
Polizei 95 
Portrait 48 
Positivkopie 78 
Präambel 5, 13 
Presse 149 f. 
- Artikel 147 W. 
- - aktuelle 149 
- Nachrichten 152 
- Wiedergabe durch 69, 182 
Pseudonym 113, 230 
pseudonymes Werk 92, 112, 135 

Quellenangabe 112, 151 

rebroadcasting 181 
Rechtsbehelfe 92 
Rechtsnachfolger 49, 229, 250 
Rechtsvermutung 229 
Reden, politische 68 
- in Gerichtsverhandlungen 69 
rediffusion 181 
Registrierung 90 
Reiseführer 53 
Reklamezeichnungen 56 
Revision 256W. 
revolutionäre Schriften 62 
Reziprozität, materielle 9ff, 39, 63, 

67, 100, 131, 251 
Rückruf 104, lOS, 107, 118 
Rücktritt 117 
rückwirkende Kraft 127, 210, 236 



Rundfunk 169 ff. 
- gesellschaft 73, 176, 182 
- gesetzliche Lizenz 183 ff. 
- programm 54 
"- Vermittlungs anlage 181 
- Wiedergabe durch 69, 79, 162, 

170 If., 179 
russische Werke, Schutz 250 

Sammelausgabe 69 
Sammelwerke 125. 
Sammlung 59, 158 
Sanktion, strafrechtliche 30 
Schadensersatz 30, 113, 128 
Schallplatte 60, 78, 233 
- Aufführung 201, 207 
- gesetzliche Lizenz 34, 198, 

203 ff., 220 
- konzert 182 
.- Recht an der 48, 214 ff. 
SchaUstück = siehe Schallplatte 
Schlüssel zum übersetzungsbuch 

59 
Schreibfehler 119 
Schriftsatz, Urheberrecht am 62 
Schriftwerk 54, 78 
Schulbuch 114 
Schutz, Begriff 125 
- Einschränkung 100 
- Umfang 133 
Schutzfrist 5, 11, 1241f., 133 
- allgemeine 125, 237 
- Verlängerung 127, 134, 239 
Schutz umfang 42, 61 
Selbstplagiat 113 
Sendung 171 
- Recht an der 172, 191 
slowenische Sprache 143 
Sonderabkommen 155, 251 
Sonderrecht 6, 17 ff., 69, 88, 127, 

139, 199, 218 
sozial gebundenes Recht 27, 126 
Sperre 34 
Spieldose 196 
Staatsabgabefrist 34, 35 
Staatsangehörigkeit 75, 83 
Stil 56 
System der RBUe. 12 
- halbstarres 12, 20, 68, 109, 179, 

184, 187, 206 

Tagesneuigkeiten 152 
Tantiemensystem 33, 39, 131 169 
Tänzer, Urheberrecht des 55 ' 
Tanzkunstwerk 53, 54, 92, 161 
Tanzschrift 53 
Tarifsätze 95, 164, 186 
- vertrag 62 
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Teilbefugnisse 30 
TerritoriaJprinzip 8, 47, 63, 66 
Theatrophon 162 
Titel 60, 225 
Titelblatt 114 
Tonfilm 93, 220 ff. 
Tonkunstwerk 78, 80, 87, 199, 208 
Totenmaske 56 
Türkei 41, 253, 259 

U ebereinkunft 46 
Uebersetzung 59, 79, 139 ff. 
- Aufführung der 165 
- Förmlichkeiten 91 
- Recht an der 142 
- Schutzfrist 1411f., 193 
Uebertragung 92 ff., 117. 
union restreinte 43, 68, 250 ff. 
unsittliche Schriftwerke 62, 234 
Unterlassungsanspruch 128 
Unterrichtswerk 155, 157 
Unterrichtszweck 163 
Urheber 47, 111 
Urhebergesellschaften 31 32 94 128 ' , , 

UrheberpersönIichkeitsrecht 20 
101 ff., 184 ' 

- Abdingbarkeit 120 
- Dauer 120 
- übertragbarkeit 104, 106, 107, 

111, 1181f. 
Urheberschaft 112 
Ursprungsland 751f., 85, 134 
Urteile 62 

Verband 46 
verbandseigenes Werk 4, 6 
Verbandsschutz 84 
Verbreiten 202 
Verfilmung 115 
Verleger 78, 93, 98, 112, 114, 119, 

202, 228, 231 
Verleihen 92 
Vermittler 28, 33 
Veröffentlichung 9, 14,26,43, 761f., 

83, 98, 104, 113, 1161f., 185 
- Recht auf 106, 107, 117 
Verordnung 62 
Verpflichtung zur Schutzgewäh

rung 15, 38, 61 If., 72, 122 127 
184, 195 ' . 

Vertragsbruch 38 
~ervielfä1tigung 42 
vlnculum spirituale 110 
Volksfest 163 
Vorbehalt 13, 46, 246 
- des Urhebers 151 




